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1 Einleitung

Weite Teile der Gesellschaft leiden unter den Wirkungen des Verkehrs. Vor allem der

Straßenverkehr, der am Verkehrsaufkommen den weitaus größten Anteil hat, sorgt für Lärm,

Luftverschmutzung nicht nur in den Großstädten, sondern auch in Klein- und Mittelstädten

sowie in den angrenzenden Regionen. Die Zukunftsprognosen lassen Schlimmes befürchten.
2000 2010

Pkw – Verkehrsleistung 3850 Mrd. Pkm 4420 Mrd. Pkm
ÖPNV – Verkehrsleistung 53 Mrd. Pkm 62 Mrd. Pkm
Autobestand in der EU 171 Mio.1 198 Mio.
Lastwagenbestand EU 21 Mio. 25 Mio.

Modal-Split im Personenverkehr

Pkw: 83,3 %
Stadtbahn: 1,1%

Bahn: 6,7 %2

Busse 9,1 %

Pkw: 83,1 %
Stadtbahn: 1,2%

Bahn: 6,9 %
Busse 8,7 %

Tabelle 1: Entwicklung einiger Kennzahlen im Verkehrsbereich bis 20103

Die Anteile der Eisenbahn am Personen- und am Güterverkehrsaufkommen waren in

früheren Zeiten deutlich höher. Heute fristen die Verkehrsträger des Umweltverbunds4

scheinbar ein Statistendasein. Schlagworte wie „Nachhaltige Entwicklung“, „Agenda 21“5

oder „In die Stadt ohne mein Auto6“ zeigen, dass die Diskussion über eine umweltverträgli-

chere Verkehrsabwicklung in der Öffentlichkeit mehr und mehr Raum einnimmt. Auch der

politische Streit um die Öko-Steuer im Zusammenhang mit der Entwicklung der Preise für

fossile Energieträger scheint diese Diskussion zusätzlich angefacht zu haben.7 Daher scheint

es sinnvoll, sich über die Zusammensetzung des Modal Split Gedanken zu machen. Sollte es

gelingen, größere Verkehrsanteile auf umweltfreundlichere Verkehrsträger zu verlagern, er-

höhen sich die Chancen, dass die Umweltbelastungen des Verkehrs verringert werden können.

Dies führt zur Frage, ob die politischen Rahmenbedingungen Einfluss auf die jeweiligen

Marktchancen der Verkehrsträger Straße und Schiene haben. Wenn dies bejaht werden kann,

folgt daraus, dass es (im Hinblick auf die Reduktion der Umweltbelastungen des Verkehrsbe-

reichs) sinnvoll erscheint, die für die Wettbewerbsfähigkeit umweltfreundlicher Verkehrsträ-

ger relevanten politischen Rahmenbedingungen in deren Sinne positiv zu beeinflussen.

Mit dieser Fragestellung befasst sich die vorliegende Arbeit. Im historischen Rück-

blick wird untersucht, welche Bedeutung politische Rahmenbedingungen für die Wettbe-

werbsfähigkeit von Schiene und Straße hatten. Darüber hinaus wird analysiert, welche (er-

                                               
1 Im Jahr 1999.
2 Überörtlicher Bahnverkehr.
3 Quelle: Süddeutsche Zeitung, 22. 9. 2000, Seite 2. Es wird Bezug auf den Europäischen Verkehrsreport der

Prognos AG genommen.
4 Öffentlicher Personennahverkehr auf der Schiene und auf der Straße, Schienenpersonenfernverkehr, Fahrrad-

verkehr, Fußverkehr.
5 1992 in Rio verabschiedetes (unverbindliches) Aktionsprogramm zur Umsetzung der Rio-Deklaration über

Umwelt und Entwicklung, das u. a. eine nachhaltige umweltschonende Planung und Bewirtschaftung der
Landesressourcen fordert. Gemäß Art. 28 soll in den Städten und Gemeinden bis 1996 ein Konsens über ei-
nen kommunalen Aktionsplan (lokale Agenda 21) erzielt werden. Vgl. UBA: Glossar der raumbezogenen
Umweltplanung; Berlin 1995.

6 Motto einer landesweiten Aktion in Frankreich, an der sich auch italienische und schweizerische Kommunen
beteiligen.

7 Diese Diskussion war in nahezu allen deutschsprachigen Tageszeitungen in der zweiten Hälfte des Jahres
2000 zu verfolgen.
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folgreichen oder weniger erfolgreichen) Einflussnahmeversuche auf verkehrspolitische Rah-

menbedingungen von den einschlägigen Interessenvertretern der Verkehrsträger unternom-

men worden sind. Anschließend wird am Beispiel des Politikfeldes „ Raumordnung“  darge-

stellt, welche Bedeutung die dortigen Rahmenbedingungen für die beiden Verkehrsträger

Straße und Schiene haben. Schließlich werden Handlungsoptionen vorgeschlagen, wie rele-

vante raumordnungspolitische Rahmenbedingungen beeinflusst werden können.

2 Untersuchungsbereich und Zielsetzung der Arbeit

In dieser Arbeit wird der Entwicklungsgang zweier Verkehrsträger im Laufe der letz-

ten fast 200 (Eisenbahn), bzw. 100 Jahre (Kfz-Verkehr) nachgezeichnet. Dabei geht es nicht

um eine historische Nacherzählung, auch wenn auf historische Entwicklungen im Verkehrsbe-

reich Bezug genommen werden wird. Vielmehr wird die Geschichte der beiden Verkehrsträ-

ger Schiene und Straße unter einem besonderen Blickwinkel analysiert. Es geht darum, wel-

che Anstrengungen unternommen worden sind, um die jeweils geltenden politischen Rah-

menbedingungen aktiv zu beeinflussen. Der zeitliche Untersuchungsbereich der vorliegenden

Arbeit wird daher von der historischen Entwicklung der Verkehrsträger Schiene und Straße

gebildet. Um der Neigung, noch nicht abgeschlossene Vorgänge untersuchen zu wollen, nicht

zu erliegen, endet die historische Betrachtung mit dem 31. 12. 1993, dem Beginn der 1. Stufe

der Bahnreform.8 Bei den durchgeführten Expertengesprächen konnte diese zeitliche Be-

schränkung nicht aufrecht erhalten werden. Sie erschien aber auch nicht sinnvoll. Der Grund:

Zahlreiche der befragten Expertinnen und Experten nahmen auf aktuelle Entwicklungen Be-

zug. Unter dem Fokus der Handlungsmöglichkeiten im Politikfeld „ Raumordnung“  wurde

darauf auch besonderer Wert gelegt.

Lobbying mit dem Ziel, politische Rahmenbedingungen zu beeinflussen, bildet den

politikwissenschaftlich-sachlichen Untersuchungsbereich dieser Arbeit. Da aber alle Theorie

grau ist, sollen die gewonnenen Erkenntnisse aus der Historie auf einen praktischen Bereich

übertragen werden. Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit wendet sich somit dem Bereich der

Raumordnung, bzw. der Raumordnungspolitik, zu. Untersucht wird, wie sich diejenigen poli-

tischen Rahmenbedingungen entwickelt haben, die sich vor allem auf
�

 Raumplanung,
�

 Siedlungsentwicklung und
�

 Verkehrsentwicklung

ausgewirkt haben und diese Bereiche immer noch beeinflussen. Die Wirkungen der

raumordnungspolitischen Rahmenbedingungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Verkehrs-

träger Schiene und Straße bilden den geowissenschaftlich-sachlichen Untersuchungsbereich

im vierten Teil dieser Arbeit.

                                               
8 Auf diese Gefahr weist PRITTWITZ hin. Vgl. von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite

212f. Falls auf noch nicht abgeschlossene Entwicklungen im historischen Teil Bezug genommen wird, so
werden diese von den abgeschlossenen Entwicklungen abgegrenzt.
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3 Methodik der Arbeit

3.1 Teil II – Historische Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen

Ein Schwerpunkt der historischen Analyse liegt bei der Betrachtung des Bedeutungs-

wandels der Verkehrsträger Schiene und Straße seit ca. 1820 in Politik und Gesellschaft Der

Fokus ist vor allem gerichtet auf
�

 politische Entscheidungen, die bedeutsam für die weitere Entwicklung der Verkehrsträger Schiene und Stra-
ße waren (verkehrspolitische Rahmensetzungen);

�
 das Verhalten relevanter gesellschaftlicher Akteure, die mit den betrachteten verkehrspolitischen Weichen-

stellungen in Zusammenhang stehen (hier insb. die dabei zu beobachtenden Formen von Lobbyarbeit);
�

 die Entwicklung verkehrsträgerspezifischer Kenngrößen, damit die Auswirkungen der verkehrspolitischen
Weichenstellungen ggf. den jeweiligen politischen Rahmensetzungen zugeordnet werden können;

Die historische Analyse beginnt in der Frühzeit des Eisenbahnwesens, durchläuft die

Phase der Privat- und der Länderbahnen bis zu den verstaatlichten Bahnen (Deutsche Reichs-

bahn und später Deutsche Bundesbahn). Im Bereich des motorisierten Straßenverkehrs wer-

den dazu parallel die Anfänge und Entwicklungen bis zur Dominanz im Verkehrsbereich be-

trachtet. Aus der Analyse soll geschlussfolgert werden, welchen Einfluss bestimmte Lobby-

maßnahmen auf die Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen im Ablauf

hatten, wer die agierenden gesellschaftlichen Gruppierungen waren, welche verkehrspoliti-

schen Interessen diese Gruppen hatten und wie sich deren Interessen in den sich immer weiter

entwickelnden verkehrspolitischen Rahmenbedingungen niedergeschlagen haben. Es wird

untersucht, in welchem Ausmaß den zu beobachtenden Lobbyaktivitäten strategische oder

kurzfristige Zielsetzungen im jeweiligen Akteursinteresse zugrunde lagen. Schließlich werden

die Wirkungen verkehrspolitischer Entscheidungen, die unter Einfluss der jeweils herrschen-

den Doktrin9 in der Verkehrspolitik getroffen worden sind, auf bestimmte Aspekte der Raum-

ordnung betrachtet.10 Abschließend soll aufbauend aus den Ergebnissen der historischen A-

nalyse geprüft werden, welche strategischen Grundhaltungen bei den betrachteten verkehrs-

politischen Akteuren zu beobachten waren und welche Erfolge bzw. Misserfolge sie im Ver-

kehrsbereich vor dem Hintergrund dieser Grundhaltungen erzielt haben.

3.2 Teil III – Lobbyarbeit im politischen Prozess

In Teil III werden die theoretischen Grundlagen des politischen Phänomens „ Lobbyar-

beit“  aufgearbeitet. Aufbauend auf einer Literaturrecherche werden die politikwissenschaftli-

chen Parameter des Lobbyings aufgearbeitet und in die analytischen Politikdimensionen11

eingeordnet. Die theoretischen Ausführungen werden durch praktische Untersuchungsergeb-

                                               
9 Doktrin = etwas, was als Grundsatz gilt, vgl. Duden – Das Fremdwörterbuch, 6. Auflage 1997. Wenn hier

von einer „ Doktrin in der Verkehrspolitik“  gesprochen wird, so geht es also auch um die Frage, ob verkehrs-
politische Entscheidungen tendenziell eher die beiden betrachteten Verkehrsträger gleichmäßig und ausgegli-
chen behandelt haben, oder ob einer von beiden Verkehrsträger in den jeweiligen grundsätzlichen verkehrs-
politischen Zielsetzungen bevorzugt behandelt worden ist.

10 Dies führt (überleitend zu Teil IV) zu der Frage, in welchem Ausmaß die jeweiligen verkehrspolitischen
Akteure z. B. Umweltaspekte, Kriterien der Nachhaltigkeit oder der Siedlungsentwicklung im Verhältnis
zum originären Gruppeninteresse bewertet haben

11 Der „ mehrdimensionale Politikbegriff“  umfasst nach PRITTWITZ die Dimension des öffentlichen Handelns,
die Dimension des konflikthaften Prozesses und die institutionelle Politikdimension. Vgl. von Prittwitz, Vol-
ker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 11f. Ausführlicher dazu in Teil III.
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nisse ergänzt. Dabei wird auf Befragungen von Lobbyakteuren, die im Rahmen von Habilita-

tionen oder Dissertationen durchgeführt wurden, und auf die dokumentierten Erfahrungen

politischer Akteure zurückgegriffen. Viele Formen von Lobbyarbeit werden nicht schriftlich

dokumentiert und sind und daher schwer zugänglich. Ergänzt werden die Ausführungen in

diesem Teil der Arbeit durch Ergebnisse eigener Befragungen.

3.3 Teil IV – Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen im Politikfeld
Raumordnung

Aufbauend auf den beiden vorangehenden Teilen werden am Beispiel des Politikfeldes

Raumordnung folgende Themenschwerpunkte gesetzt:
Welche Prinzipien und Leitbilder mit Auswirkungen auf den Verkehrsbereich sind für den Bereich Raumord-
nung charakteristisch?
Was sind die wichtigsten verkehrsrelevanten politischen Rahmenbedingungen im Bereich der Raumordnung?
Welches Instrumentarium steht der Raumordnungspolitik zur Beeinflussung der Verkehrswirkungen zu Verfü-
gung?
Welche raumordnungspolitischen Ebenen verfolgen welche Zielsetzungen und wer sind die relevanten politi-
schen Akteure?
Welche Formen von Lobbying können auf den verschiedenen politischen Ebenen beobachtet werden?
Welche Möglichkeiten ergeben sich, die verkehrsrelevanten politischen Rahmenbedingungen im Bereich der
Raumordnung im Sinne einer ökologisch verträglicheren Verkehrspolitik zu beeinflussen?
Wie können raumordnungspolitische Zielsetzungen innerhalb einer Lobbystrategie für den Schienenverkehr
umgesetzt werden?12

      Tabelle 2: Fragestellungen bei der Untersuchung des Politikfelds Raumordnung

Aus diesen Hauptfragen leiten sich dann weitere Fragen und Aspekte ab, auf die in

diesem Teil näher eingegangen wird. Geleitet wird diese Vorgehensweise, von der Überzeu-

gung, dass in Abhängigkeit von den jeweils betrachteten politischen Ebenen auch jeweils ent-

sprechende politische Zielsetzungen verfolgt werden. Da auf verschiedenen politischen Ebe-

nen unterschiedliche politische Akteure wirken und teilweise auch andere Themen auf der

Agenda stehen, erscheint es geboten, den Einsatz der Instrumente des Lobbying differenziert,

das heißt, entsprechend der jeweiligen politischen Ebene zu untersuchen.

3.4 Charakter dieser Arbeit

Aufgrund des interdisziplinären Untersuchungsfeldes dieser Arbeit stand der Autor vor ei-

nem Dilemma: Sollten möglichst viele relevante Aspekte bei der Bearbeitung der Thematik be-

rücksichtigt werden, bestand die Gefahr, viele Aspekte nur oberflächlich zu behandeln. Anderer-

seits gab es die Option, nur begrenzt viele Aspekte zu behandeln. Diese Vorgehensweise barg

jedoch die Gefahr in sich, wichtige Entwicklungen nicht oder nur völlig unzureichend zu berück-

sichtigen. Letztendlich wurde bei der Bearbeitung des vorliegenden Themas ein Mittelweg ge-

wählt: In einem Großteil der vorliegenden Arbeit wurde auf eine gewisse Art und Weise ein

„ Rundumschlag“  durchgeführt. Dies trifft vor allem auf den Teil II („ Historie“ ) zu. In Teil III

(„ Lobbyarbeit im politischen Prozess“ ) sind die Darstellungen im Allgemeinen relativ knapp. Die

                                               
12 Der Schwerpunkt wird hier auf eine Lobbyingstrategie gelegt, die auf eine Verbesserung der raumordnungs-

politischen Rahmenbedingungen für den Schienenverkehr und den sonstigen ÖPNV abzielt.
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Abschnitte „ Kommunikation moderner Großunternehmen“  und „ Einflussnahme auf politische

Prozesse“  gehen jedoch detaillierter auf die untersuchte Thematik ein. In Teil IV erfolgt ein

Streifzug durch die Raumordnung, wobei aber besonders diejenigen Aspekte ausführlich behan-

delt werden (z. B. Netzwirkungen der Verkehrsträger), die direkte oder auch mittelbare Auswir-

kungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von Straße und Schiene entfalten. Am Ende werden dann

einige Vorschläge für systematisches Lobbying dargestellt.

Der Leser, der über einschlägige Fachkenntnis verfügt, sei hiermit um Nachsicht gebeten,

wenn die vorhandenen theoretischen Hintergründe in manchen Punkten nicht über Gebühr vertieft

werden. Dies wird aus Sicht des Autors hoffentlich dadurch ausgeglichen, dass „ Praktikern“  aus

dem Bereich des Lobbyings im bahnpolitischen Umfeld häufig das „ Wort erteilt“  wurde. Somit

stellt die vorliegende Arbeit in vielen Passagen eine Mischung zwischen der Theorie und der Pra-

xis verkehrspolitischer sowie geographischer  Fragestellungen dar.

4 Hintergrund der durchgeführten Expertenbefragungen

„Empirische Sozialforschung verlangt die Erhebung oder sonstige Gewinnung von

Daten, die Verarbeitung dieser Daten zu Information, die Speicherung der gewonnenen In-

formation als Grundlage von Vergleich und Lernen, die Darstellung des gewonnenen Wissens

als Grundlage wissenschaftlicher und praxeologischer13 Kommunikation.“ 14 Die Sozial- bzw.

die Politikforschung stellt daher einen Konstruktionsprozess dar, der Deutungsmuster, Hypo-

thesen und theoretische Aussagensysteme sowie methodische Rahmenüberlegungen beinhal-

tet. In der empirischen Sozialforschung bestehen abgestufte methodologische Spannungsfel-

der, die bestimmten Grundpositionen zugeordnet werden können. Der Spannungsbogen be-

steht dabei zwischen quantitativer Sozialforschung, die verhältnismäßig nahe an Methoden

der naturwissenschaftlichen Forschung orientiert ist, und qualitativer Sozialforschung:

Quantitative Sozialforschung Qualitative Sozialforschung
Subjekt-Objekt-Verhältnis

� �
  Objekt-Objekt-Verhältnis

Messen
� �

 Beschreiben
Künstliche Untersuchungsbedingungen 

� �
                     Natürliche Untersuchungsbedingungen

Beschreibungsmerkmale
Empirisch-analytischer Theoriebegriff;
Ziel: Verallgemeinerbarkeit der Aussagen

Bewusstsein der Einmaligkeit jeden sozialen und politi-
schen Vorgangs

Theoriegestützter Hypothesentest Favorisierung interpretativ-beschreibender Verfahren
gegenüber der Erklärung

Forderung nach präzisen Definitionen und Operationa-
lisierung Schrittweise Annäherung an das Forschungsfeld

Wertschätzung von Erklärungen und Forschungsme-
thoden der Variablenisolation Ganzheitliche Untersuchung des Forschungsfeldes

Strikte intersubjektive Überprüfbarkeit

Tabelle 3: Merkmale quantitativer und qualitativer Sozialforschung15

                                               
13 praxeologisch = Die Wissenschaft vom (rationalen) Handeln oder der Entscheidungslogik betreffend.
14 Von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 197.
15 Quelle: Von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 196f, eigene Zusammenfassung und Dar-

stellung.
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4.1 Auswahl und Herleitung der Vorgehensweise

Aufgabe qualitativer Sozialforschung - wie jeder anderen Forschung - ist es, Erkennt-

nisse zu bilden. Die Datenerhebung bzw. –gewinnung erfolgt meist durch Befragungen. Be-

fragungsformen können dabei anhand folgender Kriterien unterschieden werden:

Unterscheidungsmerkmal Ausprägung (z.B.)
Funktion

�
Exploratives Interview�
Repräsentatives Interview

Technische Form der Durchführung

�
mündliche Befragung�
schriftliche Befragung�
Telefoninterview

Grad der Strukturierung

�
wenig strukturiert�
teilstrukturiert�
stark strukturiert

Standardisierung

�
standardisiert�
teilweise standardisiert�
nicht standardisiert16

Verhalten des Interviewers

�
weiches/hartes Interview�
direkte/indirekte Befragung�
Dialogbefragung

Wiederholungsgrad
�

Einfach- oder Mehrfachinterview�
Interview-Reihe

                  Tabelle 4: Unterscheidungsmerkmale von Befragungen17

Neben dem quantitativen ist das qualitative Interview18 eine wichtige Methode der

Datenerhebung. Es wird aus der Kombination verschiedener Unterscheidungsmerkmale von

Befragungen gebildet. Die Verwendung eines qualitativen Verfahrens zur Datengewinnung

erschien aus folgenden Gründen geboten, denn um sich dem Erkenntnisziel19 dieser Untersu-

chung zu nähern, wurde auf den persönlichen Erfahrungsschatz von politischen Akteuren zu-

rückgegriffen.20 Diese Personen sind am politischen Entscheidungsprozess beteiligt und wir-

ken dabei aktiv mit. Ihr Handeln ist geprägt von bestimmten Mustern:
�

 Wertorientierungen21

Politische Wertorientierungen sind relativ stabile Selektionsmuster, die Methoden, Mittel und Ziele des poli-
tischen Handelns beeinflussen. Ihr Kern besteht aus Ziel- oder Grundwerten des allgemeinen Zusammenle-
bens in einer Gesellschaft, z. B. Freiheit oder Gerechtigkeit.22 Von  politischen Grundwerten dieser Akteure
spricht man, weil für sie eine aus mehreren Werten zusammengesetzte Werthaltung charakteristisch ist. Z. B.
werden Kosten und Nutzen entsprechend der jeweiligen Werthaltung beurteilt.23

�
 Kognitive Muster

Gegenüber den Werthaltungen dominieren bei kognitiven Mustern Elemente der Realitätswahrnehmung. Sie
stellen eine Kombination von Einzelwahrnehmungen dar, durch die entsprechend den vorhandenen Deu-
tungs- und Wissensmustern die Komplexität von Situationen reduziert wird.24

                                               
16 Dies bezieht sich auf die Freiheitsgrade des Interviewers. Dieser hat einen flexiblen Fragekatalog, den er

entsprechend der Interviewsituation variieren kann.
17 Quelle: Von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 218, eigene Darstellung.
18 Andere Bezeichnungen sind: Leitfadengestütztes Interview, Experteninterview oder Problemzentriertes In-

terview.
19 Erkenntnisziel bzw. Hauptforschungsfrage dieser Arbeit: Welche Rolle spielte Lobbying bei der Entwicklung

der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen?
20 Nach PRITTWITZ  können folgende politischen Akteure unterschieden werden: politische Funktionsträger,

politische Parteien, Verbände, Bürgerinitiativen, Journalisten, Publizisten, wissenschaftliche Experten sowie
andere Individuen oder Gruppen mit Einfluss auf die Politik. Vgl. von Prittwitz: Politikanalyse; Opladen
1994, Seite 14f.

21 Vgl. von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 17. Politische Akteure orientieren sich an
Werten, zwischen denen verschiedene Beziehungen bestehen.

22 Vgl. ebenda, Seite 18f.
23 Vgl. ebenda, Seite 19. Eine Kosten-Nutzen-Maximierung politischer Akteure erfolgt daher unter Beachtung

der jeweiligen Leitwerte. Vertreter ökologischer Grundwerte beurteilen daher drastische Benzinpreiserhö-
hungen anders als Politiker ohne eine starke ökologische Orientierung.

24 Dies erleichtert es den politischen Akteuren, sich in komplexen Situationen rational zu verhalten.
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�
 Soziale Orientierungen 

Man unterscheidet ausschließliche Orientierung am Eigeninteresse (Indifferenz-Orientierung), Orientierun-
gen, bei denen sich Beteiligte an politischen Prozessen als Vertreter gegensätzlicher Interessen ansehen
(kompetetiv-feindselige Orientierung) oder kooperativ-solidarische Orientierungen, die sich besonders in
Konstellationen entstehen, in denen Beteiligte am politischen Prozess gemeinsame Interessen zeigen.25

�
 Interessen

Sie verändern sich entsprechend der jeweiligen Handlungssituation bzw. den situativen Interessenbedingun-
gen zum Teil sehr schnell. Jedoch liegt ein Interesse erst dann vor, wenn der politische Akteur „ eine be-
stimmte Beziehung zu einem Gut oder Zustand wahrnimmt und bewußt anstrebt“ .26

�
 Verhaltensmuster

Hierbei handelt es sich um politische Sitten, Routinemuster, Verhaltensstile oder institutionalisierte Verhal-
tensformen. Sie sind relativ unabhängig von Interessenkonstellationen und problembezogenen Anforderun-
gen des öffentlichen Handelns. Verhaltensmuster sind eigenständige Merkmale des politischen Prozesses.

�
 Einfluss

Er kann fein abgestuft und im gegenseitigen Verhältnis ausgeübt werden und ist typisch für die Politik, die
sich immer unter verschiedenen Einflusskonstellationen der am politischen Prozess Beteiligten vollzieht. 27

Durch qualitative Interviews können die jeweiligen Wertorientierungen der befragten politi-

schen Akteure besser erfasst werden, als durch quantitative Verfahren. Es wird nämlich nicht

davon ausgegangen, dass zum bearbeiteten Thema bereits eine ausreichende Anzahl von Un-

tersuchungen vorliegt, die die Anwendung quantitativer Methoden der empirischen Sozialfor-

schung gerechtfertigt erscheinen lassen.28

4.2 Strategie der Datenerhebung und –gewinnung

4.2.1 Literaturrecherche und qualitative Befragungen

Literatur-
Recherche

Experten-
Gespräche

Historie

Lobbying

Geografie

Auswertung

Vorgehensweise

Abbildung 1: Vorgehensweise bei der Bearbeitung des Themas

                                               
25 Nach PRITTWITZ erscheint diese Haltung jedoch nur dann realistisch, falls Akteure mit kooperativ-

solidarischer Orientierung bereit zu langfristiger Nutzenorientierung unter Einschluss der Erwartungen ande-
rer Akteure sind. Dies setzt generelles Vertrauen voraus, mit Kooperationspartnern auch dann zusammenzu-
arbeiten, falls dies nicht vorteilhaft ist. Das Vertrauensverhältnis kann dann zerstört werden, wenn ein Akteur
auf Kosten des anderen Eigeninteressen durchsetzen will. Vgl. von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen
1994, Seite 22f. LÖW erweitert die Palette der hier beschriebenen Muster noch um die spezifischen, perso-
nengebundenen Rollenzuweisungen, die für die am politischen Entscheidungsprozess beteiligten charakteris-
tisch sind. Vgl. Löw, Markus: Die Regionalisierung des ÖPNV – neuer Schwung für Bus und Bahn oder er-
nüchternde Bilanz?; (Diss.) Universität Trier, 1999, Seite 23.

26 Ebenda, Seite 24.
27 Vgl. ebenda, Seite 30ff.
28 Vgl. hierzu auch Schwarte, Maike; Winkelkötter, Christoph: Perspektivenwechsel in der Geographie?

(DiplArb) Universität Trier, 1999, Seite 25f.
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Zur Bearbeitung dieses Themas wurde neben den klassischen Methoden der Aufar-

beitung der Literatur29 auf die persönlichen Erfahrungen von für den Untersuchungsbereich

relevanten Akteuren zurückgegriffen. Die Erkenntnisse, die im Rahmen der Literaturauswer-

tung entstanden sind, haben sich in einer Reihe von recht vagen Aussagen zum Thema nie-

dergeschlagen. Diese bildeten die Grundlage für die durchgeführten Befragungen. Die als

„Problemzentrierte Interviews“  durchgeführten Befragungen sind angelehnt an die „Grounded

Theory“ 30, wonach man Daten nur durch im Voraus festgelegte Operationalisierungsschritte

erfassen und überprüfen kann. Das notwendige Vorwissen, das sich im Rahmen der Literatur-

auswertung ergeben hat, diente in der Phase der Datenerhebung als „ heuristisch-analytischer

Rahmen für Frageideen im Dialog zwischen Interviewern und Befragten“ .31 Es wurden daher

Rückkopplungsschleifen vorgesehen, damit die anfänglichen Arbeitsthesen im Rahmen der

Befragungen sukzessive modifiziert und präzisiert werden konnten.

Sinnvoll erschien die Durchführung von problemzentrierten Interviews auch aus ei-

nem anderen Grund: Die theoretische Fundierung der Zusammenhänge, die in der vorliegen-

den Arbeit untersucht werden sollten, ist nur gering. Die Menge der sich aus der Auswertung

von Sekundärliteratur ergebenden Daten gewährleistet keine ausreichende Problemerfor-

schung. Jedoch gibt PRITTWITZ zu bedenken, dass qualitative Interviews aufgrund ihrer

geringen Strukturierung und des Risikos, Suggestivformulierungen32 zu verwenden, oder weil

die Rahmenbedingungen solcher Interviews starken Einfluss haben können, bisweilen schwie-

rig auszuwerten sind.33

4.2.2 Problemzentrierte Interviews als Spezialfall qualitativer Befragungen

Unter dem PZI können Formen offener und teilstrukturierter Befragungsmethoden

verstanden werden, denen folgende Grundgedanken gemein sind:
�

 Problemzentrierung
Diese Art der Datenerhebung orientiert sich an gesellschaftlich relevanten Problemstellungen. Damit die
subjektiven Sichtweisen, die Bedeutungszuweisungen und die Auffassungen der Gesprächspartner angemes-
sen eingeordnet werden können, und damit der Interviewer nötiges Vorwissen erlangt, wird das entsprechen-
de Themengebiet vorher untersucht. Dadurch werden die Voraussetzungen für problemorientierte Nachfra-
gen und Frageideen geschaffen34. Schon während der Interviewreihe wird das erhaltene Datenmaterial aufbe-
reitet und im Hinblick auf das Erkenntnisziel der Untersuchung aufbereitet. WITZEL spricht in diesem Zu-
sammenhang davon, dass sich die Kommunikation immer mehr auf das Forschungsproblem zuspitzt.35

�
 Gegenstandsorientierung

Sie „ betont die Flexibilität der Methode gegenüber den unterschiedlichen Anforderungen des untersuchten
Gegenstands.“ 36 Daher kann das problemzentrierte Interview je nach Art der Thematik unterschiedlich einge-

                                               
29 Um den möglichst aktuellen Forschungsstand zu berücksichtigen, wurden auch themenbezogene Dissertatio-

nen und Diplomarbeiten ausgewertet.
30 Siehe hierzu auch Glaser, Barney; Strauss, Anselm: Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung;

Bern 1998.
31 Witzel, Andreas (2000, Januar): Das problemzentrierte Interview [3], in: Forum Qualitative Sozialforschung,

1 (1). Abrufbar über: http://qualitative-research.net/fqs [Zugriff: 04. 09. 00].
32 Sie eigenen sich aber auch, um bestimmte Themen kontrovers zu diskutieren.
33 Vgl. von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 219.
34 Es wurden daher vor den Expertengesprächen eigene Recherchen und Vorgespräche im Untersuchungsfeld

durchgeführt. Aus den gesammelten Informationen wurden relevante Aspekte des Problembereichs extrahiert
und zu einem Gesprächsleitfaden zusammengefasst. Dieser wurde durch die Informationen aus den Inter-
views modifiziert

35 Vgl. Witzel, Andreas (2000, Januar). Das problemzentrierte Interview, Absatz [4], in: Forum Qualitative
Sozialforschung [On-line Journal] 1(1). Abrufbar über: http://qualitative-research.net/fqs [Zugriff: 04. 09. 00].

36 Ebenda, [5].
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setzt oder mit verschiedenen methodischen Varianten kombiniert werden. Auch der Interviewstil kann in Ab-
hängigkeit von der Auskunftsfreudigkeit variieren, zum Beispiel narrativ oder im Dialog mit dem Befragten.

�
 Prozessorientierung

Der Kommunikationsprozess zwischen Interviewer und Interviewtem soll so sensibel aufgebaut werden, dass
eine vertrauensvolle Atmosphäre zwischen beiden und damit Offenheit entsteht. Den Befragten soll ohne
vorgegebene Antworten, nur anhand des Gesprächsleitfadens, die Möglichkeit gegeben werden, ständig neue
Aspekte zum Thema einzubringen, vorangegangene Aussagen korrigieren zu können oder auch Widersprü-
che zu den ins Interview eingebrachten Thesen einzubringen. Eventuell entstehende Redundanzen können in-
sofern hilfreich sein, als dass sie zu neuen Formulierungen führen, die die Datenauswertung erleichtern.

Die vorstehend genannten Grundprinzipien gelten generell für alle PZI. Als Spezialfall

wird in dieser Arbeit jedoch der Begriff des „Experteninterviews“  verwendet, auch wenn das

PZI allgemein die Befragten „ als Experten ihrer Orientierungen und Handlungen begreift, die

im Gespräch die Möglichkeit zunehmender Selbstvergewisserung mit allen Freiheiten der

eigenen Korrektur eigener oder der Intervieweraussagen wahrnehmen können“ .37 Die im

Rahmen der vorliegenden Untersuchung Interviewten wurden bewusst ausgewählt, da von

ihnen erwartet wurde, dass sie das jeweilige Sachgebiet bzw. die damit zusammenhängenden

Abläufe besonders gut kennen.38 Im Vordergrund steht daher das erwartete fachliche Know-

how, das auf qualifizierte Informationen zur untersuchten Thematik hoffen lässt. Expertenge-

spräche stellen vor allem in einer frühen Phase des Forschungsprozesses eine sinnvolle Er-

gänzung dar, um explorativ vom vorstrukturierten Befragungsleitfaden bzw. von den Ar-

beitsthesen39 aus weitere Fragestellungen und Hypothesen zu gewinnen.

4.2.3 Arbeitsthesen für den Gesprächsleitfaden zu Beginn der Befragungen

Nach dem Einstieg in die Analyse der historischen Entwicklung der Verkehrsträger

Schiene und Straße, der Literaturauswertung zum Thema „ Lobbyarbeit“  sowie der Aufarbei-

tung der themenbezogenen Literatur ergaben sich Arbeitsthesen. Diese dienten als Grundlage

und als Orientierungsrahmen für den Gesprächsleitfaden. Im Hinblick auf das Untersuchungs-

ziel in dieser Arbeit wurden folgende (vorläufige) Arbeitsthesen verwendet:

Arbeitsthesen zur Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenordnung
1. Zwischen der Mitte des 19. und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war Verkehrspolitik weitestgehend

gleichzusetzen mit Eisenbahnpolitik.
2. Es bildete in diesem Zeitraum eine verkehrspolitische Rahmenordnung heraus, die es den deutschen Eisenbahnen

später unmöglich machte, sich auf dem Verkehrsmarkt wettbewerbsmäßig zu verhalten.
3. Die Führungsebene der deutschen Bahnen hat es versäumt, einen möglichen Wegfall der Monopolstellung im

Verkehrsbereich in ihrer verkehrspolitischen Strategie zu berücksichtigen.
4. Die politische Lobbyarbeit der deutschen Bahnen hat nach dem Aufkommen eines privatwirtschaftlich orientierten,

konkurrierenden Verkehrsträgers nicht auf die Beeinflussung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen im
Hinblick auf die Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit hingewirkt.

5. Die Deutsche Reichsbahn hat den Autobahnbau im 3. Reich aktiv unterstützt im Glauben, dadurch die Konkurrenz
durch den motorisierten Verkehr kontrollieren zu können.

6. Der Straßennetzausbau hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland systematisch die Voraussetzungen für die
spätere Massenmotorisierung geschaffen. Ein entsprechender Ausbau des Schienennetzes war nicht zu verzeichnen.

7. Der erfolgreichen Einflussnahme der Autolobby auf die Verkehrspolitik stand keine entsprechende Lobbyarbeit der
DB entgegen.

8. Die deutsche Verkehrspolitik hatte den maximalen Ausbau des Straßennetzes zum Ziel.

                                               
37 Ebenda, [13].
38 Vgl. von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 219. POHL nimmt an, dass Experten einem

Spezialgebiet „ bessere Kenntnisse (...) als Laien“  hätten. Vgl. Pohl, Jürgen: Qualitative Verfahren, in: ARL
(Hrsg.): Methoden und Instrumente räumlicher Planung; Hannover 1998, Seite 104.

39 Vgl. Anschreiben an die ausgewählten Interviewpartner im Anhang.
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9. Dies hat dazu geführt, dass im verkehrspolitischen Kalkül in den politischen Planungsebenen weitgehend das Auto als
Verkehrsmittel priorisiert wurde.

10. Die Führungsebene der DB hat akzeptiert, dass der Schienenverkehr auf dem Verkehrsmarkt kontinuierlich
Marktanteile an den Straßenverkehr verlieren wird.

11. Daraus resultierte eine passive Lobbystrategie.
12. Die Führungsebene der DB hat es im Rahmen ihrer politischen Lobbyarbeit nicht geschafft, die verkehrspolitischen

Rahmenbedingungen dahingehend zu beeinflussen, die Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs gegenüber dem
Motorisierten Verkehr zu verbessern.

Arbeitsthesen zur verkehrspolitisch relevanten Lobbyarbeit im Politikfeld Städte-
bau/Raumordnung:

13. Lobbyarbeit mit dem Ziel, die Raumordnungspolitik auf Bundesebene zu beeinflussen, ist langfristig angelegt, denn
die Raumordnungspolitik auf Bundesebene stellt den Orientierungsrahmen für die nachgeordneten Politikebenen
(Länder, Regionen und Kommunen) dar.

14. Die deutsche Verkehrspolitik war von der Überzeugung geleitet, dass der Straßenverkehr geeignet war, Raumord-
nungsfunktionen zu erfüllen. Für den Schienenwegebau wurde diese Einschätzung nicht geteilt.

15. Daraus folgt, dass bei der Erschließung des Landes mit Schienenwegen Aspekte der Raumordnung weitestgehend
keine Rolle gespielt haben.

16. Falls die Deutsche Bahn AG Einschränkungen in ihrem Verkehrsangebot plant, wird dies von regionalen betroffenen
politischen Akteuren stark kritisiert.

17. Die Argumentationsweisen dieser politischen Akteure sind größtenteils raumordnungspolitisch motiviert.
18. Diejenigen politischen Akteure, die jahrzehntelang eine autoorientierte Raumordnungspolitik betrieben haben, setzen

sich lediglich dann für die Schiene ein, wenn sie im Rahmen ihrer unternehmerischen Entscheidungsfreiheit
Angebotseinschränkungen plant.

19. Lobbyarbeit mit dem Ziel, die Raumordnungspolitik der Länder, Regionen und Kommunen zu beeinflussen, kann die
Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs (und der anderen umweltfreundlichen Verkehrsträger) verbessern.

20. Das Leitbild der „ Nachhaltigen Raumentwicklung“  bildet den Hintergrund entsprechender Lobbyaktivitäten.
21. Lobbyarbeit auf den nachgeordneten politischen Ebenen sollte darauf hinwirken, dass auf den jeweils entsprechenden

Planungsebenen vor allem Maßnahmen umgesetzt werden, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit entsprechen.
22. Dadurch werden die langfristigen Voraussetzungen dafür geschaffen, die Wirtschaftlichkeit des Schienenverkehrs zu

verbessern.
23. Potenzielle Unterstützer einer entsprechenden Lobbystrategie sind die bahnaffinen Verbände.
24. Entscheider auf den nachgeordneten Politikebenen werden um so eher zu Unterstützern, je dialogorientierter und

offensiver die Lobbyarbeit der Deutschen Bahn AG im Hinblick auf diese Zielgruppe ausgestaltet ist.
25. Mangelnde Transparenz von Entscheidungsprozessen innerhalb der Deutschen Bahn AG wirkt auf die Erfolgschancen

einer entsprechenden Lobbystrategie kontraproduktiv, wenn die entsprechenden Entscheidungen Auswirkungen auf
die Qualität des Öffentlichen Verkehrs haben, die betreffenden politischen Akteure jedoch nicht eingebunden werden.

Arbeitsthesen zur verkehrspolitischen Rahmenordnung mit Auswirkungen auf die
Stadt- und Raumentwicklung:

26. Die Einführung der Kilometerpauschale 1955 stellte eine bedeutende Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
Straßenverkehrs gegenüber dem Schienenverkehr dar.

27. Ihre Einführung hat maßgeblich zur Landschaftszersiedelung (bzw. zur Siedlungsdispersion) beigetragen.
28. Die Umsetzung städtebaulicher Konzepte in der Praxis berücksichtigte in erster Linie den Straßenverkehr als Mittel

der verkehrlichen Erschließung, obwohl diese Konzepte zum Teil ausdrücklich Öffentliche Verkehrsmittel forderten.
29. Die Regelungen des GVFG ermunterten die Kommunen dazu, den Bau ihrer Verkehrsinfrastruktur fast ausschließlich

an den Belangen des Straßenverkehrs auszurichten.
30. Eine systematische Lobbyarbeit mit dem Ziel, den Schienenverkehr stärker in den Verkehrswegeplanungen zu

berücksichtigen, und somit eine strategisch ausgerichtete Einflussnahme auf diesen Teil der verkehrspolitischen
Rahmenordnung gab es nicht.

31. Im Gegensatz zur Entwicklung des Straßennetzes folgte die Entwicklung des Schienennetzes nicht der Siedlungsent-
wicklung in der Bundesrepublik Deutschland.

32. Durch die damit zusammenhängende Abkopplung von vielen Siedlungsschwerpunkten verschlechterte sich die
Deutsche Bundesbahn ihre wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

33. Der Öffentliche Personennahverkehr ist immer ein Defizitbringer.
34. Eine systematische, vertrauensvolle und offene Kooperation zwischen den Schienenverkehrsgesellschaften und

lokalen bzw. regionalen Busgesellschaften bietet das Potenzial für eine nachdrückliche Verbesserung des wirtschaftli-
chen Erfolgs beider Verkehrsträger.

35. Die systematische Umwandlung von nicht mehr genutzten Bahnanlagen in Wohngebiete in zentraler Stadtlage
entspricht zum Einen dem Leitbild der nachhaltigen Raumentwicklung und kann langfristig den wirtschaftlichen
Erfolg der Deutschen Bahn AG verbessern.

36. Der Schienenverkehr hat zahlreiche Vorteile gegenüber dem motorisierten Straßenverkehr. Diese Vorteile lassen es
geboten erscheinen, bei raumordnungsrelevanten Planungsentscheidungen (z. B. Erschließung neuer Wohn- oder
Industriegebiete) den Schienenverkehr gegenüber dem Straßenverkehr zu bevorzugen.

37. Den Trägern auf den entsprechenden Planungsebenen sind die Vorteile des Schienenverkehrs gegenüber Busverkehr
und Straßenverkehr nicht gut genug bekannt, um dies in die jeweiligen Planungen umzusetzen.
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Es war nicht beabsichtigt, im Gesprächsleitfaden sämtliche angeführten Bereiche ab-

zudecken. Den Interviewpartnern sollte Gelegenheit gegeben werden, ihnen relevant erschei-

nende Bereiche zu vertiefen. Durch die Unterteilung des Gesprächsleitfadens in drei themati-

sche Felder wurde die Möglichkeit geschaffen, einen vom Gesprächspartner angesprochenen

Themenkomplex intensiver zu behandeln und Zusammenhänge weiterzuentwickeln.

4.2.4 Entwicklung der Arbeitsthesen in der Interviewphase

Schon nach den ersten Interviews zeigte sich, dass dieser Leitfaden viel zu umfang-

reich und für die weiteren Befragungen nicht praktikabel war. Zahlreiche Thesen wurden zu-

sammengefasst und gestrafft. Erfreulicherweise hat sich dies nicht negativ auf die Qualität der

Antworten ausgewirkt. Zum Ende der Befragungsreihe pendelte sich die Gesprächsdauer etwa

bei 50 bis 70 Minuten ein, im Gegensatz zu zweieinhalb Stunden beim ersten Gespräch.

Durch die Straffung des Gesprächsleitfadens halbierte sich die zeitliche Dauer der Interviews.

Die vorgelegten Arbeitsthesen veränderten bis zum Ende der Befragungsreihe deutlich ihr

Aussehen. Neben den zeitlichen Gründen lag dies vor allem daran, dass besonders die Thesen

zur Verkehrsgeschichte bereits nach 10 Gesprächen keine neuen Erkenntnisse mehr lieferten.

Die Gesprächspartner zeigten ferner bei den Thesen, die „ zu weit“  in die Vergangenheit

reichten, geringeres Interesse als bei Thesen mit stärkerem Gegenwartsbezug. Im Übrigen

wurde den Gesprächspartnern auch die Möglichkeit eröffnet, bestimmte Aspekte des Inter-

viewleitfadens zu vertiefen oder sogar neue Aspekte einzubringen. Praktisch fungierte der

Leitfaden häufig als Gerüst für ein freies Gespräch.

Arbeitsthesen am Ende der Befragungen (nach Interview Nr. 48)
1. Der Straßennetzausbau hat ab ca. 1955 systematisch die Voraussetzungen für die spätere Massenmotorisierung

geschaffen. Die deutsche Verkehrspolitik hatte den Ausbau des Straßennetzes zum Ziel. Das Schienennetz der
Deutschen Bundesbahn und der NE-Bahnen galt als ausreichend, um die vorhandenen Verkehrsbedürfnisse zu
befriedigen. Es wurden die Weichen nicht gegen die Schiene, sondern für das Auto gestellt.

2. Die Deutsche Bundesbahn konnte seit den 50er Jahren keine Lobbyarbeit betreiben, da sie alle weichenstellenden
verkehrspolitischen Entscheidungen mittragen musste, ob sie wollte oder nicht. Der Deutschen Bundesbahn war es
nicht möglich, aktiv die verkehrspolitischen Rahmenbedingungen zu beeinflussen.

3. Der gesellschaftliche Konsens im Hinblick auf das Ansehen und die wirtschaftliche Bedeutung des Autos machten
Lobbyarbeit für das Automobil überflüssig.

4. Die Einführung der Kilometerpauschale 1954 stellte eine bedeutende Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
Straßenverkehrs gegenüber dem Schienenverkehr dar und hat zur Landschaftszersiedelung beigetragen.

5. Die deutsche Verkehrspolitik war in der Nachkriegszeit davon geleitet, dass nur die Erweiterung des Straßennetzes
geeignet war, die Erschließung des Raums zu garantieren. Der Schienenwegebau spielte im Kalkül der Verkehrspoli-
tik bis zu den 80er Jahren nur eine marginale Rolle.

6. In der Raumordnungspolitik auf kommunaler Ebene werden die Verkehrsträger Straße und SPNV unterschiedlich
behandelt. Hierzu ein Beispiel aus der Praxis der Erschließung von Bauland: Ein Wohn- oder Industriegebiet gilt dann
als verkehrlich erschlossen, wenn es an das Straßennetz angebunden ist. Die Anbindung an das Straßennetz und an
das Schienennetz bzw. das ÖPNV-Netz sollte eine Bedingung für verkehrliche Erschließung sein.

7. Eine ressortübergreifende, integrierte Planung der Verkehrsinfrastruktur findet nicht statt.
8. Der Aufbau und die Pflege von unternehmenspolitischen Verständnispotenzialen sind ein Grundstein für den

langfristigen Unternehmenserfolg. Dialogorientierte Kommunikationsstile erhöhen die Erfolgschancen einer
Lobbystrategie, denn dadurch werden Verständnispotenziale im politischen Raum und bei möglichen unterstützungs-
willigen Lobbygruppen gesichert. Mangelnde Transparenz von Organisationsstrukturen und von Entscheidungspro-
zessen innerhalb der DB AG beeinträchtigen die Erfolgschancen ihrer Lobbyarbeit, weil sie den langfristigen Aufbau
von Verständnispotenzialen in Frage stellen.

9. Der Öffentliche Personennahverkehr ist ein Defizitbringer.
10. Das Leitbild der „ Nachhaltigen Raumentwicklung“  auf den Politikebenen Bund, Länder und Regionen hat für die

kommunale Politikebene bestenfalls empfehlenden Charakter. Beispielsweise wird sich eine Kommune bei der
Ausweisung von Bauland oder beim Bau der kommunalen Verkehrswege eher an wirtschaftlichen Erfolgskriterien
orientieren.
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11. Lobbygruppen mit kommunalen und lokalen Organisationsstrukturen kommt eine hohe Bedeutung zu. Sie können vor
Ort Einfluss auf das Politikgeschehen nehmen, weil sie an den kommunalen Politikprozessen beteiligt sind.

12. Den politischen Entscheidern ist oft unklar, welche Konsequenzen die Bahnreform im Hinblick auf die Organisations-
form und die Aufgabenverteilung bei der DB AG mit sich gebracht hat. Dies und der häufige Wechsel von Zuständig-
keiten verhindern den Aufbau stabiler Beziehungsnetzwerke. Eine wichtige Voraussetzung für eine Erfolg verspre-
chende Lobbystrategie sind der systematische Aufbau und die systematische Pflege entsprechender Beziehungsnetz-
werke.

13. Die Berichterstattung über bahnspezifische Themen in den Medien ist meist negativ. Sie ist für den tatsächlichen
Betriebsablauf nicht repräsentativ. Dies führt zu einer Wahrnehmungsverzerrung in der Bevölkerung und bei den
politischen Entscheidern.

14. Politischen Entscheidern sind die Systemvorteile des Schienenverkehrs gegenüber dem motorisierten Straßenverkehr
oft nicht so gut bekannt, dass sie dieses Wissen in ihren entsprechenden Infrastrukturplanungen berücksichtigen
können. Hier sind die Schienenverkehrsunternehmen gefordert, für die Vorteilhaftigkeit ihrer Produkte zu werben.

15. Die Träger der kommunalen Ebene der Raumplanung favorisieren weitgehend den Straßenbau bei der Infrastruktur-
planung. Maßgebliche Gründe dafür liegen in der Einflussnahme von Wahlkreisabgeordneten. Sie sind neben
Bürgermeistern und Landräten die wichtigsten Multiplikatoren in der raumordnungspolitisch wirksamen Lobbyarbeit.

16. Die IHK und lokal bedeutende Großunternehmen wirken als wichtige Lobbygruppen auf kommunaler und regionaler
Ebene. ADAC, DIHT und BDI nehmen erfolgreich Einfluss auf die Raumordnungs- und die Verkehrspolitik auf
Bundesebene. 

Abschlussfrage: Wie sollte die “Ideale Bahn” aussehen?

4.2.5 Auswahl der Interviewpartner – Das Interviewsample

Die untersuchte Thematik hat starken interdisziplinären Charakter, denn drei verschie-

dene Aspekte werden miteinander verknüpft (Historische Entwicklung der verkehrspoliti-

schen Rahmenbedingungen; politikwissenschaftliche Betrachtung verschiedener Erschei-

nungsformen von Lobbyarbeit; Handlungsmöglichkeiten im Politikfeld Raumordnung, einer

Teildisziplin der Angewandten Geographie40). Aus der Synthese dieser Aspekte resultierten

die Forschungsfragen. Die Auswahl der Experten, die für Interviews gewonnen werden soll-

ten, hatte daher dieser Tatsache Rechnung zu tragen.

Auf den politischen Ebenen werden raumordnungspolitische Zielsetzungen unter-

schiedlich behandelt. Von „Oben“  (Bund) nach „ Unten“  (Gemeinden, Regionen, Länder)

nimmt die Verbindlichkeit der Planungen zu. Die Träger der Raumordnungspolitik, die an der

Entwicklung der raumordnungspolitischen Rahmenbedingungen41 mitwirken, sowie die Lob-

byakteure, die darauf Einfluss nehmen, handeln entsprechend unterschiedlicher Zielsetzungen

und unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Von den befragten politischen Akteuren

wurde erwartet, dass sie aufgrund ihrer Stellung im politischen Entscheidungsprozess oder

wegen ihrer beruflichen Erfahrung über Expertenwissen in den Bereichen Raumordnungs-

und Verkehrspolitik verfügen. Das Interviewsample sollte auch in Bezug auf die Dauer der

bisherigen Erfahrung42 heterogen sein. Daher waren Erfahrungen „ Alter Hasen“  für die Befra-

gungsreihe ebenso bedeutend wie die Einschätzungen derjenigen politischen Akteure, die erst

seit wenigen Jahren aktiv in ihrer jetzigen Position tätig sind. Die persönlichen Erfahrungen

der befragten Experten gingen z. T. bis in die 60er Jahre zurück. Ferner sollte dieser Perso-

nenkreis nahe an der politischen, unternehmerischen oder verbandlichen Praxis arbeiten, da-

mit die Gespräche auch zu praxisrelevanten Ergebnissen führen können. Die potenziellen In-

terviewpartner sollten daher folgende Eigenschaften besitzen43:

                                               
40 Allein die Geographie hat einen enormen interdisziplinären Charakter.
41 Speziell sind diejenigen Rahmenbedingungen im Fokus dieser Untersuchung, die auch verkehrspolitische

Relevanz aufweisen.
42 In der Politik, der Verbandsarbeit, in der Verwaltung oder in der Forschung.
43 Vgl. Löw, Markus: Die Regionalisierung des ÖPNV; Trier 1999, Diss., gekürztes Veröffentlichungsexemp-

lar, Seite 24f.
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�
 Auseinandersetzung mit Fragen der Verkehrspolitik im Unternehmens- oder Verbandsalltag;

�
 Auseinandersetzung mit Fragen der verkehrs- und raumplanerischen Praxis;

�
 Institutionelle Einbindung in Verkehrsplanungs- und/oder Raumplanungsprozesse;

�
 Wahrnehmen von Leitungsaufgaben im normativen und strategischen Management44;

�
 Aktives Mitwirken am Forschungsprozess in der Verkehrswissenschaft und der Raumforschung.

Bei der Auswahl war zu berücksichtigen, dass manche Gesprächspartner über mehrere

Politikebenen hinweg dasjenige fachliche Know-how aufweisen, das mit den Experteninter-

views erschlossen werden sollte. Auch ein anderes Kriterium spielte bei der Auswahl der In-

terviewpartner eine Rolle: Auf den betrachteten politischen Ebenen sollten vor allem straßen-

und bahnaffine politische Akteure befragt werden. Daneben interessierten aber auch die Auf-

fassungen von Angehörigen der politikebenenspezifischen Verwaltungen. Innerhalb der drei

Kategorien Bund, Land, Region/Kommune wurde noch unterschieden zwischen Vertretern

von Interessengruppen und Mitgliedern aus dem Bereich „Politik“ . Dabei konnte es sich um

aktive Parteimitglieder oder um Amtsinhaber handeln.

Bereich INTERESSENVERTRETUNG45

Interessenfeld Politischer Akteur
Verkehrsmittelbenutzer ADAC, Pro Bahn
Wirtschaft BDI, IHK, DIHT
Umwelt VCD, BUND
Verkehrsmittelhersteller VDB
Verkehrsinfrastrukturbetreiber DB AG 46

Verkehrsunternehmen Landesverband für Güterkraftverkehr, DB AG, NE-Bahn
Arbeitnehmervertretung Gewerkschaft TransNet

Bereich POLITIK bzw. VERWALTUNG
POLITIKEBENE POLITIK VERWALTUNG
BUND FDP, Bündnis 90/Die Grünen Bundesverkehrsministerium

LAND FDP Abteilung für Eisenbahninfrastruktur in
Landesverkehrsministerien

REGION, KOMMUNE OB eines Oberzentrums,
Bündnis 90/Die Grünen

Kommunale Zweckverbände, Regierungs-
präsidien , Amt für Stadtentwicklung

Tabelle 5: Befragte politische Akteure in der Interviewreihe

                                               
44 Im normativen (bzw. konsensorientierten) Management geht es um die „ angemessene Bewältigung von un-

ternehmungspolitischen Wert- und Interessenkonflikten.“  Das strategische Management ist davon geleitet,
„ dass der kurzfristige Unternehmenserfolg kein hinreichendes Kriterium zur Sicherung der Voraussetzungen
des zukünftigen Erfolgs darstellt“ . Ulrich, Peter; Fluri, Edgar: Management; St. Gallen, Basel 1991, Sei-
te 20f.

45 Für die spätere Auswertung wurde das Interviewsample unterteilt in die Kategorien „ Wirtschaft und ADAC“ ,
„ Verwaltung“ , „ Mitarbeiter der DB AG“  sowie „ Bahnaffine Verbände“ .

46 Die drei angeschriebenen Straßenbauverwaltungen sowie der Verband der Deutschen Automobilindustrie
konnten auf Grund personeller Engpässe bzw. auf Grund terminlicher Schwierigkeiten keine Zeit für ein In-
terview aufbringen.
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18 Interviews auf BUNDESEBENE Politikakteur(e)
Politik 2 Im Bundestag vertretene Parteien
Verkehrsmittelnutzerverbände 2 ADAC, Pro Bahn e.V.
Wirtschaftsverbände 2 BDI DIHT
Umweltverbände 2 VCD, BUND
Verkehrsmittelhersteller 1 VDB
Infrastrukturbetreiber 2 DB Netz AG
Verkehrsmittelbetreiber 4 DB AG
Verwaltung 2 BMVBW
Gewerkschaften 2 TransNet, Allianz pro Schiene
Forschung 2 Geographie, UBA

15 Interviews auf LANDESEBENE
Verkehrsmittelnutzerverband 1 Pro Bahn
Umwelt 2 VCD, BUND
Wirtschaft 3 IHK
Verkehrsmittelbetreiber 3 DB AG
Verwaltung 2 2 Landesverkehrsministerien
Parteien/Politik 2 in Landesparlamenten vertretene Parteien

15 Interviews auf REGIONALER UND KOMMUNALER EBENE
Verkehrsmittelnutzerverband 1 Pro Bahn
Umwelt 2 VCD, BUND
Verbünde 4 Kommunale Nahverkehrszweckverbände
Verkehrsmittelbetreiber 2 DB AG, NE-Bahn

Verwaltung 5 1 Oberbürgermeisterin, 2 Mitarbeiter der Stadtpla-
nung, 2 Verkehrsfachleute aus Regierungspräsidien

Parteien/Politik 1 auf kommunaler Ebene

Tabelle 5:  Sample der durchgeführten Expertengespräche47

4.2.6 Praktische Erfahrungen während der Interviewführung

Zu Beginn der Expertengespräche war noch relativ unklar, welche Qualität das er-

fragte Wissen aufweisen sollte. Auch herrschte Unklarheit über die zeitliche Verfügbarkeit

der gewünschten Gesprächspartner. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor war das Ausmaß der

Offenheit, das die gewünschten Gesprächspartner entgegenbringen konnten – schließlich geht

es in dieser Untersuchung teilweise auch um einen Bereich, in dem die relevanten Vorgänge

und Kontakte nicht schriftlich dokumentiert werden und der vom vertraulichen Umgang mit

Informationen gekennzeichnet ist. Nach den ersten Gesprächen vor dem Beginn der Befra-

gungen bestand daher die Gefahr, dass die Ergebnisse am Ende unergiebig sein könnten.48

                                               
47 Die Interviews sollten in der Zeit vom 15. Oktober 2000 bis zum 31. Januar 2001 erfolgen. Damit wurde für

die Interviewphase ein Zeitraum von dreieinhalb Monaten anberaumt. Es wurden mehr als 70 Einladungen
verschickt und knapp 50 Gesprächstermine (darunter drei Doppelinterviews) vereinbart. Von den 48 erhobe-
nen Interviews konnten dann 46 für die qualitative Auswertung verwendet werden.

48 Zum sensiblen Thema des Lobbying liegen jedoch einige ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeiten vor, die
zwar nicht unbedingt im Zusammenhang mit der hier untersuchten Thematik stehen, die aber dennoch das
erhobene Datenmaterial an denjenigen interessanten Stellen ergänzen konnten, an denen normalerweise ein
„ leeres Blatt“  sein müsste. Beispielhaft seien hier die Habitilationsschriften von Martin Sebaldt („ Organi-
sierter Pluralismus“ ) und Dietmar Klenke („ Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung“ ) genannt,
die in dieser Arbeit mehrfach zitiert werden.
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4.2.6.1 Kontaktaufnahme

Die Art der persönlichen Kontaktaufnahme zu den Interviewpartnern war aus den ge-

nannten Gründen von großer Bedeutung.49 Für die Zeit vom ersten bis zum letzten Interview

wurde eine Zeitspanne von vier Monaten eingeplant. Daher wurden Ende September 2000

rund 70 Einladungen verschickt. 10 Tage später wurde mit den potenziellen Gesprächspart-

nern hinsichtlich einer möglichen Terminvereinbarung telefonisch Kontakt aufgenommen.

Darin wurde nochmals das Anliegen erläutert und bereits erste Fragen beantwortet.

Vor allem im Bereich der Politik war es nahezu unmöglich, auch bei wiederholtem

Nachfragen, Interviewpartner für ein Gespräch zu gewinnen. Gleiches war leider auch im

Bereich der angeschriebenen Straßenbauverwaltungen und beim Verband der Automobilin-

dustrie festzustellen. Nur ein einziges Mal kam es vor, dass ein Interviewpartner nicht – und

ohne weitere Angabe von Gründen – zu einem vereinbarten Termin erschienen ist. Dies war

in Anbetracht des damit verbundenen Reiseaufwandes etwas ärgerlich. Letztendlich war je-

doch eine überraschend hohe Gesprächsbereitschaft bei der überwiegenden Anzahl der ange-

schriebenen Expertinnen und Experten festzustellen.

4.2.6.2 Verlauf der Gespräche

Im Rahmen der Gespräche setzten sich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten mit

dem vorgelegten Gesprächsleitfaden auseinander. Ursprünglich wurde die Gesprächsdauer

mit 45 bis 60 Minuten veranschlagt50. Der Autor rechnete nicht damit, dass die befragten Ex-

pertinnen und Experten, deren Tagesgeschäft von einem überaus dichten Terminplan gekenn-

zeichnet ist, mehr Zeit für ein solches Gespräch aufwenden konnten. Auch hier stand am Ende

die aus Sicht des Forschers erfreuliche Erkenntnis, dass die meisten Gespräche des öfteren

trotz anschließender wichtiger Termine zum Teil erheblich länger dauerten.51 Durch die Er-

läuterung des Procedere (Protokoll wird ausgewertet und vorgelegt; Anonymität und die

Möglichkeit der nachträglichen Bearbeitung des Gesagten wurden angeboten) entstand

durchweg eine vertrauensvolle und offene Gesprächsatmosphäre. Bis auf ganz vereinzelte

Ausnahmen wurde zu allen vorgelegten Thesen des Leitfadens Stellung genommen.

4.2.6.3 Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse

Die Datenerhebung erfolgte auf zwei Arten: Entweder wurden schriftliche Notizen o-

der eine Tonbandaufnahme gemacht. Dies hing von den Wünschen der Gesprächspartner ab.

Im Nachhinein ergaben sich mit einigen Gesprächspartnern dahingehend Probleme, dass sie

                                               
49 Allen Gesprächspartnern wurde angeboten, die Gesprächsprotokolle zu anonymisieren. Besonders betont

werden sollte ebenfalls, dass nicht die Offenlegung von Lobbykanälen der Sinn dieser Arbeit (und das Ziel
der Interviews) sein sollte. Vielmehr sollen aus dem gewonnenen Expertenwissen Aussagen darüber erhalten
werden, wie jeweiligen politischen Akteure die raumordnungsrelevante Verkehrspolitik einschätzen, ob eine
Einflussnahme auf die entsprechenden Politikebenen geboten erscheint und welche Voraussetzungen dafür
erfüllt sein sollten. Vgl. dazu auch das Anschreiben an die Experten im ANHANG.

50 Vgl. Anschreiben im Anhang.
51 Die zeitliche Dauer führte jedoch nicht zwingend dazu, dass die Gespräche auch qualitativ gehaltvoller wur-

den. Erfreulicherweise war dies aber meist der Fall.
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sich zwar mit dem Inhalt des „gesprochenen Wortes“  auseinandersetzen konnten, jedoch Wert

auf eine redaktionelle Überarbeitung legten. Bei zwei Gesprächen wurde nachträglich die

Freigabe des Inhalts verweigert, obwohl eine redaktionelle Überarbeitung angeboten wurde.

Andere Gesprächspartner legten großen Wert darauf, das gesprochene Wort selbst zu überar-

beiten, bevor es freigegeben wurde. Besonders geduldig zeigte sich hier der Gesprächspartner

beim ADAC, der sein Gesprächsprotokoll drei Mal überarbeitete.

Zur inhaltlichen Auswertung der Statements der Gesprächspartnerinnen und Ge-

sprächspartner wurden die Aussagen zusammengefasst und bestimmten Thesen zugeordnet.

Es zeigte sich, dass im Laufe der Gespräche differenzierte Erkenntnisse erhoben werden

konnten. Dort, wo zielgerichtet die ExpertInnen-Meinung zu einer Arbeitsthese abgefragt

wurde, erfolgte eine quantitative Auswertung der Gesprächsinhalte entsprechend der Zugehö-

rigkeit zu einer der festgelegten Gruppen. In mehreren Fällen wurden Interviewauszüge ent-

sprechend der Vorgehensweise von SEBALDT in die vorliegende Arbeit eingebaut.52 Die

Authentizität des Gesagten lieferte Erkenntnisse über die Einstellungen der befragten politi-

schen Akteure im Bahnumfeld.

                                               
52 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus; Opladen 1997, Seite 195 bis 374. Im Hinblick auf die Ein-

heitlichkeit der Zitierweise – und unter Wahrung der angebotenen Vertraulichkeit – wurden Namen und Be-
züge zu aktuellen Personen und Vorgängen anonymisiert. Dies wurde ohnehin von den meisten Gesprächs-
partnern so gewünscht. Damit die Auswertung der durchgeführten Interviews nachvollzogen werden konnte,
sind deren Wortprotokolle auf CD-ROM gebrannt und bei der Abgabe dieser Arbeit an der Universität Trier
mit eingereicht worden.
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5 Epoche  I  (von den Anfängen bis 1840)

5.1 Vom Altertum bis zur Industriellen Revolution

Bei der Schilderung der Entwicklungen der Eisenbahn- und der Verkehrsgeschichte ist

eine systematische und zusammenhängende Darstellung problematisch. Es gab viele zeitglei-

che, aber sachlich unterschiedliche, Geschehnisse und Entwicklungen, die sich rückblickend

als Fehlschläge oder Meilensteine erwiesen haben.1 POHL weist ferner darauf hin, dass die

Verwendung von Daten in der Technikgeschichte problematisch sein könne, da viele Erfinder

an mehreren Modellen gleichzeitig arbeiteten und diese zu verschiedenen Zeitpunkten der

Öffentlichkeit präsentierten. Daraus resultiere, dass sich die Zeitangaben in der Literatur bis-

weilen voneinander unterscheiden.2

Das Prinzip des Gleises war bereits im Altertum bekannt. In den Felsboden gemeißelte

Spurrillen boten einen geringen Rollwiderstand sowie eine gute Fahrzeugführung. Zahlreiche

Überbleibsel aus dieser Zeit finden sich noch heute in Griechenland, Malta, Italien, Kärnten

und in den deutschen Alpen.3 Vor allem auf kurzen, schwierigen Gebirgsstrecken wurde diese

Technologie verwendet. Dabei handelte es sich um Sonderbauformen der Straße, die ver-

schiedenen Zwecken dienten, z. B. der Beförderung von Kultwagen. Die Entwicklungslinie

dieser Technologie führte nicht direkt zur Eisenbahn. Zum einen wurden gewöhnliche Räder

verwendet, zum anderen ging die Anwendung dieser Technologie in der Zeit der Völkerwan-

derung unter.4 Bei den Bergwerksbahnen des Mittelalters war das anders. Erstmals wurden

Bahnsysteme eingesetzt, bei denen die Fahrzeuge so aufeinander abgestimmt waren, dass sie

nur auf einem eigenen Netz eingesetzt werden konnten. Die Entwicklungslinien dieser Fahr-

zeuge lassen sich bis in die heutige Zeit verfolgen. 1452 berief König Heinrich VI zahlreiche

böhmische und deutsche Bergleute nach England, Elisabeth I wiederholte den Aufruf später.

Auf diese Weise gelangte wahrscheinlich das entsprechende Know-how über die Bergwerks-

bahnen auf die Insel.5

Seit 1801 wird in England öffentlicher Verkehr auf Schienen betrieben. Zwischen

Wandsworth und Croydon wurde in diesem Jahr die erste von Pferden gezogene öffentliche

Eisenbahnlinie in Betrieb genommen.6 Die erste Dampfeisenbahn folgte über zwei Jahrzehnte

später. Zwischen Stockton und Darlington wurde 1825 die erste für den Personentransport

zugelassene Schienenstrecke in Betrieb genommen: Ein Personenwagen mit Ehrengästen, 21

umgebaute und mit Sitzbänken ausgestattete ehemalige Kohlewagen sowie zwölf Kohlewa-

                                               
1 Neben der Darstellung der wesentlichen Ereignisse und Entwicklungen in Textform kann man auch die Me-

thode der Synchronopse anwenden. Die Synchronopse der Eisenbahngeschichte kann beispielsweise so er-
folgen, dass die geschichtlichen Ereignisse in horizontalen Zeilen nach der Zeit geordnet sind. Dadurch kann
man die zahlreichen Erfolgs- und Irrwege, die im Laufe der Frühzeit der Eisenbahngeschichte beschritten
wurden, besser erkennen. Vgl. Weigelt, Horst; Epochen der Eisenbahngeschichte, Darmstadt 1985, Seite 1ff.

2 Vgl. Pohl, Hans: Die Entwicklung des Verkehrswesens in den vergangenen 100 Jahren, in: Pohl, Hans;
Treue, Wilhelm: Die Einflüsse der Motorisierung auf das Verkehrswesen von 1886 bis 1986; Stuttgart 1988,
Seite 1.

3 Vgl. Weigelt, Horst; Epochen der Eisenbahngeschichte, Darmstadt 1985, Seite 2.
4 Vgl. ebenda.
5 Vgl. ebenda, Seite 3f. Dort auch ein Überblick über die Entwicklung der englischen Spurbahnen.
6 Vgl. Schaerfenberg; Wir fahren immer..., Frankfurt 1971, Seite 8.
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gen bildeten den Zug, der von einer Dampflokomotive gezogen wurde.7 Die inzwischen ober-

irdisch verlaufenden Bahnen hatten die Aufgabe, das Fördergut zu den Verbrauchs- und Ver-

ladestellen zu transportieren. Die vormals unterirdischen Loren und Grubenhunde konnten nur

kleine Mengen befördern, daher wurden sie zu Gruppen zusammengestellt: Dies waren die

ersten Güterzüge.8

5.2 Ausgangslage

5.2.1 Politische Situation in Deutschland

Deutschland befand sich seit etwa 1795 an der Schwelle zum Industriezeitalter. 1825

lebten von den 25 Millionen Einwohnern des Deutschen Bundes 90 Prozent in Gemeinden mit

weniger als 2000 Einwohnern. Nur allmählich gab es erste Ansätze der Gewerbefreiheit. In

England war die Ausgangslage eine andere: Dort bestand die Staatsform der konstitutionellen

Monarchie mit Gewerbefreiheit und schon weit fortgeschrittener Industrialisierung. Deutsch-

land mit seinen Territorialstaaten und Duodez-Fürstentümern9 war noch von einer überwie-

gend landwirtschaftlichen Siedlungsstruktur mit unterschiedlichsten Regelungen im Finanz-

und im Verkehrsbereich geprägt. Unzählige Zollschranken, unterschiedliche Maße, Gewichte

und Münzen behinderten den Wirtschaftsverkehr. Die Eilpostkutschen waren so langsam,

dass sie auf guten Straßen nicht schneller als 11 km/h waren. Man fuhr entweder mit dem

Treidelschiff oder ging zu Fuß, da für Durchschnittsbürger die Fahrpreise zu hoch waren.10

Etwa zwei Drittel des Güterverkehrs wurden mit der Flussschifffahrt11 abgewickelt, der Rest

mit den langsamen und teuren Fuhrmannswagen12.

5.2.2 Erste Eisenbahnen und ihre Folgen für die Transporteffizienz

Im Februar 1804 erprobte Trevithik seine erste mit Dampfkraft betriebene, über Tage

laufende Hüttenwerksbahn der Firma Thydfil in Südwales. Die Länge der Strecke betrug

                                               
7 Vgl. Wolf, Eisenbahn und Autowahn - Personen- und Gütertransport auf Schiene und Straße: Geschichte,

Bilanz, Perspektiven; Hamburg 1992, Seite 27f.
8 Vgl. Nordmann, Hans; Die Frühgeschichte der Eisenbahnen, Berlin 1948, Seite 5.
9 Der Deutsche Bund bestand aus einem Kaiserreich, fünf Königreichen, einigen Dutzend Fürstentümern und

vier Freien Städten. Dies waren 38 verschiedene Staaten. Vgl. Rehbein, Elfriede: Zum Charakter der preußi-
schen Eisenbahnpolitik von ihren Anfängen bis zum Jahre 1879; Dresden 1953, Seite 17.

10 Vgl. ebenda, Seite 25.
11 Zur Entwicklung der Binnenschifffahrt bis in die Gründerzeit der Eisenbahn vgl. Marggraff, Hugo; Die Vor-

fahren der Eisenbahnen und Dampfwagen, Berlin 1884, Seite 4ff. Im Vergleich zu anderen Kulturstaaten
wurde in Deutschland dem Wasserstraßenbau nur wenig Aufmerksamkeit beigemessen. Der Gütertransport
auf Wasserstraßen entwickelte sich viel früher als der Straßentransport, bei Vorhandensein der entsprechen-
den hydrogeographischen Gegebenheiten.

12 Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die außerörtlichen Straßen in sehr schlechtem Zustand und kaum
befestigt. Beispiel dafür sind die Schilderungen des bayerischen Postbeamten Streitel aus Augsburg. Er
meinte anlässlich einer Vorlage über Verbesserungen bei Postwagen: „Sie sind das Schrecken für Personen
schwachen Körperbaus, die von einer eisernen Nothwendigkeit auf solch ein Reisemittel gebannt werden.“
Trotz weiterer Verbesserungen in der Fuhrwesensmechanik und trotz dem Wegfall der Chausseeabgaben wa-
ren die Transportkosten auf der Straße in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts immer noch sehr hoch.
Nachteilig wirkte sich dazu noch die begrenzte Lebensdauer der Zugpferde aus, die zudem noch mit ihren
Hufen die Straßenflächen stark abnutzten. Vgl. ebenda, Seite 8ff.
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14,5 km.13 Die neue Technologie der Eisenbahn wurde charakterisiert durch ihren geringen

Rollwiderstand der Schienen, der es ermöglichte, mit einem gleichen Aufwand an Zugkraft

wesentlich größere Lasten zu transportieren. 14 Zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und

dem Ende des Ersten Weltkriegs war es dann der Regelfall, dass die privaten Fuhrunterneh-

mer mit ihren Pferdekutschen der Eisenbahn Zubringerdienste leisteten und dadurch für die

nahezu vollständige Flächenerschließung sorgten.15

Die entscheidende Revolution lag in der Beschleunigung der Transportgeschwindig-

keit. Sie steigerte sich um den Faktor 3 bis 5 gegenüber der bis dahin dominierenden Pferde-

transporttechnologie.16 Mit Pferden bespannte Frachtkarren (bzw. Kutschen) schnitten gegen-

über der Eisenbahn auch in der Kosten-Nutzen-Rechnung schlechter ab. Der Getreidepreis

und die „Amortisation” eines Pferdes wurden dem Kohlepreis und den Abschreibungen einer

Dampflok gegenübergestellt. Diese nüchterne Rechnung und die erwähnten Technologievor-

teile trugen wesentlich zum Durchbruch der Eisenbahn bei. Die grundlegende Umstellung

vom Pferde- auf den mechanischen Betrieb erfolgte daher zunächst in den Kohleindustriege-

bieten, da dort der Kohlepreis nicht durch Transportkosten verteuert war. Die Corn Law

(1815) sorgte außerdem noch für Steuern auf Importgetreide. Dadurch stieg der Preis für die

Pferdenahrung, zusätzlich an. Die Umstellung auf den mechanischen Transport wurde da-

durch weiter stimuliert.

Aufgrund dieser Effizienzvorteile setzte bald eine Verkehrsverlagerung vom Kanal

und von der Straße auf die Schiene ein. Durch die Ausbreitung der Eisenbahn rückten Erzeu-

ger- und Verbrauchermärkte näher zusammen. Der Absatzpreis der Güter in den Verbrauchs-

gebieten sank. Durch die Kostenentwicklung traten mehr und mehr Anbieter auf den Markt,

es entstand ein harter Preiswettbewerb. Da die Transportwirtschaft durch die Eisenbahn von

den zurückgelegten Entfernungen immer unabhängiger wurde, verlagerten sich die Produkti-

onsstätten zunehmend dorthin, wo sie am aus Kostengründen vorteilhaftesten schienen. Die

Eisenbahn wurde zu dem Schrittmacher der wirtschaftlichen Entwicklung, der schließlich das

Gesellschaftsbild prägte.17

5.3 Die frühen deutschen Eisenbahnen

1835 wurde zwischen Nürnberg und Fürth die erste für den Personenverkehr geplante

Eisenbahnlinie in Deutschland eröffnet. Im Vorfeld der Eröffnung wurde eine systematische

                                               
13 Vgl. Wolf, Eisenbahn und Autowahn - Personen- und Gütertransport auf Schiene und Straße: Geschichte,

Bilanz, Perspektiven; Hamburg 1992, Seite 26f.
14 Vgl. Nordmann, Die Frühgeschichte der Eisenbahnen, Berlin 1948, Seite 3. Ein Vierspänner konnte zum

Ende des 19. Jahrhunderts maximal 120 Zentner transportieren. Dem stand die Transportleistung einer
Dampflokomotive von bis zu 20 000 Zentnern gegenüber.

15 Vgl. Borscheid, Peter: Lkw kontra Bahn – Die Modernisierung des Transports durch den Lastkraftwagen in
Deutschland bis 1939; in: Niemann, Harry; Herman, Armin: Entwicklung der Motorisierung im Deutschen
Reich und den Nachfolgestaaten; Stuttgart 1995, Seite 25f.

16 Vgl. Wolf, Eisenbahn und Autowahn - Personen- und Gütertransport auf Schiene und Straße: Geschichte,
Bilanz, Perspektiven; Hamburg 1992, Seite 33.

17 Vgl. Saitzew, Manuel: Die volkswirtschaftlichen Aufgaben und die wirtschaftspolitische Behandlung der
Eisenbahnen; Bern 1932, Seite 5ff. Saitzew bezeichnet die zahlreichen Auswirkungen der Eisenbahn auf die
Wirtschaft als „Transportvervollkommnung“.
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Marktanalyse durchgeführt. Das zu erwartende Verkehrsaufkommen auf dieser Strecke wurde

geschätzt, indem 40 Tage lang die Fußgänger, Reiter und Wagen auf der Landstraße zwischen

beiden Städten gezählt wurden. Es ist nicht festgehalten worden, welchen Anteil am Ver-

kehrsaufkommen man damals auf die Schiene hätte verlagern können, jedoch ging man von

einem wirtschaftlichen Betrieb aus. Das Anlagekapital der Eisenbahnbetreiber sollte eine

Rendite von 12,5 % erzielen.18 Man rechnete mit rund 500 beförderten Personen täglich.19

Bei der Planung und dem Bau der Strecke zwischen Nürnberg und Fürth traten staatli-

che Stellen kaum in Erscheinung. Protagonisten, Initiatoren und Gründer waren fast durchweg

Bürger der beteiligten Städte. Die Inbetriebnahme war ein wirtschaftlicher Erfolg, der alle

Erwartungen übertraf. Gründe dafür waren neben den niedrigen Baukosten die eingleisige

Streckenführung, der Gebrauch leichter, schmiedeeiserner Schienen, der gemischte Einsatz

von Pferden und einer leichten Lokomotive, die anfängliche Beschränkung auf den Personen-

verkehr sowie das Fehlen von Zwischenstationen und schienengleichen Bahnübergängen.

Viele Eisenbahnkomitees sowie Fürsten und Ingenieure holten sich Anregungen für den Bau

weiterer Strecken in Deutschland.20

                                               
18 Vgl. ebd., Seite 12.
19 Vgl. List, Friedrich: Über Eisenbahnen und das deutsche Eisenbahnsystem; in: Das Pfennig-Magazin der

Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse vom 7. März 1835, Seite 78.
20 Vgl. Weigelt, Horst: Epochen der Eisenbahngeschichte, Darmstadt 1985, Seite 26.
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5.4 Systembild, Leistungsangebot und Betrieb

5.4.1 Die ersten Betriebsformen

Wegen der polyzentrischen Struktur und der Interessenlage der Einzelstaaten wurden

in vielen größeren Städten Eisenbahngesellschaften gegründet mit dem Ziel, Verbindungen zu

den wichtigsten Nachbarstädten zu bauen. Das Eisenbahnwesen in Deutschland war in seiner

Anfangszeit daher von zahlreichen Inselstrecken gekennzeichnet. Beispiel Berlin: Die Bahn-

höfe der in vier verschiedenen Himmelsrichtungen verlaufenden Strecken lagen bezeichnen-

derweise auch in vier verschiedenen Stadtteilen. Die Reisegeschwindigkeit um 1840 lag zwi-

schen 29 und 36 km/h, im Normalfall fuhren nur wenige Züge am Tag. Lediglich auf der

Strecke Nürnberg - Fürth gab es als erste Verkehrsbahn der Welt den Stundentakt in beide

Richtungen21. Zur Regelung des Betriebes wurden zunächst Signale aus dem Schiffsverkehr

(Laternen, Glocken, Flaggen oder Pfeifen) eingesetzt. Das 1838 eingeführte Signalbuch zur

Eisenbahn Dresden - Leipzig enthielt bereits 16 Signalbegriffe, speziell für den Fernverkehr.22

Die ersten Eisenbahnen in Deutschland orientierten sich an englischen Vorbildern. Die

Schienen waren dementsprechend in gusseisernen Stühlen auf steinernen Pfosten befestigt.

Die Spurweite betrug wie in England 1435 mm. 1838 wird in Deutschland mit der „Saxonia“

die erste betriebsfähige Dampflokomotive in Dresden gebaut. Auch die ersten größeren Bau-

werke, die für den Eisenbahnbetrieb notwendig waren, wurden dieser Phase fertiggestellt.

Beispiele dafür sind die Elbbrücke bei Riesa und der 513 m lange Tunnel bei Oberau (für die

Eisenbahnverbindung zwischen Dresden und Leipzig).23

5.4.2 Die historischen Umwege

In der Frühzeit der deutschen Eisenbahnen nahm eine Entwicklung ihren Lauf, die

noch weit mehr als 150 Jahre später Auswirkungen auf das deutsche Schienennetz haben

sollte. Es handelt sich hierbei um die „historischen Umwege“, von denen das Schienennetz

auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts teilweise noch geprägt ist. Aufgrund der Zersplitterung

in die zahlreichen Territorialstaaten erfolgte der Eisenbahnbau auf deutschem Gebiet nicht

unter Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse bzw. mit dem Ziel, eine hohe Netz-

effizienz zu erzielen.24 Jedes Duodez-Fürstentum verfolgte die Strategie, in seinem kleinen

Machtbereich künstliche Verkehrszentren zu schaffen. Dabei spielte es keine Rolle, ob der

Nachbarstaat ignoriert oder geschädigt wurde. Als ein Beispiel von vielen für diese Art von

Kirchturmpolitik können die Entwicklungen rund um den Bau der Eisenbahnstrecke Berlin –

                                               
21 Im ersten Betriebsjahr wurden auf der Strecke zwischen Nürnberg und Fürth durchschnittlich 1230 Personen

befördert. Vgl. Hartung, Karl-Heinz; Preuß, Erich: Deutsche Eisenbahnen; Stuttgart 1996, Seite 15.
22 Vgl. Weigelt, Horst: Epochen der Eisenbahngeschichte, Darmstadt 1985, Seite 27f.
23 Vgl. Hartung, Karl-Heinz; Preuß, Erich: Deutsche Eisenbahnen; Stuttgart 1996, Seite 18ff.
24 Das europäische Eisenbahnwesen ist heute (2002) immer noch durch ein Ausmaß an Zersplitterung gekenn-

zeichnet ist, unter dem die Effizienz und die Konkurrenzfähigkeit des europäischen Schienensystems gegen-
über dem KFZ leidet. Fast 200 Jahre nach der ersten Eisenbahnfahrt zwischen Darlington und Stockton ist
das europäische Eisenbahnwesen von unterschiedlichen Stromsystemen und Spurweiten geprägt. In der euro-
päischen verkehrspolitischen Diskussion ist beispielsweise die Thematik des freien Netzzugangs für Dritte
ein bedeutendes Thema.
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Hamburg gesehen werden. Unter den Staaten, die von dieser Verbindung berührt wurden,

befand sich das dänisch regierte Lauenburg. Dänemark stimmte einem Staatsvertrag25 mit den

anderen beteiligten Staaten erst zu, nachdem sich die Hamburg-Berliner Eisenbahngesell-

schaft dazu verpflichtet hatte, Lauenburg mit einer Nebenbahn an die Hauptstrecke anzu-

schließen und dessen Einwohner für alle Zeiten unentgeltlich zu befördern.26

5.5 Die ersten „Eisenbahnlobbyisten”

5.5.1 Wegbereiter für die Eisenbahn in der Anfangszeit des Schienenverkehrs ...

In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bestand das Gebiet des Deutschen Rei-

ches aus zahlreichen Mittel- und Kleinstaaten, dem Königreich Preußen (ohne seine beiden

östlichen Provinzen) sowie einem Großteil der österreichisch - ungarischen Monarchie. Die

entsprechend der Bundesverfassung regierenden Fürstenfamilien nahmen eine bedeutende

Stellung ein.27 Die Teilung Deutschlands in viele Staaten mit vielen Zollgrenzen und ebenso

vielen bürokratischen Verwaltungsapparaten stellte für den grenzüberschreitenden Verkehr

eine Behinderung und Verteuerung dar.28 Eine große Verbesserung ergab sich im Laufe des

19. Jahrhunderts erst durch die Vergrößerung des Geltungsbereiches des preußisch dominier-

ten Deutschen Zollvereins. Dessen Vorhandensein war eine wichtige Voraussetzung für die

Verbreitung und den Durchbruch der Technologie des Schienenverkehrs.29

Die Vorreiter und Visionäre, die sich für die noch fast unbekannte Technologie des Ei-

senbahnverkehrs einsetzten, waren oft Beamte des territorialstaatlichen Verwaltungsappara-

tes, mit Bezug zum Bergbau. Es wurden meist Ideen aus England aufgegriffen, gedanklich

weiterentwickelt und auf deutsche Verhältnisse übertragen.30 So entstanden erste Vorstellun-

gen längerer Eisenbahnverbindungen, vor deren Realisierung jedoch die regierenden Fürsten

und Könige zu überzeugen waren. Schließlich waren Bau und Betrieb von Eisenbahnen an

eine staatliche (d. h. fürstliche oder königliche) Konzession gebunden. Das Einwirken auf die

politischen Entscheider im Hinblick auf die Konzessionsgewährung erfolgte daher über die

Spitzenbeamten der beteiligten Verwaltungsressorts. Nachdem diese überzeugt werden konn-

ten, traten sie beim regierenden Monarchen für den Eisenbahnbau ein.

Ein Beispiel für dieses Vorgehen war das Eintreten des Justizkommissars Robert für

den Bau der Eisenbahn Berlin - Potsdam. Zunächst wandte er sich an den Ressortchef der

                                               
25 Der Staatsvertrag zwischen Dänemark, Mecklenburg-Schwerin, Lübeck und Hamburg wurde am 8. 11. 1841

unterzeichnet.
26 Vgl. Rehbein, Elfriede: Zum Charakter der preußischen Eisenbahnpolitik von ihren Anfängen bis zum Jahre

1879; Dresden 1953, Seite 27f.
27 Vgl. Fischer Weltgeschichte; Das Zeitalter der europäischen Revolution, Frankfurt 1981, Seite 210ff.
28 Es gab fast 40 verschiedene Währungen, Handelsgesetzgebungen und Gewerbegesetze. Geltende Währungen

auf deutschem Gebiet waren Gulden, preußische Taler, Goldtaler, Taler „ neue Zweidrittel“ , Mark Blanko,
Zwanzig Goldenfuß usw. Erschwerend kam noch hinzu, dass diese Vielfalt an Währungen und die ebenfalls
vorhandene Vielfalt an Maßen und Gewichten im Ausland nicht anerkannt wurden. Vgl. Rehbein, Elfriede:
Zum Charakter der preußischen Eisenbahnpolitik von ihren Anfängen bis 1879; Dresden 1953, Seite 19.

29 Vgl. Deutsche Reichsbahn: Uns gehören die Schienenwege; Berlin 1960, Seite 15f.
30 Beispiele hierfür sind der Oberbergrat Henschel (1822: Pläne für eine (Pferde-)Bahn von Frankfurt nach

Bremen) oder der Legationsrat von Amsberg (1824: Verbindung von Braunschweig nach Bremen und Han-
nover). Vgl. Nordmann, Hans: Die Frühgeschichte der Eisenbahnen, Berlin 1947, Seite 6f.
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preußischen Verwaltung für Handel, Fabrikation und Bauwesen, den Wirklich Geheimen Rat

Rother, um diesen von seinem Vorhaben, bei dem auch Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen eine

Rolle spielten, zu überzeugen. In den Verhandlungen über die Bahn, in die unter anderem

auch der Generalpostmeister Nagler eingebunden war (die Personenbeförderung galt als aus-

schließliches Recht des Staates und damit der Post)31, zeichnete sich nach dem Antrag Roberts

ab, dass man der Konzessionsgewährung immer näher kam. Dies drückte der Wirklich Ge-

heime Rat Rother in einem Immediatbericht an König Friedrich Wilhelm III. am 16. 8. 1835

aus. In den Verhandlungen versicherte Robert ferner, dass der Betrieb der Eisenbahn nicht

den Postinteressen entgegen stehe. Schließlich betonte er im Bericht, dass auf den preußi-

schen Staat keine finanziellen Belastungen zukommen würden. Außerdem wies er darauf hin,

dass es keine Veranlassung gäbe, Eisenbahnen auf Staatskosten zu bauen. Als vorläufiges

Ergebnis bleibt festzuhalten, dass im Dezember 1835 eine entsprechende, zunächst vorläufige,

Konzession zu Bau und Betrieb der Bahn erteilt wurde.32 Bevor man sich jedoch der Unter-

stützung bedeutender Mitglieder des jeweiligen Verwaltungsapparates sicher sein konnte,

waren es zunächst fast überall im Deutschen Reich private Unternehmer, die sich für den Bau

von Eisenbahnlinien einsetzten. Diese privaten Geschäftsleute waren es, die das Risiko für

den Betrieb der Gesellschaften trugen, das entsprechende, notwendige Kapital aufbrachten

und über die Streckenführung entschieden oder zumindest Vorschläge machten.

Erster Pionier auf deutschem Boden war Joseph Ritter von Baader, der von 1787 bis

1793 in England erste Erfahrungen mit der dortigen „Tramroad”33 und der „Railroad”34 ma-

chen konnte. Er war es auch, der als Teststrecke für eine Pferdebahn die Strecke Nürnberg-

Fürth vorschlug und sich schon ab 1814 dafür einsetzte.35 1819 und 1825 sprachen sich der

bayerische Landtag und die bayerische Regierung ebenfalls für die Teststrecke Nürnberg-

Fürth aus. Die Nürnberger Wirtschaft verhielt sich zunächst zurückhaltend, weil sie mit der

Dampfeisenbahn auf eine fortschrittlichere Technologie wartete.36 Ein unermüdlicher Vor-

kämpfer für die Eisenbahn war Friedrich Harkort aus Wetter an der Ruhr, der 1825 seine visi-

onären Ideen in einer Denkschrift veröffentlichte. 1831 begann die erste deutsche Eisenbahn-

                                               
31 Ab 1820 bauten verschiedene deutsche Staaten ihre Chausseen aus. Neben dem gewöhnlichen Postdienst

ließen sie auf ihnen Schnelldienste für die Personenbeförderung verkehren. Aus den Chausseegeldern und
aus den Postgebühren konnten gute Gewinne abgeschöpft werden. Preußen bestand in der Anfangszeit der
Eisenbahn oft darauf, dass die privaten Eisenbahnunternehmen Postgüter unentgeltlich befördern sollten. Da
nicht alle Unternehmer damit einverstanden waren, kam es bei der Planung für Eisenbahnstrecken immer
wieder zu langen Verzögerungen. Vgl. Rehbein, Elfriede: Zum Charakter der preußischen Eisenbahnpolitik
von ihren Anfängen bis zum Jahre 1879; Dresden 1953, Seite 28.

32 Vgl. Nordmann, Hans: Die Frühgeschichte der Eisenbahnen; Berlin 1947, Seite11f. und 15.
33 Vermutlich Bahntyp mit zwischen die Schienen gelegten Bohlen. Weigelt, Horst; Epochen der Eisenbahnge-

schichte, Darmstadt 1985, Seite 11.
34 Englischer Bahntyp mit Spurkranzrädern (ab 1765, erste Nutzung wird schon ab 1598 vermutet). Vgl. eben-

da.
35 Baader reichte wiederholt Petitionen bei der bayerischen Regierung ein und bat um Unterstützung und die

Genehmigung, damit er seine Ideen in einem Großversuch demonstrieren konnte. Die Kammer der Land-
ständen empfahl die Realisierung der von Baader vorgeschlagenen Bahn auf der besagten Strecke zwischen
Nürnberg und Führt sowie zwischen dem Main und der Donau – ohne Erfolg. Erst nach der dritten Stände-
versammlung, 1825 wurde der geplante Großversuch genehmigt und finanziell unterstützt. Baaders Ideen
wurden aber nie verwirklicht. Vgl. Marggraff, Hugo; Die Vorfahren der Eisenbahnen und Dampfwagen,
Berlin 1884, Seite 53ff.

36 Vgl. Weigelt, Horst: Epochen der Eisenbahngeschichte, Darmstadt 1985, Seite 25.
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Aktiengesellschaft unter Mitwirkung von Harkort mit dem Bau der später vom Kaiser eröff-

neten Prinz-Wilhelm-Bahn von Langenberg nach Steele.37

Die Stärke dieser Protagonisten für die Eisenbahn lag in der konkreten Realisierung

von Eisenbahnlinien. Im Unterschied dazu erzielte Friedrich List eine große Wirkung in der

breiten Öffentlichkeit und in verkehrspolitisch interessierten Kreisen, in dem er unermüdlich

auf die zahlreichen positiven und verheißungsvollen Wirkungen der Eisenbahn hinwies.38 Er

verteilte 1833 500 Exemplare der ersten Auflage seines Memorandums „Über ein sächsisches

Eisenbahn-System als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisenbahn-Systems und insbe-

sondere über die Anlegung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden”  an alle Bewohner

Leipzigs, die einen „Einfluss im Öffentlichen Leben haben”  sowie an alle staatlichen Behör-

den.39 In der Einleitung propagierte er die mit der neuen Transporttechnologie verbunden

Vorteile, wie der „wohlfeile, schnelle, sichere und regelmäßige Transport von Personen und

Gütern, die als einer der mächtigsten Hebel des Nationalwohlstands und der Zivilisation“  an-

zusehen seien.40 Zahl- und einflussreiche Leipziger Bürger (darunter einige Großkaufleute)

arbeiteten mit List in einem Komitee zusammen, dem er als Geschäftsführer vorstand. Es

hatte die Aufgabe, den Bau der 115 km langen Schienenverbindung zwischen beiden Städten

vorzubereiten. Seine Arbeit mündete am 14. Mai 1835 in der Gründung einer Aktiengesell-

schaft und der Gewinnung von Anlagekapital.41 Am 24. April 1837 wurde das erste, zwei Jah-

re später das letzte Teilstück der Strecke eröffnet. Die Fahrzeit der Personenzüge betrug drei-

einhalb bis vier Stunden, Güterzüge brauchten bis zu zwei Stunden länger.42

Der zu seiner Zeit äußerst ungewöhnliche Vorstoß von Friedrich List weist viele

Merkmale erfolgversprechender Lobbyarbeit auf. Zunächst verschaffte er sich Datenmaterial

über die wirtschaftlichen Verhältnisse in Sachsen und über die Bodenbeschaffenheit entlang

der ins Auge gefassten Strecke zwischen Leipzig und Dresden. Davon zeugen zahlreiche sta-

                                               
37 Weitere Industrielle, die sich für den Bau der Eisenbahnlinien engagierten, waren Friedrich List, Karl Anton

Henschel sowie Philipp August von Amsberg. Vgl. ebenda, Seite 26. Die Lebensbeschreibungen wichtiger
Pioniere der Eisenbahn findet sich bei: Born, Eberhard; Pioniere des Eisenbahnwesens, Darmstadt 1966. Die
Pläne Harkorts ließen sich auf Grund zahlreicher Schwierigkeiten erst ab 1841 mit der Inbetriebnahme der
Eisenbahn von Elberfeld nach Düsseldorf realisieren. Rehbein, Elfriede: Zum Charakter der preußischen Ei-
senbahnpolitik von ihren Anfängen bis zum Jahre 1879; Dresden 1953, Seite 30.

38 Friedrich List lebte von 1789 – 1846 und wurde 1822 wegen „ Angriffen auf die württembergische Staatsbü-
rokratie”  zu zehn Monaten Festungshaft verurteilt, bevor er 3 Jahre später mit seiner Familie in die Verei-
nigten Staaten übersiedelte. Als einer der ersten erkannte er die Bedeutung der aufkommenden Eisenbahn-
technologie.

39 Vgl. List, Friedrich: Über ein sächsisches Eisenbahn-System als Grundlage eines allgemeinen deutschen
Eisenbahn-Systems und insbesondere über die Anlegung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden; Voll-
ständiger, unveränderter Nachdruck (2. Auflage), Mainz 1984, Einleitung von L. D. Brandt, Seite 3.

40 Vgl. Wolf, Eisenbahn und Autowahn - Personen- und Gütertransport auf Schiene und Straße: Geschichte,
Bilanz, Perspektiven; Hamburg 1992, Seite  36 und Schaerfenberg; Wir fahren immer..., Frankfurt 1971,
Seite 9 sowie List, Friedrich: Über ein sächsisches Eisenbahn-System als Grundlage eines allgemeinen deut-
schen Eisenbahn-Systems und insbesondere über die Anlegung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden;
Vollständiger, unveränderter Nachdruck (2. Auflage), Mainz 1984, Seite 2f. An dieser Stelle wird die Be-
deutung einer behutsamen und diplomatischen Kontaktaufnahme mit den Politikern und Staatsbediensteten
im damaligen Sachsen deutlich. Fast unterwürfig bittet List „ gehorsamst ..., die Form, in welcher ich meine
Vorschläge eingekleidet habe, nicht mißfällig anzunehmen, sondern geneigtest zu berücksichtigen, dass es
nur auf diese Weise möglich ist, so viele Bestimmungen und Vorschriften für so komplizierte Geschäfte auf
anschauliche und einleuchtende Weise darzustellen“ .

41 Vgl. Nordmann, Hans; Die Frühgeschichte der Eisenbahnen, Berlin 1948, Seite 11.
42 Vgl. List, Friedrich: Über ein sächsisches Eisenbahn-System als Grundlage eines allgemeinen deutschen

Eisenbahn-Systems und insbesondere über die Anlegung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden; Voll-
ständiger, unveränderter Nachdruck (2. Auflage), Mainz 1984, Einleitung von L. D. Brandt, Seite 12f.
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tistische Angaben in seiner Schrift. Anschließend überzeugte er einige einflussreiche Kauf-

leute und Gelehrte von seinen Plänen und baute sich somit eine eigene Lobby auf. Danach

ging er an die Öffentlichkeit. Sein Erfolg lag darin, dass es ihm gelang, Unkenntnisse über die

Vorteile eines Eisenbahnsystems zu beseitigen und vorgefasste Meinungen umzustimmen.43

Ein weiteres Erfolgsrezept waren sein persönliches Engagement und seine Überzeugung. Er

warb auch in vielen anderen großen Städten Deutschlands für die Einbindung in ein deutsches

Eisenbahn-System. Ebenfalls interessant war die geschickte Argumentationsweise, mit der

List um Unterstützung für seine Pläne in Leipzig warb. Er analysierte die dortige wirtschaftli-

che Situation, denn Leipzig stand als reiche Handelsstadt kurz vor der Aufnahme in den Deut-

schen Zollverein. Er trat daher für eine Vorreiterrolle Leipzigs als Mittelpunkt eines einheitli-

chen deutschen Eisenbahnsystems ein und verknüpfte darüber hinaus die Bedeutung der Ei-

senbahn mit dem Wohl der deutschen Wirtschaft.44 In ähnlicher Weise äußerten sich viele

Autolobbyisten zum Beginn der Massenmotorisierung nach dem Zweiten Weltkrieg.45 Ein

Blick in das Vorwort zu seiner Schrift stellt klar heraus, welche wichtigen Grundvorausset-

zungen unverzichtbar für erfolgreiche Lobbytätigkeit sind: „organisatorisches Geschick“ ,

„ Zähigkeit” , „ rastlose Agitation” .46 Übertragen in die Sprache der heutigen Zeit: „ gute Kennt-

nisse von Lobbyarbeit als Prozess” , „ gute Motivation”  und „ Ausdauer und Kontinuität” .

In der verkehrspolitischen Diskussion der damaligen Zeit wurden von den Protago-

nisten die Stärken des neuen Verkehrsträgers offensiv dargestellt. Die von den Befürwortern

der Eisenbahnen vorgebrachten Vorteile lassen sich in drei Kategorien einordnen:
�

 Wirtschaftliche Vorteile:�
 Erhöhung des Waren- und Kapitalumsatzes durch den schnelleren Transport;�
 Erhöhung der Sicherheit;�
 Preisausgleichende Wirkung durch regelmäßigen und stetigen Transport;�
 Hebung des Nationalreichtums;

�
 Politische und kulturelle Vorteile:�

 Die Eisenbahn ist ein Mittel zur politischen Machterhöhung;�
 Sie kann ein wichtiges Mittel zur Einigung Deutschlands sein;�
 Sie kann ein Mittel sein, die lokale Selbstgenügsamkeit auf kulturellem Gebiet zu überwinden;

�
 Militärische Vorteile:�

 Im Krieg konnte man auf dem ausgebauten Eisenbahnnetz Truppen und Material zusammenziehen;47

1847 wurde mit dem Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen (VDEV) der erste or-

ganisierte Verband im Bereich des Eisenbahnwesens gegründet. Sein Gründungsmotto laute-

te: „Die Bestrebungen der Eisenbahnverwaltungen durch Einmütigkeit zu fördern und da-

durch ebenso sehr den eigenen Interessen als denen des Publikums zu dienen” . Im Bereich der

Standardisierung verschiedener technischer Einzelheiten erreichte der Verband kleinere Er-

                                               
43 Vgl. ebenda, Seite 6f.
44 Vgl. List, Friedrich: Über Eisenbahnen und das deutsche Eisenbahnsystem; in: Das Pfennig-Magazin der

Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse vom 7. März 1835, Seite 79.
45 Dies war eine typische Argumentation, mit der sich die Deutsche Straßenliga vehement für einen verstärkten

Straßenbau einsetzte. Ein gut ausgebautes Straßennetz wurde mit dem Blutkreislauf gleichgesetzt, der zu
wirtschaftlichem Wohlstand führen sollte. Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Mas-
senmotorisierung; Stuttgart 1993, Seite 174.

46 Vgl. List, Friedrich: Über ein sächsisches Eisenbahn-System als Grundlage eines allgemeinen deutschen
Eisenbahn-Systems und insbesondere über die Anlegung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden; Voll-
ständiger, unveränderter Nachdruck (2. Auflage), Mainz 1984, Einleitung von L. D. Brandt, Seite 6ff.

47 Beispielsweise wurde angeregt, Eisenbahntrassen entlang von Festungen zu bauen. Zahlreiche Artikel und
Denkschriften diskutierten die militärischen Vorteile, die aus dem Bau einer Eisenbahnlinie resultieren
könnten. Vgl. Rehbein, Elfriede: Zum Charakter der preußischen Eisenbahnpolitik von ihren Anfängen bis
zum Jahre 1879; Dresden 1953, Seite 34ff.
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folge bei seinen Bemühungen, die Betriebsformen der Eisenbahnen in Deutschland zu verein-

heitlichen. Vor allem die beiden Schriften „Grundzüge für die Gestaltung der Eisenbahnen in

Deutschland”  und „Einheitliche Vorschriften für den durchgehenden Verkehr”  aus dem Jahre

1850 trugen dazu bei, dass die Hauptabmessungen und wichtige Ausstattungsteile vereinheit-

licht wurden.48

5.5.2 ... und die Widerstände in der öffentlichen Meinung

Weite Teile der Öffentlichkeit standen dem neuen, noch weitgehend unbekannten

Verkehrsträger anfangs ablehnend gegenüber. Zahlreiche Politiker hielten ihn für ein Spiel-

zeug, das keinem vernünftigen Zweck dienen könne. Wissenschaftliche Experten gaben zu

bedenken, dass der Dampfbetrieb bei den Zuschauern bzw. den Anwohnern schwere Gehirn-

erkrankungen hervorrufen könnte. Es wurde empfohlen, die Bahnstrecken mit Bretterzäunen

zu umgeben. Als 1825 im englischen Parlament der Entwurf der ersten Dampfeisenbahnstre-

cke eingebracht wurde, forderten Abgeordnete, der Pferdebahn den Vorzug zu geben. Argu-

mente der Eisenbahngegner waren z. B. :
�

 Die Passagiere könnten ersticken, wenn die Dampfeisenbahn durch einen Tunnel fährt;
�

 Die Funken der Lokomotiven könnten die Felder in Brand setzen;
�

 Die Tiere sterben aus Angst vor den schrillen Pfiffen der Lokomotiven;
�

 Die Hühner legen keine Eier mehr;

KULISCHER sieht besonders die Kanalbesitzer als Urheber dieser und anderer Be-

denken, die gegenüber dem neuen Verkehrsträger geschürt wurden. Die Eigentümer der aus-

gebauten Kanäle waren vom Aufkommen einer möglichen Konkurrenz im inländischen Gü-

tertransportverkehr beunruhigt. Dasselbe galt für die Unternehmer im Schnellpostgewerbe.

Von diesen gingen sogar Bestrebungen aus, den Eisenbahnbau mit Gewalt zu behindern oder

zu stören. Auch in Deutschland meldeten sich Stimmen, die gegen das neue Verkehrsmittel

gerichtet waren. Wie in England so waren es auch dort vor allem Kanalbesitzer und Schnell-

postbetreiber, die versuchten Stimmung gegen die Eisenbahn zu machen. Ganz zu schweigen

von den religiösen Bedenken, wonach die Eisenbahn eine Erfindung des Teufels sei. All dies

konnte aber nicht den Aufstieg des neuen Verkehrsträgers verhindern.49

6 Epoche II (1840 bis 1880)

6.1 Weiter fortschreitende Erschließung Deutschlands mit der Eisenbahn

6.1.1 Ursachen

Um 1840 wirkte sich der in anderen Ländern schon weiter fortgeschrittene Eisenbahn-

bau auf die heimische Wirtschaft aus. Die Steigerung der Transporteffizienz durch die Eisen-

bahn im Ausland führte dazu, dass sich beispielsweise die Transportkosten für englisches

Roheisen dermaßen verbilligten, dass für die deutsche eisenverarbeitende Industrie englisches

                                               
48 Vgl. Hartung, Karl-Heinz; Preuß, Erich: Deutsche Eisenbahnen; Stuttgart 1996, Seite 23ff.
49 Vgl. Kunischer, Josef: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit; München 1965,

Seite 522.
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und belgisches Roheisen teilweise billiger als heimisches Eisen waren. FUCHS führt an, dass

um 1843 mehr als 10 Prozent des verarbeiteten Eisens im Siegerland aus dem Ausland im-

portiert wurden. Die dortigen Eisenproduzenten reagierten auf diese Entwicklung mit defensi-

ven Maßnahmen. Sie setzten sich für Schutzzölle auf ausländisches Eisen ein. Diese wurden

wenig später auch eingeführt.50 Der Erfolg war mäßig. Die preußische Regierung, die den

Schutzzoll einführte, orientierte ihre Wirtschaftspolitik noch am Leitbild des Liberalismus.

Dies galt als einer der Gründe für ein nicht besonders striktes Vorgehen. Sie wollte durch eine

moderate Schutzzollpolitik Druck auf die Regionen ausüben, damit diese Produktionsstruktu-

ren und Verkehrswege modernisieren. Eine härtere Gangart bei den Schutzzöllen hätte wo-

möglich bestehende, nicht mehr zeitgemäße Strukturen künstlich über die Zeit gerettet. Ab

1845 setzte sich dann schließlich das Unternehmertum im Siegerland für eine Anbindung an

das Ruhrgebiet mit der Eisenbahn ein. Damit wollte man den Ansprüchen der damaligen Zeit

gerecht werden. 51

6.1.2 Auswirkungen

Kennzeichnend für diese Zeit war die enorme Verbesserung des Landverkehrs durch

das schnelle, billige, zuverlässige und bequeme Verkehrsmittel Eisenbahn. Das Pferdefuhr-

werk verschwand fast völlig und hatte nur noch im Zubringerverkehr im Umfeld von Bahnhö-

fen größere Bedeutung. Auch die Binnenschifffahrt zog sich aus vielen Flüssen zurück. Un-

zählige Menschen fanden Beschäftigung im Eisenbahnbau oder direkt bei einer Eisenbahnge-

sellschaft. Die Bahn garantierte Mobilität für jeden, bewirkte den schnelleren Austausch von

Nachrichten und Informationen, förderte somit auch die freie Meinungsäußerung. In den fünf-

ziger Jahren wuchs das Eisenbahnnetz um jährlich 550 km im Durchschnitt.52 Dadurch waren

1860 bereits die meisten großen Städte verbunden und als spätere Großknoten im deutschen

polyzentrischen Netz erkennbar. Da die Eisenbahn das überlegene Verkehrsmittel war, kam es

auf Umwege kaum noch an. Ziel des unkoordinierten Netzausbaues waren nicht kürzeste

Verbindungen, sondern die Landeserschließung, wobei auch Kirchturmpolitik, immer wieder

eine wichtige Rolle spielte.53

Viele bauliche Entscheidungen wirkten mehr als 100 Jahre später wie eine schwere

Hypothek für den Bahnbetrieb in den Zeiten der Bundesbahn. Aus Kostengründen wurden

zahlreiche schienengleiche Bahnübergänge in Kauf genommen, weil der Straßenverkehr die-

ser Zeit nur gering war. Neben einer krümmungsreichen Streckenführung kam die Ange-

wohnheit hinzu, im Einfahrbereich von Bahnhöfen enge Krümmungsradien hinzunehmen,

damit die Bahnhofsstationen gradlinig gebaut werden konnten. Z. B. war die Verbindung

Hannover - Würzburg vor der Inbetriebnahme der HGV-Strecke54 gegenüber dem Straßenver-

                                               
50 Vgl. Fuchs, Konrad: Die Erschliessung des Siegerlandes durch die Eisenbahn (1840 – 1917); Wiesbaden

1974, Seite 7f.
51 Vgl. ebenda, Seite 9f.
52 Zwischen 1835 und 1855 waren es nur 390 km im Durchschnitt.
53 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland, München 1999, Seite 28.
54 HGV = Hochgeschwindigkeitsverkehr.
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kehr in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts kaum noch konkurrenzfähig, da in der Bauphase

zwischen 1853 und 1876 Kurvenradien von 560 bis 600 Meter als fortschrittlich angesehen

wurden. Parallel zur A 7 gab es daher über 100 Jahre nach der Trassierung der Strecke über

40 Abschnitte mit einer zulässigen Geschwindigkeit von kaum mehr als 100 km/h.55

6.2 Volkswirtschaftliche Bedeutung des Eisenbahnbaus

6.2.1 Wirtschaftsfaktor Eisenbahn

Bis zum Ende dieser Periode waren die Prophezeiungen von Friedrich List weitestge-

hend eingetreten. Die Eisenbahn war wie eine Versicherung gegen Hunger und Inflation, sie

wirkte als Kulturbeförderungsmittel und als Gesundheitsanstalt, weil sie die Entfernung zwi-

schen Kranken und Heilmittel verringerte. Andere Konnotationen waren „Stärkungsmittel des

Nationalgeistes” , „Nervensystem des Gemeingeistes”  sowie „Nationalverteidigungsinstru-

ment” .56 Durch den hohen Bedarf an Schienen, Kleineisen, Lokomotiven und Wagen wurde

die Eisenbahnwirtschaft bald zum führenden Wirtschaftssektor, gekennzeichnet von über-

durchschnittlichen Produktivitätsfortschritten und politischen Gewicht. Der zunächst vor al-

lem durch Importe gedeckte Bedarf an den benötigten Gütern wurde mehr und mehr durch

heimische Produktion befriedigt. Die Wertschöpfung der Eisenbahn erreichte 1878/79 einen

Anteil an der Gesamtwirtschaft von 6,5%. Über „Vorwärtskopplungseffekte”  profitierten auch

die Kunden der Eisenbahn von sinkenden Transportpreisen und sinkenden Transportzeiten.57

6.2.2 Missstände im Eisenbahnwesen

Die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung der Eisenbahn spiegelte sich darin wider,

dass in Preußen zeitweise beinahe ein Fünftel des spekulativ eingesetzten Kapitals in Eisen-

bahnaktiengesellschaften angelegt war. An den Wertpapierbörsen änderte sich das Bild eben-

falls. An die Stelle von Staatsanleihen traten verstärkt die Aktien von Eisenbahngesellschaf-

ten. An der Berliner Börse stellten sie fast die Hälfte aller gehandelten Papiere.58 Nach dem

Krieg 1870/71 traten große Mängel im Eisenbahnwesen zu Tage: Der Bedarf an volkswirt-

schaftlich und militärstrategisch bedeutenden Eisenbahnlinien war noch lange nicht gedeckt.

Die Haushaltslage des Reiches war günstig, die privaten Kapitalmärkte liquide. So kam es bis

1873 zu einem Run auf Eisenbahnkonzessionen und Anträge zur Gestattung der entsprechen-

den Vorarbeiten. Die hohe Zahl der bald notleidend gewordenen Bahnen dient als Beleg da-

für, dass es sich dabei oft um Spekulationsobjekte gehandelt hatte. Um den Privatbahnen ent-

gegenzuwirken, baute Preußen bis 1873 Staatsbahnen mit einer Gesamtlänge von 124 Meilen.

Die dafür notwendige Summe von 120 Mio. Talern wurde aus der französischen Kriegsschul-

                                               
55 Vgl. ebenda, Seite 29.
56 Vgl. ebenda, Seite 32.
57 Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten in Deutschland von 1850 bis 1879: Steinkohleförderung

+ 7,5%, Roheisenproduktion + 8,4%, Garnproduktion + 7,3%. Im Gegensatz dazu: Tonnenkilometer bei der
Bahn + 15,1%, Personenkilometer + 7,4%; Vgl. ebenda, Seite 31.

58 Vgl. ebenda.
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denlast und der Begebung einer Anleihe finanziert. Die Finanzierungsfrage behinderte bis zu

diesem Zeitpunkt den Staatsbahnbau in keinster Weise.59

Die Rede des Abgeordneten Lasker vor dem preußischen Landtag sorgte am 14. Janu-

ar 1873 für großes Aufsehen. Er enthüllte, mit welchen Mitteln es Eisenbahnfinanzkreise ho-

hen Einfluss auf politische Entscheider zu erlangen versuchten. Es sei Usus, Eisenbahnkon-

zessionen mit der Absicht zu erwerben, diese gegen einen „Gründergewinn“  wieder zu ver-

kaufen. Diesen Eisenbahnfinanziers und den hinter ihnen stehenden Aktionären seien Bau und

Betrieb völlig egal. Die Interessen der Aktionäre sowie die volkswirtschaftlichen und sozial-

politischen Gesichtspunkte standen in diametralem Gegensatz zueinander. Dies kam darin

zum Ausdruck, dass es Dutzende von Eisenbahngesellschaften mit Hunderten verschiedenen

und sich permanent verändernden Beförderungstarifen gab.60 Dank des Fehlens gesetzlicher

Grundlagen waren elementare Anforderungen an ein Tarifsystem61 nicht gegeben. Nach der

Rede Laskers wurde von der preußischen Regierung eine Kommission gegründet, die die er-

wähnten Vorwürfe untersuchte und zur Gründung des Reichseisenbahnamtes führte.62

6.3 Systembild, Leistungsangebot und Betrieb der Eisenbahn

6.3.1 Konkurrenzfähigkeit gegenüber den anderen Verkehrsträgern

In den meisten Ländern setzte man von Beginn an auf zweigleisigen Streckenbau. Die

Zweigleisigkeit war es, durch die das neue Verkehrsmittel seine Schnelligkeit und seine

Pünktlichkeit gegenüber den konkurrierenden Verkehrsträger Binnenschiff und Pferdefuhr-

werk ausspielen konnte. Besonders fiel ins Gewicht, dass die Eisenbahn nicht mehr von

Hoch- oder Niedrigwasser, vom Eisgang oder von sonstigen widrigen Wetterbedingungen

abhängig war. Dadurch war es der Wirtschaft möglich, ihre unternehmerischen Vorgänge zum

ersten Mal genau planen und kalkulieren zu können. Der reibungslose An- und Abtransport

von Material zu jeder Tageszeit war bis dahin nahezu unvorstellbar.63

6.3.2 Weiterentwicklung von Technik und Betriebsformen

Unter Benutzung fünf verschiedener Eisenbahngesellschaften konnte man 1844 erst-

mals von Braunschweig nach Berlin fahren. Ab 1846 war die direkte Verbindung zwischen

Hamburg und Berlin in Betrieb. Zahlreiche weitere Verbindungen zwischen deutschen Groß-

städten wurden in Betrieb genommen. 1860 betrug die Streckenlänge der deutschen Eisen-

bahnen inzwischen fast 12 000 km. 10 Jahre später waren es 20 000 km, wobei alle Hauptver-

                                               
59 Vgl. Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band III, Seite 360f.
60 Ohne Rücksicht auf verkehrspolitische Notwendigkeiten wuchs das Eisenbahnnetz immer weiter. Im Interes-

se der großen Privatbahn-Gesellschaften war es vornehmlich, möglichst hohe Dividenden zu erzielen. 1871
gab es schließlich fast 1.300 verschiedene Tarifbestimmungen in 63 Eisenbahnverwaltungen. Gerade darin
wurde die territoriale Zersplitterung Deutschlands deutlich.

61 Einfachheit, Klarheit und Stetigkeit.
62 Vgl. Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band III, Stuttgart 1984, Seite 361f.
63 Vgl. Fuchs, Konrad: Die Erschliessung des Siegerlandes mit der Eisenbahn (1840 – 1917); Wiesbaden 1974,

Seite 12.
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bindungen zwischen den bedeutenden Städten in Deutschland in Betrieb genommen waren.64

Im Bereich der Fahrzeuge kam es allmählich zur Komfortsteigerung. 1860 wurden versuchs-

weise die ersten Toiletten in den Zügen eingebaut. Problematisch war zunächst noch die Nut-

zung. Die Toiletten waren in den Packwagen untergebracht. Daher konnte man sie nur aufsu-

chen, wenn der Zug hielt. Erste Versuche mit Wagenheizungen werden in dieser Zeit unter-

nommen. Bei der Altona-Kieler Eisenbahn kamen ab 1868 die ersten Doppelstockwagen im

Personenverkehr zum Einsatz. Sie waren in der oberen Etage als Durchgangs- und unten als

Abteilwagen ausgestaltet. Eine weitere Komfortsteigerung erfuhr das Fahren mit der Eisen-

bahn, als 1872 die Abteilbeleuchtung mit Dampflampen eingeführt wurde. Diese setzte sich

bis zur Jahrhundertwende allgemein durch. Aus demselben Jahr stammt die Einführung des

Streckenblock-Systems. Es wurde erstmals bei der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn

eingesetzt. Das Fahren im Blockabstand wurde 3 Jahre später durch das „Bahnpolizeiregle-

ment für die Eisenbahnen Deutschlands“  verbindlich eingeführt.65

6.4 Zunehmende Unterschiede zwischen Staatsinteresse und Interesse der privaten
Eisenbahnbetreiber – Die Reichseisenbahnfrage

6.4.1 Eisenbahnpolitik Bismarcks

6.4.1.1 Bestrebungen hin zu einer einheitlichen Eisenbahn in Deutschland

Vor der Reichsgründung zeigte sich, dass die liberale Idee, mit Hilfe der Eisenbahn

die deutsche Einheit herbeizuführen, mit der wirtschaftlichen Realität nicht konform ging. Die

privaten Gesellschaften bauten ohne Rücksicht auf ideelle politische Ziele ihre Linien dort,

wo sie sich den meisten Profit versprachen. Hinderlich waren auch Eifersüchteleien und E-

goismen der souveränen Einzelstaaten, die es nach dem Wiener Kongreß auf deutschem Bo-

den gab. Beispielhaft waren die Bestrebungen in der Zeit 1848/49. Die Reichseisenbahnfrage

wurde damals von 17 Vertrauensmännern der Frankfurter Nationalversammlung behandelt.

Sie erarbeiteten einen Verfassungsentwurf und planten einen Bundesstaat. Durch die Über-

weisung von Zuständigkeiten für das Eisenbahn-, das Post- und das Kanalwesen an das Reich

wollten die Vertrauensmänner den kleinstaatlerischen Bestrebungen der Einzelstaaten entge-

genwirken. Deren Vertreter lehnten dies ab – die Nationalversammlung scheiterte schließlich.

Der von den mächtigen Privateisenbahnen dominierte Verein Deutscher Eisenbahnverwaltun-

gen unternahm zu dieser Zeit nichts, was die Bemühungen der Vertrauensmänner hätte stär-

ken können. Bis 1871, also schon mehr als ein Jahrzehnt nach dem Ende der Gründerzeit, war

das Eisenbahnwesen daher von Zersplitterung geprägt.66 Die Vielfalt der Tarife, Verwaltun-

gen und Linien sowie das Fehlen wichtiger Verbindungen zwischen einzelnen Gebieten und

Regionen waren nicht mehr zeitgemäß.67

                                               
64 Vgl. Hartung, Karlheinz; Preuß, Erich: Deutsche Eisenbahnen; Stuttgart 1996, Seite 20ff. und 32ff. Vgl. dort

auch zur Chronik der einzelnen Streckeneröffnungen in Deutschland und detailliert zu den technischen Inno-
vationen im Bereich des Eisenbahnwesens.

65 Vgl. Hartung, Karlheinz; Preuß, Erich: Deutsche Eisenbahnen; Stuttgart 1996, Seite 32ff.
66 Vgl. Klee, Wolfgang: Preußische Eisenbahngeschichte, Stuttgart u. a. O. 1982, Seite165ff.
67 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland, München 1999, Seite 29.
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6.4.1.2 Das Reichseisenbahnamt

Im Deutschen Bund unterstanden die Bahnen der Aufsicht des jeweiligen Bundeslan-

des. Einzelstaatliche Regelungen wie das preußische Eisenbahngesetz von 1838 bildeten die

Rechtsgrundlage für Bau und Betrieb der Bahnen. Daher gab es weder ein einheitliches Ver-

kehrsnetz noch einheitliche Betriebsvorschriften oder Tarife. Die Bemühungen der Deutschen

Nationalversammlung, ein einheitliches Eisenbahnwesen ins Leben zu rufen, scheiterten, weil

die Paulskirchenverfassung kein geltendes Recht wurde. Beim Entwurf der Verfassung des

Norddeutschen Bundes griff Bismarck 1867 im Rahmen eines Eisenbahn-Notgesetzes auf

diese Bestimmungen zurück, wonach das Eisenbahnwesen der Aufsicht und der Gesetzge-

bung des Bundes zu unterstellen waren. Diese Bestimmungen tauchten auch in der Reichsver-

fassung von 1871 fast unverändert auf. Jedoch gab es noch keine Reichsbehörde, die als Auf-

sicht über das Reichseisenbahnwesen fungieren konnte.68 Bismarck versuchte, den Zustand

der Zersplitterung zu ändern, indem er 1873 als ständige Zentralbehörde das Reichseisenbah-

namt mit Sitz in Berlin gründete. Es sollte ein in der Reichsverfassung festgelegtes Aufsichts-

recht über die deutschen Eisenbahnen mit weitreichendem Einfluss des Reichskanzlers wahr-

nehmen. Im Einzelnen bestand das Aufsichtsrecht des Reichseisenbahnamtes in:
�

 Der einheitlichen Verwaltung, Anlage und Ausrüstung der deutschen Eisenbahnen gemäß Artikel 42 der
Reichsverfassung;

�
 Der Einführung übereinstimmender Betriebseinrichtungen, insbesondere gleicher Bahnpolizei-Reglements

gemäß Artikel 43, Satz 1;
�

 Dem Erhalt der Bahnen in einem die nötige Sicherheit gewährenden baulichen Zustand und die Ausrüstung
mit Betriebsmaterial gemäß Artikel 43, Satz 2;

�
 Der Einführung notwendiger Güter- und Personenzüge gemäß Artikel 44;

�
 Der Gestaltung des Tarifwesens nach Artikel 45 und den damit zusammenhängenden Verpflichtungen der

Eisenbahnverwaltungen gemäß Artikel 46 I;
�

 Den Leistungen der Eisenbahn für die Landesverteidigung gemäß Artikel 46 III und 411.69

Die praktische Bedeutung des Reichseisenbahnamtes war jedoch nur gering. Es war

dem Umfang und der Komplexität der Aufgaben sowie dem starken Einfluss der Bundesstaa-

ten mit ihren jeweiligen Eisenbahnverwaltungen nicht gewachsen. Zu den wichtigsten parti-

kulären Besitzständen der Bundesländer zählte beispielsweise die Kompetenz über die Eisen-

bahntarife. Einer Ausmistung des Tarifwesens konnten sich die Länder nachhaltig zur Wehr

setzen. Reichseinheitliche Tarifbestimmungen lagen nicht im Interesse der Bundesländer.

Letztlich hatte die Arbeit des Reichseisenbahnamtes beratenden, bittenden und begutachten-

den Charakter. Ihr fehlte es dementsprechend an Durchschlagskraft.70

Der einzige nennenswerte Erfolg, den das Reichseisenbahnamt für sich verbuchen

konnte, war die Revision des „Betriebsreglements”  der deutschen Eisenbahnen aus dem Jahre

1874. Darin wurden die Beförderungsbedingungen der deutschen Eisenbahnen geregelt. Das

Betriebsreglement basierte auf verschiedenen „Vereinsreglements” , die innerhalb des VDEV

erarbeitet worden waren. Es wurde 1892 durch die Eisenbahnverkehrsordnung abgelöst. Zwar

wurde das Betriebsreglement durch den Bundesrat festgestellt, jedoch zeigte sich die starke

Position der Bundesländer auch hier aufs Neue. Damit das Betriebsreglement den Rang einer

Reichsverordnung erlangen konnte, musste es auch noch von den einzelnen Eisenbahnländern

                                               
68 Vgl. Albrecht, Claudia: Bismarcks Eisenbahngesetzgebung, Köln u. a. O. 1994, Seite 3f.
69 Vgl. ebenda, Seite 9ff.
70 Vgl. Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band III, Stuttgart 1984, Seite 362.
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angenommen werden. Erst 1899 erlangte die auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches

novellierte Eisenbahnverkehrsordnung den Rang einer Reichsverordnung.71

6.4.2 Bedeutung militärischer Aspekte

Die Eisenbahnen boten auch unter militärischen Gesichtspunkten gute Voraussetzun-

gen für eine Vereinheitlichung. Bereits in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts forderte eine

Militärkommission des Deutschen Bundes die Berücksichtigung militärischer Interessen beim

Netzausbau.72 Diese traten nach dem Sieg über Frankreich stärker in den Vordergrund. Erst-

mals während des Krieges von 1870/71 wurde die Eisenbahn in größerem Ausmaß als Trans-

portmittel für Kriegszwecke auf einem für den Frieden gebauten Netz eingesetzt.73 Die Eisen-

bahn hatte in knapp drei Wochen die Mobilmachung ermöglicht und spielte während des

Krieges eine wichtige Rolle bei der Truppenversorgung.74 Erstmals war ein hoher kriegsbe-

dingter Verschleiß festzustellen. In der Zeit nach dem Krieg wurde die Verstaatlichung der

Eisenbahnen stärker diskutiert. Die Gründe: Beim Truppentransport traten Probleme auf und

während des Booms der Gründerjahre gab es wiederholt Störungen durch Unfälle und durch

Engpässe. Gestärkt durch den Sieg über Frankreich und begünstigt durch das dadurch ange-

wachsene Nationalbewusstsein, entstanden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts mehrere an

militärischen Aspekten ausgerichtete gesetzliche Bestimmungen im Eisenbahnwesen.

Rechtsgrundlage Jahr Bedeutende militärische Aspekte

Gesetz, betreffend die Be-
schränkungen des Grundei-
gentums in der Umgebung
von Festungen

1871
Einfluss auf den Eisenbahnbau in der Umgebung von Festungen durch Kaiser oder
Militärverwaltungen: Neuanlagen oder Veränderung von Eisenbahnanlagen waren
von der Genehmigung der Kommandantur einer naheliegenden Festung abhängig;

Gesetz über die Kriegsleistun-
gen 1873

Jede Eisenbahnverwaltung war im Falle der Mobilmachung zu umfangreichen
Militärleistungen verpflichtet; Bereits zu Friedenszeiten entstanden finanzielle
Einbußen bei Militärtransporten sowie im Personalbereich, da Bedienstete für den
Militäreisenbahndienst freigestellt werden mussten;

Verordnung, betreffend die
Ausführung von § 31 des
Kriegsleistungsgesetzes

1873
Die Militärbehörde hatte das Recht, die Verwaltungsbehörden der Bahnen ihrer
Funktionen zu entheben und sie selbst zu übernehmen. Dies betraf die Anordnun-
gen der Militärbehörden in der Nähe des Kriegsschauplatzes;

Gesetz über die Naturalleis-
tungen für die bewaffnete
Macht im Frieden

1898 Lieferung von Naturalleistungen an das Militär; Jede Eisenbahnverwaltung musste
Militär gegen Vergütung eines vom Reich zu bestimmenden Tarifs befördern;

Militärtarif für Eisenbahnen 1899 Hierin wurden gemäß § 29 des Kriegsleistungsgesetzes sowie § 15 des Natural-
leistungsgesetzes die betreffenden Tarife einzeln aufgeführt;

Militärtransportordnung 1899

Zu Friedens-75 und Kriegszeiten vertrat das preußische Kriegsministerium die mi-
litärischen Interessen der Eisenbahnen im ganzen Reich. Zu Friedenszeiten bestan-
den die Militäreisenbahnbehörden aus der Eisenbahnabteilung des preußischen
Generalstabs, den Linienkommandanturen sowie den Bahnhofskommandanturen;

Tabelle 7: Rechtliche Regelungen im Militäreisenbahnwesen76

                                               
71 Vgl. Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789; Stuttgart u. a. O. 1969, Band IV, Seite

1059f.
72 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland, München 1999, Seite 23.
73 1870 wurden in rund 1300 Zügen mehr als eine halbe Million Soldaten und 160 000 Pferde an die Front

gebracht.
74 Vgl. Albrecht, Claudia: Bismarcks Eisenbahngesetzgebung, Köln u. a. O. 1994, Seite 19.
75 Ausnahme zu Friedenszeiten in Bayern: Dort nahm das bayerische Kriegsministerium diese Aufgabe wahr.
76 Quelle: Albrecht, Claudia: Bismarcks Eisenbahngesetzgebung, Köln u. a. O. 1994, Seite 22ff, eigene Dar-

stellung.
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Mit Hilfe dieser Regelungen gelang es dem Reich, die in der Reichsverfassung einge-

räumten Befugnisse durchzusetzen. Schon zu Friedenszeiten waren die Bahnen dazu ver-

pflichtet, Militärtransporte zu einheitlich festgesetzten Tarifen durchzuführen. Außer in Bay-

ern konnte das Reichseisenbahnnetz von Berlin aus nach militärischem Interesse koordiniert

werden. Die entsprechenden Anordnungen wurden im Rahmen der zentralistisch organisierten

Struktur der Militärbehörden durchgesetzt. Im Krieg konnten die verschiedenen Staatsbahnen

faktisch zu einer Reichsbahn zusammengefasst werden.77

6.4.3 Die ersten Schritte auf dem Weg zur verstaatlichten Eisenbahn

6.4.3.1 Reichseisenbahngesetzentwurf  vom März 1874

Dieser erste Gesetzentwurf sah die Neuregelung der Aufsichtsverhältnisse im Eisen-

bahnwesen vor. Die Reichsaufsicht sollte sich nach § 1 I des Entwurfs auf den Bau und den

Betrieb aller Eisenbahnen im Reichsgebiet erstrecken, auf denen durch Dampfkraft Güter

oder Personen entgeltlich befördert wurden. Mangels Reichsinteresse sollten die Sekundär-

bahnen von der Neuregelung ausgenommen bleiben. Der Entwurf wurde vom Reichseisen-

bahnamt unter Führung seines Präsidenten Scheele vorbereitet und nach der Veröffentlichung

von allen Bundesstaaten mit Ausnahme Preußens abgelehnt. Die Bundesstaaten, allen voran

Baden-Württemberg, lehnten den Verlust ihrer Aufsichtsrechte über ihre Staatsbahnen ab. Die

langfristige Zielrichtung Bismarcks war es, die selbständigen und unabhängigen Landeseisen-

bahnverwaltungen überflüssig zu machen und durch förmliche Aufsichtsbehörden unter der

Leitung der Reichseisenbahnbehörde zu ersetzen. Die Länder begründeten ihre Ablehnung

mit der in der Reichsverfassung festgesetzten Machtverteilung im Verhältnis zwischen dem

Reich und den Bundesstaaten. Danach sollten landeshoheitliche Aufsichtsrechte nur in Ex-

tremsituationen z. B. im Verteidigungsfall auf das Reich übertragen werden.78

Einer der schärfsten Kritiker war der württembergische Abgeordnete Mohl, der den

vorgelegten Entwurf zerriss. Besonders an der vorgeschlagenen Einführung eines gemischten

Systems von Staats- und Privatbahnen, bei dem auf allen Hauptverkehrslinien beide Formen

nebeneinander betrieben werden sollten, ließ er kein gutes Haar. Nach MOHL wäre es „die

unvermeidliche Folge dieses Systems, wenn dasselbe zur Ausführung gelangt sein würde” ,

dass „diese beiderlei Bahnen sich in den seitherigen Verkehr der bestehenden Bahnen, mit

einem doppelten Anlage-Capital, Material und Personal getheilt, sich beide ruiniert und Nie-

mand dabei gewonnen hätte, als das Gründerthum, die finanzierenden Banquiers und die Bau-

Unternehmer, welche ganz Deutschland zum Schauplatz ihres Treibens und Wirkens erhalten

haben würden” .79 Dieser Entwurf galt den Ländern als verfassungswidrig und wurde als Alibi

dafür genutzt, Reformen der vielerorts herrschenden kleinstaatlichen Zustände zu blockieren

sowie regionale Eigentümlichkeiten und Besitzstände innerhalb des jeweiligen Eisenbahnwe-

sens zu verteidigen. Z. B. sollte der zeit- und kostenaufwendige Zug- und Personalwechsel

                                               
77 Vgl. Albrecht, Claudia: Bismarcks Eisenbahngesetzgebung, Köln u. a. O. 1994, Seite 30.
78 Vgl. ebenda, Seite 31f.
79 Mohl, Moritz: Die Frage von Reichs-Eisenbahnen, Stuttgart 1874, Seite 26. Vgl. auch Albrecht, Claudia:

Bismarcks Eisenbahngesetzgebung; Köln u. a. O. 1994, Seite 31ff.
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beim Übergang zwischen Bahnstrecken abgeschafft werden. Hinter dem Entwurf stand die

Überzeugung, dass es sich bei den Eisenbahnen um ein am Gemeinwohl verpflichtetes Ver-

kehrsunternehmen handeln solle. Jedoch blieb dem Entwurf die Zustimmung der Länder ver-

sagt. Er enthielt allerdings kaum konkrete Regelungen, beschränkte sich vornehmlich auf

Verbote (z. B. von verbilligten Tarifen für bestimmte Transporte) und stellte künftige (Neu-

)Regelungen lediglich in Aussicht.80

6.4.3.2 Der „Vorläufige Entwurf eines Reichseisenbahngesetzes“ vom April 1875

Im Juni 1876 wurde dieser Entwurf zusammen mit Vertretern aus den Bundesstaaten

unter Vorsitz des neuen Präsidenten des Reichseisenbahnamtes Alfred Maybach beraten.

Auch dieser Entwurf scheiterte, da er von den Ländern als verfassungswidrig eingeschätzt

wurde.81 Das Land Sachsen sah darin sogar den Versuch, den Länderregierungen jede Kon-

trollmöglichkeit über die Privat- und die Staatsbahnen zu entziehen. Maybach brach ange-

sichts der harschen Kritik die Beratungen ab. Ähnlich wie beim ersten Versuch, ein einheitli-

ches Reichseisenbahngesetz einzuführen, verbot auch dieser Entwurf, sogenannte „Differenti-

altarife“  und Rabatte, die vom Reichseisenbahnamt genehmigt werden mussten. Die Ableh-

nung durch die Länder war aber nicht der einzige Grund, weshalb die Versuche, ein einheitli-

ches Reichseisenbahngesetz durchzusetzen, fehlschlugen. Auch die Privatbahnen lehnte die

vorgeschlagenen Regelungen ab.82

6.4.3.3 Das Gesetz, die Übertragung der Eigentums- und sonstigen Rechte des Staates an
das Deutsche Reich vom Juni 1876

Nach den beiden gescheiterten Versuchen änderte Bismarck seine Strategie, um die

Vereinheitlichung des deutschen Eisenbahnwesens durchzusetzen. Nun sollten die deutschen

Bahnen nach und nach durch das Reich aufgekauft werden. Begonnen wurde in Preußen mit

dem „Gesetz, die Übertragung der Eigentums- und sonstigen Rechte des Staates an das Deut-

sche Reich betreffend“  vom 4. 6. 1876. Unter Hinweis auf Artikel 4 der Reichsverfassung

(Nr. 8) und die Artikel 41 bis 45 wurde betont, dass es Aufgabe des Reiches sei, ein einheit-

lich geordnetes Eisenbahnsystem als eine nationale Verkehrsanstalt einzurichten. Noch bevor

der Gesetzentwurf offiziell bekannt gegeben wurde, lehnten ihn die Länder ab. Selbst Dro-

hungen Bismarcks, im Falle des Scheiterns des Reichseisenbahnprojektes die preußischen

Staatsbahnen im Reich deutlich auszuweiten, konnten nicht überzeugen: Bayern, Sachsen und

Baden-Württemberg, die über eine Sperrminorität im Bundesrat verfügten, blieben bei ihrer

ablehnenden Haltung. Dadurch hatte eine mögliche Ausweitung dieses Gesetzes auf das ge-

samte Reichsgebiet kaum Chancen. In Preußen jedoch wurde das Gesetz beschlossen und

                                               
80 Vgl. ebenda, Seite 47. Der Präsident des Reichseisenbahnamtes trat nach dem Scheitern der Vorlage zurück

(am 9.5.1874).
81 Vgl. Mohl, Moritz: Bemerkungen über den vorliegenden Entwurf eines Reichs-Eisenbahn-Gesetzes vom

April 1875; Stuttgart 1875.
82 Vgl. Rossberg, Rolf Roman: Geschichte der Eisenbahn; Künzelsau 1984, Seite 41.
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umgesetzt. Bis 1888 waren fast alle preußischen Bahnen im Staatsbesitz.83 Recht geschickt

argumentierten die Privatbahnen gegen diesen Gesetzentwurf. In einer Denkschrift verbreite-

ten sie, dass ihre Aktien im Falle der Annahme dieses Gesetzes wertlos werden würden. Die

Privatbahnlobby befürchtete, dass sie ihre unternehmerischen Freiheiten verlieren würde. Sie

forderte sogar, dass es keiner Zustimmung des Staates mehr bedürfe, wenn sie ihr Aktien-

stammkapital erhöhen wollte. Diejenigen, die Kapital in Eisenbahnunternehmen an der Börse

angelegt hatten, konnten diesem Gesetzentwurf daher nicht zustimmen. Die Propaganda der

Privatbahnlobby war nicht nur geschickt, sondern auch erfolgreich.84

6.4.3.4 Der Reichseisenbahngesetzentwurf vom Mai 1879

Bismarck richtete inzwischen sein Hauptinteresse darauf, die preußischen Bahnen zu

verstaatlichen. Dieser Gesetzentwurf war als eine Reaktion auf den entsprechenden Gesetz-

entwurf Sachsens vom 3. 10. 1877 einzuordnen. Ein entsprechender Antrag Preußens wurde

dem Bundesrat vorgelegt, dort aber nicht weiter beraten. Bismarck verzichtete schnell auf

weitere Bemühungen, diesen Gesetzentwurf gegen das Interesse der anderen Bundesstaaten

durchzusetzen. Schließlich hatte er sich für den „Preußischen Weg”  entschieden.85

6.4.4 Bestimmende Faktoren, Hintergründe, Motivation und Interessenkonstellationen
der Eisenbahnpolitik Bismarcks

6.4.4.1 Auswirkungen des Eisenbahnbooms auf das Systembild und die Kundenqualität

Im Anschluss an den Krieg 1870/71 erlebte die deutsche Wirtschaft eine Hochphase

mit starkem Wirtschaftswachstum. In den Nachkriegsjahren wurde mehr Kapital in neu ge-

gründete Aktiengesellschaften investiert als in den Zwanzig Jahren zuvor. Auch der Investiti-

onsgüterbereich boomte: Zwischen 1866 und 1873 verdoppelte sich der pro-Kopf-

Eisenverbrauch in Deutschland.86 Als Begleiterscheinung des wirtschaftlichen Aufschwungs

war ein enormes Verkehrswachstum zu verzeichnen. Auf Kosten der Reisenden und des Gü-

tertransportgewerbes lieferten sich die privaten Eisenbahngesellschaften einen zwar freien,

aber zum Teil ruinösen Wettbewerb, der unter anderem folgende Ausprägungen hatte:
�

 Bau von Konkurrenzstrecken, obwohl es aufgrund des Verkehrsaufkommens dafür keinen Anlass gab;
�

 Fahrpläne konkurrierender Unternehmen wurden nicht bekannt gegeben;
�

 Anschlüsse wurden mit voller Absicht vermieden;
�

 Bei günstiger Gelegenheit wurden Konkurrenten aufgekauft, um sie auszuschalten;

Das Resultat war ein für die Reisenden sehr unbefriedigendes Ergebnis, da Verspätun-

gen und sich häufende Unfälle an der Tagesordnung waren. Schließlich orientierten die Pri-

vatgesellschaften ihre Unternehmenspolitik scheinbar ausschließlich an dem in sie investier-

                                               
83 Vgl. Albrecht, Claudia: Bismarcks Eisenbahngesetzgebung; Köln u. a. O. 1994, Seite 99ff. Dort wird sehr

ausführlich auf das Aufkaufen einzelner Eisenbahngesellschaften eingegangen.
84 Vgl. Rehbein, Elfriede: Zum Charakter der preußischen Eisenbahnpolitik von ihren Anfängen bis zum Jahre

1879; Dresden 1953, Seite 131f.
85 Vgl. Albrecht, Claudia: Bismarcks Eisenbahngesetzgebung; Köln u. a. O. 1994, Seite 59f.
86 Vgl. Klee, Wolfgang: Preußische Eisenbahngeschichte; Stuttgart u. a. O. 1982, Seite 157.
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ten Aktienkapital. Dies mag einer der wichtigsten Beweggründe für die Versuche Bismarcks,

eine einheitliche Reichseisenbahngesetzgebung einzuführen, gewesen sein.87

6.4.4.2 Interessengruppen und ihr Einfluss auf das Eisenbahnwesen

Es erscheint sinnvoll, auch die wirtschaftspolitischen Hintergründe der Reichseisen-

bahnpolitik Bismarcks zu betrachten, um die für die spätere Zeit weichenstellenden Entwick-

lungen einzuschätzen. Durch die ersten Auswirkungen der Wirtschaftskrise ab 1873 begann in

der Politik und der Wissenschaft ein Umdenken. Zunächst geriet der wirtschaftliche, später

auch der politische Liberalismus in Verruf. Als dessen Schattenseiten zu Tage traten, wurden

freier Handel und Wettbewerb zunehmend als Bedrohung empfunden. Der Ruf nach Schutz-

zöllen für billigere ausländische Produkte wurde lauter und der Abkehr vom Freihandel ge-

fordert. Besonders die Lobby der Großlandwirte, die sich sonst als eifrige Gegner von Han-

delsbeschränkungen erwiesen hatten, forderte Schutzmaßnahmen. Beispielsweise verbilligte

sich das amerikanische Getreide (begünstigt durch eine gute Schieneninfrastruktur, die

schnellen und billigen Transport an die Ostküste ermöglichte) - trotz Seeweg über den Atlan-

tik - enorm und hatte keine Mühe, sich gegen teurere deutsche Erzeugnisse auf dem Markt

durchzusetzen. Eine breite Interessenkoalition aus der Wirtschaft trat für eine entsprechende

Schutzzollpolitik ein. Es handelte sich u. a. um die Eisen- und Stahlindustrie, die Baumwoll-

fabrikanten sowie die chemische Industrie. Da waren die Differentialtarife der Privatbahnen

der Eisenbahnverstaatlichung ein Dorn im Auge.88

Die Eisenbahnverstaatlichung war ein konsequenter Schritt zur Abkehr vom ökonomi-

schen Liberalismus. Eine Schutzzollpolitik im von Privatbahnen geprägten Eisenbahnwesen

war undenkbar. Schließlich waren die Eisenbahnunternehmen an hohen Gewinnen und guten

Beziehungen zu Kunden interessiert.89 Die oben genannte Interessenkoalition hatte auch noch

andere Beweggründe. Beispielsweise war in den strukturschwachen Gebieten Pommerns und

Ostpreußens bisher nur eine sehr geringe Neigung von privaten Unternehmen zu verzeichnen,

sich am Bau von Eisenbahnen zu beteiligen. Die Lobby der Großagrarier erhoffte sich von

einer Verstaatlichung der Eisenbahnen die Beseitigung dieses (aus ihrer Sicht) Mangelzustan-

des. Davon, dass diese Interessengruppe auf die staatliche Eisenbahnpolitik maßgeblichen

Einfluss nehmen konnte, zeugte, dass nach der Verstaatlichung der preußischen Bahnen ein

großer Teil der neuen Eisenbahnstrecken auch im Osten gebaut wurde. Der staatliche Eisen-

bahnbau wurde dort durchgeführt, wo der freie Markt versagt hatte. Strukturschwache Gebiete

sollten auch durch besonders günstige Beförderungstarife unterstützt werden. Die Zersplitte-

rung des Eisenbahnwesens stand dem im Wege.90

                                               
87 Vgl. Rossberg, Rolf Roman: Geschichte der Eisenbahn; Künzelsau 1984, Seite 41ff.
88 Vgl. Klee, Wolfgang: Preußische Eisenbahngeschichte; Stuttgart u. a. O. 1982, Seite 159ff.
89 In einem Rückblick auf den Beginn der Verstaatlichung wies der frühere Präsident des Reichseisenbahnam-

tes Maybach darauf hin, dass zahlreiche Privatbahnen geheime Tarife für besondere Kunden gewährten. Vgl.
hierzu: Klee, Wolfgang: Preußische Eisenbahngeschichte; Stuttgart u. a. O. 1982, Seite 160.

90 Spannungen im Verhältnis zwischen der Kohleindustrie und den Eisenbahngesellschaften wurden besonders
im Kriegswinter 1870/71 und im Winter 1871/72 deutlich. Der stark angestiegene Kohlenbedarf konnte nicht
befriedigt werden, da die privaten Eisenbahngesellschaften nicht genügend Wagen zur Verfügung gestellt
hatten, zudem wurde dieser Mangel noch durch die kriegsbedingten Abstellungen von Wagenmaterial ver-
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Im Laufe der Bemühungen um die Verstaatlichung der Bahnen kamen sich die zu-

nächst noch misstrauische Wirtschaft und die Reichsregierung immer näher. Minister May-

bach band die Vertreter der Industrie frühzeitig mit ein, so dass sich eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit zwischen beiden einstellte. Der Paradigmawechsel weg vom ökonomischen

Liberalismus hin zur „ neuen Wirtschaftspolitik“  machte es notwendig, im Eisenbahnwesen

dort für die Interessen der Wirtschaft einzutreten, wo deren eigene Kräfte für die Behauptung

im Wettbewerb zu schwach waren. Mit der Verstaatlichung der Eisenbahnen, die in Preußen

1888 fast zum Abschluss gekommen war, hatte sich ihre Rolle in der Volkswirtschaft gewan-

delt: Sie war jetzt ein Instrument zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in

Deutschland.91

6.4.4.3 Interessenkonstellationen bei Verstaatlichung der preußischen Privatbahnen

Für Bismarck stand außer Zweifel, dass Preußen selbst dafür sorgen musste, im Eisen-

bahnbereich staatliche Aufgaben zu übernehmen. Er zielte also auf eine preußische Staats-

bahn ab, wohlwissend, dass ein preußisches Staatsbahnnetz Auswirkungen auf die Eisen-

bahnverwaltungen der kleineren Bundesländer mit sich bringen würde. Bismarck ernannte

den ehemaligen Präsidenten des Reichseisenbahnamtes Maybach zum Minister für Handel,

Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Als Kenner der Ministerialbürokratie bekämpfte er die

Opposition gegen die Verstaatlichung der Privatbahnen in seinem Ressort. Maybach brachte

die Erfahrung von zahlreichen Übernahmeverhandlungen mit, die er als früherer Mitarbeiter

in Eisenbahnverwaltungen führen konnte. Ab 187992 war Maybach nur noch verantwortlich

für das Ministerium für öffentliche Arbeiten, aus dem später das Verkehrsministerium her-

vorging.93

Die Öffentlichkeit stand der Verstaatlichung der Privatbahnen noch ablehnend gegen-

über. Diesen Widerstand versuchte Bismarck zu schwächen, in dem er wirtschaftliche und

finanzielle Garantien gab. Die finanziellen Garantien bestanden darin, dass Jahresüberschüsse

zur Verzinsung und Tilgung der Staatskapitaleisenbahnschuld und zum Ausgleich von Haus-

haltsdefiziten verwendet werden sollten. Die wirtschaftlichen Garantien sahen die Einrich-

tung von Landes- und Bezirkseisenbahnräten vor, die bei Fragen des Tarifrechtes, der Fahr-

plangestaltung und des Bahnpolizeiwesens mitwirken konnten. Die Verstaatlichung vollzog

sich schrittweise, da die enorme finanzielle Belastung des preußischen Haushaltes kein

schnelleres Vorgehen möglich erscheinen ließ. Folgende Eigenschaften kennzeichneten die

Verstaatlichung einer Privatbahn:
�

 Zur Übernahme einer Privatbahn mussten deren Aktien gekauft werden. Damit die Aktienkurse dieser poten-
ziellen Übernahmekandidaten durch frühzeitige Indiskretionen nicht unnötig in die Höhe schnellten, waren
Geheimverhandlungen notwendig.

                                                                                                                                      
schärft. Die Privatbahnen handelten „ lediglich“  entsprechend ihrem unternehmerischen Kalkül, indem sie
keinen Wert darauf legten, für eventuelle Spitzenbelastungen benötigtes Wagenmaterial in den übrigen Zei-
ten leer herumstehen zu lassen.

91 Vgl. Klee, Wolfgang: Preußische Eisenbahngeschichte; Stuttgart u. a. O. 1982, Seite 163f.
92 Nach der Aufsplitterung des Ministeriums in zwei Teile.
93 Vgl. Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band III, Stuttgart 1984, Seite 364.
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�
 Der Aktienkauf dauerte mehrere Jahre. Ehemalige Privatbahnen wurden sofort von der staatlichen Verwal-

tung gegen Gewinnabführung betrieben. Bei wirtschaftlich nicht erfolgreichen Bahnen übernahm sie den
Betrieb nur kommissarisch.

�
 Die Aktienkäufe wurden durch Ausgabe staatlicher Schuldverschreibungen finanziert.94

Auf das Verstaatlichungsgesetz von 1879 folgten weitere Gesetze, die andere Linien in

das Verstaatlichungsprogramm einbezogen. Mitte der 80er Jahre war die Verstaatlichung der

Bahnen in Preußen mit der Übernahme der großen ost- und westpreußischen, der posenschen,

der pommerschen sowie der schleswig-holsteinischen Linien weitgehend vollendet.95

7 Epoche III (Glanzzeit der Länderbahnen – Anfänge des motorisier-
ten Straßenverkehrs 1880 bis 1920)

7.1 Fortführung der Verstaatlichung der Eisenbahnen96

7.1.1 Auswirkungen des Wettbewerbs zwischen privaten Eisenbahngesellschaften

7.1.1.1 Versuche, den Wettbewerb im Eisenbahnwesen zu fördern

Private Eisenbahnunternehmen errangen auf bestimmten Strecken fast immer eine

Monopolstellung. Staatliche Stellen führten verschiedene Formen von Zwangskonkurrenz ein:
�

 Mehrere Eisenbahngesellschaften zwischen verschiedenen Städten
Privaten Eisenbahnunternehmen wurde nur dann eine Konzession erteilt, wenn sich für Strecken zwischen
zwei Städten mindestens zwei Gesellschaften darum bewarben. Dies führte dazu, dass mindestens zwei pa-
rallele Eisenbahnlinien betrieben wurden. Diese künstlich geschaffene Konkurrenzsituation führte letztend-
lich wieder zu einem Monopol. Da auf diese Weise das Streckennetz zwischen den Städten sehr dicht wurde,
verringerte sich das Verkehrsaufkommen für die einzelnen privaten Betreiber. Am Ende standen oft wieder
fusionierte Eisenbahngesellschaften, die dort Monopolisten waren.

�
 Eisenbahnunternehmen auf dem selben Gleis zwischen verschiedenen Städten

Auch diese Strategie, eine Konkurrenzsituation zwischen privaten Eisenbahnen zu schaffen, schlug fehl. Es
handelte sich um die Verpflichtung für private Eisenbahnen, dieselbe Strecke zusammen mit Konkurrenten
zu betreiben. Auf den gemeinsam betriebenen Strecken sollten Züge der Gesellschaften im Wettbewerb mit-
einander fahren. Hier führten vor allem betriebstechnische Gründe zur Fusion der privaten Gesellschaften.97

Die nichtpreußischen Länder konnten sich der Bedeutung des Eisenbahnwesens für die

Wirtschaft nicht entziehen. Daher strebten auch sie zunehmend die Kontrolle über die priva-

ten Bahngesellschaften an. Dies kam in der Tarifhoheit, der Sicherheitsaufsicht über die An-

lagen oder auch in der Konzessionierung der Strecken durch staatliche Stellen zum Ausdruck.

Die Länder versuchten ebenfalls auf verschiedene Weise, private Eisenbahnunternehmen dazu

zu bewegen, aus betriebswirtschaftlicher Sicht unrentable Strecken zu betreiben, die militäri-

schen oder sonstigen volkswirtschaftlich wichtigen Zielen dienten. Ein Mittel war beispiels-

weise die Vergabe staatlicher Subventionen in Form von Bauhilfen oder kostenloser Überlas-

sung von Grund und Boden. Außerdem wurden auch Steuervorteile gewährt. Letztendlich

blieb der Erfolg dieser Maßnahmen gering, da die Bereitschaft privater Unternehmer, Eisen-

                                               
94 Vgl. ebenda, Seite 365.
95 Vgl. Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1871; Band IV, Stuttgart u. a. O. 1969, Sei-

te 1065.
96 Von der Verstaatlichung ist die sogenannte „ Verreichlichung“  zu unterscheiden. Verreichlichung bedeutet,

die privaten Eisenbahnen und die von den Ländern des Deutschen Reiches betriebenen Bahnen unter einheit-
liche Führung durch das Deutsche Reich zu stellen und in sein Eigentum zu überführen. Der Prozess der Ver-
staatlichung beschreibt dagegen den Übergang von privaten Eisenbahngesellschaften zu Gesellschaften der
Länder. Vgl. hierzu Schaerfenberg; Wir fahren immer..., Frankfurt 1971, Seite 31.

97 Vgl. Krämer – Badoni, Thomas: Zur sozio–ökonomischen Bedeutung des Automobils; Frankfurt 1971, Sei-
te 247f.
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bahnstrecken mit gemeinwirtschaftlichen Aufgaben dauerhaft zu betreiben, nicht geweckt

werden konnte. Auf den Strecken, die einen rentablen privaten Eisenbahnbetrieb nicht ge-

währleisten konnten, wurde der Personenverkehr durch Pferdeomnibusse und Pferdekutschen

oder durch erste motorisierte Omnibusse ersetzt.98

Wegen der hohen (volks-)wirtschaftlichen und militärischen Bedeutung der Eisenbahn

konnte ein so großes privatwirtschaftliches Monopol nicht mehr akzeptiert werden.99 Daher

nahmen die staatlichen Eingriffe in das Eisenbahnwesen zu. Die Spannweite der Eingriffs-

möglichkeiten reichten von der Aufsichtspflicht über private Eisenbahngesellschaften, dem

gemischtwirtschaftlichen (zusammen mit Privaten) Betrieb bis hin zum staatlichen Eigenbe-

trieb. Die staatlichen Ziele im Verkehrsbereich konnten, dies war die Zielrichtung aller Inter-

ventionsabsichten, am besten durch verstaatlichte Bahnen erreicht werden. Eines der wich-

tigsten Ziele - zugleich für die weitere Entwicklungen der Eisenbahnen entscheidend - war

das Staatsinteresse an der Förderung der gesamten volkswirtschaftlichen Entwicklung.100 In

Preußen empfahl ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, der nach der Rede des Ab-

geordneten Lasker eingerichtet worden war, die Verstaatlichung der Eisenbahnen.101 Die ande-

ren Bundesstaaten folgten.102 Damit wurden die Voraussetzungen für eine Trennung des Ver-

kehrsmarktes in gemeinwirtschaftliche und privatwirtschaftliche Verkehrsträger geschaffen.

7.1.1.2 Verlauf und Folgen der Verstaatlichung der preußischen Privatbahnen

Die Verstaatlichungsgesetze Preußens übten kaum Druck auf die Privatbahnen aus, ihr

Eigentum dem Staat zu übereignen. Der Staat erhielt lediglich die Vollmacht, durch Verträge

mit den namentlich bezeichneten Eisenbahnunternehmen, die Verwaltung und den Betrieb

ihrer Linien zu übernehmen. Gegen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises und unter Über-

nahme noch offener Eisenbahnanleihen konnte Preußen dann die privaten Bahnen erwerben.

Bis zum Jahre 1890 ließ sich Preußen die Verstaatlichung 4,147 Mrd. Mark kosten.103 Die

Leistungsfähigkeit des Schienenverkehrs wurde aber zunehmend eindrucksvoll unter Beweis

gestellt: Die Staatsbahnen erwirtschafteten nicht nur die Mittel für die Verzinsung und die

Tilgung der staatlichen Eisenbahnschulden. Im ersten Jahrzehnt der Verstaatlichung führten

                                               
98 Vgl. Zatsch, Angela; Staatsmacht und Motorisierung am Morgen des Automobilzeitalters, Konstanz 1993,

Seite 27. Am 18. März 1895 wurde zwischen Siegen, Deuz und Netphen die erste Kraftomnibuslinie eröffnet.
Aufgrund technischer Schwierigkeiten wurden die Busse bald wieder durch Pferdebusse ersetzt.

99 Vgl. Saitzew, Manuel: Die volkswirtschaftlichen Aufgaben und die wirtschaftspolitische Behandlung der
Eisenbahnen; Bern 1932, Seite 18. Beispielsweise schildern JENISCH u. a. die Motive Sachsens und Bayerns
im Rahmen der Verstaatlichung ihrer jeweiligen Länderbahnen. Vgl. Jenisch, Kurt u. a.: Deutsche Verwal-
tungsgeschichte, Band III, Stuttgart 1984, Seite 366ff.

100 Aus Sicht des Staates mussten Eisenbahnstrecken gebaut werden, auch wenn sie nur mit Verlusten betrieben
werden konnten. Dies galt vor allem dann, wenn durch den Bau dieser Strecken Landesteile erschlossen oder
einzelne Wirtschaftszweige gefördert werden konnten. Das daraus entstandene Prinzip der Gemeinwirt-
schaftlichkeit war ein wesentliches Kennzeichen staatlicher Eisenbahnen, die auf diese Weise gezwungen
waren, Strecken zu betreiben, die zum unternehmerischen Misserfolg beitrugen.

101 Die Streckenlänge der preußischen Privatbahnen betrug 1885 nur noch 1.650 km (gegenüber 9.731 km 10
Jahre zuvor), die Länge der Staatsbahnen in Preußen war auf 21.600 km angewachsen. Vgl. Schaerfenberg;
Wir fahren immer..., Frankfurt 1971, Seite 35.

102 Vgl. Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band III, Stuttgart 1984, Seite 367.
103 Die Aktionäre erhielten bei der Übernahme der Eisenbahngesellschaft den vollen Wert ihrer Anteile. Außer-

dem übernahm Preußen alle Schulden der Eisenbahnunternehmen.
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sie einen darüber hinausgehenden Überschuss von 666 Millionen Mark an die Staatskasse ab.

Und dies, obwohl sie gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen erbringen mussten. Der An-

teil der Privatbahnen verringerte sich in allen Bundesländern sehr deutlich. Lediglich im letz-

ten Jahrzehnt erhöhte sich ihre Zahl wieder leicht. Dies lag daran, dass das Reichsgebiet zu-

nehmend von Klein- und Lokalbahnen erschlossen wurde.104

7.1.2 Das Prinzip der gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung und die ersten Versu-
che seiner Umsetzung im Eisenbahnwesen

Der Begriff der „Gemeinwirtschaftlichkeit” 105 entstand in der Mitte des 19. Jahrhun-

derts. Dadurch kam zum Ausdruck, dass im Verkehrsbereich das im Warenhandel geltende

Prinzip der freien Konkurrenz nur unzureichend zur Anwendung kam. Das reine Kostenden-

ken der Eisenbahnbetreiber vertrug sich nicht mit den Interessen der Gemeinwirtschaft. 1853

charakterisierte Karl Knie in „Die Eisenbahnen und ihre Wirkungen”  das Verhältnis und die

Problembereiche zwischen den Staatsgewalten und den Eisenbahnen. Einer der ersten Ver-

fechter des Prinzips der Gemeinwirtschaftlichkeit war Carl Pierath. Für ihn war Gemeinwirt-

schaftlichkeit eine wirtschaftliche Gesinnung, wonach den Verkehrsträgern Rechte und

Pflichten auferlegt waren – frei von jedem Gewinnstreben.106 Mehrere Anforderungen an eine

privatwirtschaftliche Betriebsführung vertrugen sich mit der Gemeinwirtschaftlichkeit nicht:
�

 Fahrplandichte
Private Betreiber planten ihr Verkehrsangebot entsprechend ihrer Wirtschaftlichkeitszielsetzungen. Bei ge-
ringerem Verkehrsaufkommen war es vorteilhafter, weniger Züge fahren zu lassen. Dadurch kann sich die
Auslastung der Züge erhöhen, auch wenn in Kauf genommen wird, dass ein Teil des Marktpotenzials unge-
nutzt bleibt. Im öffentlichen Interesse lag es aber, dass ein Mindestverkehrsangebot aufrecht erhalten wird.
Daher konnte den Bahnen die Pflicht auferlegt werden, entsprechend der Tageszeit eine Mindestzahl von
Personenzügen anzubieten.107

�
 Sozialpolitisch begründete Tarife und Beförderungspflicht

Ein zur Gemeinwirtschaftlichkeit verpflichteter Verkehrsträger musste ungeachtet seiner Kosten- und Er-
tragssituation Beförderungsangebote annehmen. Das Kostendeckungs- und das Gewinnprinzip galten nicht.
Sozialpolitisch motiviert war die Subventionierung bestimmter Verkehrsteilnehmer im Personentarif, wirt-
schaftspolitisch begründet waren z. B. Sondertarife für Kohle und landwirtschaftliche Produkte. Auch dort
standen Kostengesichtspunkte nicht im Vordergrund. Bis zum Aufkommen der Konkurrenz durch das Kfz
kam es jedoch nicht zu Betriebsdefiziten. Ursache waren interne Quersubventionen durch Transportbereiche
mit Kostenüberdeckung. Die Konkurrenz durch das Kfz unterbot die Preise für Bahntransporte immer mehr

                                               
104 Vgl. Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1871; Band IV, Stuttgart u. a. O. 1969, Sei-

te 1065f.
105 Gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen liegen dann vor, wenn sie unter teilweisem oder völligem Ver-

zicht des Überschusses (Erlöse sind größer als aufgewendete Kosten) oder sogar unter der Inkaufnahme von
Verlusten erbracht werden müssen. Eine entsprechende Verpflichtung zu solchen Verkehrsleistungen kann
freiwillig erfolgen oder, im Falle von verstaatlichten Verkehrsmitteln, vom Staat auferlegt werden. Demge-
genüber stehen privatwirtschaftliche Verkehrsleistungen, bei denen es eine entsprechende Verpflichtung
nicht gibt. Maßgeblich ist hier die Rentabilität. Kann ein Privatbetrieb (unter Vernachlässigung von Quer-
subventionen) eine Verkehrsleistung langfristig nicht mit Gewinn anbieten, gefährdet er seine Wettbewerbs-
fähigkeit und seine Existenz. Privatwirtschaftliche Verkehrsbetriebe werden daher freiwillig nur in sehr be-
grenztem Umfang gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienstleistungen anbieten. Vgl. hierzu auch: Schriftenreihe
„ Die Bundesbahn”  (Folge 9); Die gemeinwirtschaftliche Verkehrsbedienung der Deutschen Bundesbahn;
Darmstadt 1958, Seite 8f.

106 Vgl. Bülow, Friedrich: Soziale Marktwirtschaft und Raumordnung, in: Boesler, Klaus-Achim: Raumord-
nung, Darmstadt 1980, Seite37.

107 Schweizerischen Bundesbahnen wurde gesetzlich auferlegt, dass auf allen Strecken in beiden Richtungen
jeden Tag mindestens vier Züge fahren müssen, die auf allen Stationen halten. Sogar eine Mindestgeschwin-
digkeit von 28 km/h wurde im Tarifgesetz von 1901 vorgeschrieben. Vgl. Saitzew, Manuel: Die volkswirt-
schaftlichen Aufgaben und die wirtschaftspolitische Behandlung der Eisenbahnen; Bern 1932, Seite 20f.
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und bewirkte Einbußen in den gewinnbringenden Bereichen der Reichsbahn. Dadurch wurde der interne
Ausgleich der verlustbringenden Bereiche erschwert.108

�
 Tarifpflicht und Tarifgleichheit

Die Beförderungsentgelte entstanden nicht durch freie Preisbildung am Markt. Es galten staatlich festgelegte
Preise. Diese „ Tarife”  galten für alle Transporteure und mussten öffentlich zugänglich sein. Sie wurden nicht
nur nach Kosten-, sondern auch nach politischen Kriterien festgesetzt. Insbesondere waren sie nicht vom
Auslastungsgrad und weiteren Merkmalen der Strecke beeinflusst.109 Dies entsprach aber dem Grundsatz der
gleichwertigen Behandlung wirtschaftsstarker und -schwacher Gebiete110, wodurch die Benachteiligung ver-
kehrsärmerer und dünner besiedelter Regionen ausgeglichen werden sollte.

7.1.3 Einfluss von Interessengruppen auf das Tarifsystem der Reichsbahn

7.1.3.1 Ausnahmetarife

In Ergänzung zum oben Gesagten sei hier noch ein Blick auf die Rolle und den Ein-

fluss wirtschaftlicher Interessen bei der Gestaltung des Tarifwesens geworfen. In einem von

Privatbahnen dominierten Eisenbahnsystem stellte sich eine im Sinne der Gesamtwirtschaft

liegende Tarifstruktur nicht ein. Mit der Verstaatlichung der Bahnen in Preußen wurden zu-

mindest dort allgemein gültige Regeln beschlossen, nach denen zu transportierende Güter in

bestimmte Tarifgruppen einzustufen waren. Bei den privaten Eisenbahngesellschaften wurde

dies unterschiedlich gehandhabt. Dennoch wurde auch nach der Verstaatlichung auf besonde-

re örtliche Gegebenheiten Rücksicht genommen, was zum Ausdruck brachte, dass sich die

Interessen der Wirtschaft in dem neuen Tarifsystem widerspiegelten.111 Es entstanden Aus-

nahmetarife mit folgenden Zielsetzungen:
�

 Förderung der inländischen Wirtschaft durch die erleichterte Rohstoffzufuhr;
�

 Förderung des Absatzes inländischer Erzeugnisse gegenüber der ausländischen Konkurrenz;
�

 Förderung deutscher Handelsplätze, vor allem der Seehäfen, gegenüber ausländischen;
�

 Die Förderung inländischer Verkehrssysteme gegenüber ausländischen;

Diejenigen Wirtschaftsgruppen, die den Verstaatlichungskurs Bismarcks und das neue

Tarifsystem unterstützten, profitierten davon augenscheinlich durch zahlreiche Ausnahmetari-

fe.112 Zwar sanken während der Staatsbahnzeit in Preußen die Tarife ständig, das System der

Ausnahmetarife begünstigte aber besonders die Schwerindustrie und die Großlandwirtschaft.

Der Schwerindustrie wurden Ausnahmetarife für den Transport von Massenprodukten ge-

währt, die ohnehin bereits günstig befördert werden konnten. Der Großlandwirtschaft wurden

Ausnahmetarife beim Transport von Hülsenfrüchten, Rennpferden und Alkohol gewährt.113

Seit der Verstaatlichung der Eisenbahnen galt das Gemeinwirtschaftlichkeitsprinzip.

Es schloss die Verpflichtung des Eisenbahnbetreibers ein, bei der Verkehrsbedienung auch

die wirtschaftliche Förderung strukturschwacher Gebiete in Randzonen sowie die soziale För-

                                               
108 Vgl. Klenke, Dietmar; „ Freier Stau für freie Bürger“  – Die Geschichte der bundesdeutschen Verkehrspolitik,

Darmstadt 1995, Seite 9f.
109 Vgl. ebenda, Seite 8.
110 Vgl. Bülow, Friedrich: Soziale Marktwirtschaft und Raumordnung, in: Boesler, Klaus-Joachim: Raumord-

nung, Darmstadt 1980, Seite 37.
111 Vgl. Klee, Wolfgang: Preußische Eisenbahngeschichte; Stuttgart u. a. O. 1982, Seite 183f.
112 Besonders der 1876 mit Sitz in Berlin gegründete „ Centralverband deutscher Industrieller“  (ein Vorläufer des

BDI), ein Bündnis zwischen der norddeutschen Schwerindustrie sowie der mittel- und süddeutschen Baum-
wollindustrie setzte sich nachdrücklich für staatlichen Protektionismus und eine verschärfte Schutzzollpolitik
ein. Vgl. Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1871; Band IV, Stuttgart u. a. O. 1969,
Seite 1017f.

113 Vgl. ebenda. Auf vielen Rittergütern der meist adligen preußischen Junker gab es Brennereien.
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derung der vom Massengüterverkehr abhängigen Bevölkerungsteile zu berücksichtigen. Bei

der Verstaatlichung der Eisenbahnen war der staatswirtschaftliche Zweck entscheidend. Auch

die preußische Staatsbahn war nicht als staatliches Erwerbsunternehmen vorgesehen, sondern

sollte als gemeinwirtschaftliches Verkehrsunternehmen den öffentlichen Nutzen fördern.114

7.1.3.2 Lobbying von Wirtschaftsverbänden im Kaiserreich

Charakter und Zielrichtung der Interventionspolitik des Staates begannen sich nach

1871 zu wandeln. Die liberale Wirtschaftspolitik fand immer weniger Anhänger. Auf der Ta-

gesordnung standen staatliche Interventionen, die zugunsten von Einzelinteressen entweder

gezielt die staatlichen Rahmenbedingungen veränderten oder bestimmte Interessengruppen

förderten. Staatliche Entscheidungen wurden zunehmend für weite Kreise der Gesellschaft

relevant, denn sie betrafen unmittelbar die Produktions-, Arbeits- und Lebensbedingungen.

Falls eine in Aussicht stehende staatliche Maßnahme dazu geeignet war, bestimmte Interessen

zu benachteiligen, so erschien es erfolgversprechender, wenn sich diese organisierten und

vereint versuchten, die geplanten Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen zu be-

einflussen. Bis 1880 wurden zahlreiche Verbände gegründet, darunter der „Centralverband

der Industriellen“ , der auf die Reichsregierung großen Einfluss erlangen konnte, oder in den

90er Jahren der Bund der Landwirte. Es bildeten sich wichtige Elemente des deutschen Ver-

bandssystems heraus, z. B. professionelle Funktionäre oder eine straffe Verbandsorganisati-

on.115 Die Verbände nahmen zunehmend auf alle Phasen des politischen Entscheidungsprozes-

ses Einfluss. Wichtigste Adressaten waren Regierung und Verwaltung. Für die Bürokratien

des Reiches und Preußens wurden die Verbände wichtige Ansprechpartner bei Gesetzge-

bungsverfahren. Instrumente der Einflussnahme waren:
�

 Denkschriften;
�

 Eingaben;
�

 Persönliche Kontakte;
�

 Postenrotationen zwischen der Ministerialbürokratie und Verbänden;
�

 Finanzielle Zuwendungen;

Neben Regierung und Ministerialverwaltung waren der Reichstag und die politischen

Parteien die wichtigsten Ansprechpartner für Verbände im Verlauf von Gesetzgebungsverfah-

ren. Vor wichtigen Abstimmungen wurden Kommissionsmitglieder, Ausschussvorsitzende

oder Abgeordnete im persönlichen Gespräch bearbeitet. Dabei wurden Abgeordnete auch

schon einmal unter Druck gesetzt, indem mit dem Entzug finanzieller Unterstützung gedroht

wurde. Gleichwohl hatten die Lobbygruppen eine große Bedeutung als Informationsquelle im

Hinblick auf die zu regelnden Sachverhalte. Auf diese Weise kam es häufig zu Änderungen

im Abstimmungsverhalten von Abgeordneten.116 Im Kaiserreich spielte die öffentliche Mei-

nung besonders vor dem Ersten Weltkrieg eine wichtige Rolle und hatte hohe Bedeutung für

die Reichspolitik. Zahlreiche Verbände nutzten die Politisierung breiter Bevölkerungskreise,

                                               
114 Vgl. Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1871; Band IV, Stuttgart u. a. O. 1969, Sei-

te 1067.
115 Vgl. Ullmann, Hans-Peter: Interessenverbände in Deutschland; Frankfurt am Main 1988, Seite 114ff. Der

Centralverband der Industriellen war einer der Vorläufer des BDI.
116 Vgl. ebenda, Seite 120.
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um Regierung, Reichstag und Parteien zu beeinflussen. Pressemitteilungen und Versammlun-

gen waren dabei oft eingesetzte Instrumente.117

7.2 Systembild, Leistungsangebot und Betrieb der Eisenbahn

7.2.1 Fernbahnbau und Zweigleisigkeit

Bis 1913 wurden die wichtigsten Strecken zweigleisig ausgebaut. Durch das Ausbau-

strecken-Programm wuchs die Länge des Netzes aus zwei- und mehrgleisigen Strecken bis

auf 24 243 km an. Mit der Einführung des Streckenblocks118 konnte dadurch die Leistungsfä-

higkeit dieser Strecken mehr als verdoppelt werden. Mehr als 2 Millionen Goldmark wurden

in die Umgestaltung der großen Eisenbahnknoten investiert, die sich seit der Gründerzeit noch

oft als Konglomerat verschiedener Eisenbahngesellschaften darstellten.119 Ähnlich wie bei der

Gestaltung des Tarifwesens so war auch beim Streckenbau eine Bevorzugung derjenigen

Wirtschaftskreise festzustellen, die sich über Jahre hinweg für die Eisenbahnpolitik Bismarcks

eingesetzt hatten. Nach der Verstaatlichung der preußischen Bahnen lag das eindeutige

Schwergewicht im Streckenbau im preußischen Osten. Bevorzugt die ländlichen Gebiete

wurden mit Nebenbahnen erschlossen. Nach der Verstaatlichung wurde das preußische

Hauptbahnnetz nur noch an einigen Stellen ergänzt. Bestehende Strecken wurden durch zu-

sätzliche Gleise erweitert.120 Die Bahnanlagen dienten häufig sowohl dem Güter- als auch dem

Personenverkehr. Daher erfolgte eine Spezialisierung durch die Zusammenfassung gleicharti-

ger Aufgaben in Haupt(-personen-)bahnhöfen, Güterbahnhöfen, Rangierbahnhöfen sowie

weiteren Spezialanlagen wie beispielsweise Ausbesserungswerke. Charakteristisch für diese

Zeit waren die Kopfbahnhöfe am Stadtrand.121

7.2.2 Weiterentwicklung von Technik und Betrieb

1880 umfasste das Schienennetz in Deutschland eine Länge von knapp 34 000 km.

Kaum 10 Prozent waren Bahnen untergeordneter Bedeutung.122 Werner von Siemens nahm

zwei Jahre nach den ersten Testfahrten 1881 die erste elektrische Straßenbahn der Welt in

Betrieb. Der Motor arbeitete mit 180 V Gleichstrom, leistete 5 PS und hatte eine Höchstge-

schwindigkeit von 40 km/h. Weitere Innovationen betrafen die „konventionellen“  mit Dampf

betriebenen Eisenbahnen. 1885 wurden die ersten Wagen mit Drehgestellen eingesetzt. Die

freien Lenkachsen zur Verbesserung der Kurvenlauffähigkeit bei 2- und 3-achsigen Wagen

wurden 1886 vom VDEV als Vereinslenkachsen verbindlich eingeführt. Gottlieb Daimler, der

Pionier des Automobilbaus war auch im Bereich der Eisenbahntechnik recht innovativ. 1887

                                               
117 Vgl. ebenda, Seite 121.
118 Vgl. Abschnitt 3.3.2.
119 Vgl. Weigelt, Horst: Epochen der Eisenbahngeschichte, Darmstadt 1985, Seite 33.
120 Vgl. Klee, Wolfgang: Preußische Eisenbahngeschichte; Stuttgart u. a. O. 1982, Seite 185f.
121 Beispiele für solche Knotenbahnhöfe waren Basel, Dortmund, Frankfurt (mit Kopfbahnhof), Karlsruhe, Köln,

Leipzig, München, Stuttgart (beide mit Kopfbahnhof) und Nürnberg. Vgl. Weigelt, Horst: Epochen der Ei-
senbahngeschichte, Darmstadt 1985, Seite 33f.

122 Vgl. dazu den nächsten Abschnitt.
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baute er den ersten Triebwagen mit einem 12 PS starken Verbrennungsmotor. Dieser kam als

„ BW 1”  bei der Württembergischen Staatsbahn zu seinem ersten Einsatz. 1896 wird im

Bahnhof Berlin-Westend das erste von Siemens konstruierte elektromechanische Stellwerk in

Betrieb genommen. Ab 1913 stimmten sich Preußen, Bayern und Baden über ein einheitliches

Stromsystem ab. Dort und später auch in Österreich, der Schweiz sowie in Norwegen und

Schweden wurden verwendet:
�

 ein Fahrdraht, der in sechs Metern Höhe über der Bahnsteigoberkante hing;
�

 eine Spannung von 15 kV (Wechselspannung);
�

 eine Frequenz von 16 2/3 Hz;

Mit 210,2 km/h wurde 1903 auf der Versuchsstrecke Marienfelde – Zossen mit einem

Triebwagen von AEG ein Geschwindigkeitsrekord für Landverkehrsmittel aufgestellt123. Auch

zahlreiche Dampflokomotiven erreichten Geschwindigkeiten von über 100 km/h. Unzählige

Modelle und Varianten von Dampflokomotiven wurden entwickelt, darunter die Preußische P

8, die meistgebaute Personenzuglokomotive der Welt. Als Zuggattungen kamen zum Ende

dieser Epoche Schnellzüge, Eilzüge, Personenzüge und ab 1919 sogenannte „Beschleunigte

Personenzüge”  mit vier Wagenklassen zum Einsatz. Das deutsche Eisenbahnwesen wurde

nach dem Verlust des Ersten Weltkrieges dadurch belastet, dass es mit 8 000 Dampflokomo-

tiven, 13 000 Reisezugwagen und 280 000 Güterwagen die Reparationsforderungen der Sie-

germächte befriedigen musste.124

7.2.3 Nebenbahnen125

Der Zubringerverkehr zwischen den Hauptstrecken wurde um 1880 noch weitgehend

vom Pferdefuhrwerk bewältigt, das langsam und teuer war und nur eine geringe Massentrans-

portfähigkeit besaß. Die wichtigsten Verkehrszentren waren im Gegensatz zu den ländlichen

Regionen erschlossen. Dort fehlten oft die geeigneten Transportmöglichkeiten für die kleine-

ren Industrie- und Handwerksbetriebe.126 Aus diesem Grund wurden die Länderkammern und

die zuständigen Ministerien mit zahlreichen Petitionen überschüttet mit der Bitte um die Er-

schließung der jeweiligen Region zwischen den nächstgelegenen Hauptbahnen. Vor allem im

lokalen und regionalen Wirtschaftsleben bildete sich eine Lobby, die sich für den Nebenbahn-

bau stark machte. Das geforderte stärkere Engagement des Staates im Nebenbahnbau lag auch

im Interesse der Großlandwirtschaft.127 Die Bemühungen für die stärkere Förderung des Ne-

benbahnbaus kann man auch als eine Form von „Erschließungslobbying”  bezeichnen, da

                                               
123 Ausführlicher zu den Probefahrten vgl. Günther, Michael: Mit ICE-Tempo nach Zossen, in: Verkehrsge-

schichtliche Blätter 1/94, Seite 2 ff. Das auch das Militär am elektrischen Eisenbahnverkehr Interesse zeigte,
wurde für die Probefahrten ein Streckenabschnitt der „ Königlichen Militäreisenbahn“  zur Verfügung gestellt.

124 Vgl. Hartung, Karlheinz; Preuß, Erich: Deutsche Eisenbahnen; Stuttgart 1996, Seite 47ff.
125 „ Nebenbahn“  ist ein 1892 im deutschen Eisenbahnwesen eingeführter Begriff (bis dahin vorwiegend „ Ne-

beneisenbahn“ ), der die Definition „ Eisenbahn untergeordneter Bedeutung“  ablöste. Sie dienen dem allge-
meinen Verkehr und können sowohl Staatsbahnen als auch Privatbahnen sein, jedoch niemals Kleinbahnen.
Nebenbahnen sind normal- oder schmalspurig ausgeführt. In der DDR wurden 1950 sämtliche Klein- und
Privatbahnen zu Nebenbahnen erklärt. Vgl. Machel, Wolf-Dieter (Hrsg.): Neben- und Schmalspurbahnen in
Deutschland, München 1994 (Stand: April 1995), Einführung, Seite 5.

126 Vgl. Württemberg-Report Band 1; Eisenbahn-Journal, Archiv V/96, Fürstenfeldbruck 1996, Abschnitt 13,
Mosbach-Mudau.

127 Vgl. Klee, Wolfgang: Preußische Eisenbahngeschichte; Stuttgart u. a. O. 1982, Seite 186.
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durch die direkte Einflussnahme auf die politischen Entscheidungsträger versucht wurde, die

zahlreichen durch die Hauptbahnen noch nicht bedienten Regionen zu erschließen.128 Die Be-

deutung der Bismarckschen rein preußischen Eisenbahnpolitik verstärkte sich noch, da die

Bildung einer Eisenbahngemeinschaft mit Hessen (1897) und Baden (1903) erreicht werden

konnte.129 Es gibt viele Beispiele dafür, dass sich große Teile von Politik, Wirtschaft und Ge-

sellschaft, für den Bau einer Klein- oder Nebenbahn eingesetzt haben. Dies spiegelt die regio-

nale Bedeutung der jeweiligen Eisenbahnlinie und – über das ganze Reichsgebiet betrachtet –

die Rolle der Eisenbahn insgesamt in der damaligen Zeit wieder.

Betriebs-
dauer

Länge in km
Art und Adressaten
der Einflussnahme Agierende Interessengruppen

Sachsen-Anhalt
Oschersleben-
Hötensleben-
Schöningen

1899 bis 1969
26,3 ab 1945
19,7

Gutachten, das große Mengen zu transportieren-
der Zuckerrüben und Braunkohle prognostizierte;
Königlich-Preußische Eisenbahnverwaltung;

Elfköpfiges Eisenbahnkomitee in
Oschersleben, mit einem Landwirt
und dem Bergwerksdirektor als
Leiter. Magistrat;

Baden-Württem-
berg
Mosbach-
Mudau

1905 bis 1964
28,1

In Auftrag gegebenes Gutachten;
II. Kammer der badischen Regierung;

Kleinere Industrie- und Handwerks-
betriebe zwei Eisenbahnkomitees;

Baden-Württem-
berg
Göppingen-
Boll

1926 bis 1989
12,2

1912 Denkschrift des Göppinger Oberbürger-
meisters, 1918 Eingabe des Oberamtsvorstandes
Dr. Schönmann, Arbeiter- und Bauernrat der
Gemeinde Heiningen;
Generaldirektion der Württembergischen Staats-
eisenbahn, Landesregierung, Stände;

Lokalpolitiker, Mitglieder der loka-
len Verwaltungen, gewählte Bür-
gergremien;

Hessen
Wächtersbach-
Bad Orb

1900 bis 1995
7,7

1898 Eingaben des Landrates von Baumbach;
Preußische Staatsregierung;

Provinz Nassau, Staat Preußen und
Kreis Gelnhausen, Kurbetriebe,
Militär (Versorgung eines Truppen-
übungsplatzes);

Saarland
Merzig-Büschfeld

1902 bis 1962
22

1882 Kreistagsbeschluss, Eingaben;
Staatsministerium von Preußen;

Kreistag, Staat Preußen, Kommu-
nalverband der Rheinprovinz und
Kreis Merzig als Geldgeber für den
Streckenbau (GmbH-Gründung), Ei-
senbahnkomitee;

Baden-Württem-
berg
Allgäubahn130

1880 bis heute
(z. T. einge-
stellt)
84,5

Eingaben, Briefwechsel, Petitionen, Audienzen
seit 1860;
Regierung (Minister), König;

Kammer der Standesherren, Eisen-
bahncomitee mit Großhandelsver-
tretern und Fabrikbesitzern, Molke-
reigenossenschaft, Waldbesitzer;

Bayern
Nürnberg-
Gräfenberg

Seit 1904
28

Petitionen, Eingaben, Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen;
Bayerische Staatsregierung, König;

Magistrat von Gräfenberg, Stadt
Erlangen, Bürgermeister von Nürn-
berg Dr. Schuh;

Bayern
Ingolstadt-Rie-
denburg

1900 bis 1972
42

Bittgesuche, Petitionen, Rentabilitätsberechnun-
gen, persönliche Vorsprache;
Landtag, Staatsministerium;

Eisenbahnkomitee, mehrere ein-
flussreiche Gutsbesitzer und Unter-
nehmer, beteiligte Gemeinden;

Tabelle 8: Nebenbahnen (zwischen 1880 und 1914 in Betrieb genommen)131

Diese Beispiele zeigen, wie sich zahlreiche Unternehmer, Vertreter der beteiligten

Städte und Gemeinden, Lokalpolitiker, Vertreter aus Land- und Forstwirtschaft, Vertreter von

Kurbetrieben und viele andere mehr für den Anschluss ihrer Gemeinde an die Hauptbahnen

stark gemacht und beharrlich über Jahre hinweg eingesetzt haben. Daraus folgt, dass die Rolle

der Regionen bei der Erschließung mit der Eisenbahn ungeheuer groß war. Es bildete sich im

                                               
128 Vgl. Weigelt, Horst: Epochen der Eisenbahngeschichte, Darmstadt 1985, Seite 34.
129 Vgl. Ruser, Ursula-Maria: Die Reichsbahn als Reparationsobjekt; Freiburg 1981, Seite 3.
130 Vgl. Scherer, Thomas; Eisenbahnen in Württemberg, Band 1 „ Die württembergische Allgäubahn“ , Ulm

1981, Seite19ff. 81ff. und 184.
131 Quelle: Machel, Wolf-Dieter (Hrsg.); Neben- und Schmalspurbahnen in Deutschland, München 1994 (Stand:

April 1995). Dort findet sich ein ausführlicher Überblick über die Nebenbahnen, die im betrachteten Zeit-
raum gegründet wurden.
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jeweiligen regionalen und kommunalen Wirtschaftsleben eine breite Front von Befürwortern,

die sich aktiv und über Jahre hinweg für den Bau „ ihrer”  Eisenbahn bzw. Lokalbahn einsetzte.

Jedoch war die Euphorie hinsichtlich der Bedeutung der lokalen Eisenbahn nicht über-

all vorhanden. Als es darum ging, den Bau einer Eisenbahnlinie von Ober-Ramstadt nach

Modautal in die Wege zu leiten, wurde dort, in der Nähe von Darmstadt, ebenfalls ein Eisen-

bahnkomitee, das dortige „Bahnbau-Comitée Modautal” , eingerichtet Der Großherzog er-

hoffte sich vom Bau der Bahnlinie, dass die dadurch erschlossenen Gemeinden vom allge-

meinen Aufschwung im Handel und Tourismus im Rhein-Main-Gebiet profitieren. Eine Koa-

lition von Gemeinderäten im Modautal, bestehend aus Gastwirten und Großbauern, verhin-

derte den Bau. Die Gastwirte befürchteten finanzielle Einbußen, wenn sie nicht mehr die

Sommergäste mit ihren Kutschen vom Bahnhof in Ober-Ramstadt abholen könnten. Sie wa-

ren ferner darüber besorgt, dass die angestellten Mägde und Knechte in Darmstadt einer bes-

ser entlohnten Arbeit nachgehen könnten. Durch die Eisenbahn im Modautal hätte sich die

Erreichbarkeit Darmstadts erheblich verbessert.132

7.2.4 Gesetzliche Grundlagen für den Bau und den Betrieb von Kleinbahnen

7.2.4.1 Eisenbahnbetrieb in der Zeit vor dem Preußischen Kleinbahngesetz

1838 wurde das „Preußische Gesetz über Eisenbahn-Unternehmungen“  erlassen. Es

bildete die Grundlage für den Bau der als Hauptstrecken bezeichneten Eisenbahnlinien. Bah-

nen mit vereinfachten Anlagen oder Schmalspurbahnen wurden dagegen auf der Basis von

örtlich erlassenen Polizeiverordnungen gebaut und galten als gewöhnliche Gewerbebetriebe.

In dieser Rechtsunsicherheit ist der Grund dafür zusehen, dass es bis ca. 1880 nur wenige sol-

cher Bahnen gegeben hat. Bei den bürokratischen Verfahren fehlten einheitliche Regelungen,

daher waren sie aufwendig. Auf dieser Basis war es mit vertretbarem Aufwand nicht möglich,

mit einem Kleinbahnnetz die Fläche zu erschließen. Dies war ein Grund für die mangelhafte

verkehrliche Erschließung vieler Regionen Deutschlands. Schließlich erkannten auch die Re-

gierungen der Bundesländer, die sich bislang vor allem dem Ausbau ihrer Staatsbahnen ge-

widmet hatten, welche große volkswirtschaftliche Bedeutung vom Nahverkehr auf der Schie-

ne ausgehen konnte: Klein- und Nebenbahnen wurden als zweckmäßigste und billigste Ver-

kehrsträger zur Erschließung verkehrsarmer Regionen angesehen.133 Besonderes Augenmerk

galt den ländlichen Regionen in den Provinzen Hannover, Pommern, Ostpreußen, Schleswig-

Holstein und Sachsen. Dort wurden vor allem Massengüter (z. B. Zuckerrüben) produziert.

Ihr Transport auf den vorhandenen Chausseen war langsam, zeitraubend und teuer.134

                                               
132 Vgl. Darmstädter Echo, 27.12.2000, Seite 15.
133 Vgl. Machel, Wolf-Dieter (Hrsg.); Neben- und Schmalspurbahnen in Deutschland, München 1994 (Stand:

April 1995), Einführung, Seite 2ff. sowie Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band
III, Stuttgart 1984, Seite 368.

134 Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band III, Stuttgart 1984, Seite 368.
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7.2.4.2 Das Preußische Kleinbahngesetz von 1892

Für ein die Fläche erschließendes Netz von Nebenbahnen fehlte lange Zeit die gesetz-

liche Grundlage. In abgelegenen Landstrichen war es nicht möglich, ausreichende Betriebs-

erlöse zu erzielen. Das erwartete Verkehrsaufkommen galt als gering. Das gleiche traf daher

auch für das Interesse der Privatwirtschaft am Kleinbahnbau zu. Es entstand die Notwendig-

keit weiterer gesetzlicher Grundlagen, die es ermöglichten, Bahnen mit einfacheren techni-

schen Ausrüstungen und dem damit möglichen geringeren Personalaufwand zu bauen und zu

betreiben. Die technische Kommission des VDEV stellte 1876 Grundzüge für die Gestaltung

der sekundären Eisenbahnen zur Diskussion. Als „Bahnordnung für die Bahnen untergeord-

neter Bedeutung”  trat die vorgeschlagene Regelung nach Verabschiedung durch den Bundes-

rat 1878 in Kraft und wurde 1893 durch die „Bahnordnung für Nebeneisenbahnen in

Deutschland”  abgelöst. Damit waren wesentliche gesetzliche Grundlagen für den Nebenbahn-

betrieb und somit für die Erschließung der Fläche durch die Eisenbahn geschaffen. Die Bau-

kosten sanken auf die Hälfte der bis dahin üblichen Kosten.135 1892 wurde schließlich das

Preußische Kleinbahngesetz verabschiedet („Gesetz über Klein- und Privatanschlußbahnen” )

mit folgenden wesentlichen Inhalten136:
�

 Gewährleistung des Anschlusses an bestehende Bahnen;
�

 Den Kleinbahneigentümern konnte das Enteignungsrecht zur Hergabe von Land für den Bahnbau erteilt
werden;

�
 Kleinbahnen durften öffentliche Wege benutzen;

�
 Die Eisenbahnbehörden übernahmen die Aufsicht über die Kleinbahnen;

�
 Kleinbahnen erhielten ein eigenes Konzessionsrecht;

�
 An die Kleinbahnen wurden – im Gegensatz zu den Nebenbahnen – geringere technische und materielle

Anforderungen beim Bau und Betrieb gestellt;
�

 Weitgehende Unabhängigkeit von den Staatsbahntarifen;

Nutznießer des Gesetzes waren Bau- und Baubetriebsunternehmer sowie Lokomotiv-

und Waggonfabrikanten, die vom einsetzenden Boom profitierten. Provinzialverbände bilde-

ten Eisenbahnabteilungen, die sich mit dem Kleinbahnbau „ aus einer Hand”  beschäftigten.

1899 1914
Anzahl gesamt

- 1435-mm-Spur
- 1000-mm-Spur
-  750-mm-Spur
-  600-mm-Spur

gemischtspurig
abweichende Spur
Streckenlängen (km)

307
186
45
38
12
11
15

3.992,30

311
186
45
40
9
31

10.527,63

Tabelle 9: Kleinbahnen in Preußen137

                                               
135 Vgl. Machel, Wolf-Dieter (Hrsg.); Neben- und Schmalspurbahnen in Deutschland, München 1994 (Stand:

April 1995), Einführung, Seite 2ff. Bayern hatte bereits 1869 ein Gesetz über den Bau und den Betrieb soge-
nannter „ Vizinalbahnen“  (Bahnen mit lokaler Bedeutung, die vom Königreich Bayern betrieben und für den
allgemeinen Verkehr zugelassen wurden) erlassen, das bereits einige Regelungen des Gesetzes von 1878 ent-
hielt.

136 Vgl. Machel, Wolf-Dieter (Hrsg.); Neben- und Schmalspurbahnen in Deutschland, München 1994 (Stand:
April 1995), Preußen - Einführung, Seite 5.

137 Quelle: Machel, Wolf-Dieter (Hrsg.); Neben- und Schmalspurbahnen in Deutschland, München 1994 (Stand:
April 1995), Preußen - Einführung, Seite 4, eigene Darstellung.
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In Preußen Andere Länder
Anzahl der Kleinbahnen 331 32
Streckenlänge (km) 11 094 758
Dampfbetrieb (Prozent) 90 50
Zahl der Wagen 24 078 955
Personal 15 400 1 948
Beförderte Personen (Mio.) 124 56
Beförderte Güter (Mio. to) 29 0,65
Einnahmen (Mio. Mark) 58 8,4
Ausgaben (Mio. Mark) 42 6,4
Anlagekapital (Mio. Mark) 733 116

Tabelle 10: Statistik der deutschen Kleinbahnen 1915138

SCHWEDER positionierte mit einer Denkschrift im Jahre 1895 nochmals das Begeh-

ren der preußischen Großlandwirtschaft nach einer großzügigen Erschließung der ländlichen

Gebiete mit Klein- und Nebenbahnen. Der Bund der Landwirte forderte darin ein Kleinbahn-

netz dergestalt, dass es keinen Punkt geben solle, der weiter als eine halbe deutsche Meile

vom nächsten Bahnanschluss entfernt ist. Auch unter Berücksichtigung bereits vorhandener

Infrastruktur hätte dies eine Netzlänge von 56 000 km erfordert. Unter der Annahme, dass

dafür niemals das erforderliche Kapital aufgebracht worden wäre, steckte dahinter der Ver-

such, mit überzogenen Forderungen den Staat zum Handeln zu bewegen. Die Regierung be-

schränkte sich auf die Finanzierung und die Aufsicht über die Kleinbahnen. Der Bau wurde an

provinziale Selbstverwaltungsorgane delegiert. Die Zuständigkeit für das Kleinbahnwesen

verblieb bei den Provinzialverbänden.139 Allerdings blieb das preußische Staatsministerium

die zuständige Genehmigungsbehörde.140 Vor allem nach dem Ersten Weltkrieg setzte im

deutschen Flächenverkehr ein Strukturwandel ein. Die Konkurrenz durch Lkw erwies sich als

preiswerter und flexibler. Zahlreiche Nebenbahnen kamen in die roten Zahlen. Eine grundle-

gende Modernisierung blieb wegen Geldmangels aus, die wenigen neuen Triebwagen, die

beschafft wurden, konnten diese Entwicklung nicht aufhalten.141

7.2.4.3 Betrieb der Kleinbahnen

Der staatliche Kleinbahnbau wurde sehr stark gefordert vom VDEV, dessen Mitglie-

der sich auf die rentablen Strecken konzentrierten. Durch die Flächenerschließung mit Klein-

bahnen erhoffte er sich Verkehrszuwächse, weil sie wie „Saugadern”  für neuen Verkehr

wirkten.142 Nach dem Beschluss des Kleinbahngesetzes wurde ihre Bedeutung zunächst noch

unterschätzt. Man traute ihnen lediglich eine lokal begrenzte Bedeutung zu. Um 1900 übertra-

fen sie aber teilweise sogar die Bedeutung der Nebenbahnen. Im Unterschied zu den Straßen-

bahnen, die überwiegend der Personenbeförderung dienten, wurden mit den Kleinbahnen Per-

                                               
138 Quelle: Elster, Ludwig u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Band 5; 3. Auflage, Jena

1923, Seite 717, eigene Darstellung.
139 Vgl. Klee, Wolfgang: Preußische Eisenbahngeschichte; Stuttgart u. a. O. 1982, Seite 186. Klee nennt hier

Schweder: Die Kleinbahn im Dienste der Landwirtschaft, Berlin 1895.
140 Vgl. den folgenden Abschnitt.
141 Vgl. Machel, Wolf-Dieter (Hrsg.); Neben- und Schmalspurbahnen in Deutschland, München 1994, Preußen -

Einführung, Seite 4.
142 Vgl. ebenda, Seite 31f.
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sonen und Güter mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 km/h befördert. I. d. R. besaßen sie

einen Anschluss an das Netz der Vollbahnen. Im Fall unterschiedlicher Spurweiten wurden

die schmalspurigeren Kleinbahnschienen an die Gleise der Vollbahnen heran geführt, damit

der Güterumschlag erfolgen konnte. Teilweise wurden auch Rollböcke oder Rollwagen einge-

setzt. Auf diese wurden Güterwagen der Vollbahnen gesetzt, damit sie auf den Kleinbahnen

fahren konnten.143 Unterschiedliche Spurweiten waren in der Anfangszeit der Kleinbahnen oft

topographischen und siedlungsstrukturellen Bedingungen geschuldet. Oft verliefen ihre Stre-

cken durch verkehrsärmere, hügelige oder gebirgige Gegenden. Die sich dort ergebenden ge-

ringeren Verkehrsdichten führten auch zu geringeren Einnahmen. Beim Bau dieser Bahnen

stand daher häufig im Vordergrund, möglichst kostengünstig zu sein. Statt der Regelspurweite

von 1435 mm bildeten sich daher Bahnen mit Spurweiten von 1000, 760 oder 600 mm heraus.

Dadurch kam es beim Übergang von Gütern oder Personen vom Vollbahnnetz in das Klein-

bahnnetz – oder umgekehrt – zu Transportkettenbrüchen.144

Jedoch begünstigten auch politische Gründe das Entstehen von Transportkettenbrü-

chen. In Deutschland war zu Beginn des 20. Jahrhunderts die für die Konzessionserteilung im

Kleinbahnbetrieb zuständige Genehmigungsbehörde gleichzeitig Eigentümerin und Betreibe-

rin des Vollbahnnetzes. Um sich vor einer eventuellen Konkurrenz durch den Kleinbahnbe-

trieb zu schützen, wirkten die zuständigen Genehmigungsbehörden oft darauf hin, dass Klein-

bahnen mit Schmalspurweiten betrieben werden mussten. Die Angst der Vollbahnen vor Ein-

nahmerückgängen hat dazu beigetragen, dass die Effizienz des Systems Schiene insgesamt

verringert wurde. ELSTER u. a. drückten dies mit folgenden Worten aus: „Die übermäßige

Rücksichtnahme auf die Vollbahnen und das ängstliche Bemühen, die geringste Verkehrsab-

wanderungen zu den Kleinbahnen, auch dort, wo diese ihrem Charakter nach die weitaus ge-

eigneteren zur Lösung der betreffenden Verkehrsaufgabe gewesen wären, zu unterbinden, hat

schon in vielen Fällen den Kleinbahnen und dem Wirtschaftsleben großen Schaden, den gro-

ßen Bahnen aber einen gänzlich außer Betracht kommenden Nutzen geschaffen.” 145

Nach § 1 des Preußischen Kleinbahngesetzes hat das Staatsministerium vor der Ertei-

lung einer Genehmigung festzulegen, ob eine Bahn entsprechend ihrer Bedeutung unter den

Zuständigkeitsbereich des Gesetzes für Vollbahnen oder Nebenbahnen aus dem Jahre 1838

fällt, oder ob sie entsprechend den Bestimmungen des Kleinbahngesetzes freizugeben ist. Mit

dem Mittel der Freigabeerklärung hatte das Ministerium ein wirksames Instrument in der

Hand, die Kleinbahnen im Wettbewerb mit den Staatsbahnen auszuschalten. Die Freigabeer-

klärung wurde in der Praxis oft im Fall von „Städtebahnen”  verweigert, also bei der Verbin-

dung zwischen größeren Städten.146

                                               
143 Vgl. Elster, Ludwig u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Band 5; 3. Auflage, Jena 1923,

Seite 705f.
144 Aus diesem Grund wurde oft bedauert, dass das Kleinbahnnetz nicht von Anfang an mit der Regelspurweite

ausgestattet wurde.
145 Elster, Ludwig u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Band 5; 3. Auflage, Jena 1923, Sei-

te 706f.
146 Vgl. ebenda. Dort auf Seite 712ff. wird die Rechtsstellung der Kleinbahnen vertieft.
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7.3 Volkswirtschaftliche Bedeutung und gesellschaftliches Ansehen der Eisenbahn

7.3.1 Wirtschaftliche Bedeutung der Eisenbahn

Um 1900 war die Eisenbahn der wichtigste Wirtschaftsfaktor. Sie war größter ziviler

Arbeitgeber und Auftraggeber zugleich, setzte Maßstäbe für die Arbeitswelt, prägte das Le-

bensbild der Menschen und konnte die industriellen Preise maßgeblich beeinflussen. Folgende

Wirtschaftsbereiche profitierten vom Eisenbahnbau und waren Teil der mächtigen Eisen-

bahnlobby:
�

 Montanindustrie;
�

 Holzindustrie;
�

 Steinindustrie (lieferte Bettungsstoffe für Gleisanlagen);
�

 Chemische Industrie (produzierte Heiz-, Trieb- und Schmieröle);
�

 Maschinenbauindustrie.147

Der Rückgang der Transportkosten (besonders für Kohle) verbesserte die Produkti-

onsbedingungen. Daher war die Linienführung neuer Eisenbahnen für die Industrie von hoher

Bedeutung. Wirtschaftsverbände wie der „Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftli-

chen Interessen in Rheinland und Westfalen”  wurden gegründet und versuchten auf die Poli-

tik Einfluss zu nehmen. Die Bahnen stellten einen enormen gesellschaftlichen, ökonomischen

und daher auch politischen Machtfaktor dar. Die Verstaatlichung bzw. Verreichlichung der

Bahnen und ihre Zusammenfassung in einer Hand hatte daher auch weitreichende Folgen: Mit

dem Fortschreiten der Verstaatlichung bekam der Staat ein gewaltiges Instrument in seine

Hände, um die Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft zu beeinflussen. Die Folge war,

dass betriebswirtschaftliche Aspekte gegenüber militärischen, gesellschaftspolitischen sowie

wahl- und parteipolitischen Anforderungen in den Hintergrund traten. Die Bahn wurde dazu

benutzt, um auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung im Sinne der jeweils amtie-

renden Regierung Einfluss zu nehmen.148

7.3.2 Erschließungsfunktion der Eisenbahn

Nachdem in den meisten Ländern das Netz der Vollbahnen weitgehend ausgebaut war,

ergaben sich für Gebiete, die nicht von ihr erschlossen wurden, erhebliche Nachteile. Die

dortige Industrie, das Handwerk, der Handel und die Landwirtschaft litten unter geringer

Wettbewerbsfähigkeit. Jahrhundertealte Industrien gingen zu Grunde, die Landwirtschaft

konnte nicht einmal mehr mit Produkten aus dem Ausland konkurrieren. Daher wuchs der

Druck, mit Hilfe der Klein-, Lokal- und Vizinalbahnen den Raum zu erschließen. Vor dem

Ersten Weltkrieg wurde das Land schließlich nahezu vollständig durch Kleinbahnen erschlos-

sen. Nach dem Erlass des Preußischen Kleinbahngesetzes erreichten die Kleinbahnen in nur

15 Jahren ¾ der Netzausdehnung der Hauptbahnen. Diese hatten dafür 50 Jahre benötigt.

Wichtige Funktionen der Kleinbahnen waren:

                                               
147 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland, München 1999, Seite 39.
148 Vgl. ebenda, Seite 39ff. So wies der preußische Handelsminister August von der Heydt in einem Erlass die

Eisenbahnkommissariate und –direktionen ausdrücklich darauf hin, dass nur politisch wohlgesonnene Perso-
nen in der Verwaltung arbeiten dürften. Er begründete dies mit der „ großen politischen Wichtigkeit“  der Ei-
senbahnen.
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�
 Rohstofflieferung (Holz, Brennstoffe, Eisen, Faserstoffe, Düngemittel, Baumaterial usw.);

�
 Abtransport der Erzeugnisse;

�
 Erschließung von Bodenschätzen, die sonst nicht genutzt werden konnten;

�
 Kleinbahnen wirkten der Landflucht entgegen;

�
 Verkehrsbelebung bevölkerungsarmer Landstriche;149

Jahr Länge in km Jahr Länge in km
1840 549 1890 42 869

1850 6 044 1900 51 391
1860 11 633 1910 61 209
1870 19 575 1913 63 730
1880 33 838 1922 57 652

Tabelle 11: Umfang der Eisenbahn in Deutschland 1840 bis 1922150

7.3.3 Bedeutung der Eisenbahn für den Staatshaushalt

Zwischen 1880 und 1909 erzielten die Staatsbahnen Überschüsse in Höhe von über

11,7 Mio. RM. Diese wurden für Zins- und Tilgungsleistungen sowie für die Erneuerung des

Anlage- und Umlaufvermögens und zur Finanzierung eisenbahnfremder Zwecke verwendet.

In dieser Zeit bildete sich eine weitgehende Selbständigkeit der Reichsbahndirektionen her-

aus. Die jeweiligen Überschüsse, die aus dem Betrieb der Eisenbahnen resultierten, wurden

zur Deckung der preußischen Haushaltsdefizite antizipiert. Da sie entsprechend dem Ver-

kehrsaufkommen sowie den Personal- und Materialkosten starken Schwankungen unterlagen,

entstanden oft Finanzierungsprobleme. So konnten bis 1909 keine Bilanzen für die Ge-

schäftsjahre vorgelegt werden, was das Betreiben einer erfolgsorientierten Unternehmenspo-

litik verhinderte.151 Aus den Angaben für den staatlichen Erwerbsbesitz von 1910 bis 1914

(das „ Finanzvermögen“ ) folgt, dass rund die Hälfte des staatlichen Anlagevermögens den

Eisenbahnen zugerechnet werden konnte.

Bundesstaaten Reich und Bundesstaaten
(in Millionen Mark)

Domänen         1 716,2   1 716,2
Forsten   11 274,4 11 274,4
Bergwerke     3 736,8   3 736,8
Eisenbahnen   20 665,7 21 611,0
Dampfschiffe            5,9          5,9
Postwesen und Telegraphie        541,6   4 557,9
Sonstige Betriebe        974,1   1 096,5
Summe   38 914,7 43 998,7

Tabelle 12: Wert des staatlichen Erwerbsbesitzes im Deutschen Reich 1910/1914152

                                               
149 Vgl. Elster, Ludwig u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Band 5; 3. Auflage, Jena 1923,

Seite 708.
150 Quelle: Elster, Ludwig u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Band 3; 4. Auflage, Je-

na 1926, Seite 642f. Eigene Darstellung. Zu beachten ist, dass das Reichsgebiet nach dem Ersten Weltkrieg
kleiner wurde.

151 Vgl. Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band III, Stuttgart 1984, Seite 365f.
152 Quelle: Elster, Ludwig u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Band 8; 4. Auflage, Jena

1928, Seite 775. Eigene Darstellung.
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7.4 Die Anfänge des motorisierten Straßenverkehrs

7.4.1 Die ersten Kraftfahrzeuge

Das erste mit Dampfkraft betriebene Straßenfahrzeug baute 1771 der französische Ar-

tillerieingenieur Cugnot. Da er mit dem fast 4 km/h schnellen Fahrzeug bei einem Unfall eine

Mauer beschädigte, wanderte das gefährliche Fahrzeug in ein Museum.153 Vor allem in Eng-

land wurden Straßendampfwagen weiterentwickelt. Um 1830 waren mehrere Omnibuslinien

in Betrieb. Ein Kommissionsbericht des englischen Unterhauses beurteilte 1831 die Zukunfts-

chancen von Straßendampfwagen zuversichtlich. In einem Bus konnten bei einer Geschwin-

digkeit von bis zu 16 km/h 14 Personen befördert werden. Der Dampfbetrieb war somit

schneller und billiger als der Pferdetransport. Diese Aussichten machten Eisenbahnunterneh-

mer und Fuhrwerksbesitzer argwöhnisch. Nach der Explosion eines Dampfkessels, bei der

fünf Personen getötet wurden, verbot man den Einsatz von Dampfwagen im öffentlichen

Dienst, der private Betrieb wurde mit hohen Abgaben belegt. Dadurch ging der Dampfwa-

genverkehr zurück.154 Bei der Suche nach neuen Antriebsquellen leisteten Benz und Daimler

ab 1878 bahnbrechende Arbeiten. Der mit Benzin betriebene Viertaktmotor diente als neue

Kraftquelle für die ersten Automobile. Nach der Einführung der vom Fahrrad übernommenen

elastischen Bereifung war auch das Problem der unruhigen Fahrt gelöst, das durch  Straßenu-

nebenheiten verursacht wurde.155

7.4.2 Straßenbau im 19. Jahrhundert

Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts gab es einen staatlichen Verwaltungsapparat, der

sich mit dem Bau und der Unterhaltung von Straßen (den „Chausseen” ) beschäftigte. In Preu-

ßen war es beispielsweise die Abteilung Bauwesen im Finanzministerium und ab 1849 das

Ministerium für Handel und Gewerbe, das für den Chausseebau verantwortlich war. Planung

und Bau der Chausseen in den einzelnen Provinzen wurde von der damaligen Oberbaudepu-

tation beraten und überwacht, denn zur Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte im Bereich des

Straßenbaus Fachkräftemangel. Die Mitglieder der vom Finanzministerium entsandten Ober-

baudeputation verfügten über das entsprechende Wissen. Nachdem die Verantwortung für den

Straßenbau auf das Ministerium für Handel und Gewerbe übergegangen war, wurde auch die

Oberbaudeputation aufgelöst. Die Neuanlage von Straßen litt unter einer gewissen Verwal-

tungs- und Zuständigkeitszersplitterung. Mitspracherecht hatten zuvor noch das Finanzminis-

terium (das mit Hilfe der Provinzialsteuerverwaltung das Chausseegeld erhob), das Innenmi-

nisterium (baupolizeiliche Aufsicht) und das Kriegsministerium (mit dem zivile Baubehörden

in Verbindung treten mussten, wenn militärische Belange berührt wurden). Diese uneinheitli-

che Verwaltung wurde 1849 im Ministerium für Handel und Gewerbe zusammengeführt.156

                                               
153 Dieses Fahrzeug kann im „ Conservatoire des Arts et Métiers“  in Paris besichtigt werden.
154 Vgl. Elster, Ludwig u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Band 5; 3. Auflage, Jena 1923,

Seite 902f.
155 Vgl. ebenda, Seite 903.
156 Vgl. von Hugo, Conrad: Verkehrspolitik und Strassenbau im Regierungsbezirk Trier von 1815 bis 1875;

Bonn 1962, Seite17.
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1815 wurde nach dem Sieg über Napoleon die französische Straßenordnung übernommen.

Danach wurden die Straßen wiefolgt eingeteilt:

Straßentyp Bemerkungen
Staatsstra-
ßen

Der Staat finanzierte den Unterhalt und den Ausbau dieser wichtigsten Fernverbindungen. Ab 1823
wurde dafür das Aufkommen aus Straßenbenutzungsgebühren, den „ Chausseegeldern“  verwendet.
Ausbau und Unterhaltung wurden von den Bauorganen der Bezirksregierungen durchgeführt.

Bezirks-
straßen

Sie verliefen in der Regel innerhalb eines Bezirks. Für Unterhalt und Ausbau war die Bezirksregie-
rung verantwortlich.

Kreis- und
Gemeinde-
straßen

Straßen, die nicht die Eigenschaften einer Bezirksstraße besaßen, aber für den Verkehr erhalten
werden sollten. Die Gemeinde musste dem Verkehr einen festen Untergrund bieten oder diesen
unterhalten. Wurden solche Gemeindewege chausseeähnlich ausgebaut, so konnten sie durch eine
landesherrliche Verfügung zu Bezirksstraßen hochgestuft werden.

Prämien-
straße

Diese Straßen wurden von privaten Unternehmern geplant und wenn sie vom Finanzministerium als
gemeinnützig eingestuft wurden, auch gebaut. Der Staat bezuschusste den Bau mit einigen Tausend
Thalern pro Meile. Die privaten Unternehmer konnten Straßenbenutzungsgebühren, Chausseegelder,
erheben. In der Praxis erlangten Prämienstraßen aber keine größere Bedeutung.

Tabelle 13: Preußische Straßentypen nach 1815157

Im Laufe des 19. Jahrhunderts verlor der Straßenbau angesichts der Ausweitung des

Eisenbahnverkehrs an Bedeutung. Vor allem in Preußen war der Straßenbau seit 1875 Aufga-

be der regionalen und kantonalen Verwaltungen. In Bayern war die Anlage und der Unterhalt

von Distriktstraßen Aufgabe der Gemeinden. Die Kreise waren um 1900 mit einem hohen

Anteil am Straßenbau beteiligt. Sie hatten beispielsweise in Preußen rund die Hälfte aller

Chausseen gebaut und unterhielten diese. Die Bedeutung des Straßenbaus war jedoch von

Kreis zu Kreis unterschiedlich. Schon 1866 gab es im Kreis Recklinghausen ein erstes Stra-

ßenbauprogramm, das den ersten Verlagerungen von Kohlezechen nach Norden Rechnung

trug. Auch in anderen Provinzen war der Anteil der Chausseen am Gesamtwegenetz recht

groß. Die Länge der preußischen Kreisstraßen betrug 1925 schon 86 000 km, die der bayeri-

schen Kreisstraßen 19 700 km und diejenige der baden-württembergischen Kreisstraßen 7 000

km. In Sachsen dagegen stand der Straßenbau weniger stark im Blickpunkt. Dort gab es 1925

nur Kreisstraßen mit einer Länge von 118 km.158 1836 trat bereits eine Verordnung zur Rege-

lung des Verkehrs in Kraft. Sie galt für den Bezirk Trier und wurde von der dortigen Bezirks-

regierung erlassen. Wegen der Zunahme des schnellen und sorglosen Fahrens und Reitens sah

sie sich dazu veranlasst, Folgendes zu verordnen:159

�
 In den Städten, Dörfern und auf allen von Menschen zahlreich besuchten Strassen und Plätzen darf nur im

Schritt oder kurzem Trab geritten und gefahren werden;
�

 Auf Brücken, in engen Gassen, an den Ecken und Wendungen der Strassen und Plätze, überhaupt überall, wo
die Passage beengt ist, darf nur im Schritt gefahren oder geritten werden;

�
 In den Städten darf auf den Bürgersteigen weder gefahren noch geritten werden;

�
 Überhaupt müssen Reiter, Kutscher und Fuhrleute den Fussgängern und namentlich allen alten, gebrechli-

chen Leuten, Kindern und Betrunkenen, welche ihnen etwa in den Weg kommen, zurufen und so lange als
möglich still halten, um jede Beschädigung zu vermeiden;

�
 Wer es unternimmt, sich der Entrichtung der Chausseeabgabe zu entziehen, erlegt ausser den verkürzten

Gefällen deren vierfachen Betrag, mindestens aber einen Thaler Strafe;

                                               
157 Quelle: von Hugo, Conrad: Verkehrspolitik und Strassenbau im Regierungsbezirk Trier von 1815 bis 1875;

Bonn 1962, Seite 19ff. Eigene Zusammenstellung und Darstellung.
158 Vgl. Elster, Ludwig u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Band 5; 3. Auflage, Jena 1923,

Seite 627f.
159 Vgl. von Hugo, Conrad: Verkehrspolitik und Strassenbau im Regierungsbezirk Trier von 1815 bis 1875;

Bonn 1962, Seite 45.
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7.4.3 Entwicklung des motorisierten Straßenverkehrs

7.4.3.1 Ausgangslage zu Beginn des 20. Jahrhunderts

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde der Lkw - in Anbetracht der ho-

hen Transportpreise im Schienenverkehr - als Hilfsmittel im Verkehr wichtiger. Die Ent-

wicklung verlief in diesen Jahren ausgehend von einem niedrigen Niveau recht schnell.
Jahr Σ Kfz Pkw und Krafträder Lkw
1907 27 026 25 815 1 211
1908 36 022 34 244 1 778
1909 41 727 39 475 2 252
1910 49 941 46 922 3 019
1911 56 434 52 231 4 203
1912 65 450 59 901 5 549
1913 77 789 70 085 7 704
1914 93 072 83 333  9 739
1921 119 215 60 966 30 424

Tabelle 14: Anfangsentwicklung des Kfz-Verkehrs in Deutschland160

7.4.3.2 Das Ansehen des Automobils in der öffentlichen Meinung

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Wunsch nach größeren Ortsveränderungen in

der Bevölkerung noch nicht sehr stark ausgeprägt. Falls einmal doch eine weitere Reise un-

ternommen werden sollte, nutzte man die Eisenbahn. Im Nahverkehr bediente man sich seiner

eigenen Füße, einer Droschke oder, falls man in einer Großstadt wohnte, des ÖPNV. Mit dem

Auto trat ein völlig neues Verkehrsmittel in Erscheinung, das fahrplanunabhängig war, das

nicht auf die Haltung eines Pferdes angewiesen war und mit dessen Hilfe sich kurzfristige

Reisewünsche erfüllen ließen. Zunächst waren es vor allem Land- und Tierärzte, die das neue

Verkehrsmittel bekannt machten. Anfängliche Vorurteile gegenüber dem Automobil wurden

abgebaut, als man feststellte, dass der herbeigerufene Arzt plötzlich um einiges schneller vor

Ort war. Zum Leidwesen der Droschkenbesitzer verbreiteten sich Pkw und Lkw schnell und

wurden im Zubringerverkehr, zu Ausflügen oder als Lieferwagen eingesetzt. Allmählich wur-

den auch Feuerwehr, Krankenwagen und das Militär motorisiert. 161

Vor allem wohlhabende Automobilbesitzer waren es, die meist einen Chauffeur be-

schäftigten, der außer für das Fahren auch mit der Wartung, der Pflege und der Reparatur be-

traut war. In Abwesenheit des Besitzers boten sich für die Berufschauffeure günstige Gele-

genheiten, das Automobil als das eigene auszugeben und beim anderen Geschlecht Eindruck

zu machen. Der Beruf des Chauffeurs genoss einen höheren sozialen Status als derjenige des

Pferdekutschers. Dies zeigte sich zum Beispiel auch an der Kleidung. In den 20er Jahren

nahm jedoch die Zahl der Herrenfahrer deutlich zu, und die Zahl der Berufschauffeure ab.162

                                               
160 Quelle: Elster, Ludwig u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Band 5; 3. Auflage, Jena

1923, Seite 904, eigene Darstellung. Angaben jeweils zum 1. Januar des Jahres. Ausnahme: 1921 (1. Juli). In
den Angaben aus dem Jahre 1921 sind nicht enthalten: Krafträder, Straßenreinigungsmaschinen, Feuerwehr-
fahrzeuge sowie Traktoren. Der Kfz-Bestand im Jahre 1921 bezieht sich auf das durch den Krieg kleiner ge-
wordene Reichsgebiet.

161 Vgl. Schrader, Halwart: Faszination Automobil; München 1982, Seite 51ff.
162 Vgl. ebenda, Seite 54f. Beim Herrenfahrer handelte es sich um einen Automobilbesitzer, der auf die Dienste

eines Chauffeurs verzichtete. Das Selbstfahren diente, so SCHRADER in seinen Ausführungen, der Stärkung
des Selbstbewusstseins.
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7.4.3.3 Erste Versuche, den Straßenbau anzukurbeln

Unterstützung erhielten zahlreiche Gemeinden, die sich am Wegebau beteiligten, aus

dem „ Fonds für Erwerbslosenfürsorge” . Daraus erhielten die Gemeinden Zuschüsse, wenn sie

Straßen bauten. Dadurch wurden Mitte der 20er Jahre in Deutschland zahlreiche Verkehrswe-

ge gebaut, für die in den folgenden 20 Jahren noch keine entsprechende Nachfrage vorhanden

gewesen war. Durch das Vorhandensein von Verkehrswegen wurde neuer Verkehr erst indu-

ziert. Von selbst wäre die Motorisierung wahrscheinlich langsamer vorangegangen.163

7.4.4 Entwicklung der Kfz-Besteuerung

7.4.4.1 Anfänge und erste Formen der Besteuerung

Hessen führte als erstes Bundesland bereits 1899 eine Stempelabgabe für Automobile

ein, die je nach Höhe des Kaufpreises zwischen 5 und 50 Mark betrug. 1902 folgte Lübeck.

Das Reichsstempelgesetz führte sie 1906 als Reichssteuer für Kraftfahrzeuge ein. Für ihre

Bemessung wurde die vom Verein deutscher Motorfahrzeughersteller vorgeschlagene Formel

n = 0,3 * i * d² * s

verwendet. Dabei ist i die Zahl der Zylinder, d der Kolbendurchmesser [cm] und s der

Kolbenhub [m]. Die sich aus dieser Formel ergebende Größe n, die Nutzleistung des Motors

in PS, ist ausschlaggebend für die Höhe der Stempelabgabe. Diese Formel gilt für Viertakt-

Verbrennungsmaschinen.164 Die Steuersätze galten zunächst Zeit als niedrig, im weiteren

Verlauf wurden aber gleitende Steuersätze eingeführt. Zunächst sollte der Betrieb stärker als

das Halten von Kfz besteuert werden. Durch das Gesetz über die Besteuerung des Güter- und

Personenverkehrs von 1917 wurde die Steuerpflichtigkeit auf alle Kfz ausgedehnt.

Die Kfz-Steuer war als reine Finanzsteuer ausgeprägt. Ursprünglich floss sie den all-

gemeinen Einnahmen des Reiches zu und sollte nicht für andere Zwecke, wie zum Beispiel

für den Straßenbau, verwendet werden. Nach dem Reichsfahrzeugsteuergesetz von 1922 wa-

ren lediglich Kleinkrafträder, Feuerwehrfahrzeuge, Krankenwagen, Straßenbau- sowie Stra-

ßenreinigungsfahrzeuge von der Kfz-Steuer befreit. Die Hälfte des Ertrags dieser Reichssteuer

wurde auf die Bundesländer verteilt. ELSTER u. a. mahnten bei der Bemessung der Kfz-

Steuer jedoch Rücksichtnahme auf die Automobilindustrie an. In den Jahren vor 1923 kam es

zu einer deutlichen Erhöhung der Gütertarife im Eisenbahnverkehr. Dies hat die schnelle

Verbreitung des Lkw gefördert. Im Güternahverkehr stellte sich bei bestimmten Massengütern

die Beförderung mit dem Lkw als wesentlich preiswerter heraus. Im Hinblick auf eine

„ schleunige Verkehrsabwicklung muß die Steuer hier weitgehende Rücksicht walten lassen.”

Durch eine zu hoch bemessene Steuer drohten der Automobilindustrie Betriebseinschränkun-

gen, Entlassungen und Betriebsstockungen.165

                                               
163 Vgl. Zatsch, Angela: Staatsmacht und Motorisierung am Morgen des Automobilzeitalters, Seite 456.
164 Vgl. Elster, Ludwig u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Band 5; 3. Auflage, Jena 1923,

Seite 916.
165 Vgl. ebenda, Seite 924.
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7.4.4.2 Luxusumsatzsteuer

Die herrschende Finanznot nach dem 1. Weltkrieg führte im Deutschen Reich dazu,

dass neue Steuern eingeführt oder schon bestehende erhoben wurden. Vor diesem Hinter-

grund wurde 1918 eine Umsatzsteuer von 0,5 Prozent und eine Kleinhandelssteuer mit einem

Steuersatz von 10 Prozent eingeführt. Letztere wurde erhoben, falls bestimmte Luxusgegens-

tände verkauft wurden. Zu diesen Luxusartikeln gehörten auch Personenfahrzeuge. Während

des Krieges war die Heeresverwaltung der einzige bedeutende Kunde der deutschen Automo-

bilindustrie. Da die Militärführung es ablehnte, eine 1916 eingeführte Warenumsatzsteuer

(eigentlich: Warenumsatzstempel) zu tragen, konnten die Automobilhersteller die Steuer nicht

auf ihre Kunden abwälzen. Den Zulieferindustrien war es dagegen möglich, die ihnen aufer-

legten Steuersätze auf die Automobilhersteller zu überwälzen. Für diese resultierte somit eine

doppelte Besteuerung. 1918 wurde dieser Doppelbesteuerung ein Ende bereitet. 1919 wurden

Umsatz- und Luxussteuer auf 1,5 bzw. 15 Prozent angehoben. 1924 wurden die Steuersätze in

Anbetracht auf geringer gewordene Exportchancen erneut angepasst: Der zwischenzeitlich auf

2,5 Prozent angehobene Umsatzsteuersatz wurde auf 2 Prozent gesenkt, und die Luxussteuer

wurde auf 10 Prozent reduziert. Zum 1. April 1926 wurde sie schließlich ganz abgeschafft.166

7.4.4.3 Einfluss von Interessengruppen auf die Besteuerung von Kraftfahrzeugen

Während des gesamten hier betrachteten Zeitraums (s. o.) übten Automobilindustrie

und -verbände massiven Druck auf die Reichsregierung aus, um die geltenden Steuersätze in

ihrem Interesse zu beeinflussen. In ständig stattfindenden Gesprächen mit dem Reichsfinanz-

ministerium wies der RdA darauf hin, dass die steuerliche Belastung des Automobils uner-

träglich sei. Wiederholt wurde gefordert, dass der Umsatzsteuersatz gesenkt und die Automo-

bile von der Luxussteuer befreit werden sollten. Einen ersten Erfolg erzielte die Autoindustrie

1919, als diejenigen Pkw von der Luxussteuer befreit wurden, die ausschließlich oder über-

wiegend der Gewerbeausübung dienten. 1922 konnte der RdA durchsetzen, dass alle Zube-

hörteile (inkl. Bereifung und Beleuchtung) von der Luxussteuer befreit wurden.

Die Einordnung des Automobils als Luxusobjekt wurde aufs Schärfste kritisiert. So

zitiert ZATSCH den Admiral Rampold vom Automobilclub von Deutschland (AvD) mit fol-

genden Worten, die er in einer Besprechung im Reichsamt für Luft- und Kraftfahrwesen 1920

äußerte: „Vor allen Dingen erscheint mir in dieser Verordnung ... wiederum ein Begriff vor-

handen zu sein, den wir mit aller Schärfe aus dem Automobilverkehr ausmerzen müssen: der

Begriff des `Luxusautomobils`. Automobile zu Luxuszwecken gibt es tatsächlich nicht. Infol-

gedessen ist dieser Begriff falsch. Heutzutage jedenfalls existieren solche Kraftwagen nicht

mehr. Wir müssen uns gegen den Begriff des Luxusautomobils energisch sträuben und dage-

gen protestieren ...” .167

                                               
166 Vgl. Zatsch, Angela; Staatsmacht und Motorisierung am Morgen des Automobilzeitalters, Seite 411ff.
167 Vgl. ebenda, Seite 415. Die Autorin bezieht sich dabei auf Akten des Reichswirtschaftsministeriums.
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7.4.5 Exkurs: Bedeutung des Automobils in den Vereinigten Staaten um 1920

Während sich das Automobil langsam durchzusetzen begann, genoss es in den Verei-

nigten Staaten eine ungleich höhere Bedeutung. Dort kamen 1922 auf 1 Kfz rund 12 Einwoh-

ner. In Deutschland waren es noch rund 500. Zu dieser Zeit wurde der Nahverkehr bereits

vom Pkw und vom Lkw dominiert. Sogar im Fernverkehr wurde der Pkw oft benutzt. Sehr

euphorisch äußerten sich ELSTER u. a., als sie von den amerikanischen Verkehrsverhältnis-

sen mit folgenden Worten berichteten: „Der Luxus, mit dem amerikanische Großstädte herr-

lich glatte Fahrstraßen weithin in die Umgebung ausgebaut haben, steigert die Fahrt dort zu

einem ungewöhnlich hohen Genuß.“ 168 Ferner lassen seine Schilderungen im Handwörterbuch

der Staatswissenschaften schon erahnen, welchen Stellenwert das Automobil später einmal in

Deutschland haben würde: „Der erste Luxus, nach dem der Amerikaner – gleich welchen

Standes – begehrt, ist das Auto. Es bietet ihm Erholung; es gibt ihm das Gefühl der Befreiung

vom lastenden Zwang des Massenverkehrs. Bei Sportfesten kommen selbst an kleinen Orten

Tausende von Kraftfahrzeugen zusammen. Die Kraftwagenverkehrsverhältnisse von San

Franzisko, Los Angeles, Chikago, und New York usw. deuten an, wie Deutschlands Kraft-

fahrzeugwesen in ferner Zukunft einmal entwickelt werden kann.“ 169

8 Epoche IV  (1920 bis 1933)

8.1 Bedeutende Entwicklungen im Verkehrswesen

8.1.1 Verreichlichung der Eisenbahnen

Mehrere Artikel der Reichsverfassung befassten sich mit grundsätzlichen Aussagen

zum Eisenbahnwesen, wurden jedoch kaum konkret. Der Grundstein für mehrere heute

selbstverständliche Prinzipien wurde jedoch gelegt. Ein für alle Beteiligten verpflichtendes

Reichseisenbahngesetz kam noch nicht zustande.170 Bis 1918 war Preußen in der Eisenbahn-

frage führend. Seine Interessen standen neben denen des Deutschen Reiches und diese wie-

derum neben den Interessen der übrigen Länder. Erst wenn die Interessen Preußens mit denen

des Reiches übereinstimmten, konnten reichsweite Regelungen gegen die dann zu schwachen

restlichen Länder mit ihren Eisenbahnen durchgesetzt werden. Dies war auch die Ausgangs-

lage im Vorfeld der Verreichlichung der Staats- und Privatbahnen. Als Folge des Ersten

Weltkrieges hatten die Staatsbahnen mit größeren finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Im „Heidelberger Programm“  legte der preußische Verkehrsminister Hoff im Juni 1918 einen

Plan vor, nach dem alle Bahnen unter Beibehaltung ihrer Selbständigkeit ihrer Staatsbahn-

                                               
168 Elster, Ludwig u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Band 5; 3. Auflage, Jena 1923, Sei-

te 907.
169 Ebenda.
170 Vgl. Schaerfenberg; Wir fahren immer..., Frankfurt 1971, Seite 31f. Es sind dies die Artikel 42 (Strecken-

neubau nach einheitlichen Normen, Verwaltung der verschiedenen Bundeseisenbahnen wie ein einheitliches
Netz), 43 (bauliche Sicherheit der Bahnanlagen entsprechend dem Verkehrsbedürfnis), 44 (ineinander grei-
fende Fahrpläne), 45 (staatliche Kontrolle über die Tarife) und 46 (Eisenbahn im Falle einer Notstandssitua-
tion). Bei diesen Begriffen handelt es sich aus heutiger Sicht zum Teil um Selbstverständlichkeiten. Jedoch
zeigt Artikel 44 im Hinblick auf integrale Taktfahrpläne, dass die für den Betrieb von Eisenbahnen relevan-
ten Inhalte der Reichsverfassung von 1871 auch heute noch Bezug zu aktuellen Problemen aufweisen (Att-
raktivitätssteigerung im Personennahverkehr).
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verwaltungen eine einheitliche Betriebs- und Finanzverwaltung bekommen. Das Kriegsende

verhinderte zunächst noch die Verwirklichung des Reichsbahngedankens.171 Hier ein Blick auf

die wesentlichen Punkte des Heidelberger Programms:
�

 Einheitliche Bedienung und Leitung des Verkehrs zwischen den Staatsbahnen wie in einem einheitlichen
Netz. Im Streitfall sollte das Reichseisenbahnamt schlichten;

�
 Gegenseitige Betriebsaushilfe in Notfällen;

�
 Einheitliche Gestaltung der Dienstvorschriften, insbesondere für den Fahrdienst;

�
 Einheitliche Bauarten für Güterwagen und Zubehör aller Art;

�
 Gemeinsame Beschaffung, Gütekontrollen, Abnahmen und Bauüberwachungen;

�
 Gleichmäßigkeit geschäftlicher Einrichtungen und Regelungen im Personalwesen;

�
 Beamtenaustausch;

�
 Einrichtung einer Bundeskasse;

�
 Einrichtung einer Bundesgeschäftsstelle in Berlin;

Nur Bayern bestand auf Ausnahmeregelungen. Im Laufe der beginnenden Waffenstill-

standsverhandlungen wurden die Beratungen rund um das Heidelberger Programm abgebro-

chen. Kurze danach hörten die Fürstentümer und Königreiche auf zu existieren. Damit wurde

der Partikularismus im Eisenbahnwesen zurückgedrängt.172 Die „Stunde Null“  der bis dahin

einzigen gesamtdeutschen Staatsbahn war der 1. April 1920.  Der Betrieb eigener Staatsbah-

nen wurde zu einer großen Belastung der Länderhaushalte173, denn während des Krieges ver-

schlechterte sich der Zustand der Eisenbahnanlagen und der Fahrzeuge stark. Die politische

Ausgangslage für eine Verreichlichung der Länderbahnen waren nach dem Krieg andere: Die

Vormachtstellung Preußens war weggefallen, die kleinstaatlerischen Interessen waren nicht

mehr so stark, zudem stand die Stärkung der Einheit des Reiches nach dem verlorenen Krieg

im Mittelpunkt des politischen Interesses. Das Kabinett von Reichskanzler Scheidemann be-

auftragte im Januar 1919 die Nationalversammlung mit dem Entwurf der neuen Verfassung.174

Per Staatsvertrag setzten die Länder den Artikel 8 der Weimarer Verfassung um: „ Aufgabe

des Reiches ist es, die dem allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbahnen in sein Eigentum zu

übernehmen und als einheitliche Verkehrsanstalt zu verwalten“ . Damit wurden die Eisenbahn

zu einem Teil des Staatsapparates.175 Ein Grundsatz der Weimarer Reichsverfassung war es,

die Reichsgewalt zu stärken. Zur Umsetzung dieses Grundsatzes, bot sich das Eisenbahnwe-

sen mit seiner hohen politisch-volkswirtschaftlichen Bedeutung an. Zu den für das Eisen-

bahnwesen folgenreichsten Regelungen der Weimarer Reichsverfassung gehörte vor allem:
�

 Das Reich übernahm die dem allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbahnen in sein Eigentum und verwaltete
sie als einheitliche Verkehrsanstalt;

�
 Die Entscheidungsbefugnisse und die staatlichen Hoheitsrechte gingen auf das Reich über;

�
 Die zum Bau, Betrieb und Verkehr der Eisenbahnen erforderlichen Verordnungen wurden von der Reichsre-

gierung erlassen;
�

 Ungeachtet ihrer Eingliederung in den allgemeinen Haushalt waren die Reichseisenbahnen als ein selbständi-
ges wirtschaftliches Unternehmen zu verwalten;

�
 Nach dem 1. 4. 1921 sollten die verbliebenen Länder-Staatsbahnen auf das Reich übergehen;176

                                               
171 Vgl. Ruser, Ursula-Maria; Die Reichsbahn als Reparationsobjekt; Freiburg 1981, Seite 5.
172 Vgl. Klee, Wolfgang: Preußische Eisenbahngeschichte; Stuttgart u. a. O. 1994, Seite 211f.
173 Alleine die preußisch-hessischen Staatsbahnen wiesen 1918 einen Fehlbetrag von 1,2 Milliarden Reichsmark

auf.
174 Vgl. Ruser, Ursula-Maria: Die Reichsbahn als Reparationsobjekt; Freiburg 1981, Seite 7.
175 Vgl. Gottwaldt, Alfred: Deutsche Reichsbahn – Kulturgeschichte und Technik; Berlin 1994, Seite 28.
176 Vgl. Seidenfus, Hellmuth: Eisenbahnwesen, in: Jeserich, Kurt u. a. (Hrsg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte,

Band IV, Stuttgart 1984, Seite 275. Die großen Verkehrsschwierigkeiten und die finanziell angespannte Situ-
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In der Nachkriegszeit war der Betrieb stark gestört. Z. B. waren zahlreiche Reisezüge

ohne Heizung, Beleuchtung und Glasfenster unterwegs. Schließlich gingen die Bahnen der

Länder für 39 Milliarden Reichsmark in das Eigentum des Staates über. 177

8.1.2 Aufkommende Konkurrenz durch den Kraftwagen und Trennung in Nah- und
Fernverkehr

8.1.2.1 Entwicklung der Verkehrsverhältnisse im Personenverkehr

Einige Bundesländer nahmen zunächst noch auf die Interessen der Reichsbahn Rück-

sicht, wenn es um die Genehmigung von neuen Kraftfahrlinien ging. Eine Kraftfahrlinie wur-

de normalerweise nicht genehmigt, wenn eine Abwanderung des Personenaufkommens be-

fürchtet wurde. Den öffentlichen Interessen war es zuwider, so § 2 des Kraftfahrzeug-Linien-

Gesetzes vom 24. Januar 1919, der Schienenbahn die Erfüllung ihrer gemeinwirtschaftlichen

Verpflichtungen durch die Zulassung neuer Konkurrenten zu erschweren oder zu vereiteln. Es

entstand jedoch starke Konkurrenz im Personenverkehr durch die zahlreichen Omnibus-

Kraftfahrlinien, denn diese konnte die Post nach ihrem Ermessen überall dort errichten, wo es

ihr beliebte. Die Abwanderung von der Schiene führte sowohl zum motorisierten Individual-

verkehr als auch zum öffentlichen Personenverkehr auf der Straße. Im Bericht „Reichsbahn

und Kraftwagenverkehr“  bezifferte die DRG die finanziellen Einbußen aus der Abwanderung

des Personenverkehrsaufkommens:
(Angaben in Millionen) 1925 1928 Veränderung

(absolut)
Veränderung

(Prozent)
1
(4+5)

Insgesamt Beförderte Personen 2.106 2.009 - 97 - 4,6

2 Insgesamt geleistete Personenkilometer 48,9 47 - 1,25 - 2,6
3 In der Polsterklasse beförderte Personen 112 104 - 8,3 - 7,4
4 Zu Normaltarifen beförderte Personen 978 911 - 67 - 6,7
5 Zu ermäßigten Tarifen beförderte Personen 1.128 1.098 - 30 - 2,6

6 Auf Sonntagsfahrkarten und in der Jugendpflege be-
förderte Personen 106 167 + 61 + 57,5

7 Personenverkehrsleistung im genannten Verkehr 2,9 4,9 + 2 + 69
8 Für den Personenverkehr geleistete Zugkilometer 327 394,6 + 67,3 + 21

    Tabelle 15: Kennzahlen im Reichsbahnpersonenverkehr: Vergleich 1925 mit 1928178

8.1.2.2 Wirtschaftliche Entwicklung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft

Ein Blick in die Finanzstatistik zeigt, wie dramatisch sich die Einnahmen (ohne sons-

tige Einnahmen) der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bis 1933 entwickelt haben:

                                                                                                                                      
ation bei den Länder-Staatsbahnen bewegten die Landesregierungen schon am 1.4.1920 dazu, also ein Jahr
früher als vorgesehen, in einem Staatsvertrag dem Verfassungsauftrag nachzukommen.

177 Vgl. Schaerfenberg; Wir fahren immer..., Frankfurt 1971, Seite 46. Die Artikel 89 und 92 der Weimarer
Reichsverfassung verweisen auf die Aufgabe des Staates, die Eisenbahn als ein selbständiges Unternehmen
und als einheitliche Verkehrsanstalt zu verwalten.

178 Quelle: Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (Hrsg.): Reichsbahn und Kraftwagenverkehr, Berlin 1930, Sei-
te 87.
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1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
Personen- und
Gepäckverkehr 1.430,7 1,320,2 1.379,6 1.443,3 1.423,2 1.345,5 1.150,4 900,7 845,9

Güterverkehr 2.868,7 2.830,6 3.226,4 3.276,4 3.485,4 2.839,2 2.307,5 1.729,1 1.815,2

Tabelle 16: Einnahmen aus dem Personen-, Güter- und Gepäckverkehr der Deutschen 
      Reichsbahn-Gesellschaft von 1925 bis 1933 (in Millionen Reichsmark)179

1925
1926 1927

1928 1929 1930
1931 1932

1933

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

Einnahmen aus
Personen- und Gepäckverkehr

Einnahmen aus
Güterverkehr

Gesamt
(ohne sonstige Einnahmen)

Abbildung 2: Einnahmen aus dem Personen-, Güter- und Gepäckverkehr der DRG von 
1925 bis 1933 (in Mio. Reichsmark)180

Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der motorisierte Straßengüterverkehr noch

keine herausragende Stellung im Verkehrsmarkt einnahm. 1929 wurden auf der Straße inklu-

sive dem Werksverkehr rund 3 Prozent des Gütertransportvolumens der Eisenbahn transpor-

tiert. Die Weltwirtschaftskrise war mit eine wichtige Ursache dafür, dass der Rückgang des

Frachtaufkommens zu einschneidenden wirtschaftlichen Auswirkungen bei der Deutschen

Reichsbahn-Gesellschaft führte. Allmählich wurde aber auch der Führung der DRG bewusst,

dass der Straßengüterverkehr vor allem im Haus-zu-Haus-Verkehr erhebliche Vorteile auf-

weisen konnte. Auch bei Strecken bis zu 200 km waren die Lkw oft schneller. Nach BOR-

SCHEID waren die Lkw im Haus-zu-Haus-Verkehr etwa um den Faktor 3 schneller.181

                                               
179 Quelle: Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft: Wirtschaftsführung und Finanzwesen der

Deutschen Reichsbahn, Berlin 1934, Seite 30f.
180 Grafische Darstellung der Zahlen aus der oben stehenden Tabelle.
181 Vgl. Borscheid, Peter: Lkw kontra Bahn, in: Niemann, Harry; Hermann, Armin (Hrsg.): Entwicklung der

Motorisierung im Deutschen Reich und den Nachfolgestaaten; Stuttgart 1995, Seite 29. Für die Strecke Leip-
zig-Berlin benötigte ein Lkw 1935 8 Stunden, gegenüber 12 Stunden mit der Eisenbahn (170 km).
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8.1.3 Entwicklung der Verkehrspolitik – Verkehrsträger im Wettbewerb

8.1.3.1 Die Anfänge des Straßengüterverkehrs
 „Ein Daimler ist ein gutes Thier,
Zieht wie ein Ochs, du sieht´s  allhier;
Er frißt nichts, wenn er im Stall steht
Und säuft nur, wenn die Arbeit geht.
Drum kaufe nur ein solches Thier,
Dann bist versorgt du für und für.“182

Die ersten Lastkraftwagen stammten aus dem Jahr 1896. Sie ähnelten noch den Pfer-

defuhrwerken, hatten vier eisenbereifte Holzräder und einen Bock. Vor dem Ersten Weltkrieg

waren im Deutschen Reich rund 3 000 Lkw registriert. Während des Krieges kamen die Lkw

abseits der Frontlinien zum Einsatz. Sie mussten die Lücken schließen, die dadurch entstan-

den waren, dass die meisten Pferdefuhrwerke und die meisten Eisenbahnwaggons für den

Militärdienst beschlagnahmt wurden. Zur Befriedigung des vorhandenen Verkehrsbedarfs

wurden Lkw eingesetzt, die zu von der Militärverwaltung eingesetzten stationären Kraftwa-

genkolonnen gehörten. Nach dem Krieg waren es die staatlichen Kraftverkehrsämter, die zur

Unterstützung der durch Kriegsreparationen und –schäden beanspruchten Eisenbahn herange-

zogen wurden. Deren Lkw wurden daher eingesetzt, um die im Rahmen von Massentrans-

porten entstandenen Versorgungsengpässe zu schließen. Nachdem diese Verkehre in die

Verlustzone gerieten, wurde 1919 die private Kraftverkehrsgesellschaft m.b.H. gegründet, die

von Ländern, Kommunen und Provinzialverbänden mitfinanziert wurden. Auf dem Güterver-

kehrsmarkt gab es zunächst noch keine nennenswerten Konkurrenzsituationen zwischen mo-

torisiertem und nichtmotorisierten Straßenverkehr sowie der Eisenbahn, denn die bestehenden

Versorgungslücken waren noch sehr groß.183

8.1.3.2 Beginnender Strukturwandel im Verkehrsbereich

Erst ab dem Ende der 20er Jahre, als der Kraftwagen zum ernsthaften Konkurrenten

der Eisenbahnen wurde, konnte man von einer planmäßigen184 Verkehrspolitik des Staates

sprechen. Eine auf eine volkswirtschaftlich vernünftige Verkehrsordnung ausgerichtete Politik

war bis dahin nicht zu beobachten.185 Staatliche Einflussnahme im Verkehrsbereich be-

schränkte sich vor allem darauf, den Verkehr z. B. staats-, handels- oder militärpolitischen

Zwecken unterzuordnen. Verkehrswirksam war staatliche Politik teilweise im Rahmen der

Verkehrsplanung und in Form einer Monopolpolitik, die darauf abzielte, Gewinne der konkur-

renzfreien staatlichen Eisenbahn dem Staatshaushalt zuzuführen.186 Aufgrund des technologi-

                                               
182 Zitiert aus Borscheid, Peter: Lkw kontra Bahn, in: Niemann, Harry; Hermann, Armin (Hrsg.): Entwicklung

der Motorisierung im Deutschen Reich und den Nachfolgestaaten; Stuttgart 1995, Seite 23. Es handelt sich
um den Werbetext für einen Lastkraftwagen des Unternehmens Daimler aus dem Jahre 1897.

183 Vgl. ebenda, Seite 24f.
184 Im Sinne leitender, richtungbestimmender Aktivitäten, die innerhalb des politischen Gemeinwesens auf die

Beeinflussung der Verkehrsordnung ausgerichtet sind. Vgl. Herder Lexikon; Politik, Freiburg 1989, Sei-
te 163f.

185 Vgl. Linden, Walter: Die Emanzipation des Verkehrs; in: Zeitenwende im Verkehr, Festschrift für Dr. Wolf-
hardt Schlichting zur Vollendung des 60. Lebensjahres, Hamburg 1963, Seite 106.

186 Vgl. ebenda.
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schen Fortschritts im Kraftwagenbereich begannen sich in den Zwanziger Jahren die Ver-

kehrsmärkte strukturell zu wandeln. Die für die Gestaltung der Verkehrspolitik zuständigen

staatlichen Stellen und die Eisenbahnverwaltungen reagierten sehr schleppend auf diese Ver-

änderungen. Die möglichen Konsequenzen, verursacht durch den Marktauftritt eines neuen

Verkehrsträgers mit einem so spezialisierten Leistungsangebot wie der Güterkraftverkehr,

führten zunächst zu Schutz- und Abwehrreaktionen des Staates.187

8.1.4 Reaktionen der DRG auf die Konkurrenz im Güterverkehr

8.1.4.1 1924 - Der Deutschland-Vertrag

Der Deutschen Reichsbahn waren die Vorteile des Lkw durchaus bekannt, jedoch

führte die Tatsache, dass ein potenzieller neuer Konkurrent auf dem Verkehrsmarkt in Er-

scheinung trat, zunächst noch zu keinen weiter reichenden Konsequenzen für die strategische

Ausrichtung ihrer Unternehmenspolitik. Möglicherweise stand ein gewisses Maß von Selbst-

zufriedenheit Pate, das verhinderte, die Bedeutung vor allem der immer zahlreicheren kleine-

ren Fuhrunternehmer für die eigene Wirtschaftlichkeit einzuschätzen: Hier der Koloss, das

staatlich geschützte Monopol, dort die unorganisierten, bedeutungslosen Kleinstunternehmen.

Daher wurde 1924 lediglich mit dem Verband deutscher Kraftverkehrsgesellschaften e.V. der

sogenannte „Deutschland-Vertrag“  geschlossen, mit dessen Hilfe die jetzige DRG die Effi-

zienz ihres Zu- und Ablaufverkehrs steigern wollte: Die nicht durch die Eisenbahn erschlos-

senen Gebiete, sollten durch Lkw bedient werden.188

Versuche, durch dieses abgestimmte Miteinander zwischen der Reichsbahn und der

Spitzenorganisation der Kraftverkehrsgesellschaften, der „ Kraftverkehr Deutschland GmbH“ ,

einen ungesunden Wettbewerb zwischen beiden Verkehrsträgern zu vermeiden, schlugen fehl.

Dies lag nach Auffassung des Reichsverkehrsministers vor allem daran, dass die Reichsbahn

den Kraftverkehrslinien zu wenig Aufträge erteilte. Die Reichsbahn trachtete vor allem da-

nach, diejenigen Vertragsmöglichkeiten auszunutzen, die einen fahrplanmäßigen Parallelver-

kehr ausschlossen. Obwohl die Kombination aus den Verkehrsmitteln Schienen- und Straßen-

verkehr, dem sogenannten „Eisenbahnkraftwagenverkehr“ , vorsah, den Verkehr dort abzuwi-

ckeln, wo er wirtschaftlicher durchgeführt werden konnte, entpuppte sich das Vertragsver-

hältnis bald als ein Misserfolg. Dabei sollte der Eisenbahnkraftwagenverkehr sogar den Haus-

zu-Haus-Verkehr ermöglichen.189 Die Maßnahmen der Reichsbahn gegen den Kraftverkehr

und die Weigerung, den Vertrag mit der Kraftverkehr Deutschland GmbH auf eine faire Wei-

se zu erfüllen, wurden vom Reichsverkehrsminister kritisiert. Die Wirtschaft schaffte sich

schließlich verstärkt eigene Kraftwagen an und vergab immer weniger Aufträge an die

Reichsbahn und die Kraftverkehrsgesellschaften. Dies hatte zur Folge, dass zahlreiche private

                                               
187 Vgl. Willeke, Rainer: Stellung und Bedeutung der Eisenbahn im Wandel von Wirtschaft und Verkehr; in:

Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft; Aktuelle Probleme des Eisenbahnverkehrs, Köln 1969,
Seite 2f.

188 Vgl. Borscheid, Peter; Lkw kontra Bahn, in: Niemann, Harry; Hermann, Armin (Hrsg.): Entwicklung der
Motorisierung im Deutschen Reich und den Nachfolgestaaten; Stuttgart 1995, Seite 27f.

189 Vgl. Zatsch, Angela; Staatsmacht und Motorisierung am Morgen des Automobilzeitalters, Konstanz 1993,
Seite 161ff. Es handelt sich um den „ Deutschlandvertrag“  vom 1. April 1924, der auf Veranlassung des
Reichsverkehrsministers zustande gekommen war.
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Kraftwagenunternehmen gegründet wurden, die vor allem im Gütertransport bis zum Jahre

1931 gesetzlich ungeregelt ihre Geschäfte abwickeln konnten. Der Vertrag mit der Kraftver-

kehr Deutschland GmbH wurde schließlich am 15. November 1928 gekündigt.190 Als Reakti-

on auf den immer härteren Wettbewerb und die erlittenen Umsatzeinbußen versuchte die

Reichsbahnführung verstärkt, Druck auf die Reichsregierung auszuüben. Nicht ohne Erfolg,

wie die Brüningsche Notverordnung zeigte.

Diese Reaktionen waren ein Ergebnis der Konzeptionslosigkeit der Reichsbahnfüh-

rung, wie das Verhältnis zum Automobil gestaltet werden sollte. Eine strategische Wettbe-

werbsposition gegenüber der immer stärker werdenden Konkurrenz durch den Kraftwagen

war noch nicht festgelegt, bzw. die zukünftigen Entwicklungen auf dem Verkehrsmarkt wur-

den falsch eingeschätzt. Es lassen sich mehrere Argumente und Indizien finden, die diese Ein-

schätzung unterstützen: Denn obwohl man sich der Entwicklungen in Amerika bewusst war,

obwohl sich die jährlichen, durch Konkurrenz des Kraftwagens verursachten, Einnahmever-

luste der Reichsbahn Ende der 20er Jahre über 250 Mio. RM (mit absehbar stark steigender

Tendenz) beliefen191, und obwohl die Ausgaben für den Straßenbau und die  –unterhaltung

zwischen 1914 und 1927 um das Vierfache stiegen192,  gestand es die Reichsbahnführung dem

Automobil zu, sich partnerschaftlich mit der Reichsbahn dem Zubringerverkehr zuzuwenden.

Die Selbsteinschätzung ging schließlich so weit, dass die Reichsbahn als „Dienerin des Vol-

kes“  dann nicht dem Kraftverkehr Konkurrenz bereiten sollte, wenn dieser seine Verkehrs-

leistungen wirtschaftlicher als die Eisenbahn erbringen konnte.193 Bei der Einschätzung der

zukünftigen Wettbewerbsverhältnisse auf dem Verkehrsmarkt durch die Reichsbahn spielte

das Automobil als ernsthafter und existenzbedrohender Konkurrent somit noch keine große

Rolle. Der Verwaltungsrat der DRG beschloss schließlich Ende 1926 durch
�

 Streckenausbau;
�

 schnellere Beförderung;
�

 bessere Abfertigung;
�

 bessere Tarifgestaltung (für den Güterverkehr);
�

 Reisezeitverkürzungen;
�

 Verbesserung der Zugverbindungen;
�

 bessere Ausstattung von Personenwagen;
�

 einen besseren Übergang zu anderen Verkehrsmitteln (im Personenverkehr);

die Eisenbahn für Kunden attraktiver zu machen. Somit schlug sich der stärker wer-

dende Wettbewerb mit dem Straßenverkehr auch in einigen Maßnahmen nieder, die auf eine

Verbesserung der Qualität des Schienenverkehrs aus Kundensicht zielte. Es zeigte sich, dass

die Eigentümer der Staatsbahnen im ausgehenden 19. Jahrhundert dem Gesamtsystem Schie-

ne einen Bärendienst erwiesen hatten, als sie aus Angst vor konkurrierenden Schienenver-

kehrsunternehmen den Betrieb der Kleinbahnen behinderten. Die bereits erwähnte Notwen-

digkeit, im Güterverkehr beim Übergang von Kleinbahn- auf die Hauptstrecken oft zeit- und

                                               
190 Vgl. ebenda, Seite 164ff.
191 Vgl. Vogt, Johannes; Wandlungen im deutschen Eisenbahnwesen, Berlin 1929, Seite 175.
192 Vgl. Zatsch, Angela; Staatsmacht und Motorisierung am Morgen des Automobilzeitalters, Konstanz 1993,

Seite 451ff.
193 Vgl. Vogt, Johannes; Wandlungen im deutschen Eisenbahnwesen, Berlin 1929, Seite 175f. Dieser Auffas-

sung war Vogt in seiner Funktion als Direktor der Reichsbahn-Gesellschaft.
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kostenintensive Umladevorgänge durchführen zu müssen, verringerte die Konkurrenzfähig-

keit der Eisenbahn gegenüber dem ungebrochenen Lkw-Verkehr zusätzlich.

8.1.4.2 1931 – 3. Brüningsche Notverordnung

Die DRG stand vor dem Spagat, zum einen billiges Transportmittel zu sein und zum

anderen gleichzeitig konkurrenzfähig zu bleiben. Im Fernverkehr war die Eisenbahn zwar

immer noch konkurrenzlos, vor allem beim Transport von Massengütern. Im Nahverkehr je-

doch war der Kraftwagentransport erheblich billiger und flexibler. Wirtschaft und Politik ver-

traten entgegengesetzte Positionen. Während die einen der Ansicht waren, dasjenige Ver-

kehrsmittel sollte sich durchsetzen, das den Verkehr am wirtschaftlichsten bewältigen könne,

forderten andere Reglementierungen des Kraftwagenverkehrs, wie z. B.:
�

 Erteilung eines Monopols für die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern auf der Schiene und auf der Straße
(bei Fahrten über 100 km) für die Reichsbahn;194

�
 Grundsätzliche Konzessionspflicht im Güterverkehr für jedes Kraftfahrzeugunternehmen (bei mehr als 50 bis

70 km Transportweite);
�

 Zusätzliche Besteuerung der Kraftfahrzeugunternehmen;195

Es bahnte sich eine Diskussion über die unterschiedliche Behandlung von Verkehrs-

leistungen im Nah- und im Fernverkehr an, oder besser gesagt, sie war schon im Gange. Die

geschätzten Einnahmeausfälle der DRG erhöhten sich von 255 Mio. RM im Jahre 1927 auf

410 Mio. RM im Jahre 1929.196 Es fand ein starker Wettbewerb nicht nur zwischen den pri-

vaten Transportunternehmen untereinander, sondern auch zwischen den Kraftwagenbetreibern

und der Reichsbahn statt. Diese geriet 1931 zum ersten Mal in die Verlustzone und forderte

Maßnahmen nach einem stärkeren Schutz vor privater Konkurrenz. Als Ergebnis dieses

Drängens kann die “ Brüningsche Notverordnung”  vom 6. Oktober 1931 aufgefasst werden.

Der Straßengüterverkehr wurde einer staatlichen Reglementierung unterworfen. Die privaten

Transportunternehmen wurden zur Einhaltung von Tarifen, zur Erstellung von Frachtbriefen

und zum Konkurrenzverbot mit der Eisenbahn verpflichtet. Die Notverordnung legte die Ein-

führung eines Konzessionszwanges für Lkw bei jedem gewerblichen Gütertransport über

mehr als 50 km fest. Die Trennung von Nah- und Fernverkehr197 besteht bis heute fort.198

Für den gewerblichen Gütertransport wurde ein sogenannter „Reichskraftwagentarif“

eingeführt, der sich, verbunden mit einem Zuschlag von 10 Prozent, stark am „ Deutschen

Eisenbahngütertarif”  orientierte. Überwachungsprobleme führten jedoch dazu, dass sich der

gewerbliche Güterfernverkehr bis zum Jahre 1935 vor allem auf Grund seiner spezifischen

Effizienzvorteile fast ungehindert verbreiten konnte.199 Ähnliches galt später für die Entwick-

                                               
194 So etwa Heinrich, Alf, in: Wettbewerber der Reichsbahn“ , Berlin 1929.
195 So der Staatskommissar für Reichs- und Auswärtige Angelegenheiten 1930 in einem Brief an den Reichs-

kanzler. Vgl. Ruser, Ursula-Maria: Die Reichsbahn als Reparationsobjekt; Freiburg 1981, Seite 222f.
196 Vgl. ebenda.
197 Die privaten Transportunternehmen waren erfinderisch und erfanden den „ Werksfernverkehr“ , um die Kon-

zessionspflicht für Transporte über mehr als 50 km Entfernung zu umgehen. Vgl. Gottwaldt, Alfred: Julius
Dorpmüller, die Reichsbahn und die Autobahn, Berlin 1995, Seite 31.

198 Vgl. Sönnichsen, Lorenz; 40 Jahre Verkehrspolitik – So wie ich es sehe; Bonn 1990, Seite 4f.
199 Aufgrund des sehr kostenintensiven Kontrollaufwandes, der hauptsächlich durch die differenzierten Eisen-

bahntarife verursacht wurde, war die Umsetzung der Brüningschen Notverordnung nur mäßig erfolgreich.
Konzessionierungssysteme für den gewerblichen, motorisierten Güterfernverkehr wurden als vielverspre-
chender angesehen. Vgl. Saitzew, Manuel: Die volkswirtschaftlichen Aufgaben und die wirtschaftspolitische
Behandlung der Eisenbahnen; Bern 1932, Seite 88f.
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lung nach Kriegsende und in den ersten Jahren der Bundesrepublik: Erst durch die gesetzliche

Neuregelung von 1952 wurde versucht, die Tarifüberwachung im Güterfernverkehr zum

Schutz der Schiene neu zu gestalten.200 Die Brüningsche Notverordnung entpuppte sich daher

als Schlag ins Wasser.201

8.1.4.3 1931 - Der Schenker-Vertrag

Die zahlreichen privaten Transportunternehmen, konnten nicht zu einer einheitlichen

Tarifpolitik und zu „ volkswirtschaftlich sinnvollem“  Verhalten bewogen werden. Daher ver-

folgte die Reichsbahnführung eine andere strategische Zielrichtung. Die Reichsbahn war der

Auffassung, sie könne neben dem Beförderungsmonopol für Güter auf der Schiene auch noch

das Beförderungsmonopol für Güter auf der Straße erlangen. Daher strebte sie danach, die

Konkurrenz im Straßengütergewerbe in den Ruin zu treiben. Schon vor der Entstehung der

Brüningschen Notverordnung „ zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen“  vom 6. Oktober

1931 unternahm die Reichsbahnführung daher einen zunächst von der Öffentlichkeit nicht

bemerkten Versuch, sich der für sie nachteiligen Wirkungen der zunehmenden Konkurrenz

der privaten Spediteure zu entledigen. 202 Ab 1930 gab es erste Gerüchte, wonach die DRG

bestrebt sei, auf dem Gebiet des Speditionsverkehrs eine Monopolstellung zu erreichen.203 Sie

hatte in der Tat mit der Spedition Schenker & Co einen Vertrag über Rollfuhrdienst, Sammel-

spedition, Verkehrswerbung und Kraftwagenverkehr abgeschlossen. Vereinbart wurden
�

 die Zusammenfassung der Gütermengen für den Rollfuhrdienst bei einheitlichen und gesenkten Gebühren;
�

 die Einrichtung des Haus-zu-Haus-Verkehrs;
�

 der Sammelgutverkehr;
�

 ein weitreichender Werbe- und Güterannahmedienst für die Reichsbahn.

Der Vertrag sah die Gründung eines Tochterunternehmens von Schenker vor, nämlich

die „Deutsche Bahnspedition Schenker & Co. GmbH“ . Er diente offiziell dem Zweck, die

Güterverkehrskosten der deutschen Wirtschaft zu senken und sollte für den Güterverkehr der

Reichsbahn werben.204 Pikant war, dass die Verhandlungen zwischen der DRG und Schen-

ker&Co unter fast völliger Geheimhaltung geführt wurden. Selbst der Reichsverkehrsminister

wurde nur vage über die Verhandlungen informiert. Ein ebenfalls gut behütetes Geheimnis

blieb, dass die DRG die Spedition Schenker schon Anfang 1931 für rund 25 Millionen

                                               
200 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung – konfliktträchtige Weichenstel-

lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Köln 1993, Seite 20.
201 Vgl. Borscheid, Peter; Lkw kontra Bahn, in: Niemann, Harry; Hermann, Armin (Hrsg.): Entwicklung der

Motorisierung im Deutschen Reich und den Nachfolgestaaten; Stuttgart 1995, Seite 34.
202 Vgl. Gottwaldt, Alfred: Julius Dorpmüller, Die Reichsbahn und die Autobahn; Berlin 1995, Seite 29f.
203 Vgl. Borscheid, Peter; Lkw kontra Bahn, in: Niemann, Harry; Hermann, Armin (Hrsg.): Entwicklung der

Motorisierung im Deutschen Reich und den Nachfolgestaaten; Stuttgart 1995, Seite 31.
204 Bis zum Inkrafttreten wurden von der DRG im Rahmen des Zubringerverkehrs private Fuhrunternehmer oder

Spediteure beauftragt. Diese „ bahnamtlichen Rollfuhrunternehmer“  wurden auf eigene Rechnung tätig. Diese
Transportaufgaben gingen überall an Schenker & Co über. Diese transportierte die Güter nunmehr entweder
selbst oder beauftragte andere Transportunternehmen für jeweils ein Jahr. Die DRG entlohnte den beauftrag-
ten Spediteur mit den Selbstkosten zuzüglich einer zehnprozentigen Provision. Im Gegenzug konnte sie die
Transportgebühren unabhängig von der Entfernung im gesamten Reich festlegen. Und jetzt kommt der
Knackpunkt: Den beauftragten Spediteuren war es verboten, eigenen Lkw-Fernverkehr über eine Entfernung
von mehr als 50 km zu betreiben. Außerdem mussten sie die Reichsbahn noch mit statistischem Material ü-
ber den Güterverkehr beliefern. Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred: Die Eisenbahn in Deutschland, München
1999, Seite 159f.
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Reichsmark aufgekauft hatte.205 Die Zusammenarbeit mit Schenker&Co erfolgte bereits seit

Beginn der Zwanziger Jahre. 1925 wurde der Spedition ein Darlehen in Höhe von 17 Mio.

Reichsmark gewährt. Als Gegenleistung führte die Spedition ihre Transportleistungen vor-

wiegend mit der Bahn durch. Konkurrierende private Transportunternehmen, zahlreiche

Reichstagsabgeordnete und Handelskammern protestierten nach dem Bekanntwerden ener-

gisch. Sie befürchteten, dass auf diese Weise die Spedition Schenker ein Monopol für den

Zubringerverkehr zur Eisenbahn erhalten würde.

Die Reichsregierung zeigte sich nach dem Bekanntwerden der Pläne brüskiert und zö-

gerte mit der Genehmigung des Schenker-Vertrages bis zum Dezember 1931.206 Jedoch wurde

der Vertrag von der Reichsregierung genehmigt, nachdem die DRG formell darum gebeten

hatte. Ferner wurde die Genehmigung des Schenker-Vertrages mit der Neuregelung des Kraft-

fahrliniengesetzes207 verbunden. Danach war schließlich jeder Gütertransport über eine Ent-

fernung von mehr als 50 km mit Kraftwagen konzessionspflichtig. Der Reichsverkehrsminis-

ter setzte dabei die Preise einheitlich für das Reichsgebiet fest und unterband dadurch, dass

die privaten Transporteure die Bahntarife unterbieten konnten. Die DRG verpflichtete sich

ihrerseits dazu, die K-Tarife fallen zu lassen208 Diese Tarife kamen besonders im Sammella-

dungsverkehr zur Anwendung. Es handelte sich bei ihnen um reine Dumping-Tarife. Die da-

für notwendigen Quersubventionen wurden dadurch ermöglicht, dass die Eisenbahn noch in

einigen Transportbereichen über eine Monopolstellung verfügte. Die Kunden in den betref-

fenden Bereichen mussten höhere Preise entrichten.209

8.2 Die DRG

8.2.1 Die Gründung des Unternehmens

Zunächst ein Blick auf die Situation des Eisenbahnverkehrs: Kennzeichnend für die

Entwicklung der verstaatlichten Bahn im Deutschen Reich210 nach dem Ersten Weltkrieg war,

dass ihr zunehmend politisch gewollte oder kriegsbedingte Belastungen auferlegt wurden, die

langfristig eine immer stärkere Benachteiligung im Wettbewerb zur Folge hatte. Als Anstalt

                                               
205 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred: Die Eisenbahn in Deutschland, München 1999, Seite 160.
206 Vgl. Gottwaldt, Alfred: Julius Dorpmüller, Die Reichsbahn und die Autobahn; Berlin 1995, Seite 30. Die

Geschehnisse rund um den Schenker-Vertrag verhinderten, dass Julius Dorpmüller als Reichsverkehrsminis-
ter in das Kabinett Brüning berufen wurde. Die weitgehende Selbständigkeit der DRG und die einge-
schränkte Auskunftspflicht gegenüber Parlament und Regierung wurde immer wieder kritisiert und führte zu
Konflikten mit Parlament und Regierung. Vgl. Sarter, Adolf; Kittel, Theodor: Die Deutsche Bundesbahn –
Ihr Aufbau und ihre Arbeitsgrundlagen; Frankfurt 1952, Seite12.

207 Die „ Verordnung über den Überlandverkehr mit Kraftfahrzeugen“  wurde am 6. Oktober 1931 in Kraft ge-
setzt.

208 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred: Die Eisenbahn in Deutschland, München 1999, Seite 160f.
209 Vgl. Borscheid, Peter; Lkw kontra Bahn, in: Niemann, Harry; Hermann, Armin (Hrsg.): Entwicklung der

Motorisierung im Deutschen Reich und den Nachfolgestaaten; Stuttgart 1995, Seite 32.
210 Zum 1. April 1920 erfolgte die Verreichlichung der deutschen Staatsbahnen. Die einzelnen staatlichen Bah-

nen wurden unter einer einheitlichen Führung zusammengefaßt. Seit dem 12. Februar 1924 heißt die Staats-
bahn des Deutschen Reiches „ Deutsche Reichsbahn“ . Sie wird von einem Vorstand, bestehend aus einem
Generaldirektor und mehreren Direktoren, geleitet. In allen grundsätzlichen Fragen sind die Vorstandsent-
scheidungen jedoch von der Zustimmung des Verwaltungsrats abhängig. Vgl. Vogt, Johannes; Wandlungen
im deutschen Eisenbahnwesen; Sonderdruck aus „ Strukturwandlungen der Deutschen Volkswirtschaft“ , Ber-
lin 1926, Seite 154f. und Giese, Kurt; Hauptfragen der Reichsbahnpolitik, Berlin 1928, Seite 1.
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des öffentlichen Rechts waren die Reichsbahnbeamten Beamte im Sinne der Reichsverfas-

sung, die Reichsbahn besaß jedoch die Organisationsform einer rechtlich selbständigen Ge-

sellschaft.211

Äußere Einflüsse entfachten ab 1920 die verkehrspolitische Diskussion über die Rolle

der Eisenbahn im Deutschen Reich. Verfechter einer an gemeinwirtschaftlichen Belangen

orientierten Staatsbahn212 standen den Vertretern einer  privatwirtschaftlich ausgerichteten

Eisenbahn gegenüber. Dabei handelte es sich um den Ausschuss von Sachverständigen, des-

sen Empfehlungen die Basis für Ausgestaltung der DRG waren. Die Eisenbahnexperten Ac-

worth aus England und der Franzose Leverve gehörten diesem 1. Sachverständigen-Komitee

an, das der Reparationskommission im April 1924 empfahl, die Reichsbahn zum einen zu den

Reparationsleistungen heranzuziehen und sie zum anderen als reines Handelsunternehmen zu

betreiben. Ihr Ziel sollte es sein, möglichst viele Einnahmen zu erzielen und dabei alle Aus-

gaben auf „ ein Mindestmaß“  zu reduzieren. Bei der Fahrplangestaltung und den Netzdichten

sollten wirtschaftliche Aspekte ausschlaggebend sein.213 Das Reichsbahngesetz von 1924 sieht

im § 2 schließlich vor, dass die DRG „ ihren Betrieb unter Wahrung der Interessen der deut-

schen Volkswirtschaft nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen“  hat. Die Idee einer pri-

vatwirtschaftlich ausgestalteten Reichsbahn konnte sich im Organisationskomitee, das die

organisatorischen Grundlagen der DRG erarbeitete, nicht durchsetzen.214 Die Berücksichti-

gung volkswirtschaftlicher Interessen als Hauptzweck der Reichsbahn war insofern zur

Grundlage gemacht worden, als die Reparationsleistungen erfüllt wurden.

8.2.2 Rechtsstellung und Grundsätze der Geschäftsführung

Trotz ihrer rechtlichen Selbständigkeit erhielt die DRG lediglich das Betriebsrecht für

das Reichseisenbahnvermögen, dessen Eigentümer das Reich blieb, und somit eine vermö-

gensrechtlich bemerkenswerte Stellung. Ihr wurde für die Dauer des Betriebsrechtes das ge-

samte Reichseisenbahnvermögen inklusive Zubehör, Betriebsvorräten, Kassenbeständen und

Bankguthaben ohne Vorbehalt zur Nutzung übertragen. Dabei musste sie ausdrücklich nicht

für Verbindlichkeiten des Reichs haften, wie auch umgekehrt das Deutsche Reich von der

Haftung für die Verbindlichkeiten der DRG ausgeschlossen war. Ihre wirtschaftliche Auto-

nomie wurde auch dadurch gestärkt, dass das Reich lediglich in „wichtigen“  Entscheidungen

der Betriebsführung ein Mitwirkungs-, Genehmigungs- bzw. Aufsichtsrecht hatte. Im Gegen-

satz zum Bundesbahngesetz von 1951 besaß das Reich aber kein direktes Eingriffsrecht. Mit

                                               
211 Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft entsprach keiner der im Handelsgesetzbuch vorgesehenen Rechtsfor-

men. Da sie keine Generalversammlung hat, ist sie zum Beispiel keine Aktiengesellschaft. Als Gesellschaft
eigenen Rechts wurde sie aufgrund eines internationalen Vertrages gegründet. Vgl. Giese, Kurt; Hauptfragen
der Reichsbahnpolitik, Berlin 1928, Seite 2.

212 Zum Beispiel der ehemalige Staatssekretär und Direktor der Reichsbahn-Gesellschaft Johannes Vogt.
213 Vgl. Giese, Kurt; Hauptfragen der Reichsbahnpolitik, Berlin 1928, Seite 8ff.
214 Diesem Komitee gehörten neben Acworth und Leverve auch Vogt und der ehemalige Staatssekretär Berg-

mann an.
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dem Betriebsrecht war jedoch eine Betriebspflicht verbunden, so dass zwischen der DRG und

dem Reich ein sehr enges Pflichtverhältnis bestand.215

Die DRG hatte ihren Betrieb unter Wahrung der volkswirtschaftlichen Interessen nach

kaufmännischen Grundsätzen zu führen. Es erfolgte die Trennung von Aufsicht und Ge-

schäftsleitung. Der Vorstand war in seiner Handlungsfreiheit jedoch von Genehmigungen des

Reichsverkehrsministers und oftmals von der Zustimmung des Verwaltungsrates abhängig.216

Dadurch wurde eine Konstellation geschaffen, die zunehmend flexibles Handeln im Hinblick

auf schnelle Entscheidungen am Verkehrsmarkt erschweren sollte. Schließlich hatte die

Reichsbahn nach dem ersten Weltkrieg jährlich rund 660 Millionen Reichsmark an Reparati-

onsleistungen aufzubringen. Dieser Betrag musste auf jeden Fall aufgebracht werden, da sonst

die Führung auf einen ausländischen Kommissar übergehen konnte.217 Es wurde die Gefahr

gesehen, dass in diesem Falle die deutschen volkswirtschaftlichen Interessen nicht im bisheri-

gen Ausmaß berücksichtigen würden.

8.2.3 Die Deutsche Reichsbahn als Reparationsobjekt

Reichskanzler Cuno hatte bereits 1923 erwogen, die Reichsbahn als Reparationsobjekt

heranzuziehen. Und dies aus zwei Gründen: Zum einen war die Reichsbahn der größte Ver-

mögenswert des Reiches und zum anderen war sie das einzige staatliche Unternehmen, von

dem nach erfolgter Sanierung ein Überschuss zu erwarten war.218 Die Summe der Belastun-

gen, die von der DRG jedes Jahr überwiesen werden musste, betrug 985 Millionen Reichs-

mark. Diese politischen Lasten beeinträchtigten ihre Konkurrenzfähigkeit219. Im Einzelnen

waren dies:
�

 Beförderungssteuer (290 Millionen RM); Sie musste für die Dauer des Betriebsrechtes an den Agenten für
Reparationszahlungen entrichtet werden;

�
 Zinsendienst (5% bzw. 660 Millionen RM) und Tilgungsdienst von 1% für 11 Milliarden RM Reparations-

schuldverschreibungen;
�

 Vorzugsdividende (7%, bzw. 140 Millionen RM) auf 2 Milliarden RM Vorzugsaktien, von der ein Viertel an
das Reich zur Beschaffung eines Teiles der Reparationslast überlassen wurde;220

                                               
215 Vgl. Schnettler, Albert: Öffentliche Betriebe, Essen 1956, Seite 98f. Das Deutsche Reich hatte beispielsweise

das Recht, die Reichsbahn-Gesellschaft zum Bau und Betrieb neuer Bahnen zu verpflichten, ohne dabei auf
Rentabilitätsfragen zu achten (§ 10, Abs. 2 Reichsbahngesetz).

216 Vgl. ebenda, Seite 157. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass der Verkehrsminister durch „ Drängen
von irgendwelchen Seiten“  dazu bewegt werden konnte, Tarifvergünstigungen einzuführen. In einem solchen
Falle war es die Reichsbahn-Gesellschaft, an die sich der Minister vor dem Inkrafttreten wenden musste. Ein
versteckter Hinweis für Einflussnahmeversuche auf verkehrspolitische Rahmenbedingungen im Deutschen
Reich.

217 Vgl. Schaerfenberg; Wir fahren immer..., Frankfurt 1971, Seite 47. Der Betrag von 660 Millionen Reichs-
mark musste jährlich an die Bank für den Internationalen Zahlungsausgleich entrichtet werden.

218 Vgl. Ruser, Ursula-Maria: Die Reichsbahn als Reparationsobjekt; Freiburg 1981, Seite 69. Dort wird die
Entstehungsgeschichte der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ausführlich dargestellt.

219 Vgl. Giese, Kurt; Hauptfragen der Reichsbahnpolitik, Berlin 1928, Seite 158f. Dort wird der Vergleich zwi-
schen der deutschen Volkswirtschaft und einer von der Reichsbahn zu melkenden Kuh angestellt. Die durch
das Melken dieser Kuh erzielten Reinüberschüsse müssen dafür herhalten, die Reparationsforderungen zu er-
füllen.

220 Vgl. ebenda, Seite 13ff. Der Dawes-Plan sah einen gestaffelten Zahlungsmodus vor, beginnend bei 330 Mio.
RM im 1924/25, über 465 und 550 Mio. RM bis zur jährlichen Reparationslast von 660 Mio. RM ab
1927/28.
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Abbildung 3: Zusammensetzung der deutschen Jahreszahlungen auf Grund des 
Dawes-Planes221

Der DRG gelang es, bis 1929 die für die Erfüllung der Reparationslast erforderlichen

Überschüsse aufzubringen. Notwendige Ersatzinvestitionen wurden hinausgezögert. Ein Indiz

dafür war der Rückgang der nachgefragten Menge an Eisenerzeugnissen, z. B. Eisenbahn-

oberbauzeug und rollendes Material. Die Auswirkungen dieses Nachfragerückgangs waren im

Zeichen der beginnenden Weltwirtschaftskrise spürbar.222 Bei der Bemessung der Reparati-

onslast nahm man sich offenbar die Reichsbahn vor 1914 zum Vorbild, denn deren Betriebs-

gewinne erreichten eine Höhe von rund 1 Mrd. Reichsmark.223

8.3 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Verkehrsträger

8.3.1 Dualistische Verkehrsmarktordnung

Eine einheitliche Verkehrspolitik wurde nur so lange als durchführbar eingeschätzt, so

lange die Eisenbahn über das Monopol bei den Verkehrsleistungen verfügte. Nun traten aber

Verkehrsunternehmen, zunächst vor allem auf dem Gütertransportmarkt, in Erscheinung, die

ihr Tarifsystem gewinnorientiert ausrichten konnten. Das Kraftfahrgewerbe konnte seine Be-

triebe nach rein betriebswirtschaftlichen Grundsätzen führen, frei von Rücksichtnahme auf

                                               
221 Quelle: Reichsbahn in Zahlen 1926, Seite 79, eigene Darstellung. Das Annuitätenjahr läuft vom 1. September

bis 31. August.
222 Vgl. Henning, Friedrich-Wilhelm: Das industrialisierte Deutschland 1914 bis 1986; Paderborn u. a. O. 1988,

Seite 86.
223 Vgl. ebenda, Seite 111.
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das Gemeinwohl. Die Reichsbahn hatte zwar die Organisationsform einer Gesellschaft, sie

war jedoch als der Gesamtwirtschaft dienendes Unternehmen viel zu schwerfällig, um auf

dem Verkehrsmarkt flexibel reagieren zu können. Erste Stimmen wurden laut, die Eingriffe in

den Verkehrsmarkt von Seiten des Staates forderten.224

Durch die intensive Strukturveränderung des Verkehrssektors in den 20er und frühen

30er Jahren – Wegfall der Dominanz des Schienenverkehrs und Aufkommen eines starken

Wettbewerbs um Beförderungsleistung (Personen und Güter) – bildete sich eine Verkehrsord-

nung heraus, die als wesentliche Rahmenbedingung der Verkehrspolitik bis 1993 bestand und

einen starken Einfluss auf die Verkehrswirtschaft in den Nachkriegsjahren Jahren ausübte225:

Es etablierte sich ein Nebeneinander von gewinnorientierter Erwerbswirtschaft (privates Ver-

kehrsgewerbe unter staatlich geregelten Wettbewerbsbedingungen) und öffentlichem Verkehr

(gemeinwirtschaftlich orientierte staatliche Verkehrsträger auf Straße und Schiene)226.

8.3.2 Eisenbahn

8.3.2.1 Systembild, Leistungsangebot und Betrieb

Nach der Verreichlichung der bedeutenden Privatbahnen und der Länderbahnen stand

die Rückkehr zu einem Privatbahnsystem nicht mehr auf der verkehrspolitischen Tagesord-

nung. Zunehmend wurde jedoch die Frage erörtert, welche Stellung die Reichsbahn im ge-

samten Staatsorganismus haben sollte.227 Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden

vier verschiedene Eisenbahnsysteme unterschieden, von denen aber in keinem Staat eines

dieser Systeme zur ausschließlichen Anwendung gekommen war. Es handelte sich um:
�

 Reines Privatbahnsystem;
Der Staat überlässt den Bau und den Betrieb ausschließlich privaten Unternehmern.

�
 System der Verwaltung von Privatbahnen durch den Staat;

Verwaltung der Eisenbahn durch den Staat für die Rechnung der Aktionäre;
�

 System der Verwaltung von Staatsbahnen durch Privatunternehmer;
An private Unternehmer verpachtete staatliche Bahnen;

�
 Reines Staatsbahnsystem;228

Man unterschied Eisenbahnen entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung in folgende Kategorien:
�

 Hauptbahnen verbanden Brennpunkte des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens miteinander und
dienten Gesamtstaatszwecken;

�
 Nebenbahnen stellten die Verbindung von weniger wichtigen Regionen mit den Hauptbahnen her;

�
 Lokalbahnen (bzw. Kleinbahnen) dienten vorwiegend örtlichen Zwecken;

�
 Privatanschlußbahnen waren an Bahnen des öffentlichen Verkehrs angeschlossen, dienten aber nur Privat-

zwecken;

Während sich die Kleinbahnen rechtlich, durch die Art ihrer Konzession sowie durch

ihre Betriebs- und Verkehrsordnungen von den anderen beiden Klassen unterscheiden ließen,

fiel die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenbahnen schwerer. Dies hing damit zu-

sammen, dass ihre Eigenschaften wesentlich vom Charakter und der Bedeutung derjenigen

                                               
224 Vgl. Ruser, Ursula-Maria: Die Reichsbahn als Reparationsobjekt; Freiburg 1981, Seite 220f.
225 Diese Marktordnung im Verkehrsbereich wird auch als „ Dualistische Verkehrsordnung”  bezeichnet.
226 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung – konfliktträchtige Weichenstel-

lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Köln 1993, Seite 15.
227 Dies war die Frage der Autonomisierung der Eisenbahnen.
228 Vgl. Handwörterbuch der Staatswissenschaften; Jena 1926, Seite 565ff.



Teil 2: Historische Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen

Seite 83

Landesteile beeinflusst wurden, durch die sie verliefen. Beispielsweise konnte eine finanziell

und wirtschaftlich erfolgreiche Nebenbahn in eine Hauptbahn umgewandelt werden. Umge-

kehrt drohte die Rückstufung von der Hauptbahn zur Nebenbahn. Der Nebenbahnbau war

einfacher und billiger. Dies lag auch daran, dass der Staat zur Mitfinanzierung die Anlieger

heranziehen konnte.229

Nach dem Krieg wurde das Schienennetz kaum noch ausgebaut. Es entsprach weitge-

hend dem Bedarf. Vorhandene Netzlücken wurden durch Lkw-Verkehre geschlossen.230 Es

schien so, als ob der Höhepunkt des Eisenbahnwesens überschritten war. Es gab erste Stre-

ckenstillegungen, wenn auch zunächst nur bei einigen Klein- und Nebenbahnen. Ursache war

die schlechte wirtschaftliche Lage in den Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Die Konkurrenz

durch Lkw spielte noch keine große Rolle.231 1922 wurde der Betrieb zwischen Nürnberg und

Fürth eingestellt, wo 87 Jahre zuvor die erste Eisenbahn auf deutschem Boden fuhr. In der

Weimarer Republik war das Eisenbahnwesen von folgenden Entwicklungen gekennzeichnet:
�

 Erste Streckenstilllegungen bei Klein- und Nebenbahnen;
�

 Weitere Elektrifizierung des Streckennetzes (vor allem bei Stadtbahnen);
�

 Einführung von elektrischen Wagenbeleuchtungen und von Tages-Lichtsignalen;
�

 Einführung der 24-Stunden-Zählung (bis 1927 wurde bei der Deutschen Reichsbahn noch zwischen Vormit-
tags- und Nachmittagsstunden unterschieden);

�
 Einsatz von Güterwagen-Ganzzügen mit Selbstentladeeinrichtungen;

�
 Abschaffung der 4. Wagenklasse 1928;

�
 Einführung der induktiv arbeitenden Zugsicherung 1931;232

8.3.2.2 Politische Behandlung der Eisenbahn

Weiter oben wurde bereits angedeutet, dass sich der Staat auf Grund der herausragen-

den Bedeutung der Eisenbahn für die Volkswirtschaft zahlreiche Rechte vorbehielt, in die

Eisenbahnbetriebsführung einzugreifen.233 Dabei sind zunächst allgemeine Rahmenbedingun-

gen zu nennen, die das Kundeninteresse im Personen- und Güterverkehr berücksichtigen:
�

 Betriebs- und Beförderungspflicht;
�

 Veröffentlichung und Einhaltung der Fahrpläne;
�

 Von allen Benutzern waren  für gleiche Leistungen unter gleichen Verhältnissen gleiche Preise zu verlangen
(prinzipiell gleiche Leistungen auf allen Strecken und in allen Teilen des Eisenbahnnetzes);

�
 Die Preise sollten nicht zu hoch sein (Gefahrenquelle bei Monopolen);

�
 Die Preisgestaltung der Eisenbahnen sollte den Benutzerinteressen entsprechen und der Entfaltung der

Volkswirtschaft dienen;234

Andere staatliche bzw. politische Eingriffe hatten jedoch keine Ursachen, die mit dem

Betrieb der Eisenbahnen in Zusammenhang standen. Diese wirkten sich nun verstärkt auf den

Unternehmenserfolg der verstaatlichten Bahnen aus.235

                                               
229 Vgl. ebenda, Seite 563.
230 Vgl. Henning, Friedrich-Wilhelm: Das industrialisierte Deutschland 1914 bis 1986; Paderborn u. a. O. 1988,

Seite 110.
231 Vgl. Hartung, Karlheinz; Preuß, Erich: Deutsche Eisenbahnen; Stuttgart 1996, Seite 75. Beispielsweise wur-

de 1920 die Strecke Hintermeilingen – Mengerskirchen stillgelegt, obwohl sie erst 12 Jahre zuvor in Betrieb
genommen wurde.

232 Vgl. ebenda bis Seite 84.
233 Siehe Abschnitt: „ Die Verstaatlichung der Eisenbahn“ .
234 Vgl. Saitzew, Manuel: Die volkswirtschaftlichen Aufgaben und die wirtschaftspolitische Behandlung der

Eisenbahn; Bern 1932, Seite 21ff.
235 Vgl. Ebenda, Seite 23ff. Die verstaatlichten Bahnen in den meisten Ländern wurden dazu verpflichtet, unent-

geltlich Paketpost zu befördern.
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8.3.3 Der Kraftwagen setzt sich allmählich durch

8.3.3.1 Güterverkehr

Vor allem nach der Währungsumstellung 1923 begannen sich die Strukturen auf dem

Güterverkehrsmarkt weiter zu wandeln. Die Verbreitung des Lkw erweiterte die Palette der

Transportmöglichkeiten erheblich. Für lange Zeit musste das Fuhrgewerbe hinter der domi-

nanten Eisenbahn zurückbleiben, nach und nach legten sich die Besitzer von Pferdefuhrwer-

ken Lkw zu. Dies lag auch im Interesse der DRG, denn diese Fuhrunternehmer leisteten im

Nahbereich von Bahnhöfen die erforderlichen Zubringerdienste.236 Die Lkw setzten sich auch

deswegen immer mehr durch, da in ihnen ein enormes Rationalisierungspotenzial entdeckt

wurde. Die möglichen Zeit- und Kostenreduzierungen durch den Einsatz von Lkw wurden in

größerem Maßstab zunächst in einem Bereich realisiert, in dem die Eisenbahn nicht als Kon-

kurrent auftreten konnte, im Werksverkehr. Die Gütertransporte zwischen einzelnen Unter-

nehmensstandorten auf der Straße gestalteten betriebliche Konzentrationsprozesse effizienter.

Besonders die Schwerindustrie machte davon Gebrauch.237

8.3.3.2 Personenverkehr

Eine erste kleine Motorisierungswelle setzte zu Beginn der 20er Jahre ein, als viele

Unternehmen, die Kriegsmaterial produziert hatten, ihre Produktion auf die Herstellung von

Automobilen und Motorrädern umstellten. Vor allem die Absatzzahlen von Motorrädern

schnellten in die Höhe. Der 5 HP Citroën und der Opel 4/16 waren ab 1923 bzw. 1924 die

ersten Pkw, die in größeren Stückzahlen produziert wurden. Aber auch nach der Weltwirt-

schaftskrise, zu Beginn der 30er Jahre, konnte man auf dem Automobilmarkt 16 verschiedene

Hersteller mit rund 60 unterschiedlichen Modellen antreffen, auch wenn einige damals re-

nommierte Marken die Zeit der Krise nicht überstanden hatten.238 Schon damals waren einige

Marken präsent, die auch heute (2001) einen beachtlichen Marktanteil aufweisen können.

Schon 1931 konnte man von einer Massenproduktion vom Pkw sprechen, auch wenn die Zah-

len aus heutiger Sicht recht bescheiden anmuten. Der Mercedes 170 wurde seit diesem Zeit-

punkt mehr als 32 000 Mal gebaut. Vom Opel 1,2 Liter wurden bis 1935 sogar über 100 000

Exemplare produziert. Eine steuerliche Maßnahme war es, die es ab 1928 auch für den klei-

nen Geldbeutel erschwinglich machte, sich einen motorisierten Untersatz zu leisten. Ab dem

1. April dieses Jahres waren zwei- und dreirädrige Kfz mit einem Gewicht bis zu 350 kg und

einem zulässigen Hubraum von 200 cm³ steuer- und führerscheinfrei. Vor allem die Motor-

radproduzenten erlebten einen Aufschwung. Dreirädrige Automobile gab es dann ab 1931.239

In den Blickpunkt der öffentlichen Meinung rückte das Kfz auch durch intensive Öf-

fentlichkeitsarbeit von Verbänden und Organisationen, die sich dem Straßennetzausbau ver-

schrieben hatten und dafür in weiten Teilen der Gesellschaft um Unterstützung und Zustim-

mung bemüht waren. Mit dieser Thematik beschäftigen sich die folgenden Abschnitte.

                                               
236 Vgl. Borscheid, Peter: Lkw contra Bahn, in: Niemann, Harry; Hermann, Armin (Hrsg.): Entwicklung der

Motorisierung im Deutschen Reich und den Nachfolgestaaten; Stuttgart 1995, Seite 24ff.
237 Vgl. ebenda, Seite 29.
238 Vgl. Schrader, Halwart: Faszination Automobil; München 1982, Seite 59ff.
239 Vgl. ebenda, Seite 61.
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8.4 Systembild des motorisierten Straßenverkehrs und Ausbau des Straßennetzes

8.4.1 Entstehung erster (Ausbau-)Pläne für das deutsche Straßennetz

8.4.1.1 Tätigkeitsbereich der ersten autoaffinen Verbände

Die oft geäußerte Auffassung, Deutschland verdanke seine Autobahnen den Nazis, be-

ruht zum Teil auf der Propaganda im Dritten Reich. Geplant wurde bereits ab der Mitte der

20er Jahre ein Netz von Autobahnen, das später als Vorbild für die gesamte Autobahnplanung

in der Welt diente. Diese Pläne umfassten
�

 die Linienführung,
�

 die Fahrbahnbreite,
�

 die Errichtung von Parkplätzen, Raststätten und Autobahnmeistereien,
�

 den Bau von Brücken und Tankstellen und vieles mehr.240

Das Straßennetz in Deutschland war nach dem Ersten Weltkrieg u. a. durch Mischver-

kehr, schmale Fahrbahnen, enge Kurven und schlechten Straßenbelag charakterisiert. Stell-

vertretend dafür sei hier KAFTAN zitiert, der sagte: „Die Fahrbahnbreiten, die Kurvenradien

hatten bislang dem Schritt-, Reit- und Fahrverkehr genügt, genügten aber nicht mehr dem

schnellen Kraftfahrzeug. Das ständige Abstoppen der Geschwindigkeit der Kraftwagen rief

eine Betriebsunwirtschaftlichkeit derselben hervor, die sich jährlich in hohen Millionensum-

men an vergeudeten Geldern für unnötig vermehrten Kraftstoffverbrauch und ungewöhnli-

chen Reifenverschleiß ausdrückte. (...) die Frage der Hindurchführung des Kraftverkehrs

(durch die Städte) wurde immer akuter, da dort das Gelände meist eng verbaut war und die

Straßen von Fußgängern, Radfahrern, Karren, Pferdefuhrwerken nur so wimmelte.“ 241 Der

Ruf nach autogerechtem Ausbau der Straßen wurde also laut. Uneinheitliche und schlecht

organisierte Straßenbaubehörden ermöglichten kaum mehr als unzusammenhängende Einzel-

projekte. Zu Beginn der 20er Jahre bildeten sich verschiedene Verbände und Organisationen,

die sich für eine Verbesserung des Straßenzustandes einsetzten und die Diskussion über den

Bau eines Netzes reiner Autostraßen initiierten. Diese Verbände organisierten Versuche mit

verschiedenen Straßenbelägen, unterhielten Teststrecken und waren maßgeblich an wissen-

schaftlicher Zuarbeit für die ersten Autobahnplanungen beteiligt.242

Man denke hier zum Beispiel an die 1909 gegründete Automobil-Verkehrs-und-

Übungsstraße GmbH (ab 1913 AG)243, den Deutschen Straßenbauverband, die Studiengesell-

schaft für Automobilstraßenbau oder der Verein zur Förderung der Autostraße Hamburg-

Frankfurt-Basel244, der 1926 gegründet wurde.
�

 AVUS
Ursprünglich als Autorennstrecke konzipiert und erst 1921 dank finanzieller Unterstützung des Industriellen
Stinnes eröffnet, zeigte sie bereits wesentliche Merkmale der später gebauten Autobahnen:�

 Zwei getrennte Fahrbahnen�
 Vermeidung von Kreuzungen in Fahrbahnhöhe�
 Staubfreie, griffige und dauerhafte Fahrbahn sowie�
 ausschließliche Benutzung für den motorisierten Verkehr

Als Geldgeber fungierten neben dem Industriellen Stinnes und der Provinz Preußen u. a. die „ Benzol-

                                               
240 Vgl. Gottwaldt, Alfred: Julius Dorpmüller, die Reichsbahn und die Autobahn; Berlin 1995, Seite 37.
241 Kaftan, Kurt: der Kampf um die Autobahnen, Berlin 1955, Seite 12.
242 Vgl. Windisch-Hojnacki, Claudia: Konzeption und Bau der Reichsautobahnen; Bonn 1989, Seite 23f.
243 Die AVUS.
244 Im Folgenden mit Hafraba abgekürzt.
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Vereinigung”  und die „ Nationale Automobilgesellschaft AG” . Die Stadt Berlin und die preußische
Eisenbahnverwaltung stellten entsprechendes Gelände kostenlos für den Bau zur Verfügung.245

�
 Deutscher Straßenbauverband (DStrBV)

Sämtliche Länder und preußische Provinzen, jeweils in Person der technischen Leiter ihrer Straßenbauver-
waltungen, gründeten 1922 diesen Verband mit folgenden Zielsetzungen:�

 gemeinsame, einheitliche, technische und wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie �
 Einflußnahme auf die gesetzlichen Regelungen zum Straßenwesen.

Drei Jahre später legte der DStrBV dem Reichsverkehrsministerium einen Entwurf für ein Netz von
Hauptdurchgangsstraßen in Deutschland mit einer Gesamtlänge von rund 30.000 km vor. Dieser und ein
ähnlicher Plan der Stufa wurden vom Reichsverkehrsministerium zusammengefasst und in abgewandelter
Form 1930 als „ Karte der Fernstraßen Deutschlands”  herausgegeben. Zugleich wurden erstmals einheitliche
Richtlinien für den Fernstraßenausbau aufgestellt.246

�
 Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau (Stufa)

Vertreter der bau- und unterhaltungspflichtigen Behörden und Verbände, der Wirtschaft, der Wissenschaft
sowie der Straßenbenutzer schlossen sich 1924 zur Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau zusammen.
Zielsetzung ihres Wirkens war die Bündelung aller wissenschaftlich, technisch und wirtschaftlich am Auto-
bahnbau interessierten Kräfte, um die praktische Anlage und den Bau dieser Straßen zu fördern. Im Interesse
der Stufa lag weniger der Bau von Autobahnen, sondern der Ausbau des vorhandenen Straßennetzes. Zu-
nächst jedoch schätzte die Stufa den Autobahnbau noch positiv ein, schließlich werde ihr Bau den volkswirt-
schaftlichen Nutzen erhöhen. Ein Jahr später hielt der Verband den Bau von Autobahnen wohl auf Grund der
schlechten wirtschaftlichen Lage nicht mehr für notwendig.247

�
 Die Hafraba

Die ablehnende Haltung der Stufa war es, die zur Gründung des Vereins zur Förderung der Autostraße Ham-
burg-Frankfurt-Basel geführt hat. Die drei Gründungsmitglieder Willy Hof (Generaldirektor der Deutschen
Handelsgesellschaft)248, Hermann Uhlfelder (Magistratsoberbaurat, Frankfurt am Main) und Robert Otzen
(Hannover, Professor für Materialprüfung und erster Vorsitzender) bewirkten, dass ihr zahlreiche Länder,
Provinzen, Kreise, Städte, Körperschaften, Verbände und Unternehmen beitraten. Die Hafraba sah ihren
Zweck darin, als Vorbereitungsgesellschaft alle Arbeiten zu leisten, die in technischer, wissenschaftlicher,
wirtschaftlicher, finanzieller, verkehrspolitischer und propagandistischer (!) Hinsicht für den anvisierten Bau
der Straße von Hamburg nach Basel geboten schienen.249

Und propagandistische Arbeit war notwendig, denn die Front der Ablehnung war zu

Beginn groß, und die breite Öffentlichkeit musste erst einmal vom Nutzen einer Autobahn

überzeugt werden. Die Deutsche Reichsbahn fürchtete die Konkurrenz des motorisierten Ver-

kehrs, wenn dieser über gut ausgebaute Straßen verfügen konnte.250

8.4.1.2 Lobby- und Überzeugungsarbeit der Hafraba

Stellvertretend für die Lobbyarbeit der am Autobahnbau interessierten Kreise sei hier

auf die Aktivitäten der Hafraba-Gesellschaft etwas ausführlicher eingegangen. Als 1926 die

ersten Veröffentlichungen des Hafraba-Vereins erschienen, ging es zunächst darum, den bis

dahin unbekannten Begriff einer „Nur-Autostraße”  bzw. einer „ Autobahn”  populär zu ma-

chen. Planmäßig gingen die Protagonisten der Autobahnidee daran, Zweifel und Befürchtun-

gen zu zerstreuen und Unklarheiten zu beseitigen. Davon zeugen zahlreiche Veröffentlichun-

gen, Denkschriften und Ausstellungen. Dadurch wurde die Botschaft der Hafraba an die Öf-

fentlichkeit transportiert, eine öffentliche Diskussion angeregt und ein gewisser Popularitäts-

grad hervorgerufen. Eine bedeutende Marketingmaßnahme war die große Hafraba-

                                               
245 Vgl. Windisch-Hojnacki, Claudia: Konzeption und Bau der Reichsautobahnen; Bonn 1989, Seite 26.
246 Vgl. ebenda, Seite 27f. 1925 wurde vom DStrBV die erste Automobilversuchsstraße bei Braunschweig eröff-

net, mit finanzieller Unterstützung des Reiches.
247 Vgl. ebenda, Seite 32f.
248 Besonders dem begeisterten Motorsportler Willy Hof gelang es, viele prominente Vertreter aus Handel, In-

dustrie und der Staatsverwaltung für die Idee des Autobahnbaus zu begeistern. Vgl. Gottwaldt, Alfred: Julius
Dorpmüller – Die Reichsbahn und die Autobahn, Berlin 1995, Seite 37.

249 Vgl. Windisch-Hojnacki, Claudia: Konzeption und Bau der Reichsautobahnen; Bonn 1989, Seite 34.
250 Vgl. Gottwaldt, Alfred: Julius Dorpmüller – Die Reichsbahn und die Autobahn, Berlin 1995, Seite 37.
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Wanderausstellung, auf der 1927 die ersten Pläne für ein gesamtdeutsches Autobahnnetz (im

ersten Entwurf noch sehr stark an ein innerdeutsches Flugliniennetz angelehnt) präsentiert

wurden.251 Der spätere Reichsautobahn-Netzentwurf von 1934 war mit den ersten Hafraba-

Entwürfen dabei weitgehend identisch.252

Als vorsichtiger Unterstützer für die Idee der Autobahn von Hamburg nach Basel er-

wies sich Reichskanzler Heinrich Brüning, der im Bau von neuen Straßen mit vielen Brücken

eine Förderung der wirtschaftlichen Lage in der Eisen-, Stahl- und Zementindustrie für mög-

lich hielt.253 Staatsrechtliche Fragen zögerten den Baubeginn jedoch immer weiter hinaus.

§ 13 des Finanzausgleichsgesetzes vom 21. 4. 1926 verbot nämlich jegliche Erhebung von

Chauseegeldern: „ [...] die Erhebung von Chausee- und ähnlichen Wegegeldern von Kraftfahr-

zeugen für die gewöhnliche Benutzung öffentlicher Wege mit Ausnahme solcher für selbstän-

dige Verkehrsanlagen (ist) unzulässig.” , so das Gesetz. Die Reichsregierung konnte sich in

diesen Zeiten trotz intensiver Lobbyarbeit der Hafraba nicht dazu durchringen, die Frage zu

klären, ob es sich bei Autobahnen um Privatstraßen oder öffentliche Straßen handelte.254

Die Lobbyarbeit der Hafraba-Funktionäre um ihren geschäftsführenden Direktor Willy

Hof zielte auf die „parlamentarische Aktion Berlin” 255. Da klar war, dass § 13 des Finanzaus-

gleichsgesetzes von 1927 keine Ausnahmetatbestände zulassen würde, konzentrierte man die

Lobbying-Bemühungen darauf, einen § 13 a in Ergänzung zu der bestehenden Regelungen im

Reichstag einzubringen. Durch zahlreiche persönliche Gespräche mit Mitgliedern des

Reichstages, des Reichsrates und des Verkehrsausschusses im Reichstag sicherte sich Willy

Hof eine ausreichende Mehrheit für den Gesetzesänderungsvorschlag der Hafraba-

Gesellschaft.256 Um ein Haar wäre eine Ergänzung des § 13 des Finanzausgleichsgesetzes vom

Reichstag angenommen worden – wenn sich dieser nicht einen Tag vor der entscheidenden

Abstimmung aufgelöst hätte. Der neue § 13a hätte die Erhebung von Entgelten für die Auto-

bahnbenutzung möglich gemacht. Im Vorfeld der Abstimmung entschied sich erstaunlicher-

weise die NSDAP gegen diese Änderung, die den Bau eines Teilstückes der Autobahn von

                                               
251 Die Wanderausstellung machte unter anderem Station in Frankfurt am Main, Hannover, Hamburg, Köln,

Bremen, Basel und Mailand.
252 Vgl. Kaftan, Kurt: Der Kampf um die Autobahnen; Berlin 1955, Seite 165f.
253 Vgl. Windisch-Hojnacki, Claudia: Konzeption und Bau der Reichsautobahnen; Bonn 1989, Seite 34f. und

Gottwaldt, Alfred: Julius Dorpmüller – Die Reichsbahn und die Autobahn, Berlin 1995, Seite 37. Auf Grund
der prekären finanziellen Lage im Staatshaushalt und unter Beachtung der italienischen Erfahrungen mit dem
Autobahnbau war an eine private Finanzierung der Autobahn gedacht. § 13 des Finanzausgleichsgesetzes
vom 27. 4. 1926 verbot jedoch jedwede Erhebung von „ Chauseegeldern“  neben der Kraftfahrzeugsteuer.

254 Von diesen Bemühungen zeugen mehrere Denkschriften der Hafraba, Gespräche und Besuche im Reichsver-
kehrsministerium. Vermutlich kamen zwei Gründe für die zögerliche und verschleppende Reaktion der
Reichsregierung in Frage: Zum einen hatte man die Befürchtung, die wirtschaftliche Lage der Reichsbahn
weiter zu strapazieren, andererseits wollte man das Risiko des wirtschaftlichen Misserfolgs des Autobahn-
baus nicht eingehen.

255 Im Rahmen der Beschreibung der Lobbyaktivitäten der Hafraba-Gesellschaft weist Kaftan drauf hin, dass
diese alleine auf die Person Willy Hofs zugeschnitten waren. Kaftan bringt dabei eine bedeutende Rahmen-
bedingung zum Ausdruck, die für eine Untersuchung über „ Lobbyarbeit“  besteht, nämlich die Schwierigkei-
ten der Datenrecherche über Lobbykontakte. Es sei daher hier nochmals Kaftan zitiert. „ (...) Leider existieren
über diese Vorgänge keine schriftlichen oder gedruckten Unterlagen, schon allein aus dem Grunde, weil die
von Hof geführten Gespräche mit Parlamentariern und Reichsministern und anderen Persönlichkeiten von
Einfluß aus politischer Delikatesse vertraulicher Natur bleiben und ihre offen zu Tage tretenden Früchte erst
bei den Lesungen des angeführten Antrages [der Antrag auf Ergänzung des § 13 des Finanzausgleichsgeset-
zes von 1927] auf eine Gesetzesänderung bzw. Ausnahmebewilligung zeigen sollten.“ ; Kaftan, Kurt: Der
Kampf um die Autobahnen; Berlin 1955, Seite 129.

256 Vgl. Kaftan, Kurt: Der Kampf um die Autobahnen; Berlin 1955, Seite 124f.
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Wiesbaden über Frankfurt, Darmstadt nach Mannheim und Heidelberg ermöglicht hätte.257 Bis

zum Machtantritt der Nationalsozialisten sollte es keine entsprechende Gesetzesänderung

mehr geben.258 Wenn sich am 18. Juli 1930 nicht der Reichstag aufgelöst hätte, wären im Ja-

nuar 1933 schon die ersten 100 Kilometer des Hafraba-Autobahnnetzes in Betrieb gewesen.259

8.4.1.3 Beurteilung der Hafraba-Aktivitäten durch die Automobilverbände

Auf den ersten Blick scheint es überraschend, aber die ersten größeren Widerstände

gegen die Überlegungen der Hafraba kamen aus den Reihen der Fahrzeugindustrie. Vor allem

die Produzenten kleiner und mittlerer Fahrzeuge meldeten ernste Bedenken an. Sie glaubten,

ihre Fahrzeuge seien nicht in der Lage, über Entfernungen von mehr als 100 km ein Dauer-

tempo von 75 bis 100 km/h durchzuhalten. Manche Unternehmen äußerten die Befürchtung,

dass Automobile als Rennwagen zu konzipieren seien – andere sahen der neuen Entwicklung

gelassen oder wohlwollend entgegen.260 Aber auch der Reichsverband der Automobilindustrie

und der AvD lehnten den Autobahnbau bzw. die Hafraba-Pläne ab. Um 1930 waren Fachkrei-

se weitgehend der Meinung, dass die Autobahnen notwendig seien.

Namhafte Personen, Unternehmen und Verbände waren aber schon bald durch die ge-

duldigen und mit Wirtschaftlichkeitsberechnungen bereicherten Bemühungen der Hafraba-

Lobbyisten von der Sinnhaftigkeit des Autobahnbaus überzeugt. Georg von Opel, der ADAC,

die IG-Farben und viele andere setzten sich öffentlich und zum Teil mit parlamentarischen

Eingaben für die neuen „Nur-Auto” -Verkehrswege ein.261 Als Beleg für die bis in höchste

politische Ebenen hinein erfolgreiche Hafraba-Überzeugungsarbeit sei hier der ehemalige

Reichspostminister und Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Reichstag Giesberts ge-

nannt. Giesberts lobte bei einem Vortrag vor der Hafraba-Mitgliederversammlung (am 4. No-

vember 1931 in Frankfurt am Main) die mit „ außerordentlichem Fleiß und großer Sorgfalt“

durchgeführten Vorarbeiten der Hafraba-Gesellschaft. (Es gibt) so viele Beispiele, daß man

überragende Dinge nicht als so phantastisch betrachten sollte. (... Ich möchte bekennen), daß

der Plan der Hafraba ein durchaus realer, der nicht nur durchführbar und realisierbar ist, son-

dern der auch im Interesse unserer Verkehrsentwicklung dringend erforderlich scheint. (Wir

müssen) auf diesem Gebiet vorausschauend arbeiten und an das Problem ohne Engherzigkeit

und ohne kleinliche Eifersucht herangehen.”  Und zum Wettbewerb zwischen Reichsbahn und

                                               
257 Diese Haltung hatte naheliegende Gründe: Die Pläne der Hafraba galten als Bestandteil der Absicherung und

des Ausbaus kapitalistischer Waren- und Kommunikationsbeziehungen und –verhältnisse und damit als kul-
turell minderwertig. Nachdem die NSDAP an der Macht war, konnte der Bau der Reichsautobahn als Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahme und als wirtschaftsbelebender Faktor propagandistisch verkauft werden. Vgl.
Lang, Kurt; Stommer, Rainer: „ Deutsche Künstler – an die Front des Straßenbaues!“ , in: Stommer, Rainer
(Hrsg.): Reichsautobahn – Pyramiden des Dritten Reiches; Marburg 1982, Seite 92.

258 Vgl. Windisch-Hojnacki, Claudia: Konzeption und Bau der Reichsautobahnen; Bonn 1989, Seite 39f.
259 Vgl. Kaftan, Kurt: Der Kampf um die Autobahnen, Berlin 1955, Seite 150.
260 Vgl. Bundesminister für Verkehr, Abteilung Straßenbau: HAFRABA – Rückblick auf 30 Jahre Autobahnbau;

Wiesbaden 1962, Seite 17f. Dort (Seite 21ff.) werden auch die Lobbyaktivitäten der Hafraba beschrieben.
Erwähnt wird dabei eine der zahlreichen Denkschriften (vom 17. März 1928) sowie der Besuch einer Hafra-
ba-Kommission (unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters von Frankfurt am Main, Dr. Landmann, der
zugleich Vorsitzender des Hafraba-Verwaltungsrates war) im Reichsverkehrsministerium (Treffen mit Mi-
nisterialdirektor Dr. Stapenhorst im Mai 1928). Das Original der Denkschrift ist abgedruckt auf Seite
32 bis 40.

261 Vgl. ebenda, Seite 24ff.
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Kraftwagen führt Giesberts aus: „Nun ist es richtig, daß ja der Autoverkehr an sich bis zu ei-

nem gewissen Grade eine Konkurrenz für die Reichsbahn darstellt, ich möchte aber eher sa-

gen, eine konkurrierende Verkehrs-Ergänzung. Man kann mit der Schiene nicht überall hin-

kommen. Das Auto ist eben beweglicher und anpassender. (...) Ich wage sogar auszusprechen,

daß manche Eisenbahnlinie abgebaut und dafür eine Autobahn errichtet werden sollte!”  Auch

zu den bereits damals (vor 1931) vorhandenen politisch auferlegten finanziellen Belastungen,

die der Schienenverkehr zu tragen hatte, nimmt Giesberts Stellung: „Es ist (...) zu begreifen,

daß die Reichsbahn die Entwicklung des Automobilwesens mit gemischten Gefühlen be-

trachtet. Das kommt daher, daß die Reichsbahn außerordentlich schwer bepackt worden ist,

erstens einmal ganz zu Unrecht mit Reparationsabgaben, zweitens mit Verkehrssteuern usw.

Infolgedessen wird die Abwanderung sowohl vom Personenverkehr als auch vom Güterver-

kehr als außerordentlich schwer empfunden.” 262

8.4.1.4 Beurteilung der Hafraba-Aktivitäten durch die Deutsche Reichsbahn

Die DRG stand den Plänen der Hafraba zunächst ablehnend gegenüber. Sie fürchte die

Konkurrenz durch den motorisierten Straßenverkehr, die sich zunehmend stärker bemerkbar

machte.263 KAFTAN vermutete, dass die ablehnende Haltung von Dorpmüller zu den Auto-

bahnbauplänen mit der parlamentarischen Verschleppung der Bemühungen der Hafraba-

Gesellschaft zusammenhing, § 13 des Finanzausgleichsgesetzes zu ändern.264 Die Beurteilung

der Hafraba-Aktivitäten durch die Reichsbahn kann im Zusammenhang mit den Vorgängen

rund um den Schenker-Vertrag gesehen werden. Die Reichsbahn fürchtete nationale Konkur-

renz im Gütertransportbereich und strebte schon seit 1925 danach, das Monopol im Güterver-

kehr auf der Straße zu erlangen. Um die Reichsbahn zur Zustimmung zu den Autobahnbau-

plänen zu bewegen, genehmigte Reichskanzler Brüning der Reichsbahn 1931, die Spedition

Schenker & Co zu kaufen. Dies musste für längere Zeit geheimgehalten werden.

8.4.2 Entwicklung von Richtlinien für den Straßenbau

Ab 1927 entwickelten sich die ersten einheitlichen allgemeinen Richtlinien für den

geplanten Bau der Hafraba-Autobahn. Die wichtigsten Regelungen waren:
�

 Möglichst Anpassung der Trasse im Längsprofil an die Horizontale (dadurch werde die Transportleistung am
billigsten);

�
 Lichte Weite der Überführungen 14 m, lichte Höhe 4,5 m auf mindestens 11 m Breite;

�
 3 Fahrspuren zu je 3 m Breite, je 1,5 m Seitenstreifen und Bankette (dadurch betrug die Gesamtbreite 15 m).

Auf Strecken geringerer Bedeutung wurden lediglich 3 Fahrspuren zu je 3 m vorgesehen, so daß dort die Ge-
samtbreite 12 m betragen sollte;

                                               
262 Alle Zitate Giesberts, die hier aufgeführt wurden, entstammen aus Kaftan, Kurt: Der Kampf um die Auto-

bahnen; Berlin 1955, Seite 125ff.
263 Aber auch aus dem Bereich der Wissenschaft waren ablehnende Stimmen zu den Hafraba-Plänen zu hören.

So lehnte 1927 der damalige Inhaber des Lehrstuhls für Eisenbahnoberbau an der TH Hannover, Prof. Dr.
Otto Blum den Autobahnbau ab, weil die Leistungsfähigkeit des Eisenbahnnetzes noch nicht erschöpft sei.
Vgl. Kaftan, Kurt: Der Kampf um die Autobahn; Berlin 1955, Seite 89.

264 Vgl. ebenda, Seite 133 (Fußnote 32). Dies könnte als Indiz für aktives „ Gegenlobbying“  der Reichsbahn
hinter den politischen Kulissen des Reichstags gesehen werden. Jedoch sei hier betont, dass es sich um eine
nicht belegte Vermutung Kaftans handelt.
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�
 Maximalsteigung zwischen 3 Prozent und bis zu 10 Prozent, falls dadurch wesentliche Einsparungen an Bau-

kosten (und somit geringere Abschreibungen und Verzinsungen) zu erwarten seien. Bei nach oben konvexen
Gradienten sollten die an den Scheitelpunkt anschließenden Neigungen auf einer Länge von je 50 m höchs-
tens 1,5 Prozent betragen:

�
 Minimalradius 500 m;

�
 Einseitiges Quergefälle bei Radien von 500 bis 1000 m = 5 Prozent, bei Radien zwischen 1000 und 2000 m =

2,5 Prozent;
�

 Dachförmiges Fahrbahnprofil mit einer Querneigung von 2,5 bis 3 Prozent.265

Gegenüber den alten Landstraßenquerschnitten bedeuteten diese Hafraba-Ur-

Richtlinien schon einen recht großen Fortschritt. Aber bereits vier Jahre später legte der

Hafraba-Vorstand neue Richtlinien für die technische Anlage von Autobahnen vor, die auch

für die späteren Reichsautobahnen nach 1933 die Grundlagen für deren technische Ausges-

taltung bildeten. In diesen Richtlinien wurde der Streckenbau in den Anfangs-, End- und Zwi-

schenstationen, der Auf- und Abfahrten sowie der Kreuzungen festgelegt. Hier als Beispiel

Merkmale der neuen Richtlinien für Strecken im Flachland:
�

 Seit 1927 hatte sich die Meinung unter den Autobahnplanern durchgesetzt, dass eine moderne Autobahn in
der Regel vierspurig angelegt werden müsse. Damit hatte sich die strenge Trennung des Richtungsverkehrs
durchgesetzt.

�
 Das beste Profil zeigten diejenigen Autobahnen, deren beiden Bahnen durch einen Mittelstreifen (mit einem

Blendschutz) getrennt waren. Jede der Bahnen sollte in zwei Spuren aufgeteilt sein (eine Spur 3 m breit, die
andere 4 m).

�
 Die Breite des Mittelstreifens sollte 3 m betragen;266

�
 Schutzeinrichtungen gegen Blendung durch Gegenverkehr;267

9 Epoche V (Die Herrschaftszeit der Nazis)

9.1 Elemente einer neuen Verkehrspolitik

9.1.1 Entwicklung verkehrspolitischer Rahmenbedingungen

9.1.1.1 Güterverkehr

Nachdem die Brüningsche Notverordnung ohne großen Erfolg blieb und die Konkur-

renzsituation zwischen Schienengüterverkehr und dem Güterverkehr auf der Straße weiterhin

angespannt blieb, plante der Reichsverkehrsminister, das Monopolrecht für den Straßengüter-

verkehr der Reichsbahn zu übertragen. Ein entsprechender Gesetzentwurf vom 9. Juli 1934

scheiterte aber nach der Intervention des Generalinspekteurs für das deutsche Straßenwesen.

Die Folge wäre gewesen, dass sich die Unternehmer im Bereich des Güterkraftfahrwesens in

die Abhängigkeit der Reichsbahn hätten begeben müssen.268 Die Reichsregierung verabschie-

dete sich von diesem Zeitpunkt an von der Zielsetzung, durch gesetzliche Maßnahmen die

DRG einseitig zu begünstigen. Am 26. Juni 1935 trat das Güterfernverkehrsgesetz in Kraft, in

dessen Präambel sich bereits die veränderte Bedeutung des Kraftwagenverkehrs in Deutsch-

                                               
265 Vgl. Kaftan, Kurt: Der Kampf um die Autobahn, Berlin 1955, Seite 84f. und Bundesminister für Verkehr,

Abteilung Straßenbau: HAFRABA – Rückblick auf 30 Jahre Autobahnbau; Wiesbaden 1962, Seite 16.
266 Vgl. ebenda.
267 Vgl. Pehnelt, Gernot: Das Unternehmen „ Reichsautobahn“ ; uni-jena.de/~w7pege/autobahn.html. Download

am 18.5.2000, Abschnitt 2.2.
268 Die Unternehmer sollten entsprechend dem Gesetzentwurf nach einer Übergangszeit von der Reichsbahn

übernommen werden. Die Alternative wäre gewesen, dass sie gegen die Zahlung einer Abfindung ihren Be-
trieb hätten einstellen müssen Salzwedel, Jürgen: Die Behörden, Aufgaben und Verhältnis zur NSDAP - Das
Verkehrswesen und seine Verwaltung, in: Jeserich, Kurt u. a.: Deutsche Verwaltungsgeschichte, Stuttgart
1984, Band IV, Seite 915.
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land widerspiegelte. Dort hieß es: „Um einen gerechten Leistungswettbewerb zwischen Ei-

senbahnen und Kraftwagen sicherzustellen, hat die Reichsregierung folgendes Gesetz be-

schlossen ...” .269

Von einem freien Unternehmertum der Spediteure konnte aber noch keine Rede sein,

denn die Anzahl der Konzessionen blieb beschränkt. Eine Konzession wurde nur in dem Fall

erteilt, dass ein volkswirtschaftliches Bedürfnis vorhanden war. Ferner mussten alle Spediteu-

re Zwangsmitglied im Reichs-Kraftwagen-Betriebsverband270 werden. Der Werk- und der

Güternahverkehr blieben 1935 gesetzlich nicht geregelte Bereiche. Die Branche wuchs, nach-

dem das Gesetz in Kraft getreten war, so stark weiter, dass der Reichsverkehrsminister einen

Genehmigungsstopp für die Konzessionen erteilen musste, der erst im Zuge der Kriegsvorbe-

reitungen wieder aufgehoben wurde. Es wurden nämlich über den bestehenden zivilen Bedarf

hinaus Konzessionen genehmigt. Beim Bau des Westwalls 1938 konnten die Lastkraftwagen

jedoch ihre Leistungsfähigkeit einprägsam unter Beweis stellen.271

9.1.1.2 Personenverkehr

Ende 1934 trat das Personenbeförderungsgesetz in Kraft. Sein Regelungsbereich er-

streckte sich auf alle Landverkehrsmittel zur gewerbsmäßigen Beförderung von Personen, die

Eisenbahnen bildeten einen Ausnahmebereich. Die Personenbeförderung war seitdem an eine

Genehmigung gebunden. Auch hier bildete die Reichsbahn zusammen mit der Reichspost

einen Ausnahmebereich. Eine Genehmigung hing von der Zuverlässigkeit des Unternehmers

ab. Hinzu kamen Anforderungen an die Sicherheit und der Leistungsfähigkeit des Unterneh-

mens. Außerdem musste der Bedarf nach einem weiteren Beförderungsunternehmen bestehen.

Die Genehmigungsbehörde war für Straßenbahnen das Regierungspräsidium und für Drosch-

ken die Ortspolizeibehörde. 272

9.1.2 Veränderung im Eisenbahnwesen

9.1.2.1 Die Reparationsleistungen

An die Stelle des Dawes-Planes war schon 1930 der Young-Plan getreten. Für die

DRG bedeutete dies den Wegfall der Reparationsschuldverschreibungen. Sie musste aller-

dings eine Reparationssteuer in gleicher Höhe zahlen. Die ausländischen Mitglieder des Ver-

waltungsrates wurden durch deutsche Beamte ersetzt. Der Eisenbahnkommissar, der die

Zahlung der Reparationsschuld überwacht hatte, beendete seine Tätigkeit. Bereits ein Jahr

später wurde 1931 in Den Haag angesichts der Weltwirtschaftskrise ein Moratorium zur

Zahlung beschlossen, der Hoover-Plan. Ein weiteres Jahr später wurden die Reparationszah-

lungen nach einer Konferenz in Lausanne ganz eingestellt. Allerdings hatte die DRG noch

                                               
269 Vgl. ebenda, Seite 916.
270 RKB.
271 Vgl. ebenda, Seite 917.
272 Vgl. ebenda, Seite 914f.
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einige Jahre in der Öffentlichkeit mit dem Ruf zu kämpfen, sie sei ein von Alliierten kontrol-

liertes Unternehmen, quasi ein „Staat im Staat” .273

9.1.2.2 Die Reichsbahn unter dem zunehmenden Einfluss der Nationalsozialisten

Der Schienenverkehr wurde nach dem Machtwechsel in den Dienst der neuen Staats-

führung gestellt.274 Die politischen Veränderungen wurden von der Reichsbahnführung be-

grüßt. Dies beruhte teils auf politischen Überzeugungen, teils aber auch darauf, dass man sich

erhoffte, die neue Staatsführung würde sich im Konkurrenzkampf mit der Straße auf die Seite

der Reichsbahn schlagen.275 Rasch bahnten sich weitere Entwicklungen an, die klar machten,

dass sich die DRG schnellstens in den Dienst der neuen Regierung stellte. Dies zeigt ein Aus-

zug aus einem Aufruf Dorpmüllers an die Mitarbeiter der DRG: „Die nationale Regierung hat

die Geschicke Deutschlands in die Hand genommen. Bei dem Wiederaufbau des Deutschen

Reiches kann sie mit der bereitwilligen Mitarbeit der Deutschen Reichsbahn rechnen [...]“ .276

Kurze Zeit später schloss sie sich dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeam-

tentums an, obwohl ihre Dienststellen keine Reichsbehörden waren, und entließ fristgemäß

die Mehrzahl der Arbeiter, Beamten und Angestellten, die keine arische Abstammung nach-

weisen konnten, oder bei denen man sich nicht sicher war, dass sie sich rückhaltlos für den

nationalen Staat einsetzen würden. Im Juli 1933 wurde bei der Reichsbahn der „ Deutsche

Gruß”  eingeführt.277 Freie Gewerkschaften wurden bald verboten. Formal blieb aber noch al-

les beim Alten, denn der Name „Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft”  wurde behalten.

GALL/POHL vermuten, dass dadurch der Eindruck einer unternehmerischen Qualität erweckt

werden sollte, der so nicht gegeben war. Die Stammaktien der DRG waren alle in Staatsbe-

sitz, und die Vorzugsaktien waren keine Aktien im Sinne des Handelsrechts. Ferner war die

Reichsbahnverfassung von 1924 durch die politische Führung der Nationalsozialisten außer

Kraft gesetzt. Bereits ab dem 1. Oktober 1933 verloren die Länder ihre Mitbestimmungs-

rechte bei der Konzessionsvergabe, der Planfeststellung und der Bahnaufsicht. Der Versuch,

die Reichsbahn dem politischen Einfluss zu entziehen, wurde formal beendet durch das „Ge-

setz zur Neuregelung der Verhältnisse der Reichsbank und der Deutschen Reichsbahn”  vom

10. Februar 1937. Von da an bestand auch offiziell die „ Deutsche Reichsbahn” .278

                                               
273 Vgl. Seidenfus, Hellmuth: Behörden, Aufgaben und Verhältnis zur NSDAP – Eisenbahnwesen, in: Jeserich,

Kurt u. a.: Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band IV, Stuttgart 1984, Seite 924f.
274 Vgl. Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft; Wirtschaftsführung und Finanzwesen der

Deutschen Reichsbahn, Berlin 1934, Vorwort.
275 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred: Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 167.
276 Vgl. Gottwaldt, Alfred: Julius Dorpmüller - die Reichsbahn und die Autobahn; Berlin 1995, Seite 33f..
277 Vgl. ebenda, Seite 34.
278 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 168f. Da-

durch verlor die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft den Charakter einer juristisch selbständigen Person und
wurde zu einem Sondervermögen des Deutschen Reiches mit dem Namen „ Deutsche Reichsbahn“ . Symbo-
lisch für die Ein- und Unterordnung in das Naziregime war, dass mit der Umbenennung in Deutsche Reichs-
bahn das alte Eisenbahnsymbol, der Adler, durch einen Hakenkreuzadler ersetzt wurde.
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9.1.2.3 Einflussnahme der Nationalsozialisten auf die Reichsbahnorganisation

Zum Zeitpunkt der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler waren die Eisenbahnfach-

abteilungen noch bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft untergebracht. Fünf Ministerial-

direktoren leiteten die Fachabteilungen für
�

 Eisenbahnverwaltung (Vogel);
�

 Eisenbahntechnik (Knaut);
�

 Wasserbau (Gährs);
�

 Schifffahrt (Klausener);
�

 Kraftfahrwesen (Brandenburg).

Zunächst dachte Hitler nicht daran, mit einem Schlag die zahlreichen bestehenden au-

ßenpolitischen Zwänge zu beseitigen, die sich aus dem Dawes- und dem Young-Plan ergeben

hatten. DRG-Direktor  Dorpmüller wurde als Garant für die Kontinuität in der Eisenbahn- und

Reparationspolitik sowie als Symbol für das Zusammenwirken von Konservatismus und Na-

tionalsozialismus279 betrachtet. Auch war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar, dass sich die

Regierung Hitler fest etablieren sollte. Schon bald deuteten sich Veränderungen an: Im Früh-

jahr 1933 wurde bei Reichsbahnstellen angefragt, weshalb es jüdisch betriebene Gaststätten

und Kioske auf Reichsbahngelände gäbe.280

Die „NS-Fachschaftsabteilung-Reichsbahn” , in der die radikalen Nationalsozialisten

unter den Reichsbahnmitarbeitern zusammengefasst waren, war von Mitte März 1933 an be-

strebt, eine „Säuberung”  des Verwaltungsrates der Reichsbahn durchzuführen. Sie wollte den

vermeintlich zu großen „Einfluß von Wirtschaft und Judentum“  zurückdrängen. Das Gebäude

der DRG wurde sogar vorübergehend von einem SA-Trupp besetzt, der in der ihm typischen

Weise entsprechende Forderungen lautstark vorbrachte.281 Dem entstandenen Druck, die

Reichsbahn der nationalen Regierung gleichzuschalten, versuchte Dorpmüller nachzugeben.

Im Frühsommer 1933 ließ er mehrere Posten innerhalb der Reichsbahndirektion von linien-

treuen Männern besetzen.282 Zu Kriegszeiten gab es nur noch einen einzigen Reichsbahn-

Direktions-Präsidenten, der nicht Mitglied der NSDAP war (Max Roser aus Karlsruhe).283

Gleichwohl erfolgte die Durchsetzung der Reichsbahn mit Mitgliedern der NSDAP

langsam. Es herrschte eine gewisse Zurückhaltung vor, die für Wirtschaft und Wehrmacht

bedeutsame Verkehrspolitik für parteipolitische Zwecke einzuspannen. Die Durchsetzung mit

Parteimitgliedern verlief aber kontinuierlich, denn die Mitarbeiter der Reichsbahn hatten sich

mit Parteieintritten vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten stark zurückgehalten. Die

Hauptverwaltung und die Betriebsverwaltung der Reichsbahn war außerdem kaum, wie bei

fast allen anderen Ressorts üblich, mit betriebsfremden Mitarbeitern bestückt.284

                                               
279 Diese Einschätzung wird geäußert bei Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland;

München 1999, Seite 172f.
280 Vgl. Gottwaldt, Alfred: Julius Dorpmüller - die Reichsbahn und die Autobahn; Berlin 1995, Seite 34.
281 Detaillierter zu dieser gescheiterten „ wilden Übernahme“  der Reichsbahn, siehe: Gall, Lothar; Pohl, Manfred

(Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 171f.
282 Opfer dieser parteipolitisch bedingten Umbesetzung in der Reichsbahnführung waren unter anderem Wil-

helm Weihrauch (Stellvertreter Dorpmüllers und Leiter der Personalabteilung) und Dr. Dr. Hans Baumann
(der Pressesprecher von Dorpmüller), vgl. ebenda. Aus antisemitischen Gründen wurde Finanzvorstand
Ludwig Homberger, zur evangelischen Religion übergetretener Jude, entlassen. Er wurde jedoch auf Grund
seiner hohen fachlichen Qualifikation erst 1934 aus seinem Amt entfernt.

283 Vgl. Gottwaldt, Alfred: Julius Dorpmüller - die Reichsbahn und die Autobahn; Berlin 1995, Seite 36.
284 Innerhalb der Reichsbahn wurde die „ Organisation des persönlichen Überwachungsdienstes“  eingerichtet.

Bewerber für eine Stelle bei der Reichsbahn oder Kandidaten für eine Beförderung mußten sich einer Beur-
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9.1.2.4 Neugestaltung der Länderkompetenzen im Eisenbahnwesen

In der bis zu diesem Zeitpunkt fast hundertjährigen Geschichte der deutschen Eisen-

bahnen waren es immer die Länder gewesen, die sich gegen die Übertragung ihrer Befugnisse

im Eisenbahnwesen auf einen Staatenbund oder auf das Deutsche Reich gewehrt hatten. Ob-

wohl nach dem Ende des 1. Weltkriegs zahlreiche Kompetenzen an das Reich abgetreten

wurden, behielten sich die Länder im Rahmen des Staatsvertrages und im Rahmen eines Zu-

satzprotokolls zahlreiche Auflagen und Mitwirkungsrechte vor. Durch das „Gesetz zur Ver-

einfachung und Verbilligung der Verwaltung“  vom 21.2.1934 wurden diese Rechte, z.  B.  das

Recht, eigene Beamten in den Verwaltungsrat der Reichsbahn zu entsenden, endgültig aufge-

hoben. Nun war der Weg für die Neuordnung der Verwaltungsbezirke frei geworden. Das aus

der Privatbahnzeit stammende und organisatorisch unmögliche Zustände wurde beseitigt.285

9.1.3 Reichsbahn und Straßenbaupolitik

9.1.3.1 Konzepte und Entwicklungslinien

Am 11. Februar 1933, steckte Hitler bei der BAA286 die wichtigsten Rahmenbedingun-

gen ab, nach denen die Automobilisierung gefördert werden sollte:
�

 Die staatliche Interessenvertretung des Kraftwagenverkehrs sollte aus dem Rahmen des bisherigen Verkehrs
herausgenommen werden;

�
 Der Automobilverkehr sollte allmählich steuerlich entlastet werden;

�
 Ein großzügiger Straßenbauplan soll verwirklicht werden;

�
 Straßensportveranstaltungen sollen staatlich gefördert werden;287

Die zukünftige Bedeutung des Straßenbaus umriss Hitler mit folgenden Worten: „So

wie das Pferdefuhrwerk einst sich seine Wege schuf, die Eisenbahn den dafür notwendigen

Schienenweg baute, muß der Kraftverkehr die dafür notwendigen Autostraßen erhalten. Wenn

man früher die Lebenshöhe von Völkern oft nach der Kilometerzahl der Eisenbahnschienen

zu messen versuchte, dann wird man in der Zukunft die Kilometerzahl der für den Kraftver-

kehr geeigneten Straßen anzulegen haben.” 288 Im Frühjahr 1933 kam es im Reichsverkehrsmi-

nisterium zu mehreren für die Entwicklung des Straßenbaus richtungsweisenden Besprechun-

gen. Zunächst versuchte Hafraba-Lobbyist Hof Reichskanzler Hitler (wie auch dessen Vor-

                                                                                                                                      
teilung durch Beauftragte der NSDAP unterziehen. Die Prüflinge erhielten nur dann den Zuschlag, wenn sie
bestätigen konnten, dass ihrer Beschäftigung vom Standpunkt des Nationalsozialismus aus keine Bedenken
entgegenstanden. Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite
187.

285 Vgl. Seidenfus, Hellmuth: Die Behörden, Aufgaben und Verhältnis zur NSDAP – Eisenbahnwesen, in: Jese-
rich, Kurt u. a.: Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band IV, Stuttgart 1984, Seite 925f. Beispielsweise gab es
in Leipzig unter einem Dach zwei getrennt verwaltete Bahnhöfe. Der eine unterstand der RD Halle, der ande-
re der RD Leipzig. Der Bahnhof in Leipzig wurde nun vollständig der RD Halle zugeordnet, wodurch sich e-
norme Verwaltungskosten einsparen ließen.

286 BAA = Berliner Automobil-Ausstellung.
287 Vgl. Schütz, Erhard: Mythos Reichsautobahn; Berlin 1996, Seite 14.
288 Zitiert nach Kaftan, Kurt: Der Kampf um die Autobahnen; Berlin 1955, Seite 150 bzw. Fußnote 35. Kaftan

nennt (ebenso wie: Bundesminister für Verkehr, Abteilung Straßenbau; HAFRABA, Wiesbaden 1962, Seite
29) als Zeitpunkt der Rede den 18. Februar 1933. Andere Autoren datieren die Rede auf den 11. Februar.
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gänger) für seine Pläne zu gewinnen.289 Hitler übernahm die Vorarbeiten der Hafraba und ließ

sie mit der Gründung des Unternehmens Reichsautobahnen ihre Tätigkeit einstellen.290

1933 äußerte sich Hitler konkreter, als er im Rahmen einer Maikundgebung versprach:

„ Wir stellen ein Programm auf, das wir nicht der Nachwelt überlassen wollen, sondern das

wir verwirklichen, das Programm unseres Straßenneubaus, eine gigantische Aufgabe, die

Milliarden erfordert. Wir werden die Widerstände dagegen aus dem Weg räumen und die

Aufgabe groß beginnen.” 291 Rasch beendete Hitler die langwierige Auseinandersetzung um

die Frage, ob die Erhebung von Chauseegeldern auf Autobahnen zulässig sei oder nicht. Er

erklärte, dass es durchaus zulässig sei, von den Autofahrern eine mäßige Gebühr zu verlan-

gen, schließlich treffe es nicht zu, dass Straßenbenutzer nicht zur Erhaltung der Straße heran-

gezogen werden könnten.292 Wenig später lud er hochkarätige Vertreter der deutschen Wirt-

schaft, darunter Namen wie von Siemens, Stinnes, Bosch und Thyssen, zu einem Treffen ein,

an dem auch Julius Dorpmüller, der Präsident der Reichsbank, Schacht, sowie die beiden

möglichen Kandidaten für den Posten des Generaldirektors des Unternehmens Reichsauto-

bahn, Feder und Todt teilnahmen. Hitler erläuterte seine Autobahnnetzpläne und sicherte sich

die Unterstützung der Großindustrie. Ferner gelang es ihm, die anfangs ablehnende Haltung

der Reichsbahn zu ändern. Er agierte sehr geschickt, indem er sie in seine Autobahnpläne

aktiv mit einband. Hitler machte Julius Dorpmüller klar, dass Widerstand gegen seine Aus-

baupläne ohnehin sinnlos sei.293

Der Sinneswandel von Dorpmüller kam dadurch zustande, dass Hitler mehrere Zuge-

ständnisse machte. In der Begründung des Reichsautobahngesetzes vom Juni 1933 wurde der

Reichsbahn die Führung des Unternehmens „Reichsautobahnen“  zugedacht. Dadurch, dass

der gewerbliche Güterfernverkehr einer einheitlichen Leitung unterstellt wurde, sollte der seit

Jahren schwelende Streit zwischen dem Straßenverkehr und der Eisenbahn endlich beigelegt

werden. Mit dieser Kompetenz ausgestattet sah sich Dorpmüller als Sieger im Konflikt mit

der Konkurrenz auf der Straße und war fortan Unterstützer der Straßenbaupolitik Hitlers.294

                                               
289 Vgl. Gottwaldt, Alfred: Julius Dorpmüller – Die Reichsbahn und die Autobahn; Berlin 1995, Seite 38.
290 Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, Fritz Todt, äußerte sich dazu mit folgenden patheti-

schen Worten: “ Die großzügige Verwirklichung der Vorarbeiten der Hafraba ist die beste Anerkennung der
geleisteten Arbeit. Es ist das herbe Schicksal jeder zweckgebundenen Organisation, im Augenblick des
höchsten Erfolgs ihre Daseinsberechtigung zu verlieren, da das Ziel erreicht ist. Auch für den Verein Hafraba
ist dieses herbe Ziel mit der Stunde der Gründung der Gesellschaft ‚Reichsautobahnen‘, die den Bau der
Strecke Frankfurt a. M. – Mannheim – Heidelberg bereits in Angriff genommen hat, gekommen. Mit der
Verwirklichung ihrer Pläne schließt die Hafraba ihre Tätigkeit ab.“  Zitiert nach Windisch-Hojnacki, Claudia:
Die Reichsautobahn; Bonn 1989, Seite 40.

291 Vgl. Schütz, Erhard: Mythos Reichsautobahn; Berlin 1996, Seite 14. Schütz verweist hierbei auf Benn, Gott-
fried: Essays und Reden in der Fassung der Erstdrucke; Frankfurt 1989, Seite 233. Benn äußert an der ange-
gebenen Stelle sich zur Bedeutung des Tages der Arbeit: „ (...) die Arbeit soll herausgeführt werden aus ihrem
Makel als Joch, aus ihrem Strafcharakter als proletarisches Leid, den sie die letzten Jahrzehnte trug, und wird
als ein Band des Volkes gefeiert, als ein Bund einer neu entstehenden Gemeinschaft, es wird jener Charakter
an ihr gefeiert, durch den die Schöpfung durch die Reihe aller Völkerwandlungen hindurch die menschliche
Gesellschaft zu immer neuen, geschichtlich erarbeiteten, kulturellen Einheiten prägte.“  In diesem Zusam-
menhang kann man die Autobahnbauprogramme auch als Beitrag zur Stärkung des neuen deutschnationalen
Selbstbewußtseins betrachten.

292 Vgl. Windisch-Hojnacki, Claudia: Die Reichsautobahn; Bonn 1989, Seite 47.
293 Vgl. Schütz, Erhard: Mythos Reichsautobahn; Berlin 1996, Seite 14f., Gottwaldt, Alfred: Julius Dorpmüller –

Die Reichsbahn und die Autobahn; Berlin 1995, Seite 40f. und Windisch-Hojnacki, Claudia: Die Reichsau-
tobahn; Bonn 1989, Seite 47ff.

294 Vgl. Gottwaldt, Alfred: Julius Dorpmüller – Die Reichsbahn und die Autobahn; Berlin 1995, Seite 41.
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9.1.3.2 Organisation und Betrieb des Unternehmens „Reichsautobahnen”

Es gab jedoch auch fachkundige, parteiinterne Kritik an den Autobahnplänen. Prof.

Halter von der TH München (Parteimitglied seit 1931 und Inhaber des Lehrstuhls für Land-

straßenbau und Eisenbahnwesen) stellte wiederholt die Sinnhaftigkeit des Autobahnbaus in

Frage. Er monierte vor allem das 1933 bei Weitem noch nicht vorhandene Kraftverkehrsauf-

kommen. Halter opponierte teilweise öffentlich gegen Todt, wurde jedoch mit der Bemer-

kung, dass „die schriftliche oder mündliche Verbreitung derartiger Gedanken”  unerwünscht

und mit der Tätigkeit eines deutschen Hochschulprofessors unvereinbar seien. Dabei hatte

Halter schon einen visionären Blick in die Zukunft gewagt (und die spätere Entwicklung hatte

ihm recht gegeben). Prof. Halter widerlegte zum Einen den militärischen Nutzen der Auto-

bahnen und kritisierte zum Anderen, dass diese für Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h aus-

gelegt werden sollten. Außerdem verfüge das Deutsche Reich mit dem Landstraßen- und dem

Eisenbahnnetz über eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur.295

Zur Vorbereitung des Autobahnbaus wurde die Gezuvor gegründet. Sie erarbeitete in

enger Abstimmung mit Parteistellen, Kommunalstellen, Behörden und der Wirtschaft einen

Vorentwurf, der als Basis (zusammen mit den ausführlichen Hafraba-Unterlagen) für die Um-

setzung des Projektes diente. Jede der elf selbständigen Bausektionen konnte die Baupläne

angepasst an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten realisieren. Diese „Obersten Bauleitun-

gen für den Bau von Reichsautobahnen”  und die zugeordneten Bauleitungen waren unter Be-

rücksichtigung der entsprechenden Richtlinien des Generalinspektors für den Autobahnbau

verantwortlich. Folgende Abbildung verdeutlicht den organisatorischen Aufbau und die

wichtigsten Einflusskonstellationen, unter denen das Unternehmen „ Reichsautobahnen“  a-

gierte:

                                               
295 Vgl. Schütz, Erhard: Mythos Reichsautobahn; Berlin 1996, Seite 21f. Halter meinte, dass Straßen gebaut

würden, die lediglich „ dem heiteren Lebensgenuß reicher Leute“  dienten. Wenn man daran denke, „ ergreife
einen geradezu Furcht vor der Zukunft.“
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Vorstand: Ab 1938 Vorsitz durch
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Abbildung 4: Wesentliche Einflusslinien über Aufsicht und Leitung der Reichsautobah-
nen296

9.1.3.3 Finanzierung, Organisations- und Personalverflechtung

Die DRG wurde dazu verpflichtet, ein Unternehmen „Reichsautobahnen”  zu gründen,

das als selbständige juristische Person des öffentlichen Rechts ein leistungsfähiges Netz von

Kraftfahrbahnen errichten sollte. Mit dem Gesetz über die Errichtung eines Unternehmens

„ Reichsautobahnen”  vom 21. Juni 1933 wurde die bis dahin herrschende organisatorische

Vielfalt bei den Straßenbaubehörden, die mit entsprechenden Kompetenzstreitigkeiten einher

ging, beseitigt. Das Amt des Generalinspektors wurde geschaffen. Dieser war Oberste

Reichsbehörde und somit Hitler direkt unterstellt. Todt baute rasch einen Apparat von ge-

schulten Fachkräften auf (Ingenieure, Architekten, Geologen, Forstleute etc.) und verkündete,

das über 7000 km Autobahnen im gesamten Reichsgebiet gebaut werden sollten. Eventuell

notwendige Enteignungen bereiteten auf Grund der politischen Gleichschaltung der entspre-

chenden Straßenbaubehörden keine Probleme.297 Todt war neben der Planung auch für die

                                               
296 Quelle: Vgl. Windisch-Hojnacki, Claudia: Die Reichsautobahn; Bonn 1989, Seite 53, eigene Darstellung und

Vereinfachung. Als wichtigste gesetzliche Grundlagen sind das Gesetz über die Errichtung eines Unterneh-
mens „ Reichsautobahnen“  (vom 27. 6. 1933) und das Gesetz zur Neuregelung der Verhältnisse der Reichs-
autobahnen vom 1. 6. 1938 berücksichtigt.

297 Vgl. ebenda, Seite 51.
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propagandistische Vermarktung verantwortlich. Autobahnen waren nicht einfach Autobahnen,

sondern sie wurden zu den „Straßen des Führers”  hochstilisiert.

Die DRG war für Bau und Unterhaltung eines leistungsfähigen Autobahnnetzes im

Deutschen Reich verantwortlich und erließ die Satzung für das neue Unternehmen. Ihr Gene-

raldirektor fungierte gleichzeitig auch als Vorsitzender von Verwaltungsrat und Vorstand der

Reichsautobahn-Gesellschaft, es entstand zunächst sogar eine weitgehende Personalgemein-

schaft zwischen beiden Organisationen.298 Ihre Dienststellen waren unmittelbare Reichsbehör-

den. Linienführung und Ausgestaltung der einzelnen Strecken nahm der Generalinspekteur für

das Deutsche Straßenwesen vor.299 Durch den engen organisatorischen Anschluss an die

Reichsbahn und durch weitreichende Finanzhilfen war das finanzielle Engagement der DRG

bedeutend größer als die Grundkapitaleinlage von 50 Millionen Reichsmark. 1936 nahm sie

beispielsweise eine Schatzanweisungsanleihe in Höhe von 500 Millionen Reichsmark auf,

von denen 400 Millionen dem Tochterunternehmen „ Reichsautobahnen“  zuflossen.300 Nach

SALZWEDEL war die Beauftragung der Reichsbahn mit dem Autobahnbau das Symbol da-

für, dass sie im Kraftverkehr eine dominierende Rolle übernehmen sollte. Die personelle Ver-

flechtung zwischen beiden Organisationen trat offen zu Tage. In mehreren Etappen löste sich

das Unternehmen Reichsautobahnen jedoch organisatorisch von der Reichsbahn. Ab 1944

waren die Reichsautobahnen ausschließlich eine Reichsbehörde.301

Die DRG beteiligte sich aber nicht nur mit einer Grundkapitaleinlage, sondern sie half

dem Unternehmen Reichsautobahnen in jeder weiteren Hinsicht durch Bereitstellung von

Verwaltungs- und technischem Personal. Die Reichsbahn hatte sich dem Autobahnbau unter-

zuordnen: Sie verfügte über eine effiziente Organisation und zeichnete sich durch enormes

fachliches Know-how im Bereich der Planung, Planfeststellung, der Bauvorbereitung, Aus-

schreibung, Überwachung usw. aus. Generaldirektor Dorpmüller besuchte außerdem des öfte-

ren die Autobahnbaustellen, um sich vom Baufortschritt zu überzeugen.302 Von großem Nut-

zen war dabei auch, dass in ganz Deutschland lediglich die DRG über einen gut organisierten

und mit Fachkräften ausgestatteten Bauapparat verfügte. So war es möglich, mit den Arbeiten

am Reichsautobahnnetz an 22 Stellen gleichzeitig zu beginnen.303 Das Engagement der

Reichsbahn ermöglichte dem Unternehmen Reichsautobahnen beste Startbedingungen. Kos-

ten und Belastungen hatte die Reichsbahn zu tragen, das Personal des Unternehmens Reichs-

autobahnen setzte sich aus Reichsbahnpersonal zusammen, Bau- und sonstiges für die Auto-

bahnen benötigtes Material wurde von der Reichsbahn zum Eisenbahndienstguttarif befördert,

                                               
298 Vgl. Schaerfenberg; Wir fahren immer..., Frankfurt 1971, Seite 51.
299 Vgl. Becker, Klaus-Dieter; Das Verfahren der Bundesfernstraßenplanung bis zur Planfeststellung, Göttingen

1977, Seite 45f.
300 Vgl. Deutsche Reichsbahn: Uns gehören die Schienenwege - Festschrift des Ministeriums für Verkehrswesen

der Deutschen Demokratischen Republik zum 125jährigen Jubiläum der Eisenbahnen in Deutschland; Berlin
1960, Seite 206.

301 Vgl. Salzwedel, Jürgen: Die Behörden, Aufgaben und Verhältnis zur NSDAP – Das Verkehrswesen und
seine Verwaltung, in: Jeserich, Kurt u. a.: Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band IV, Stuttgart 1984, Seite
919f.

302 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred: Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 216.
303 Vgl. Bundesminister für Verkehr, Abteilung Straßenbau: HAFRABA – Rückblick auf 30 Jahre Autobahnbau;

Wiesbaden 1962, Seite 203.
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was zu hohen Einnahmeausfällen führte.304 Diese Einnahmeminderungen beliefen sich Schät-

zungen zu Folge (Basis: Preise des Jahres 1933) auf etwa 150 Millionen Reichsmark.305

So kam es, dass die Eisenbahn ihrem späteren Hauptkonkurrenten, dem motorisierten

Kfz, den Weg für dessen Dominanz im Verkehrsbereich ebnete. Dies geschah sicher nicht

immer freiwillig, jedoch stellte sich die Reichsbahn rasch in den Dienst der Naziregierung.

Möglicherweise wäre die Reichsbahn, wenn sie opponiert hätte, gesäubert und mit Gewalt in

die neue Machtstruktur eingegliedert worden. Diese Fragestellung ist jedoch hypothetisch.

9.1.4 Bedeutung der Verkehrsträger im nationalsozialistischen Regime

Die technische Entwicklung der Kraftfahrzeuge war zur Mitte der 30er Jahre so weit

fortgeschritten, dass die Reichsbahn ihre Anteile am Personenverkehrs- und am Güterver-

kehrsaufkommen nur durch Maßnahmen sichern konnte, die aus einer defensiven Lobbyarbeit

heraus resultierten. Es ging um die Wahrung von Machtpositionen, weniger um die Anpas-

sung an die Veränderung auf den Verkehrsmärkten.306

Die Verkehrspolitik der Nationalsozialisten zielte auf den organischen Aufbau des

Verkehrssystems ab, in dem alle Verkehrszweige aufeinander abgestimmt sein sollten. Dies

schloss eine einheitliche Verkehrsverwaltung mit ein. Daher wurde dem federführenden

Reichsverkehrsminister mit der Ausnahme einiger Sonderbereiche alle Verwaltungsaufgaben

im Verkehrsbereich zugewiesen. Zu den Ausnahmebereichen gehörte beispielsweise das Auf-

gabengebiet des Generalinspekteurs für das deutsche Straßenwesen. In der ministeriellen Pra-

xis war auf Grund dieser Ausnahmebereiche das Aufgabengebiet recht begrenzt. Die Position

des Generalinspekteurs für das deutsche Straßenwesen wurde bald zu einer der wichtigsten

politischen Akteure in der deutschen Verkehrspolitik.307

In den Auseinandersetzungen zwischen der DRG und ihrer Konkurrenz, dem motori-

sierten Straßenverkehr, bezogen die neuen Machthaber sehr bald autofreundliche Positionen.

Von oberster Stelle wurden die Absichten der Nationalsozialisten mit folgenden Worten um-

schrieben, wonach sich der Verkehr in der Zukunft „ immer mehr von der Schiene abwenden

und dem Luftweg und der Landstraße zuwenden”  werde. „Die Entwicklung des Kraftwagen-

verkehrs sei bisher unter Verkennung seiner Bedeutung aufgehalten worden. Es müsse jedoch,

da ihm die Zukunft gehöre, nach Kräften unterstützt werden.” 308 Das Automobil galt als das

Verkehrsmittel der Zukunft und wurde in allen wichtigen Bereichen, z. B. der Fertigung, dem

                                               
304 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred: Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 216f.
305 Vgl. Deutsche Reichsbahn: Uns gehören die Schienenwege - Festschrift des Ministeriums für Verkehrswesen

der Deutschen Demokratischen Republik zum 125jährigen Jubiläum der Eisenbahnen in Deutschland; Berlin
1960, Seite 206.

306 Die Förderung erfolgte auf den Gebieten der Produktion, im Bereich der Treibstoffindustrie und im Bereich
des Straßenbaus (ausführlicher dazu im nächsten Abschnitt). Vgl. Salzwedel, Jürgen: Die Behörden, Aufga-
ben und Verhältnis zur NSDAP - Das Verkehrswesen und seine Verwaltung, in: Jeserich, Kurt u. a.: Deut-
sche Verwaltungsgeschichte, Stuttgart 1984, Band IV, Seite 911.

307 Vgl. ebenda, Seite 912. Beispielsweise war der Reichsverkehrsminister erst ab 1937 wieder gleichzeitig Ge-
neraldirektor der DRG. Gleichzeitig wurde der Name wieder in „ Deutsche Reichsbahn“  geändert, und die
Verwaltung wurde in den Staatsapparat eingegliedert.

308 Zitiert nach Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 210.
Die Autoren analysierten die Akten der Reichskanzlei.
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Straßenbau und der Treibstoffindustrie zu Lasten der Reichsbahn gefördert. Ein Indiz dafür

war, dass die Einhaltung der noch gültigen Bestimmungen der Brüningschen Notverordnung

nur sehr begrenzt kontrolliert und Verstöße kaum geahndet wurden. Nach der Notverordnung

sollten die Kraftverkehrsunternehmen an verbindliche Tarife gebunden sein. Allerdings um-

gingen beide Verkehrsträger, also auch die Reichsbahn, die geltenden Regelungen, indem sie

im Rahmen von „Einzelfallzuschüssen”  Ausnahmetarife gewährte.309 Eine große Rolle spielte

die Reichsbahn als Massentransportmittel im Vorfeld der nationalsozialistischen Massenver-

anstaltungen oder im Rahmen der Olympischen Spiele 1936.

9.1.5 Entwicklung des Schienenwegebaus und des Schienenbetriebs

Die ersten Elektrifizierungen wurden im Dritten Reich fortgeführt. Beispielsweise war

die Strecke Ulm – Stuttgart schon am 30. Mai 1933 vollständig elektrifiziert. Die DRG nahm

zu dieser Zeit mehrere Typen von elektrischen Lokomotiven in Betrieb. Der Eisenbahnbetrieb

war davon gekennzeichnet, dass sich die Reisegeschwindigkeiten weiter erhöhen. Der „Flie-

gende Hamburger”  erreichte ebenfalls 1933 eine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von

125 km/h. Dabei wurden zwischen Berlin und Hamburg Diesel-Schnelltriebwagen der Bau-

reihe SVT 877 eingesetzt. Der Schnellverkehr mit Dieseltriebwagen wurde zwei Jahre später

auch zwischen Berlin und Köln sowie zwischen Berlin und Frankfurt am Main aufgenommen.

Es kam zu weiteren Steigerungen der Durchschnittsgeschwindigkeit. Durch die Inbetrieb-

nahme der Baureihe ET 125 wurde das Berliner S-Bahn-Netz für eine Geschwindigkeit von

120 km/h aufgerüstet. Auch weiterhin fanden Stilllegungen von Kleinbahnstrecken statt. Al-

lerdings wurden auch einige Kleinbahnen auf Normalspurweite umgebaut.310 Nennenswerte

Netzerweiterungen gab es im Deutschen Reich nicht mehr, dafür weitere Planungen für städti-

sche S-Bahn-Netze. So sollte in München ein solches Netz mit 15 kV und 16 2/3 Hz gebaut

werden. 1944 kam der zivile Reisezugverkehr fast vollständig zum Erliegen. Ende dieses Jah-

res wurden alle Schnell- und Eilzugverbindungen eingestellt. Das Reisen mit der Eisenbahn

war nur noch mit entsprechender Genehmigung möglich.

9.2 Bedeutung der Verkehrsträger als Wirtschaftsfaktor

9.2.1 Deutsche Reichsbahn311

9.2.1.1 Reichsbahn als Instrument des Staates

Die Reichsbahn nahm als Großverbraucher und Auftraggeber gemeinwirtschaftliche

Aufgaben wahr. Beispiele waren überdimensionierte Bahnhofsbauten, denen keine Rentabili-

tätsüberlegungen zugrunde lagen, da sie der Staatsführung zu repräsentativen Zwecken diente.

                                               
309 Vgl. ebenda, Seite 210f.
310 Vgl. Hartung, Karlheinz; Preuß, Erich: Deutsche Eisenbahnen; Stuttgart 1996, Seite 86ff. Ein Beispiel für die

Umstellung auf Normalspurweite von 1435 mm ist die Feldabahn, die vormals auf 1000 mm breiten Gleisen
betrieben wurde.

311 Wenn in diesem Abschnitt von der Deutschen Reichsbahn gesprochen wird, so sollte nicht vergessen werden,
dass ihr offizieller Name bis 1937 „ Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“  war. In der Nazizeit sprach man aber
nur von der „ Reichsbahn“ .
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Vor allem durch die Aufträge im Bauwesen erlangte die Reichsbahn eine Schlüsselstellung in

der deutschen Wirtschaft. Sie wurde aber vom Staat als Mittel der Wirtschaftsförderung be-

nutzt, was darin zum Ausdruck kam, dass bei der Auftragsvergabe Groß- und Kleinunterneh-

men sowie Handwerk und Handel gleichberechtigt behandelt werden mussten. Dabei konzent-

rierte sich die Auftragsvergabe besonders auf die strukturschwachen Regionen im Reichsge-

biet.312 Die Reichsbahn wurde ab 1933 verstärkt als Instrument bei Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen genutzt. Fast zwei Drittel ihrer Betriebsausgaben wurden dafür aufgewendet. Der

Rest diente der Auftragsvergabe an die deutsche Wirtschaft. Z. B. war die Ausstattung der

Wagenklassen mit Polsterungen ein sehr erwünschter Arbeitsauftrag, der der notleidenden

Industrie zugute kam. Ferner wurden viele Kleinlokomotiven gebaut, die auf Bahnhöfen für

schnelleres Rangieren sorgen sollten. Die Reichsbahn wurde ferner dadurch belastet, dass sie

viele außerordentliche Tarifvergünstigungen gewähren musste. 313

9.2.1.2 Entwicklung der Wirtschaftlichkeit der Reichsbahn

Mitte der 30er Jahre wurde der Betrieb der Reichsbahn zunehmend unwirtschaftlicher.

Obwohl sie ihre Transportleistung immer mehr steigern konnte, blieb der Einnahmezuwachs

weit dahinter zurück. Die Gründe dafür sind vor allem in der Abwanderung von Verkehrsauf-

kommen zum Kraftwagen und in den zahlreichen Tarifermäßigungen zu sehen. Dahinter

stand der Druck der nationalsozialistischen Reichsregierung, die Tariferhöhungen aus politi-

scher Notwendigkeit nicht zuließ. Der Führer stellte klar heraus, dass die Tarifgestaltung der

Reichsbahn „ soziale Gesichtspunkte”  zu berücksichtigen hatte. Nachteilig wirkten sich für die

Reichsbahn auch die Kriegsvorbereitungen aus, denn die Rüstungsindustrie hatte am Kapi-

talmarkt sowie beim Kauf von Edelmetallen und Stahl Priorität. Die Kriegsindustrie konnte

mit staatlicher Rückendeckung bei den Produzenten stärkere finanzielle Konzessionen durch-

setzen und somit billiger einkaufen. Die Rolle des Staates darf dabei nicht unterschätzt wer-

den. Denn als der Verwaltungsrat der Reichsbahn ab 1935 auf die schwierige finanzielle Situ-

ation aufmerksam machte und sich vorsichtig für Tariferhöhungen einsetzte, wurde dies von

allen relevanten Ministerien abgelehnt. Lediglich im Bereich des Güterverkehrs gestand er zu,

dass die Zahl der Konzessionen für Lkw weiterhin beschränkt bleiben sollte. GALL/POHL

sprechen davon, dass sich die Reichsbahn vollständig den „ als gemeinwirtschaftlich geltenden

Erfordernissen”  unterordnen musste.314

                                               
312 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 177f. und

201.
313 Vgl. ebenda, Seite 203f.
314 Vgl. ebenda, Seite 205ff.
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9.2.2 Automobil und Straßenbau

9.2.2.1 Reichsautobahn und Arbeitsplätze

Bereits Reichskanzler Brüning sah im Autobahnbau die Chance, zahlreiche Arbeitslo-

se wieder in die Beschäftigung zu führen.315 Auch Fritz Todt sprach in seiner „Braunen Denk-

schrift“  1932 davon, dass der Bau von neuen Kraftfahrstraßen 600 000 Arbeitsplätze schaffen

würde. Hitler ging davon aus, dass mit Baubeginn etwa 300 000 Arbeiter eine Anstellung

finden würden. Tatsächlich waren 1934 jedoch nur knapp 84 000 Menschen direkt im Auto-

bahnbau beschäftigt. Im Rahmen der nationalsozialistischen Propaganda wurde der Auto-

bahnbau symbolisch überhöht und jeder Baubeginn eines neuen Streckenabschnittes wurde

medienwirksam verkündet. Der Autobahnbau galt als Symbol für die Beseitigung der Ar-

beitslosigkeit sowie für den friedlichen Fortschritt. Die Entwicklung der Beschäftigung blieb

jedoch deutlich hinter den Verkündungen Todts, Hitlers und der Nazipropaganda zurück.316

Bis kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges bewegte sich deren Zahl zwischen 80 000 und

110 000. Je näher der Kriegsbeginn rückte, um so mehr machte sich schließlich sogar ein Ar-

beitskräftemangel bemerkbar, verursacht durch die stark ausgeweitete Produktion in der Rüs-

tungsindustrie. Gemessen am Volumen der Arbeitsbeschaffungsprogramme blieb die Zahl der

im Autobahnbau Beschäftigten klein.317

9.2.2.2 Weitere Auswirkungen des Baus der Reichsautobahnen

Bereits seit den 30er Jahren wurde der Straßenbau der Länder und Gebietskörper-

schaften vom Staat gefördert. Mit zunehmender Intensität des Autobahnbaus stand den Bau-

lastträgern anderer Straßen häufig nicht genügend Geld zur Verfügung. Daher waren sie oft

nicht in der Lage, Anschlüsse oder Zubringer zu bauen, mit denen die Reichsautobahnen und

das übrige Straßennetz verbunden wurde. Vom Unternehmen Reichsautobahnen wurden aus

diesem Grunde den Ländern und den Gebietskörperschaften Darlehen gewährt.318

                                               
315 Vgl. Kaftan, Kurt: Der Kampf um die Autobahnen; Berlin 1955, Seite 132.
316 Mit knapp 125 000 waren die meisten Arbeiter und Angestellten im Juli 1936 beschäftigt. STOMMER

spricht von maximal 250 000 direkt oder indirekt im Autobahnbau Beschäftigten. Vgl. Stommer, Rainer
(Hrsg.): Reichsautobahn; Marburg 1982, Seite 28.

317 Vgl. Schütz, Erhard: Mythos Reichsautobahn; Berlin 1996, Seite 38f. und 56f. Dieser Ansicht ist auch
WOLF. Vgl. Wolf, Winfried; Eisenbahn und Autowahn; Hamburg u. a. O. 1992, Seite 151.

318 Vgl. Schroeter, Wolfgang: Zuwendungen für den Verkehrswegebau in den Gemeinden; Köln u. a. O. 1971,
Seite 1.
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Abbildung 5: Das Reichsautobahnnetz, Planungs- und Ausbauzustand 1940319

9.2.2.3 Regelung der Trägerschaft im übrigen Straßenwesen

Das Gesetz über die einstweilige Neuregelung des Straßenwesens und der Straßen-

verwaltung führte zu einer einheitlichen Straßenbauverwaltung. Ausnahmebereiche blieben

die Reichsautobahnen und die Ortsdurchfahrten. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über

die Trägerschaften im Bereich des Straßenbaus.

Straßenkategorie Trägerschaft
Reichsstraßen Reich
Landstraßen I. Ordnung Länder, bzw. Provinzen
Landstraßen II. Ordnung Kommunalkörperschaften, bzw. Kreiskommunalverbände
Reichsautobahnen Unternehmen Reichsautobahnen
Ortsdurchfahrten Gemeinde

Tabelle 17: Trägerschaften im Straßenbau ab 1934320

                                               
319 Quelle: Bock, Hans; Garrecht, Franz: Julius Dorpmüller – Ein Leben für die Eisenbahn; Pürgen 1996, Sei-

te 74.
320 Vgl. Salzwedel, Jürgen: Die Behörden, Aufgaben und Verhältnis zur NSDAP – Das Verkehrswesen und

seine Verwaltung, in: Jeserich, Kurt u. a.: Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band IV, Stuttgart 1984, Seite
921, eigene Zusammenstellung und Darstellung
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Die Straßenbauverwaltungen wurden somit in einer Hand zusammengefasst. Die

Reichsstraßen wurden von den Ländern verwaltet. Der Generalinspektor für das deutsche

Straßenwesen übte ferner die Fachaufsicht über die Landstraßen aus. Er hatte maßgeblichen

Einfluss auf die Einteilung der Straßen in Kategorien. Bei den obersten Straßenbaubehörden

wurden eigens dafür Straßenverzeichnisse geführt, nach denen sich die entsprechende Katego-

rie einer Straße bestimmte. Die Position des Generalinspektors nahm weiter an Stärke zu. Er

hatte neben den Kompetenzen zur Förderung des Reichsautobahnbaus auch die Zuständig-

keiten für die Gestaltung des Reichsstraßen- und des Landstraßennetzes. In gleichem Maße

verringerte sich die Bedeutung des Reichsverkehrsministers.321

9.2.2.4 Der KdF-Wagen

Bis zum Jahre 1933 war das Automobil noch nicht der Wirtschaftsfaktor, zu dem es

sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickeln sollte. Die Kfz-Branche stellte mit 40 000 Be-

schäftigten rund 0,1 Prozent aller Erwerbstätigen im Deutschen Reich. Einen Überblick über

den Grad der Motorisierung gibt folgende Tabelle:

1907 1913 1921 1929 1933 1935 1938
Kfz-Bestand
(in Tausend) 27 78 119 1 214 1 563 2 157 3 241

Pkw und Kombis
(in Tausend) 10 50 60 422 511 796 1 271

     Tabelle 18: Entwicklung der Motorisierung in Deutschland bis 1938322

Da die Herstellung eines Wagens in Deutschland Mitte der 20er Jahre wesentlich auf-

wendiger war als in den USA, musste ein Industriearbeiter rund fünf Jahre arbeiten, um sich

einen Wagen leisten zu können. Schon kurz nach der Machtübernahme der Nazis ging das

neue Regime daran, die von Hitler ins Auge gefasste Volksmotorisierung durch Steuersen-

kungen und –befreiungen in die Wege zu leiten. Zum Koordinator und Konstrukteur des ge-

planten Volkswagens wurde Ferdinand Porsche ernannt, der bereits über Erfahrungen auf dem

Gebiet des Kleinwagenbaus verfügte. Die Produktion der Fahrzeuge sollte durch eine Koope-

ration verschiedener deutscher Autofirmen erfolgen. Die Autoindustrie hatte jedoch anfangs

noch einige Bedenken, schließlich war auch zu Beginn der 30er Jahre an einen Massenabsatz

von Pkw noch nicht zu denken, denn die in der Bevölkerung vorhandene Kaufkraft war ge-

ring.323 Außerdem waren die technologischen Voraussetzungen für eine Massenproduktion,

z. B. Fließbandfertigung, noch nicht gegeben. Nachdem schließlich der Reichsverband der

Automobilindustrie seine Mitwirkung an der Realisierung des Volkswagens beendete, wurde

1937 die Deutsche Arbeitsfront damit betraut, den deutschen Volkswagen herzustellen, weiter

zu entwickeln und zu vertreiben.324

Zum Zwecke der Massenproduktion des Volkswagens wurde die Stadt-des-KdF-

Wagens gegründet mit den entsprechenden Industrieanlagen. Im Rahmen eines Zwangsspar-

                                               
321 Vgl. ebenda.
322 Quelle: Wolf, Winfried; Eisenbahn und Autowahn; Hamburg u. a. O. 1992, Seite 149, eigene Darstellung.
323 Vgl. Wolf, Winfried: Eisenbahn und Autowahn; Hamburg u. a. O. 1992, Seite 149.
324 Vgl. ebenda, Seite 152.
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systems, dem „ Kraft-durch-Freude-Sparsystem” , wurden von seinen Teilnehmern zwischen

1938 und 1945 rund 280 Millionen Reichsmark angespart, verbunden mit dem Kaufrecht an

einem Volkswagen. Außerdem wurden Teile der Beiträge der in der DAF organisierten Ar-

beitnehmer zur Finanzierung des späteren Volkswagenwerks verwendet. Bis zum Kriegsende

wurden 630 „ zivile”  Volkswagen ausgeliefert.325 Dem standen über 50 000 Kübelwagen und

14 000 VW-Schwimmwagen gegenüber, die direkt für Kriegszwecke genutzt wurden.326

9.3 Militärische Bedeutung der Verkehrsträger

9.3.1 Eisenbahn

Schon kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde die Reichsbahn

verstärkt für militärische Interessen verwendet. Ab Mitte der 30er Jahre spielte die Eisenbahn

für zukünftige Aufmarschpläne eine wichtige Rolle, denn ausgehend vom Winterfahrplan

1935/36, der als Stammplan diente und schon in den Jahren 1934 und 1935 vorbereitet wurde,

konstruierte man einen besonderen Fahrplan, der vor allem Militärtransporte priorisierte und

lediglich in beschränktem Umfang nichtmilitärische Züge (im Rahmen des Stammplans) zu-

ließ.327 Neben dem Fahrplan wurde die Verwendung des Rollmaterials, die ggf. erforderliche

Aufhebung bestimmter Dienstvorschriften, die Regelung des Einsatzes und der Betreuung des

Personals detailliert festgelegt und zusammen mit sonstigen erforderlichen Unterlagen und

Vorschriften den Reichsbahnstellen zur Verfügung gestellt. Für die Militärdienststellen wurde

1939 ein längere Zeit vorbereitetes Handbuch vom Oberkommando des Heeres herausgege-

ben. Darin waren Einzelheiten des Truppentransportes bis ins kleinste Detail geregelt.

Nach dem Krieg gegen Polen lobte der Oberbefehlshaber des Heeres von Brauchitsch

in einem Brief an Julius Dorpmüller den Einsatz der Reichsbahn im Rahmen der Kriegsvorbe-

reitungen ausdrücklich. Auch bei der verkehrsmäßigen Erschließung (weitestgehend unter

militärischen Gesichtspunkten) der im Krieg besetzten Gebiete spielte die Eisenbahn eine

große Rolle. Sie diente vor allem dem Nachschub-, Gefangenen- und Truppentransport.328 Ein

schwarzes Kapitel ihrer Geschichte erlebte die Reichsbahn, als sie am Transport von Millio-

nen Juden und anderen verfolgten Minderheiten in die KZ maßgeblich beteiligt war.329

                                               
325 Diese erhielten jedoch nur Nazifunktionäre.
326 Vgl. ebenda, Seite 155.
327 Der durch den Stammplan ergänzte Militärfahrplan wurde als H-Fahrplan (H wie Höchstleistung) bezeichnet.

Die Pläne dafür lagen bereit und sollten ab einem bekanntgegebenen Zeitpunkt in Kraft treten. Vgl. Gall,
Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 221f.

328 Vgl. Deutsche Reichsbahn: Uns gehören die Schienenwege - Festschrift des Ministeriums für Verkehrswesen
der Deutschen Demokratischen Republik zum 125jährigen Jubiläum der Eisenbahnen in Deutschland; Berlin
1960, Seite 207ff. Dort sind Auszüge aus dem Brief von Brauchitschs an Dorpmüller abgedruckt. Zu dieser
Quelle ist anzumerken, dass diese Festschrift an vielen Stellen enge Verknüpfungen zwischen der marxis-
tisch-leninistischen Weltanschauung und der Eisenbahngeschichte herstellt. Oftmals wird eine Wortwahl ge-
troffen, die den Kommunismus verherrlicht. Bei den hier verwendeten Auszügen dieser Quelle ähnelt der
Grundtenor der Darstellungen weitgehend demjenigen in der übrigen, hier verwendeten „ westlichen“  Litera-
tur.

329 Vgl. stellvertretend für viele andere: Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland;
München 1999, Seite 221ff.



Teil 2: Historische Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen

Seite 106

9.3.2 Straßen- bzw. Autobahnbau

Die militärische Bedeutung des Autobahnbaus im Dritten Reich wurde zu Beginn der

Planungen und der Bauarbeiten am Autobahnnetz in nur geringem Ausmaß berücksichtigt.

Später, bei den Angriffskriegen gegen Polen und Frankreich spielten die Autobahnen so gut

wie keine Rolle, denn in Grenznähe gab es keine.330 GALL/POHL gehen demgegenüber da-

von aus, dass das Naziregime den Kraftwagen „ in ziviler und militärischer Hinsicht”  gegen-

über der Eisenbahn bevorzugte.331 Im offiziellen Sprachgebrauch der Nationalsozialisten wur-

de der militärische Nutzen der Autobahnen meist jedoch recht vage umschrieben. Es wurde

teilweise sogar versucht, die militärische Bedeutung der Autobahnen im Bereich der Psycho-

logie zu suchen, da der Bau und die Konstruktion der Autobahnen das deutsche Volk gelehrt

habe, „wieder in großen Räumen zu denken” .332 Für Reichsminister Hermann Göring waren

die Reichsautobahnen die „ (...) genialste Voraussetzung für eine Mobilmachung Deutsch-

lands, die der Führer überhaupt geschaffen hat.” 333 Jedoch ergaben sich im Laufe des Auto-

bahnbaus Erfahrungen, die später bei der Vorbereitung und Durchführung des Krieges von

Nutzen waren:
�

 60 000 Rollwagen, 4 000 km Baugleise, 3 300 Baulokomotiven, 1 250 Betonmaschinen, 800 Bagger und 70
Straßenfertiger wurden produziert und für militärische Zwecke verwendet;

�
 Erfahrungen konnten gesammelt werden im Masseneinsatz von Arbeitern und in der großräumigen Organi-

sation von Bauaufgaben;

Somit wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass später hinter der Front die

beim Bau von Nachschubwegen, Bunkern und militärischen Anlagen im Autobahnbau erwor-

bene technische und logistische Erfahrung eingesetzt werden konnte.334 Im Nachhinein kön-

nen die Äußerungen Todts in seinem „Braunen Bericht”  zur militärischen Bedeutung der

Autobahn als übertrieben angesehen werden. Forderungen nach Berücksichtigung militäri-

scher Aspekte im Autobahnbau wurden erst spät erhoben, die Reichsgrenze wird kaum er-

reicht. Ferner äußerten Militärkreise die Befürchtung, die Autobahn sei bei gegnerischen

Luftangriffen ein gutes Ziel.335 PEHNELT weist darauf hin, dass dies der Grund dafür war, die

Fahrbahnen ab 1937 schwarz einzufärben. Die Straßenbeläge der Reichsautobahnen waren

ferner nicht für schwere Kettenfahrzeuge geeignet. Im Reichsverteidigungsrat äußerte Gene-

ralmajor Rüdt von Collenberg die Ansicht, dass der Bau der Reichsautobahnen für die Kriegs-

führung ohne Bedeutung und somit unnötig sei.336

                                               
330 Vgl. Schütz, Erhard: Mythos Reichsautobahn; Berlin 1996, Seite 89.
331 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 209.
332 Vgl. Schütz, Erhard: Mythos Reichsautobahn; Berlin 1996, Seite 89. Schütz zitiert dabei Wucher, Waldemar:

Die Reichsautobahnen als politisches Werk; in: Die Straße, Jahrgang 8 (1941); Heft 17/18, Seite 280.
333 Zitiert nach Pehnelt, Gernot: Unternehmen Reichsautobahnen; uni-jena.de/~w7pege/autobahn.html. Downlo-

ad am 18.5.2000, Abschnitt 4.2.
334 Vgl. Schütz, Erhard: Mythos Reichsautobahn; Berlin 1996, Seite 90.
335 Vgl. Schütz, Erhard: „ Jene blaßgrauen Bänder”  oder „ Anmut, Härte und Zielstrebigkeit”  - Die Reichsauto-

bahn in Literatur und anderen Medien des Dritten Reiches; Quelle: IASL-online; iasl@lrz.uni-muenchen.de
(Ins Netz gestellt am 2.5.2000). Schütz zitiert hierbei Heinecke, Erich: Die Bedeutung der Straße im Luft-
schutz. In: Die Straße, 2 (1935), H. 6 (Juni), S. 414–417. Heinecke führt aus: „ Es ist daher vordringliche
Aufgabe der mit der Landesverteidigung beauftragten Behörden, durch eingehende Forschung und Versuche
weitere zweckentsprechende Mittel der Tarnung zu entwickeln, um wenigstens zum Teil die Sichtbarkeit be-
sonders wichtiger Straßen herabzudrücken.”

336 Vgl. Pehnelt, Gernot: Unternehmen Reichsautobahnen; uni-jena.de/~w7pege/autobahn.html. Download am
18.5.2000, Abschnitt 4.2.
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Demgegenüber bemerkt WOLF, dass Reichsautobahnen und KdF-Wagen der Deck-

mantel für ein „Projekt der Militarisierung der Gesellschaft und der Schaffung der militäri-

schen Voraussetzungen für einen neuen imperialistischen Angriffskrieg“ 337 seien. Die Auslie-

ferung von mehreren Zehntausend Kübelwagen und die Beschlagnahmung aller notwendigen

zivilen Kfz im Verlauf des Zweiten Weltkrieges sprechen für die Ansicht, dass zumindest die

Kfz für die Kriegsführung eine hohe Bedeutung erlangten.338 Während des Krieges blieb das

Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen gering. Der Betriebsdienst wurde eingeschränkt

und im Januar 1945 eingestellt. Verkehrszählungen ergaben verschwindend geringe Werte.339

10 Epoche VI: Von der Nachkriegszeit bis zur Bahnreform 1994340

10.1 Die Straße und Schiene nach dem 2. Weltkrieg

10.1.1 Der Weg von der Reichsbahn zur Bundesbahn

Einige Monate nach Kriegsende und nach dem Zusammenbruch der Reichsbahn ent-

wickelten sich der Betrieb und die Verwaltung der Eisenbahn von den jeweiligen Sitzen der

ehemaligen Reichsbahndirektionen aus. Zunächst erfolgte der Wiederaufbau der Eisenbahn-

verwaltungen separat in den vier Besatzungszonen. Im Westen arbeiteten die drei leitenden

deutschen Amtsstellen unter Überwachung und auf Anweisung der alliierten Besatzungs-

macht. Nach dem wirtschaftlichen Zusammenschluss der amerikanischen und der britischen

Besatzungszone zur sogenannten Bizone wurde der Verwaltungsrat für Verkehr mit Sitz in

Bielefeld eingerichtet. Ihm unterstanden die Hauptverwaltungen der Eisenbahnen, der Bin-

nenschifffahrt, der Straßen und des Seeverkehrs. 1947 wurde der Verwaltungsrat für Verkehr

durch die „Verwaltung für Verkehr“  ersetzt. Die Hauptverwaltung der Eisenbahnen wurde

nach Offenbach verlegt. 341

Die Verwaltung der Eisenbahnen blieb eine in sich geschlossene Sonderverwaltung

mit eigener Wirtschafts- und Rechnungsführung, ähnlich wie im Dritten Reich. An ihrer Spit-

ze stand der Präsident der Deutschen Reichsbahn (später der Bundesbahn). Die Verwaltung

der Bahn wurde in die Verwaltung für Verkehr eingegliedert (später als Teil des Bundesver-

kehrsministeriums). Oberster Dienstherr war zunächst der Direktor der „Verwaltung für Ver-

kehr“ , später der Bundesminister für Verkehr.342 In der französischen Besatzungszone bestand

                                               
337 Wolf, Winfried: Eisenbahn und Autowahn; Hamburg u. a. O. 1992, Seite 153.
338 Vgl. ebenda, Seite 154.
339 So wurden auf der Strecke Magdeburger Börde – Berlin 3 Fahrzeuge pro Tag gezählt. Daraufhin wurde der

Betriebsdienst eingestellt. Größere Bedeutung erlangten die Autobahnen jedoch wieder im Frühjahr 1945. In-
folge der Flucht zahlreicher Nazifunktionäre nahm das Verkehrsaufkommen wieder etwas zu. Vgl. Schütz,
Erhard: Mythos Reichsautobahn; Berlin 1996,  Seite 91.

340 Im Kapitel 11 beschränken sich die Ausführungen weitgehend auf verkehrspolitische Entwicklungen auf dem
Gebiet der alten Bundesländer. Im Hinblick auf den Umfang dieser Untersuchung schien diese thematische
Begrenzung gerechtfertigt. Wenn auf Entwicklungen im Gebiet der ehemaligen DDR eingegangen wird, er-
folgt ein gesonderter Hinweis darauf.

341 Vgl. Sarter, Adolf; Kittel, Theodor: Die Deutsche Bundesbahn – Ihr Aufbau und ihre Arbeitsgrundlagen;
Frankfurt 1952, Seite 13.

342 Vgl. ebenda, Seite 14.
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seit 1947 die „ Betriebsvereinigung der Südwestdeutschen Eisenbahnen“ 343. Bis zum Inkraft-

treten des Grundgesetzes waren hier die Länder Eigentümer der Bahnen. Gemäß dem Staats-

vertrag der Länder der französischen Besatzungszone wäre ein eventueller Fehlbetrag aus

dem Bahnbetrieb von den Ländern zu tragen gewesen. Bis 1951 gingen alle Geschäfte auf die

Bundesbahndirektion in Offenbach über.344

10.1.2 Startbedingungen der Verkehrsträger in der Wiederaufbauphase

10.1.2.1 Zustand des Schienennetzes und der Schienenbetriebsmittel – Bedeutung der Ei-
senbahn unmittelbar nach dem Krieg

Unmittelbar nach Kriegsende war die Lage der Reichsbahn desaströs. Bahnhöfe und

Brücken waren zum großen Teil zerstört. Das rollende Material litt, wenn es nicht zerstört

oder beschädigt war, unter starken Verschleißerscheinungen. Durch die alliierten Luftangriffe,

die Auswirkungen des Bodenkrieges und die Politik der „ verbrannten Erde“  der sich zurück-

ziehenden Wehrmacht war das Eisenbahnwesen zum Kriegsende in einen desolaten Zustand

geraten. Auf dem beschädigten Schienennetz war an einen geordneten und planmäßigen Ei-

senbahnverkehr nicht mehr zu denken. Bis zur Währungsreform konnte aber immerhin ein

provisorischer Betrieb in den drei westlichen Besatzungszonen aufrecht erhalten werden. Be-

reits zu diesem Zeitpunkt deutete sich an, dass der Wiederaufbau des Schienennetzes mehrere

Milliarden Mark kosten würde.345 In der unmittelbaren Nachkriegszeit hatte der Schienenver-

kehr zuallererst militärische Belange zu berücksichtigen, an zweiter Stelle standen der Nah-

rungsmittel- und der Kohletransport. Die Produktion von Kohle wurde von den maßgeblichen

Militärbefehlshabern noch als bedeutend für die Steigerung der industriellen Produktion ange-

sehen.346 Das vorhandene rollende Material reichte jedoch zur Sicherung der damaligen

Transportbedürfnisse nicht aus, die Leitungen der drei westlichen Besatzungszonen verdäch-

tigten sich sogar gegenseitig, jeweils aus einer der anderen Zonen unrechtmäßig viele Güter-

waggons zu behalten. Dies war die Situation Ende 1945 und blieb eine Episode. Bis 1948

wurden daher einmal wöchentlich die vorhandenen Leerwagen ausgeglichen und in jeweils

eine der anderen Besatzungszonen gefahren, leer wohlgemerkt. Dadurch wurden Transport-

kapazitäten verschwendet, jedoch konnten die Wagen damit die Zonengrenzen passieren. Ab

dem 1. 4. 1948 wurden die eintreffenden Güterwagen schließlich gegenseitig genutzt.347

Als die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, war die Situation immer noch

von den Kriegsfolgen gezeichnet: Die Industrie- und Verkehrsanlagen waren nach Krieg und

                                               
343 Bei der Betriebsvereinigung handelte es sich um eine juristische Person zur Führung des Betriebs. Geleitet

wurde sie von einem „ Verkehrsrat“ , der sich aus 6 Regierungsvertretern (je 2 aus einem Land) und aus 3
Vertretern der Eisenbahngewerkschaften zusammensetzte. Die Betriebsvereinigung wurde von einem Gene-
raldirektor geleitet, dem als oberste Verwaltungsbehörde die Generaldirektion in Speyer unterstand. Vgl. e-
benda, Seite 15.

344 Vgl. ebenda.
345 Vgl. Korff, Hans-Clausen: Die Betriebsverwaltungen des Bundes – Bundesbahn und Bundespost – in der

Krise; Bonn 1975, Seite 40f.
346 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 251.
347 Vgl. ebenda, Seite 251f. und 217. Angeblich haben „ die Franzosen“  Güterwagen aus den anderen Besat-

zungszonen sogar gestohlen und in eigene Farben umspritzen lassen. In der französischen Besatzungszone
wurde rund 8000 der in den anderen Besatzungszonen fehlenden Güterwagen vermutet.
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Demontage beschädigt oder zerstört. Gleiches galt für die Schienenverkehrswege und –fahr-

zeuge. Etwa 15 Millionen Heimatvertriebene mussten eingegliedert werden. Die wichtigsten

Verkehrsströme bewegten sich nun besonders in nord-südlicher, nicht mehr in ost-westlicher

Richtung wie vor dem 2. Weltkrieg. Dadurch erwuchsen neue Anforderungen an das deutsche

Verkehrsnetz.348 Zunächst stand dem Interesse der Leitungen der West-Reichsbahn-

Direktionen noch das Interesse der Regierung der Besatzungszonen gegenüber. Die Einen

wollten durch möglichst viel Schienenpersonenverkehr hohe Fahrgeldeinnahmen erzielen, die

Anderen sahen Militär- und Kohletransporte als wichtiger an. Während man das in der ameri-

kanischen Besatzungszone nicht so eng sah, verfuhr man in der französischen und der sowje-

tischen Besatzungszone restriktiver. Dort waren außerdem bis 1948 rund vier Fünftel der

vormals zweigleisigen Strecken auf eingleisige reduziert worden, wenn sie nicht bereits gänz-

lich demontiert worden waren. Dazu wurden bereits 1946 die elektrifizierten Hauptstrecken in

der sowjetischen Besatzungszone abgerissen, was GALL/POHL eher an Rache statt an De-

montage erinnern. In der amerikanischen Besatzungszone ging man im Gegensatz dazu rasch

daran, die elektrifizierten Strecken wieder Instand zu setzen.349

Die Eisenbahn diente in dieser Zeit vor allem als Instrument zur Befriedigung sozialer

Bedürfnisse: Sie war für viele Menschen oft die einzige Möglichkeit, um zum Arbeitsplatz zu

gelangen. Die Innenstädte waren durch Bomben zerstört, die Menschen wohnten meist im

Umland bei Verwandten oder Bekannten. Sehr viele Menschen waren auch im Rahmen von

Pass-Angelegenheiten oder, um sich Bezugsscheine zu besorgen, auf ein Fortbewegungsmittel

angewiesen. Die Züge waren größtenteils unbequem, aber dennoch überfüllt. Im Bereich des

Fernverkehrs gab es für deutsche Passagiere noch nicht die Möglichkeit, entsprechende An-

gebote zu nutzen. Die ab 1964 eingesetzten internationalen Reisezüge sollten in erster Linie

die Reisebedürfnisse der deutschen Nachbarstaaten befriedigen.350

10.1.2.2 Beseitigung der Kriegsschäden am Schienennetz und an den Betriebsmitteln

Als enorme Belastung für die Bundesbahn erwies es sich, dass sie die Beseitigung der

Kriegsschäden aus eigenen finanziellen Mitteln leisten musste. Relevante Rechtsgrundlage in

der Nachkriegszeit war das Bundesbahngesetz (BbG) von 1951. In § 4 Abs. 2 BbG kam zum

Ausdruck, dass der Gesetzgeber zumindest damit rechnete, dass die Bundesbahn aus eigener

Kraft nicht in der Lage sein würde, für die Wiederherstellung ihrer Leistungsfähigkeit und der

Betriebssicherheit aus eigenen Mitteln zu sorgen. Danach sollten dem Sondervermögen

„Deutsche Bundesbahn”  Bundesdarlehen zur Reparatur und Erneuerung von Anlagen und

Betriebsmittel gewährt werden. Die weiteren Kriegsfolgelasten, z. B. die Beschäftigung der

Heimatvertriebenen, blieben unberücksichtigt.351 1952 wurden der Bundesbahn Darlehen in

                                               
348 Vgl. Sönnichsen, Lorenz: 40 Jahre Verkehrspolitik – So wie ich es sehe; Bonn 1990, Seite 2.
349 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 257.
350 Vgl. ebenda, Seite 253f.
351 Vgl. Forsthoff, Ernst: Rechtsprobleme der Gemeinwirtschaftlichkeit der Deutschen Bundesbahn, in: Schrif-

tenreihe „ Die Bundesbahn“ , Folge 9; Darmstadt 1958, Seite 27. Zu diesen Personallasten zählte die Über-
nahme der Versorgung von Bahnbediensteten aus den durch den Krieg verlorengegangenen Gebieten. Dabei
handelte es sich oft sogar um Personal, das nicht im Dienste der ehemaligen Reichsbahn gestanden hat.
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Höhe von 60 Mio. DM und 1953 90 Mio. DM zur Verfügung gestellt.352 Darlehen haben je-

doch die Angewohnheit, dass sie verzinst und getilgt werden müssen. Der Gesetzgeber ging

davon aus, dass die Bundesbahn nach der Wiederherstellung der Anlagen und der Betriebssi-

cherheit in der Lage sein würde, die Zins- und Tilgungsleistungen zu erwirtschaften.353

Diese Ansicht wurde auch im Rahmen der geführten Interviews oft bestätigt. Danach

herrschte in den ersten Jahren des Bestehens der Bundesrepublik in der Verkehrspolitik die

Auffassung vor, dass die Deutsche Bundesbahn – wie ihre Vorgänger – in der Lage sein wür-

de, Gewinne zu erwirtschaften und an den Staatshaushalt abzuführen. Ein seit den 60er Jahren

im bahnpolitischen Umfeld aktiver Mitarbeiter der Bundesbahn schätzte diesen Sachverhalt

wiefolgt ein:
 „ Dies war ein, wenn nicht der, entscheidende(r) Wettbewerbsnachteil gegenüber dem motorisierten Straßen-
verkehr, Individualverkehr und Güterverkehr. Zunächst ging man (...) davon aus, dass die Deutsche Bundes-
bahn wie ihre Vorgänger vor dem Zweiten Weltkrieg weiterhin profitabel betrieben werden konnte. ” 354

In eine ähnliche Richtung weisen Äußerungen eines Mitgliedes im Verkehrsausschuss

des Deutschen Bundestages in den 80er Jahren:
„ Aber es ist auch sicherlich so, dass die Politik, weil sie eben gesehen hat, es findet hier ein Auftrieb statt im
Individualverkehr – den müssen wir befriedigen – und [auch] aufgrund der veränderten Siedlungsstruktur müs-
sen wir da was machen. Vor diesem Hintergrund ist gesagt worden ‚Gut, o.k., das Unternehmen Deutsche
Bundesbahn ist in der Lage, seine Probleme mehr oder weniger selbst zu lösen, also auch ohne Bundeszu-
schüsse. Die [Bundesbahn muss] mehr oder weniger damit klarkommen!’. Das hat man wahrscheinlich ein
Bisschen fahrlässig eingeschätzt, damals.” 355

Allerdings gab es auch andere Einschätzungen. Der Referatsleiter „Eisenbahninfra-

struktur“  eines Landesverkehrsministeriums gab der Bundesbahnführung eine Mitverantwor-

tung an der seit den 50er Jahren eingetretenen Entwicklung, als er sagte:
Die Bahn hat das Ganze [die Beseitigung der Kriegsfolgeschäden] nicht aus eigener Kraft getragen. Das funk-
tionierte gar nicht, sondern sie hat diese Mittel, von denen ich eben gesprochen habe, schon vom Bund be-
kommen. (...) Ich meine aber, dass, wenn die Bahn AG ihre notwendigen Rationalisierungen, ihr vorhandenes
Rationalisierungspotenzial, das sie hat, stärker nutzt, man sehr wohl mit dem Geld, das man heute (...) hat, aus-
kommt. (...) Die Frage ist nur, hat sie in der Vergangenheit bei ihren Netzinvestitionen nicht einen Fehler ge-
macht? Und ich meine: Ja!” 356

Vom Funktionär des ADAC wurde ein anderer Aspekt eingebracht. Er weist darauf

hin, dass es auf keinen Fall so gewesen war, dass die Deutsche Bundesbahn im Stich gelassen

wurde. Auch der Bau von Straßen wurde teilweise mit Krediten finanziert.
„ Es ist aber sicherlich nicht richtig, dass für die Deutsche Bundesbahn überhaupt nichts getan wurde. Viele
Milliarden Mark wurden für die Elektrifizierung der Strecken ausgegeben, dann durch den Wegfall der
Dampfloks sind große Effizienzsteigerungen ermöglicht worden. Der Vorwurf, es wäre über Jahre viel mehr in
die Bundesfernstraßen investiert worden als in die Deutsche Bundesbahn, stimmt deshalb tendenziell nicht. (...)
Auch die kommunalen Baulastträger mussten sich für die Beseitigung der Kriegsschäden im Bereich ihrer
Straßen die dafür erforderlichen Finanzmittel auf dem Kapitalmarkt besorgen und somit durch Kredite finan-
zieren.” 357

                                               
352 Vgl. Schnettler, Albert: Öffentliche Betriebe; Essen 1956, Seite 126. Die benötigten Geldmittel sollten als

Fremdkapital solange zugeführt werden, bis die Deutsche Bundesbahn dazu auf ihr Eigenkapital zurückgrei-
fen konnte oder nicht mehr auf Kredite Dritter angewiesen war.

353 Vgl. Forsthoff, Ernst: Rechtsprobleme der Gemeinwirtschaftlichkeit der Deutschen Bundesbahn, in: Schrif-
tenreihe „ Die Bundesbahn“ , Folge 9; Darmstadt 1958, Seite 27.

354 Dies sind im Zusammenhang mit der Stellungnahme zu These 1 die Antworten zu folgender ad-hoc-Frage:
„ Wie beurteilen Sie die Entscheidung, dass die Deutsche Bundesbahn aus eigener Kraft für die Wiederher-
stellung ihres Schienennetzes sorgen musste, im Gegensatz zu den Investitionen in das Straßennetz, die vom
Staat getragen wurden?“  Die Interviewpartner kamen aber auch oft von selbst auf diesen Aspekt zu sprechen.
Vgl. z. B. Interview Nr. 6, Seite 2, Interview Nr. 13, Seite 1, Interview Nr. 31, Seite 1

355 Interview Nr. 39, Seite 2.
356 Interview Nr. 30, Seite 3.
357 Interview Nr. 29, Seite 5f.



Teil 2: Historische Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen

Seite 111

Bis 1949 wurden von den Alliierten finanzielle Mittel in Höhe von rund 360 Millionen

Deutsche Mark zur Verfügung gestellt. Diese Summe stammte aus dem Marshall-Plan und

wurde vor allem für Reparaturen, Neubauten und den Kauf neuer Fahrzeuge verwendet. Im

Rahmen des Marshall-Plans wurden auch 30 000 Güterwagen repariert und der Reichsbahn

zur Verfügung gestellt. Zwar erhoffte sich die Führung der West-Reichsbahn stärkere Hilfen,

aber die Situation ihres Pendants in der sowjetischen Besatzungszone war viel schlechter.358

Die noch bis 1951 bestehende West-Reichsbahn musste an die Haushalte der Bizone Zu-

schüsse zahlen, und entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über die vermögensrecht-

lichen Verhältnisse der Deutschen Bundesbahn mussten sowohl die West-Reichsbahn als

auch die Deutsche Bundesbahn selbst für die Beseitigung der Kriegsschäden aufkommen.

Erstmals mit dem Bundeshaushalt von 1957 wurden von Seiten des Bundes Zuschüsse für die

Beseitigung der Kriegsfolgeschäden geleistet.

Außerdem lastete die Zwangsbeschäftigung der Heimatvertriebenen, für die es keine

Arbeit gab, auf dem Haushalt der Bundesbahn. Dies führte zu hohen Personalkosten. Das

BbG schrieb fest, dass die Bundesbahn dennoch die (gesellschaftspolitische) Verpflichtung

zum Angebot von Transportleistungen hatte.359 Diese sogenannte „Gemeinwirtschaftlichkeit”

der Verkehrsbedienung, die auch schon für die Deutsche Reichsbahn gegolten hatte, war an-

gesichts der sich enorm verstärkenden Konkurrenz des motorisierten Kraftverkehrs, schon in

der Nachkriegszeit Gegenstand verkehrspolitischer Diskussionen.360 Auf dem deutschen Ver-

kehrsmarkt bestanden auch nach 1949 diejenigen Ordnungsprinzipien, die sich bereits ab

1925 mit dem verstärkten Aufkommen des Kfz-Verkehrs herausgebildet haben: Gemeinwirt-

schaftliche und privatwirtschaftliche Verkehrsbedienung. In Erscheinung traten nach den

Kriegsjahren somit:
�

 am Gemeinwohl orientierte öffentliche Verkehrsträger;
�

 das private Verkehrsgewerbe, das staatlich eingeschränkte Wettbewerbsbedingungen beachten musste;
�

 der beschränkungsfreie Werkverkehr;

Die verkehrspolitischen Erwartungen des Gesetzgebers im Hinblick auf die Entwick-

lung der Deutschen Bundesbahn haben sich nicht erfüllt. Ebenso wenig wurde das Ausmaß, in

dem sie im Wettbewerb mit dem Kfz an Boden verlor sowie die Höhe des Haushaltsdefizits

nicht vorausgesehen. Die gesetzlichen Maßnahmen, die man infolgedessen ergriffen hatte,

konnten das Anwachsen des Defizits nicht aufhalten, sondern nur verlangsamen.361

10.1.2.3 Rechtsstellung der Bundesbahn und Grundsätze der Geschäftsführung

Die rechtliche Konstruktion als Sondervermögen des Bundes wurde vom Deutschen

Reich über- und vom Grundgesetz in Artikel 87 I Satz 1 GG aufgenommen. Die Bundesbahn

war gemäß §§ 1, 6 BbG in bundeseigenen Verwaltungen mit einem Verwaltungsaufbau als

                                               
358 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 271.
359 Vgl. Klenke, Dietmar; Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung, S. 34f.
360 Vgl. Berkenkopf, Paul: Kann die gemeinwirtschaftliche Verkehrsbedienung der Deutschen Bundesbahn

gelockert werden?, in: Schriftenreihe „ Die Bundesbahn”  Folge 9, Seite7.
361 Vgl. Forsthoff, Erich: Rechtsprobleme der Gemeinwirtschaftlichkeit der Deutschen Bundesbahn, in: Schrif-

tenreihe „ Die Bundesbahn“ , Folge 9; Darmstadt 1958, Seite 29.
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nicht rechtsfähiges Sondervermögen des Bundes wie ein Unternehmen zu führen.362 Dadurch

war schon in den rechtlichen Grundlagen das Fundament für den Konflikt zwischen kaufmän-

nischem Verhalten und staatlicher Einflussnahme gelegt.363 Aufgrund der fehlenden Rechts-

persönlichkeit der Deutschen Bundesbahn war die wichtigste Voraussetzung für die Autono-

mie eines Unternehmens nicht vorhanden. Dies war aber auch  keine unbedingte Vorausset-

zung. Für SCHNETTLER war es wesentlich, dass ein nicht rechtsfähiges Unternehmen in der

Lage sein sollte, im Rechtsverkehr gegenüber Dritten partei- und handlungsfähig zu sein. Es

müssten auf jeden Fall Haftungsbeschränkungen zwischen diesen „ autonomen Wirtschafts-

körpern ohne eigene Rechtspersönlichkeit”  und der eigenkapitalgebenden Körperschaft beste-

hen. Dies bedeutete, dass weder der Bund für die Verbindlichkeiten der Bundesbahn, noch die

Bundesbahn für die Verbindlichkeiten des Bundes haften. Von daher ähnelte sie einem rechts-

fähigen Unternehmen. Zusätzlich zur rechtlichen Unselbständigkeit war sie nicht handlungs-

fähig. Allerdings konnte sie gegenüber Dritten im Rechtsverkehr fast wie eine juristische Per-

son Rechte und Verpflichtungen begründen.364

SCHNETTLER diskutiert die Frage, weshalb die Deutsche Bundesbahn nicht als Un-

ternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit organisiert wurde. Er geht dabei ein auf:
�

 Die Bedeutung der Rechtsform für die gemeinwirtschaftliche Verkehrsbedienung; 
danach sei eine privatwirtschaftliche Rechtsform (z. B. die einer Aktiengesellschaft) kaum dazu geeignet, auf
die Sonderstellung der Deutschen Bundesbahn in der Gesellschaft einzugehen;

�
 Beamtenrechtliche Gründe; nach § 19 BundesbahnG sind Bahnbeamte Bundesbeamte;

�
 Formal-rechtliche Gründe; Art. 87 GG bestimmt, dass die Bundeseisenbahnen in bundeseigener Verwaltung

mit eigenem Verwaltungsunterbau geführt werden müssen; daraus hätte man schließen können, dass die
Deutsche Bundesbahn nicht mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit ausgestattet werden dürfte;

�
 Taktische Gründe; die Befugnisse des Bundesverkehrsministers eröffnen dem Bund die Möglichkeit, die

Eigentümerinteressen in wichtigen Belangen durchsetzen zu können.365

Die Entscheidungskompetenz über wichtige Fragen der Unternehmenspolitik der Bun-

desbahn lag daher beim Bundesverkehrsminister. Er konnte nach § 14 BbG selbst definieren,

was „ wichtige Entscheidungen außerhalb des Kompetenzbereiches“  des Vorstandes und des

Verwaltungsrates der Bundesbahn waren und allgemeine Anordnungen erlassen, „die erfor-

derlich sind,
�

 um den Grundsätzen der Politik der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere der Verkehrs-, Wirtschafts-,
Finanz- und Sozialpolitik Geltung zu verschaffen und

�
 um die Interessen der Deutschen Bundesbahn und der übrigen Verkehrsträger miteinander in Einklang zu

bringen” .366

                                               
362 Vgl. § 28 Abs. 1 BundesbahnG.
363 Vgl. Aberle, Gerd: Zukunftsperspektiven der Deutschen Bundesbahn; Frankfurt 1988, Seite 21.
364 § 3 Bundesbahngesetz, II: „ Für die Verbindlichkeiten der Deutschen Bundesbahn haftet der Bund nur mit

dem Bundeseisenbahnvermögen; als Verbindlichkeiten der Deutschen Bundesbahn gelten auch die Ver-
pflichtungen, die nach dem 8. Mai 1945 bei dem betrieb von Eisenbahnen eingegangen sind, die zum Bun-
deseisenbahnvermögen nach § 1 gehören. Das Bundeseisenbahnvermögen haftet nicht für die sonstigen Ver-
bindlichkeiten des Bundes“ . Vgl. außerdem Schnettler, Albert: Öffentliche Betriebe; Essen 1956, Seite 81ff.

365 Vgl. ebenda.
366 Vgl. ebenda, Seite 85. SCHNETTLER umschreibt die Möglichkeiten des Bundesverkehrsministers, die Un-

ternehmenspolitik der Deutschen Bundesbahn sehr plastisch, wenn er sagt: „ Mit politischen Argumenten und
der Harmonie der Aufgaben der verschiedenen Verkehrsträger kann vieles begründet werden, das mittelbar
oder unmittelbar in die Geschäftsführung eingreift.“  Jedoch schließt der Autor das Kapitel über die Deutsche
Bundesbahn damit, dass man sie trotz Allem als wirtschaftlich unabhängiges Unternehmen bezeichnen
konnte.
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10.1.3 Grundsätze und Ziele in den Regierungserklärungen

Wenn man die verkehrspolitischen Tendenzen der bundesdeutschen Verkehrspolitik in

der Nachkriegszeit untersuchen möchte, so erscheint ein Blick in die relevanten Passagen der

Regierungserklärungen der jeweiligen Bundesregierung sinnvoll. Zum ersten Mal sind die

wichtigsten verkehrspolitischen Aufgaben und Ziele in der Regierungserklärung zu Beginn

der zweiten Legislaturperiode dargestellt worden.367

Aufgrund der Aussagen des ersten Bundeskanzlers Adenauer und seines Nachfolgers

Erhard ist festzustellen, dass sich die Bedeutung des Straßenverkehrs und der Eisenbahn in

wenigen Jahren deutlich verändert hat. In der ersten Regierungserklärung von 1953 betonte

Adenauer noch, dass die Bereiche der einzelnen Verkehrsträger aufeinander abzustimmen

seien. Die Verkehrsordnung habe neben der Erhaltung bestehender Werte das Ziel, den

höchsten volkswirtschaftlichen Nutzen mit dem geringsten Kostenaufwand zu erreichen. Der

Straßenverkehr wurde lediglich unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit besonders hervor-

gehoben. In der Regierungserklärung von 1957 sprach Adenauer davon, dass die Wettbe-

werbsbedingungen zwischen den Verkehrsträgern anzugleichen seien. Der Straßenverkehr

wurde bereits als das Verkehrsmittel angesehen, mit dem die Verkehrsnot in den Städten und

Gemeinden beseitigt werden könnte. Daher kündigte er eine Steigerung der Bundesmittel für

den Straßenbau an. In der von Erhard verlesenen Regierungserklärung von 1961 wurde die

Sicherheit im Straßenverkehr als das dringlichste Anliegen der Verkehrspolitik bezeichnet.

Der Devise „Mehr Mittel für den Straßenausbau”  wurde treu geblieben. Die Gesundung der

Bundesbahn wurde angestrebt. Bei der Regierungserklärung zur fünften Legislaturperiode

schließlich wurden die Weichen endgültig auf den Straßenverkehr als das die Verkehrspolitik

dominierende Verkehrsmittel für die Zukunft gestellt: „ Jedes Kalkül”  betreffend die zukünfti-

gen Aufgaben im Verkehrswesen habe die Massenmotorisierung zu berücksichtigen.368

10.2 Gesellschaftliche Entwicklung in den 50er und 60er Jahren

10.2.1 Struktureffekt auf dem Gütermarkt

Obwohl die deutsche Wirtschaft in den 50er und 60er Jahren hohe Wachstumsraten

aufwies, gingen die Verkehrsmarktanteile der Bundesbahn im Güterverkehr kontinuierlich

zurück. Die Kohle verlor zunehmend an Bedeutung. Sie war lange Zeit das wichtigste Fracht-

gut der Bahn. Erdöl und Erdgas wurden immer wichtiger. Der Export wurde für die deutsche

Wirtschaft immer wichtiger. Neben Massengütern wurden verstärkt hochwertige Fertigpro-

dukte befördert. Dadurch wuchsen die Anforderungen an Qualität, Schnelligkeit und Flexibi-

lität des Gütertransports.369

                                               
367 Vgl. Schriftenreihe des Bundesministers für Verkehr; Verkehrspolitik 1949 – 1965, Hof 1965, Seite 22.
368 Vgl. ebenda, Seite 22ff.
369 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred: Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 319f.
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Gütergruppen Straßengüterverkehr Eisenbahn Binnenschiff
Getreide + 0,7 - 5,2 + 4,5
Kartoffeln + 11,3 - 11,8 + 0,5
Zucker - 4,8 + 2,3 + 2,5
Lebende Tiere + 13,9 - 13,9 0,0
Fleisch, Fische, Eier, Milch + 5,5 - 4,6 - 0,9
Andere Nahrungs- und Genussmittel + 10,6 - 9,6 - 1,0
Grubenholz + 11,6 + 0,3 - 11,9
Holz, Kork + 5,0 - 2,0 - 3,0
Sonstige Steine, Erden u.ä. + 1,2 - 20,9 + 19,7
Stein- und Salinensalz + 0,8 - 8,3 + 7,7
NE-Metallerze, -abfälle, -schrott + 1,3 + 3,5 + 4,8
Rohes Erdöl - 0,3 - 10,3 - 5,6
Kraft- und Leuchtstoffe, Heizöl - 4,1 - 1,1 + 5,2
Benzol, Teer u.ä. - 0,3 - 18,6 + 18,9
Chemische Grundstoffe - 5,0 - 6,9 + 11,9
Andere chemische Erzeugnisse + 8,6 - 6,4 - 2,4
Kalk, Zement - 5,4 + 10,4 - 5,0
Walzwerks-, Zieherei- und Gießereierzeugnisse - 4,8   - 0,8 + 5,6
NE-Metalle und –erzeugnisse - 7,9 + 5,8 + 2,1
EBM-Waren u. a. + 10,4 - 10,8 + 0,4
Maschinen, elektrotechnische Erzeugnisse + 4,8 - 6,9 + 2,1
Fahrzeuge + 6,3 - 4,1 - 2,2
Umzugsgut, Baugeräte u. a. + 3,8 - 4,7 + 0,9
Sammel- und Stückgut u. ä. + 11,5 - 9,5 - 2,0

Tabelle 19: Auswirkungen des Güterstruktureffektes auf die Verkehrsleistung von 
Lkw, Eisenbahn und Binnenschiff zwischen 1960 und 1967 (in Prozent)370

10.3 Verkehrspolitik des Bundes aus Sicht der Autolobby: Aktives Einwirken oder
passive Zurkenntnisnahme?

10.3.1 Beurteilung der Verkehrspolitik durch die Autolobby in der Nachkriegszeit

Die Äußerungen verschiedener autoaffiner politischer Akteure bezogen sich in den

ersten Jahren der Bundesrepublik meist auf den bestehenden Motorisierungsrückstand. In

mehreren Presseartikeln und Schreiben nahm besonders der VDA Entwicklungen in den USA

zum Vorbild. Die im öffentlichen und im vertraulichen Rahmen vorgebrachten Forderungen

waren vor allem:371

�
 Mehr Aufgeschlossenheit des Staates für die Massenmotorisierung;

�
 Gegenwärtige Steuerpolitik verhindere, dass das Auto weiter in Kreise der Privatpersonen vordringt;

Treibende Kraft bei der Einflussnahme auf die deutsche Verkehrspolitik war neben

dem VDA der BDI. Schon ab 1952 zielte das Interesse des VDA darauf, mit Hilfe der steuer-

lichen Gesetzgebung die Massenmotorisierung breiter Bevölkerungsschichten zu fördern. In

Schreiben an die Mitglieder des Bundestagsausschüsse für Verkehr sowie für Finanzen und

Steuern trug der Verband folgende Botschaften an die Parlamentarier heran:
�

 Wenn man im Lichte der guten Automobilkonjunktur die Hände in den Schoß lege, wiege man sich im Hin-
blick auf den Produktionsstandort Deutschland in falscher Sicherheit;

�
 Der Staat habe die Aufgabe, mit steuerpolitischen Instrumenten bei der Expansion des Automobilmarktes zu

helfen;372

                                               
370 Quelle: Günter, Horst: Der Strukturwandel im Binnengüterverkehr und das verkehrspolitische Programm der

Bundesregierung als Koordinierungshilfe; Braunschweig 1971, Seite 14. Eigene Darstellung.
371 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: konfliktträchtige Weichenstel-

lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Stuttgart 1993, Seite 121.
372 Dies geht aus einem Schreiben des VDA an die Mitglieder der genannten Ausschüsse aus dem Jahre 1954

hervor (nach KLENKE). Vgl. ebenda, Seite 136.



Teil 2: Historische Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen

Seite 115

Nachdem zunächst die Förderung des Automobilabsatzes mit Hilfe finanzpolitischer

Instrumente auf der Agenda der Automobilindustrie stand, verlagerte sich zum Ende der 50er

Jahre die verkehrspolitische Diskussion auf die Problematik des Straßenbaus und seiner Fi-

nanzierung.

10.3.2 Beispiel: Diskussion über die Einführung von Geschwindigkeitsbeschränkungen,
Verkehrssicherheit und Straßenbau

In der Zeit nach der Währungsunion, zwischen 1948 und 1951, kam es zu einem rapi-

den Anstieg der Unfälle im Straßenverkehr, die von einer Verdreifachung der Zahl der Kraft-

fahrzeuge begleitet wurde. Zunächst dachten die verantwortlichen Verkehrspolitiker nicht

daran, mit gesetzlichen Regelungen auf diese Entwicklung zu reagieren. Aus der Angst her-

aus, diese Entwicklung könnte die Akzeptanz des Straßenverkehrs schwächen und so die an-

gestrebte Massenmotorisierung behindern, wurde schließlich im Frühjahr 1951 ein umfang-

reicher Gesetzentwurf mit dem Ziel erstellt, die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu erhö-

hen. Durch die Androhung von Strafen sollte die Verkehrsdisziplin erhöht werden. Gleichzei-

tig sollte auch die Verkehrsüberwachung verbessert werden. Der Bundesrat regte eine noch

schärfere Bestrafung von Verkehrssündern an.373

Aufgrund dieses Gesetzentwurfs meldete sich der bereits 1951 von der Autoindustrie

dominierte BDI zu Wort. Vorsitzender des BDI-internen Verkehrsausschusses war zu dieser

Zeit der Daimler-Benz-Manager Fritz Schmidt. Hauptgründe für die hohen Unfallzahlen wa-

ren nach Ansicht des BDI vor allem der schlechte Straßenzustand sowie die Fußgänger, die

häufig die Straßen ungeregelt überquerten. Pauschale Vorschriften schienen dem BDI ein

ungeeignetes Mittel, die Unfallzahlen zu verringern. Vielmehr sollte die Eigenverantwortung

der Autofahrer gestärkt werden, der in der Lage sei, die Fahrgeschwindigkeit situationsange-

passt zu gestalten. In der verkehrspolitischen Diskussion über die Einführung von Geschwin-

digkeitsbeschränkungen bestritt Verkehrsminister Seebohm, dass mit Hilfe von allgemeinen

Tempolimits die Unfallzahlen gesenkt werden könnten. Der BDI argumentierte, dass in all-

gemeinen Geschwindigkeitsbeschränkungen ein unfallfördernder Faktor zu sehen sei. Sie

stünden im Widerspruch zur Selbstverantwortung des Kraftfahrers. Damit war auch eines der

Hauptargumente der Autolobby gegen Tempolimits kreiert: Tempolimits waren mit den Ide-

alen von freier Selbstentfaltung nicht vereinbar. Gleichwohl setzte sich die Kraftfahrtlobby

für Tempolimits ein, sofern sie nur für Lkw und Omnibusse galten – schwerfällige Hindernis-

se für die beweglicheren Autos im Straßenverkehr, so der ADAC.374

In dieser ersten Diskussion um Tempolimits spielten psychologische Gründe eine gro-

ße Rolle. Geschwindigkeitsbeschränkungen wurden als Symbole der Nazizeit und der Besat-

zungszeit angesehen, die es zu beseitigen galt.375 Verkehrskontrollen galten als Abbild eines

                                               
373 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: konfliktträchtige Weichenstel-

lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Stuttgart 1993, Seite 91f. Zum Beispiel sollten besonders schwe-
re Verkehrsunfälle auf Kosten der verurteilten Verkehrsstraftäter veröffentlicht werden.

374 Vgl. ebenda, Seite 94f.
375 Vgl. ebenda.
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Polizeistaates und als Schikane der Autofahrer. 1949 wurden zunächst die Geschwindigkeits-

regelungen aus der Nazizeit übernommen.376 Die amerikanische Militärpolizei behielt sich das

Recht vor, in ihrer Besatzungszone Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuführen, falls die

Bundesregierung sie aufheben sollte. Auf eine Anregung aus dem Verkehrsministerium hin,

entzog der Verkehrsausschuss dem Verkehrsminister die Kompetenz, Geschwindigkeitsbe-

grenzungen für Pkw zu erlassen. Damit waren Gesetze mit dem Ziel, die noch aus der Nazi-

zeit bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen zu beseitigen, womit das Mitentschei-

dungsrecht des Bundesrats umgangen wurde. Dieser versuchte nämlich, den Wegfall der Ge-

schwindigkeitsbegrenzung zu verhindern. Mit Wirkung zum 1. Januar wurde sie jedoch auf-

gehoben. Kurz darauf stieg die Zahl der Verkehrsunfälle wieder an, so dass die Frage von

Tempolimits wieder auf der politischen Tagesordnung stand.377

Die Frage nach dem Ausbau des Straßennetzes stand zu Beginn der 50er Jahre in en-

gem Zusammenhang mit Forderungen nach der Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zum einen

war in dieser Zeit eine Überlastung des nach dem Krieg nur geringfügig ausgebesserten Stra-

ßennetzes festzustellen. Zum anderen symbolisierte die Zunahme der Zahl der Verkehrstoten

auf den Straßen dringenden politischen Handlungsbedarf. Eine sich im Bundestag etablieren-

de „Straßenbaukoalition“  argumentierte meist in folgender Weise:
�

 Zunächst: Hinweis auf die Entwicklung der Zahl der Verkehrstoten, die sich in fünf Jahren verdreifacht habe;
�

 Dann: Sprachliche Überhöhung dieser Entwicklung zum „ Moloch Unfalltod”  oder „ Krebsgeschwür des deut-
schen Straßenverkehrs” ;

�
 Schließlich: Präsentation des Straßenbaus als umfassende Lösung;378

Auch in der Bevölkerung spielte das Thema „Verkehrssicherheit“  zu dieser Zeit eine

wichtige Rolle. Aus diesem Grund und durch den nahen Bundestagswahlkampf etablierte sich

das Thema „Straßenbau“  auf der politischen Agenda. In der politischen Diskussion im Bun-

destag spielten Geschwindigkeitsbeschränkungen allerdings nur eine begrenzte Rolle.379

Anfang 1955 setzte sich der Deutsche Städtetag für ein Tempolimit von 50 km/h in

Ortschaften ein. Schließlich gab es  1955 über 12 000 Verkehrstote (1950 waren es noch 11

300). Im Herbst 1956 legte Bundesminister Seebohm einen Gesetzentwurf vor, der sich dieser

Forderung anschloss. Der Entwurf sah ein Tempolimit von 80 km/h auf Bundesstraßen und

100 km/h auf Autobahnen vor. Diese Beschränkung galt auf Autobahnen aber nicht für Pkw

und Motorräder. Als ADAC-Mitglied und häufiger Redner auf ADAC-Generalsportversamm-

lungen machte Seebohm seine Politik oft von der Zustimmung des ADAC abhängig.380

Es war ein gewichtiges Argument, das die von der Autolobby protagonierte Verknüp-

fung von Autofahren und allgemeinem Freiheitsverständnis überwand und die autofreundli-

chen Verkehrspolitiker von der Notwendigkeit Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuführen

überzeugte. Es handelte sich um eine von Unfallchirurgen durchgeführte Untersuchung, in der

                                               
376 Vgl. Braun, Heike: Der Einfluss von Verbänden auf umweltpolitische Entscheidungen, Vilseck 1987, Sei-

te 28.
377 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: konfliktträchtige Weichenstel-

lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Stuttgart 1993, Seite 98f.
378 Vgl. Reh, Werner: Politikverflechtung im Fernstraßenbau; Frankfurt am Main 1988, Seite 60.
379 Vgl. ebenda, Seite 61.
380 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: konfliktträchtige Weichenstel-

lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Stuttgart 1993,  Seite 154.
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nachgewiesen wurde, dass die Folgen eines Verkehrsunfalls um so gravierender werden wür-

den, je höher die Aufprallgeschwindigkeit sei. Die Autolobby vermied es konsequent, auf

diesen Zusammenhang einzugehen. Im Vorfeld der erneuten Einführung von Tempolimits auf

deutschen Straßen waren von der Autolobby lediglich bekannte Argumente zu hören, denen

eines gemein war: ein deutlicher Hang zu Polemik und Dramatik.381 Versuche, mit sehr

schwachen und durchschaubaren Argumenten die Einführung der Geschwindigkeitsbegren-

zungen zu verhindern, schlugen fehl.382 Einen letzten Versuch, die kommende Regelung auf

der Verkehrsministerkonferenz im März 1956 noch zu verhindern, unternahm Fritz Schmidt,

in dem er den Automobilclubs empfahl, „ absolut planmäßig” 383 auf Bundestagsabgeordnete

sowie Landes- und Bundesministerien Einfluss auszuüben. „ Jede Anstrengung”  sei gerecht-

fertigt, um „Unheil”  abzuwenden. Schmidt verbuchte es als Erfolg der Einflussnahme der

Daimler Benz AG auf verschiedene Landesregierungen, dass ein auch auf Autobahnen gel-

tendes Tempolimit nicht eingeführt wurde. Ein Vortreffen, das der Verkehrsministerkonferenz

vorausging, schlug dies nämlich noch vor.384

Die Einführung einer allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung auf den deutschen

Autobahnen entfaltet eine ganze Reihe volkswirtschaftlicher Vorteile, die sich positiv auf die

Umwelt und die Wettbewerbsposition der DB AG im Bereich des Fernverkehrs auswirken.

Wenn auf den Autobahnen das Durchschnittstempo sinkt, verbessert sich nämlich die relative

Konkurrenzfähigkeit der Bahn gegenüber dem Auto, da die Determinante „Zeitvorteil”  bei

der Verkehrsmittelwahl eine sehr wichtige Rolle spielt. Falls es danach zu einem verstärkten

Umsteigen von Autofahrern auf die Schiene kommt, entfalten sich positive Effekte für die

Umwelt, da der Schienenverkehr bei entsprechender Auslastung umweltfreundlicher als der

Pkw ist und z. B. einen niedrigeren spezifischen CO2-Ausstoß aufweist.385 Der Bau neuer

Autobahnen könnte mit volkswirtschaftlich niedrigeren Kosten erfolgen, da durch die Ausle-

gung für niedrigere Geschwindigkeiten engere Kurvenradien möglich wären. Die Folge wäre

eine bessere Anpassung der Straßen an die Landschaft und ein geringerer Landschafts-

verbrauch, denn die Straßen wären schmaler. Weitere positive volkswirtschaftliche Effekte

                                               
381 Vgl. Klenke, Dietmar: Freier Stau für freie Bürger, Darmstadt 1995, Seite 49. So sprachen Vertreter der Au-

tolobby beispielsweise in Anspielung auf die Nazizeit von „neuem Kadavergehorsam“  sowie von „ erschüt-
ternden Angriffen“  auf die Freiheit der Autofahrer und sogar die demokratische Grundordnung.

382 Vgl. ebenda, Seite 155ff. Beispielsweise behaupteten die vier größten Automobilverbände (ADAC, AvD,
DTC und der d.m.v.), eine Geschwindigkeitsbegrenzung laufe Gefahr, von den Autofahrern als Richtge-
schwindigkeit mißverstanden zu werden. Gleichzeitig trauten es die Automobilverbände dem Autofahrer
nach Jahren der Verkehrsaufklärung nicht zu, diesen Unterschied selbständig zu erkennen. Die Folge sei,
dass sie durch Tempolimits zum Fahren mit erhöhter Geschwindigkeit animiert würden. Geradezu zynisch
war die Feststellung, dass die zurückgehenden spezifischen Unfallzahlen (Unfälle pro Zahl der Kraftfahrzeu-
ge) ein wichtiger Grund dafür sein, auf die Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen zu verzichten.
Der ADAC hatte also keine Hemmungen, die Zunahme der Zahl der Verkehrstoten mit Verhältniszahlen zu
vergleichen (etwa ähnlich dem Vergleich von Äpfeln mit Birnen), um auf diese Weise jeglichen verkehrspo-
litischen Handlungsbedarf zu bestreiten.

383 Schreiben von Fritz Schmidt an das Präsidium des AvD vom 27. 3. 1956, zitiert nach Klenke, Dietmar: Bun-
desdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: konfliktträchtige Weichenstellungen in den Jahren des Wie-
deraufstieges; Stuttgart 1993, Seite 158.

384 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: konfliktträchtige Weichenstel-
lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Stuttgart 1993, Seite 158. Bereits der Gesetzentwurf von Minister
Seebohm vom Herbst 1956 sah - wie bereits erwähnt - vor, dass Pkws und Motorräder auf Autobahnen kein
Tempolimit zu beachten haben.

385 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 10. 10. 1998, Seite 7. Die Passagen stammen aus einem Interview mit
Prof. Dr. Andreas Troge, dem Chef des Umweltbundesamtes.
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einer Geschwindigkeitsbegrenzung wären der geringere Verschleiß der Kraftfahrzeuge, da ja

langsamer gefahren wird, sowie die Einsparung von Kraftstoff (was zu einem Rückgang der

CO2-Emissionen im Verkehrssektor bis zu 20 Prozent führen kann)386

10.3.3 Analyse von Einflussnahmeversuchen auf die Finanz- und die Verkehrspolitik

10.3.3.1 Beispiel: Einführung einer Kilometerpauschale

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Bedeutung des Pkw noch gering. Am Beispiel

eines „Süddeutschen Großbetriebes”  stellte STAUBACH die Zusammensetzung des Berufs-

verkehrs im Januar 1954 dar.

Verkehrsmittel Zahl der Arbeiter
und Angestellten

Anteil
(in Prozent)

Fuß   2 234 15,4
Fahrrad      326 2,2
Straßenbahn   4 884 32,2
Bus   1 229 8,1
Eisenbahn   5 847 38,6
Motorrad      331 2,2
Pkw      182 1,2

15 123 100

Tabelle 20: Berufsverkehr eines süddeutschen Großbetriebs387

Vor dem Krieg in Deutschland noch überwiegend ein Luxusgegenstand, entwickelte

sich das Auto aber immer mehr zu einem Gebrauchsgegenstand. Die weiter fortgeschrittene

Rationalisierung in der Automobilproduktion führte zu immer niedrigeren Preisen. Breiten

Schichten der Bevölkerung wurde somit der Erwerb eines Autos erleichtert. 388 Wie bereits

vorher die anderen großen Industrieländer trat nun auch die Bundesrepublik Deutschland im

Laufe der 50er Jahre in das Zeitalter des Massenkonsums ein, das durch Reallohnzuwächse

breiter Bevölkerungsschichten gekennzeichnet war. Stellvertretend dafür gibt die folgende

Tabelle die Entwicklung des Preisindexes und der Löhne von Industriearbeitern wieder:

Jahr Preisindex für die Lebenshaltung Bruttolohn der Industriearbeiter
1950 = 100 Nominal Real

1950 100 100 100
1951 107,8 114,9 106,7
1955 110,0 142,2 129,2
1960 120,5 209,0 173,5
1965 138,3 328,8 237,4

Tabelle 21: Preisindex und Lohnentwicklung 1950 bis 1965389

Die sozialintegrative Wirkung des Autos wurde in der Gesellschaftspolitik berück-

sichtigt. Die Einführung der Kilometerpauschale sollte Arbeitnehmer und Angestellte im Hin-

blick auf die Pkw-Nutzung Selbständigen gleichstellen.390 Das Auto etwas Alltägliches wer-

                                               
386 Vgl. ebenda.
387 Quelle: Staubach, Hermann: Pendelwanderung und Raumordnung; Köln 1962, Seite 39. Eigene Darstellung.

Es handelt sich um einen kleinstädtischen Großbetrieb. Leider gibt der Autor keine Auskunft über die Rand-
bedingun-gen, die der Untersuchung zu Grunde liegen (z. B. Witterungsverhältnisse; Tagesstichprobe oder
Monatsmittel?).

388 Vgl. Klenke, Dietmar: Freier Stau für freie Bürger; Darmstadt 1994, Seite 35.
389 Quelle: Abelshauser, Werner; Die Langen 50er Jahre, Düsseldorf 1987, Seite 79, eigene Darstellung.
390 Vgl. Klenke, Dietmar: Freier Stau für freie Bürger; Darmstadt 1994, Seite 35.
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den. Die Nutzung des privaten Pkw musste bei der steuerlichen Geltendmachung jedoch nicht

nachgewiesen werden. Benutzer des ÖPNV mussten die Fahrausweise vorlegen, wenn sie

Fahrten vom und zum Arbeitsplatz steuerlich geltend machen wollten.391

Am Beispiel der Kilometerpauschale lässt sich zeigen, wie planvoll es die Autolobby

geschafft hat, die Verkehrspolitik Mitte der 50er Jahre zu beeinflussen. Der VDA, in Person

seines Präsidenten Max Thönnissen, sowie Bundeswirtschaftsminister Erhard beklagten 1953

bei der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung den Motorisierungsrückstand in

der Bundesrepublik. Der VDA hatte dabei die Erhöhung der Verkaufszahlen deutscher Pkw

im Sinne, während Minister Erhard aus gesellschaftspolitischen Gründen mehr Autos in den

Händen der Arbeitnehmer wissen wollte. Mit zwei Hauptforderungen ging man an die Öf-

fentlichkeit: Zum einen verlangte man die Abschaffung der Kfz-Steuer (mit Umlage auf die

Mineralölsteuer), zum anderen forderte der VDA, dass die Kfz-Nutzung für Fahrten zwischen

Wohnung und Arbeitsplatz als steuerlich absetzbarer Aufwand geltend gemacht werden kön-

nen. Am Rande der IAA sicherte Minister Erhard im Rahmen vertraulicher Gespräche dem

VDA zu, sich für diese beiden Vorschläge im Bundeskabinett einzusetzen. Bedingung war,

dass der VDA eine Begründung und Argumente dafür liefern sollte, weshalb trotz der damalig

guten Automobilkonjunktur, noch weitere Kaufanreize für das Auto notwendig seien. Damit

tat sich der VDA jedoch sehr schwer.392

Ein breites Bündnis aus ADAC, Gewerkschaften (allen voran der DGB, die Union der

leitenden Angestellten und die DAG) und zahlreichen Bundestagsabgeordneten unterstützten

diese Forderungen im Zuge der Beratungen zur Steuerreform 1954. Wichtigstes Argument

war steuersystematischer Natur: Arbeitnehmer sollten Gewerbetreibenden und freiberuflich

Tätigen gleichgestellt werden, die gemäß § 9 EStG Fahrtkosten als Betriebskosten steuerlich

geltend machen konnten. Die Forderung nach Steuergerechtigkeit diente diesen Gruppen als

Deckmantel für das sie motivierende und beherrschende Leitbild der Motorisierung breiter

Bevölkerungsschichten. Die Autoindustrie verzichtete im unmittelbaren Vorfeld der Steuerre-

form weitgehend auf öffentliche Stellungnahmen. Besonders die Gewerkschaften beeinfluss-

ten erfolgreich die Arbeit des Bundestagsfinanzausschusses. Auch darin lag ein Grund für die

zurückhaltende Lobbyarbeit des VDA, die sich lediglich auf Formen verdeckter Einflussnah-

me beschränkte. Im April 1954 wurden alle Betriebsräte und aktiven Gewerkschaftler in den

VDA-Unternehmen aufgefordert, sich für die steuerliche Gleichbehandlung der Arbeitnehmer

einzusetzen. Das Auto-Lobbying sollte in der unter steuersystematischen Aspekten geführten

Debatte nicht offen in Erscheinung treten. Das Kalkül des VDA sollte es vermieden werden,

in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, lediglich eigennützige und –süchtige Stand-

punkte vorzutragen. Die Diskussion sollte sich auf keinen Fall um die weitreichenden Folgen

der Einführung einer Kilometerpauschale drehen.393

Nach längerem Tauziehen um die Ausgestaltung der entsprechenden gesetzlichen Re-

gelung wurde am 16. 12. 1954 das „Gesetz zur Neuordnung von Steuern”  verabschiedet. Es

                                               
391 Vgl. ebenda.
392 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: konfliktträchtige Weichenstel-

lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Stuttgart 1993, Seite 124ff.
393 Vgl. ebenda, Seite 127f.
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setzten sich Vorstellungen durch, die in erster Linie auf die Arbeitnehmerinteressen abzielten,

denn schließlich waren bei der Festsetzung der Kilometerpauschale auch die gesamten Abnut-

zungskosten eines Pkw mit zu berücksichtigen - und dies gegen langen und hartnäckigen Wi-

derstand der Koalitionsparteien und des BHE.394 Möglicherweise wollten sich die großen

Parteien in der Wahrnehmung von Arbeitnehmerinteressen überbieten, daher gab es zwischen

den Positionen der Regierung und der SPD kaum Unterschiede.395 Finanzminister Schäffer

leistete mit diesem Gesetz der Massenmotorisierung entscheidenden Vorschub. Schließlich

war man sich in seinem Hause darüber im Klaren, dass mit der Kilometerpauschale Anreize

zum Kauf von Pkw geschaffen wurden und die angenommenen Unterhaltungskosten von 25

Pf/km (50 Pfennig pro Entfernungskilometer) deutlich zu hoch waren. Die Politik stellte da-

mit eine der ersten wichtigen Weichen in Richtung Autogesellschaft. Dies ist um so mehr

verwunderlich, als mit der zu erwartenden Motorisierungswelle die Gefahr bestand, dass die

Bemühungen der Bundesregierungen um mehr Verkehrssicherheit und Straßenentlastungen

ad absurdum geführt wurden. Schließlich war bei dieser Problematik vor allem der schwerfäl-

lige Lkw als Hauptschuldiger ausgemacht. Eine intensivere Debatte zum Thema „Pkw und

Verkehrssicherheit”  blieb während der Diskussionen im Rahmen der Steuerreform weitge-

hend aus. Die fehlende Verpflichtung, die Fahrten zum Arbeitsplatz mit dem eigenen Pkw

nachzuweisen, wurde damals mit dem erhöhten Verwaltungsaufwand begründet.396 Die Ein-

führung der Kilometerpauschale führte zu einer deutlichen Steigerung des Pkw-Absatzes.397

Im Hinblick auf die Wirkungen der Kilometerpauschale auf die Siedlungsentwicklung wurden

die Experten nach der – ihrer Meinung nach – praktischen Bedeutung dieser steuerlichen

Maßnahme gefragt. Den Gesprächspartnern wurde daher folgende These vorgelegt:

Die Einführung der Kilometerpauschale 1954 stellte eine bedeutende Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
Straßenverkehrs gegenüber dem Schienenverkehr dar und hat zur Landschaftszersiedelung beigetragen.

Kernaussage Anzahl
Ja, war der Hauptgrund 12
Ja, leistete wichtigen Beitrag,
war aber nicht alleiniger Grund 21

Hat keinen bzw. geringen Beitrag geleistet 6
Keine Position festgelegt oder keine Aussage 10

Tabelle 22: Einschätzung der Bedeutung der Kilometerpauschale398

Der Grundtenor der Antworten lautete, dass die Einführung der Kilometerpauschale

keinen hohen Beitrag zur Landschaftszersiedelung geleistet habe. Äußerungen, die ihr geringe

                                               
394 Der Gesetzestext des § 9 („ Werbungskosten“ ) EStG von 1953 lautete: „ Werbungskosten sind Aufwendungen

zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der
sie erwachsen sind.“  und weiter in Ziffer 4: „ notwendige Aufwendungen des Steuerpflichtigen für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte;“ . Im NeuordnG erhielt Ziffer 4 die folgende Fassung: „ Aufwendungen
des Steuerpflichtigen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Zur Abgeltung des Abzugs dieser
Aufwendungen bei Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs sind durch Rechtsverordnung je ein Pauschbe-
trag für die Benutzung eines Kraftwagens, Motorrads oder Fahrrads mit Motor festzusetzen; Absetzungen für
Abnutzung sind dabei zu berücksichtigen.“ . Vgl. Steuerreform 1955 – Gesetz zur Neuordnung von Steuern
vom 16. Dezember 1954, BGBl. I, Seite 373; Textausgabe mit neuen Tabellen und Register, München, Ber-
lin 1955, Seite 32ff.

395 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: konfliktträchtige Weichenstel-
lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Stuttgart 1993, Seite 129f.

396 Vgl. ebenda, Seite 133.
397 Vgl. ebenda, Seite 137. Diese Ansicht teilt der Manager Fritz Schmidt von der Daimler-Benz AG in einem

Schreiben an die VDA-Geschäftsführung im Sommer 1956 mit.
398 Quelle: Eigene Befragungen.
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oder gar keine Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Verkehrsträger oder auf die

Siedlungsdispersion zuschrieben, waren selten. Viele Gesprächspartner nannten sie im Hin-

blick auf ihre Folgen für die Siedlungsentwicklung auch im Zusammenhang mit anderen Ein-

flussgrößen Als weitere Gründe für die in den 50er Jahren beginnende und sich in den 60er

Jahren beschleunigende Landschaftszersiedelung wurden angeführt:
�

 Baulandpreisgefälle zwischen Stadt und Umland;
�

 Geringere Lebensqualität im innerstädtischen Bereich;
�

 Eigenheimwelle inklusive der entsprechenden steuerlichen Förderung;

10.3.3.2 Beispiel: Einführung der Zweckbindung des Mineralölsteueraufkommens für den
Straßenbau 1960

Mitte der 50er Jahre verschärfte sich der Druck von Straßenbauinteressenten auf die

MdB. Diese wurden propagandaähnlich mit Denkschriften, Anträgen und Anregungen über-

schüttet. Unter diesem Druck bevorzugten viele politischen Akteure im Bundestag einseitig

den Ausbau der Straßeninfrastruktur, auch wenn es in allen Fraktionen kritische Stimmen gab.

Im Rahmen der Vorarbeiten zum Verkehrsfinanzgesetz von 1955 ging vom Bundesfinanzmi-

nister die Initiative aus, das Mineralölsteueraufkommen zweckgebunden für den Straßenbau

einzusetzen. Diese Ansicht wurde von allen Bundestagsfraktionen geteilt, die einen Zehnjah-

resplan für den Ausbau der Bundesfernstraßen forderten. Der Minister setzte sich jedoch für

eine schärfere Zweckbindung des Mineralölsteueraufkommens für den Straßenbau ein. Er

ging mit seinem Programmentwurf aber nicht den üblichen Weg (Vorlage im Bundestag),

sondern präsentierte ihn direkt der Öffentlichkeit. Dadurch sollte innerhalb der Bundesregie-

rung Druck auf den Bundesfinanzminister ausgeübt werden. Dieser stand der Verschärfung

der Zweckbindung ablehnend gegenüber. 399 REH zitiert im Hinblick auf die mit 22,4 Mrd.

Mark überdimensionierten Fernstraßenplanungen einen Staatssekretär aus dem Finanzministe-

rium mit folgenden Worten:

„Es muß aber stutzig machen, wenn nun statt einer organischen Weiterentwicklung auf

dem eingeschlagenen Wege Straßenbaupläne verfolgt werden, bei denen eine Verbindung mit

den finanzwirtschaftlichen Möglichkeiten des Bundes nicht mehr erkennbar ist und bei denen

Zweifel auftauchen müssen, ob sie planungsrechtlich überhaupt durchführbar wären, falls es

gelänge, die hierfür erforderlichen Mittel zu beschaffen.” 400 Bereits die Bereitstellung von 1,2

Mrd. Mark für den Straßenbau im Herbst 1957 trug zur Überforderung bestehender Planungs-

kapazitäten bei. Die Deutsche Straßenliga401 zeigte sich darüber enttäuscht, dass es bis Okto-

ber 1957 noch nicht zu einer Verschärfung der Zweckbindung des Mineralölsteueraufkom-

mens gekommen war.402

Die Diskussion über die Zweckbindung des Mineralölsteueraufkommens für den Stra-

ßenbau hielt bis 1960 an und begleitete den Entstehungsprozess des Straßenbaufinanzierungs-

gesetzes. Die Straßenbaulobby brachte in diese Diskussion die Forderung nach der vollständi-

                                               
399 Vgl. Reh, Werner: Politikverflechtung und Fernstraßenbau; Frankfurt am Main 1988, Seite 58f.
400 Ebenda, Seite 60.
401 In der Literatur sind die beiden Schreibweisen „ Straßenliga“  und „ Strassenliga“  anzutreffen.
402 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: konfliktträchtige Weichenstel-

lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Stuttgart 1993, Seite 319.
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gen Zweckbindung ein und wollte einen Automatismus zwischen Straßenbau und Steuerauf-

kommen erreichen. Innerhalb der Bundesregierung standen sich während dieses Prozesses

„ Fiskalisten”  und Vertreter der Straßenbau-Lobby gegenüber. Ihre Interessenlagen waren:
�

 Fiskalisten
Haushaltspolitische Einheit von Einnahmen und Ausgaben;
Keine besondere Behandlung von Einzelinteressen;

�
 Straßenbau-Lobby

Vollständige Zweckbindung des Mineralölsteueraufkommens für den Straßenbau;
Kopplung der Entwicklung der Motorisierung über das Mineralölsteueraufkommen an den Straßenbau;403

Verkehrswachstum
(Führt zu höherem

Mineralölsteueraufkommen)

Mehreinnahmen
(für „Zwecke des

Straßenverkehrs“)

Straßenbau
(führt zu induzierter
Verkehrszunahme)

Zweckbindung

Abbildung 6: Selbsttragendes System von Straßenbau, Finanzierung und Verkehrs-
wachstum404

Zwischen diesen beiden Extrempositionen vertrat Finanzminister Etzel eine Kompro-

misslinie. Ein entsprechender Referentenentwurf sah vor, den auf den Kraftverkehr entfallen-

den Teil des Mineralölsteueraufkommens zweckgebunden für das Straßenwesen zu verwen-

den.405 Manche Interessengruppen standen den Bestrebungen der Straßenbau-Lobby differen-

ziert gegenüber. Die Kraftverkehrswirtschaft lehnte vor allem die mit dem Straßenbaufinan-

zierungsgesetz verbundenen Erhöhungen der Mineralölsteuer ab. Sie vertrat die Auffassung,

eine vollständige Zweckbindung aller bereits bestehenden Kraftverkehrsabgaben, also auch

des Mineralölzolls und der Beförderungssteuer würde ausreichen. Ende 1959 begann der po-

litische Prozess, der 1960 im Straßenbaufinanzierungsgesetz münden sollte. Folgende Vor-

schläge lagen zu Beginn der Beratungen vor:
�

 Regierungsvorschlag
Zweckbindung des Mineralölsteueraufkommens abzüglich eines Sockelbetrags von 600 Millionen Mark;
Gesetzliche „ Soll-Bestimmung” ;

�
 Oppositionsvorschlag

Zweckgebundene Zusammenfassung der Mineralöl- und der Kfz-Steuer sowie der Hälfte des Aufkommens
aus der Mineralölzollerhebung in einem Straßenbaufonds;
Volle Zweckbindung (kein Sockelbetrag);
Fondsaufkommen soll auf alle Straßenbaulastträger verteilt werden;406

                                               
403 Vgl. ebenda, Seite 322ff.
404 Vgl. Reh, Werner: Politikverflechtung und Fernstraßenbau; Frankfurt am Main, 1988, Seite 64ff., eigene

Darstellung.
405 Dieser Kompromiss war in der Endfassung des Gesetzes enthalten. Vgl. Reh, Werner: Politikverflechtung

und Fernstraßenbau; Frankfurt am Main, 1988, Seite 66.
406 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: konfliktträchtige Weichenstel-

lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Stuttgart 1993, Seite 322f. Der Oppositionsvorschlag entsprach
den Vorstellungen der Autolobby am weitesten. Aus formalen Gründen blieb er jedoch bei den Ausschussbe-
ratungen unberücksichtigt. Er lief Verfassungsbestimmungen über die Finanzhoheit von Bund und Ländern
zuwider.
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Kritik an den Vorschlägen kam aus den Reihen der öffentlichen Verkehrsunterneh-

men. Bei den Unternehmen des VöV407 kam es ab 1958 zu einer spürbaren Abnahme der Be-

förderungszahlen. Bereits Ende der 50er Jahre war der Betrieb vieler kommunale Verkehrs-

unternehmen ein Zuschussgeschäft. Das Straßenbaufinanzierungsgesetz sah in diesem Zu-

sammenhang eine Erhöhung der Kfz-Steuer vor, von der auch der öffentliche Straßenperso-

nenverkehr voll erfasst werden sollte. Lediglich Spezialomnibusse des Ortslinienverkehrs

sollten von der Steuererhöhung ausgenommen werden, die sich auf die Wirtschaftlichkeit der

restlichen Linienverkehrsunternehmen nur kontraproduktiv auswirken konnte. Der VöV for-

derte daher sämtliche im Linienverkehr eingesetzten Omnibustypen von der geplanten Steuer-

erhöhung freizustellen. Auf diese Weise sollte sich der Bund mit einer Art „ steuerpolitischen

Opfer”  an den Zuschüssen für die kommunalen Verkehrsbetriebe beteiligen.408

Die Regierungsparteien setzten während der Beratungen die geplanten Steuererhöhun-

gen durch. Eine autofreundliche Interessengruppe innerhalb der CDU/CSU-Fraktion verband

ihre Zustimmung mit der Heraufsetzung der Lkw-Maße. Daraufhin wurde im Januar 1960 die

10-Tonnen-Antriebsachse für Lkw eingeführt. Auch die Interessenvertreter der öffentlichen

Verkehrsbetriebe wirkten während der Beratung auf eine Änderung in der Gesetzesvorlage

hin. Gewünscht wurde, dass der kommunale Linienverkehr von der geplanten Mineralölsteu-

ererhöhung ausgenommen werden sollte. Dieser Vorschlag wurde zwar im Verkehrsausschuss

abgelehnt, er fand jedoch bei der Unionsfraktion Zustimmung. In Dritter Lesung setzte sich

dieser Vorschlag durch, wonach als Kompromiss die Kfz-Steuer für Omnibusse um 50 Pro-

zent gesenkt wurde. Im Gegenzug wurde die Benzinsteuer um 2 Pf/Liter angehoben, um ent-

stehende Steuerausfälle zu kompensieren. Von dieser Regelung waren aber nur Doppelde-

cker- und Gelenkomnibusse betroffen. Hier kam folgendes Kalkül der dem MIV zugeneigten

Interessen innerhalb der Unionsfraktion zum Tragen:

Diese beiden Omnibustypen wurden vorwiegend im Innerortsverkehr eingesetzt. Der

größte Teil des öffentlichen Linienverkehrs auf der Straße kam somit nicht in den Genuss der

steuerlichen Vergünstigung. Die vorgebliche Unterstützung des ÖPNV durch die Unionsfrak-

tion bezog sich somit nur auf den innerstädtischen Verkehr. Dort sollten die durch den MIV

verstopften Straßen entlastet werden. Dieser Grund entfiel beim ÖPNV in der Fläche und

beim überregionalen Busverkehr. Daher brauchte er nicht gefördert zu werden. Auch die

Bundesregierung lag auf dieser MIV-freundlichen Linie: Als der Bundesrat forderte, den

kompletten Omnibusverkehr von der geplanten Steuererhöhung freizustellen, argumentierte

sie wiefolgt: Durch die finanzielle Unterstützung für den kommunalen Straßenbau werden die

Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden so stark Maße entlastet, dass sich die Betriebskosten

der VöV-Betriebe wieder verringern. Daher sei eine weitere Entlastung nicht notwendig.409

Die weiter oben erwähnte Gruppe der Fiskalisten innerhalb der Bundesregierung wi-

dersetzte sich erfolgreich den Bemühungen der fraktionsinternen Straßenbaulobby, die voll-

ständige Zweckbindung der Mineralölsteuereinnahmen abzüglich des Sockelbetrags als

                                               
407 VöV = Verband öffentlicher Verkehrsunternehmen
408 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: konfliktträchtige Weichenstel-

lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Stuttgart 1993, Seite 322f.
409 Vgl. ebenda, Seite 324f.
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„ Muss”  durchzusetzen.410 In der abschließenden verkehrspolitischen Debatte im Deutschen

Bundestag ereignete sich Kurioses: Der Regierungsentwurf enthielt eine „Soll-”  und eine

„ Muss-Bestimmung” . Die Opposition unterstützte vehement den Regierungsentwurf mit der

„ Muss-Bestimmung” , die Abgeordnete der Regierungsparteien bekämpften energisch den

eigenen Antrag. Dank der Fraktionsminderheit der Straßenbaulobby und dank der Stimmen

der Opposition wurde in der namentlichen Schlussabstimmung nach der dritten Lesung das

Straßenbaufinanzierungsgesetz mit der zwingenden Zweckbindung der Mineralölsteuerein-

nahmen für den Straßenbau angenommen.411  Dadurch wurde die langfristige Straßenbaufi-

nanzierung gesichert. Es entstand ein sich selbst tragendes System. Der Bundesverkehrsmi-

nister schätzte die neue Situation 1961 mit folgenden Worten ein: „ Auf der Basis des Stra-

ßenbaufinanzierungsgesetzes ist überhaupt erst eine wirkliche Planung und Vorbereitung um-

fassender, langdauernder Bau- und Ausbaumaßnahmen möglich; denn die dafür notwendigen

Mittel brauchen nicht von Jahr zu Jahr neu beantragt zu werden. Der Straßenbau, dem die nun

verfügbaren Mittel zweckgebunden zufließen, kann seine Baupläne auf Grund des wirklichen

Bedarfs nunmehr rechtzeitig ausarbeiten und einleiten.” 412 Der Hintergrund dieser weichen-

stellenden Entscheidung war:
�

 Aufgrund einer langjährigen Vernachlässigung des Straßenbaus wurde der Ruf der Straßenbaulobby nach
überzogenen Finanzierungskonzepten immer lauter. Dem von der Deutschen Straßenliga organisierten Druck
konnten sich die Bundestagsabgeordneten kaum entziehen;

�
 Das Problem der Straßenverkehrssicherheit (Zahl der Verkehrstoten) wurde von der Lobby mit der Forde-

rung nach verstärktem Straßenbau verknüpft;
�

 Die Opposition sah die Chance, sich gegenüber der Regierung zu profilieren, indem sie populistisch gegen
die hohen Militärausgaben und für ähnlich hohe Straßenbauausgaben argumentierte.

�
 Innerhalb der Unionsfraktion gehörten diejenigen, die der „ Muss-Version”  des Straßenbaufinanzierungsge-

setzes zustimmten, vorwiegend dem Arbeitnehmerflügel an. Als handlungsleitendes Motiv spielte bei ihnen –
ähnlich wie bei den SPD-Abgeordneten – die Bedeutung des Automobils als Integrationssymbol für die Ar-
beitnehmerinteressen eine wichtige Rolle.413

Nach dem jahrelangen Einsatz für das Ziel der Zweckbindung des Mineralölsteuerauf-

kommens für den Straßenbau erreichte die Kraftfahrtlobby einen ihrer größten Erfolge in der

deutschen Verkehrsgeschichte. Schließlich konnte mit dem Beschluss des Straßenbaufinanzie-

rungsgesetzes ein haushaltsrechtlicher Automatismus geschaffen werden. Dieser übertrug die

Dynamik der Motorisierung auf den Straßenbau, ohne dass auf das entsprechende Steuerauf-

kommen Einfluss genommen werden konnte. Das Gesetz entfaltete weitreichende Wirkungen

auf das deutsche Verkehrswesen. Auch die kommunalen Baulastträger wurden durch Bundes-

zuschüsse nachdrücklich gefördert. Diese Zuschüsse gab es vom Bau von Ortsdurchfahrten

bis zur Umstufung der Straßen von Gemeinde- und Landesstraßen zu Bundesstraßen. Dadurch

wurde ein Beitrag geleistet, die beim Ausbau eines deutschen Fernstraßennetzes störenden

engen Ortsdurchfahrten mit Hilfe von Umgehungsstraßen zu beseitigen. Letztendlich steigerte

                                               
410 Die Gruppe der Fiskalisten innerhalb der Regierung vertrat die Auffassung, dass das verfassungsmäßige

Budgetrecht des Bundestages nicht durch ein einfaches Gesetz ausgehebelt werden konnte. Von daher hätte
eine „ Muss“ -Bestimmung im Hinblick auf die Zweckbindung des Mineralölsteueraufkommens für den Stra-
ßenbau nur deklamatorischen Charakter. Eine „ Soll“ -Bestimmung galt den Fiskalisten daher als suffizient.
Vgl. ebenda.

411 Vgl. ebenda, Seite 327.
412 Bundesministerium für Verkehr: Die Verkehrspolitik in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis 1961; Bad

Godesberg 1961, Seite 229.
413 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: konfliktträchtige Weichenstel-

lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Stuttgart 1993, Seite 328.
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dieses Gesetz die Wettbewerbsfähigkeit des Autos im Fernverkehr deutlich.414 Der nun begin-

nende Ausbau des Straßennetzes trug dazu bei, dass sich die Konkurrenzfähigkeit der Bun-

desbahn weiter verschlechterte. Dies wirkte sich vor allem im Güterverkehrsbereich aus.415

1960 1970
Straßennetzlänge (in km) 368 651 432 410

Autobahnnetzlänge (in km) 2 551 4 110

Tabelle 23: Straßennetzentwicklung nach Inkrafttreten des 
Straßenbaufinanzierungsgesetzes416

10.3.4 Straßennetzausbau und Verkehrswachstum

Schon seit dem Beginn der Massenmotorisierung wurde die Forderung erhoben, das

bestehende Straßennetz auszubauen und es durch Neubaustrecken zu erweitern. Von dieser

Überzeugung sind die Veröffentlichungen in der ADAC-Motorwelt geprägt. Auch Veröffent-

lichungen aus dem Bereich der Verkehrswissenschaft behandelten das Thema „Straßenbau

und Motorisierung“ . So sah WILLEKE ab den 50er Jahren einen ersten Bedarfsstau, den er

plakativ mit „Verkehr ohne Raum”  umschrieb.417 Nach den Änderungen im Bereich der Kfz-

und Mineralölsteuer 1955 bzw. 1960 wurde das Straßennetz deutlich ausgeweitet. Nominell

betrugen die jährlichen Ausgaben für den Straßenbau teilweise mehr als 20 Milliarden Mark.

Auch zum Ende der 80er Jahre stellte WILLEKE fest, zur „Substanzsicherung und zur quali-

tativen Verbesserung der Straßen muß eine Ausweitung treten, hauptsächlich durch neue

Fahrspuren, also möglichst ohne neue Trassen.” . Die bedarfsorientierte Verkehrswegeplanung

sei eine zentrale Aufgabe der 90er Jahre.418 Die prinzipielle Charakteristik einer Verkehrswe-

geplanung orientiert sich an folgendem, vereinfacht dargestellten Ablauf419:
�

 Zielsystem, Aufgabenstellung;
�

 Analyse und Diagnose;
�

 Verkehrsprognose;
�

 Konzeption (mehrere Handlungsmöglichkeiten zur Erweiterung einer umfassend verträglichen Verkehrs-
konzeption);

�
 Bewertung dieser Handlungsmöglichkeiten (auf Basis eines Zielsystems);

�
 Entscheidung (für die Handlungsalternative, die am besten an das Zielsystem angepasst ist);

Nach STAHL hat dabei die Prognose eine hohe Bedeutung. Die althergebrachte Me-

thodik der Verkehrswegeplanung trage nach seiner Ansicht dazu bei, dass ein „Perpetuum

Mobile“ des Verkehrswachstums in Gang gehalten werde, von dem vor allem der Kfz-

Verkehr profitiere.

                                               
414 Vgl. ebenda, Seite 329.
415 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred: Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 342.
416 Quelle: Ebenda, eigene Darstellung.
417 Vgl. Willeke, Rainer: Motorisierung und Volkswirtschaft, in: Pohl, Hans; Treue, Wilhelm: Die Einflüsse der

Motorisierung auf die Volkswirtschaft von 1886 bis 1986; Stuttgart 1988, Seite 25.
418 Vgl. ebenda, Seite 26. Seit den 50er Jahren haben sich somit die Argumente „ pro Straßenbau“  nur wenig

geändert.
419 Vgl. Stahl, Günter: Die Konzeptionsphase bei der methodischen Gestaltung von Verkehrsnetzen; Frankfurt

1994, Seite 88. Dort auf Seite 54ff. ausführlicher zu den Stufen der Verkehrsplanung.
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Verkehrswachstum)

 Verkehrswachstum

Lobbyerfolg

     Abbildung 7: Lobbying und Verkehrswachstum420

Ein umfassender Ansatz der Verkehrsplanung sollte dazu geeignet sein, diesen Teu-

felskreis aufzubrechen. Der Stellenwert von Verkehrsprognosen ist zu hinterfragen. Im Hin-

blick auf die sich durch den Verkehr ergebenden Probleme sollte nicht mehr bloß gefragt

werden, mit wie viel Verkehrswachstum gerechnet werden muss. STAHL fordert, dass die

Verkehrsplanung sich an der Frage „ Wie viel Verkehrswachstum ist umfassend verträglich?”

orientieren müsse. Somit solle im konzeptionellen Teil von Verkehrsplanung – damit befasst

sich der Autor in seiner Arbeit – berücksichtigt werden, dass das Verkehrswachstum an die

Grenzen der Flächenkapazität stoße und die Grenzen der Umweltbelastbarkeit erreiche.421

Im Hinblick auf die Bedeutung des induzierten Neuverkehrs vertritt der ADAC eine

andere Ansicht. Diese Meinung werde „wieder besseres Wissen, teils aber auch unter sträfli-

cher Mißachtung der tatsächlichen Zusammenhänge zwischen Straßen und Verkehr”  in der

Öffentlichkeit verbreitet. Der ADAC kritisiert diese These vor allem deswegen, weil sich zwi-

schen 1974 und 1994 die Verkehrsleistung mehr als verdoppelt, sich die Länge der Straßen

aber nur um 7 Prozent erhöht hat. Das Straßennetz ist somit immer weiter hinter der tatsächli-

chen Verkehrsentwicklung zurückgeblieben. Das Resümee lautet „Straßen erzeugen keinen

Verkehr. Sie tragen zur Verkehrsbewältigung bei, zum Stauabbau und zur Entlastung der

Umwelt. Verkehr wird durch die Aktivitäten der Menschen erzeugt, durch ihre Lebens-,

Siedlungs-, Arbeits- und Freizeitgewohnheiten. (...) Der Verkehr braucht Straßen” .422

Eine Beschreibung der Verhältnisse im Straßenverkehr zu Beginn der 60er Jahre gibt

STAUBACH. Er weist darauf hin, dass vor allem der Stadtverkehr trotz aller Verbesserungs-

versuche dem Straßenverkehr die größten Schwierigkeiten bereite. Die Durchschnittsge-

schwindigkeit betrage nur wenig mehr als 10 km/h. Er gibt zu bedenken, dass binnen fünf

Jahren „ nach dem übereinstimmenden Urteil der Verkehrsfachleute unsere meisten Groß-

städte hoffnungslos verstopft sein”  würden.423 Er weist ferner auf die unterschiedlichen Ent-

wicklungen von Motorisierung und Netzentwicklung hin, wenn er sagt: „Die Entwicklung des

                                               
420 Quelle: Stahl, Günter: Die Konzeptionsphase bei der methodischen Gestaltung von Verkehrsnetzen; Frank-

furt 1994, Seite 89. Eigene Darstellung und Ergänzung.
421 Vgl. ebenda.
422 Vgl. ADAC: Mobilität und Verantwortung – Fakten und Folgerungen; München 1994, Kapitel „ Erzeugen

Straßen Verkehr – NEIN“ .
423 Vgl. Staubach, Hermann: Pendelwanderung und Raumordnung; Köln 1962, Seite 51f.
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Kraftwagens hat dazu geführt, daß seit der Jahrhundertwende zwar unser Straßennetz etwa

verdoppelt wurde, der Straßenverkehr aber ist in diesem Zeitraum auf etwa das 60fache ge-

stiegen.“ 424 Im Rahmen einer Studie der Deutschen Shell AG beschäftigt sich WEICH mit den

notwendigen Konsequenzen für den Straßenbau, die sich aus der zu erwartenden Motorisie-

rung bis 1985 ergeben. Er verweist darauf, dass die Motorisierung doppelt so schnell wachsen

werde wie der zur Verfügung stehende Straßenraum. Die Entwicklung der Straßenverkehrs-

menge ergebe sich demnach wie folgt:

1960 1965 1970 1975 1980 1985
Pkw-Bestand (in Mio.) 4,5 9,3 13,7 17,4 19,1 19,9
Ø-Fahrleistung in km 18 300 17 000 15 800 15 000 14 500 14 000
Verkehrsmenge (Mrd. km) 82,3 158,1 216,5 261,0 276,9 278,6
Index 1960 = 100 100,0 192,1 263,1 317,1 336,5 338,5

Tabelle 24: Entwicklung der Straßenverkehrsmenge425

Die Prognose der Jahresfahrleistungen, die bis 1970 nur zweimal durch amtliche

Stichproben ermittelt wurde, basierte auf folgenden Annahmen:
�

 Der Anteil der Arbeiter, Angestellten und Beamten, die den Pkw nur in ihrer Freizeit nutzen können, wird
gegenüber den gewerblichen Pkw-Nutzern weiter ansteigen;

�
 Der Trend, zum Zweitwagen (mit niedrigeren Jahresfahrleistungen) wird anhalten;

�
 Die zunehmende Verkehrsdichte auf den Straßen begrenzt zunehmend die Bewegungsfreiheit der einzelnen

Kfz. Dies wird sich vor allem in Ballungszentren auf die Jahresfahrleistung auswirken;

10.3.5 Einflussnahme des ADAC auf die Verkehrspolitik in Deutschland

10.3.5.1 Der ADAC als Interessengruppe im Verkehrsbereich

Der ADAC zählt heute zu den größten deutschen Interessengruppen. In Anbetracht des

hohen Stellenwerts, den das Automobil in unserer Gesellschaft besitzt sowie im Hinblick auf

die monopolartige Stellung als Vertreter der Interessen der Autofahrer, kann vermutet werden,

dass der ADAC auf staatliche Stellen einen hohen Einfluss hat.426 In der Clubsatzung kommen

in § 2 Zwecke und Ziele zum Ausdruck. Danach wird der Club „ auf die Verkehrspolitik

Einfluß nehmen, im übrigen sich aber jeder parteipolitischen Betätigung enthalten.” 427

Die Funktion des ADAC leitet sich davon ab, dass die Bedeutung der Tätigkeit des

Automobilclubs darin liegt, „Bedürfnissubjekte und Bedürfnisdispositionen in zentrale Ver-

waltung zu nehmen und somit zur Kollektivierung ganzer Bevölkerungsteile”  beizutragen.

Innerhalb der Organisation des ADAC besteht die Möglichkeit, die Motivbildung und die

Bedürfnisartikulation im Hinblick auf die Interessen des Automobils zu kontrollieren und in

geregelte Bahnen zu lenken.428 Wichtiges Instrument bei der Einflussnahme auf die verkehrs-

                                               
424 Ebenda, Seite 52.
425 Quelle: Weich, Götz: Straßenverkehr 1985; Hamburg 1970, Seite 7. Eigene Darstellung. Die Straßenver-

kehrsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Pkw-Zahl mit der durchschnittlichen Jahresfahrleistung.
Wie die spätere Entwicklung zeigte, unterschätzte der Autor die zu erwartende Zahl der Pkw deutlich. 1985
waren fast 26 Millionen Pkw zugelassen. Vgl. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland
1986, Seite 283.

426 Vgl. Braun, Heike: Der Einfluß von Interessengruppen auf umweltpolitische Entscheidungen – dargestellt am
Beispiel des ADAC; Vilseck 1987, Seite 8. Dass sich der ADAC dieses Einflusses bewusst ist, belegen die
Äußerungen eines seiner Spitzenfunktionäre. Entsprechende Passagen werden weiter unten aus Interview Nr.
29 zitiert.

427 Satzung des ADAC; 1994, § 2, Absatz 1.
428 Vgl. Krämer-Badoni, Thomas: Zur sozio-ökonomischen Bedeutung des Automobils; Frankfurt am Main

1971, Seite 128.
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politische Willensbildung seiner Mitglieder ist das offizielle Mitteilungsblatt, die Motorwelt,

die bei seinen Mitglieder ein hohes Ansehen genießt. Der Leserkreis stellt für die werbetrei-

bende Wirtschaft eine sehr wichtige Zielgruppe für Marketingmaßnahmen dar. Die Daten

über die Leserstruktur stellen einen wichtigen Beitrag zum Instrumentarium der Werbe- und

Absatzplanung der interessierten Unternehmen aus dem Bereich der Automobil-, Zubehör-,

Camping- und Freizeitindustrie dar.429 Der ADAC ist ein gutes Beispiel für die Bedeutung der

Bildung und der Funktion von Vereinen, die darin besteht:
�

 Gemeinsame Interessen begründen;
�

 Institutionelle Absicherung dieser Interessen gegenüber der Politik;
�

 Festlegung einer allgemeinen, einheitlichen Position im Hinblick auf die vertretenen Interessen;
�

 Politische Handlungsfähigkeit;
�

 Zivilisierung der Verhaltenserwartung;
�

 Mögliche Kontrolle der Motivbildung der Verbandsmitglieder;430

1967 bekannte sich der ADAC öffentlich zu seinen Interessen, die vor allem Wachs-

tum sowie die Förderung des Straßenbaus betreffen. Die Basis dieser Argumentation kommt

in den Worten des damaligen Präsidenten Hans Bretz zum Ausdruck, als er sagte: „Die per-

sönliche Freiheit ist das höchste und erstrebenswerteste Gut des Menschen. Das Kraftfahrzeug

ist der große Mittler zu dieser Freiheit. Will man die Freiheit knechten, so muß man erst den

Mittler dieser Freiheit in Fesseln legen. Ist dies gewollt?” 431 Somit kommt zum Ausdruck,

dass räumliche Mobilität und persönliche Freiheit zwei Seiten einer Medaille sind. Und

gleichzeitig besteht ein enger Zusammenhang dieser Tatsache mit der subjektiven Beziehung

des Autofahrers zu seinem Auto. Aus dem Manifest der Kraftfahrt von 1965 ergeben sich

wesentliche Forderungen des ADAC:
�

 Erweiterung des Straßenbaus (Nr. 7);
�

 Zweckbindung der aus dem Automobilverkehr stammenden Steuern und Abgaben (Nr. 5);
�

 Keine weiteren Belastungen der Autofahrer (Nr. 8);432

Gleichzeitig positioniert sich der ADAC im Hinblick auf die Bedeutung des Automo-

bils. Dies kommt in folgenden Aussagen zum Ausdruck:
�

 Das Automobil ist ein Gebrauchsgegenstand. Es dient der Befriedigung von Alltagsbedürfnissen. Dies gehört
in einer fortschrittlichen Welt zu Lebensgestaltung;

�
 Die Politik muss alle Voraussetzungen für den sinnvollen Gebrauch des Autos schaffen und dafür sorgen,

dass es nicht nur als Symbol des Wohlstandes aufgefasst, sondern auch für alle zum Segen des technischen
Fortschritts wird;

�
 Der Gebrauch des Autos ist das gewollte Ziel;

�
 Der Kraftfahrer repräsentiert die Masse des Volkes;433

In seiner verkehrspolitischen Erklärung vom 6. Mai 1973 nimmt der ADAC auch zur

Bedeutung des ÖPNV Stellung. Danach seien die Verkehrsträger des ÖPNV für den Berufs-

verkehr in Großstädten und Ballungsräumen notwendig. Als Voraussetzung für ihre Benut-

zung wird angeführt, dass sie leicht erreichbar, leistungsfähig und schnell sind. Allerdings

müssten die notwendigen Park-and-Ride-Anlagen bereitgestellt werden. Darüber hinaus hat

der öffentliche Verkehr im Kalkül des ADAC aber keine weitere Funktion. Beispielsweise

                                               
429 Vgl. ebenda, Seite 130ff.
430 Vgl. ebenda, Seite 145.
431 Zitiert nach ebenda, Seite 237.
432 Vgl. ebenda, Seite 238ff.
433 Vgl. ADAC: Manifest der Kraftfahrt von 1965, in: Aussagen des ADAC zum Thema Straßenverkehr; Mün-

chen 1982.
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bleibt der private Pkw im Geschäfts- und im Freizeitverkehr unentbehrlich.434 Dennoch ist im

Vergleich zum „ Manifest der Kraftfahrt”  von 1965 eine im Hinblick auf die Bedeutung des

ÖPNV im Verkehrsbereich eine differenziertere Position zu erkennen. Dieser hatte im Mani-

fest der Kraftfahrt keine Rolle gespielt. In den „ Aussagen des ADAC zum Thema Straßenver-

kehr“  von 1982 nimmt er ferner Stellung zur Bedeutung des Fahrrads als Verkehrsmittel.

Unter dem Hinweis, dass das Fahrrad als verkehrspolitische Alternative überschätzt

werde, wird dem Fahrrad zu gestanden, dass es
�

 „ im Wohnumfeld den unerwünschten Kurzstreckenverkehr mit dem Auto reduzieren”  könne,
�

 dort, „ wo der Bau attraktiver Radwegenetze dies begünstigt, in der Freizeit und Naherholung als Schönwet-
ter- und Familienspaß noch größere Bedeutung gewinnen”  könne und

�
 „ noch ein bißchen mehr als bisher ein bevorzugtes Verkehrsmittel für Kinder sein”  könne.435

10.3.5.2 Verkehrspolitische Interessenlagen und Positionen des ADAC im Nachkriegs-
deutschland

Doch nun zur Positionsentwicklung beim ADAC. Nachdem sich der ADAC aus der

verkehrspolitischen Diskussion über das Bundesbahndefizit lange Zeit herausgehalten hatte,

war er ab der Mitte der 80er Jahre nicht mehr mit der praktizierten Verkehrspolitik einver-

standen. Man wollte es nicht mehr hinnehmen, das hohe Milliardenbeträge zum Ausgleich des

Defizits bei der Bundesbahn verwendet wurden, die auf Kosten des dringend erforderlichen

Straßenausbaus gingen. Die Entwicklung der Position in der verkehrspolitischen Diskussion

der 80er Jahre im Verhältnis zur Bundesbahn umschrieb ein Funktionär des ADAC im Ex-

pertengespräch mit folgenden Worten:
„ Der ADAC muss als große Massenorganisation strategische Berechenbarkeit zeigen. Und in diesem Zusam-
menhang spielte die Bahn in der Meinungsbildung des ADAC, zumindest nach außen hin, bis zum Ende der
80er Jahre, eigentlich überhaupt keine Rolle. Natürlich haben wir die Bahnpolitik mit verfolgt. (...) Wir halten
die Bahn für unverzichtbar und begrüßen natürlich im Personenverkehr auch alle Fortschritte. Das Hauptprob-
lem liegt aber im Güterverkehr, das wissen wir inzwischen alle. Da halten wir uns grundsätzlich raus. Das war
durchhaltbar bis zum Ende der 80er Jahre, dann kamen die ersten Anläufe für die Bahnreform, mit den steuer-
lichen Mehrbelastungen auch für die Autofahrer, und dann haben wir gesagt ‚(...) Jetzt geben wir die Zurück-
haltung auf’. Dafür gibt es zwei Gründe:
Der erste Grund: Wir sehen in der Tat beim Güterverkehr der Bahn eine ganz wichtige Aufgabe, um unser
Verkehrssystem in der Zukunft funktionsfähig zu erhalten. Das ureigene Interesse der Pkw-Fahrer besteht
darin, dass möglichst wenig Lkw auf den Straßen fahren, und dass ein erheblicher Teil des heutigen Lkw-
Verkehrs von der Straße auf die Schiene verlagert wird. Die aktuelle Kernforderung des ADAC lautet: ‚Ent-
weder mehr Güter auf die Bahn oder mehr Geld für den Straßenbau!’ 
Der zweite Grund: Mit der Bahnsanierung (...) sind unglaubliche Kosten verbunden, die in aller Regel die Mi-
neralölsteuerzahler, d. h. die Autofahrer treffen. Das darf nicht als Fass ohne Boden endlos so weitergehen, das
heißt, hier muss ein Sanierungsweg gefunden werden, der nicht nur den Fiskus von den endlosen Subventionen
befreit, sondern auch die Steuerzahler, insbesondere die Mineralölsteuerzahler. ” 436

In einem Gutachten, das für die Deutsche Shell AG 1971 erstellt worden ist, verweist

WEICH darauf, dass die Entwicklung des Verkehrsraumes im Zeitraum zwischen 1960 und

1985 weiterhin deutlich hinter der Entwicklung der Motorisierung zurückbleiben werde. Aus

                                               
434 Vgl. ADAC: Verkehrspolitische Erklärung – Verkündet anlässlich der ADAC-Hauptversammlung in Berlin

1973, in: Aussagen des ADAC zum Thema Straßenverkehr; München 1982.
435 Mehr nicht. Vgl. Aussagen des ADAC zum Thema Straßenverkehr; München 1982, Seite 26. Ferner wird an

dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das Fahrrad aufgrund der von ihm verursachten Unfälle zu einem Si-
cherheitsrisiko für alle wird. Entgegen dem positiven Trend in der Gesamtunfallbilanz. Eine Quelle, die den
vorgebrachten Aussagen zugrunde liegt, wird nicht angegeben.

436 Vgl. Interview Nr. 29, Seite 2.
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der sogenannten „ Kapazitätsschere”  folgt, dass es schon frühzeitig Hinweise gegeben hat

bzw. gibt, die auf die kommenden Probleme im Bereich des Straßenverkehrs hinweisen.437

Die Prognosen der Entwicklung des Pkw-Bestandes in den Jahren vor und nach der

Wiedervereinigung blieben zum Teil erheblich hinter den tatsächlich eingetretenen Entwick-

lungen zurück. In diesem Zusammenhang kritisiert ein Gutachten des Ifo-Institutes für Wirt-

schaftsforschung, dass möglicherweise bei einigen Prognosen der Verkehrsentwicklung die

Modellannahmen so gesetzt worden seien, dass die Prognoseergebnisse dazu beitragen soll-

ten, verkehrspolitische Entscheidungen zumindest tendenziell in eine bestimmte Richtung zu

lenken.438 Der ADAC ging ab der Mitte der 80er Jahre daran, seine Mitgliederstärke für die

politische Durchsetzung seiner Positionen zu verwenden. Kritisiert wurde vor allem, dass die

Bahn in der deutschen Verkehrspolitik einen Rückhalt habe, der ihrer tatsächlichen Leistungs-

fähigkeit, bzw. ihrem Anteil am Modal-Split schon lange nicht mehr entspricht.439 Die Hinter-

gründe der entsprechenden Strategie erläuterte der befragte Funktionär wiefolgt:
„ Damals haben wir in der Tat gemerkt ‚Wir brauchen jeden Verkehrsträger, wirklich jeden!’ , und wir müssen
uns jetzt mit der Bahn auseinandersetzen. Sie muss dazu gebracht werden, dass sie ihre Aufgabe an der Ver-
sorgung unserer Gesellschaft mit passenden, bedarfsgerechten Transportleistungen wirklich übernimmt. (...)
[Es] werden von politischer Seite Illusionen geweckt. (...)  Diese Illusionen helfen der Bahn auch nicht, sie
verkleistern in der Öffentlichkeit nur die wirklichen Probleme, um die es geht. Und letztlich führt das immer
dazu, dass nichts passiert, dass dann alles noch viel teurer wird. Deshalb hat der ADAC damals versucht, die
Verkehrspolitik raus zu bringen aus ihrem Elfenbeinturm, (...) Wir müssen Druck von unten machen!.
Das haben wir dann mit unserer ADAC-Motorwelt, mit ihrer Riesenauflage von 14 Millionen, gemacht. Da
haben wir verkehrspolitische Beilagen gemacht. (...) Das ist nicht ‚Dr. Lieschen Müller’  das ist ‚Lieschen
Müller’ . Das beginnt mit der Kraftstoffpreisentwicklung, wobei die Erhöhung der Mineralölsteuer natürlich
eine wichtige Rolle spielt. Das befasst sich erstmalig auch mit der Bahn, mit den Illusionen, mit der Verliebt-
heit bestimmter Politiker zum Thema Bahn. (...) Wir machen das aber auch, weil wir ein Massenverband mit
über 14 Millionen Mitgliedern sind. [In den] straßenbaupolitischen Erklärungen des ADAC von 1982 (...)
kommt das Thema Bahn überhaupt nicht vor.” 440

Der Verkehrsreferent eines bahnaffinen Verbandes nahm in seiner Analyse des Ver-

hältnisses von VCD und ADAC ausführlich zu dessen Lobbyarbeit Stellung.
„ Es gab eine einschneidende Änderung in der Politik des ADAC. Und zwar war das vor der Wende, zur Zeit
der rot-grünen Koalition in Berlin. Dort ist auf der AVUS eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt wor-
den, Tempo 100 auf der Stadtautobahn. Und dagegen hat der ADAC heftig polemisiert, hat Demonstrationen
organisiert und Mitgliedern, die klagen wollten, Rechtsschutz angeboten. Und das hat in der öffentlichen Dis-
kussion dem ADAC heftig geschadet (dem VCD genützt), weil es einige gab, die unter Protest aus dem ADAC
ausgetreten sind, und in den damals noch recht jungen VCD eingetreten. (...) Und dann [hat er seine] Politik,
das war ein wichtiger Grund, wenn auch nicht der entscheidende, geändert, und zwar in der Hinsicht, sich aus
der öffentlichen Politik mehr heraus zu halten als früher. Nun gab es in letzter Zeit öfter mal solche Rückfälle,
wie diese ‚Melkkuh-Geschichten’ , aber von öffentlichen Aktionen hat der ADAC Abstand genommen. Er hat
sich auch (...) eindeutig positioniert gegen die Öko-Steuer, ganz klar, aber der ADAC hat nicht oder wollte
nicht zu irgendwelchen Protesten aufrufen. Er hat Verständnis geäußert, teilweise auch mit fragwürdiger
Wortwahl, aber er wollte partout nicht als Organisator oder was auch immer von irgendwelchen Protesten auf-
treten. Er möchte da neutral bleiben. Der ADAC hat ja nun mal 13 bis 14 Millionen Mitglieder, quer durch alle
politischen Lager, und er vertritt seine Interessen. Sie wissen eben auch, dass solche Aktionen wieder zu Aus-
tritten führen könnten, und das mindert das Geschäft. Wichtig ist das Geschäft, und dann kommt die Politik.
Deshalb (...) die ‚knallharte’  Politik pro Auto, pro Straßenbau, die der ADAC nach wie vor macht, im Verbor-
genen. Das hat jetzt nichts Konspiratives an sich, aber (...) zum Beispiel gestern bei der Anhörung des Bundes-
Verkehrsausschusses saß neben mir der Herr vom ADAC. Der Herr vom ADAC ist gegen eine Neuregelung

                                               
437 Vgl. Weich, Götz: Straßenverkehr 1985; Hamburg 1971, Seite 16f. Motorisierung = Pkw-Bestand * Jahres-

fahrleistung; Verkehrsraum = Straßenlänge * Straßenbreite.
438 Vgl. ifo-Institut für Wirtschaftsforschung; Verkehrsprognosen auf dem Prüfstand;  München 1998.
439 Diese Position wird auch in den Veröffentlichungen des ADAC vertreten. Vgl. z. B. ADAC: Wie der Stra-

ßenverkehr uns allen nützt; München 1999, ADAC: Sehen, was Sache ist; München 1995, ADAC: Mobilität
und Verantwortung; München 1994.

440 Interview Nr. 29, Seite 3f.
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bei der Promillegrenze eingetreten. Der ADAC scheint fürs Saufen zu sein. Natürlich hat er direkte Gespräche
mit den politisch Verantwortlichen. Natürlich gibt es Gespräche beim Minister und bei Staatssekretären.” 441

KRÄMER-BADONI nimmt kritisch Stellung zum Usus des ADAC, im Namen seiner

mittlerweile 14,3 Millionen Mitglieder zu sprechen. Er stellt fest, dass die numerische Anzahl

der Mitglieder ohne Rücksicht auf die tatsächliche Motivation ihres Eintritts in den ADAC

entsprechend der jeweiligen Argumentation in die politische Waagschale geworfen werden

könne. In der Verbandspraxis diene die Festlegung von Vereinszwecken und –zielen sowie

die Erzeugung einer politischen Position seiner politischen Verhandlungsfähigkeit. Letztend-

lich gehöre dasjenige Mitglied, das in den ADAC – aus welchen Gründen auch immer – ein-

tritt, von vorne herein zu den Mitgliedern, in deren Namen er seine verkehrspolitischen Forde-

rungen stelle. Tatsächlich sei es jedoch fraglich, ob alle Mitglieder auch tatsächlich hinter den

vorgebrachten Forderungen stehen würden.442 In einigen Sonderveröffentlichungen nimmt er

auch zur Straßenbaupolitik Stellung:
�

 Es besteht ein hoher Nachholbedarf im Fernstraßenbau, da der Straßenverkehr schneller als das Straßennetz
gewachsen ist. Dadurch entstehen jährlich Staukosten bis zu 200 Mrd. DM;443

�
 Es ist ein weiteres Verkehrswachstum, von der Bahn aber keine Entlastung zu erwarten ;

�
 Besonders der internationale Schwerverkehr wird deutlich zunehmen;

Daraus erwachsen aus Sicht des ADAC folgende Forderungen an die Verkehrspolitik:
�

 Für die nächsten 20 Jahre jährlich 4 Mrd. DM für den Bundesfernstraßenbau;
�

 Durchführung notwendiger Reparaturen;
�

 Lückenschlüsse, Ergänzungen und Neubaustrecken;
�

 Autobahnausbau (mehr Fahrstreifen);
�

 Projekte zur Entlastung der Ballungsräume;444

10.3.6 Verkehrspolitische Positionen und Einflüsse anderer Verbände445

10.3.6.1 Deutsche Bauindustrie

Der Hauptverband der deutschen Bauindustrie e.V. bezeichnet Verkehrsinfrastruktur,

Umweltinfrastruktur und öffentlicher Hochbau als wichtige Bereiche, in denen aufgrund der

„ anhaltenden Talfahrt”  und „dramatischer Qualitätseinbußen”  neue Weichenstellungen erfor-

derlich seien. Kritisiert wird vor allem der Rückgang bei den öffentlichen Infrastrukturinves-

titionen. Die private Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur ist ein wichtiges Anliegen. Eine

Grundsatzarbeitsgruppe des Hauptverbandes der Bauindustrie hat aus diesem Grunde mehrere

Forderungen für den Verkehrwegebereich aufgestellt.
�

 Erweiterung des Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetzes, damit komplette Autobahnstrecken privat finan-
ziert und betrieben werden können;

�
 Zweckgebundene Verwendung des Aufkommens aus Lkw-Gebühren für den Straßenbau;

�
 Ausgliederung von Finanzierung, Bau, Planung und Unterhaltung aus dem Bundeshaushalt;

                                               
441 Interview Nr. 32, Seite 8f.
442 Vgl. Krämer-Badoni, Thomas: Die sozio-ökonomische Bedeutung des Automobils; Frankfurt am Main 1971,

Seite 146f. Dort geht der Autor vertiefend auf die interne Meinungsbildung des ADAC ein.
443 Der VDA weist darauf hin, dass es sich dabei nicht um die Staukosten auf den Bundesfernstraßen handelt,

sondern „ um die Kosten sämtlicher im Verkehr auf allen Innerorts- und Außerortsstraßen auftretenden Ver-
zögerungen durch Stop-and-go sowie deren Folgen.“  Vgl. Verband der Deutschen Automobilindustrie: Jah-
resbericht 1998, Seite 110. Der in der Veröffentlichung des ADAC dargestellte Zusammenhang zwischen
dem Nachholbedarf im Fernstraßenbau und den „ bis zu 200 Mrd. DM Stauungskosten“  wird nicht mit Daten
oder den zugrundeliegenden Annahmen und Zusammenhängen belegt.

444 Vgl. ADAC: Fakten, die zählen; München 1998; Seite 10.
445 Für diesen Abschnitt wurden einige Geschäfts- bzw. Jahresberichte der genannten Verbände untersucht.

Schwerpunkte waren dabei Aussagen zur eigenen politischen Einflussnahme, zum Verkehrswegebau sowie
zur Verkehrspolitik Mitte der 90er Jahre.
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�
 Ausdehnung der Privatisierungsmöglichkeiten auf das gesamte klassifizierte Straßennetz;

�
 Beseitigung des Investitionsstaus durch nicht bedarfsgerechte Infrastrukturinvestitionen; 446

Der Verband vermeldet im untersuchten Jahresbericht Erfolge bei seiner Lobbyarbeit.

Seine Forderungen konnten in den Tätigkeitsbericht der interministeriellen Arbeitsgruppe

„Private Finanzierung”  eingebracht werden. Bereits die Gründung dieser Arbeitsgruppe im

April 1996 ging auf die Initiative des Verbandes zurück, der kurz zuvor seine Forderungen in

einem Parlamentarierbrief an alle MdB herangetragen hatte. Im Rahmen der Weiterentwick-

lung des Fernstraßenbaufinanzierungsgesetzes konnte der Verband einen „ bemerkenswerten

Erfolg”  erzielen. „Das Bundesverkehrsministerium hatte ursprünglich Formen der öffentlich-

privaten Mischfinanzierung abgelehnt und auf einer vollständig privaten Finanzierung bestan-

den. Die nun erreichte Aufmerksamkeit des Bundesverkehrsministeriums gegenüber staatli-

chen Anschubfinanzierungen [für private Straßenbauprojekte] erhöht die Realisierungschan-

cen weiterer Betreibermodelle im Verkehrswegebau erheblich.” 447

Der Hauptverband der Bauindustrie nahm ebenfalls auf die Novellierung des Bauge-

setzbuches und des Raumordnungsgesetzes Einfluss.448 Zwar wurde die stärkere Einbindung

des Umweltschutzes „ bei der Planung und Zulässigkeit von Bauvorhaben grundsätzlich be-

grüßt. Der Hauptverband hat jedoch darauf hingewirkt, daß künftig nur in begrenztem Maße

Umwelt-Regelungen des Städtebaus in das BauGB aufgenommen werden.”  Dabei hat der

Verband auf die Differenzen zwischen seinen Positionen und denen des Bundesbau- und

Bundesumweltministeriums hingewiesen und so einen aus seiner Sicht „ tragfähigen”  Kom-

promiss erreicht.449 In der Einschätzung zum Straßenbau weist die Bundesfachabteilung

„Straßenbau”  darauf hin, dass die angespannte Finanzlage in den öffentlichen Haushalten zu

einem weiteren Rückgang bei den Straßenbauinvestitionen führen werde. Diese Entwicklung

wirke sich nachteilig auf den Wirtschaftsstandort Deutschland aus. Aus diesem Grund setzte

sich der Verband für die verstärkte Privatfinanzierung des Straßenbaus ein, um diese Lücke

auszugleichen. Im Bereich des Eisenbahnoberbaus rügte die entsprechende Bundesfachabtei-

lung, dass ihr Hauptauftraggeber DB AG bei ihren vergebenen Aufträgen wiederholt nach-

verhandele und eine unzureichende Markttransparenz zeige.450

Bewertung
Der Hauptverband der Bauindustrie verfügt über gute Einflussnahmemöglichkeiten

auf relevante Gesetzgebungsprozesse. Diese Möglichkeiten werden in dem untersuchten Jah-

resbericht selbstbewusst dargestellt. Das Image der Verbandsvertreter wird möglicherweise

dadurch aufgewertet, dass zahlreiche Bilder veröffentlicht wurden, die sie bei Treffen mit

hochrangigen Politikern zeigen. Institutionalisierte Kontakte des Verbandes mit hochrangigen

politischen Entscheidern sind beispielsweise:
�

 Parlamentariergespräche zur Verkehrspolitik mit Abgeordneten einer FDP-Arbeitsgruppe (Motto: „ Moderne
Infrastruktur ist unverzichtbar“ ), einer CDU-Arbeitsgruppe (Motto: „ Erweiterung des Fernstraßenbauprivat-

                                               
446 Vgl. Hauptverband der Bauindustrie e.V.: Jahresbericht 1996, Seite 6f. und Positionspapier „ Privatisierung

von Infrastrukturprojekten“ ; Bonn 1997.
447 Hauptverband der Bauindustrie e.V.: Jahresbericht 1996, Seite 6f.
448 Bei einem Anhörungstermin am 11. Juni 1996 in Bonn.
449 Vgl. ebenda, Seite 28. Von dort stammen die verwendeten Zitate.
450 Vgl. ebenda, Seite 50.
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finanzierungsgesetzes ist notwendig“ ) und einer SPD-Arbeitsgruppe (Motto: „ Überlastungen des Verkehrs
durch verbesserten Verbund von Straße, Schiene und Wasser abbauen“ );451

�
 Einladung zu Anhörungen im Vorfeld der Novellierungen des BauGB und des ROG;

�
 Einrichtung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur Begleitung der interministeriellen Arbeitsgruppe „ Private Fi-

nanzierung“ ;
�

 Lobbybüro in Brüssel, dass den Hauptverband mit relevanten Informationen aus dem Bereich der EU ver-
sorgt und die deutsche Bauindustrie in europäischen Gremien vertritt;

�
 Veranstaltung eines „ Tages der Deutschen Bauindustrie“  mit Bundes- und Landespolitikern;

�
 Treffen der Bundesfachabteilung „ Straßenbau“  mit Vertretern der Straßenbauverwaltungen der Länder;452

Das Hauptaugenmerk des Verbands im Verkehrsbereich ist seit den 90er Jahren auf

die Ausweitung der privaten Straßenbaufinanzierung gerichtet. Zunächst betrifft dies nur den

Bereich des Fernstraßenbaus, aber es gibt Anzeichen dafür, dass auch im Bereich der anderen

überregionalen Straßen auf eine Ausweitung des privat finanzierten Straßenbaus mit staatli-

cher Anschubfinanzierung hingewirkt werden soll. Ein Engagement für eine Ausweitung des

Schienennetzes ist im untersuchten Jahresbericht nicht festzustellen. Das Einflussnahmepo-

tenzial des Hauptverbandes der Bauindustrie kann aufgrund der dargestellten und Erfolge als

hoch eingeschätzt werden. Z. B. kann damit gerechnet werden, dass er sich bei künftigen No-

vellierungen des BauGB oder/und des ROG gegen eine stärkere Ausrichtung am Umwelt-

schutz positionieren könnte. Der Hauptverband der Bauindustrie kann daher als mächtige In-

teressengruppe dem Bereich „Straßenbau”  zugeordnet werden.

10.3.6.2 Mineralölwirtschaftsverband

Zur Untersuchung der verkehrspolitischen Positionierung des Mineralölwirtschafts-

verbandes e.V. wurden einige Positionspapiere ausgewertet, die dem Verfasser auf Anfrage

im Sommer 1998 zugeschickt wurden.453 Leider werden darin – im Gegensatz zum Jahresbe-

richt des Hauptverbandes der Bauindustrie e.V. - keine Angaben über politische Einflussnah-

memöglichkeiten oder Lobbyerfolge gemacht. In der Beurteilung der Verkehrsträger Straße

und Schiene schließt sich der Mineralölwirtschaftsverband jedoch den Ausführungen der

Bauindustrie an. Gefordert werden höhere Investitionen für den Straßenbau. Beim Vergleich

der Investitionen in den Erhalt und den Ausbau des Straßennetzes sowie in „die Bahn”  wer-

den die geleisteten Finanzmittel aus dem Bundeshaushalt mit den erbrachten Verkehrsleistun-

gen ins Verhältnis gesetzt. Dieser Vergleich mündet in der Feststellung „ Wichtigster Ver-

kehrsträger erhält die geringsten Mittel” .454 Weitere verkehrspolitischen Positionen des Mine-

ralölwirtschaftsverbandes lauten:
�

 Straßenverkehr ist eine Melkmaschine für Subventionen; von den Nutzern der Straße erbrachte Steuermittel
sollen wieder in diesen Bereich zurückfließen;

�
 Steuerharmonisierung im Bereich der Mineralölsteuer, damit die nutzungsabhängige Anlastung der Kosten

des Autoverkehrs gewährleistet ist;
�

 Privatfinanzierung von Straßeninfrastruktur unter der Bedingung, dass Autofahrer und zukünftige Bundes-
haushalte nicht stärker belastet werden;455

�
 Bedarfsgerechter Ausbau der Verkehrsinfrastruktur aus Umweltschutzgründen;

�
 Städtischer Bereich: Ausbau des ÖPNV, um eine attraktive Alternative zum Auto zu schaffen;456

                                               
451 Vgl. Bauindustrie aktuell; Ausgabe 1-2/1998, Seite 1 und 11.
452 Vgl. Hauptverband der Bauindustrie e.V.; Jahresbericht 1996, Seite 6f., 18 und 29ff.
453 Dies waren die Positionspapiere „ Nachhaltige Entwicklung“ , „ Standpunkte zu Verkehr und Umwelt“ , „ Kli-

maschutz“  und „ Finanzierung der Straßenverkehrsinfrastruktur“  aus dem Jahre 1997.
454 Vgl. Positionspapier „ Finanzierung der Straßenverkehrsinfrastruktur“ , Seite 4.
455 Vgl. ebenda, Seite 4ff.
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Bewertung
Die verkehrspolitischen Positionen des Mineralölwirtschaftsverbandes unterscheidet

sich nur wenig von denen des Hauptverbandes der Bauindustrie. Es wird der bedarfsgerechte

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur gefordert – gemeint ist der Ausbau der Straßeninfrastruktur.

Im Unterschied zur Bauindustrie, wird eine Aufwertung des ÖPNV in Städten gefordert. Un-

klar ist jedoch, welche Verkehrsträger im ÖPNV damit gemeint sind. Da anzunehmen ist,

dass es im Interesse der Mitgliedsunternehmen des Mineralölwirtschaftsverbandes liegt, wenn

fossile Energieträger verkauft werden, könnte die Möglichkeit bestehen, dass er sich für Per-

sonennahverkehr mit Bussen oder Diesellokomotiven einsetzt. Aufgrund der veröffentlichten

Positionen ist es naheliegend, den Mineralölwirtschaftsverband dem Bereich „ Auto- und Stra-

ßenlobby”  zuzurechnen.

10.3.6.3 Bundesverband der Deutschen Industrie

Der BDI hat zur Bundestagswahl 1997 ein verkehrspolitisches Konzept vorgelegt,

dass ausführlicher ist als die Veröffentlichungen anderer Interessengruppen aus dem Bereich

„ Auto- und Straßenbaulobby” . Darin wird zunächst die Frage der Bedeutung der Verkehrsinf-

rastruktur behandelt. Folgende Positionen werden vertreten:
�

 Die Liberalisierung der Verkehrsmärkte hat zur sektorspezifischen Flexibilität geführt. Dies wird begrüßt,
denn die Industrie braucht leistungsstarke und innovative Partner bei den Transport-, Logistik- und Infra-
strukturunternehmen. Die Investitionen in eine moderne und bedarfsgerechte Infrastruktur müssen von inno-
vativen Prozessen flankiert werden;457

�
 Für 2 000 km Autobahn besteht der Bedarf nach sechsspurigem Ausbau;458

�
 Ausreichende Infrastruktur ist durch die Reduktion von staubedingtem Kraftstoffmehrverbrauch ein wichti-

ger Beitrag zum Umweltschutz;
�

 Engpässe im Bereich des Straßen- und des Schienenverkehrs sowie der Wasserstraßen sind zu beseitigen,
denn eine leistungsfähige Infrastruktur ist eine wesentliche Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit;

�
 Pkw und inländische Lkw decken ihre Wegekosten zu mehr als 100 Prozent;

�
 Private Finanzierungsmodelle im Straßenbau;459

Der BDI warnt davor, Illusionen zu wecken, was die Verkehrsverlagerung von Gütern

von der Straße auf die Schiene betrifft. Als Kriterium für eine Verkehrsverlagerung sollte

ausschließlich die Leistungsfähigkeit der Verkehrsträger im Wettbewerb gelten. Große Be-

deutung hat die Begleitung eines partnerschaftlichen Dialogs zwischen der Industrie und dem

Verkehrsgewerbe, wobei eine stärkere Verlagerung von Transporten auf Bahn und Binnen-

schiff begrüßt wird. Ähnlich wie beim Hauptverband der Bauindustrie und beim Mineralöl-

wirtschaftsverband ist auch die Stärkung privater Finanzierungsmodelle im Straßenbau Teil

                                                                                                                                      
456 Vgl. Positionspapier „ Standpunkte zu Verkehr und Umwelt“ , Seite 6f. Außerhalb der Städte ist mit „ Ver-

kehrsinfrastruktur“  die „ Straßeninfrastruktur“  gemeint, denn „ Lückenschlüsse, Ortsumgehungen und zusätz-
liche Fahrspuren für die Beseitigung von Engpässen verstetigen den Verkehrsfluß, reduzieren Staus und tra-
gen so zur Kraftstoffeinsparung bei“ . Ebenda, Seite 6.

457 Vgl. Bundesverband der Deutschen Industrie: Mobilität für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft; Köln 1997,
Seite 11f.

458 Vgl. ebenda, Seite 24. Wie der ADAC verwendet auch der BDI die Forschungsergebnisse aus „ Untersuchun-
gen der Universität Köln“ , wonach „ der gesamtwirtschaftliche Nutzen der Erweiterung einer Autobahn um
eine zusätzliche Fahrspur fünfmal so hoch wie die Kosten des Ausbaus“  sind. Nähere Angaben zu dieser
Untersuchung (Quelle, Untersuchungsdesign, Autoren etc.) fehlen an der angegebenen Stelle.

459 Vgl. ebenda, Seite 26ff. Der Wegekostendeckungsgrad der Pkw beträgt 319 Prozent, derjenige der inländi-
schen Lkw 133 Prozent. Es wird sich auf nicht näher benannte „ Berechnungen der Universität Gießen“  bezo-
gen.
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der BDI-Strategie.460 Etwas detaillierter zum Verhältnis Kfz – Bahn äußerte sich ein Funktio-

när des BDI im Expertengespräch:
„ Der BDI (...) übernimmt der BDI eine relativ starke Bündelungsfunktion der Meinungen und Interessen, vor
allem für kleine und mittlere Unternehmen. Manche unserer Mitgliedsverbände haben ihr Interesse im Zulie-
ferbereich des Verkehrssektors (jeder 11. Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt vom Automobil ab). Dienst-
leistungsunternehmen sind keine Mitglieder bei uns. Der BDI vertritt keine Partikularmeinung in Bezug auf
das Automobil, aber die Bedeutung des Automobils in Wirtschaft und Gesellschaft muss doch zur Kenntnis
genommen werden. Die Bahn zeichnet sich dabei allzuoft durch ihre große Kundenferne aus. Der BDI ist ge-
gen eine Verteuerungsstrategie zu Lasten der Lkw. Nennenswerte Verkehrsverlagerungseffekte durch diese
Strategie sehen wir nicht.” 461

Im untersuchten BDI-Bericht wird den politischen Aktivitäten der Landesvertretungen

ein eigener Abschnitt gewidmet. In mehreren Beispielen wird von politischen Kontakten und

erfolgreicher Einflussnahme auf die Landespolitik berichtet. Einige Landesvertretungen

konnten beispielsweise auf Novellierungen von Gesetzen erfolgreich einwirken, so dass „ neue

umweltpolitische Belastungen für die Unternehmen“  verhindert werden konnten.462 Gegen

unerwünschte Regelungen wurde zum Teil mit Auftragsgutachten agiert. Die Landesvertre-

tungen des BDI nehmen aber auch zu verkehrspolitischen Themen Stellung. Es fanden eine

„Vielzahl von Gesprächsrunden mit den Landesregierungen”  statt, in denen auf die notwendi-

gen Voraussetzungen für Wachstum und Wirtschaft aufmerksam gemacht wurde:
�

 Mecklenburg-Vorpommern: Bau der A 20
�

 Rheinland-Pfalz: Bau der A 60/A 65; Bau der ICE-Strecke Köln-Rhein-Main
�

 Baden-Württemberg: Private Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur
�

 Hessen: Aktivitäten gegen den LEP, der einseitig die Schiene bevorzugt
�

 Saarland: Erfolgreiche Verhinderung eines Nachtfahrverbotes für Lkw und einer 
saarspezifischen Ozonverordnung463

Bewertung
Als Spitzenverband der Deutschen Industrie setzt sich der BDI vor allem dafür ein,

dass sich im Verkehrsbereich die konkurrenzfähigsten Verkehrsträger durchsetzen sollen. Als

Industrieverband richtet der BDI sein Augenmerk auf den Güterverkehr. Auffällig ist hier,

dass die Argumentation des Verbandes - wie auch bei mehreren anderen autoaffinen Verbän-

den - auf Forschungsarbeiten der Universität Köln (Prof. Dr. Willeke, Prof. Dr. Baum) basiert.

Kennzeichnend für die vertretenen Positionen ist die Auffassung, dass der Straßenverkehr

einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen bringe, der die von ihm verursachten externen Kosten

deutlich übersteige. Zwar wird der Straßenverkehr gegenüber den anderen Verkehrsträgern

priorisiert, jedoch hat der Schienenverkehr in den Positionen des BDI einen höheren Stellen-

wert als bei den anderen Verbänden, deren Berichte untersucht wurden. Positionen, die eine

stärkere Umweltbelastung durch den Straßengüterverkehr sehen, wird die Seriosität abgespro-

chen. Da sich der Verband für eine bedarfsgerechte Infrastrukturerweiterung einsetzt, damit

aber den Straßenbau meint, kann davon ausgegangen werden, dass er sich im politischen

Raum auch entsprechend artikulieren wird. Eine Erweiterung des Schienennetzes steht nicht

zur Disposition, wohl aber eine bessere Vernetzung der vorhandenen Verkehrssysteme.

                                               
460 Vgl. BDI (Abteilung Verkehrs- und Telekommunikationspolitik): Prioritäten der Industrie für die Verkehrs-

politik der 13. Legislaturperiode; Köln 1994, Abschnitt 1, Seite 7ff.
461 Interview Nr. 21, Seite 3.
462 Vgl. BDI-Bericht 1996, Seite 69.
463 Vgl. ebenda, Seite 69f. LEP = Landesentwicklungsplan.
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Allerdings werden landesspezifische Schwerpunkte gesetzt, die im Falle der Verbin-

dung Köln–Rhein-Main auch den Neubau einer Schienenstrecke beinhalten. Tendenziell set-

zen sich die sehr aktiven Landesvertretungen des BDI im Verkehrsbereich vorwiegend dafür

ein, dass neue Autobahnen gebaut werden und Regelungen verhindert werden, die auf eine

Verschärfung von Umweltschutzbestimmungen hinauslaufen. Besonders auf Landesebene

kann das Einflussnahmepotenzial auf politische Entscheidungsprozesse als sehr hoch be-

zeichnet werden.

10.3.6.4 Deutsche Strassenliga - Vereinigung zur Förderung des Straßen- und Verkehrs-
wesens e.V.464

Im Vorwort des untersuchten Geschäftsberichts von 1996 nennt die Deutsche Straßen-

liga ihr Hauptinteresse, dass darin besteht, „ für verbesserte Finanzierungsbedingungen zu-

gunsten des bedarfsorientierten Ausbaus von Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen

einzutreten.” 465 Der Präsident der Deutschen Strassenliga beurteilt die Einflussmöglichkeiten

auf Entscheidungen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur und stellt fest, dass diese sich weiter

gefestigt haben. Als wichtigste straßenbaupolitische Ziele werden unter anderem angeführt:
�

 Modernisierung, Erneuerung und Erweiterung des Straßen- und sonstigen Verkehrswegenetzes entsprechend
der Verkehrsentwicklung unter vordringlicher Berücksichtigung des Nachholbedarfs;

�
 Verlagerung der Investitionsschwerpunkte von Neubau- zu Ersatz-, Erweiterungs- und Instandhaltungsmaß-

nahmen; Dementsprechend setzt sich die Strassenliga für den sechsspurigen Ausbau der Autobahnen ein;
�

 Reduzierung des Realisierungsdefizits im innerörtlichen Verkehrswegebau zur Verbesserung der dortigen
Lebensqualität;

�
 Anbindung von Siedlungs- und Gewerbezentren an ein leistungsfähiges Verkehrssystem inkl. des ÖPNV;

�
 Bessere Verknüpfung der Verkehrsträger;

�
 Erhöhung der unzureichenden Haushaltsmittel für den Straßenbau;466

Bei der Einschätzung der Verkehrspolitik wird vor einer verfälschten Darstellung ge-

warnt, die zu Lasten des Straßenverkehrs geht. Mit einem leichten Hang zur Polemik wird

konstatiert, dass in der verkehrspolitischen Diskussion die Verkehrsrealität häufig so darge-

stellt werde, dass sie den jeweils eigenen Zielvorstellungen entspreche. „Ein Beispiel hierfür

ist die Behauptung, daß kein weiteres Wachstum des Straßenverkehrs mehr hingenommen

werden könne und auch nicht akzeptiert werde. Es sei aus umweltpolitischen Gründen erfor-

derlich, den derzeitigen Grad an Mobilität und die heutige Arbeitsteilung einzuschränken oder

zumindest nicht weiter zunehmen zu lassen. Beim Straßen- und Luftverkehr stehe der Zu-

sammenbruch bevor, weil der Verkehr heute viel zu billig sei. Damit wird gemeint, daß er zu

hohe gesamtwirtschaftliche Kosten verursache und daß die Kosten der Infrastruktur und die

sozialen Kosten nur unzureichend angelastet würden. Verlangt wird dann, daß der Straßen-

verkehr – der Schienen- und Wasserstraßenverkehr wird dabei geflissentlich nicht erwähnt –

seine Wegekosten vollständig zu bezahlen habe (...).” 467

                                               
464 Die Mitgliederliste der Deutschen Strassenliga umfasste Ende 1996: 9 öffentliche Körperschaften und deren

Zusammenschlüsse, 31 IHK, 31 Gesamtverbände und 68 fördernde Mitglieder (darunter 8 regionale Gruppen
des ADAC). Quelle: Deutsche Strassenliga; Geschäftsbericht 1996, Seite 79ff. Die Deutsche Strassenliga
wurde Ende 2001 aufgelöst.

465 Ebenda, Seite 3.
466 Vgl. ebenda, Seite 5f.
467 Ebenda, Seite 8f. Die Essenz dieser Bemerkung besteht darin, dass „ Mobilität“  und „ Straßenverkehr“  gleich-

gesetzt werden.
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Sein Einflussnahmepotenzial auf die Verkehrspolitik auf Bundesebene unterstreicht

der Verband, wenn gesagt wird „ Insbesondere aufgrund vieler Aktivitäten der Deutschen

Strassenliga konnte erreicht werden, daß der Bundesfernstraßenetat nicht reduziert wurde

(...).”  Weitere Interessenfelder auf Bundesebene liegen bei den Themen
�

 Private Finanzierung des Straßenbaus;
�

 Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz;
�

 Zweckbindung des Mineralölsteueraufkommens;
�

 Autobahnbenutzungsgebührengesetz;468

Schwerpunkt der Tätigkeiten der Deutschen Strassenliga ist die Öffentlichkeitsarbeit

zum Straßenbau und –verkehr. Dabei wird auch die Schiene mit einbezogen. Öffentlichkeits-

wirksame Arbeitsergebnisse werden aufbereitet, in Presseinformationen verwendet und im

Rahmen von Vorträgen und Gesprächen mit Politikern, Journalisten und Verkehrsfachleuten

eingesetzt. Ferner informiert ein Informationsdienst politische Akteure und eigene Mitglieder.

Bewertung
Zentrale Anliegen der Deutschen Strassenliga sind der Ausbau des Straßennetzes, die

private Finanzierung des Straßenbaus und die Erhöhung der Finanzmittel für den Straßenbau

auf allen Ebenen. Es wird auch auf die Bedeutung des ÖPNV hingewiesen, beispielsweise bei

der Anbindung von Wohn- oder Gewerbegebieten an überörtliche Verkehrssysteme, gleich-

zeitig kommt in einigen Äußerungen jedoch zum Ausdruck, dass unter Mobilität nur die Mo-

bilität mit dem Kraftfahrzeug verstanden wird. Das politische Einflussnahmepotenzial kann

aufgrund der Ausführungen im untersuchten Jahresbericht als hoch eingeschätzt werden.

10.3.6.5 Verband der Importeure von Kraftfahrzeugen e.V. (VDIK)

Gleich zu Beginn stellt der VDIK dar, welche er als seine Aufgaben im politischen

Raum begreift. Notwendig ist aus seiner Sicht die enge Kontaktpflege „ zur Politik auf Bun-

des- und Länderebene, um sehr früh in die Entscheidungsprozesse, die das Auto betreffen,

einbezogen zu werden.“  Dies beinhaltet auch enge Beziehungen zu den jeweiligen nachge-

ordneten Behörden, mit denen regelmäßige Jahresgespräche durchgeführt werden.469 Ein

Hauptaugenmerk richtet der Verband auf die ständige Begleitung aktueller relevanter Gesetz-

gebungsprozesse. Der VDIK steh dabei in „ ständiger Verbindung mit den verantwortlichen

Beamten und politischen Entscheidungsträgern. So wird die internationale Automobilindustrie

frühzeitig in Entscheidungsprozesse einbezogen und in die Lage versetzt, einerseits selbst

Anregungen zu geben und andererseits die Erfordernisse des deutschen Automobilmarktes

rechtzeitig in die eigene Produktion einfließen zu lassen.” 470 Der VDIK hebt die Bedeutung

frühzeitiger Information über wichtige technische, umweltpolitische und wettbewerbsrechtli-

                                               
468 Vgl. ebenda, Seite 28ff. Insbesondere setzt sich der Verband dafür ein, das Aufkommen aus Autobahnbenut-

zungsgebühren zweckgebunden für den Autobahnbau einzusetzen. Es wird darauf hingewiesen, dass auf die
Zweckbindung dieser Abgabe weiter gedrängt werden muss. Die Chancen für eine verstärkte Zweckbindung
des Mineralölsteueraufkommens für den Straßenbau schätzt der Verband pessimistisch ein.

469 VDIK: Bericht über die Geschäftsjahre 1996/1997; Bad Homburg 1998, Seite 12.
470 Ebenda.
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che Entwicklungen hervor. Folgende verkehrspolitische Themen spielten (im Rahmen der hier

gesetzten Untersuchungsschwerpunkte) eine Rolle:
�

 Vernetzung der Verkehrsträger;
�

 Straßenbenutzungsgebühren;

Diese Themen werden im Geschäftsbericht nicht weiter vertieft. Der VDIK unter-

streicht die Bedeutung der Kraftfahrzeugimporteure für die deutsche Wirtschaft, in dem er auf

die von den VDIK-Mitgliedsfirmen getätigten Umsätze (Umsatz 1997: 34,5 Mrd. DM; Inves-

titionen 1997: 191,6 Mio. DM) hinweist. Als Dienstleistung für seine Mitgliedsfirmen nimmt

der VDIK umfangreiche Marktanalysen und Einschätzungen der zukünftigen Marktentwick-

lung vor.471 Sein politisches Einflussnahmepotenzial kann aufgrund der Darstellungen im Ab-

schnitt „VDIK und Politik”  eingeschätzt werden. Dort wird von den regelmäßigen Kontakten

zur politischen Spitze und zu kooperierenden Verbänden berichtet:
�

 Regelmäßige Gespräche mit den Bundesministerien für Verkehr, Umwelt und Wirtschaft;
�

 „ Bonner Abend“ ; ein Gesprächsforum, auf dem aktuelle Themen aus dem Automobilbereich mit Entschei-
dungsträgern, Meinungsbildnern und Multiplikatoren aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Verwaltung und
Medien diskutiert werden;

�
 Enge Zusammenarbeit mit dem Verband der Automobilindustrie und dem Zentralverband des Deutschen

Kraftfahrzeuggewerbes in vielen Bereichen;472

Bewertung
Der VDIK nimmt im Bereich der Verkehrsinfrastruktur scheinbar nur geringen Ein-

fluss. Dies folgt aus den im untersuchten Jahresbericht gesetzten Themenschwerpunkten.

Gleichwohl verfügt er über gute Kontakte zur politischen Spitze und nimmt im Rahmen seiner

politischen Einflussnahme für seine Mitgliedsunternehmen vor allem die Radarfunktion des

Lobbying wahr. Zu den Themen „Mobilität”  oder „Verhältnis Straße/Schiene”  äußert sich der

Verband nur andeutungsweise, ohne jedoch ins Detail zu gehen (Hinweis, dass die Vernet-

zung der Verkehrsträger ein Arbeitsschwerpunkt ist). Von daher kann die verkehrspolitische

Positionierung in diesem Bereich kaum eingeschätzt werden.

10.3.6.6 Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

In seinen Jahresberichten nimmt der VDA Stellung zu verkehrspolitischen Themen.

Dabei vertritt er folgende Positionen zur gesellschaftlichen Bedeutung des Automobils:
�

 Die Wirtschaftsgeschichte Deutschlands in den letzten 50 Jahren ist untrennbar mit dem Aufstieg des Autos
als Verkehrsmittel verbunden;

�
 Das Auto ist aufgrund seiner spezifischen Systemvorteile das herausragende Verkehrsmittel; Auto und Lkw

sind treibende Kräfte der Wohlstandsentwicklung;
�

 Der Omnibus ist die tragende Säule des ÖPNV;473

Die Ausführungen zum Verkehrswegebau sind – ebenso wie bei den bereits unter-

suchten Verbandspublikationen – von folgenden Sachverhalten geprägt:
�

 Nicht ausreichend dimensionierte Straßeninfrastruktur und anhaltende Unterfinanzierung;
�

 Weiter zunehmende Kluft zwischen der wachsenden Mobilität474 und den Investitionen in die Straßeninfra-
struktur;

�
 Der Omnibus ist im Bereich des ÖPNV oft die flexiblere, wirtschaftlichere und umweltgerechtere Alternative

zum Schienenverkehr;475

                                               
471 Vgl. ebenda, Seite 20ff.
472 Vgl. ebenda, Seite 26ff.
473 Vgl. VDA: Jahresberichte 1999; Seite 84ff.; 1998, Seite 94f.; 1997, Seite 80f. sowie 1996, Seite 67ff.
474 Der VDA meint damit die Mobilität mit dem Automobil.
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Bewertung
In seinen Jahresberichten setzt sich der VDA detailliert und differenziert mit verkehrs-

politischen Sachverhalten auseinander. Dies kann man z. B. an der genaueren Analyse der

von manchen Befürwortern eines verstärkten Ausbaus der Straßeninfrastruktur vorgebrachten

These erkennen, durch Staus entstünden jährliche Kosten von bis zu 200 Mrd. DM, womit die

vorgebrachten Forderungen untermauert werden. Gleichwohl sind die vorliegenden Jahresbe-

richte von der Dominanz und von den Vorteilen des motorisierten Straßenverkehrs geprägt.

Im ÖPNV werden z. B. die Vorzüge des Omnibusses in den höchsten Tönen, mit Verweisen

auf Forschungsergebnisse der Universitäten Köln und Gießen476, gepriesen und gleichzeitig

negative Aspekte und Sachverhalte im Bereich des Schienenpersonenverkehrs problemati-

siert. Ferner ist auffällig, dass auch der VDA „Mobilität”  und „ Mobilität mit dem Kfz”

gleichsetzt. Obwohl es der VDA im Gegensatz zu anderen Interessengruppen aus dem Be-

reich „ Automobil und Straßenbau”  vermeidet, auf die Existenz politischer Kontakte zwischen

ihm und politischen Entscheidern hinzuweisen, ist naheliegend, dass es diese Kontakte gibt.

Dies folgt aus den Darstellungen des VDIK, der auf seine eigenen Kontakte selbstbewusst

hinweist und mit dem VDA eng zusammenarbeitet. Nimmt man die Angaben in den Jahresbe-

richten als Grundlage der Einschätzung des politischen Einflussnahmepotenzials, so scheint

dieses gering zu sein, da sich der VDA im Rahmen seiner offiziellen Sprachregelung lediglich

auf Appelle, Hinweise und Erwartungen an die „Politik“  beschränkt.477

10.3.7 Einschätzung des Einflussnahmepotenzials der Interessengruppen im Bereich „Au-
tomobil und Straßenbau”

Die Möglichkeiten der Interessengruppen aus dem Bereich „ Auto und Straßenbau” ,

auf die im Rahmen dieser Untersuchung näher eingegangen wird, politische Prozesse zu be-

einflussen scheint in der Bundesrepublik hoch zu sein. Dies ließ sich anhand der Vorgänge

um die Einführung der Kilometerpauschale und des Fernstraßenbaufinanzierungsgesetzes

zeigen. Dieses Einflussnahmepotenzial scheint nach wie vor groß zu sein. In den entspre-

chenden Jahres- und Geschäftsberichten stellen die untersuchten Verbände
�

 ADAC;
�

 Hauptverband der Bauindustrie;
�

 Mineralölwirtschaftsverband;
�

 Bundesverband der Deutschen Industrie;
�

 Verband der Importeure von Kraftfahrzeugen;
�

 Deutsche Strassenliga;
�

 Verband der Deutschen Automobilindustrie;478

                                                                                                                                      
475 Vgl. VDA: Jahresbericht 1999; Frankfurt am Main 1999, Seite 97ff. und 120.
476 Alle hier untersuchten Verbandsveröffentlichungen verwenden weitgehend Forschungsergebnisse dieser

beiden Universitäten. Fraglich ist zum einen, ob von anderen Forschungseinrichtungen keine Forschungser-
gebnisse aus dem Verkehrsbereich vorliegen, und zum anderen, ob sich basierend auf den Expertisen von
ausschließlich zwei Universitäten objektive verkehrspolitische Argumentationsketten aufbauen lassen. Dies
führt zu der Frage, welchen Stellenwert Gutachten im Rahmen der politischen Kommunikation und der Öf-
fentlichkeitsarbeit einer Interessengruppe haben, unabhängig vom jeweiligen Interessenhintergrund.

477 Vgl. Verband der Deutschen Automobilindustrie: Jahresbericht 1999; Frankfurt am Main 1999, Seite 68, und
72f. Aufgrund der hohen Bedeutung des Automobils für die deutsche Wirtschaft liegt aber der Schluss nahe,
dass Meinungsäußerungen einer Verbandes, der sich vor allem für die Interessen der Automobilindustrie ein-
setzt, im politischen Bereich nicht gänzlich ohne Gewicht bleibt.

478 Es handelt sich bei all diesen Interessengruppen um eingetragene Vereine.



Teil 2: Historische Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen

Seite 140

in unterschiedlicher Offenheit politische Kontakte und Lobbyerfolge dar. Weitgehende

Übereinstimmung konnte in der verkehrswissenschaftlichen Fundierung ihrer Positionen zu

den Themen Verkehrswegebau, ÖPNV und Bahn festgestellt werden. Im Grunde genommen

bezieht man sich in der verkehrspolitischen Argumentation zu diesen Themen auf Untersu-

chungen der Universität Köln und der Universität Gießen. Forschungsergebnisse von Ein-

richtungen, die andere oder konträre Aspekte vertreten, werden angezweifelt, teilweise wurde

zwischen den Zeilen sogar tendenzielle Forschung unterstellt, um bestimmte politische Pro-

zesse zu beeinflussen.479 Es scheinen somit Indizien dafür vorhanden zu sein, dass ein be-

stimmter „Typus”  von Forschungsergebnissen als „objektive Datengrundlage”  für die Legiti-

mierung einer straßenbauorientierten und autofreundlichen Verkehrspolitik herhält. Schluss-

folgerungen aus den entsprechenden Forschungsergebnissen werden häufig nicht mit Daten

belegt, sondern in den Raum gestellt.480 Dies wird zum Beispiel deutlich an dem vom ADAC

dargestellten Zusammenhang zwischen dem unzureichenden Ausbau der deutschen Fernstra-

ßen und den als Folge davon entstehenden jährlichen Staukosten von bis zu 200 Mrd. DM.

Zur Bedeutung von wissenschaftlichen Fachleuten äußerte sich ein langjähriger Bundestags-

abgeordneter im Interview mit folgenden Worten:
„ Im Übrigen muss ich Ihnen sagen, dass ich auf Grund meiner politischen Erfahrung der Auffassung bin, dass
in der Öffentlichkeit, was mich erstaunt,  noch immer eine Hochachtung vorhanden ist für sogenannte Exper-
ten. Tatsache ist: Sie können jedes beliebige Ergebnis von Experten bekommen, das ist alles – das klingt zwar
ein Bisschen zynisch – eine Frage des Geldes und eine Frage der Auswahl der Experten. Da kriegen Sie alles,
was Sie haben wollen.” 481

Es kann davon ausgegangen werden, dass die hier näher betrachteten Interessengrup-

pen aus dem Bereich der „ Auto- und Straßenlobby”  über starken politischen Einfluss verfü-

gen. Erkennbar ist eine geschickte Arbeitsteilung zwischen den Verbänden. Im Auftritt dieser

Verbände kommt dies in folgenden Schwerpunkten der Verbandstätigkeit zum Ausdruck:
�

 ADAC:
Öffentlichkeitsarbeit, Mobilisierung der Masse der Autofahrer; Großes Spektrum von Serviceleistungen für
seine Mitglieder; Merkmale sind die einfache Sprache und die Verwendung des Stilmittels der sprachlichen
und bildlichen Überhöhung; Druck von unten

�
 VDA, BDI, VDIK: 

Erstellen von statistischen Daten zur Marktentwicklung, Detailliertere Fundierung verkehrspolitischer Sach-
verhalte; Marktanalysen; Serviceleistungen für die Mitgliedsverbände und –unternehmen; Erarbeitung von
Konzepten zur innovativen Weiterentwicklung des Automobilbereichs; 
Druck durch Überzeugung

�
 Hauptverband der Bauindustrie, Mineralölwirtschaftsverband, Deutsche Strassenliga; Permanentes Einsteu-

ern in den Bereich der politischen Entscheider, dass der bedarfsgerechte Ausbau der Straßeninfrastruktur
notwendig ist; Entwurf von Vorschlägen zur privaten Finanzierung des Straßenbaus; Offene Darstellung der
politischen Einflussnahme und von Lobbyerfolgen; 
Druck durch Erinnerung an die Notwendigkeit für mehr Straßen

Als Gemeinsamkeiten in den dargestellten Argumentationslinien der Verbände ließen

sich folgende Punkte feststellen:
�

 Mobilität = Mobilität durch motorisierten Straßenverkehr;
�

 Umweltschutz durch mehr Straßenbau;
�

 Das Auto ist und bleibt das unangefochtene Verkehrsmittel;
�

 Der Schienenverkehr spielt keine Rolle (Ausnahme sind manchen Verbänden der Schienenpersonennahver-
kehr in Ballungsräumen und Güterverkehr, der für einige Industriebereiche von Bedeutung ist);

                                               
479 Vgl. Deutsche Strassenliga; Geschäftsbericht 1996, Seite 8f.
480 Wobei die Darstellungen des BDI und des VDA mehr ins Detail gehen und nicht von Pauschalisierungen

geprägt sind. Bei beiden Verbänden trifft dies daher weniger zu.
481 Interview Nr. 39, Seite 9.
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10.4 Entwicklung des Schienenverkehrs

10.4.1 Eisenbahn

10.4.1.1 Netzentwicklung

Noch zu Beginn der 60er Jahre konnte man davon sprechen, dass Deutschland mit der

Eisenbahn gut erschlossen ist. Diese Ansicht wurde von vielen Gesprächspartnern im Rahmen

der durchgeführten Interviews bestätigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch im

Bereich der staatlichen Verkehrspolitik das Land als mit Schienen so gut erschlossen galt,

dass ein weiterer Netzausbau nicht auf der politischen Agenda stand. Vielmehr begann ab

dem 31. 10. 1950 die Phase der Streckenstilllegungen bei der Deutschen Bundesbahn. Den

Anfang macht die Einstellung des Personenverkehrs zwischen Unter- und Oberuhldingen am

Bodensee. Auf fast 50 km Länge wird auch auf Privatbahnen der Personenverkehr eingestellt.

Große Fortschritte machte in der Nachkriegszeit allerdings die Elektrifizierung des Strecken-

netzes der Deutschen Bundesbahn. 1949 waren 1 500 km des Schienennetzes elektrifiziert,

Ende 1956 waren es bereits 2 185 km, 1965 waren es 6481km und 1975 wurde der zehntau-

sendste elektrifizierte Kilometer fertiggestellt.
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Abbildung 8: Entwicklung der Elektrifizierung des deutschen Schienennetzes seit 1982482

Noch zu Beginn der 60er Jahre war das Schienenverkehrsnetz in der Bundesrepublik

so dicht, dass es nur wenige Regionen gab, die mehr als 10 km von einer Eisenbahnstrecke

entfernt lagen. In der folgenden Abbildung ist die Eisenbahnferne in der Bundesrepublik dar-

gestellt. Je heller die Fläche, desto besser ist die Erschließung durch den Schienenverkehr.

Relativ schlecht erschlossen waren zum Beispiel Bayern, das norddeutsche Flachland sowie

einige Mittelgebirge.

                                               
482 Quelle: Statistische Jahrbücher für die Bundesrepublik Deutschland, verschiedene Jahrgänge. Bis 1989 ohne

die Strecken der NE-Bahnen. Ab 1990 gesamtes Schienennetz im wiedervereinigten Deutschland.
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Abbildung 9: Eisenbahnferne in der Bundesrepublik Deutschland483

1959 erreichte der TEE 78 „Helvetia”  von Hamburg nach Zürich als schnellster Zug

der Deutschen Bundesbahn eine Reisegeschwindigkeit von mehr als 100 km/h. 4 Jahre später

lag der Zug „Rheingold”  mit 136,5 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit fast wieder auf Vor-

kriegsniveau. 1966 wurde der Personenverkehr auf der 75 km langen Strecke zwischen Ver-

den und Celle eingestellt. Allein in jenem Jahr wurden weit über 500 km Bahnstrecken ganz

oder teilweise stillgelegt. 1968 wurde auf der fast 17 km langen Strecke zwischen Gelsenkir-

                                               
483 Quelle: Staubach, Hermann: Pendelwanderung und Raumordnung; Köln 1962, Seite 83 (Anhang).
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chen und Marl erstmals nach dem Krieg eine Neubaustrecke der Deutschen Bundesbahn in

Betrieb genommen.484 Am 10. August 1973 begann in Laatzen der Bau der HGV-Trasse Han-

nover-Würzburg. 1974 erreichen die Streckenstillegungen mit 635 km einen neuen Höchst-

stand. Bis 1980 hatte die Deutsche Bundesbahn auf einer Gesamtlänge von 2 796 km den

Verkehr vollständig eingestellt.485 1982 übernahm mit der Südwestdeutschen Eisenbahnen AG

erstmals eine NE-Bahn eine für die Stilllegung vorgesehene Strecke der Deutschen Bundes-

bahn zwischen Meckesheim und Aglasterhausen. Die Strecke wurde mit verstärktem Fahrplan

weiterbetrieben.486 Im Bereich der Großstädte hatte der SPNV ab den 60er Jahren eine hohe

Bedeutung. Es entstanden die ersten S-Bahn-Netze. Folgende Abbildung verdeutlicht, wel-

chen Erschließungswirkung man sich vom Bau der S-Bahn in München versprach:

Abbildung 10: Plan des Massenverkehrs aus dem Regionalplan München487

                                               
484 Vgl. Hartung, Karlheinz; Preuß, Erich: Deutsche Eisenbahnen; Stuttgart 1996, Seite103ff.
485 Vgl. ebenda, Seite 143. Der Personenverkehr wurde auf 5 141 km eingestellt. Dort gab es aber noch Schie-

nengüterverkehr.
486 Vgl. ebenda, Seite 146.
487 Quelle: Staubach, Hermann: Pendelwanderung und Raumordnung; Köln 1962, Seite 99. Am 28. Mai 1972

wurde die Münchener S-Bahn rechtzeitig vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele eröffnet. Bei der
Betrachtung des Marktpotenzials für den Schienenverkehr können Korridorbetrachtungen aussagekräftiger
sein als die Betrachtung des Bahnhofsumfeldes. Vgl. Schuler, Dieter: Abschätzung von Fahrgastpotenzialen
anhand ausgewählter ÖPNV-Strecken; Diplomarbeit an der Universität Trier; Trier 2001.
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10.4.1.2 Systembild, Leistungsangebot und Betrieb

Ein Grundproblem des Eisenbahnbetriebes brachte STAUBACH auf den Punkt, als er

die Zusammenhänge zwischen dem Pendelverkehr und der Raumordnung untersuchte. Da-

nach diente bei der Bundesbahn die Hälfte der Zugleistung im Schienenpersonenverkehr dem

Berufsverkehr. Bei einer Reiseweite von durchschnittlich 16 km nutzten täglich mehr als

1 Mio. Erwerbstätige die Bundesbahn. Der Berufsverkehr deckte zu diesem Zeitpunkt bei

weitem nicht die Selbstkosten des Bahnbetriebes. Der jährliche Zuschussbedarf belief sich auf

rund 60 Mio. Mark. Als problematisch galt der großstädtische Berufsverkehr mit dem durch

ihn verursachten Bedarf an Massenverkehrsmitteln, der zu den Stoßzeiten benötigt wurde.

Beispielsweise fuhren in Stuttgart werktags zu den morgendlichen und abendlichen Stoßzei-

ten jeweils 80 Züge ein und aus. Mehr als 50 dieser Züge blieben tagsüber ungenutzt.488

1971 gab es eine Produktinnovation im Fernverkehr. Das Intercity-System wurde ein-

geführt. Dabei handelte es sich um Schnellzüge 1. Klasse, die im Zwei-Stunden-Takt ver-

kehrten. Das IC-A-Netz umfasste vier Linien, die an fünf Knotenpunkten verknüpft waren. Es

wurde 1972 durch das B-Netz mit zweiklassigen D-Zügen ergänzt. Als erster Flughafen

Deutschlands wurde 1972 der Flughafen Frankfurt mit einem unterirdischen Bahnhof an das

Schienennetz angeschlossen. Im Güterverkehr wurde 1985 das Intercargo-System der Deut-

schen Bundesbahn in Betrieb genommen. 88 Nacht-Güterzüge bedienten über 1 000 Bahnhö-

fe im Bundesgebiet.489 1991 gab es das erste gesamtdeutsche Kursbuch seit dem Ende des

Zweiten Weltkriegs. Die Verbindung Leipzig – Frankfurt war die erste InterCity-Verbindung

zwischen einer ost- und einer westdeutschen Stadt. Im Mai 1991 wurde schließlich der HGV

in Deutschland von Bundespräsident Richard von Weizsäcker freigegeben.490

10.5 Verkehrspolitik aus Sicht der Bundesbahn: Aktives Einwirken oder passive
Zurkenntnisnahme?

10.5.1 Beurteilung der Verkehrspolitik durch die Bundesbahn

Für erfolgversprechende Einflussnahmeversuche auf die Verkehrspolitik hatte die

Bundesbahnführung bessere Voraussetzungen als ihre Konkurrenten. Sie hatte als Staatsun-

ternehmen, im Gegensatz zu Verkehrsverbänden und privatwirtschaftlichen Unternehmen,

permanent die Möglichkeit, über reguläre und direkte Kanäle auf die Gestaltung der Ver-

kehrspolitik einzuwirken.491 Daher trat die Bundesbahn in der Öffentlichkeit erheblich weni-

ger deutlich in Erscheinung als die Kraftfahrzeuglobby. Ein wichtiges Instrument ihrer Öf-

fentlichkeitsarbeit in den ersten Jahren der Bundesrepublik war die Schriftenreihe „Die Bun-

desbahn” , in der Beiträge über aktuelle wirtschaftliche, verwaltungsmäßige und soziale Auf-

gaben, amtliche und halbamtliche Stellungnahmen zu Problemen der Bundesbahn sowie amt-

liche Verfügungen und Verkaufsausschreibungen veröffentlicht wurden. Herausgeber war der

                                               
488 Vgl. Staubach, Hermann: Pendelwanderung und Raumordnung; Köln 1962, Seite 51.
489 Vgl. Hartung, Karlheinz; Preuß, Erich: Deutsche Eisenbahnen; Stuttgart 1996, Seite 132ff. und 149.
490 Vgl. ebenda, Seite 159.
491 Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: konfliktträchtige Weichenstel-

lungen in den Jahren des Wiederaufstieges; Stuttgart 1993, Seite 221.
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Pressedienst der Hauptverwaltung. Der Vorstand stand darüber hinaus mit zahlreichen Hoch-

schulprofessoren und Lehrbeauftragten der Bundesbahn in Kontakt, die über verkehrspoliti-

schen Sachverstand verfügten.492 Fachtagungen dienten dem Meinungsaustausch zwischen

wissenschaftlichen  Experten und leitenden Bundesbahnbeamten. Hintergrund der Veröffent-

lichung von Fachvorträgen zu bahnpolitischen Themen war der Wunsch,  diskutierte Themen

und kundgegebene Ansichten nicht nur auf interessierte Fachkreise zu beschränken.493

10.5.1.1 Stellung der Länder zur Bundesbahn

In Folge 8 der Schriftenreihe „Die Bundesbahn“  äußert sich WEBER kritisch zur föde-

ralistischen Situation im Verkehrswesen. Im Kern seiner Kritik stehen die Mitspracherechte

der Bundesländer bzw. des Bundesrates beim Erlass von Rechtsverordnungen im Verkehrsbe-

reich oder von Bundesgesetzen. Mit sehr deutlichen Worten wird die Rolle der Bundesländer

kritisiert, wenn es heißt „ Warum in den überwiegend technischen Fragen des Baues und des

Betriebes der Eisenbahnen der Bundesrat eingeschaltet sein muß, ist nicht recht einzusehen.

[Seine] Mitwirkung bei den Rechtsverordnungen über die Grundsätze und die Gebühren für

die Benutzung der Bundesbahn aber belastet nicht nur die Geschäftsführung der Bundesbahn

mit einer großen Schwerfälligkeit, sondern sie trägt in die Bundesbahnverwaltung auch ein

sachfremdes Element hinein. Die Regelung bedeutet nämlich, daß die Benutzung und die

Entgelte bei der Bundesbahn nicht ausschließlich nach der inneren wirtschaftlichen und tech-

nischen Sachgesetzlichkeit des doch als wirtschaftliche Einheit verfaßten Bundesbahnbetrie-

bes und kraft der Einsicht des für diesen Betrieb dauernd Verantwortlichen geordnet werden,

sondern daß hier einem außerhalb der ständigen Sachverantwortung stehenden Organ ein Mit-

spracherecht eingeräumt ist, das seiner Natur nach in besonderem Maße ‚politischen‘ und

jedenfalls einen weniger sachbezogenen Charakter annehmen muß.” 494 Der Autor wertet die

Trennung des Eisenbahnwesens in „Bundesbahn”  und „übrige Eisenbahnen”  unter Länderauf-

sicht als etwas „doktrinär Gewaltsames” .495 In der Tradition der Reichsbahn sieht er dabei die

Einführung von Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht bei den Bundesbahndirektionen.

Diese wurden bestellt, da nach § 5 AEG den Ländern die Möglichkeit gegeben wurde, die

Aufsicht über die Eisenbahn zum Teil der Deutschen Bundesbahn zu übertragen. Diese wurde

danach nach Weisung und für Rechnung des jeweiligen Bundeslandes übernommen. Der gro-

ße Einfluss der Bundesländer kam ferner darin zum Ausdruck, dass von ihnen 5 von 20 Mit-

gliedern des Verwaltungsrates der Bundesbahn bestellt wurden.496

                                               
492 Vgl. Schriftenreihe „ Die Bundesbahn“ , Folge 8: Rechtsgrundlagen des deutschen und des zwischenstaatli-

chen Verkehrs; Darmstadt 1956. Im Vorwort wird darauf hingewiesen, dass entsprechende Treffen vom
Bundesbahnvorstand angeregt wurden, z. B. am 28. 10. 1955.

493 Vgl. ebenda, Vorwort. In dieser Folge wurde die Thematik der gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung
der Deutschen Bundesbahn erörtert.

494 Weber, Werner: Rechtsgrundlagen des deutschen und des zwischenstaatlichen Verkehrs, in: Schriftenreihe
„ Die Bundesbahn“ , Folge 8; Darmstadt 1956, Seite 7f. Autor dieses Aufsatzes war Prof. Dr. jur. Werner We-
ber aus Göttingen.

495 Ebenda, Seite 10.
496 Vgl. ebenda, Seite 11.
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10.5.1.2 Gemeinwirtschaftliche Verkehrsbedienung

Das Thema der „gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung”  war in den 50er Jahren

zentraler Kern der verkehrspolitischen Diskussion. In Anbetracht der verminderten Konkur-

renzfähigkeit gegenüber dem Kfz und angesichts der Tatsache, dass das Ausmaß der gemein-

wirtschaftlichen Verkehrsbedienung bei den verstaatlichten deutschen Eisenbahnen schon

immer recht hoch war, bestand der Wunsch, sich so weit wie möglich von den Lasten der ge-

meinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung zu befreien.497 Der aus der Beförderungspflicht her-

aus erwachsende Zwang, Wagenmaterial für Verkehrsspitzen bereitzuhalten, führte zu hohen

Fixkosten, denn viele dieser Wagen standen die meiste Zeit „ tot”  herum. Im Personenverkehr

der Bundesbahn wurden ohnehin fast nur Verkehrsleistungen erbracht, die aufgrund von So-

zialtarifen meist mit Verlust abgewickelt werden mussten. Besondere Probleme bereitete die

Betriebspflicht in jenen Fällen, in denen die Bundesbahn beabsichtigte, unrentable Strecken

stillzulegen. Theoretisch wurden diese Stilllegungen vom Verwaltungsrat der Bundesbahn

beschlossen. Praktisch mussten entsprechende Beschlüsse vom Bundesverkehrsminister ge-

nehmigt werden. Lokale und politische Interessen standen diesem sowieso schon aufwendigen

Verfahren noch zusätzlich im Wege. Letztlich musste sich die Deutsche Bundesbahn damit

abfinden, dass sie de facto nicht Herrin über ihre eigenen Anlagen und Einrichtungen war.498

10.5.1.3 Zukunftsperspektiven der Bundesbahn

Die Bundesbahn wurde in der verkehrspolitischen Diskussion öffentlich kaum wahr-

genommen. Stellungnahmen, die der offiziellen Verkehrspolitik nicht entsprachen, waren

äußerst selten. Sie äußerte sich jedoch wiederholt in Fachkreisen oder in Fachpublikationen zu

bahnrelevanten Themen. Einen Blick in die Zukunft wagte dabei Bundesbahnpräsident

Dr. Oeftering, der zahlreiche Fachvorträge hielt.499 1966 malte er ein vielversprechendes Bild

von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesbahn. Seine Einschätzung basierte

auf der bis 1975 prognostizierten Zunahme der Bevölkerung in Westeuropa sowie der weiter

fortschreitenden Verstädterung. Er äußerte die Gewissheit, dass der damit verbundene „ ver-

stärkte Verkehr innerhalb und zwischen den einzelnen Ballungsräumen (...) zu einem wesent-

lichen Teil Aufgabe der Eisenbahn sein und bleiben wird” .500 Dr. Oeftering wies auf die sys-

tembedingten Vorteile der Schienen gegenüber dem Kfz hin (z. B. geringerer Platzbedarf für

die gleiche Menge an beförderten Personen, volkswirtschaftlich billigere Transportmöglich-

keit). Er rechnete damit, dass man sich „ (...) in absehbarer Zeit auch außerhalb der Ballungs-

zentren des geringeren Raumbedarfs der Schiene sicherlich wieder erinnern“  wird.501 Für 1975

wurde von einer Zunahme der Personenverkehrsleistungen gegenüber 1960 um 38 Prozent

                                               
497 Vgl. Berkenkopf, Paul: Kann die gemeinwirtschaftliche Verkehrsbedienung der deutschen Bundesbahn gelo-

ckert werden?, in: Schriftenreihe „ Die Bundesbahn“ , Folge 9; Darmstadt 1958, Seite 7. Ausführlicher zum
Charakter und zur Begründung gemeinwirtschaftlicher Verkehrsbedienung vgl. ebenda, Seite 8ff.

498 Vgl. Forsthoff, Ernst: Rechtsprobleme der Gemeinwirtschaftlichkeit der Deutschen Bundesbahn, in: Schrif-
tenreihe „ Die Bundesbahn“ , Folge 9; Darmstadt 1958, Seite 23ff.

499 Z. B. am 11. Mai 1966 im Wirtschaftswissenschaftlichen Club am Institut für Weltwirtschaft an der Uni Kiel.
500 Oeftering, Heinz Maria: Probleme der Deutschen Bundesbahn von heute und morgen; Kiel 1966, Seite 3.
501 Ebenda, Seite 4.
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(das wären dann 121 Mrd. Pkm) ausgegangen. Aufgrund „ eingehender wissenschaftlicher

Untersuchungen”  erwartete er auch im Bereich des Güterverkehrs deutliche Transportleis-

tungszuwächse. Daraus wurden folgende Aufgaben und Ziele abgeleitet:
�

 „ Beachtliche Verringerung”  des Umfang des Streckennetzes und
�

 „ deutliche”  Verkehrsverdichtung auf den verbleibenden Strecken.

Dies werde erreicht durch:
�

 Bewältigung der Verkehrsaufgaben mit „ modernster”  Technik,
�

 rationellerem Einsatz menschlicher Arbeitskraft,
�

 Geschwindigkeitssteigerungen,
�

 Automatisierung der Triebfahrzeuge etc.502

Die wirtschaftlichen Probleme der Bundesbahn in den 60er Jahren seien eine „Re-

flexwirkung des allgemeinen verkehrlichen und verkehrspolitischen Geschehens” . In dieser

Aussage kommt eine passive Haltung gegenüber Einflussmöglichkeiten auf die Verkehrspoli-

tik zum Ausdruck. Beispiel: Die verhaltene und zögerliche Aussage, dass der Staat als Träger

öffentlicher Daseinsvorsorge die Verluste übernehmen solle, die der Bundesbahn aus ihren

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen erwachsen. Diplomatisch fordert Dr. Oeftering in

einer im Rahmen der „ Kieler Vorträge”  gehaltenen Rede, dass die Bundesregierung „daran

interessiert sein muss, daß die in ihren verkehrspolitischen Grundsätzen der Regierungserklä-

rung von 1957 angekündigte Prüfung einer schrittweisen Übernahme aller betriebsfremden

und nicht unternehmensbedingten Lasten bald zur Normalisierung der Rechnung [der Deut-

schen Bundesbahn] führt” .503

10.5.2 Hintergründe und Einflussfaktoren für die zurückhaltende Lobbyarbeit der Deut-
schen Bundesbahn ...

10.5.2.1 ... aus verkehrswissenschaftlicher Sicht

Wenn man die Möglichkeiten der Behörde „Deutsche Bundesbahn” , eigene Lobbyak-

tivitäten durchzuführen, beschreiben möchte, dann ist es zunächst erforderlich, ihren Hand-

lungsspielraum näher zu betrachten. Die „Nummer Eins” 504 der Bundesbahn war letztendlich:
�

 Nicht Herr über einen großen Teil seiner Ausgaben, denn der überwiegende Teil des Personals genoss den
Beamtenstatus und somit Beschäftigungsgarantie;

�
 Teilweise Herr über die Einnahmen aus dem eigenwirtschaftlichen Bereich des Eisenbahnbetriebs, denn die

Tarife wurden vom Verkehrsminister bzw. der Ständigen Tarifkommission genehmigt;
�

 Rechtlich nicht in der Lage, die Unternehmensstrukturen zu verändern;
�

 Nicht Herr über Ausmaß und Auswahl getroffener Investitionsentscheidungen;
�

 Nur so lange im Amt, bis er durch die politische Ebene wieder abgesetzt wurde.505

                                               
502 Vgl. Ebenda, Seite 5ff. Dr. Oeftering pries in höchsten Tönen die Möglichkeiten des „ Schnellstverkehrs“

zwischen den hoch verdichteten Ballungsräumen. Eine für HGV geeignete Bahn fahre mit einer Höchstge-
schwindigkeit von „ mindestens 300 km/h“  und „ würde als dichtest Zugfolge einen Abstand von 2 Minuten
oder 30 Züge pro Stunde für Schnellstverkehr gestatten“ . Eine solche Strecke habe dieselbe Kapazität wie ei-
ne moderne vierspurig ausgebaute Autobahn.

503 Vgl. ebenda, Seite 17.
504 Ein Interview mit Prof. Dr. Dr. Heinz-Maria Oeftering konnte leider nicht stattfinden. In einem persönlichen

Brief vom 7. 2. 2001 bat der fast 98-jährige ehemalige Präsident des Aufsichtsrates der Deutschen Bundes-
bahn dafür um Verständnis. Vgl. Anhang.

505 Vgl. de Fontgallard, Bernard: Verkehrssystem Eisenbahn in aller Welt; Darmstadt 1980, Seite 196f. Nach der
Bahnreform in Deutschland gelten für den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG die aufgeführten
Restriktionen nicht mehr. Bei manchen Akteuren im politischen Raum sowie bei einigen Mitarbeitern der
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Die Befugnisse eines Bundesbahnpräsidenten ähnelten denen eines Geschäftsführers.

Sie endeten dort, wo diejenigen des Verkehrsministers begannen. FONTGALLARD kritisiert

in diesem Zusammenhang die Politik als unehrlich, wenn sie verkündet, dass die Bundesbahn

„wie ein Wirtschaftsunternehmen nach kaufmännischen Grundsätzen“ 506 geführt werden solle,

praktisch aber als verlängerter Arm staatlicher Verkehrspolitik anzusehen war.507 Oft wurde in

der Interviewreihe darauf hingewiesen, dass aufgrund der Weisungsgebundenheit der Beam-

ten in der oberen Führungsebene der Bundesbahn eigenes Lobbying nicht möglich war.508 Der

Handlungsspielraum des Vorstands der Bundesbahn war durch weitreichende Befugnisse des

Bundesverkehrsministers begrenzt. Dadurch war es sehr schwer, die Bundesbahn nach kauf-

männischen Grundsätzen unter erwerbswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. Zudem

wurden die dafür notwendigen Unternehmens- und Finanzstrukturen nicht geschaffen. Daher

gab es nur wenige Erfolge für die Bundesbahnführung, die Wirtschaftlichkeit des Unterneh-

mens zu verbessern. Darauf weisen GALL/POHL hin.509 Die wichtigsten Lobbyinstrumente,

die dabei zum Einsatz kamen, waren eine Vielzahl von Gutachten, Expertisen und Fachvor-

trägen. Darin wies die Bundesbahnführung permanent auf die für sie nachteilig wirkenden

Wettbewerbsbedingungen und auf die drohende finanzielle Misere hin. Außerdem wurden in

der verkehrspolitischen Diskussion zahlreiche Lösungsvorschläge unterbreitet. Eine mit den

Aktivitäten des ADAC vergleichbare Öffentlichkeitsarbeit war nicht zu erkennen.

10.5.2.2 ... aus Sicht des bahnpolitischen Umfelds und langjähriger Mitarbeiter der Deut-
schen Bundesbahn

Aufgrund der spärlichen Datenlage konnte eine Einschätzung des politischen

Einflussnahmepotenzials der Deutschen Bundesbahn nicht im selben Ausmaß erfolgen bei der

Untersuchung verschiedener Verbände aus dem Bereich „ Auto und Straßenbau“ . Um zu einer

Einschätzung zu gelangen, wurde den Gesprächspartnern die These

„ Die Deutsche Bundesbahn konnte seit den 50er Jahren keine Lobbyarbeit betreiben, da sie alle weichen-
stellenden verkehrspolitischen Entscheidungen mittragen musste, ob sie wollte oder nicht. Der Deutschen Bun-
desbahn war es nicht möglich, aktiv die verkehrspolitischen Rahmenbedingungen zu beeinflussen.“

vorgelegt und die Frage gestellt:

„Kann eine Behörde Lobbyarbeit betreiben?“

Dabei wurden vor allem die Äußerungen derjenigen Gesprächspartner ausgewertet, die

als politische Akteure im Verkehrsbereich (im Umfeld der Bundesbahn oder innerhalb der

Behörde selbst) auf eine lange Erfahrung zurückblicken konnten. Allerdings wurden auch die

Einschätzungen von politischen Akteuren berücksichtigt, die – relativ „ jung an Jahren”  – kei-

ne weit in die Bundesbahnzeit reichenden eigenen Erfahrungen in der Verkehrspolitik ge-

macht haben. Es wurde davon ausgegangen, dass diese politischen Akteure im Rahmen eige-

                                                                                                                                      
Deutschen Bahn AG scheinen Denkstrukturen aus den Staatsbahnzeiten jedoch noch vorhanden zu sein. Dar-
auf wiesen zahlreiche der befragten Experten hin.

506 Vgl. Artikel 28 des Bundesbahngesetzes.
507 Vgl. de Fontgallard, Bernard: Verkehrssystem Eisenbahn in aller Welt; Darmstadt 1980, Seite 197.
508 Hier aus den entsprechenden Interviews zitieren.
509 Gall, Lothar; Pohl, Manfred: Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 375.
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ner Betrachtungen des Zeitraums bis zur Bahnreform und des Auftritts der Bundesbahn im

politischen Raum Erkenntnisse gewonnen haben. Zahlreiche Stellungnahmen zu dieser These

maßen dem Selbstverständnis und der Haltung des Bundesbahnmanagements zur Zukunftsfä-

higkeit der Eisenbahn eine wichtige Bedeutung bei. Dazu einleitend die Bemerkungen eines

Mitarbeiters der DB AG, der auf Länderebene tätig ist:
„ Allerdings war die Deutsche Bundesbahn selbst in Verdichtungsräumen nicht davon überzeugt, dass Schie-
nennahverkehr rentierlich betrieben werden könnte. (...) Das Bundesbahnmanagement war von der Einstellung
geprägt, dass man sich gesundschrumpfen könnte. Man orientierte sich nicht am Netzdenken. Man geriet in
eine Falle, denn die Phase der Gesundschrumpfung ging mit einer starken Verdichtung des Straßennetzes ein-
her. Die Straßeninfrastruktur verdichtete sich mehr und mehr, während die Entwicklung im Schienenverkehr
das entgegengesetzte Vorzeichen hatte. Das Management der Bundesbahn war sich möglicherweise nicht über
seine Rolle im Klaren: War man eher Unternehmen, oder nur Teil des Beamtenapparats?” 510

Zur Rolle des Behördenstatus äußert sich derselbe Gesprächspartner so:
„Man konnte zu Bundesbahnzeiten kein Lobbying erkennen. Es galt eher das ‚Top-Down-Prinzip’, ein ‚Bot-
tom-Up-Lobbying’ gab es nicht. Wenn mein Chef sagt, ich soll kein Lobbying machen, dann mache ich kein
Lobbying.”511

Ein Mitarbeiter der DB AG, der mehr als 20 Jahre auch im Leitungsbereich der Bun-

desbahn tätig war, schätzt mögliche Gründe für die zurückhaltende Lobbyarbeit ähnlich ein:
„ Kann denn eine Behörde Lobbyarbeit machen? Das ist/war generell undenkbar, aber es gab auch einige Ein-
zelfälle, zum Beispiel das jährliche Ringen um den Etat. Die Einflusssphäre der Bundesbahn war allerdings
sehr begrenzt und ging kaum darüber hinaus.(...) Die Rolle der Automobilindustrie wog weitaus schwerer als
die Rolle der Bahn mit ihren zum Teil 500 000 Beamten. (...) Ein weiteres Beispiel für die punktuelle Einfluss-
nahme waren die Gespräche mit Politikern im Rahmen der Einführung des IC-Verkehrs. Es gab zwar zum Teil
problematische Verhandlungen mit dem Verkehrsministerium, aber es war allmählich ein Umdenken in den
Reihen der Politiker zu erkennen. Dies drückte sich zum Beispiel in der Modernisierung des Wagen- und
Lokmaterials aus. Erst unter Georg Leber wurde somit der Eisenbahn von Seiten der Politik mehr Beachtung
geschenkt.” 512

Die Rolle als Behörde und die Konsequenzen für mögliche Lobbyaktivitäten um-

schreibt ein ehemaliger Bundesbahnmitarbeiter, der jetzt in einem Landesverkehrsministerium

als Referent für Schienenverkehrsinfrastruktur tätig ist, mit folgenden Worten:
„ Behörde? Lobbyarbeit? Nein, die Bundesbahn hat ja immer eins auf den Deckel bekommen. Der Bahnvor-
stand durfte keine andere Meinung als der Verkehrsminister haben. Falls einmal doch eine anders lautende
Meinung öffentlich geäußert wurde, wurde der Bahnchef zum Rapport nach Bonn berufen. Der DB-Vorstand
hatte aber eigene Vorschläge gemacht, die jedoch nicht den Vorstellungen des Verkehrsministeriums entspra-
chen.” 513

Ein weiterer Mitarbeiter auf Leitungsebene der DB AG geht vertieft auf die Stellung

der Bundesbahn als Behörde – mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen für den eigenen

verkehrspolitischen Auftritt – ein:
„ Nein. Und das aus verschiedenen Gründen. Wenn ich entscheidungsmäßig im Verkehrsministerium angesie-
delt bin, dann können doch die dortigen Schlüsselakteure, wie zum Beispiel der Abteilungsleiter ‚Verkehr’ , der
Staatssekretär des Verkehrsministers oder der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, massiv einwirken. Die
haben dann die Personalpolitik gemacht. Die konnten das Personal dann fast beliebig austauschen. Von daher
gab es keine Möglichkeit kontinuierlich zu arbeiten und somit auch keine Möglichkeit für Lobbying.” 514

Neben der Rolle des Verkehrsministeriums geht der Gesprächspartner auch auf die

Bedeutung derjenigen Abgeordneten des Deutschen Bundestags, die sich zur „Parlamenta-

riergruppe Bahn”  zusammengeschlossen hatten, ein. Die Bundesbahn war nach seiner Ansicht

ferner Gegenstand finanzieller Verteilungskämpfe zwischen dem Bund und den Ländern.
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„ [Zum] Selbstverständnis der Mitglieder in der ‚Parlamentariergruppe Bahn’ : Diese Parlamentarier verstanden
sich als Eigentümer der Bahn und hielten sich von daher zumindest in der Tendenz für die Steuerung der Un-
ternehmenspolitik berufen und wollten entsprechend Einfluss nehmen. Es gab da einen Riesenunterschied zur
Autolobby. Die konnte im Prinzip schalten und walten wie sie wollte. Sie konnte einfach Lobbyarbeit betrei-
ben, da sie nicht in ähnliche politische Zwänge eingebunden war. Es gab außerdem auch noch Verteilungs-
kämpfe zwischen den Ländern und dem Bund über die Finanzierung der Deutschen Bundesbahn, dies war ein
weiterer, die Entwicklung hemmender Kriegsschauplatz.” 515

Der Leiter des Dezernats für Allgemeine Verkehrsangelegenheiten in einem Regie-

rungspräsidium verweist darauf, dass es dennoch Bahnlobbying gegeben hat, auch wenn es

erst spät eingesetzt hat. Er wies ferner darauf hin, dass die möglichen Auswirkungen der Stre-

ckenstilllegungen auf den Verkehrsbereich lange Zeit in der Verkehrspolitik auf höchster E-

bene und im Management der Bundesbahn kaum eine Rolle spielten.
„ Das zeigt doch das Beispiel des Bahnforums. Es hat bewusst Lobbyarbeit für die Bahn gemacht und zwar aus
Sicht der Bahnindustrie. In den 50er Jahren tendierte das Bahnlobbying jedoch gegen Null. (...) Auch die Kon-
kurrenz durch den Straßenverkehr war zunächst noch nicht so groß. Daher hatte man sich darüber noch keine
Gedanken gemacht und auch keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen. Schließlich begannen auch die
zahlreichen Streckenstilllegungen. Lediglich die regionale und die lokale Politik hat dagegen gehalten. In der
politischen Spitze und in der Bahnführung war für die weiterreichenden Konsequenzen der Stilllegungspolitik
noch kein Bewusstsein vorhanden.“ 516

Die Bedeutung der MdB beurteilt ein Verwaltungsbeamter in einem anderen Regie-

rungspräsidium etwas differenzierter. Er betont, dass die Zugangsmöglichkeiten der Bundes-

bahn zum Verkehrsministerium bestens waren.517

„ Man müsste das doch mal von der anderen Seite aus betrachten: Die Deutsche Bundesbahn war doch in die
Behörde integriert. Da gab es direkte Kontakte, man war nicht auf Multiplikatoren angewiesen. Es gab außer-
dem einen engen und hohen personellen Austausch zwischen den Stellen der Deutschen Bundesbahn und ent-
sprechenden Stellen im Verkehrsministerium. Im Extremfall musste die Deutsche Bundesbahn keine Lobbyar-
beit machen, da sie ja direkt Einfluss nehmen konnte. Treibende Kräfte in der deutschen Verkehrspolitik waren
aber Bundestagsabgeordnete, da wurde immer wieder betont, dass es die Automobilproduktion sei, die für eine
hohe Zahl von Arbeitsplätzen sorgt. Beispiel der CSU-Abgeordnete X. Er war als Bundesbahn-Oberrat maß-
gebliche Kraft im Verkehrsausschuss des Bundestages. Aber er hatte recht wenig Einfluss gehabt, denn die po-
litischen Entscheider waren stark in das Gedankengeflecht des Autos eingebunden. Die entscheidende Lobby-
arbeit findet meiner Meinung nach aber sowieso auf der Ebene der Sachbearbeiter statt, der Minister bekommt
davon noch nicht einmal etwas mit.“ 518

Ein leitender Bahnmitarbeiter warnt davor, die Bundesbahn im Nachhinein „ nur”  als

Behörde zu betrachten, gleichwohl konstatiert auch er den außerordentlich hohen Einfluss der

Politik, der nicht immer zum Vorteil des „Unternehmens”  Bundesbahn gereichte.
„ Mit dem Begriff ‚Behördenbahn’  habe ich so meine Probleme. Da tut man meiner Meinung nach der Deut-
schen Bundesbahn unrecht. In § 28 des Bundesbahngesetzes steht ja drin, dass die Deutsche Bundesbahn wie
ein Unternehmen zu führen ist. Die Deutsche Bundesbahn hat sich daran gehalten (...). So hatte sie z. B. auch
eine interne Kostenrechnung und legte Jahresabschlüsse vor. Jedoch war sie abhängig vom Amtsrat im Fi-
nanzministerium, daher konnte sie nur ‚wie’  ein Unternehmen geführt werden. Beispielsweise ist die Hochge-
schwindigkeitsverkehrsstrecke eine Produkt der Deutschen Bundesbahn. Der ehemalige Präsident X war es,
der erstmals die Zugbegleiter zu mehr Kundenfreundlichkeit aufgefordert hat. Während seiner Amtszeit muss-
ten die Zugbegleiter erstmals Kaffee servieren. Das (und noch viel mehr) tat die Bundesbahn als Sonderver-
mögen des Bundes. (...) Aber die Behörde Deutsche Bundesbahn war für Lobbyarbeit nicht gut geeignet. Die
Politiker hatten leichten Zugriff auf die Deutsche Bundesbahn gehabt, und sie haben sie auch missbraucht.” 519

                                               
515 Ebenda.
516 Interview Nr. 6, Seite 2.
517 Darauf weist auch KLENKE hin, der feststellt, dass die Deutsche Bundesbahn als Staatsunternehmen jeder-
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über der Straßenbaulobby. Vgl. Klenke, Dietmar: Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung: kon-
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Eine ähnliche Auffassung vertritt auch der Spitzenfunktionär eines bahnaffinen Ver-

bandes. Danach hatte die Bundesbahn so gut wie keine Möglichkeiten eigenständige ver-

kehrspolitische Akzente zu setzen. Sein Resümee wirkt recht ernüchternd.
„ Die Deutsche Bundesbahn ist ein Staatsunternehmen gewesen, und die Treue des Staatsdieners zu seiner Ob-
rigkeit hat man in Preußen gelernt. Deshalb war es durchaus nicht möglich, sich gegenüber dem Staat durchzu-
setzen. (...) Und was die verkehrspolitische Lobbyarbeit anbelangt: In der Tat! Sie hatte ja von der Konstellati-
on her (...) keine Chance. Sie war ein Befehlsempfänger. Sie wurde politisch missbraucht für Strukturpolitik.
Nach diesem Motto wurden auch entsprechend die Ausbesserungswerke, Bahndienstwerke usw. gebaut. Und
durften nur noch das betreiben, was vom Staat übrig blieb, gewollt oder zugestanden war. (...) Die verkehrspo-
litischen Rahmenbedingungen hat sie, weil sie ja kein agierendes, sondern ein verwaltendes Unternehmen war,
so hin genommen, wie andere sie für sie gestaltet haben. In dieser Zeit waren im Nahverkehrsbereich auch die
VDV-Unternehmen ähnlich gestrickt, weil diese von den Kommunen betrieben wurden. In diesem Sinne war
die damalige Bürgertendenz ‚Wir wollen Auto fahren!’  auch von den Kommunen und vom Staat selbst mit
seiner eigenen Bundesbahn beeinflusst. Da fand nichts statt in dieser Richtung.” 520

Eine passive Grundhaltung der Bundesbahn im Hinblick auf eigene Lobbyarbeit, je-

doch fortschrittlichere Elemente auf europäischer Ebene, konstatiert ein langjähriger Bundes-

bahnmitarbeiter, der im Bereich der DB Netz AG tätig ist. Sein Kollege schränkt diese An-

sicht etwas ein.
Herr A: „ Dass der Straßenverkehr über eine starke Lobby verfügte und immer noch verfügt, ist unbestreitbar.
Aber ebenso unbestreitbar ist, dass das Auto das Zugpferd der Wirtschaft ist. Ich denke aber, dass auch die
Deutsche Bundesbahn ihre Lobby hatte. Z. B. Minister Georg Leber, der eine langfristige Eisenbahnpolitik
betreiben wollte. Die Lobby für die Deutsche Bundesbahn war eigentlich immer da, jedoch waren das vorwie-
gend rückwärtsgewandte Leute. Eine zukunftsgerichtete Lobby für die Eisenbahn gab es leider nicht. Aller-
dings gab es da schon eine europäische Lobby für den Schienenverkehr. Man denke da zum Beispiel an die IC-
Verkehre. Das war ein europäisches Produkt, bei dem jedes Land Fahrzeuge bauen konnte, und das sehr att-
raktiv war. Diese Züge wurden in großem Maßstab grenzüberschreitend eingesetzt. Ein anderes gutes Beispiel
war der Containerverkehr. Dieser hatte viele Interessenten aus dem Bereich der Speditionen angesprochen. Als
Behörde konnte die Deutsche Bundesbahn aber auf jeden Fall eine Lobbyarbeit initiieren, wenn sie nur ge-
schickt vorging. Das tat sie aber nicht immer.”
Herr B: „Es gab schon Anreize für eine nach vorne gerichtete Lobbyarbeit für die Deutsche Bundesbahn, aber
die Öffentlichkeit hat sie schlecht aufgenommen. Heute ist das ein Bisschen anders. Das liegt daran, dass der
Umweltgedanken stärker aufgekommen ist. Da engagieren sich einige Verbände für die Deutsche Bahn AG.
Die sind doch eigentlich heute eine Lobby für die Bahn. ” 521

Auch der Verkehrsreferent eines Wirtschaftsverbandes vergleicht die Intensität der

Lobbyarbeit der Bundesbahn mit derjenigen des ADAC. Er betont ebenfalls, dass es auf allen

politischen Ebenen Akteure gab, die sich für die Bundesbahn eingesetzt haben.
„ Ich möchte nicht ausschließen, dass die Deutsche Bundesbahn in diesem Bereich in den Anfangsjahren nach
dem Krieg zu wenig gemacht hat. Der ADAC hat dagegen schon frühzeitig und tatkräftig damit begonnen, eine
geeignete Organisation aufzubauen, um politisch Einfluss zu nehmen. Aber auch die Bahn hatte stets Fürspre-
cher gehabt. Im Falle von beabsichtigten Stilllegungen setzten und setzen sich die lokalen Politiker und zu-
ständigen Abgeordneten für den Erhalt ihrer Bahnstrecke ein. Auch die Gewerkschaften verhinderten in ihrem
Bemühen um den Erhalt von Arbeitsplätzen eine schnelle Anpassung an die sinkende Nachfrage.” 522

Ein Mitarbeiter der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen vertieft in seiner

Stellungnahme die Rolle der „Politik”  und widerspricht der Ansicht, die Politiker, die sich für

den Erhalt einer Bahnstrecke einsetzten, seien Lobbyisten „pro Bahn”  gewesen. Als wichtige

Ursache für den Bedeutungsverlust der Bahn führt er außerdem an, dass in der praktizierten

Verkehrspolitik kein Platz für die Schiene gewesen sei.
„ Es war aber wohl damals schon so, dass das Führungspersonal der Bahn schon immer Erfüllungsgehilfe der
Bundesregierung war. Sie war ja Teil quasi des Systems, musste auch alles machen, was die Politik machte.
Ich denke, wenn es einen Bahnchef gegeben hätte, der wirklich das System hätte innovativ neu gestalten wol-
len, dass er bessere Rahmenbedingungen hätte haben wollen und auch zum Beispiel mehr Investitionen, also
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wenn da jemand mit der entsprechenden Power aufgetreten wäre, dann hätte er das auch gekriegt. (...) Aus
meiner Sicht ist aber letztlich das Grundproblem, dass eine richtige Verkehrspolitik ja nie stattgefunden hat.
Das war immer nur eine reine Infrastrukturpolitik, die im Grunde genommen die Trends, die da waren, und die
massiv wiederum durch die Politik vorgegeben waren, also die Massenmotorisierung, der Autobahnbau, sich
selbst erfüllend vollzogen hat. Und die Bahn kam da in dem Gesamtsystem halt nicht vor. Und deshalb hat
man dann auch nichts gemacht. Und es gab auch kein Lobbying in der Sache. Im Gegenteil [kam es vor], dass
zum Beispiel bestimmte Strecken unrentabel waren, und die Politik hat dann sogar von der Bahn verlangt, dass
sie weiterhin diesen und jenen Verkehr fahren musste. Das war also insofern unsinnig, als gleichzeitig die not-
wendigen, wichtigen Innovationen nicht kamen, das Ganze vernünftig betreiben zu können.“ 523

Ein Mitarbeiter der DB AG, der seit vielen Jahren im „politischen Geschäft”  tätig ist

und aktiv bei der Gestaltung der Beziehungen zu politischen Entscheidern auf Bundesebene

mitwirkt, differenziert zwischen den sehr begrenzten Einflussnahmemöglichkeiten zu Bun-

desbahnzeiten und er heutigen Situation:
„ Nein! Es gab keine Lobbyarbeit der Behörde Deutsche Bundesbahn. Es gab höchstens die Gewerkschaften
und einige Bundestagsabgeordnete, die den Gewerkschaften nahestanden. Die Straßen wurden einfach gebaut,
da hat keiner besonders gefragt. Der Ausbauplan für die Bundesfernstraßen ging ja auf erste konzeptionelle Ü-
berlegungen aus den 20er Jahren zurück. Diese Planungen wurden von den Nazis weiter verfolgt und nach dem
Krieg in der noch jungen Bundesrepublik weiterverfolgt. Mittlerweile sind bessere Ansatzmöglichkeiten für
die Bahn-Lobbyarbeit zu finden. Unsere Aufgabe zum Wohl der Bahn besteht darin, in vertraulichen Einzelge-
sprächen mit Abgeordneten die Vorteile der Bahn zu unterstreichen. Aber auch heute sind da die Einflussmög-
lichkeiten begrenzt. Die wesentlichen Entscheidungen werden zunehmend in Brüssel getroffen.” 524

Ein Kollege stimmt ihm zu und bestätigt die sehr passive Haltung der Bundesbahn:
„ Ich habe das ja selbst erlebt. Es wurde wenig Einfluss genommen, höchstens ganz moderat auf die Parteien
oder einige Bundestagsgremien. Aber auch das erst ab den 80er Jahren. Es gab damals auch einige Auftrags-
gutachten und
–papiere, die der Bundesbahnvorstand für den Verkehrsminister erstellt hat. Allerdings war die ganze Zeit vor-
her nicht daran zu denken, eigene Themen in die verkehrspolitische Debatte einzubringen.” 525

Das Spannungsverhältnis Behörde – Verkehrsunternehmen war auch für den Ge-

schäftsführer eines Nahverkehrszweckverbandes, der schon lange in der verkehrspolitischen

Szene aktiv ist, der Hauptgrund dafür, dass die Deutsche Bundesbahn erst sehr spät dazu ü-

berging, eigene verkehrspolitische Aussagen in der Öffentlichkeit zu treffen.
„ Ich denke, der Apparat der Deutschen Bundesbahn war immer sehr nahe an der Bundesregierung dran, es hat
schon immer auch Eisenbahner im Bundesverkehrsministerium gegeben, also es wäre sicherlich zu platt gewe-
sen, wenn man sagen würde, sie wäre hinter verschlossenen Türen, also nicht in der öffentlichen Diskussion, in
der Lage gewesen, ihre Position zur Geltung zu bringen. [Die] Deutsche Bundesbahn [war] als Sondervermö-
gen des Bundes nie in der Lage, eine offene, eine streitige Politik gegen den Bund zu führen. (...) Ich kann
mich noch genau erinnern an das erste Mal, wo es so leichte Aufstände gegeben hat, das war in der Zeit An-
fang der 80er Jahre. Und zwar kann ich mich noch an X erinnern, der das erste Mal in öffentlicher Diskussion
[das] Problem ‚Wegekosten’  dargelegt hat. Da gab es irgend eine verkehrspolitische Entscheidung ‚pro Auto’ ,
und da hat er gesagt ‚Das kostet pro anno die Bahn 250 Mio. an Erträgen!’ . Das war das erste Mal, wo ich,
trotz intensiver Betrachtung der verkehrspolitischen Szene seit dem Ende der 60er Jahre, gemerkt habe, dass
ein ‚Bahn-Mensch’  tatsächlich gegen den Stachel gedrückt hat. Das ist damals offen gesagt worden.” 526

Nach der Ansicht eines ehemaligen Aufsichtsratsmitgliedes der Bundesbahn war in

den Reihen der Bundesbahnführung ein gewisses Maß Selbstzufriedenheit vorhanden. Der

Gesprächspartner gibt zu bedenken, dass nach seiner Auffassung strategische Fehleinschät-

zungen zum Teil das passive Bahnlobbying erklären.
„ Das muss man differenzieren. Natürlich konnte die Bahn als bundeseigene Behörde nicht gegen die Politik
operieren, das ist keine Frage. Andererseits muss man sehen, dass nach Auffassung vieler führender Mitarbei-
ter der damaligen Behörde alles in guten Bahnen verlief bei der Deutschen Bundesbahn. Wenn Sie sich den
Marktanteil in den 50er Jahren anschauen, den die Bahn im Güterverkehr und im Personenverkehr hatte, dann
war damals doch alles Bestens und kein Grund zur Beunruhigung. Das ist eigentlich das, was man den Leuten
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vorwerfen muss, dass es ihnen an der nötigen Phantasie fehlte, um zu sehen, dass sich dramatische Verände-
rungen in den Marktanteilen der einzelnen Verkehrsträger ergeben werden. Weniger die Frage, dass man be-
wusst, fahrlässig oder auf Grund struktureller Gegebenheiten zu wenig aktive Lobbyarbeit betrieben hat.” 527

Ein Vertreter aus dem Bereich der verkehrswissenschaftlichen Forschung teilt diese

Ansicht und vertieft diesen Aspekt , als er sagte:
„ Dazu kann ich mich jetzt aus aktuellem Anlass äußern. Es war immer naiv zu glauben, dass ein Staatsunter-
nehmen, in dem Leitungsmitglieder immer auch gleichzeitig als ‚politischen Figuren’  einige Bedeutung hatten,
deswegen einen besonders guten politischen Zugang im Sinne von Lobbyismus hat. Das Gegenteil ist eigent-
lich richtig. Also was muss man sich groß um Abgeordnete auf Landes- und Bundesebene kümmern, was muss
man sich groß um die Verkehrsminister kümmern? Man glaubte sich eher zurücklehnen zu können nach dem
Motto: ‚Wir sind da in guten Händen, wir sind da gut aufgehoben, die werden es schon richten!’ . Von daher ist
das Gegenteil richtig, dass die Branchen, bei denen zwar Straßenbau angesagt war, andere Voraussetzungen
hatten. Diese Branchen sind in hohem Maße staatlich nicht kontrolliert, aber staatlich definiert. Ausbaupläne
und das staatliche Infrastrukturvolumen, das für nötig gehalten wird, stellen nämlich definierte Überlebens-
chancen dieser Branche dar. Aber es waren eben keine Staatsunternehmen, sondern es waren Privatunterneh-
men, die daran verdienten. Natürlich haben die von vornherein Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um zu
sagen, das Netz muss immer größer werden. Und weil die Staatsbahn das Gefühl hatte, gut aufgehoben zu sein,
musste man sich über Zukunftssicherung keine großen Gedanken machen. Das war die Beamtenmentalität. Das
war und ist eben kein Lobbyismus.” 528

Ein leitender Beamter im BMVBW schilderte aus seiner Erfahrung, wie die Zusam-

menarbeit mit der Bundesbahn unter dem Dach des Verkehrsministeriums im Rahmen von

Gesetzgebungsprozessen erfolgte. Nach den Äußerungen des interviewten Referatsleiters

hatte die Bundesbahnführung recht gute Einflussnahmemöglichkeiten auf diese Prozesse, so

dass man durchaus von Lobbyismus sprechen konnte:
„ Man fühlte sich in gewisser Weise als Einheit. Und man hatte im Rahmen von Gesetzentwürfen auch mit an-
deren Ressorts zu tun. Es war immer zu prüfen, welche Auswirkungen die geplante Gesetzesänderung auf die
Verkehrspolitik haben könnte – oder was haben wir als ‚Verkehrspolitik’  dort einzubringen. Dann schickte
man den Gesetzentwurf eines Wirtschaftsministeriums, eines Umweltressorts – das war damals ja noch im In-
nenministerium angehängt – usw. an die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn mit der Bitte um Stel-
lungnahme. In der Regel – auch kein Dienstgeheimnis – wurde dann das, was dort aufgeschrieben wurde, so
mitgeteilt. Das war in den seltensten Fällen völlig konträr. Jetzt behaupte ich mal, einen stärkeren Lobbyismus
als diese Verbindung kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. (...) Das war ja genau das, was uns
die Lobbyisten der Gegenseite dauernd vorgeworfen haben. Sie sagten ‚Als Straßenpersonen- und als Straßen-
güterverkehr müssen wir als Verband zu Dir kommen, aber die Bahn hast Du im eigenen Haus!’  ” .529

Ein Funktionär eines bahnaffinen Verbandes führt ebenfalls die Passivität der Bundes-

bahn ebenfalls auf ihren Behördenstatus zurück.
„ [Die] Bundesbahn war ja eine Behörde. Und einer Behörde steht es nicht an, sich in die Vorgaben des Bundes
einzumischen. [Als] nachgeordnetes Gremium macht [sie] letztendlich das, was erwartet oder politisch defi-
niert wird. Und die politischen Definitionen waren eben so, dass die Verkehrspolitik sich zugunsten der Straße
entschieden hat. Von daher ist es richtig, dass die Deutsche Bundesbahn seit den 50er Jahren bis hinein in die
90er Jahre keine eigene Lobbyarbeit durchgeführt hat bzw. durchführen konnte, weil sie eben eine Behörde
war. Wir haben die Situation auch heute teilweise noch, dass auch bei der Deutschen Bahn AG unter dem
Motto ‚Rücksichtnahme auf den Eigentümer’  bestimmte Dinge nicht oder nicht so offen angesprochen werden,
wie man es vielleicht erwarten kann. Es ist schon besser geworden unter X, aber es ist immer noch zu spüren,
dass das eine oder andere öffentlich nicht so gerne angesprochen wird. Bei der Deutschen Bundesbahn war es
nie der Fall, dass Kundenorientierung an erster Stelle gestanden hat, sondern man hat versucht, im Rahmen des
zugewiesenen Geldes zurechtzukommen. Es war in den 50er und 60er Jahren eben sehr schwierig, sich gegen
die zunehmende Automobilisierung durchzusetzen. Da wurden eben auch dann teilweise in einer gewissen Art
von Gehorsam gewisse Sachen auch gemacht, die nicht im Interesse des Kunden waren. Das waren der
Schrumpfkurs, die Stilllegungen, der Rückzug aus der Fläche, wir kennen die Sachen ja alle. Damals gab es
eben auch eine Unternehmenskultur oder einen Umgang miteinander, was man sicherlich heute in dieser Form
nicht mehr machen würde. Zumindest nicht in einem privaten Unternehmen.” 530

                                               
527 Interview Nr. 39, Seite 2.
528 Interview Nr. 45, Seite 3.
529 Interview Nr. 46 und 47, Seite 2.
530 Interview Nr. 48, Seite 2. Passage anonymisiert.



Teil 2: Historische Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen

Seite 154

Auf einige Ausprägungen von Bahnlobbying und auf das Verhalten der Bundesbahn

seit Beginn der 80er Jahre geht der Bundesvorsitzende eines anderen bahnaffinen Verbandes

ein. Er ist seit dieser Zeit als Lobbyist für den Schienenverkehr im Bahnumfeld tätig.
„ Nein, mit Sicherheit nicht. Die Mitarbeiter einer Behörde müssen in erster Linie Vorschriften erfüllen. In den
Zeiten der Deutschen Bundesbahn, Anfang der 80er Jahre, hatte die Behörde Bundesbahn mal versucht, den
BDEF531 zu unterstützen, der einen Arbeitskreis Verkehrspolitik vorantreiben wollte. Unter dem damaligen X
gab es, abgesehen von einigen Freifahrkarten, aber keine weitere, nachdrückliche und professionelle Unterstüt-
zung. Ich weiß das noch, denn ich habe damals mitgemacht. Man muss aber auch sehen, dass es andere profes-
sionelle Lobbygruppen gab, die die Schiene hätten unterstützen können. Aber auch die haben nichts getan.
[Auch] die Gewerkschaften (...) haben in den 70er Jahren geschlafen. Außerdem gab es ja noch das ‚Verkehrs-
forum Bahn’ . Das war ein Zusammenschluss, dessen Lobbyarbeit für die Eisenbahn zunächst vor allem von
der Bahnindustrie geprägt wurde. Aber man konnte dabei auch feststellen, dass der Kunde, der zahlende Fahr-
gast, bei diesen Aktivitäten eigentlich keine große Bedeutung hatte. Daher hatte das Verkehrsforum Bahn kei-
ne große Breitenwirkung. Es ging vor allem nur um das Verhältnis zwischen der Industrie und der Bundesbahn
als Verkäufer und Käufer.“ 532

Mehrere Gesprächspartner vertraten die Ansicht, dass es auch zu Bundesbahnzeiten

schon ein intensives Bahnlobbying gegeben hat. Hier die Ansicht des Referenten für Eisen-

bahninfrastruktur in einem norddeutschen Bundesland:
„ Die Bahn hatte eine starke Lobby. (...) Die Lobby wächst, sie war früher nicht ganz so groß. Sie war immer
da. (...) [Es gab] schon immer Interessengruppen im Vorstand und im Verwaltungsrat der Deutschen Bundes-
bahn. Da waren schon früher Unternehmen vertreten und Professoren von Verkehrsinstituten. Es gab also
schon immer schon eine gewisse Lobbyarbeit. Es waren auch immer schon jeweils zwei Länder im Verwal-
tungsrat vertreten. Und was haben die da gemacht? Nun, die hatten ja überhaupt keine Zuständigkeit, das war
das Lobbyamt. Insofern ist Ihre These nicht richtig, dass die Bundesbahn früher keine Lobby gehabt hat. Die
Deutsche Bundesbahn früher, als Zwitter, hatte Lobbyisten, und auch die Bahn als AG hat noch mehr Lobby-
isten. (...) Diesen Eindruck habe ich auch im Bundestag und in den politischen Parteien.” 533

10.5.2.3 Zusammenfassung und Beurteilung der Einschätzungen

Folgende Punkte wurden als Hauptgründe für die passive und in der Öffentlichkeit

kaum wahrgenommene Lobbyarbeit der Bundesbahn angeführt:
�

 Die Bundesbahn war als Behörde weisungsgebunden; daher zeigte sie kaum Eigeninitiative, entwickelte
keine zukunftsweisenden Konzepte und widersprach öffentlich nicht dem Eigentümer; Die wichtigen, für die
Deutsche Bundesbahn relevanten Entscheidungen, wurden nicht in ihrer Hauptverwaltung, sondern im Ver-
kehrsministerium getroffen; das Staatsunternehmen wurde teilweise für politische Zwecke missbraucht; bei
Entscheidungen, die ihren eigenen unternehmerischen Erfolg beeinflussten (z. B. Stilllegung unrentabler
Strecken), fehlte ihr die Kompetenz, diese gegen den Widerstand von Ländern, Regionen und Kommunen
durchzusetzen;

�
 Zukunftsweisende Konzepte waren bei gleichzeitigem Ausbau der Straßeninfrastruktur nicht vorhanden; aus

dem verfolgten „ Gesundschrumpfungskonzept”  leitete sich die sehr zurückhaltende, öffentlich kaum wahr-
nehmbare Lobbyarbeit ab;

�
 Das Management der Deutschen Bundesbahn verfügte über beste Kanäle in die Verkehrspolitik; möglicher-

weise fühlten sich einige leitende Mitarbeiter der Bahn bei ihrem Eigentümer gut aufgehoben und zeigten ein
gewisses Maß an Selbstzufriedenheit;

�
 Lediglich in Einzelfällen (z. B. Tarifverhandlungen) vertrat die Deutsche Bundesbahn eigene Interessen; dies

war aber keine Lobbyarbeit;
�

 In einer autoorientierten Verkehrspolitik spielte die Deutsche Bundesbahn über einen längeren Zeitraum
hinweg kaum eine Rolle;

Letztendlich sind dies die Hintergründe und Ursachen, die bei der Analyse der Lobby-

arbeit der Bundesbahn beachtet werden müssen. Auffällig war, dass wiederholt von guten

oder besten Einflussnahmemöglichkeiten auf die Verkehrspolitik gesprochen wurde. Gleich-

                                               
531 BDEF = Bund der Eisenbahnfreunde in Deutschland e.V.
532 Interview Nr. 8, Seite 2 – Passage anonymisiert.
533 Interview Nr. 30, Seite 4.
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zeitig wurden von den befragten Experten aber keinerlei Beispiele für einen Lobbyerfolg an-

geführt, die einer Verbesserung verkehrspolitischer Rahmenbedingungen für die Bundesbahn

entsprochen hätten. Somit gab es zahlreiche verwaltungsinterne Kontakte, deren positive Re-

sultate in der praktizierten Verkehrspolitik und deren Qualität aber an dieser Stelle nicht

nachgeprüft werden konnten. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung entsprachen die

Lobbyaktivitäten der Bundesbahn somit eher einer passiven Zurkenntnisnahme bzw. der Aus-

führung vorgegebener verkehrspolitischer Direktiven aus dem Verkehrsministerium als einer

aktiven Form der Beeinflussung verkehrspolitischer Rahmenbedingungen. Es kann sogar da-

von ausgegangen werden, dass das eventuell vorhandene Einflussnahmepotenzial auf ver-

kehrspolitische Entscheidungen nicht in einem den Tätigkeiten der Auto- und Straßenbaulob-

by vergleichbaren Ausmaß ausgeschöpft worden ist.

10.5.3 Diskussion über die Sanierung der Deutschen Bundesbahn

10.5.3.1 Wichtigste Vorschläge und Überblick

In Fachkreisen gab es  seit langem Vorschläge zur Beseitigung des Bundesbahndefizits:

Jahr Urheber/Bezeichnung Inhalt Realisierung

1960 Prüfungskommission für die
Deutsche Bundesbahn534

organisatorische Zweiteilung
Übernahme gemeinwirtschaftlicher Lasten durch den Staat

weitgehend realisiert
entsprechende Verpflichtung
des Bundes seit 1961

1967 „ Leber-Plan” 535

Diskriminierung des Lkw: Steuern, Beförderungsverbote
Streckenstilllegungen: 6 500 von 30 000 km
Förderung des Gleisanschlussverkehrs;
Personalabbau um 82 500 Beschäftigte;
Mittelfristiger Investitionsplan (2,55 Mrd. jährlich);

Beförderungssteuer
Bis 1972 nur 600 km stillge-
legt
Personalbestand stieg bis 1972
auf 421 000

1969
Gutachten „ Gemeinwirt-
schaftlichkeit und Deutsche
Bundesbahn” 536

Prinzip der speziellen Entgeltlichkeit gemeinwirtschaftlicher
Verpflichtungen
finanzielle Verantwortlichkeit der jeweils auftraggebenden
Institution bzw. Körperschaft (Veranlasserprinzip)

Bis zum Inkrafttreten der
Bahnreform 1994 nicht umge-
setzt

1974
Unternehmenspolitische
Zielvorgaben des BMV für
den Vorstand der DB

Streckenstilllegungen
Personalabbau
Konzentration auf den Fernverkehr

1976 Vorstand der DB: Konzepti-
on des BON

Halbierung des Netzes auf 14 534 km
zusätzlich 1411 km vom Bund zu unterstützende Nahver-
kehrsstrecken
möglicher Personalabbau auf 238 000 km

1977
Leistungsauftrag der Bun-
desregierung an den Vor-
stand der DB

Reduzierung der Stilllegung auf 6000 km im Personen- bzw.
auf 3000 km im Güterverkehr
Personalabbau bis 1985 auf 315 000

tatsächliche Entwicklung zwi-
schen 1974 und 1983:
800 km stillgelegt
Rückgang der Beschäftigten-
zahl von 429 000 auf 323 000

1983 Leitlinien zur Konsolidie-
rung der DB537

Senkung der Gesamtkosten um 40 und der Personalkosten um
30 Prozent bis 1990
Streckenstilllegungen bzw. Umstellung auf Bundesbetrieb
Begrenzung der Zuschüsse des Bundes, aber Festhalten an
Investitionsprogramm (40 Mrd. DM bis 1990)

Tabelle 25: Lösungskonzepte zur Sanierung der Deutschen Bundesbahn538

                                               
534 Auch „ Brand-Kommission“  genannt.
535 Offizieller Name: „ Verkehrspolitisches Programm der Bundesregierung für die Jahre 1968 bis 1972“  (BT-

Drucksache V/2494.
536 Erarbeitet vom Wissenschaftlichen Beirat beim BMV.
537 Gemäß Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 23. 11. 1983. Dieser Vorschlag ging zurück auf ein

Gutachten des ehemaligen Präsidenten des Verwaltungsrats der Deutschen Bundesbahn, Hermann Josef Abs,
der im Auftrag des Bundesverkehrsministers ihre Unternehmens- und Finanzpolitik untersuchte. Verkehrs-
minister Dollinger griff mit den Leitlinien die Vorstellungen des Abs-Gutachtens auf. Vgl. auch Pohl, Man-
fred; Gall, Lothar: Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 364f.
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Verschiedene Lösungsansätze für das Defizitproblem der Bundesbahn wurden in der

Öffentlichkeit diskutiert:
1. Der scheinbare Lösungsansatz

Er sah vor, einen Betrag aus dem Bundeshaushalt umzubuchen, der höher als die Kosten aus der gemeinwirt-
schaftlichen Verkehrsbedienung war. Diese Strategie wurde durch die vorgelegte Trennungsrechnung ge-
stützt. Auch Überlegungen, das Schienennetz vom Bund betreiben zu lassen, wurden nicht als echter Beitrag
zur Bundesbahnsanierung beurteilt.539

2. Der dirigistische Lösungsansatz
Danach sollte vor allem der Lkw-Verkehr z. B. durch Sondersteuern diskriminiert werden. Der Höhepunkt
dieser Strategie war der Leber-Plan. Kritisiert wurde, dass es selbst die Argumentation mit der Problematik
der externen Kosten des Straßenverkehrs nicht rechtfertige, in den Wettbewerb auf dem Verkehrsmarkt ein-
zugreifen, weil damit die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene als politisches Ziel feststehe
und somit die Internalisierung der externen Kosten aller Verkehrsträger nicht angestrebt sei.540

3. Der expansive Lösungsansatz
Er sah vor, durch die Ausweitung der Investitionen in Infrastruktur, Anlagen und Betriebsmittel der Bundes-
bahn ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die finanziellen Mittel sollten aus Steuermitteln oder der Verrin-
gerung der Straßenbauinvestitionen stammen.

4. Der defensive Lösungsansatz
sah vor, dass sich der Schienenverkehr davon verabschiedet, ein universelles Verkehrsmittel zu sein. Die Flä-
chenerschließung wird aufgegeben, an die Stelle des Schienenverkehrs tritt Ersatzverkehr mit Bussen. Seit
Mitte der 70er Jahre orientierte man sich daran, ohne jedoch das wirtschaftliche Ergebnis der Bundesbahn
wesentlich zu verbessern.

5. Marktwirtschaftlicher Lösungsansatz
Im Rahmen dieses Ansatzes wurde schon früher über die Privatisierung der Bundesbahn und den freien
Wettbewerb zwischen Schienenverkehrsunternehmen nachgedacht. Danach sollte die Bahn ihren Betrieb in
unternehmerischer Eigenverantwortung durchführen.541 Voraussetzung dafür ist jedoch fairer Wettbewerb
auf dem Verkehrsmarkt.542

10.5.3.2 Beispiel: Leber-Plan

1968 versuchte die Bundesregierung, mit ihrem „Verkehrspolitischen Programm für

die Jahre 1968 bis 1972”  den binnenländischen Verkehr neu zu ordnen. Besonderes Augen-

merk richtete sie dabei auf Maßnahmen im Bereich des Güterverkehrs. Als Ursachen galten
�

 die hohe Belastung des deutschen Straßennetzes, die zu einer Gefährdung der Straßensicherheit und zur Be-
hinderung des Verkehrsflusses führte;

�
 der Rückgang der Massentransporte besonders bei der Deutschen Bundesbahn;

�
 die hohen Kosten der Verkehrsunternehmen, die als Dienstleistungsunternehmen besonders personalintensiv

waren und kaum Möglichkeiten hatten, die höheren Kosten zu überwälzen;
�

 die Wettbewerbsverzerrungen auf dem Verkehrsmarkt vor allem im Bereich der Zurechnung der Wegekosten
auf die einzelnen Verkehrsträger;543

Im Rahmen des verkehrspolitischen Programms wurde unter anderem auf die enormen

finanziellen Anstrengungen hingewiesen, um die Defizite der Deutschen Bundesbahn aus-

zugleichen. 1967 belief sich diese Summe auf rund 2,5 Milliarden Mark. Aus Wettbewerbs-

gründen, so GÜNTER, seien Tariferhöhungen nicht möglich, mit denen die gestiegenen Per-

                                                                                                                                      
538 Quelle: van Suntum, Ulrich: Verkehrspolitik; Bochum 1986, Seite 143, eigene Darstellung. Vgl. auch Gün-

ter, Horst: Der Strukturwandel im Binnengüterverkehr und das verkehrspolitische Programm der Bundesre-
gierung als staatliche Koordinierungshilfe; Braunschweig 1971, Seite 65ff.

539 Nach VAN SUNTUM ist die Ursache darin zu sehen, dass Schieneninfrastruktur kein „ Öffentliches Gut“  sei,
wie dies in der verkehrswissenschaftlichen Diskussion gelegentlich geäußert wurde. Vgl. van Suntum, Ul-
rich: Verkehrspolitik; München 1986, Seite 94 und 142.

540 Vgl. ebenda, Seite 142.
541 Vgl. ebenda.
542 VAN SUNTUM sieht im Gegensatz zu zahlreichen anderen Autoren Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der

Bahn lediglich im Verhältnis zur Binnenschifffahrt. Vgl. ebenda, Seite 145.
543 Vgl. Günter, Horst; Der Strukturwandel im Binnengüterverkehr und das verkehrspolitische Programm der

Bundesregierung als staatliche Koordinierungshilfe; Braunschweig 1971, Seite 62. Der Autor kritisiert, dass
dem verkehrspolitischen Programm der Bundesrepublik nur eine unzureichende Ursachenanalyse zu Grunde
gelegen habe.
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sonalkosten der Deutschen Bundesbahn ausgeglichen werden könnten. Die Bundesregierung

schätzte, dass sich die Bundesleistungen bis 1972 auf 5 Mrd. Mark erhöhen würden, falls kei-

ne Maßnahmen getroffen werden würden. Mit dem Programm sollte eine volkswirtschaftlich

sinnvolle Aufgabenteilung zwischen den Verkehrsträgern herbeigeführt werden, da das Ne-

beneinander nicht ausgelasteter Schienenwegen und überlasteter Straßen unsinnig erschien.544

Der Güterfernverkehr auf der Straße wurde durch eine Reihe von Maßnahmen diskri-

miniert. Der sogenannte „Leber-Pfennig”  wurde eingeführt, um den Wegfall der Beförde-

rungssteuer (bei Einführung der Mehrwertsteuer zum 1. 1. 1968) auszugleichen. Nach der

Senkung der Beförderungssteuer 1965 von 5 auf 3 Pf/tkm war das Transportaufkommen auf

der Straße deutlich angestiegen. Soweit man mehr als 4 Tonnen Nutzlast transportierte, galten

folgende Steuersätze:
�

 1 Pf/tkm im gewerblichen Güterfernverkehr;
�

 3 Pf/tkm im Werksfernverkehr (Nutzlast zwischen 4 und 5 Tonnen);
�

 4 Pf/tkm im Werksfernverkehr (Nutzlast zwischen 5 und 6 Tonnen);
�

 5 Pf/tkm im Werksfernverkehr (Nutzlast von mehr als 6 Tonnen);

Vor allem im Bereich des Güterverkehrs begünstigte die verkehrspolitische Rahmen-

ordnung über viele Jahre hinweg den Eisenbahnverkehr. Der Spitzenfunktionär eines Landes-

verbandes für gewerblichen Straßengüterverkehr kommentierte dies mit folgenden Worten:
„ Die Verkehrspolitik im Güterverkehrsbereich war jahrzehntelang eine Schutzzollpolitik gegen den Straßen-
güterverkehr und für die Deutsche Bundesbahn. [Sie hat] zumindest im Güterverkehr exorbitant profitiert von
dem Schutzzaun, der geschaffen wurde. Und das zu Lasten des Lkw: Die Beschränkte Zahl der Konzessionen,
die Gewichtsbeschränkungen, die Maßbeschränkungen dabei, der ganze Tarifrahmen. (...) Wir hatten einen Ta-
rifrahmen gehabt bis in die 90er Jahre hinein, das war ja Bürokratismus pur und ohne Ende. [Wir wurden] da-
mals verfolgt im Lkw-Gewerbe, wenn falsch abgerechnet worden ist, durch Behörden und durch Zwangsmaß-
nahmen bis hin zu Strafen dabei: Dieser Schutzzaun musste fallen. Wiewohl Wettbewerb heute immer noch
nicht hergestellt ist.” 545

Auch im Expertengespräch im BMVBW wurde der Leber-Plan als Ausdruck staatli-

cher Schutzpolitik für die Deutsche Bundesbahn gewertet:
Herr A: „ Ansonsten liegt es mir natürlich auf der Zunge zu sagen, Verkehrspolitik war eigentlich insbesondere
auch immer Bahnpolitik. (...) Ich erinnere aber ausdrücklich an den Leber-Plan (...). Einiges von dem, was sich
Georg Leber vorgestellt hat, kam dann auch zur Realisierung. Aber man muss sich auch in Erinnerung rufen,
dass damals der Katalog von Gütern, deren Transport im Fernverkehr der Bahn vorbehalten war, damals in den
parlamentarischen Beratungen zum Leber-Plan sein Ende gefunden hat. Aber auch in diesem Bereich hat der
Staat mit dem stärksten Mittel, das er zur Verfügung hatte – nämlich Beförderungsverbote – sehr intensiv die
Hand über die Bahn gehalten. Dazu zählen unter anderem Dinge wie das ganze System der Kontingente und
der Konzessionierungen, das gerade entstanden ist im Straßengüterverkehr. Das war aktive Schutzpolitik zu-
gunsten der Bahn. (...) Der Leber-Pfennig war ganz klar eine Maßnahme im Hinblick auf den Infrastrukturaus-
bau. Der Nutzer der Infrastruktur wurde damit zur Kasse gebeten, gerade im Hinblick auf die großen Bauvor-
haben. Aber auch damals war es schon so, die Einnahmen wurden gesplittet. Es ging nicht alles an die Straße,
sondern teilweise auch an die Schiene. Interessanterweise war der Leber-Plan damals auch die Geburtsstunde
des Kombinierten Verkehrs. Auch gab es ein Programm, das uns noch bis in die 80er Jahre hinein beschäftigt
hat. Das war das sogenannte ‚Gleis-Anschluss-Programm’ . Ich habe mich damals auch noch damit beschäftigt.
Es ging in einem sehr mühsamen Verfahren darum, von den Unternehmen, die einen Gleisanschluss bekom-
men haben, ihn aber - aus welchen Gründen auch immer - nicht nutzten, Mittel zu bekommen. Wir haben also
damals versucht, die Mittel aus dem Gleis-Anschluss-Programm zurück zu bekommen.”
Herr B: „ Man muss noch hinzufügen, dass die Bahn in dieser Zeit auch 10 Prozent der Konzessionen im Gü-
terverkehr inne hatte.” 546

                                               
544 Vgl. ebenda, Seit 63.
545 Interview Nr. 38, Seite 1.
546 Interview Nr. 45 und 46, Seite 2f. – Passagen anonymisiert.
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10.5.3.3 Beispiel: Interessenlage und Einflüsse im Vorfeld der Bahnreform von 1994

Ende der 80er Jahre wurde deutlich, dass es der Staat als Eigentümer der Bundesbahn

nicht vermocht hatte, eine in sich stimmige Bahn-Konzeption zu entwerfen und umzusetzen.

ABERLE führt an, welche Tatsachen und Entwicklungen dazu ihren Beitrag geleistet haben:
�

 Organisationsstrukturen der Deutschen Bundesbahn;
�

 Das fast unbegrenzt geltende inflexible öffentliche Dienstrecht;
�

 Untragbare Vermischung von Verantwortlichkeiten beim Schienennetz der Bahn;
�

 Die – nur historisch erklärbaren – komplexen Entscheidungsstrukturen in der Bundesbahnpolitik;
�

 Die Mitwirkungsrechte bahnexterner Gruppen, die keine bahnpolitische Verantwortung tragen;
�

 Die vielen Einwirkungsmöglichkeiten in Prozesse des operativen Geschäfts und der strategischen Unterneh-
menspolitik;547

Weitere politische Rahmenbedingungen und strukturelle Probleme haben die Bundes-

bahn aus Sicht von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in eine prekäre Situation gebracht:548

�
 Die Kosten für die Reparatur der kriegsbedingten Schäden des Zweiten Weltkrieges mussten von der Deut-

schen Bundesbahn erwirtschaftet werden;
�

 Belastung durch die Pensionszahlungen für ehemalige Mitarbeiter der Reichsbahn vor dem Krieg;
�

 Benachteiligung der Deutschen Bundesbahn bei der Umsatzsteuer und Mineralölsteuer;
�

 Managementfehler und fehlende technische Innovationen;549

Nach dem Abs-Gutachten von 1983 und den Leitlinien der Bundesregierung zur Wei-

terentwicklung der Bahn kam wieder mehr Bewegung in die Eisenbahnpolitik. Der neu ge-

wählte Bundesbahnvorstand legte ebenfalls 1983 Vorschläge für eine Novelle des Bundes-

bahngesetzes vor, in der er eine betriebswirtschaftliche und rechtliche Neuordnung vorschlug.

Kernelemente dieser Initiative waren
�

 Trennung der Aufgaben von Bund und Deutscher Bundesbahn;
�

 Umwandlung des Verwaltungsrates in einen – wie bei einer Aktiengesellschaft üblichen – Aufsichtsrat;
�

 Zurückdrängung des Einflusses der Bundesländer auf die Unternehmenspolitik der Deutschen Bundesbahn;
�

 Erhöhung der jährlichen Bundesleistungen;
�

 Angleichung der Wettbewerbsbedingungen;
�

 Neuordnung des Verhältnisses zum Eigentümer;550

Einzelne Neuerungen im Verhältnis der Deutschen Bundesbahn zur Bundes- und zur

Landespolitik hielten Einzug. Sie gingen später in die Arbeit der Regierungskommission

Bundesbahn551 ein. Folgende Neuerungen waren im Laufe der 80er Jahre zu beobachten:
�

 Die Bundesbahn schloss mit Bundesländern Verkehrsverträge zur Bedienung der Fläche mit Schienenver-
kehr;

�
 Merkmale und Rahmenbedingungen der Verkehrsbedienungen und der Investitionen wurden mit den Bun-

desländern abgestimmt;
�

 Im Bundesverkehrswegeplan von 1985 sollten erstmals Eisenbahnprojekte Priorität erhalten;

1989 schließlich beschloss das Bundeskabinett, die bis 1974 angelaufenen Schulden

der Deutschen Bundesbahn in Höhe von 12,6 Mrd. DM zu übernehmen. Ferner wurden einige

Leitlinien für die Verkehrspolitik der 90er Jahre vorgelegt. Danach sollte die Bahn einen we-

sentlichen Teil des Verkehrs im europäischen Binnenmarkt bedienen sowie mit Neu- und

Ausbaustrecken ein Teil des europäischen HGV-Netzes werden. Die Verkehrsbedienung in

                                               
547 Vgl. Aberle, Gerd: Zukunftsperspektiven der Deutschen Bundesbahn; Heidelberg 1988, Seite 73 und 77.
548 Vgl. Bündnis 90/Die Grünen: Bahnreform – aber richtig... - Aktionsleitfaden Bahn-Regionalisierung; Born-

heim 1994, Seite 3.
549 Als einzige europäische Bahn musste die Deutsche Bundesbahn den vollen Umsatzsteuersatz im Fernverkehr

zahlen (für den Auslandsanteil), der Luftverkehr ist von der Zahlung der Mineralölsteuer befreit.
550 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 364.
551 Wird im Folgenden mit RKB abgekürzt.
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der Fläche sollte nur noch dann geboten sein, wenn sie wirtschaftlich vertretbar sei. Am

2. 11. 1989 wurde die RKB formell bestellt. Sie sollte
�

 die Rolle der Deutschen Bundesbahn im deutschen und europäischen Verkehrsmarkt definieren;
�

 eigenwirtschaftliche von gemeinwirtschaftlichen Bereichen trennen;
�

 die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen erarbeiten.552

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen übten auf die Bemühungen um eine

Neuordnung des Eisenbahnwesens Druck aus und ließen Änderungen geboten erscheinen:
(1) Die anhaltenden Defizite der Bundesbahn ließen sich nicht durch Appelle, sondern nur durch fundamentale

Änderungen bewältigen;
(2) Die bevorstehende Schaffung des EU-Binnenmarktes übte ökonomischen und wettbewerbsrechtlichen Druck

aus. Die Bahn musste vor allem im grenzüberschreitenden Verkehr wettbewerbsfähiger gestaltet werden,
denn zwischen den Staaten sollte ein diskriminierungsfreier Dienstleistungsverkehr ermöglicht werden;

(3) Die Dominanz des Kraftwagens, der zum allgegenwärtigen Gebrauchsgegenstand geworden war, schien die
Gemeinwirtschaftlichkeit der Deutschen Bundesbahn nicht mehr notwendig zu sein; vor allem für staatlichen
Dirigismus in Gestalt des Konzessionierungszwanges und des Tarifzwanges traf dies ebenfalls zu;553

Die Stellung des ÖPNV Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre auf den unteren Po-

litikebenen war alles andere als gut. Bereits auf kommunaler Ebene stand einer bestens orga-

nisierten straßenorientierten Verwaltung bisweilen eine nur rudimentär vorhandene ÖPNV-

orientierte Verwaltung gegenüber. Auf dieser Betrachtungsebene wurde manchmal sogar un-

terschwellig von der Identität von ÖPNV und Schülerverkehr ausgegangen. Dementsprechend

war das Engagement der kommunalen Politik- und Verwaltungsebene für den ÖPNV nur sehr

begrenzt. Von der Aufgaben- und Verantwortungszuweisung auf die kommunale Ebene im

Rahmen der Regionalisierung des ÖPNV, die zusammen mit der Bahnreform durchgeführt

werden sollte, versprach man sich eine Stärkung des Schienenpersonennahverkehrs. 554 Die

parlamentarischen Prozesse und politischen Einflüsse im Vorfeld der Gründung der RKB

schilderte im Expertengespräch ein ehemaliges Verwaltungsratsmitglied der Deutschen Bun-

desbahn. Der Gesprächspartner war am damaligen Geschehen als Mitglied des Verkehrsaus-

schusses im Deutschen Bundestag unmittelbar beteiligt.
„ Elemente können Sie finden in einem gemeinsamen Entschließungsantrag den die Fraktionen der FDP und
der CDU/CSU im Bundestag um 1990 im Parlament eingebracht haben, und der dann beschlossen worden ist.
Damit lag das Ziel [der Bahnreform] fest. Ich sagte zu X: ‚Ihre Kommission hat nur die Aufgabe, eine legiti-
matorische Funktion auszuüben, weil man dann mit dem angeblichen oder dem tatsächlichen Sachverstand von
Experten argumentieren kann.’  Unabhängig von der Meinung der Bundesländer, denen die Richtung der Bahn-
reform – unabhängig davon, von wem sie regiert wurden – nicht passte. Was herausgekommen ist aus der
Kommission lag insofern also bereits alles fest. (...) Die Zusammensetzung [der Regierungskommission Bun-
desbahn] ist so gelaufen, dass sie, wie es üblich ist, zunächst innerhalb der Koalition verabredet war, und dass
man sichergestellt hat, das man natürlich weitgehend alle mit ins Boot holen musste. Auch die SPD-geführten
Länder, die zu diesem Zeitpunkt, weil sie nicht in der Bundesregierung vertreten waren, keine Rolle spielten
auf Bundesebene, so dass natürlich dann auch die SPD entsprechende Vorschläge machen sollte. Und man hat
dann eben den einen oder anderen aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft mit dazu genommen, um damit
diesen Expertennimbus zu stärken.” 555

GALL/POHL verallgemeinern die persönlichen Erfahrungen des befragten politischen

Akteurs, wenn sie konstatieren: „Moderne Demokratien sind durch träge Beharrungskraft

gekennzeichnet. Radikale Reformen von Teilbereichen sind nicht die Regel, sondern rare

                                               
552 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred (Hrsg.): Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 365f.
553 Vgl. ebenda, Seite 366f.
554 Vgl. Bündnis 90/Die Grünen: Bahnreform – aber richtig... - Aktionsleitfaden Bahn-Regionalisierung; Born-

heim 1994, Vorwort. Zur Straßenorientierung in Verwaltung und Planung vgl. auch Monheim, Heiner; Mon-
heim-Dandorfer, Rita: Straßen für alle; Hamburg 1990, Seite 75ff.

555 Interview Nr. 39, Seite 8f. – Passage anonymisiert.
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Ausnahme, denn fast alle Determinanten, die auf das Spiel einwirken, verfestigen eher den

Staus quo: die verfassungs-, verwaltungs- und arbeitsrechtlichen Normierungen, das unauf-

lösliche Gegeneinander und Miteinander von Bund und Ländern, die Interessen der Bürokra-

tien und der Arbeitnehmervertretungen sowie komplizierte Balance-Verhältnisse innerhalb

der Koalitionen. Selbst das Gegeneinander von Regierung und Opposition ist in vielen Berei-

chen, zu denen das Eisenbahnwesen gehört, viel eher durch Kompromiß und Konsensus als

durch Polarisierung gekennzeichnet.” 556 Die Äußerungen dieses Gesprächspartners erwecken

den Eindruck, als ob es im damaligen Verkehrsministerium Widerstände gab, die Rechtsform

und die Organisation grundlegend zu ändern. Diese Widerstände wurden jedoch überwunden.

Damit wird auch die Auffassung bestätigt, wonach grundlegende Reformen nur dann zustande

kommen, wenn folgende drei Faktoren vorliegen:
�

 Sehr starker Problemdruck;
�

 Plausibles, machbar erscheinendes Reformkonzept;
�

 Politisch günstig platzierte Reformer, denen eine Gesetzgebungsstrategie glückt;557

„ Als ich 1983 in den Bundestag gekommen bin und mich dafür entschieden hatte, dass die Verkehrspolitik das
war, was ich machen wollte, war einer meiner ersten Wege derjenige zum damaligen Verkehrsminister Dollin-
ger. Ich habe gesagt ‚Lieber Herr Minister, ich bin der Mensch von der Y, und wir müssen jetzt hier gemein-
sam was machen, Bahnreform und so weiter, das ist seit ewiger Zeit ein Thema. (...) Wie kann man dieses
Thema gemeinsam bewegen?’ . Dollingers´ Antwort war: ‚Lieber junger Herr Kollege! Sie können mit mir über
alles reden, und ich mache alles mit, was die Bahnreform befördert, aber kommen Sie mir ja nicht auf die Idee,
dass wir das Bahngesetz ändern müssen! Und Verfassungsänderung? Anderes Thema!’ 558 Dass dann 1994 eine
Bahnreform zustande kam, hatte zwei Gründe: Einen personellen und einen objektiven Grund.
Der personelle Grund ist: Es gab einen Verkehrsminister, der hieß Krause. (...) [Dieser] Herr Krause hat gesagt
‚Ihr habt da vier Jahrzehnte geschlafen in der Bundesrepublik. Da muss was gemacht werden, und ich mache
das!’ . Der hat das Ganze auf die Schiene gesetzt, einen Zug in Gang gesetzt, der nicht mehr aufgehalten wer-
den konnte. (...) Der objektive Grund war, dass vor dem Hintergrund der finanziellen Belastungen aus der
Deutschen Einheit eben niemand wissen konnte oder zugeben wollte, dass dies nicht aus der Portokasse zu be-
zahlen sein würde, hat dazu geführt, dass die Belastungen aus der Abteilung ‚Bahn’  nicht mehr zu schultern
waren. Weil die Berechnungen ja da waren, was passiert, wenn nichts passiert. Dass sozusagen exponentiell
der Schuldenstand der Bahn anwachsen wird, und dass da ein absolut unkalkulierbares Haushaltsrisiko auf den
Bund zukommt. Diese beiden Elemente haben dazu geführt, dass man 1992/93 gesagt hat ’ Es hilft alles nichts,
jetzt müssen wir (...) in den sauren Apfel dieser Bahnreform beißen!’ . Und wir, die wir das immer betrieben
haben, die das gewollt haben und gefördert haben, uns kam dann diese Situation insofern gerade recht, und wir
haben die Chance genutzt. Das ist der Grund, warum das 1994 zustande kam.“ 559

GALL/POHL weisen auf einen „dissonanten Refrain”  hin, der immer wieder dann er-

klang, wenn die grundsätzlichen Probleme der Bundesbahn öffentlich erörtert wurden. Dies

war eine Folge davon, dass sich zum einen der Wähler und zum anderen die Politik nicht

ernsthaft für eine grundlegende Reform des Eisenbahnwesens erwärmen konnte. Sie galt als

zu kompliziert.560

                                               
556 Gall, Lothar; Pohl, Manfred: Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 392.
557 Vgl. ebenda.
558 Von Minister Dollinger ist eine ähnliche Äußerung überliefert, die er in einem Gespräch mit Heinz Dürr

getätigt hatte: „ Dürr, vergessen Sie´s mit dem 87, das kriegen Sie nie durch“ . Vgl. ebenda, Seite 402. Die
Autoren haben mit Heinz Dürr ein Interview geführt.

559 Interview Nr. 39, Seite 8f. – Passage anonymisiert. Zu den weiteren Entwicklungen nach der Bahnreform, zu
ihrer Ausgestaltung und zu sich daraus ergebenden Konsequenzen vgl. z. B. Werner, Jan: Nach der Regiona-
lisierung – Der Nahverkehr im Wettbewerb, Dortmund 1998; Hüsing, Martin: Die Flächenbahn als verkehrs-
politische Alternative, Wuppertal 1999; Löw, Markus: Regionalisierung des ÖPNV – Neuer Schwung für
Bus und Bahn?, Dortmund 2000. Auf Ansätze für eine Fortführung der Bahnreform wurde schon 1996 hin-
gewiesen, vgl. Schmidt, Albert: Fahrplan zur Zweiten Bahnreform – Eckpunktepapier, Bonn November
1996.

560 Vgl. Gall, Lothar; Pohl, Manfred: Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 389. Diese Vermu-
tung wird durch die Interviewäußerung weiter oben zusätzlich genährt. Die Autoren weisen ferner darauf hin,
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Als maßgebliche politische Akteure fungierten im Vorfeld der Bahnreform
�

 Heinz Dürr Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bundesbahn ab 1990; Treibende Kraft 
und von allen Seiten anerkannt;

�
 Reiner Gohlke Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bundesbahn bis 1990, galt als amts-

müde und als schwieriger Verhandlungspartner;
�

 Jürgen Warnke Bundesverkehrsminister 1987 bis 1990, rief die RKB ins Leben;
�

 Friedrich Zimmermann Bundesverkehrsminister 1989 bis 1990; Pragmatiker mit Tendenz zum Status
quo;

�
 Günther Krause Bundesverkehrsminister von 1990 bis 1993, Unkonventioneller Reformer;

�
 Matthias Wissmann Bundesverkehrsminister ab 1993;

Mitglieder der Regierungskommission Bundesbahn
�

 Günther Saßmannshausen Vorsitzender der RKB Reformfreudiger Wirtschaftsfachmann;
�

 Werner Dollinger Bundesverkehrsminister 1982 bis 1987; Reformbereiter Pragmatiker (CSU);
�

 Horst Albach Professor für Betriebswirtschaftslehre;
�

 Gerd Aberle Professor für Volkswirtschaftslehre und Bahnexperte;
�

 Ernst Haar Vorsitzender der GdED  und Gegner des Schrumpfbahnkonzeptes (SPD);
�

 Hans Mayr Mitglied der IG-Metall;
�

 Alfred Krause Vorsitzender des Deutschen Beamtenbundes, Skeptiker im Hinblick auf radi-
kale Reformen;

Weitere bedeutende politische Akteure während der Vorbereitung der Bahnreform
�

 Dionys Jobst Vorsitzender im Verkehrsausschuss des Bundestages, Mitglied des Verwal
tungsrats der Bundesbahn, Einflussreicher Vorsitzender der Parlamentarier-
gruppe Bahn;

�
 Klaus Daubertshäuser Einflussreicher Verkehrsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Mitglied des 

Verwaltungsrats der Bundesbahn;
�

 Peter Reinhardt Leiter der Abteilung E im Bundesverkehrsministerium;
�

 Bundestag Eigentümer der Bundesbahn;
�

 Bundesrat Vertretung der Länderinteressen;561

Rollenverteilung und Meilensteine während der Vorbereitung der Bahnreform
�

 Aufnahme der Tätigkeit
Die RKB besaß ein eigenes Budget und eine eigene Verwaltungsstruktur. Sie war somit unabhängig von der
Deutschen Bundesbahn und vom Bundesverkehrsministerium. Der Vorsitzende der RKB unterrichtete jedoch
alle relevanten interessierten Akteure vom Fortschritt der Arbeiten. Günther Saßmannshausen pflegte in ver-
traulichen Gesprächen Kontakte zu den relevanten politischen Akteuren im Bereich des Bundestages, der
Gewerkschaften und der Wirtschaftsverbände, um die spätere Akzeptanz des Abschlussberichts der RKB zu
erhöhen.

�
 Bedeutung des Präsidenten der Bundesbahn

Heinz Dürr war eine Schlüsselfigur, wenn es darum ging, die Zusammenarbeit zwischen der RKB und der
Führung der Deutschen Bundesbahn (und der DR) zu sichern. Er brachte aber auch eigene Konzeptideen in
die Arbeit der RKB ein und nahm ab 1991 an ihren Sitzungen teil.

�
 Einstieg in die Arbeit der RKB

Zunächst legte sich die RKB auf die Übereinkunft fest, wonach die wertberichtigten Altlasten vom Bund zu
übernehmen waren. Die schonungslose Bestandsaufnahme ergab, dass das Unternehmen Deutsche Bundes-
bahn schon längst hätte Konkurs anmelden müssen, wenn nicht der Eigentümer durch „ kreative Bilanztech-
niken”  den Anschein eines erfolgreichen Unternehmens erweckt hätte. Durch das Schreckgespenst von 180
Mrd. DM Finanzierungsbedarf für die Bundesbahn (Status quo) wurde politischer Handlungsbedarf erzeugt.

�
 Umwandlung in eine Aktiengesellschaft

Dies galt der RKB als Grundvoraussetzung zur Führung der Bahn als ein Unternehmen. Alfred Krause vom
Deutschen Beamtenbund meldete Bedenken an, denn die Rechtsform einer AG lief darauf hinaus, dass die
meisten Eisenbahner ihren Beamtenstatus verlieren würden. Kompromissvorschlag: Eine provisorische staat-
liche Institution sollte die Eisenbahner auffangen, die hoheitliche Aufgaben wahrnahmen.

�
 Verfassungsänderung (Art. 87 GG)

Die zu ändernde alte Version des Art. 87 GG sah vor, dass das Unternehmen „ in bundeseinheitlicher Ver-
waltung mit eigenem Verwaltungsunterbau“  geführt werden müsse. Notwendig war dabei die Mitwirkung
der SPD-geführten Bundesländer. Dürr sorgte durch sein Engagement für den Bruch des jahrzehntelang be-

                                                                                                                                      
dass sich die Entwicklungen der Deutschen Reichsbahn in den 20er und 30er Jahren – wenn auch zeitlich ge-
rafft – in ähnlicher Weise vollzogen wie bei der Deutschen Bundesbahn seit den 50er Jahren.

561 Die Einschätzung der beteiligten politischen Akteure und Gremien basiert auf Gall, Lothar; Pohl, Manfred:
Die Eisenbahn in Deutschland; München 1999, Seite 392 bis 399.
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stehenden Tabus. Am 20. 6. 1991 bekannte sich die RKB öffentlich dazu, dass die Verfassungsänderung
notwendig sei. Sie stieß zunächst noch auf Widerstände beim Bundeskanzler.

�
 Organisatorische Trennung von Netz und Betrieb

Dies galt im Interesse einer klaren Verantwortlichkeitsabgrenzung als geboten. Es setzte sich die Position der
Vorstände der Bundesbahn durch, wonach die vollständige Trennung von Schienennetz und Betrieb nicht er-
folgen sollte. Es wurde eine Sparte „ Fahrweg”  unter dem Dach einer Bahn AG vorgesehen.

�
 Privatisierung bzw. Teilprivatisierung

Dieses Thema wurde aufgrund politischer Rücksichtnahmen auf ganz kleiner Flamme gehalten. Dieser Ge-
danke wurde lediglich von der FDP vorbehaltlos unterstützt, aber es gab in den anderen Bundestagsfraktio-
nen viele Anhänger der „ gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung durch die Bahn.

�
 Regionalisierung des Nahverkehrs (Position der Bahn)

Überlegungen im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Nahverkehr und Fernverkehr spielten zunächst
eine äußerst begrenzte Rolle. Hier brachte sich der Vorstand der Bundesbahn in den letzten Monaten der Ar-
beit der RKB ein, geleitet von der Überzeugung, dass der Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs ein be-
deutendes Wachstumspotenzial darstellte. Als Hintergrund galt, dass sich die Bahn von einer differenzierte-
ren Rechnungsstellung an Länder, Verbünde und Kommunen eine wirtschaftlichere Unternehmensführung
versprach.

�
 Regionalisierung des Nahverkehrs (Position der Bundesländer)

Aufgrund der Mehrausgaben durch die Verlagerung der Verantwortlichkeit für den Schienenpersonennah-
verkehr auf die Ebene der Länder und Kommunen bestanden die Bundesländer auf Kompensationszahlungen
des Bundes. Durch die Regionalisierung ließ sich auch das Länderinteresse an der Bahnreform aktivieren.

�
 Schaffung geeigneter Organisationsstrukturen

Die Organisation als Behördenbahn wurde von der RKB nicht als geeignet angesehen, um wirtschaftlich er-
folgreich agieren zu können. Unter dem Motto „ Neue Managementkultur“  gab Heinz Dürr den Startschuss
für eine Reihe von Organisationsänderungen.

�
 Der Gesetzgebungsprozess

Im Rahmen des parlamentarischen Gesetzgebungsprozesses trat der Verkehrsausschuss des Bundestages als
beteiligter relevanter Akteur in Erscheinung. Außerdem wirkten die Bundestagsfraktionen und die Bundes-
länder mit. Die Beteiligung dieser „neuen”  Akteure im Gesamtwerk „ Vorbereitung der Bahnreform”  führte
zu mehreren Modifikationen des Konzeptes der RKB. Unter anderem wurde die Regionalisierung zum wich-
tigsten Punkt der Bahnreform erhoben. Nach der Vorlage des Schlussberichts der RKB wurde ein „ Len-
kungsausschuss“  zur Umsetzung des Konzeptes gegründet.

Da die SPD-geführten Bundesländer im Bundesrat der geplanten Verfassungsänderung

zustimmen mussten, konnten die Länder (auch die CDU-geführten) dem Bund hohe Zuge-

ständnisse abgewinnen. Dies beinhaltete: Fortführung der GVFG-Leistungen (in Höhe von

6,3 Mrd. DM), Übernahme der Sanierungskosten der deutschen Bahnen sowie die Ausstat-

tung der Länder mit Regionalisierungsmitteln in Höhe von 14 Mrd. DM. Ein weiterer Kom-

promiss war, dass es lediglich zu einer Teilprivatisierung der Bahnen kommen sollte. Eine

vollständige Privatisierung wurde zwar nicht ausgeschlossen, sie wurde jedoch nicht zeitlich

konkretisiert und musste ferner durch eine politische Initiative in Gang gebracht werden. Die

Privatisierung erfolgte somit nur formell.562

Bewertung der politischen Einflüsse im Vorfeld der Bahnreform
Bei der Analyse der Entstehung der Bahnreform sind zwei Phasen erkennbar. Zum ei-

nen die Tätigkeitsphase der RKB, zum anderen der politische Gestaltungsprozess in der Zeit

zwischen der Vorlage des Abschlussberichts der RKB und dem Beginn der Bahnreform 1994.

In der ersten Phase konnten dank des Engagements von Dürr zahlreiche Positionen der Bahn

in den Entstehungsprozess der Bahnreform eingebracht werden. In einem komplexen Bargai-

ning-Prozess gab es auch für alle anderen an der Arbeit der RKB beteiligten politischen Ak-

teure Gelegenheiten, eigene Akzente zu setzen. Nach der Vorlage des Abschlussberichts der

RKB gelangte das Thema „Bahnreform”  in eine andere politische Arena. Nun war die Be-

                                               
562 Vgl. ebenda, Seite 409 bis 414. Dort werden auch politische Pressionen durch die SPD näher dargestellt,

denen sich die Bundesregierung – unter dem Zeitdruck des fest eingeplanten Beginns der Bahnreform – aus-
gesetzt sah, detailliert eingegangen.
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handlung der Thematik nicht mehr in einer von staatlichen Stellen unabhängigen Institution

möglich. Durch die Akzentuierung des Themas „ Regionalisierung des Nahverkehrs“  und im

Hinblick auf die immer näher rückende deadline (1. 1. 1994) gelangten die Bundesländer in

eine sehr starke Verhandlungsposition. Sie nutzten diese aus, genau wie die SPD, deren Zu-

stimmung zur Änderung des Art. 87 (neu: 87e GG) erforderlich war. Die Einflussnahme der

Bahn war aber auch in dieser Phase der Vorbereitung der Bahnreform noch hoch, denn es

gelang ihr, das Thema der Regionalisierung anzuschieben und immer deutlicher auf der politi-

schen Agenda zu platzieren – unterstützt durch die Länder. Letztendlich können die politi-

schen Einflüsse und die daraus resultierenden Ergebnisse während der Vorbereitung der

Bahnreform aus den hier dargestellten Gründen als hoch bezeichnet werden.

11 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

11.1 Geschichtlicher Abriss

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Eisenbahn nahezu unbekannt. Nachdem erste

Pioniere die Bedeutung des noch jungen Verkehrsträgers erkannten und sich im Bereich des

Staatsapparates die erforderliche Unterstützung gesichert hatten, verbreitete sich die Eisen-

bahn in Deutschland ab 1835 sehr schnell. Die Fortschritte im Bereich der Transporteffizienz

waren revolutionär. Die vormals dominierenden Verkehrsträger wurden fast bedeutungslos

(z. B. die Kanalschifffahrt) oder leisteten nur noch im lokalen Umfeld von Bahnhöfen Zu-

bringerdienste für den Schienenverkehr. Nach dem Inkrafttreten des Preußischen Kleinbahn-

gesetzes von  1892 verdichtete sich das Streckennetz der Eisenbahnen nochmals. Die Eisen-

bahn sorgte für eine immer feinere Flächenerschließung. Rückhalt und Ansehen der Eisen-

bahn in der Gesellschaft steuerten vor dem Ersten Weltkrieges auf seinen Höhepunkt zu.

Aus Angst vor Einnahmeverlusten wurden Konzessionen für Kleinbahnen von den zu-

ständigen staatlichen Behörden oft nur dann genehmigt, wenn deren Betreiber andere Spur-

weiten verwendeten. Der Schienenverkehr war daher von gebrochenen Transportketten ge-

kennzeichnet. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kam mit dem Lkw ein Konkurrent im

Güterverkehr auf, der im Haus-zu-Haus-Verkehr Zeitvorteile aufweisen konnte. Die Führung

der deutschen Reichsbahn reagierte mit Abwehrmaßnahmen und versuchte, auch im Bereich

des motorisierten Straßengüterverkehrs eine Monopolstellung zu erlangen. Nachdem erste

Pioniere die Bedeutung des noch jungen Verkehrsträgers erkannten und sich im Bereich des

Staatsapparates die erforderliche Unterstützung gesichert hatten, verbreitete sich der Auto-

bahngedanken in Deutschland ab 1935 sehr schnell. Vorhandene Pläne für den Aufbau eines

Autobahnnetzes wurden von den Nationalsozialisten übernommen. Schließlich wurde die

Reichsbahn mit dem Bau des Autobahnnetzes beauftragt. Sie förderte den Autobahnbau mit

Geld und technischen Sachverstand (Ingenieure). Ein System von Straßenverwaltungen, das

auf allen politischen Ebenen präsent war, wurde etabliert.

Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland musste das Staatsunternehmen

„Deutsche Bundesbahn”  aus eigenen Kräften für die Beseitigung der Kriegsschäden sorgen.

Die Bundesbahn nahm viele Tausend Heimatvertriebene, die vormals bei der Reichsbahn be-
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schäftigt waren, in das Unternehmen auf. Die Elektrifizierung weiter Teile des Streckennetzes

wurde in Angriff genommen. Der Monopolist geriet in die Verlustzone. Ab ca. 1955 nahm der

Motorisierungsgrad spürbar zu. Der Wirtschaftsaufschwung sorgte für höhere Realeinkom-

men. Die Kilometerpauschale für Arbeitnehmer wurde eingeführt. Dem Ausbau des Straßen-

netzes standen im Bereich des Schienenverkehrs Streckenabbau und –stilllegungen gegen-

über. Der Motorisierungsgrad nahm deutlich zu.

Der Straßenverkehrswegebau wies hohe Wachstumsraten auf. Ab ca. 1980 begannen

die ersten Planungen für ein Hochgeschwindigkeitsnetz für den Schienenverkehr. Anfang der

90er Jahre waren die Verluste bzw. die Schulden der Deutschen Bundesbahn so hoch, dass

das Unternehmen im Rahmen der Bahnreform entschuldet und formal privatisiert wurde. Eine

EU-Richtlinie aus dem Jahre 1986 wurde somit umgesetzt. Die Verkehrsmarktanteile der Ei-

senbahn sind verschwindend gering geworden. 1993 ist das Automobil bereits seit einigen

Jahrzehnten dominierender Verkehrsträger.

11.2 Charakteristiken der Lobbyarbeit der Verkehrsträger

11.2.1 Eisenbahn

Die ersten Pioniere des Eisenbahnwesens mussten zunächst dafür sorgen, dass die

Vorzüge des noch unbekannten Verkehrsträgers bekannt gemacht wurden. Beispielhaft seien

die Aktivitäten von Friedrich List erwähnt: Er sammelte umfangreiches Datenmaterial über

Topographie, potenzielles Verkehrsaufkommen und sonstige Daten, die für eine Eisenbahnli-

nie zwischen Leipzig und Dresden relevant waren. Er sprach führende Wirtschaftskreise in

Leipzig an und konnte sie von seinen Ideen, die Leipzig als mögliches Zentrum eines gesamt-

deutschen Eisenbahnnetzes vorsahen, überzeugen. So wurde die Finanzierung gesichert. Die

Lobbyarbeit für die Eisenbahn war innovativ und offensiv. Die Vorzüge der Eisenbahn wur-

den offensiv propagiert. Defensive Argumentationsmuster der anfangs noch vorhandenen

Lobby der Kanalbesitzer bzw. der Post hatten keine Chance. Das in Eisenbahnen angelegte

Aktienkapital erreichte ungeahnte Höhen. Weite Bereiche der Volkswirtschaft waren von der

Funktionsfähigkeit der Eisenbahn abhängig. Entsprechende Interessengruppen hatten starken

Einfluss auf die Reichsregierung.

Zahlreiche Missstände im Bereich der privaten Eisenbahngesellschaften sorgten für

Unmut. Bismarck versuchte die Länderbahnen unter die einheitliche Führung des Reiches zu

stellen. Er scheiterte jedoch am Widerstand der Länder. Die Preußen und später die Führun-

gen der restlichen Bundesstaaten erkannten die enorme wirtschaftliche und militärische Be-

deutung der Eisenbahnen und begannen, die privaten Bahnen zu verstaatlichen. Ende des 19.

Jahrhunderts waren bei den dominierenden verstaatlichten Bahnen erste Anzeichen einer de-

fensiven Eisenbahnpolitik erkennbar: Die Bedeutung der Regionen und Kommunen im Be-

reich des Eisenbahnwesens wuchs nach dem Inkrafttreten des Preußischen Kleinbahngesetzes

1892, denn die Voraussetzungen für den Bau von Kleinbahnen vereinfachten sich. Aus Sorge,

dass die Staatsbahnen Rückgänge bei den Transportmengen erleiden konnte, wurde der

Kleinbahnbau häufig mit der Auflage verbunden, andere Spurweiten zu verwenden als die
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Normalspurweite von 1435 mm der Hauptbahnen, die sich im Staatsbesitz befanden. Das Re-

sultat war, dass es beim Transport von Gütern zu Systembrüchen kam, denn zeit- und kosten-

aufwendige Umladevorgänge wurden erforderlich.

Mit dem Aufkommen der Konkurrenz durch die Lkw setzten sich defensive Tenden-

zen in der Unternehmenspolitik und in der Lobbyarbeit der Reichsbahn verstärkt fort. Auf die

Reichsregierung wurde massiv Druck ausgeübt, die Verbreitung des Lkw zu begrenzen. Das

Ergebnis war die Brüningsche Notverordnung, die z. B. den Konzessionszwang im Straßen-

transportgewerbe vorsah. Ab den 20er Jahren versuchte die Reichsbahn, Kraftwagenverkehre

im Rahmen des Deutschland-Vertrags an sich zu binden. Mit dem Schenker-Vertrag unter-

nahm sie den Versuch, auch im motorisierten Straßengüterverkehr eine Monopolstellung zu

erringen. Im Dritten Reich führte die Reichsbahn die Realisierung der Autobahnpläne der

Nationalsozialisten durch. Auch in diesem Zeitabschnitt lockte noch die Aussicht, das Mono-

pol im Kraftverkehr zu erringen.

Nach dem Krieg war die Unternehmensstrategie der Bundesbahn weiterhin von defen-

siven Elementen geprägt. Symbolischer Höhepunkt war die Schrumpfbahnstrategie. Im Be-

reich des Güterverkehrs hatte die Bundesbahn bis zum Ende der 60er Jahre großen Einfluss,

denn der Straßengüterverkehr war durch niedrige Maße und dem weiterhin bestehenden Kon-

zessionierungszwang gekennzeichnet. Der Strukturwandel auf den Transportmärkten brachte

bei der Deutschen Bundesbahn nur sehr begrenzt neue, innovative Konzepte hervor, um für

die Kunden attraktiver zu werden. Dies änderte sich aber gegen Ende der 80er Jahre, als die

politische Konstellation günstig und der Problemdruck im Bereich der Deutschen Bundesbahn

außerordentlich hoch war: Die Bahnreform wurde vorbereitet. Im Verlaufe dieses Verfahrens

konnten die Akteure der Bundesbahn wieder verstärkt politischen Einfluss ausüben und eige-

ne Konzepte durchsetzen. Die Vorbereitung der Bahnreform war ein langwieriger und hoch-

komplexer Bargaining-Prozess, in der vor allem die Bundesländer dem Bund viele Zuge-

ständnisse abringen konnte. Bei der Beurteilung des Einflusses der Deutschen Bundesbahn

bleibt festzuhalten, dass sie es seit vielen Jahrzehnten wieder geschafft hat, offensiv in einen

politischen Prozess eigene Positionen einzubringen und durchzusetzen.

11.2.2 Straßenverkehr

Die Interessengruppenvertreter des Automobils und des Straßenbaus hatten es von Be-

ginn an recht schwer, auf ihre Belange aufmerksam zu machen, denn sie sahen sich einem

dominierenden Verkehrsträger gegenüber - der Eisenbahn. Diese Dominanz erstreckte sich

auf alle Teile der Gesellschaft. Durch geschickte Öffentlichkeitsarbeit machten aber vor allem

die Funktionäre der Hafraba-Gesellschaft und andere Gruppen auf sich und ihre Anliegen

aufmerksam. Bekannt gemacht wurde das Automobil zunächst als Verkehrsmittel reicher und

wohlhabender Bürger. Beispielsweise konnte es als „Doktorwagen”  seine Bedeutung unter

Beweis stellen, denn die Ärzte konnten dadurch schneller zu Notfällen aufs Land fahren.

Ab den 20er Jahren forderten die Interessengruppen bessere und mehr Straßen für das

neue Verkehrsmittel. Sie entwarfen technische Standards für den Straßenbau und fertigten
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Netzpläne für ein Netz von Nur-Autostraßen bzw. Autobahnen an. Hitler nutzte die Vorar-

beiten der privaten Interessengruppen und stellte sie in den Dienst seiner Propaganda. Durch

ihn wurde das Auto und der Straßenbau massiv gefördert. Eine wirtschaftliche Entwicklung

der Reichsbahn bzw. der Reichsbahn-Gesellschaft wurde nicht zugelassen. Die Eisenbahn

wurde massiv für nationalsozialistische Massenveranstaltungen eingesetzt. Das Straßennetz

wurde deutlich ausgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg übten zahlreiche Interessengruppen

aus dem Bereich „ Auto und Straßenbau”  massiven Druck auf die Bundesregierung aus und

konnten viele Verbandspositionen durchsetzen. Auf diese Weise (Beispiele: Einführung von

Kilometerpauschale und Zweckbindung der Mineralölsteuer) gelangen der Autolobby ein-

drucksvolle Erfolge. Die Auswertung zahlreicher Publikationen dieser Gruppen aus der Mitte

der 90er Jahre zeigt, dass dieser Einfluss nach wie vor sehr groß ist. Die entsprechenden

Gruppen treten dabei sehr selbstbewusst auf und berichten in ihren Veröffentlichungen offen

über politische Kontakte und erfolgreiche Einflussnahmeversuche auf verkehrspolitische

Rahmenbedingungen.

11.2.3 Resümee von Teil II

Aus der Betrachtung der Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen ü-

ber fast 200 Jahre hinweg lassen sich einige Erkenntnisse ziehen, die Anregungen für die ziel-

gerichtete politische Einflussnahme liefern können.

Eisenbahn: Offensive Phase
Der neue Verkehrsträger Eisenbahn versprach erhebliche Effizienzsteigerungen im

Gütertransport und wies gegenüber den „ alten”  Transporttechnologien systembedingte Vor-

teile auf. Landauf, landab reisten Pioniere wie Friedrich List durch Deutschland und warben

in der Öffentlichkeit, bei einflussreichen Personen des Wirtschaftslebens, der kaiserlichen

oder fürstlichen Verwaltung sowie bei den politischen Führern selbst für die Eisenbahn und

bemühten sich um erste Konzessionen für den Streckenbau. Der Aufstieg der Eisenbahn im

19. Jahrhundert war von offensivem Lobbying begleitet, mit der erreicht werden sollte, die

infrastrukturellen Möglichkeiten für den Betrieb zu sichern. Ohne intermodale Konkurrenz

etablierten sich in einem rasch wachsenden Verkehrsmarkt viele private Eisenbahnunterneh-

men. Deren Hauptinteresse war vor allem die Verzinsung des angelegten Kapitals. Die hohe

gesellschaftliche Bedeutung der Eisenbahn und die private Organisationsform vertrugen sich

nicht. Es kam zu Problemen bei der Raumerschließung und zu Konflikten mit militärischen

Interessen. Es entstand ein massiver Verstaatlichungsdruck. Darüber hinaus wurden die Ge-

winne aus dem Eisenbahnbetrieb zunehmend zu einer festen Größe in den Staatshaushalten.

Das Bemühen der privaten Bahnen, ihre Unabhängigkeit zu bewahren, schlug fehl. Die nicht-

staatlichen Eisenbahnen blieben eine Randerscheinung.

Eisenbahn: Beharrungsphase und defensives Lobbying
Nach der Verstaatlichung war die Eisenbahn das unangefochtene Landverkehrsmittel.

Der Erschließungsdruck der Regionen hatte nach dem Inkrafttreten des preußischen Klein-
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bahngesetzes zugenommen. Die immer bedeutender werdenden Kleinbahnen sorgten für zu-

nehmende intramodale Konkurrenz im Eisenbahnwesen. Die staatlichen Eisenbahnverwaltun-

gen hatten es aber in der Hand, aufstrebende private Kleinbahngesellschaften im Wettbewerb

auf dem Transportmarkt zu behindern, in dem sie die für den Kleinbahnbetrieb erforderlichen

ministeriellen Freigabeerklärungen mit Auflagen versahen. Diese bestanden oft darin, dass

Kleinbahnen andere Spurweiten verwenden mussten, damit Personen oder Güter an den Ü-

bergangsstellen vom privaten Kleinbahnnetz ins Hauptbahnnetz auf staatliche Bahnen um-

steigen bzw. umgeladen werden mussten. Diese Tendenz, die der Absicherung der monopo-

listischen Marktstellung dienen sollte, setzte sich mit dem Aufkommen intramodaler Konkur-

renz durch den Kraftwagen fort.

Beispiele für dieses „ Beharrungslobbying”  waren die Brüningsche Notverordnung o-

der der Schenker-Vertrag: Durch Einflussnahme auf staatliche Stellen wurde die verkehrspo-

litische Rahmenordnung so beeinflusst, dass der Lkw-Verkehr behindert wurde (durch die

Begrenzung der Anzahlen der Konzessionen). Eigene offensive Maßnahmen, die auf eine

technische Verbesserung des Eisenbahnbetriebs oder der Verbesserung der Qualität für die

Kunden hingewirkt hätten, gab es kaum noch. Im Gegenteil: das Behindern von Kleinbahnen,

wirkte sich negativ auf die Konkurrenzfähigkeit des gesamten Systems „Schiene”  aus, weil

zahlreiche Transportkettenbrüche hervorgerufen wurden. Dies machte sich im Wettbewerb

mit den Lkw bemerkbar, die im Haus-zu-Haus-Verkehr agieren konnten. Eine weitere Maß-

nahme, die zur Besitzstandswahrung des Monopolisten diente, setzte sich nach dem Zweiten

Weltkrieg fort, als mit Rücksicht auf die Deutsche Bundesbahn die Lkw-Maße und die Zahl

der Konzessionen im gewerblichen Straßengüterverkehr lange Zeit beschränkt war. Auch

nach dem Krieg waren – bei einer sehr schwachen Lobbytätigkeit der Deutschen Bundesbahn

– kaum noch Markterfolge der „Schiene“  zu verzeichnen.

Eisenbahn: Neuorientierung und Wiederentdeckung des Lobbying
Nachdem im Laufe der 70er und 80er Jahre das Defizit der Bundesbahn mehr und

mehr zu einem Problem wurde, das den Staatshaushalt belastete, verschärfte sich der Druck

auf den Staat, das Eisenbahnwesen grundlegend zu reformieren. Zahlreiche Gutachten und

Sanierungsvorschläge wurden erarbeitet, aber ein durchschlagender Erfolg stellte sich nicht

ein. Ende der 80er Jahre entschloss man sich, das Eisenbahnwesen grundlegend neu zu ord-

nen. Unter Beteiligung wichtiger Interessengruppen und maßgeblicher Bahnexperten aus

Politik und Forschung unternahm die RKB den Versuch, diese Neuordnung herbeizuführen.

Nach vielen Jahrzehnten konnten beteiligte Akteure aus den Reihen der Eisenbahn zahlreiche

Anregungen und Positionen offensiv in einen politischen Prozess einbringen. Wesentliche

Elemente der Bahnreform von 1994 gingen auf Anregungen zurück, die aus den Reihen des

(noch) Staatsunternehmens stammten. Durch die Entlassung in den freien Wettbewerb und

befreit von den starren Fesseln einer Behörde – was sich deutlich in den Lobbyaktivitäten der

Bundesbahn niedergeschlagen hatte – stehen dem privatisierten Unternehmen „Deut-

sche Bahn AG”  nun mehr Möglichkeiten zur Verfügung, aktiv und ohne Behördenzwänge,

politische Rahmenbedingungen und Prozesse zu beeinflussen.
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Auto: Offensive Phase
Der neue Verkehrsträger, das Kraftfahrzeug, sah sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts –

wie 80 Jahre zuvor die Eisenbahn – mit einem dominierenden Verkehrsträger konfrontiert.

Bereits zur Jahrhundertwende gründeten sich die ersten Motorsportclubs, die durch die Ver-

anstaltungen von Rennen dazu beitrugen, das neue Verkehrsmittel bekannt zu machen. Auf-

grund systembedingter Vorteile gegenüber der Eisenbahn setzte sich das Kfz auf dem Ver-

kehrsmarkt allmählich durch. Während der zunehmenden Motorisierung in den 20er Jahren

setzten sich die Interessengruppen aus dem Bereich „ Automobil”  verstärkt dafür ein, einen

Ausbau der Straßeninfrastruktur zu fordern. Durch die Entwicklung von Netzentwürfen, Vor-

schlägen für die Standardisierung der Anlage von Straßen und mit Wanderausstellungen war-

ben sie offensive und aktiv bei der Politik, bei der Verwaltung und in der Öffentlichkeit für

den Straßenbau. Vor allem die Hafraba-Gesellschaft wirkte als Schrittmacher dieses Einsatzes

für einen Ausbau des Straßennetzes, indem sie im Rahmen ihrer „Parlamentarischen Aktion

Berlin“  auf die verkehrspolitischen Rahmenbedingungen auf Reichsebene Druck ausübte.

Nachdem Hitler sich für das Auto als das Verkehrsmittel der Zukunft positioniert hatte, nutzte

er die Vorarbeiten der Hafraba-Gesellschaft für seine eigene Propaganda und ließ mit den

Autobahnen die Straßen des Führers bauen. Beeinflusst durch die Nazi-Propaganda begann

das Ansehen des Autos in der Bevölkerung deutlich zu wachsen.

Auto: Offensives Lobbying und Überhöhung
Nach der Gründung der Bundesrepublik und dem sich festigenden Wirtschaftsauf-

schwung stieg die Zahl der produzierten Autos an. Aus dem Bereich der Interessengruppen

für das Auto wurde verstärkt Druck auf die Bundespolitik ausgeübt mit dem Ziel, die Rah-

menbedingungen für den Absatz der Autos (Einführung der Kilometerpauschale) und den

Fernstraßenbau (Zweckbindung des Mineralölsteueraufkommens für den Straßenbau) auto-

freundlicher zu gestalten. Durch massive Einflussnahme, begleitet von einer intensiven Öf-

fentlichkeitsarbeit, konnten zahlreiche Lobbyerfolge errungen werden. Hauptargumente wa-

ren die Betonung des Autos und des Straßenbaus als Wirtschaftsfaktor sowie der Sachverhalt,

dass der Straßenbau weit hinter der Motorisierung zurück blieb. Ferner wurde das Auto zum

Symbol der individuellen Freiheit erhoben. Diese Entwicklung der Lobbyarbeit für mehr Au-

tos und mehr Straßen setzte sich in der im Bereich der jeweiligen Verbände fort, wo bei-

spielsweise ganz offen in den Verbandspublikationen Mobilität und „ Auto-Mobilität”  gleich-

gesetzt wurden.

Lobbying für Eisenbahn und Automobil: Ausblick
Bedingt durch die hohe Akzeptanz, die das Auto in der Bevölkerung, bei Politikern

und in der Wirtschaft genießt und aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung stehen die

Chancen für Interessengruppen, die sich für die Belange des Straßenverkehrs einsetzen, wei-

terhin günstig. Allerdings hat die Deutsche Bahn nach der Privatisierung bessere Chancen,

aktiver politisch Einfluss zu nehmen. Die politischen Prozesse während der Vorbereitung der

Bahnreform haben gezeigt, dass auch die Vertreter der Eisenbahn über vorhandene Einfluss-

nahmemöglichkeiten verfügen und sie auch nutzen können. Im Hinblick auf eine erfolgreiche
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Einflussnahme auf relevante politische Rahmenbedingungen hat sich gezeigt, dass durch akti-

ves und offensives Vorgehen die Chancen verbessert werden können. Das bloße Verteidigen

von Besitzständen hat sich in der rückwirkenden Betrachtung als nicht langfristig erfolgreich

erwiesen, das Gesamtsystem Schiene sogar geschwächt. Auch im Hinblick auf die zukünftige

Ausgestaltung von Lobbystrategien bzw. der Unternehmenspolitik von Schienenverkehrsun-

ternehmen sollte es geboten erscheinen lassen, die Stärkung des Gesamtsystems „Schiene”  zu

unterstützen. Kurzfristige Erfolge zugunsten eines und auf Kosten anderer, kleinerer Schie-

nenverkehrsunternehmen können möglicherweise die Effizienz des gesamten Schienenver-

kehrs verringern. Ein wesentlicher Unterschied beim Auftreten der Autolobby und der Lobby

für den Schienenverkehr im politischen Raum bestand über lange Jahre darin, dass im Bereich

des Autos eine recht geschickte und erfolgreiche Arbeits- bzw. Aufgabenteilung erfolgte. Be-

sonders für den Schienenverkehr, der zu Bundesbahnzeiten nur über eine sehr begrenzt

schlagkräftige Lobby verfügte, kann es geboten erscheinen, sein Aktionspotenzial durch Ko-

operationen mit den zahlreichen vorhandenen bahnaffinen Verbänden zu erhöhen. Eine ge-

schickte Aufgabenteilung im Bereich der Autolobby (Straßenbauverwaltung, Automobilin-

dustrie, Mineralölwirtschaft, Bauindustrie, Nutzer [ADAC], Forschung [z. B. Universität

Köln]) kann dabei als Vorbild dienen, denn einflussreiche politische Akteure sind vorhanden

(Eisenbahnabteilungen in den Ministerialverwaltungen, Bahn- und Bauindustrie, Nutzer [Pro

Bahn], Forschung [z. B. UBA]). Aufgrund der zunehmenden Umweltbelastungen durch Kfz-

Verkehr kann dabei besonders mit einer zunehmenden Bedeutung bahnaffiner Umweltver-

bände gerechnet werden, wenn die Bahn ihren noch meist vorhandenen Umweltvorteil behält.

Für die auto- und straßenbaubezogene Lobbyarbeit kann zur Zeit eine gewisse Stag-

nationsphase beobachtet werden. Zwar verfügen die autoaffinen Interessengruppen auch wei-

terhin über ein hohes Einflussnahmepotenzial auf verkehrspolitische Rahmenbedingungen.

Allerdings kommt in der Verhinderung von Regelungen, die den Umweltschutz fördern, eine

Tendenz zum Ausdruck, die als Verhinderungslobbying bezeichnet werden kann. Auch die

ständig sich wiederholenden Argumentationslinien, wonach ausschließlich der Bau von mehr

Straßen als Möglichkeit zur Umweltentlastung gesehen wird und dass Mobilität nur durch das

Auto gewährleistet werden kann, deuten darauf hin, dass es im Bereich der Autolobby Behar-

rungstendenzen gibt. In diesem Zusammenhang taucht bei keinem einzigen autoaffinen Ver-

band das Argument auf, dass durch eine Verkehrsverlagerung auf umweltfreundlichere Ver-

kehrsträger die Umweltbelastungen des Verkehrsbereiches gemindert werden können.563 Diese

Meinung wird in Bereichen außerhalb der auto- und straßenaffinen Interessengruppen kaum

noch ernsthaft vertreten. Dennoch zeigen die Forschungen im Bereich der Telematik und der

Brennstoffzellen, dass in der Verkehrsabwicklung und in der Technologie des Verbren-

nungsmotors erhebliche Effizienzerhöhungen möglich sind. Daher kann damit gerechnet wer-

den, dass sich die Umweltbelastungen durch den MIV und durch den Straßengüterverkehr

mittel- bis langfristig möglicherweise verringern können.

                                               
563 Durch diese Argumentation wird in Richtung Politik kommuniziert, dass es keine Alternativen zur vorge-

brachten Handlungsempfehlung „ Ausbau des Straßennetzes dient dem Umweltschutz”  gibt. Die Thematisie-
rung einer Verlagerung von Verkehrsaufkommen von der Straße auf umweltfreundliche Verkehrsträger un-
terbleibt.
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Teil 3: Lobbyarbeit im politischen Prozess

12 Lobbyarbeit – Grundlegende Definitionen und Erläuterungen

12.1 Einleitung

12.1.1 Einordnung in die bearbeitete Themenstellung

Da die vorliegende Untersuchung die „strategische Bedeutung von Lobbyarbeit“ in ih-

rem Titel führt, erscheint es geboten, auf die politikwissenschaftliche Erscheinung des „Lob-

byings“ einzugehen. Daher wird im Folgenden die Rolle der politischen Einflussnahme im

Rahmen von politischen Entscheidungsprozessen dargestellt. Damit politische Rahmenbedin-

gungen oder politische Prozesse beeinflusst werden können, wird es nicht ausbleiben, mit den

relevanten politischen Akteuren zu kommunizieren. Aus diesem Grund erschien es sinnvoll,

auch das Kommunikationsverhalten politischer Akteure, die Entscheidungsprozesse beein-

flussen wollen, näher darzustellen. Dieser eher theoretischen Betrachtung werden Einschät-

zungen aus dem bahnpolitischen Umfeld gegenübergestellt, die das Kommunikationsverhal-

ten in der politischen Praxis der Deutschen Bahn AG betreffen. Dieser Vergleich ist von der

Annahme geleitet, dass die Einstellung politischer Akteure bei der Beurteilung ihres Handelns

eine wichtige Rolle spielt.1 Die akteursspezifischen Deutungen des politischen Kommunikati-

onsverhaltens stellen eine bedeutende Rahmenbedingung für Einflussnahmeversuche auch im

Politikfeld Raumordnung dar.

12.1.2 Das Phänomen Lobbying

12.1.2.1 Historie des Begriffes

So wie sich die in der Literatur anzutreffenden Definitionsversuche unterscheiden, so

unterschiedlich sind die vermuteten Ursprünge des Wortes Lobby. FARNEL führt ihn z. B.

auf einen Ausspruch General Grants zurück.2 Grant war Ende des 19. Jahrhunderts Präsident

der USA. Nachdem das Weiße Haus durch einen Brand zerstört wurde, musste er in einem

Hotel wohnen. In dieser Zeit beklagte er sich über die Leute, die unten im Hotel (in der Lob-

by) auf ihn warteten, um ihn für ihre Zwecke zu beeinflussen. Im Handwörterbuch der Ar-

beitsbeziehungen in der EG wird der Lobby-Begriff auf die Wandelhalle im britischen Unter-

haus zurückgeführt, in der alle Abgeordneten mit Außenstehenden verhandeln konnten.3

                                               
1 Darauf weist CZADA hin. Das Handeln politischer Akteure wird sehr stark von den kognitiven, handlungs-

leitenden Orientierungen dieser Akteure geprägt und bezieht sich auf die jeweiligen, individuellen Deutungen
der Wirklichkeit, so wie sie diese wahrnehmen. Um über diese „ Deutungsarbeit“  politischer Akteure Er-
kenntnisse zu gewinnen, bieten sich Experteninterviews mit den an politischen Prozessen beteiligten Akteu-
ren an. Vgl. Czada, Roland: Neue Entwicklungen in der Politikfeldanalyse, in: polis Nr. 39/1998, Seite 55f.

2 Vgl. Farnel, Frank: Am richtigen Hebel: Strategie und Taktik des Lobbying, Landsberg/Lech 1994, S. 19.
3 Vgl. Handwörterbuch Arbeitsbeziehungen in der EG, Seite 344.
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12.1.2.2 Definitionen

Gesetze und Verordnungen prägen die politischen und ökonomischen Rahmenbedin-

gungen für Unternehmen und deren Zusammenschlüsse. Daher versuchen die betroffenen

politischen Akteure, die für sie relevanten Rahmenbedingungen im Unternehmens- oder Ver-

bandsinteresse zu beeinflussen. Dies ist auch in der politischen Praxis zu beobachten, denn am

Bundestag waren 1995 mehr als 1 500 Verbände mit einem Vielfachen an Verbandsfunktio-

nären vertreten. Daneben gab es auch mehr als 300 Vertretungen von Einzelunternehmen.4

Zwischen 1974 und 1994 hat sich die Zahl der in der Lobbyliste registrierten Interessengrup-

pen dabei mehr als verdoppelt.5

 Wenn man vom „ Lobbying” (oder Lobbyarbeit) spricht, so ist in den meisten Fällen

und in irgendeiner Form auch „Einflussnahme” gemeint. In dieser Arbeit wird der Begriff

weiter gefasst, als er in der einschlägigen Literatur anzutreffen ist.6 Die meisten Autoren ver-

stehen unter Lobbyarbeit Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger oder Parteien.

Diese Abgrenzung greift jedoch nicht weit genug, sie umschreibt vielmehr den Vorgang der

direkten Beeinflussung der Entscheidungen der gewählten Volksvertreter und ist unter dem

Gesichtspunkt der Einflussnahme zu kurz gegriffen.

FARNEL betont, dass Lobbying sowohl direkt wirkende als auch eine indirekt wir-

kende Komponenten hat, wenn er schreibt: „Lobbying ist eine Tätigkeit, die darin besteht,

direkt oder indirekt Einfluss zu nehmen.“  Die Ziele dieses Lobbying sind für ihn „Prozesse

der Ausarbeitung, Anwendung oder Auslegung gesetzlicher Maßnahmen, Normen und Vor-

schriften oder ganz allgemein auf jede Intervention oder Entscheidung öffentlicher Stellen.“ 7

In der vorliegenden Arbeit wird unter Lobbying8 noch allgemeiner die versuchte oder tat-
sächliche Einflussnahme von Interessengruppen auf Entscheider oder Entscheidungs-
prozesse verstanden.9 „Lobby“  steht somit als ein soziologisch nicht klar definierter Begriff

für alle Personen, Gruppen, Unternehmen, Parteien und sonstige Akteure, die versuchen, po-

litische Entscheidungen zu beeinflussen.10 Dies bedeutet daher nicht, dass Lobbying immer

politisches Lobbying, also die Einwirkung auf Gesetzgebung und Verwaltung, sein muss. Die

Einflussnahme kann nämlich unmittelbar auf die Politik (Beispiel: Information von Mandats-

trägern, vertrauliche Kontakte mit politischen Entscheidungsträgern) oder mittelbar (über ver-

schiedene Zwischenstufen wie z. B. die Öffentlichkeit oder die Medien) erfolgen.

                                               
4 Vgl. Rudzio, Wolfgang: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland; Opladen 1996, Seite 87.
5 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus: Opladen 1997, Seite 76f.
6 Auf die verschiedenen Auffassungen von „ Lobbying“  weist auch STRAUCH hin, vgl. Strauch, Manfred;

Wirtschaft und Politik im Wechselspiel, Wiesbaden 1993, Seite 91ff.
7 Farnel, Frank: Am richtigen Hebel: Strategie und Taktik des Lobbying, Landsberg/Lech 1994, S. 22.
8 In dieser Arbeit werden die Begriffe „ Lobbying”  und „ Lobbyarbeit”  synonym verwendet.
9 Vgl. Fischer, Klemens H.; Lobbying und Kommunikation in der Europäischen Union, Berlin 1997, Seite 35.

Der Autor definiert Lobbying als „ Versuch der Beeinflussung von Entscheidungsträgern durch Dritte”  und
kommt somit der in hier verwendeten Definition sehr nahe. Ähnlich äußert sich auch Rößler, Michael: Ein-
flussnahme auf die politische Entscheidungsfindung im Unternehmensinteresse der Bahn, Frankfurt 1993,
Seite 4. Er legt den Schwerpunkt auf die Einflussnahme auf die Politik und bezeichnet Lobbying als „ das
Bemühen um die Beeinflussung von politischen Entscheidungsträgern im Sinne des Interesses von Interes-
senverbänden, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen“ .

10 Vgl. Weber, Jürgen; Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart
1977, Seite 71f. Dies schließt somit auch unternehmenspolitische Entscheidungsprozesse mit ein.
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Besonders die in Verbänden organisierten Interessenvertreter sind an den im Vorfeld

politischer Entscheidungen stattfindenden politischen Willensbildungsprozessen beteiligt und

dabei häufig noch früher als politische Entscheidungsträger selbst über Gesetzesvorhaben

unterrichtet.11 Bei dieser Form von Lobbyarbeit wird jedoch die Politik nicht aktiv mit gestal-

tet. Dadurch kann es vom internen politischen Lobbying abgegrenzt werden. BROICHHAU-

SEN weist außerdem darauf hin, dass sich eine kaufmännische Lobby herausgebildet hat, die

sich auf die Beschaffung von staatlichen Beihilfen und zur Geschäftsanbahnung spezialisiert

hat. Schließlich vergibt der Bund Großaufträge in Milliardenhöhe.12

12.1.3 Wer macht Lobbying?

12.1.3.1 Politische Akteure

An politischen Prozessen nehmen Individuen, Gruppen und Organisationen mit unter-

schiedlicher Intensität teil. Sie werden als „politische Akteure“  bezeichnet. Man unterscheidet
�

 politische Funktionsträger
Sie sind durch Wahlen oder andere Legitimationsformen dazu ermächtigt, mit Entscheidungskompetenz am
politischen Prozess teilzunehmen. Beispiele: Inhaber öffentlicher Ämter, Abgeordnete oder Mitglieder der
öffentlichen Verwaltung;

�
 politische Parteien;

�
 Verbände bzw. Interessengruppen

Dabei handelt es sich um gesellschaftliche Interessen zusammenfassende Organisationen. Ihre Vertreter ver-
suchen, direkten Einfluss auf die politische Willensbildung zu nehmen, ohne sich allgemeinen Wahlen zu
stellen;

�
 Medienvertreter;

�
 Experten aus Wissenschaft und Forschung;

�
 Wähler;

Typen dieser politischen Akteure können über unterschiedliche räumlich-institu-

tionelle Politikebenen hinweg auftreten und Mehrfachfunktionen ausfüllen.13 Ebenso wie der

Begriff des Lobbying, so wird auch der Begriff „ Interessengruppe“  in verschiedenen Ausprä-

gungen verwendet. Ähnlich wie bei BUHOLZER soll nicht die differenzierte Betrachtung der

verschiedenen Formen von Interessengruppen in den Mittelpunkt der vorliegenden Untersu-

chung gestellt werden, sondern allgemein die Handlungsmöglichkeiten und Zielgruppen von

Lobbying innerhalb eines bestimmten Politikbereiches (hier das Politikfeld „Raumordnung“

mit seinen benachbarten Politikfeldern und –sektoren). Im Sinne von BUHOLZER14 wird bei

der Betrachtung der Handlungsmöglichkeiten im Rahmen der Lobbyarbeit daher folgende

Kriterien für die Definition von Interessengruppen verwendet:
�

 Vorhandensein einer Organisation;
�

 das Ziel der direkten oder indirekten Einflussnahme auf die Politik;15

Es spielt daher in der vorliegenden Arbeit für die Betrachtung der Handlungsmöglich-

keiten und –formen des Lobbying keine Rolle, ob als Lobbyakteur ein Unternehmen, ein Ver-

band, eine Gewerkschaft, eine regionale Körperschaft oder eine sonstige Interessengruppe in

                                               
11 Vgl. Müller-Rommel, Ferdinand; Interessengruppenvertretung im Deutschen Bundestag, in: Thaysen, U.

(Hrsg.) US-Kongreß und Deutscher Bundestag – Bestandsaufnahmen im Vergleich, Opladen 1988, Seite 300.
12 Vgl. Broichhausen, Klaus: Knigge und Kniffe für die Lobby in Bonn, München 1982, Seite 7.
13 Vgl. von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 14f.
14 Vgl. Buholzer, René: Legislatives Lobbying in der Europäischen Union, Stuttgart u. a. O., Seite 10f.
15 Vgl. auch von Beyme, Klaus: Interessengruppen in der Demokratie, München 1980, Seite 12.
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Erscheinung tritt. In diesem Punkt verhalten sich die betrachteten Akteure ähnlich. Daher

wird der Darstellung relevanten politischen Entscheidungsprozesse und der den Handlungs-

möglichkeiten, diese Prozesse zu beeinflussen, mehr Aufmerksamkeit gewidmet.

Lobbyarbeit im Verkehrsbereich beschränkt sich aus der Perspektive des Schienenver-

kehrs nicht nur auf die Beeinflussung der politischen Entscheidungsfindung und –vorberei-

tung im Rahmen der Gesetzgebung. Weitere Zielgruppen sind die Besteller der Leistungen im

Schienenpersonennahverkehr, z. B. Landesregierungen oder Zweckverbände. Schließlich

können sogar politische Entscheider selbst als Lobbyisten für den Schienenverkehr fungieren,

indem sie sich bei ausländischen Regierungen für den Kauf deutscher Schienenverkehrspro-

dukte einsetzen.16 Eine wichtige Rolle spielen hierbei zum Beispiel die Ständigen Vertretun-

gen bei internationalen Organisationen, wenn der jeweilige Staat Mitglied ist. Aufgabe der

Ständigen Vertretungen bei der EU ist beispielsweise die Wahrung und Pflege offizieller

Kontakte zu den Institutionen der EU.17 Wie einflussreich eine Interessengruppe oder ein Un-

ternehmen letzten Endes ist, kann man nur bestimmen, wenn man die ersten Entwürfe ver-

kehrspolitischer Regelungen zu Beginn des Gesetzgebungsprozesses (z. B. der erste Referen-

tenentwurf) mit den erreichten Ergebnissen vergleicht.18

12.1.3.2 Zielgruppen von Lobbying

Zielgruppen politischer Lobbyarbeit sind jene Personen oder Entscheidungsgremien,

die maßgeblich die praktische Politik prägen, Entscheidungen vorbereiten und fällen. In die-

sem Bereich der „ Weichensteller“ 19 sind die Adressaten des politischen Lobbying zu finden.

Es sind die nicht öffentlich wirkenden Entscheidungsinstanzen in der Verwaltung, die in den

Parlamenten vertretenen Fraktionen und die Parteispitzen. Politische Entscheidungen (und das

Abwägen der Vor- und Nachteile bestimmter Lösungsstrategien) werden dort faktisch vorent-

schieden, ohne eine weitgehende Beteiligung der Wählerschaft bzw. der Öffentlichkeit20.

Gleichwohl schätzen viele Interessengruppen die politische Administration und Verwaltung

bei der Wahl der Ansprechpartner in Gesetzgebungsverfahren wichtiger ein als das Parlament.

Letztendlich aber legen immer noch die politischen Entscheidungsträger fest, welche politi-

schen Schlüsselentscheidungen und Gesetzgebungsverfahren auf den Weg durch Ministerial-

bürokratie gebracht werden. Die dort vorhandenen Einstellungen gegenüber Interessengrup-

pen stellen einen wichtigen Faktor dar, der die Chancen für eine erfolgversprechende und

direkte Einflussnahme auf den politischen Entscheidungsprozeß unmittelbar beeinflusst.21

                                               
16 Vgl. Beulcke, Florian; Diekmann, Huschke; Der Markt für innovative Produkte im öffentlichen Verkehr,

Seite 111ff.
17 Vgl. Fischer, Klemens H.: Lobbying und Kommunikation in der Europäischen Union, Berlin 1997, Seite 46f.
18 Vgl. Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland; Stuttgart

1977, Seite 187ff.
19 Mann, Siegfried: Macht und Ohnmacht der Verbände; Baden-Baden 1994, Seite 175.
20 Vgl. Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland; Stuttgart

1977, Seite194.
21 Mann, Siegfried: Macht und Ohnmacht der Verbände; Baden-Baden 1994, Seite 173f.
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12.1.3.3 Zeitpunkt der Einflussnahmeversuche beim politischen Lobbying: Das Beispiel
der Phasen der Aufstellung des Bundeshaushaltes

Die Erfolgschancen politischer Lobbyarbeit hängen stark davon ab, auf welche Weise

die zu beeinflussenden Entscheidungen zustande kommen. Für die agierende Interessengrup-

pe sind vor allem folgende Typen von Entscheidungsstrukturen von Bedeutung:22

�
 Die politische Entscheidung wird erst nach u. U. heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beteiligten

politischen Kräften getroffen;
�

 Im Zusammenhang mit der zu beeinflussenden Entscheidung erfolgen der Willensbildungs- und der Ent-
scheidungsprozess im Konsens;

�
 Bezüglich der zu beeinflussenden Entscheidung treten in der Öffentlichkeit häufig scheinbar unüberbrückba-

re Gegensätze in Erscheinung;
�

 Die politische Diskussion beschränkt sich auf einzelne Punkte;
�

 Die politische Diskussion umfasst die grundsätzliche Ausrichtung der Politik;

Die Position der Adressaten in der politischen Administration und der Ministerialbü-

rokratie beeinflusst die praktische Ausgestaltung der Lobbyarbeit derjenigen Interessengrup-

pe, die Einflussnahmeversuche unternehmen möchte. Dies kann am Beispiel der Erstellung

einer Haushaltsplanvorlage23 durch den Bundesfinanzminister verdeutlicht werden.24 Die

Haushaltsplanung umfasst ausgehend von den Vorbereitungen bis hin zur Vorlage des Haus-

haltsgesetzes mehrere Schritte, die im Folgenden grob vereinfacht dargestellt werden:25

(1) Schätzung der Steuereinnahmen;
(2) Voranschläge der Ressorts für die voraussichtlichen Ausgaben;26

(3) Sammlung und Prüfung der Vorschläge durch den Finanzminister;
(4) Beratung des Vorschlags des Finanzministers in der Regierung als Kollegialbehörde:
(5) Beschluss der Regierung über den Gesetzentwurf (Haushaltsplan als Anlage);
(6) Zuleitung des Entwurfs an die Legislative;
(7) Beratung im Parlament in den vorgeschriebenen Lesungen und in den Ausschüssen, vor allem im Haus-

haltsausschuss; Im Bund kann sich dabei unter Umständen ein besonderes Vermittlungsverfahren zwi-
schen Bund und Bundesrat ergeben;

(8) Gesetzesbeschluss;27

(9) Ausfertigung und Verkündung im Gesetzblatt;
(10) Versendung der Einzelpläne an die Ressorts durch den Finanzminister;

In allen diesen Schritten, die zum Teil aus vielen Einzelschritten bestehen, kann man

eine intensive Zusammenarbeit zwischen der Regierung und der sie stützenden Mehrheits-

fraktion beobachten. Diese Art der Planungsorganisation bringt einige Probleme mit sich, die

Zeit- und/oder Ansatzpunkte von Lobbyarbeit beeinflussen können. Der bedeutendste Punkt

ist dabei die Überlastung des Regierungskollegiums in der letzten Phase der Erarbeitung des

                                               
22 Vgl. ebenda, Seite 193f.
23 Synonyma für den Haushalt sind: Etat oder Budget.
24 Dieses Beispiel wurde gewählt, weil gerade im Bereich der steuerpolitisch motivierten Wettbewerbsverzer-

rungen im Verkehrsbereich das Finanzministerium mit seiner Verwaltung ein wichtiger Adressat für Lobby-
ing ist. Das Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans regeln die §§ 10 und 27 der BHO/LHO). Haus-
haltszwänge der Bundesregierung sind ferner eine wichtige Rahmenbedingung im Verhältnis der DB AG zu
ihrem Eigentümer.

25 Vgl. Becker, Bernd: Öffentliche Verwaltung; München 1989, Seite 706ff. Zu den Funktionen des Haushalts
vgl. z. B. ebenda, Seite 682f. und Rürup, Bert; Körner, Heiko: Finanzwissenschaft; Düsseldorf 1985, Sei-
te 44.

26 In den Ressorts kommt den Beauftragten des Haushalts eine besondere Stellung zu, da sie in der jeweiligen
Behörde als koordinierende Stelle für alle Voranschläge fungieren. Der Voranschlag des Ressorts wird nach
interner Abstimmung dem Finanzminister und gleichzeitig den Rechnungshöfen (zur Kontrolle) übersandt.

27 Der Haushaltsplan einer Gebietskörperschaft gibt nur die Werte zum Beginn der Planungsperiode wieder,
nicht den am Ende der Periode unter sich verändernden politischen und wirtschaftlichen Bedingungen einge-
tretenen Zustand. Vgl. Rürup, Bert; Körner, Heiko: Finanzwissenschaft; Düsseldorf 1985, Seite 124.
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Budgetentwurfs, die durch die Vielfalt kleinerer Streitigkeiten zwischen den Einzelressorts

verursacht wird. Aufgrund dieser Überlastung sind die Erfolgsaussichten von politischem

Lobbying, das in dieser relativ späten Phase ansetzt, von vornherein begrenzt. Dies gilt auch

für Lobbyarbeit mit dem Ziel, die Entstehung verkehrspolitisch relevanter Gesetze oder Rah-

menbedingungen zu beeinflussen, die Auswirkungen auf die Haushaltsplanung haben.28

Damit deutlich wird, wer in welcher Phase des äußerst komplexen haushaltsplaneri-

schen Koordinationsprozesses beteiligt ist, bietet es sich an, näher auf den Bargaining-Prozess

bei der Zusammenfassung des Gesamthaushaltes einzugehen.29 Zunächst erfolgen Bespre-

chungen zwischen den Fachreferenten in den einzelnen Ressorts und den dafür zuständigen

Fachreferaten im Finanzministerium. Dort umstrittene oder nicht zu klärende Punkte werden

dann auf Unterabteilungsebene zwischen den Fachressorts und dem Finanzministerium ver-

handelt. Nach einer weiteren Stufe, den Verhandlungen zwischen den Abteilungsleitern, ver-

handelt der Finanzminister im Rahmen von „ Chefbesprechungen“  jeweils mit den einzelnen

Fachministern über bislang offen gebliebene Punkte. Letztendlich befasst sich die Regierung

als Kollegialbehörde mit noch offen gebliebenen Streitfällen.

Ähnlich verlaufen die Vorbereitung von Gesetzentwürfen (Erstellen der Referenten-

entwürfe) und die Anwendung der Gesetze in Form von Rechtsverordnungen, Durchfüh-

rungsbestimmungen und Verwaltungsvorschriften. In der Vorbereitungsphase werden ver-

schiedene, grundsätzliche Handlungsmöglichkeiten bewertet, in der Anwendungsphase stehen

Einzelheiten, Ausnahmeregelungen und die Berücksichtigung von Besonderheiten im Vor-

dergrund. Im entsprechenden Koordinierungsprozess in den Referaten und den Abteilungen

der Ministerialverwaltungen sind Sachkompetenz und der vorhandene Ermessensspielraum

die bestimmenden Faktoren, von denen die Ausgestaltungen der Vorentscheidungen und der

Anwendungsentscheidungen abhängen. Lobbyarbeit ist wirkungsvoll, wenn es gelingt, auf die

Informationsauswahl in den Referaten und den Abteilungen Einfluss zu nehmen und/oder die

Anzahl der möglichen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten im eigenen Sinne zu beein-

flussen.30 Für Interessengruppen spielt die Ministerialverwaltung als wichtigste Kontaktstelle

und Informationsquelle eine noch bedeutendere Rolle als die Parteien, die Fraktionen und die

Ausschüsse. Es wird sich darum bemüht, quer durch die Hierarchie in der politischen Admi-

nistration und den Ministerialverwaltungen zu allen Ebenen gute Kontakte zu den relevanten

Mitarbeitern in den als wichtig erachteten Ressorts zu pflegen.

                                               
28 Beispiel: Für den Fall, dass die Bundesregierung der DB AG die nach EU-Recht (EG-Richtlinie

77/388/EWG) mögliche Freistellung von der Umsatzsteuer im grenzüberschreitenden Verkehr gewährt, ent-
stünde im Haushalt des Finanzministers ein Fehlbetrag von rund 130 Millionen DM. Vgl. dazu: Deutsche
Bahn AG: Die Bahn im Umfeld von Wirtschaft und Gesellschaft; Berlin 1998, Seite 37. Ähnliches gilt für
Forderungen des ADAC, aus dem Mineralölsteueraufkommen jährlich vier Milliarden DM für den Straße-
naus- bzw. –neubau zu verwenden. Diese Summe würde dann für andere Haushaltszwecke nicht mehr zur
Verfügung stehen. Vgl. z. B. Motorwelt 9/1998, Seite 36 und 8/1999, Seite 24ff.

29 Hinter der Formulierung „ Der Bundesfinanzminister legt den neuen Haushaltsentwurf für das Jahr wxyz vor“
verbirgt sich in der Praxis ein hart umkämpfter und in viele Teilschritte zerlegter Prozess. Vgl. Becker,
Bernd: Öffentliche Verwaltung; München 1989, Seite 710f.

30 Vgl. Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland; Stuttgart
u. a. O. 1977, Seite 257f.
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Abbildung 11: Bargaining-Stufen bei der Erstellung des Bundeshaushalts31

Falls ein Ministerialbeamter seinen Referentenentwurf erarbeitet hat, oder falls dieser

Entwurf bereits vom Ressortchef abgesegnet worden ist, sind die Chancen mit geringem poli-

tischem Aufwand Änderungen zu erreichen, nur noch begrenzt. Daher erscheint es geboten,

dem federführenden Mitarbeiter der Ministerialverwaltung geschickt zuzuarbeiten, damit be-

reits im Referentenentwurf eigene Vorstellungen einfließen können. Gute Einflussmöglich-

keiten bestehen ferner bei ministeriellen Anhörungen, da diese in der Regel auf der Basis ei-

nes hausinternen Rohentwurfs durchgeführt werden. Weil auch bestimmte Verordnungen zur

Verwässerung unangenehmer gesetzlicher Regelungen beitragen können, trifft das oben Ge-

sagte nicht nur auf den Gesetzgebungsprozess, sondern auch auf den Entstehungsprozess von

Verordnungen zu.32 Entsprechend der Positionierung in der politischen Hierarchie sind die

Anforderungen an die Beeinflussung der politischen Ebene und der Verwaltungsapparate un-

terschiedlich. Die Übergänge zwischen der Arbeitsebene und der Spitze entsprechen den Stu-

fen im Bargaining-Prozess. Die Verwaltung spielt bei der Gestaltung des Lobbying eine sehr

wichtige Rolle, da sie nicht nur die Entscheidungen des Gesetzgebers durchführt, sondern

auch maßgeblich bei der Vorbereitung der Gesetze mitwirkt. Ein großer Teil der Gesetze wird

im Bundestag ohne öffentliche Beratung verabschiedet und in den Fachausschüssen von den

                                               
31 Quelle: Becker, Bernd: Öffentliche Verwaltung; München 1989, Seite 711, eigene Darstellung sowie eigene

Befragungen.
32 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus; Opladen 1997, Seite 271f.
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jeweiligen Fraktionsexperten zusammen mit den Fachreferenten der beteiligten Ressorts erar-

beitet, ausformuliert und praktisch auch schon beschlossen.33 Daraus kann geschlossen wer-

den, dass erfolgreiches Lobbying die Zielsetzung beinhalten sollte, auf die relevanten Ent-

scheidungsprozesse in der politischen Administration sowie in den Ministerialverwaltungen,

von Anfang an und so früh wie möglich einzuwirken.34

Abhängig vom jeweils aktuellen Stand wird ein Entscheidungsprozess zeitweise mehr

von Fachwissen und zeitweise stärker vom politischen Willen geprägt.35 Daher erscheint es

sinnvoll, wenn die agierende Interessengruppe über alle Phasen eines Entscheidungsprozesses

stets im Bilde ist, damit sie den Einsatz der Lobbying-Instrumente flexibel gestalten kann.

Überall dort, wo relevante Entscheidungen vorbereitet, diskutiert oder getroffen werden, ist es

für betroffene und beteiligte Interessengruppen oder Großunternehmen sinnvoll, präsent zu

sein und Einfluss auszuüben.36 Die Präsenz und die Lobbyaktivitäten hängen dabei davon ab,

ob die relevanten politischen Maßnahmen auf einer einzigen Entscheidungsebene, oder quer

durch den Verwaltungsapparat von verschiedenen Ebenen, die am Entscheidungsprozeß be-

teiligt sind, geplant, vorbereitet, angeordnet oder durchgeführt werden. Im Rahmen der Beein-

flussung relevanter Politikprozesse kann es daher notwendig sein, darüber eine Entscheidung

zutreffen, ob die Einflussaktivitäten entweder auf eine Entscheidungsebene konzentriert wer-

den sollen, oder sie breit zu streuen sind.37

13 Lobbyarbeit im politischen Prozess

13.1 Der politische Entscheidungsprozess

13.1.1 Das politologische Dreieck – institutionelle Ansatzpunkte für Lobbyarbeit

Die Vielfalt politischer Prozesse wird nach PRITTWITZ durch ihre drei unterschiedli-

chen analytischen Dimensionen beschrieben. Es handelt sich um die Dimensionen
�

 Öffentliches Handeln (public policy)
Hier geht es um Sachprobleme und die darauf bezogenen Inhalte politischer Entscheidungen. Sie betreffen
die Allgemeinheit und die Bearbeitungsform öffentlicher Angelegenheiten. Bedeutendste policy-Ausprä-
gungen: Sachprobleme, Ziele, Strategien, Instrumente, Realisierungserfordernisse sowie die Auswirkungen
der öffentlichen Politik auf die Gesellschaft.38

�
 Ungesteuerter, in der Regel konflikthafter Prozess (politics)

Darin werden die Bedingungen und die Formen des ungesteuerten politischen Prozesses beschrieben. Dies
sind z. B. die Konstellationen politischer Akteure, situationsbezogene Interessenbeziehungen, Wertorientie-
rungen und Einflusspositionen und deren Voraussetzungen. In der Regel kommt es zu Akteurskonflikten.

�
 Politisch-institutionelles System (polity)

Hier steht der Bezug auf die rechtlichen bzw. institutionellen Rahmenbedingungen, z. B. Verfassung oder der
Aufbau staatlicher Einrichtungen, im Vordergrund.

                                               
33 Vgl. Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland; Stuttgart

u. a. O. 1977, Seite 258.
34 Vgl. Strauch, Manfred: Lobbying – Wirtschaft und Politik im Wechselspiel; Wiesbaden 1993, Seite 29.
35 Mann, Siegfried: Macht und Ohnmacht der Verbände; Baden-Baden 1994, Seite 175.
36 Und dies erscheint sinnvoll in allen relevanten Politikbereichen und –ebenen. Dies gilt auf internationaler

Ebene (z. B. EU-Kommission, Verwaltungsapparat der Kommission, Ministerrat), auf nationaler Ebene
(Bundestag, Bundesrat, Regierung, überregionale Presse, Ministerialverwaltungen), auf Landesebene (Land-
tag, Landesregierungen) sowie im kommunalen Bereich (Gemeinderäte, Kreistage, lokale Behörden, Stadt-
räte).

37 Vgl. Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland; Stuttgart
u. a. O. 1977, Seite 246.

38 Vgl. von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 11f.
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     Abbildung 12: Das politologische Dreieck39

Politik ist vom Zusammenspiel der drei unterschiedlichen Dimensionen geprägt, denn

in der konkreten Politikgestaltung beeinflussen sich das öffentliche Handeln, der konfliktbe-

haftete politische Prozess und das institutionelle politische System gegenseitig. Beispielswei-

se ist ein Amtsinhaber zum einen dem staatlichen Allgemeinwohl verpflichtet, gleichzeitig

aber auch institutionellen Faktoren, z. B. dem Einfluss der Partei, der er angehört, ausge-

setzt.40 Im Gegensatz zur formal-logischen Planung
P rob lem w a h rn eh m u n g

P ro b lem defin itio n

B estan d sau fn a h m e 
(B esch re ib u n g  u n d  P ro gn ose)
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Abbildung 13: Formal-logischer Planungsprozess41

richtet sich die Konsensfindung an der politischen Rationalität aus, wonach Probleme

und deren Lösungen als Mittel für Interessen angesehen werden. Diejenigen Problemlösungen

werden favorisiert, die die jeweiligen interessenspezifischen Zielsetzungen mit den geringsten

politischen Kosten befriedigen. Probleme, Ziele und Problemlösungen sind nicht im Voraus

                                               
39 Quelle: von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 13, eigene Darstellung.
40 Vgl. von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 12f.
41 Quelle: Fürst, Dietrich: Verwaltungswissenschaftliche Grundlagen; Hannover 2000, http://www.laum.uni-

hannover.de/ilr/lehre/VerwWiss/Ptm_Prozess.htm [Download am 7. 6. 2000]; Abschnitt 2.1, eigene Darstel-
lung.
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definiert, ihre Konturen entwickeln sich erst im Laufe des jeweiligen politischen Prozesses.

Dies hängt davon ab, in welchen Ausmaß
�

 das Agenda-Setting eines bestimmten Themas gelingt;
�

 das Thema so definiert werden kann, dass es den Interessen derjenigen, die es auf die Agenda bringen wol-
len, am Besten entspricht;

�
 Problemlösungen so lange modifiziert werden, bis sich die dafür erforderliche Lösung abzeichnet;42

Von der Absicht von Interessengruppen, politische Prozesse zu beeinflussen, zeugt die

hohe Zahl von Büros und Geschäftsstellen am Sitz des Deutschen Bundestags. Weit über

Tausend Verbände (1995 waren es 1 538 registrierte Verbände auf Bundesebene) sind in der

Lobbyliste des Deutschen Bundestags eingetragen und können daher durch Organe des Bun-

destages und der Bundesregierung gehört werden. Nach RUDZIO sind die Chancen für Ver-

bände, die Mehrheit von Abgeordneten von eigenen Interessen zu überzeugen, gering. Des-

wegen und aufgrund der arbeitsteiligen Struktur der Parlamentsarbeit konzentriert sich der

Verbandseinfluss besonders auf Ausschüsse. Dort erfolgt praktisch die parlamentarische

Willensbildung – oft ohne besondere Beteiligung der Öffentlichkeit. In Ausschüssen und in

den Arbeitsgruppen der Fraktionen werden Gesetzes- oder Handlungsvorschläge erarbeitet,

denen die restlichen Fraktionskollegen in der Regel folgen.43

Im Gesetzgebungsprozess findet bereits in der Frühphase intensiver Lobbyismus statt,

denn Gesetzesvorlagen, Novellen, Verordnungen oder Einzelentscheidungen entstehen inner-

halb der Ministerialverwaltung. Vor allem im Stadium des Referentenentwurfes, in der zu-

ständige Ministerialbeamte die ersten Entwürfe bearbeiten, finden Einflussnahmeversuche

von Interessengruppen statt. Die Ministerialverwaltung profitiert dabei davon, dass sie sich

ein Bild darüber machen können, zu welchen Folgen bestimmte Maßnahmen im betreffenden

Politikfeld und in angrenzenden Bereichen führen können. Oft werden Gesetzesvorlagen

„ verbandsfest“  gemacht, so dass sie von allen betroffenen oder beteiligten Interessengruppen

mitgetragen werden, bevor sie das Licht der parlamentarischen Öffentlichkeit erblicken und in

der 1. Lesung im Bundestag behandelt werden.44 Die folgende Abbildung veranschaulicht

Ziele und Formen des Einflusses von Interessengruppen im politischen System der Bundesre-

publik (polity).

                                               
42 Vgl. ebenda.
43 Vgl. Rudzio, Wolfgang: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland; Opladen 1996, Seite 88ff.
44 Vgl. ebenda, Seite 91f. Vgl. dort auch vertiefend zu weiteren Formen und Ausprägungen von Verbandsein-

flüssen im politischen Prozess.
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Verbände und sonstige Lobby-Akteure

Regierung Bundestag

Parteien

Ministerial-
bürokratie

Kontakte

Information

Eingaben

Personelle
Durchsetzung

Stimmenpakete

Spenden

Personelle
Durchsetzung

Eingaben

Unterstützung
von Maßnahmen

Personelle
Durchsetzung

Sachverstand

Information

Stellungnahme

Demonstration

Eigene Medien

Öffentliche
Meinung

Mittelbarer Einfluss
der Verbände

Abbildung 14: Adressaten und Methoden von Verbandseinfluss45

13.1.2 Der politische Formenzyklus

Das Handeln politischer Akteure im politischen Prozess, ist durch bestimmte Kommu-

nikations- oder Verhaltensformen gekennzeichnet. Diese Prozessformen können nach

PRITTWITZ entsprechend ihrer Konfliktintensität unterschieden werden. Im Hinblick auf die

politische Entscheidungsfindung werden entsprechend der jeweiligen politischen Arena, in

der sie stattfindet, Konfrontation (scharfer, grundsätzlicher Konflikt zwischen den Prozess-

beteiligten), Verhandeln (mittlere bis geringer Konfliktintensität) sowie das gemeinsame
Problemlösen (geringer bis fehlender Konflikt, es bestehen unter Umständen noch unter-

schiedliche Auffassungen über die anzuwendenden Mittel zur Problemlösung) unterschieden.46

Zusätzlich zur praktischen Politik innerhalb einer spezifischen Politikarena, spielen auch

symbolische Politikformen bei der Analyse von Politikprozessen eine Rolle. Die verschiede-

nen Formen von politischen Prozessen können entsprechend dieser Unterscheidungen im po-

litischen Formenzyklus dargestellt werden:

                                               
45 Quelle: Rudzio, Wolfgang: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland; Opladen 1996, Seite 95,

eigene Darstellung.
46 Vgl. von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 36.
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Abbildung 15: Politischer Formenzyklus47

Charakteristisch für die durch Nichthandeln und Desinteresse geprägte politische Le-

thargie ist, dass weder gesellschaftliche noch politische Probleme zum Gegenstand öffentli-

cher Diskussionen werden. Falls eine aktive Minderheit einer lethargischen Mehrheit gegenü-

bersteht, kann es vorkommen, dass die einflussreiche Minderheit die Handlungsmacht in die

eigene Hand nimmt. Im Fall einer Verweigerung entziehen sich Teile der Gesellschaft ab-

sichtlich der Beteiligung an politischen Prozessen. In der Praxis ist aber oft unklar, wer über-

haupt am politischen Prozess teilnimmt, denn die Zahl und die Zusammensetzung der politi-

schen Akteure verändert sich ständig. Der Zugang zur politischen Arena ist oft umkämpft und

konfliktbehaftet. Falls neue Probleme in der politischen Arena artikuliert oder in sie einge-

bracht werden, ist in der Regel mit massiven Widerständen derjenigen Akteure zu rechnen,

die bislang vorherrschende Werte und Auffassungen vertreten haben. Die „ neuen“  Positionen

werden dabei von den Vertretern der etablierten Akteure teilweise als unqualifiziert, emotio-

nal oder ideologisch verfärbt dargestellt. Oft kommt es vor, dass der Staat oder die öffentliche

Verwaltung bestimmte Informationen nicht allen politischen Akteuren gleichzeitig zugänglich

machen. Dies drückt sich zum Beispiel dadurch aus, dass der Kreis der Fachleute bei Anhö-

rungen oft nur auf etablierte Experten beschränkt wird. In diesem Zusammenhang kann es

auch vorkommen, das interessierte Akteure als nicht beteiligt definiert werden.48

Bei den Auseinandersetzungen innerhalb der politischen Arena stehen oft das offene

und das versteckte Ringen um Einfluss auf die Besetzung öffentlicher Ämter und auf politi-

sche Entscheidungen im Mittelpunkt. Besonders diejenigen Akteure, deren Vorstellungen

anerkannten Wertvorstellungen entsprechen, haben in der politischen Arena großen Einfluss.

Eine entsprechend wichtige Rolle spielt dabei die öffentliche Meinung, denn politische Ak-

teure haben ein hohes Interesse daran, eigene Auffassung und Positionen zu verbreiten. Im

Rahmen der externen Kommunikation dieser politischen Akteure werden dabei oft Presseer-

                                               
47 Quelle: Ebenda, Seite 37, eigene Darstellung.
48 Vgl. ebenda, Seite 38f.
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klärungen, Pressekonferenzen, Parlamentsanfragen etc. eingesetzt. Nicht selten wird sogar

versucht, auf die Trägerschaft oder die Organisation von Medien selbst Einfluss zu gewinnen.

Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Macht über Begriffe und Bezeichnungen, denn wer in

der Lage ist, das begriffliche Raster zu definieren, nach der die Informationsselektion in der

öffentlichen Meinung erfolgt, der nimmt auch Einfluss auf die Informationsinhalte. Eine

wichtige Rolle beim Kampf um Einfluss und Definitionsmacht kommt Symbolen zu. Dabei

handelt es sich um Zeichen mit einem künstlich überhöhten Begriffsinhalt. Ein Beispiel für

eine sprachliche Überhöhung war der Butterberg als Symbol des Agrarüberschusses in der

damaligen EG.49 Es werden in diesem Zusammenhang auch Bilder eingesetzt, beispielsweise

ein ausgepresstes Auto als Symbol für die steuerliche Belastung der Autofahrer.

Abbildung 16: Symbol (Beispiel: Sprachliche Überhöhung) in der Bild-Zeitung50

Abbildung 17: Symbol (Beispiel: Bild) in ADAC-Umfrage zur Verkehrspolitik51

                                               
49 Vgl. ebenda, Seite 40f.
50 Quelle: Bild-Zeitung vom 27.6. 1998, Seite 1.
51 Quelle: ADAC, Beilage zur Motorwelt 3/2000.
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Im Rahmen des konflikthaften politischen Prozesses bilden sich oft relativ feste Inte-

ressen-, Einfluss- und Abhängigkeitsstrukturen heraus. Aushandlungsprozesse zwischen kon-

kurrierenden politischen Akteuren sind typische Formen des Umgangs miteinander. In diesem

bargaining kommt die gegenseitige Anerkennung zwischen politischen Akteuren zum Aus-

druck. Im Rahmen politischer Prozesse spielt vor allem offenes Verhandeln eine wichtige

Rolle, als „explicit bargaining“ ähnelt es dem traditionellen Aushandeln von Marktpreisen.52

Nach CZADA kommen bei der Politikentwicklung Kurzschlüsse vor, wonach sich ein

Politikzyklus auch ohne eine Politikevaluation bzw. eine Problemdefinition vollziehen kann.

Der Grund: Neue Probleme werden häufig noch mit bereits vorhandenen und bekannten Lö-

sungsansätzen behandelt. Erst wenn diese Ansätze nicht für die Problemlösung geeignet sind,

wird das Problem oder Teile davon auf die Ebene der Problemdefinition bzw. der Politikeva-

luation verlagert. Dies ist oft der Fall, wenn auf der Ebene der Politikimplementation, z. B.

bei der Gestaltung politischer Rahmenbedingungen oder in der Gesetzgebung neue, praktische

Probleme auftreten, die behandelt werden müssen. Praktisch kommt es daher nach CZADA

zu Reparaturzyklen53, bei denen die Formulierung politischer Programme, die Politikimple-

mentation sowie das Agenda-Setting ineinander übergehen.54 Gefundene Problemlösungen

sind dabei stets vorläufig, denn sie können durch den Wechsel der politischen Arena (z. B.

vom Planungsamt in den Stadtrat) oder durch den Wechsel in der Planungsphase (z. B. von

der Phase der Planung in die Phase der Umsetzung) reproblematisiert werden.55

Politikevaluation Politikimplementation

Politikformulierung

AgendagestaltungProblemdefinition
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Abbildung 18: Phasenschema der Politikentwicklung56

Die Phase der Politikimplementierung findet in den öffentlichen Verwaltungen statt.

Dort werden die im Bereich der Politik getroffenen Vorgaben (Gesetze, Verordnungen etc.)

                                               
52 Vgl. von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 43. Zum Marktcharakter von Politikfeldern

im Zusammenhang mit Lobbyarbeit vgl. Abschnitt  15.1.2. Zum bargaining vgl. Abschnitt 13.1.3.3.
53 In diesem Zusammenhang schreibt CZADA Novellierungen den Charakter von Reparaturgesetzen zu.
54 Czada, Roland: Neuere Entwicklungen in der Politikfeldanalyse, in: polis Nr. 39/1998, Seite 50ff.
55 Vgl. Fürst, Dietrich: Verwaltungswissenschaftliche Grundlagen; Hannover 2000, http://www.laum.uni-

hannover.de/ilr/lehre/VerwWiss/Ptm_Prozess.htm [Download am 7. 6. 2000]; Abschnitt 2.1.
56 Quelle: Czada, Roland: Neuere Entwicklungen in der Politikfeldanalyse, in: polis Nr. 39/1998, Seite 51,

eigene Darstellung.
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umgesetzt. Informationen über die Art und Weise, wie diese Vorgaben implementiert werden

und welche Probleme dabei auftreten, gelangen aus den Verwaltungen heraus wieder auf die

Ebene der Politikformulierung (zu Regierungen und Parlamenten) zurück. Dabei entfalten

Verwaltungen Wirkungen, die politische Entscheidungsprozesse beeinflussen können.

I n s titu tio n e n
(z .B . M in is te r ia lv e r w a ltu n g )

E ig e n sc h a fte n  v o n
E n ts c h e id u n g sp r o z e ss e n

V e r fü g b a rk e it  p o lit is c h e r
P r o b le m lö su n g e n

W a h l p o lit is ch e r
E n t sc h e id u n g sa lte r n a tiv e n

P o lit ik e r g e b n iss e

fö r d e r n  o d e r  h e m m e n
b e s tim m te

e r w e ite r n  o d e r
b e g r e n z e n  d ie

b e d in g e n  C h a n c e n  fü r
d ie  s tr a te g isc h e

b e e in flu sse n  d ie  Q u a litä t
so z ia le r  u n d  ö k o n o m isc h e r

 Abbildung 19: Wirkungsweise von Institutionen57

Für Lobbyakteure, die politische Prozesse beeinflussen wollen, spielen Institutionen

bei der Suche nach Gesprächspartnern eine wichtige Rolle. Verwaltungen und andere politi-

sche Institutionen wirken handlungsprägend und können bestimmte Eigenschaften politischer

Entscheidungsprozesse mitentscheiden. In der Praxis kann z. B. die Zahl der an einer Ent-

scheidung beteiligten politischen Akteure festgelegt werden. Ferner werden Verfahrensabläu-

fe und Entscheidungsregeln vorgegeben, ohne den Akteuren vorzuschreiben, wie ihr Handeln

zu erfolgen hat.58 Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Einflussnahme auf Politikpro-

zesse werden im folgenden Abschnitt näher betrachtet.

13.1.3 Rahmenbedingungen für das Lobbying im politischen Prozess in der Bundesrepu-
blik Deutschland

13.1.3.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen

Die ersten rechtlichen Grundlagen des Lobbying gehen auf eine Passage in der ameri-

kanischen Verfassung zurück, wonach der Kongress kein Gesetz beschließen durfte, wodurch

das Recht des Volkes eingeschränkt wird, auf friedlichem Wege ein Ersuchen an die Regie-

                                               
57 Quelle: Ebenda, Seite 54, eigene Darstellung.
58 Vgl. ebenda, Seite 54f.
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rung zu richten. Das Prinzip des Lobbying ist ein Teil des amerikanischen Staatswesens, denn

die Interessenvertretung ist eines der wesentlichen Ordnungsprinzipien der Vereinigten Staa-

ten.59 Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland unterlässt es, den Begriff „ Interes-

sengruppe“  ausdrücklich zu erwähnen. Gleichwohl sind Verbände, Körperschaften und Inte-

ressengruppen verfassungsrechtlich anerkannt. Dies geht aus zahlreichen Bestimmungen her-

vor, die in einzelnen Länderverfassungen enthalten sind.60 Die Vereinigungsfreiheit61, die Ko-

alitionsfreiheit62, das Recht zur freien Meinungsäußerung63 sowie die Versammlungsfreiheit64

bilden die elementaren Grundlagen für den politischen Willensbildungsprozess unseres de-

mokratischen Systems. Zusammen mit Art. 19 GG bilden sie die gesetzlichen Grundlagen für

die Teilnahme von Interessengruppen an diesem Prozess. Die Interessengruppen sind vor al-

lem durch Stellungnahmen zu ihnen wichtig erscheinenden Fragen, Teil dieses Prozesses.65

Eine weitere Möglichkeit, die in den USA größere Bedeutung hat, ist das Petitions-

recht66. Danach hat eine Interessengruppe das Recht, sich mit Bitten oder Beschwerden direkt

an die zuständige Stelle oder das Parlament zu wenden. Jedoch wird dem Petitionsrecht nicht

der Rang eines umfassenden Mitwirkungsrechtes am politischen Entscheidungsprozeß beige-

messen.67 Seine Bedeutung für die Lobbyarbeit von Interessengruppen sehr begrenzt.

13.1.3.2 Regelungen der Geschäftsordnungen

Die unterschiedlichen Geschäftsordnungen des Bundestags, der Regierung und der

Bundesministerien bilden für die Lobbyarbeit der agierenden Interessengruppen wichtige

Rahmenbedingungen. Die Geschäftsordnungen bestimmen dabei unmittelbar den Umfang und

das Ausmaß der Tätigkeiten von Interessengruppen, die versuchen, den Gesetzgebungspro-

zess innerhalb der Staatsorgane beeinflussen.68 Eine Übersicht über die am Bundestag vertre-

tenen Interessengruppen bietet die „ Lobbyliste“ . Die Eintragung in diese Liste ist obligato-

risch, wenn der Verband für Ausschussanhörungen zugelassen werden soll.69 In die Lobbyliste

werden jedoch nur Verbände und Vereinigungen aufgenommen. Firmenlobbyisten können

sich nicht in die Liste eintragen lassen. Dasselbe gilt für Vertreter von Körperschaften oder

Anstalten des öffentlichen Rechts bzw. deren Dachorganisationen.70

                                               
59 Vgl. Farnel, Frank: Am richtigen Hebel: Strategie und Taktik des Lobbying, Landsberg/Lech 1994, Seite19f.
60 Vgl. Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart

1978, Seite 171.
61 Art. 9 Abs. 1 GG.
62 Art. 9 Abs. 3 GG.
63 Art. 5 GG.
64 Art. 8 GG.
65 Vgl. Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart

1978, Seite 174.
66 Art. 17 GG.
67 Vgl. Vgl. Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland,

Stuttgart 1978, Seite 174f.
68 Vgl. Rößler, Michael: Einflussnahme auf die politische Entscheidungsfindung im Unternehmensinteresse der

Bahn, Frankfurt, 1993, Seite 10 und Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bun-
desrepublik Deutschland, Stuttgart 1978, Seite 175.

69 Vgl. Anlage 2 zur Gemeinsamen Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GGO).
70 Vgl. Strauch, Manfred: Lobbying – Wirtschaft und Politik im Wechselspiel, Frankfurt 1993, Seite 63f.
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Die GGO sieht ferner vor, dass Bundestagsausschüsse öffentliche Anhörungen von

Sachverständigen, Interessenvertretern sowie anderen Auskunftspersonen vornehmen kön-

nen.71 Für den Fall, dass „wesentliche Belange von Gemeinden und Gemeindeverbänden“

betroffen werden, erhalten auf Bundesebene bestehende kommunale Spitzenverbände vor der

Beschlussfassung im jeweiligen Ausschuss Gelegenheit zur Stellungnahme.72 Aus diesen Be-

stimmungen kann jedoch kein Recht für eine Interessengruppe abgeleitet werden, immer vor

einem Ausschuss gehört zu werden. Die praktische Bedeutung dieses Anhörungsrechts liegt

weniger in der Möglichkeit der tatsächlichen Beeinflussung der im Ausschuss tätigten Abge-

ordneten. Wichtiger gilt, den jeweiligen Mitgliedern der Interessengruppe und der Öffentlich-

keit zu demonstrieren, dass ihre Anliegen und Ansichten die Anerkennung des jeweiligen

Ausschusses erhalten. Interessengruppen sind daher stets bestrebt, bei möglichst vielen Anhö-

rungen berücksichtigt zu werden, deren Gegenstand das eigene Gruppeninteresse berührt.

Dies gilt speziell für relevante Gesetzgebungsfragen.73 Die GGO sieht vor, dass Abordnungen

von Interessengruppen normalerweise nur vom federführenden Bundesminister empfangen

werden. Lediglich in Ausnahmefällen können die Verbandsvertreter vom Bundeskanzler emp-

fangen werden.74 Dies hat vor allem zwei Gründe: Zum einen sollte durch diese Vorgehens-

weise verhindert werden, dass spezielle Fragen nicht ohne Wissen der zuständigen Ressort-

minister besprochen werden.75 Zum anderen sollte der Bundeskanzler durch diese Regelung

dem unmittelbaren Druck von Interessengruppen entzogen werden. Den größeren Interessen-

gruppen gelingt es jedoch meist, direkten Zugang zum Kanzler zu erhalten.76

Rechtsgrundlage für die Einflussnahme auf die Bundesministerien mit ihren Verwal-

tungen ist die gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien Teil I (Allgemeiner Teil

GGO I und Besonderer Teil GGO II). GGO II legt fest, dass im Rahmen von Gesetzesvorbe-

reitungen die Vertretungen der beteiligten Fachkreise oder Verbände unterrichtet und um die

Überlassung von Unterlagen gebeten werden, sowie dass ihnen Gelegenheit zur Stellungnah-

me geboten wird.77 Dadurch ist die Mitwirkung von Spitzenverbänden an der Gesetzgebung

geregelt. Dies gilt jedoch nicht für Interessengruppen ohne bundesweiten Wirkungskreis.

Zugleich liegt die Behandlung der Verbände im Ermessen der Ministerialverwaltung. Aus-

drücklich hervorgehoben wird, dass mit den Verbänden nicht in einer Weise Fühlung aufge-

nommen werden soll, die Kabinettsentscheidungen erschwert. Die besondere Bedeutung der

Ministerialverwaltung als Ansprechpartner für Lobbyarbeit besteht darin, dass beim Erarbei-

                                               
71 § 70 GGO.
72 § 69 Abs. 5 GGO.
73 Vgl. Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart

1978, Seite 175. Gleichwohl ist zu bedenken, dass die tatsächliche Bedeutung der Anhörungen umstritten ist.
Meist handelt es sich lediglich um das Vortragen bereits bekannter Positionen, bzw. das Ablesen vorbereite-
ter Erklärungen. Ein echter Dialog zwischen Ausschussmitgliedern und Verbandsvertretern kommt seltener
zustande. Öffentliche Anhörungen stellen jedoch ein wichtiges Instrument dar, um Lobbyarbeit transparenter
zu machen: Die gehörten Interessengruppen müssen sich nämlich öffentlich festlegen. Vgl. hierzu auch
Strauch, Manfred: Lobbying – Wirtschaft und Politik im Wechselspiel, Frankfurt 1993, Seite 66.

74 § 10 und § 10 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Bundesregierung.
75 Vgl. Rößler, Michael: Einflussnahme auf die politische Entscheidungsfindung im Unternehmensinteresse der

Bahn, Frankfurt, 1993, Seite 11.
76 Vgl. Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart

1978, Seite 176.
77 § 24 GGO II der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien.
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ten von Gesetzen gerade im Stadium des Referentenentwurfs die Wahrscheinlichkeit am

größten ist, inhaltliche und formelle Änderungswünsche durchzusetzen. 78

Eine weitere Mitwirkungsmöglichkeit am politischen Willensbildungsprozess besteht

in Form von Fachbeiräten und –ausschüssen sowie den Beratungsgremien bei den Bundesmi-

nisterien. Die Besetzung dieser Gremien erfolgt durch die Ministerien selbst, wobei oft auf

Verbandsvertreter, Wissenschaftler und Sachverständige verschiedener Disziplinen zurückge-

griffen wird.79 Das Mitwirken von Interessengruppen am Gesetzgebungsprozess, der innerhalb

der Ministerialverwaltung stattfindet, ist rechtlich uneinheitlich und unklar geregelt.80

13.2 Politikprozesse auf Ebene der Städte und Gemeinden

13.2.1 Städte und Gemeinden als politische Ebene

Nach Art. 28 (2) GG „ muß den Gemeinden das Recht gewährleistet sein, alle Angele-

genheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu

regeln.“ 81 In den kommunalen Verfassungen der heutigen Zeit sind neben deutschen Traditio-

nen noch Elemente aus der Besatzungszeit zu erkennen. Ein Indiz für amerikanische Einflüsse

ist z. B. die Tendenz, dass die Entscheidungsbefugnisse bei den kommunalen Parlamenten

angesiedelt sind und die Verwaltungsleiter lediglich ausführende Funktion haben.82 Im Laufe

der Zeit haben sich kommunalpolitische Handlungssysteme herausgebildet, die durch folgen-

de Parameter gekennzeichnet sind:
�

 Auftritt der Parteien im kommunalen Bereich
Zwar stellen Parteien die überwiegende Mehrheit der Kandidaten für kommunale Parlamente, allerdings
spielen vor allem in kleineren Gemeinden freie Wählergemeinschaften eine bedeutende Rolle. Ferner sind bis
zu einem Drittel der Bürgermeister parteilos.83 Einflussgrößen auf die Nominierung von Kandidaten für den
Gemeinderat sind neben der Zugehörigkeit zu einer Partei auch das gesellschaftliche Ansehen, der persönli-
che Bekanntheitsgrad (z. B. durch Vereinsarbeit) sowie die Ortsteilzugehörigkeit.

�
 Auftritt von Bürgerinitiativen

Mit ihnen sind seit dem Beginn der 70er Jahre kommunalspezifische Interessenvertretungen entstanden, die
in der Kommunalpolitik eine bedeutende Rolle spielen.

�
 Gewachsenes Konfliktbewusstsein

Seit den 70er Jahren auf der kommunalen Ebene in der Öffentlichkeit ausgetragene Konflikte Raum gegrif-
fen. Eine wichtige Ursache für die Verschärfung politische Konflikte auf dieser Politikebene ging darauf zu-
rück, dass vor allem die Grünen in den Gemeindeparlamenten die Interessengegensätze zwischen Umwelt-
schutz und der Gewerbeförderung thematisiert haben.84

                                               
78 Vgl. Strauch, Manfred: Lobbying – Wirtschaft und Politik im Wechselspiel, Frankfurt 1993, Seite 65.
79 Vgl. ebenda.
80 Vgl. Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart

1978, Seite 183f.
81 Fassung vom 3.11.1995; BGbl. I S. 1492.
82 Vgl. Rudzio, Wolfgang: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland; Opladen 1996, Seite 365f.
83 Vgl. ebenda, Seite 367.
84 Vgl. ebenda, Seite 367ff. Anfang der 90er Jahre zeigte eine Umfrage unter Gemeinderatsmitgliedern, dass

Ratsmitglieder aus den Reihen der CDU, CSU und FDP vor allem die Bereiche „ öffentliche Sicherheit“ ,
„ Straßenbau“  und „ Wirtschaftsförderung“  vertreten. SPD und Bündnis 90/Grüne versuchten sich besonders
in den Bereichen „ Umweltschutz“  sowie „ Sozial- und Jugendhilfe“  zu profilieren.
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13.2.2 Politische Akteure auf Ebene der Städte und Gemeinden

Die obersten Beschlussorgane auf kommunaler Ebene sind die Stadt- oder Gemeinde-

räte. Sie sind den kommunalen Verwaltungen übergeordnet und der Ort der politischer Wil-

lensbildung und Entscheidung. Die bestehenden Gemeindeverfassungen sind in Deutschland

recht unterschiedlich ausgestaltet.85 Diese Unterschiede wurden nach weitreichenden Refor-

men der kommunalen Verfassungen geringer. Die Grundzüge der jeweiligen kommunalen

Politikfelder werden im Rat und in der Verwaltung politisch ausgehandelt. In den Verwaltun-

gen werden diese Entscheidungen vorbereitet und ausgeführt. Das Verhältnis zwischen beiden

politischen Akteuren gestaltet sich wiefolgt:
ehrenamtlich hauptamtlich

Bürgermeister

Amtsvorstand
Beigeordnete
Verwaltung

Rat

Bürgerschaft

leitet als
Vorsitzender

leitet als
Vorsitzender

Abbildung 20: Verhältnis von Rat und Verwaltung auf Gemeindeebene 86

Mit Ausnahme des Bürgermeisters sind alle Mitglieder von Gemeinde- oder Stadträten

ehrenamtlich tätig. Der Oberbürgermeister – in kleineren Gemeinden der Bürgermeister –

wird direkt von den Bürgern gewählt. Er ist generell für die Leitung und Beaufsichtigung der

Verwaltung zuständig. Gleichzeitig ist er Repräsentant und stimmberechtigtes Mitglied des

Gemeinderates. Damit hat er mit der Verwaltungsleitung und dem Ratsvorsitz eine herausge-

hobene Stellung.87 In der kommunalpolitischen Praxis ist es oft so, dass die ehrenamtlichen

Ratsmitglieder unter Arbeitsüberlastung leiden. In größeren Städten behilft man sich daher

bisweilen mit Fraktionshilfsdiensten, der Beratung von kommunalpolitischen Parteinebenor-

ganisationen oder hauptberuflichen Fraktionsgeschäftsführern. Das Zeitbudget von Kommu-

nalpolitikern hat SIMON für die zweite Hälfte der 80er Jahre erhoben:

                                               
85 Einen Überblick über die Grundtypen kommunaler Verfassungen gibt z. B. Schmidt-Eichstaedt, Gerd: Die

Gemeindeordnungen und die Kreisordnungen in der Bundesrepublik Deutschland; Stuttgart u. a. O. 1994.
86 Quelle: BBR: Stadtentwicklung und Städtebau; Bonn 2000, Seite 17, eigene Darstellung.
87 Vgl. ebenda, Seite 18. Wobei die Kompetenzen und die Stellung der Bürgermeister nicht überall gleich sind.
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Kommunalpolitische Tätigkeit Zeitaufwand (in
Stunden)

Plenarsitzungen des Stadtrates 6,4
Sitzungen von Ratsausschüssen 12,8
Fraktionssitzungen 10,9
Sitzungen von Fraktionsarbeitsgruppen 6,5
Gespräche mit der Verwaltung 4,8
Gespräche und Veranstaltungen mit Bürgern, Interessengruppen und Vereinen 9,5
Parteiveranstaltungen 7,3
Gesamtaufwand 58,2

Tabelle 29: Monatlicher Zeitaufwand von Stadtratsmitgliedern88

In Gemeinde- und Stadträten scheinen Selbständige und Mitarbeiter des öffentlichen

Dienstes einen hohen Anteil zu haben. Eine wichtige Einflussgröße ist die Abkömmlichkeit

vom Arbeitsplatz. Oft sind auch Arbeitnehmer in kommunalen Parlamenten vertreten, deren

Arbeitgeber an kommunalpolitischen Belangen interessiert ist. In der Praxis scheint die ge-

sellschaftlich große Gruppe der Arbeiter und Angestellten unterrepräsentiert zu sein.89

Nach RUDZIO versuchen drei Erklärungsansätze kommunale Politikprozesse im

Spannungsfeld zwischen „Politik“  und „ Administration“  darzustellen. Nach der ersten These

spielt im praktischen kommunalen Politikgeschehen die hauptberufliche Kommunalverwal-

tung im Verhältnis zu den kommunalen Parlamenten meist eine Führungsrolle. Aus dem Be-

reich der Verwaltung werden in der Mehrzahl der Fälle entscheidungsreife Anträge in die

Parlamentsarbeit eingebracht oder Initiativen eingebracht. Im Normalfall finden die Verwal-

tungsvorlagen im Rat auch Zustimmung. Daraus kann aber nicht zwingend der Schluss gezo-

gen werden, dass die tendenziellen Richtungsentscheidungen tatsächlich innerhalb der Ver-

waltung erfolgt sind.90

Es scheint nach der zweiten These nämlich so zu sein, dass im Bereich der Städte und

Gemeinden eine Gruppe von einflussreichen politischen Akteuren als Vorentscheider wirkt.

Dabei handelt es sich um Vertreter und Mitglieder sowohl des politischen als auch des admi-

nistrativen Bereichs:
�

 Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat,
�

 Parteivorsitzende,
�

 Ratsausschussvorsitzende (jeweils aus den Mehrheitsfraktionen),
�

 Verwaltungschef sowie
�

 Dezernenten aus den Reihen der Mehrheitsparteien.

Aus dieser Gruppe trifft sich in Abhängigkeit von der zu treffenden Entscheidung eine

bestimmte Anzahl politischer Akteure in unterschiedlicher Zusammensetzung. Diese politi-

schen Vorentscheider oder Weichensteller bringen Sachinformationen ein und verfügen als

Verwaltungsmitglied über persönliche Kontakte zu überörtlichen Institutionen und Administ-

rationen. Als Vertreter aus dem Bereich der Politik verfügen sie über ortsspezifische Kennt-

nisse, kennen die Einstellungen der Ratsmitglieder und der Öffentlichkeit. Sie können daher

die Grenzen des politisch Machbaren einschätzen.91

                                               
88 Quelle: ebenda, Seite 377 – eigene Darstellung nach Simon, Klaus: Repräsentative Demokratie in großen

Städten, Melle 1988, Seite 29f.
89 Vgl. ebenda, Seite 377f.
90 „ These von der kommunalen Politik unter exekutiver Führerschaft“ . Vgl. ebenda, Seite 378f.
91 „ These vom Kreis einflussreicher Vorentscheider“ . Vgl. ebenda, Seite 379.
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Nach einer dritten These wirken sich die Unterschiede in den kommunalen Verfassun-

gen auf die dortigen Entscheidungsprozesse aus. Vor allem im Fall direkt gewählter Bürger-

meister scheint die Bedeutung der Verwaltungsspitzen und der Ausschüsse des Gemeinderats

höher zu sein. Denn durch seine starke Stellung ist eine einheitliche Stadtpolitik eher möglich.

RUDZIO weist darauf hin, dass in Anbetracht der großen Zahl der Städte und Gemeinden

eine allgemeine These für den gesamten kommunalen Bereich aufgestellt werden kann. Es ist

aber wahrscheinlich, dass mehrere konkurrierende Thesen zur Erklärung kommunaler Ent-

scheidungsprozesse nebeneinander bestehen können.92

Auf Ebene der Kreise entspricht dem Bürgermeister der „Landrat“  und der Gemeinde-

ordnung die „ Kreisordnung“ . Der Landrat hält analog zum Bürgermeister den Vorsitz über

den Kreistag inne und steht dem Kreisausschuss vor, einem magistrats- oder hauptausschuss-

ähnlichem Gremium. Der Landrat als Kreisverwaltungsleiter hat gegenüber dem Bürger-

meister jedoch einen deutlich erweiterten Zuständigkeitsbereich.93

14 Parameter der Einflussnahme auf politische Prozesse

14.1 Merkmale von Lobbyarbeit

14.1.1 Interdisziplinärer Charakter

Professionelle politische Lobbyarbeit erfordert das benötigte Sach- und Fachwissen

derjenigen Bereiche, in denen sie betrieben wird. Dies ist die notwendige Voraussetzung,

wenn sie erfolgreich sein soll. Der oder die Lobbyisten sollten in der Lage sein, neben diesem

Fachwissen auch andere Kenntnisse, Erkenntnisse und Erfahrungen zu verbinden, um die ge-

wünschten Resultate zu erreichen. Den entsprechenden inter- bzw. multidisziplinären Cha-

rakter des Lobbying unterstreicht FARNEL, wenn er von „ fünf goldenen Regeln des Lobby-

ing“  spricht: 20 % Recht, 20 % Politik, 20 % Kommunikation, 20 % Wirtschaft und 20 %

Kommunikation.94 Beim Lobbying großer Unternehmen findet dies seine Entsprechung in den

Beziehungen, die zwischen ihm und den zahlreichen verschiedenen unternehmerischen An-

spruchsgruppen bestehen.95 Diese sind ebenfalls äußerst differenzierter Natur.

Da der erfolgreiche Lobbyist freien Zugang zu allen Bereichen im Unternehmen haben

sollte, liegt es nahe, dass auch seine Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend gestaltet sind.

Er sollte die Möglichkeit haben, bezüglich eines aktuellen oder möglicherweise eines zukünf-

tigen Problems auf allen Ebenen und in allen Bereichen seiner Organisation jederzeit Infor-

mationen abfragen zu können. Dies gilt für strategische Fragen genauso wie für technische

Detailfragen. Wichtige Voraussetzung ist, dass sich die Organisation bezüglich seiner Lobby-

strategie eindeutig und grundsätzlich positioniert, weil davon auch die Stellung des Lobbyis-

ten im Unternehmen davon beeinflusst wird. Wenn diese Voraussetzungen geschaffen sind, so

                                               
92 Vgl. ebenda, Seite 379ff.
93 Vgl. ebenda, Seite 375.
94 Vgl. Farnel, Frank: Am richtigen Hebel: Strategie und Taktik des Lobbying, Landsberg/Lech 1994, S. 29f.

Der Autor zitiert aus dem Buch „Profession lobbyman: le pouvoir des coulisses“, Paris: Hachette, 1987, von
Bernard Le Grelle.

95 Siehe Abschnitt
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liegt es beim aktiven Lobbyisten, unter anderem mit interdisziplinärem und breit gestreutem

Sachwissen den Spielraum zu nutzen, den ihm sein Unternehmen einräumt.96

14.1.2 Der politische Markt

Verbindliche politische Entscheidungen in modernen Demokratien sind das Ergebnis

des Aushandelns zwischen unterschiedlichen Interessen und Interessengruppen. Dabei müssen

die Positionen verschiedener politischer Akteure auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner

gebracht werden97, damit diese Entscheidungen letztlich auch akzeptiert werden. Die politi-

sche Arena, in der politische Akteure ihre Entscheidungen aushandeln, kann nach SEBALDT

als Markt charakterisiert werden: Bestimmte politische Akteure bieten Waren an, andere poli-

tische Akteure sind bereit, dafür eine Leistung zu erbringen.

Politischer Akteur
Interessenvertreter Politischer Entscheider
Loyalität Sondervergünstigungen
Wahlunterstützung Sicherung des Status Quo
Informationen Informationen

     Tabelle 30: Beispiele für Warenangebote politischer Akteure98

Interessenvertreter bieten beispielsweise in Form fachspezifischer Informationen Wa-

ren an, die für politische Entscheider eine unverzichtbare Rolle spielen. In jeder Legislaturpe-

riode werden rund 500 verschiedene Gesetze und zahlreiche Ausführungsverordnungen ver-

abschiedet. Ohne die fachliche Zuarbeit aus dem Bereich von Interessengruppen wäre das

zentrale Entscheidungssystem unseres Staates kaum steuerungsfähig, weil sonst fundierte

Entscheidungsgrundlagen fehlen würden. Die entsprechenden Informationen bieten Interes-

sengruppen auf dem politischen Markt feil. Sie sind sozusagen das Pfund, mit dem sie wu-

chern können99. Als Gegenleistung sind die Interessengruppen an für sie relevanten Insider-

Informationen interessiert: Wie werden sich relevante gesetzliche Rahmenbedingungen wei-

terentwickeln? Sind Novellierungen zu erwarten? Wenn ja: Zu welchen Wirkungen werden

sie führen? Steht zu erwarten, dass konkurrierende Interessengruppen Vorstöße unternehmen?

Der Wert der Loyalität besteht darin, politische Entscheidungen nicht zu behindern o-

der zu blockieren. Ferner kann eine Interessengruppe eigenen Mitgliedern nahe legen, im

Falle einer Wahl eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Politische Akteure bieten demnach

wie auf einem Tauschmarkt eigene Waren an und zeigen gleichzeitig Interesse an den Ange-

boten anderer Akteure. Somit besteht ein simultanes Nebeneinander von Angebot und Nach-

                                               
96 Vgl. Strauch, Manfred: Lobbying – Wirtschaft und Politik im Wechselspiel; Wiesbaden 1993, Seite 57.
97 Zu Prozessformen politischer Konflikte vgl. z. B. von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Sei-

te 36f.
98 Quelle: Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus; Opladen 1997, Seite 54, eigene Darstellung.
99 Diese Ansicht teilt auch BUHOLZER, denn „ indem sich Interessengruppen professionell auf gruppenspezifi-

sche Probleme konzentrieren, erlangen sie eine spezialisierte Sachkompetenz, einen Grundstock an Informa-
tion, Wissen und Know-how, der sie zur Bearbeitung und Lösung gewisser Probleme für den Staat unent-
behrlich macht“ . Vgl. Buholzer, René: Legislatives Lobbying in der Europäischen Union, Stuttgart u. a. O.
1998, Seite 56.
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frage von und nach politischen Waren. Das Akteurshandeln ist dabei von verschiedensten

Motiven geleitet, was die entsprechenden Prozesse kaum durchschaubar erscheinen lässt. 100

Auf dieses „Element der Unsteuerbarkeit“  weist auch PRITTWITZ hin, wonach im

politischen Prozess die handelnden Akteure über gewisse Freiheitsgrade verfügen. Dies

drückt sich vor allem durch, Orientierungen, Interessen, Verhaltensmuster, Einfluss, Prozess-

formen sowie die relevanten sozioökonomischen Rahmenbedingungen aus.101 Der politische

Markt ist nicht vollständig. Bei den Waren, die angeboten und nachgefragt werden, handelt es

sich um knappe, nicht beliebig vermehrbare Güter, die an verschiedenen Orten nicht in der

gleichen Qualität vorgefunden werden.102 Bei den hier beschriebenen politischen Tauschge-

schäften geht es um die Befriedigung der zugrundeliegenden Interessen. Im klassischen Gü-

termarktsituation wollen Anbieter durch die erzielten Gewinne ihren Wohlstand mehren,

gleichzeitig möchten die Kunden durch den Erwerb bestimmter Güter ihren Lebensstandard

erhöhen. Diese Fundamentalinteressen finden auch im politischen Markt ihre Entsprechung,

denn politischen Entscheidern und Interessengruppenvertretern geht es um das selbe Ziel: Das

Treffen politischer Entscheidungen in ihrem eigenen Interesse.103

14.1.3 Pflege von Kontakten und Kooperationen

Im Verhältnis zwischen Lobbyisten und politischen Entscheidern kann davon gespro-

chen werden, dass die zwischen ihnen bestehenden Beziehungen in der Regel von dauerhafter

Natur sind. Diese Beziehungen lassen vor allem dann einen langfristigen Nutzen erwarten,

wenn mit den jeweiligen Partnern im Verband bzw. im Bereich der Politik offen und ehrlich

umgegangen wird. SEBALDT weist darauf hin, dass es sich nicht lohnt, seine Gesprächspart-

ner stockend, zurückhaltend oder nicht vollständig mit relevanten Informationen zu versor-

gen. Da von der Langfristigkeit der Beziehungen zwischen politischen Entscheidern und Lob-

byisten ausgegangen wird, muss damit gerechnet werden, dass bei der nächsten Interaktion

zwischen beiden dieses Infragestellen des Vertrauensverhältnisses sanktioniert werden kann.

Beim nächsten Aufeinandertreffen können dann politische Entscheider ihrerseits Informatio-

nen vorenthalten oder sie zuerst konkurrierenden Lobbyakteuren zukommen lassen. Möglich

ist auch, das Informationen mit strategischem Frühwarncharakter zurückgehalten werden, so

dass eine Lobbygruppe durchaus ins „offene Messer“  laufen kann, weil sie auf bestimmte sich

anbahnende Entscheidungen nicht oder nur schlecht vorbereitet ist.104 In diesem Fall käme

eine wichtige Funktion des Lobbying nicht zum Tragen: Die gezielte aktive Informations-

sammlung bei allen relevanten politischen Akteuren, die an politischen Entscheidungsprozes-

                                               
100 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus; Opladen 1997, Seite 55f.
101 Vgl. von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 14.
102 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus; Opladen 1997, Seite 56. Beispielsweise wird die Qualität

von Informationen über kommende Steueränderungen außerhalb des Finanzministeriums geringer sein als di-
rekt aus dem Ministerium.

103 Vgl. ebenda, Seite 56f.
104 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus; Opladen 1997, Seite 58. der Autor verweist dabei auf spiel-

theoretische Simulationen von Robert Axelrod.
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sen teilnehmen. Denn besonders wichtig ist es, diejenigen Informationen zu lokalisieren und

zugänglich zu machen, die in der Regel eben nicht veröffentlicht werden.105

In der politischen Praxis ist zu beobachten, dass die Kontakte zwischen politischen

Entscheidern und Lobbyisten eine feste, starre Form annehmen. Der Transaktionskostenansatz

liefert eine Begründung dafür, weshalb es dazu kommt. Dabei spielen besonders menschliche

Faktoren eine wichtige Rolle, wobei von weitsichtigen und rationalen Akteuren ausgegangen

wird.106 Einflussnahmeversuche führen zu Transaktionskosten, denn die dafür erforderlichen

Kontakte müssen geknüpft werden, die Gesprächs- und Kontaktpartner müssen als vertrau-

enswürdig wahrgenommen werden und ihre Kompetenz unter Beweis stellen. Kurz: Man

muss sich in einem Ausmaß kennenlernen, das eine Basis für dauerhafte Kontakte ist. Wenn

sich diese Kontakte verfestigen, werden Transaktionskosten verringert, weil der erforderliche

Aufwand nur einmal, zum Beginn dieser Beziehungen, zu erbringen ist. Bei späteren Interak-

tionen zwischen Einflussadressat und Lobbyist kann auf erworbenes Wissen gebaut werden.

In pluralistisch organisierten Gesellschaften bilden sich in der Tat „neokorporatistische Ver-

netzungen und kommunikative Verfestungen“  zwischen Lobbyakteuren und staatlichen Stel-

len heraus.107 Der systematische und langfristig orientierte Aufbau von persönlichen Kontak-

ten leistet einen wesentlichen Beitrag zur Glaubwürdigkeit, die als das größte Kapital von

Interessengruppenvertretern angesehen wird. Denn schließlich sind es die anerkannten Ex-

perten, die Politiker und Ministerialbeamte mit korrekten, brauchbaren und zuverlässigen In-

formationen versorgen. Dadurch kann der Lobbyist in die Rolle eines langfristigen Beraters

für teile der Politik und der Verwaltung schlüpfen.108

14.1.4 Wahrnehmung des Verhaltens der Deutschen Bahn AG im Hinblick auf die syste-
matische Pflege und die Ausgestaltung von Kontakten im politischen Umfeld

Auf die enorme Bedeutung des Kontaktaufbaus und der Kontaktpflege als Schlüssel-

größe für eine erfolgversprechende Lobbyarbeit wurde im vorangegangenen Abschnitt einge-

gangen. Im Rahmen der durchgeführten Expertengespräche wurden die Gesprächspartner

gebeten, aus ihrer Sicht das Verhalten der DB AG im Bereich des Kontaktmanagements zu

beschreiben. Ein ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates der Bundesbahn und der DB AG

betont zunächst, dass die Einflussnahme auf politische Prozesse und Entscheidungen auf allen

politischen Ebenen erfolgen sollte, als er sagte:
„ Was das Verhalten der Bahn angeht, (...) da müssen Sie auf allen Hochzeiten tanzen. Da müssen Sie im Par-
lament in Berlin was machen, da müssen Sie in den Landesparlamenten was machen, beim Städtetag und auf

                                               
105 Vgl. Strauch, Manfred: Lobbying – Wirtschaft und Politik im Wechselspiel; Wiesbaden 1993, Seite 21.
106 Vgl. Kreps, David: Mikroökonomische Theorie; Landsberg am Lech 1994, Seite 683ff. und zur theoretischen

Vertiefung: Wiliamson, Oliver: The Economic Institutions of Capitalism; New York 1985, Milgrom, P; Ro-
berts, J: Bargaining Costs, Influence Costs, and the Organization of Economic Activity, in: Alt, J; Shepsle, K.
(Hrsg.): Positive Perspectives on Political Economy; Cambridge 1990, Seite 57 – 90.

107 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus; Opladen 1997, Seite 59ff. In den von ihm durchgeführten
Expertengesprächen wurde dies weitgehend bestätigt, vgl. ebenda, Seite 244ff. und Seite 250f, dort vor allem
zur Kontaktroutinisierung. Zum Phänomen des „ Neokorporatismus“  vgl. den Überblick bei SEBALDT an
der angegebenen Stelle, oder kompakter: Matuschek, Gerald: Neokorporatismus als Form politischer Steue-
rung; Berlin 1998.

108 Vgl. Buholzer, René: Legislatives Lobbying in der Europäischen Union, Stuttgart u. a. O. 1998, Seite 56.
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der kommunalen Ebene auch. Da müssen Sie sich für eine umweltorientierte und rationale Verkehrspolitik en-
gagieren und in den entsprechenden Verbänden engagieren – Sie müssen eben auf allen Hochzeiten tanzen!“ 109

Die Bedeutung der Kontaktpflege unterstreicht der Geschäftsführer eines großen bah-

naffinen Verbandes ebenfalls. Gleichzeitig weist er aber darauf hin, dass die Komplexität des

Unternehmens „Deutsche Bahn AG“  oft als Störgröße wirkt.
„ Beziehungsnetzwerke, Beziehungsmanagement und Lobbystrategie sind Schlagworte. Langfristiger Aufbau
von Kontakten und vor allem persönliche Kontakte sind das Wichtigste überhaupt. Man kann es an einem Bei-
spiel näher festmachen. Ich habe mal einen Pressesprecher näher kennen gelernt von der Deutschen Bahn AG.
Der meinte: ‚Wissen Sie was, 50 Prozent der Leute, die bei mir anrufen, sind gar keine Journalisten. Da ruft
zum Beispiel der Bürgermeister von Kleinposemuckel an, der mit seiner Schrankenanlage nicht klarkommt,
und der bei der Bahn irgend jemanden sucht, bei dem er weiterkommt. Der weiß nicht, an wen er sich wenden
soll!’. Und so etwas ist wirklich mehr als symptomatisch. Dass dann praktisch der Pressesprecher, der schon
einige Jahre dabei ist und das Unternehmen kennen sollte, dann sagen kann: ‚Ja gut, das betrifft dann die Netz-
niederlassung X, da müssen Sie Herrn X oder Herrn Y anrufen. Die können Ihnen dann mit Ihrer Schranken-
anlage weiterhelfen!’. Auf der anderen Seite kann man sich da aber schon ‚seine Leute’ aufbauen, wenn man
mehr damit zu tun hat, so wie wir. Dann sieht man auch manchmal, wie sehr dann intern bestimmte Abteilun-
gen agieren. Da sagt der Eine: ‚Das ist hier angebunden, dieses ist abgestimmt mit Herrn X’, da sagt der Ande-
re: ‚Nein, das läuft bei Herrn Y’, dann sagt ein Dritter: ‚Nein, so läuft das nicht, das wird mit Herrn Z aus der
Abteilung XXX abgestimmt!’. Nach außen treten diese Abteilungen zwar schon geschlossen auf, aber im Hin-
blick auf eine gute Unternehmenskultur ist das schon schwierig. Ich habe zwar früher auch in einem Großun-
ternehmen gearbeitet, in dem die Entscheidungswege immer länger geworden sind, aber es scheint mir so, dass
das bei der Bahn extremer ist und auch stärker ausgeprägt ist.“ 110

Auf Länderebene differenziert der Geschäftsführer eines Nahverkehrszweckverbandes

zwischen seiner persönlichen Einschätzung des für seinen Bereich zuständigen Konzernbe-

vollmächtigten der DB AG und dem Auftritt des Unternehmens im politischen Raum.
„ Diejenigen Mitarbeiter der Bahn, deren Auftreten im politischen Raum kritisiert wird, sind [nicht die] BKL111.
Sowohl der Herr X, das ist ein ganz feiner Mann, der bemüht sich schon, als auch der Herr Y, was für ihn ein
absoluter Eiertanz ist, das muss man wissen, zwischen den Ansprüchen der Konzernspitze, der Herr Z mit sei-
nen ziemlich ruppigen Ansätzen zur Zeit, und den Bedürfnissen, die das Land hat, irgendwo einen Ausgleich
zu schaffen. Das ist eine sehr schwierige Arbeit, die er da leisten muss, bei der das Gehalt, dass er bekommt,
sicherlich nicht ausreicht, um die Schmerzen auszugleichen, die er erleidet. Die Bahn insgesamt tritt inzwi-
schen nach Gutsherrenart auf, das ist das Problem: Der Vorstand, die Frankfurter. Ich kann es ja nur aus der
SPNV-Sicht benennen, wir haben zur Zeit im Kreis der SPNV-Leute die Auffassung, dass die Spitze der Bahn
überhaupt nicht begriffen hat, bis zum heutigen Tage überhaupt nicht begriffen hat, dass die Länder ihre Groß-
kunden sind. Was nicht sofort wieder zu einer für die Bahn schwierigen Ambivalenz führt.“ 112

Der Geschäftsführer eines anderen Nahverkehrszweckverbandes beurteilt das Kon-

taktmanagement einiger Unternehmen der Deutschen Bahn Gruppe ebenfalls sehr kritisch. In

seinen Äußerungen betont er, dass unternehmensinterne Organisations- und Zuständigkeits-

probleme dazu beitragen, dass sich Kontakte zwischen politischen Akteuren und Mitarbeitern

der Bahn, die im bahnpolitischen Umfeld agieren, nicht stabilisieren können. Der Interview-

partner weist ferner darauf hin, dass dadurch sogar die Kontaktinitiierung behindert wird.
„ Eigentlich ist seit der Bahnreform alles nur schlechter geworden. Beispielsweise kann man innerhalb der Ent-
scheidungsstrukturen der DB Regio AG nicht erkennen, wer welche Kompetenzen hat. (...) Die DB Regio AG
hatte in X eine Ausschreibung gewonnen. Mit dem für den betreffenden Regionalbereich zuständigen Leiter
der DB Regio AG haben wir dann mit den Verhandlungen über die Ausgestaltung des entsprechenden Ver-
kehrsvertrages begonnen und auch über die Umsetzung der vertraglichen Bestimmungen. Schon dies waren
sehr mühsame Prozesse. Als der Vertrag dann schließlich kurz vor der Unterzeichnung stand, wurde uns ge-
sagt, der Vertrag müsse pro forma noch einmal in die Zentrale nach Frankfurt geschickt werden. Die bereits
geplante Vertragsunterzeichnung wurde daraufhin verschoben, die ‚neuen’  Verhandlungen müssten dann in der
Frankfurter Zentrale fortgesetzt werden. Da saßen wir auf ein Mal mit neuen Mitarbeitern der DB Regio AG
zusammen, die vom Vorlauf nichts wussten, die Verhandlungen mussten dann bei ‚Null’  beginnen. Wir vom

                                               
109 Interview Nr.39, Seite 7.
110 Interview Nr. 48, Seite 4f. – Passage anonymisiert.
111 BKL = Beauftragter der Konzernleitung. Sei März 2001 heißen die vormaligen BKL „ Konzernbevollmäch-

tigte der Deutschen Bahn AG für das Bundesland X.“
112 Interview Nr. 31, Seite 6. Passage anonymisiert.



Teil 3: Lobbyarbeit im politischen Prozess

Seite 195

Zweckverband fanden uns plötzlich auf der Anklagebank wieder und mussten unseren eigenen Vertragsent-
wurf verteidigen. Bei den nächsten Verhandlungen in Frankfurt kann dann wieder alles ganz anders sein. Dies
drückt massiv auf die Stimmung! Zum Einen spüren wir eine massive Verunsicherung innerhalb des Personals
von DB Regio, denn da traut sich keiner mehr was zu. Bevor man aktiv wird, muss man sich erst einmal in der
Zentrale rückversichern. (...) 
Wenn ich kein ‚Insider’  mit regelmäßigen täglichen Kontakten zur Deutsche Bahn AG wäre, dann hätte ich
schon längst aufgegeben. Denn nur noch Insider scheinen zu wissen, wer bei der Bahn für was zuständig ist.
Ich kann die zahlreichen Bürgermeister verstehen, die sich darüber beklagen, dass sie für ihre Angelegenheiten
bei der Bahn keine zuständigen Ansprechpartner finden. Wenn ich nicht von Berufswegen damit zu tun hätte,
würde ich sagen, das Ganze ist ein Kabarett. Man muss doch einfach sehen, dass dieses Verhalten ganz drama-
tische Auswirkungen auf die Akzeptanz der Bahn im politischen Raum hat.“ 113

Ein leitender Mitarbeiter der DB AG betont, dass in der politischen Spitze seines Un-

ternehmens nach seiner Kenntnis von einem geplanten Kontaktmanagement kaum gesprochen

werden kann.
„ [Der] häufige Wechsel von Zuständigkeiten verhindert nicht nur stabile Beziehungsnetzwerke, sondern verur-
sacht regelrechte Verärgerung, weil die Leute eben denken ‚Das kann ich mir auch schenken, mit so jemandem
über etwas zu reden!‘. Und wenn dann mal etwas passieren kann, dann sind die Ansprechpartner bei der Bahn
in erster Linie darauf bedacht, sich erst einmal abzusichern und zu sagen ‚Ja eigentlich kann ich gar nichts sa-
gen. Auch die wichtige Voraussetzung für eine erfolgversprechende Lobbystrategie, die systematische Pflege
und der systematische Ausbau entsprechender Beziehungsnetzwerke, das ist ganz klar, [gibt es] nach meiner
Kenntnis bei der Bahn nicht. Das beruht auf persönlichen Kontakten, auf zufälligen Kontakten. Dazu eine klei-
ne Anekdote: Ich hatte (...) eine Liste gemacht, zu welchen Bundestagsabgeordneten und deren Mitarbeitern
ich Kontakte habe. Diese Kontakte habe ich in (...) bei X, Y, Z, die in anderen Bereichen tätig sind, um mal
gegenzuchecken, was haben die für Kontakte. Ich habe überhaupt nur von X eine Rückmeldung bekommen,
ansonsten nur eisernes Schweigen geerntet. Mein Eindruck war (...) dass die meisten Leute überhaupt keine
Kontakte haben, die eigentlich für politische Arbeit zuständig sind – oder nur wirklich sehr wenige Kontakte,
auf denen sie ihre gesamten politischen Einschätzungen aufbauen. Also systematisch erweitert werden diese
Kontakte nach meinem Dafürhalten nicht. Und qualifiziert genutzt ‚Wer ist wofür ansprechbar? Wer ist wo zu-
ständig?’ , wird da gar nichts. Es gibt keine vernünftige Datenbank dafür. Noch nicht mal in den Köpfen.“ 114

Ein anderer Mitarbeiter der Leitungsebene der DB AG verweist ebenfalls auf unter-

nehmensinterne Gründe, die ein erfolgreicheres Kontaktmanagement erschweren.
„ Oft sagen wir nichts, weil wir innerlich zerrissen sind oder weil von ‚oben’  keine Position festgelegt wird. Es
ist dann oft einfacher, nichts zu sagen, als etwas Falsches. Und vor Ort können dann die Themen nicht mehr
gestemmt werden.“ 115

Ein Mitarbeiter auf der Leitungsebene im Unternehmensbereich Personenverkehr der

DB AG wird konkreter, als er mögliche Gründe für die Schwierigkeiten beim Kontaktmana-

gement seines Unternehmens anführte:
„ Allerdings muss man konstatieren, dass sich auch die organisatorischen Strukturen innerhalb der verschiede-
nen Konzerntöchter verschieden entwickeln. Es ist schwierig, Kontakte auf Arbeits- oder auf fachlicher Ebene
aufzubauen, da man die Ansprechpartner einfach nicht mehr kennt. Es wirkt beispielsweise sehr erschwerend,
dass heute vor Ort viele Niederlassungsleiter oder auch Bahnhofsmanager nicht mehr vorhanden sind. (...) Am
Beispiel der Bahnhofsmanager lässt sich gut zeigen, wie bei den Gesprächspartnern im politischen Raum Frust
erzeugt werden kann. Die wenigen Bahnhofsmanager, die es noch gibt, sind oft nicht mit der für die Ge-
sprächsführung mit lokalen und kommunalen Politikern notwendigen Kompetenz ausgestattet. Trotzdem neh-
men sie an diesen Gesprächen als Vertreter der DB Station&Service AG teil. Wenn dann die eine bestimmte
Entscheidung ansteht, muss dann das Ganze von vorne aufgerollt werden, weil nur die Zentrale die Entschei-
dungskompetenz hat. Dann gibt es nur noch Frust, wenn der Bürgermeister oder der Landrat merken, dass der
Bahnhofsmanager nur ‚gequasselt’  hat. Dieser Frust wird dann auf  ‚die Bahn’  projiziert.“ 116

Ein weitere Mitarbeiter der Leitungsebene der DB AG, der im bahnpolitischen Umfeld

tätig ist, äußert sich aber optimistisch, dass innerhalb des Unternehmens ein Umdenken statt-

gefunden habe.

                                               
113 Interview Nr. 17, Seite 5f., Passage anonymisiert.
114 Interview Nr. 23, Seite 8f. – Passage anonymisiert.
115 Interview Nr. 26, Seite 3.
116 Interview Nr. 10, Seite 6f.
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„ Wir haben da tatsächlich einige Mitarbeiter, die als Vertreter der Deutschen Bahn AG im politischen Feld a-
gieren und noch nicht bemerkt haben, dass wir uns inzwischen im Wettbewerb mit anderen Konkurrenten be-
finden, dass wir nicht mehr die Bundesbahn sind. Wenn es da manchmal zu ‚unangenehmen Erscheinungen’
kommt, dann wird diesen Einzelfällen nachgegangen. Dann wird das gerade gestellt.“ 117

Wie das Kontaktmanagement der DB AG im Bereich der Bundespolitik wahrgenom-

men wird und unter zahlreichen Änderungen der Organisationsstruktur leidet, erläutert ein

Mitarbeiter der Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die momentanen

Kontakte zur DB AG beurteilt er aber als gut.
„ Also aufgrund meiner eigenen politischen Erfahrung kann ich das nur bestätigen, dass man im Grunde ge-
nommen bei der Bahn überhaupt nicht weiß: ‚Wie funktioniert der Laden?’  Es wird ständig umstrukturiert. Es
gibt nicht einfach mal ein Organigramm, bei dem man dann weiß, wo man dran ist. Wichtige Lobbypersonen,
zu denen man über Jahre hinweg ein Vertrauensverhältnis aufbauen müsste, drohen mehrfach umbesetzt zu
werden. Beim ADAC weiß ich, ist die wichtige Ansprechperson ist seit vielen Jahren da, bei der Bahn ist sie
immer gefährdet. (...) Deshalb fragt man sich natürlich, ob nicht ein ganz großer Teil der Probleme der Deut-
schen Bahn daraus resultiert, dass sie sich intern nicht geregelt kriegt. Das geht so weit, dass man den Eindruck
aus der Politik heraus gewinnt, dass sich die Deutsche Bahn primär darauf konzentriert, sich umzubauen, an-
statt sich endlich mal darauf zu konzentrieren, Marktpotenziale für sich zu gewinnen. Das ist ganz stark der
Eindruck, den wir ‚als Politik’  gewonnen haben.“ 118

Aus dem Bereich der Forschung äußert ein Bahnexperte die Auffassung, dass man für

die DB AG Verständnis aufbringen sollte, da sie sich zur Zeit in einer Umorganisationsphase

befindet. Gleichwohl verkennt er nicht, dass ein Aufbau stabiler Kontakte auf allen politi-

schen Ebenen dadurch erschwert und Verunsicherung erzeugt werde.
„ Natürlich ist zunächst einmal zu sagen, dass die Bahn AG ein Unternehmen ist, das sich nicht in die Karten
gucken lässt. Ein Unternehmen, das, was bei Reformen nahe liegt, wie eine Amöbe ständig seine Form ändert,
der als Partner für Kooperationen zunächst schon mal ziemlich unattraktiv ist. Selbst wenn alle guten Willens
ist, führt natürlich das ständige Umorganisieren zu einer Menge von Desorientierung und Frustration. Jetzt
denke ich, dass wir uns an der Stelle auch noch mal ganz klar sagen müssen: Wir reden über Lobbyismus auf
den verschiedenen Ebenen. Bisher war es die zentrale Ebene, über die man nachgedacht hat, ich sage mal, der
bundespolitische Lobbyismus. Rahmengesetzgebung, Parlament, Ministerien. 
Die Zukunft des Schienenverkehrs hängt natürlich genau so vom regionalen und lokalen Lobbyismus ab. Der
erfolgt aber nun in anderen Strukturen und mit anderen Instrumenten. Und jetzt haben wir das Problem, dass
überhaupt nichts stabil ist, im Moment. Also die grobe Struktur der DB AG insgesamt und die kleine Struktur
organisieren sich dauernd um. Das macht natürlich die Kooperation nun wirklich enorm schwer.“ 119

                                               
117 Interview Nr. 24, Seite 4.
118 Interview Nr. 25, Seite 8.
119 Interview Nr. 45, Seite 10f.
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14.1.5 Spielregeln des Lobbying

Titel Inhalt
1 Geben und Nehmen heißt... ...nicht nur als Bittsteller auftreten sondern auch Informationen vermitteln.

2
Informationslücken füllen und
Informationsbedürfnisse be-
friedigen

Staatliche Eingriffe in die Gesellschaft, z. B. durch Gesetze, hängen vom Informationsstand über die Kom-
plexität der zu regelnden gesellschaftlichen Problemfelder ab. Der Lobbyist sollte daher benötigte aktuelle
technische und politische Informationen vermitteln.120

3 Informationsvorsprung schaf-
fen

Sowohl gegenüber den Lobbyingadressaten als auch gegenüber Auftraggebern aus dem eigenen Unterneh-
men oder der Interessengruppe.

4 Informationswege verkürzen Für Verwaltungsmitglieder oder Politiker ist es oft hilfreich, benötigte Informationen mit Hilfe des Lobby-
isten direkt aus den beteiligten gesellschaftlichen Bereichen erhalten.

5 Immer präsent sein bedeutet...
...zeitliche Nähe zu relevanten politischen Entscheidungen und räumliche Nähe zu politisch relevanten
Prozessen: Daher sollten Lobbyisten immer „ am Ball bleiben“ , um ständig als Informationsquelle zur Ver-
fügung zu stehen.

6 Könner fangen früher an Der Lobbyist sollte versuchen, auf relevante politische und Verwaltungsentscheidungen zu einem möglichst
frühen Zeitpunkt Einfluss zu nehmen.

7 Perfekt und umsichtig sein... ... heißt, ständig über die Lage in Bonn (Berlin) unterrichtet zu sein.

8 Mit Maßen fordern... ... heißt, genau zu wissen, wie weit man mit seinen Forderungen gehen kann.

9 Vertrauen gewinnen Eine Grundvoraussetzung zwischen Lobbyist und dem Adressaten seiner Bemühungen ist das gegenseitige
Vertrauen.

10 Glaubwürdigkeit Die Interessenvertretung sollte nur mit einer Stimme sprechen.

11 Nicht mauscheln und mauern Auf Ehrlichkeit kommt es an, nicht auf Tricks und falsches Spiel.

12 Klarheit und Offenheit Der Lobbyist sollte alle für eine bestimmte Angelegenheit relevanten Informationen vorlegen. Es sollte klar
sein, welches seine Absichten sind.

13 Selbstsicherheit und Selbstbe-
wusstsein Ein Lobbyist muss selbstsicher und souverän auftreten.

14 Sachverstand über alles
Entscheidend ist der einen bestimmten Sachverhalt betreffende Sachverstand, denn es setzen sich am Ende
meist die besseren Argumente, zusammen mit Sachkompetenz, Kreativität und ggf. auch mit Exklusivität,
durch.

15 Prägnant und Präzise Neben prägnanten und präzisen mündlichen oder schriftlichen Formulierungen eines Lobbyisten, spielt auch
das richtige Timing eine bedeutende Rolle.121

16 Parteipolitische Neutralität
bedeutet...

...das Bestreben, mit kompetenten Partnern in allen politischen Lagern ständig Kontakt zu halten. So kommt
ein strategischer Aspekt zum Tragen, denn eines Tages zahlt es sich aus, da der Oppositionsabgeordnete
eines Tages Regierungsmitglied sein kann.

17 Öffentlich überzeugen heißt... ... die Unterstützung der öffentlichen Meinung für einen bestimmten Sachverhalt zu gewinnen. Dadurch
wird es einfacher, den gewünschten Einfluss durchzusetzen.

18 Die richtigen Leute zusam-
menbringen

Der Lobbyist wirkt als Gesprächs- und Kontaktvermittler, vor allem da, wo sein eigener Sachverstand nicht
mehr ausreicht. Dies bedeutet, dass er die entsprechenden kompetenten Ansprechpartner im eigenen Unter-
nehmen oder Verband mit den jeweiligen Pendant aus der Ministerialverwaltung oder der Politik zusam-
menbringt.

19 Unauffällig arbeiten
Der Lobbyist sollte sich auf die Vermittlung „ guter“  Gespräche beschränken und ansonsten im Hintergrund
bleiben. Wenn man entsprechende Kontakte schlecht vorbereitet, oder wenn die vermittelten Gespräche
schlecht verlaufen, kann der Lobbyist bei seinen Gesprächspartnern und Auftraggebern Kredit verspielen.

20 Sparsam mit Gefälligkeiten
In jedem Ministerium gibt es eigene zum Teil recht komplizierte Anweisungen, welche Geschenke in wel-
chem Wert unter welchen Bedingungen angenommen werden dürfen. Der Lobbyist muss daher wissen, was
er darf und was er kann. Die Auswahl angemessener Geschenke erfordert daher viel Fingerspitzengefühl.

Tabelle 31: Knigge für Lobbyisten122

Verhaltensregeln für Lobbyisten in der einschlägigen Literatur entstammen fast

durchweg den persönlichen Erfahrungen der Autoren. STRAUCH gibt hierfür eine Über-

sicht.123 Die „20 Spielregeln“  für Lobbyisten von BROICHHAUSEN basieren auf den Erfah-

rungen, die der Autor als Kenner der Bonner Politikszene gemacht hat.124

                                               
120 Vgl. Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland; Stuttgart

u. a. O. 1977, Seite 265f.
121 Optimal sei es, so ein von Broichhausen zitierter Bundestagsabgeordneter, wenn der Lobbyist die Tagesform

des Gesprächspartners kennen würde. Vgl. Broichhausen, Klaus: Tricks und Knigge für die Lobby in Bonn,
München 1982, Seite 24f.

122 Vgl. Broichhausen, Klaus: Knigge und Knigge für die Lobby in Bonn, München 1982, Seite 18ff. sowie
Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus, Opladen 1997. Seite 67f.

123 Vgl. Strauch, Manfred: Lobbying – Wirtschaft und Politik im Wechselspiel; Wiesbaden 1993, Seite 40ff.
124 Vgl. ebenda und Rößler, Michael: Einflussnahme auf die politische Entscheidungsfindung im Unterneh-

mensinteresse der Bahn; Frankfurt 1993, Anhang.
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14.1.6 Professionalisierung

Große Unternehmen werden von einem professionalisierten Management geführt und

gesteuert. Die Manager üben ihre Leitungsfunktionen aufgrund ihrer persönlichen Qualifika-

tion aus. Diese Professionalisierung der Unternehmensleitung125 findet im Verbandswesen

ihre Entsprechung. Große Spitzenverbände weisen einen professionalisierten Funktionärsap-

parat aus, und auch die Führung kleinerer Verbände obliegt hauptamtlichen Verbandsfunktio-

nären. Da politische Einflussnahme der Teil des Berufsbildes eines Verbandsfunktionärs ist,

kann man davon sprechen, dass Lobbyarbeit ihrerseits eine professionalisierte, systematisch

geplante und durchdachte sowie oftmals auch wissenschaftlich untermauerte Tätigkeit ist.

Unprofessionelles Lobbying läuft dabei Gefahr, dass die Organisation, die dadurch politi-

schen Einfluss nehmen will, Wettbewerbsnachteile erleidet. In der Praxis waren daher auch

Selektionsprozesse im Bereich der Lobbyisten zu konstatieren. Außerdem wurde auch die

Förderung des „ Lobbynachwuchses“  zunehmend professionalisiert. Das Versuchen, politisch

Einfluss zu nehmen, ist der Beruf von führenden Verbandsfunktionären.126

14.1.7 Bedeutung und Funktionen von Beziehungsnetzwerken

14.1.7.1 Internes Netzwerk

Das Vorhandensein eines speziellen Beziehungsnetzwerks stellt die Voraussetzung für

politisches Lobbying dar. Notwendig für die Schaffung eines solchen Beziehungsgeflechts

sind eine langfristig angelegte Strategie und langfristige Investitionen. Diese sind im Allge-

meinen nicht materieller Art. Inwieweit ein solches Netzwerk genutzt wird, hängt sehr häufig

von mehreren Faktoren ab. Bei ihnen handelt es sich zum einen um die Persönlichkeit des

Vorsitzenden des Vorstands und seiner übrigen Mitglieder sowie zum anderen um die Eig-

nung der Struktur des Unternehmens, die für das Lobbying notwendige Energie sowohl innen

als auch außen zu nutzen.127

Für Inhouse-Lobbyisten leiten sich im Rahmen des direkten (des politischen) Lobby-

ing daraus mehrere Folgerungen ab. Sie sollten nach Möglichkeit Zugriff auf alle Hierarchie-

ebenen innerhalb der Organisation haben und alle internen Entscheidungsstufen erreichen

können. Dann ist es ihnen möglich, effizient konkrete Informationen, die für das Lobbying

benötigt werden, zu beschaffen. Denn durch dieses interne persönliche Beziehungsnetzwerk

ist eine Möglichkeit vorhanden, direkt externe Entscheidungsträger mit Informationen zu ver-

sorgen, um Entscheidungen im Unternehmensinteresse zu beeinflussen.128

14.1.7.2 Externes Netzwerk

Ein intaktes Geflecht von externen persönlichen und institutionellen Beziehungen

stellt eine weitere wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lobbying dar. Im Rahmen der

                                               
125 Vgl. Ulrich, Peter; Fluri, Paul: Management; St. Gallen, 6. Auflage, Basel 1991, Seite 13f.
126 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus; Opladen 1997, Seite 63.
127 Vgl. Strauch, Manfred; Lobbying: Wirtschaft und Politik im Wechselspiel, Wiesbaden 1993, Seite 25f.
128 Vgl. ebenda, Seite 31f.
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Planung einer Lobbystrategie sollte man Kriterien berücksichtigen, die für eine erfolgverspre-

chende Karriereplanung sinnvoll sind: Informelle Netzwerke sollten nicht erst geknüpft wer-

den, wenn man sie kurzfristig benötigt. Sie sind von langer Hand zu planen. Dann können sie

genutzt werden, wenn man sie benötigt. Strategisch ist dies jedoch nur schwer messbar, weil

man nur schätzen kann, wer in den verschiedenen Stadien seiner Karriere welche Position

einnehmen wird. Durch den vorausschauenden Aufbau eines Beziehungsnetzwerkes kommt

eine bestimmte strategische Grundhaltung zum Ausdruck.129 Große Unternehmen, Verbände

oder Lobby-Consulting-Büros bemühen sich daher um die Anstellung von ehemaligen Politi-

kern, die aus ihrer aktiven Zeit über ein großes persönliches Beziehungsnetzwerk verfügen.130

Die Art und die Festigkeit der Beziehungen zu den Ansprechpartnern im Rahmen des

Lobbyprozesses spielen eine entscheidende Rolle, denn nur eine individuelle Vorgehensweise

öffnet Türen. Dies ist jedoch eine essentielle Voraussetzung, um die Chancen eines Einfluss-

nahmeversuches deutlich zu erhöhen. Zur Vorbereitung individueller Dialoge mit Ansprech-

partnern in der politischen Administration können aber auch Massenaktionen nützlich sein.

Beispielsweise kann das Herantreten an die gesamte Fraktion einer im Bundestag vertretenen

Partei dann sinnvoll sein, wenn es darum geht, den Nährboden für die individuelle Kontakt-

aufnahmen zu bereiten.131

14.1.7.3 Transparenz

Interessengruppen ist im Regelfall an der Transparenz ihrer Einflussnahmeversuche

wenig gelegen. Dies gilt im Bereich des politischen Lobbying meist solange, wie die eigenen

Forderungen im Rahmen formeller und informeller Gespräche, Beratung oder sonstiger Kon-

takte im Rahmen des vorhandenen Beziehungsnetzwerks gegenüber den Zielgruppen in der

relevanten Politikbereichen durchgesetzt werden können. Lobbyakteure haben in diesem Falle

nicht kein Interesse daran, dass die Öffentlichkeit über die Art und Weise, wie Lobbyarbeit

betrieben wird, informiert wird. Im Vordergrund steht vielmehr, das eigene Image in der Öf-

fentlichkeit sowie das Verständnis für die eigenen Forderungen zu erhöhen. Eine wichtige

Rolle spielt in diesem Zusammenhang die häufige Berichterstattung in den Medien, die zum

Ziel haben soll, sachlich zu informieren und das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit zu

befriedigen.132 Dadurch kommt es nämlich oft zu einer Kollision mit den Zielen der Interes-

sengruppe. Eine Offenlegung persönlicher Kontakte wurde von Lobbyisten auf Bundesebene

aber weder einheitlich positiv noch negativ beurteilt wurde.133

                                               
129 Vgl. Mühlenhoff, Herbert: Hinweise zur Karriereplanung aus Sicht eines Personalleiters, in: Zühlsdorf, An-

ke; Bodenstein, Gerhard (Hrsg.): Relationship-Marketing, Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirt-
schaftswissenschaft der Gerhard-Mercator-Universität-Gesamthochschule Duisburg, 1997, Seite 82.

130 Beispiele: Lothar de Mazière, der als Berater bei der Hunzinger Informations AG fungiert, oder der ehemali-
ge Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Prof. Dr. Münch, der das Verbindungsbüro der Deutschen
Bahn AG in Brüssel leitet.

131 Vgl. Mann, Siegfried: Macht und Ohnmacht der Verbände; Baden-Baden 1994, Seite 175.
132 Gleichwohl stellen Journalisten und sonstige Multiplikatoren mit die wichtigste Zielgruppe der externen

Unternehmenskommunikation dar. Vgl. Zühlsdorf, Anke; Kötz, Katharina: Wie gesellschaftsorientiert ist die
Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen?, Duisburg 1998, Seite 40.

133 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus; Opladen 1997, Seite 287ff.
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14.1.7.4 Strategischer Frühwarncharakter

Eine Eigenschaft von Lobbying ist seine Funktion als Frühwarnsystem. Es geht dar-

um, so früh wie möglich sich anbahnende Gesetzesinitiativen und politische Entscheidungen

zu antizipieren und im Sinne der Interessengruppe oder des Unternehmens auf die Entschei-

dungsfindung einzuwirken. Durch dieses Lobbying soll eine möglichst gezielte Informations-

basis geschaffen werden, die möglichst konkrete Anhaltspunkte über zukünftige technologi-

sche und gesetzgeberische Entwicklungen gibt.134

14.1.8 Die Bedeutung der „interen Lobby”

Von einer „ internen Lobby“  spricht man dann, wenn es einer Interessengruppe135 ge-

lingt, Vertreter in politischen Parteien oder Ämtern mit Entscheidungsbefugnis zu etablieren.

Dadurch kann die Interessengruppe die Politik aktiv gestalten und beeinflussen, gleichwohl

handelt es sich dabei um einen Vorgang, der im Rahmen komplexer Beziehungen zur Politik

und gleichzeitig wirkender externer und interner Störfaktoren stattfindet.136 Als Indiz für in-

ternes Lobbying können Mitgliedschaften von Amtsinhabern in Verbänden sein. Es besteht

dadurch die Möglichkeit, Verbandsinteressen auf der Ebene politischer Entscheidungen aktiv

in einen Entscheidungsprozess einfließen zu lassen. Verbandsfunktionäre am Bundestag war-

nen aber davor, die Rolle einer „ internen Lobby“  zu überschätzen.137

14.2 Arten und Instrumente von Lobbyarbeit

14.2.1 Inhouse-Lobbying vs. Lobbying-Consulting

Verbände, Unternehmen und die Vertreter von Lobby-Consulting-Agenturen beein-

flussen die Tätigkeiten der Abgeordneten, ohne dafür irgendeiner Instanz rechenschafts-

pflichtig zu sein oder dafür Verantwortung zu übernehmen. Neben den großen Verbänden

sind es besonders einzelne Unternehmen, die auf parlamentarische Entscheidungen Einfluss

zu nehmen versuchen. Kleinere Verbände nehmen dafür öfters die Dienste von Lobby-

Consulting-Agenturen in Anspruch.138 Darin kann auch für größere Unternehmen und sonstige

Interessengruppen eine bedeutende Möglichkeit bestehen, Lobbyarbeit zu betreiben und zu

professionalisieren. Die Lobbying-Consulting-Büros bieten ihre Dienste im Bereich „Public

Affairs“  an, worunter die Kommunikation und Interessenvertretung bei Lobbyzielgruppen zu

verstehen ist. Diese Zielgruppen bestehen aus Entscheidungsträgern, Meinungsführern und

Weichenstellern in Politik, Verwaltung, den Medien und Verbänden. Das Angebot solcher

                                               
134 Vgl. Strauch, Manfred: Lobbying – Die Kunst des Einwirkens, in: Strauch, Manfred; Wirtschaft und Politik

im Wechselspiel, Wiesbaden 1993, Seite 23.
135 Mit Interessengruppen sind Verbände, Unternehmen oder sonstige Gruppen gemeint, die ihre Zielsetzungen

in die jeweils aktuelle Politik oder die relevanten politischen Rahmenbedingungen einfließen lassen wollen.
136 Vgl. Rößler, Michael: Einflussnahme auf die politische Entscheidungsfindung im Unternehmensinteresse der

Bahn, Frankfurt 1993, Seite 4 sowie Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bun-
desrepublik Deutschland, Stuttgart 1977, Seite 273f.

137 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus; Opladen 1997,  Seite 354ff.
138 Vgl. Richter, Carolin: Lobbyismus und Abgeordnetenbestechung – Legitimität und Grenzen der Einfluss-

nahme von Lobbyisten auf Abgeordnete, Aachen 1997, Seite 15ff.
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Büros, die auf die Erfahrungen vieler ehemaliger Politiker zurückgreifen können, umfasst

unter anderem die in den folgenden Abschnitten dargestellten Formen und Instrumente.139

14.2.2 Agenda-Setting

Wenn ein bestimmtes Problem durch politische Akteure wahrgenommen und definiert

worden ist, wird es noch nicht automatisch politisch behandelt. Dies geschieht erst dann,

wenn es im Bereich relevanter politischer Entscheider artikuliert und zu einem aktuellen

Thema gemacht wird. Notwendig ist daher ein „ Auf-die-Tagesordnung-Setzen“ .140 Dabei geht

es darum, die Entwicklung und die Vermittlung von Denkanstößen zu als wichtig erachteten

Problemstellungen mit der Zielsetzung, die eigenen Ansichten und Auffassungen auf der po-

litischen Tagesordnung zu platzieren („ Agenda Setting“ ) bzw. ein Thema zum politischen

Thema zu machen; Hintergrund ist, dass diejenigen politischen Akteure im Regelfall den

größten politischen Einfluss erringen, deren Auffassungen, Sachinformationen und Wertvor-

stellungen verbreitet sind, deren Informationen geglaubt und kommuniziert werden. Das eige-

ne Anliegen muss sich dabei gegenüber einer großen Vielzahl verschiedener Themen in den

Medien, der Öffentlichkeit und der politischen Tagesordnung behaupten,141 außerdem steht

man in einem ständigen Wettbewerb zu allen anderen Lobbyisten, die genau dieselbe Chance

suchen, ihren Standpunkt bzw. ihr Thema auf der politischen Tagesordnung unterzubringen.142

Der Ansatz des Agenda-Setting entstammt der Medienwirkungsforschung und spielt in der

politischen Kommunikation eine sehr große Rolle, besonders im Zusammenhang mit der

Durchführung von Wahlkämpfen. Es ist vom Leitgedanken geprägt, dass die Massenmedien,

indem sie beeinflussen, worüber weite Teile der Bevölkerung nachdenken, in bestimmten

Fällen auch beeinflussen können, was Teile der Bevölkerung denken. Vor allem in der Input-

Phase politischer Prozesse spielt das Agenda-Setting auch für Interessengruppen eine wichti-

ge Rolle.143 Damit ein problematisierter Sachverhalt entscheidungsfähig werden kann, ist es

erforderlich, dass die potenziellen Folgen der Handlungsvorschläge im Sinne von Kosten-

Nutzen-Erwägungen qualitativ oder systematisch beurteilt werden. Dadurch werden ihre

Merkmale erkennbar und im Vergleich mit anderen Vorschlägen bewertbar.144

                                               
139 Vgl. www.hunzinger.de [Zugriff am 16. 11. 1999]. Dort werden auch weitere Dienstleistungen von Lobby-

Consulting-Büros vorgestellt.
140 Vgl. von Prittwitz, Volker: Politikanalyse; Opladen 1994, Seite 58.
141 Vgl. ebenda, Seite 39f. Lobbyarbeit im Hinblick auf Probleme mit volkswirtschaftlicher Bedeutung weist

zum Beispiel dann einen Mangelzustand auf, wenn die entsprechenden Akteure (noch) über keine etablierten
Mittel zur Meinungsverbreitung in der „ Politischen Arena“  verfügen. Die Zusammenarbeit mit Lobby-
Consulting-Unternehmen kann hierbei die eigene Lobbyarbeit sinnvoll ergänzen.

142 Vgl. Strauch, Manfred: Lobbying – Wirtschaft und Politik im Wechselspiel; Wiesbaden 1993, Seite 27.
143 Vgl. Longchamp, Claude: Überlegungen zur Bedeutung des „ agenda-setting“ -Ansatzes für die Analyse und

gestaltung von politischen Kampagnen am Beispiel der schweizerischen Nationalratswahlen 1983-1995; Re-
ferat am Kongress „ Wahlen und Politikvermittlung durch Massenmedien“ , Wien 17./18. 4. 1998, Seite 1f.

144 Vgl. von Prittwitz, Volker: Poli6tikanalyse; Opladen 1994, Seite 58.
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14.2.3 Parlamentarische Abende

Die Organisation parlamentarischer Abende in Berlin, Straßburg oder Brüssel erfolgt

mit dem Hintergrund, bestimmter Unternehmensziele und –positionen gegenüber den Abge-

ordneten aller Parteien, den Führungskräften aus der Ministerialbürokratie, der Verwaltung

sowie den weiteren relevanten Entscheidern aus staatlichen oder halbstaatlichen Organisatio-

nen darzulegen.145 Für das Lobbying auf Bundesebene weist SEBALDT nach, dass die Ver-

bandsfunktionäre für das Knüpfen von Kontakten zu bundespolitischen Akteure selbstverant-

wortlich sind. Der Grund ist oft genug darin zu sehen, dass Politiker sich gerne abwartend

verhalten. Dies gilt besonders für Bundesminister und Bundeskanzler. Diese suchen selten

von sich aus den Kontakt mit Interessengruppen. Parlamentarischen Abende stellen dabei eine

recht unkomplizierte Form der Kontaktaufnahme zwischen Verbandsvertretern und naheste-

henden Abgeordneten dar.146 Im Rahmen dieser informellen Art der Kontaktaufnahme werden

den eingeladenen Abgeordneten die verbandsbezogenen Interessenlagen vorgetragen.147

14.2.4 Information

Die Information der Lobbyzielgruppen: Sachverstand und Argumentationshilfen aus

dem Unternehmen werden gezielt an die relevanten Stellen in der politischen Administration

und in die Verwaltung geleitet mit der Zielsetzung, die notwendigen sachlichen Begründun-

gen für anstehende politische Entscheidungen zu ergänzen. Dadurch kann direkt auf die poli-

tischen Entscheidungen Einfluss genommen werden. Vor allem Entscheidungsträger bei eu-

ropäischen Institutionen wünschen sich eine entsprechende Informationsaufbereitung in Form

von Dossiers und Expertisen.148 Das Informationsmanagement stellt für die Verbandsfunktio-

näre nach RICHTER die stärkste Einflussmöglichkeit auf das Tagesgeschäft im Rahmen von

Gesetzgebungsprozessen dar. In enger Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Ministerialbüro-

kratie wird Sachwissen aufbereitet, vorenthalten, oder es werden eigene Vorschläge einge-

bracht, z. B. um andere zu verhindern. Darüber hinaus erlangen Lobbyisten direkte Einfluss-

möglichkeiten auf Abgeordnete, wenn sie mit ihnen Beraterverträge abschließen.149

15 Lobbying - Kommunikationsform moderner Großunternehmen

15.1 Die Deutsche Bahn AG als modernes „quasi-öffentliches” Unternehmen

15.1.1 Der Begriff des „quasi-öffentlichen“ Unternehmens

Dieses Modell beschreibt ein Unternehmen aus ihrem Verhältnis zu seiner gesamten

gesellschaftlichen Umwelt und nicht bloß aus seinen Eigentumsverhältnissen heraus. Dadurch

wird diese Unternehmensform abgegrenzt vom älteren Grundmodell der privaten Eigentü-

                                               
145 Vgl. www.hunzinger.de [Zugriff am 16. 11. 1999]
146 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus; Opladen 1997, Seite 266ff.
147 Vgl. Richter, Carolin: Lobbyismus und Abgeordnetenbestechung – Legitimität und Grenzen der Einflußnah-

me von Lobbyisten auf Abgeordnete; Aachen 1997, Seite 17f.
148 Vgl. www.hunzinger.de [Zugriff am 16. 11. 1999]
149 Vgl. Richter, Carolin: Lobbyismus und Abgeordnetenbestechung – Legitimität und Grenzen der Einflußnah-

me von Lobbyisten auf Abgeordnete; Aachen 1997, Seite 19f.



Teil 3: Lobbyarbeit im politischen Prozess

Seite 203

merunternehmung.150 ULRICH/FLURI weisen auf die Grundfunktionen dieses neueren Typus

von Unternehmen hin. Danach besteht die ökonomische Grundfunktion dieser Unternehmun-

gen weiterhin darin, entgeltliche Dienstleistungen für Kunden anzubieten. Die erzielte unter-

nehmerische Wertschöpfung erfüllt aber weitere Funktionen, z. B.:
�

 Einkommenserzielung für die Mitarbeiter;
�

 Kapitalverzinsung;
�

 Steueraufkommen;
�

 Soziale und kulturelle Funktionen (z. B. Ausbildung, Forschung,  Entwicklung, Sozialleistungen).151

Das neuere und zeitgemäße Modell des Unternehmens, das eine multifunktionale und

pluralistisch-legitimierte Wertschöpfungseinheit darstellt, wird als „quasi-öffentlich“  bezeich-

net, weil ihr Eigentum zwar privat ist, jedoch ihr unternehmerisches Handeln zu bedeutenden

öffentlichen Wirkungen führt. Elementare gesamtgesellschaftliche Interessen werden vor al-

lem von den Tätigkeiten großer oder Größtunternehmen  betroffen. Deren Handeln ist daher

auch gesellschaftlich relevant. Dies hat Konsequenzen für die Unternehmensführung, denn
�

 durch ihr Handeln ist ein quasi-öffentliches Unternehmen ist stärker herausgehoben und deshalb Gefährdun-
gen oder Angriffen in besonderem Maße ausgesetzt;

�
 sie erfordert ein professionelles Management;

�
 in die unternehmerischen Zielbildungsprozesse sollten die verschiedenen Interessen und Funktionen in einer

festgelegten Gewichtung einfließen.152

Eine gewisse Sonderstellung im Vergleich zu anderen Groß- und Größtunternehmen

nimmt die DB AG (als größtes Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland) ein153. Als

privatisiertes Unternehmen mit einem quasi-öffentlichen Charakter befinden sich ihre Unter-

nehmensanteile auch nach der Umwandlung in eine AG immer noch zu 100 Prozent in

Staatsbesitz. Die politischen Rahmenbedingungen stellen aber dennoch eine maßgebliche

Determinante ihres unternehmerischen Handelns dar, daher ist es für sie äußerst sinnvoll und

ergebnisrelevant, mit Hilfe eigener Lobbying-Aktivitäten darauf Einfluss zu nehmen.

Schließlich handelt es sich bei der DB AG um ein Unternehmen mit hoher gesellschaftlicher

und volkswirtschaftlicher Bedeutung.

15.1.2 Das Leitbild der konsensorientierten Unternehmensführung

Im Rahmen der durchgeführten Expertenbefragungen zeigte sich, dass viele politische

Akteure dialogorientierte Kommunikationsstile anderen Kommunikationsstilen vorziehen.

Dialogorientierung ist gekennzeichnet von einem offenen und vertrauensvollen Umgang mit-

einander. Im Hinblick auf den Aufbau von langfristigen Verständigungspotenzialen nennen

ULRICH/FLURI die Leitidee der „konsensorientierten Unternehmungspolitik“ 154. Darin

kommt zum Ausdruck, dass es prinzipiell zwei unternehmerische Verantwortungsbegriffe

gibt, die zum einen zu alternativen managementphilosophischen Folgen führen, und die zum

                                               
150 Vgl. Ulrich, Peter; Fluri, Edgar: Management; 6. Auflage, St.Gallen, Basel 1991, Seite 60f.
151 Vgl. ebenda.
152 Diese Gewichtung kann in einer Unternehmensverfassung festgelegt werden. Vgl. ebenda, Seite 61.
153 Auch die Vorgängerunternehmen der Deutschen Bahn AG (Deutsche Bundesbahn, Deutsche Reichsbahn und

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft) waren ab 1920 stets das größte Unternehmen in der Bundesrepublik bzw.
ihren Vorgängerstaaten.

154 Vgl. Ulrich, Peter; Fluri, Edgar: Management; 6. Auflage, St. Gallen und Basel 1991, Seite 72.
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anderen (bezogen auf das Erscheinungsbild der DB AG im politischen Raum) von Mitglie-

dern der politischen Administration und von weiteren politischen Akteuren unterschiedlich

beurteilt werden. Bevor auf die Beurteilung des Verhaltens der DB AG im Umgang mit politi-

schen Entscheidern und mit anderen Anspruchsgruppen eingegangen wird, zunächst die

wichtigsten Unterschiede zwischen dem Leitbild der „konsensorientierten Unternehmungspo-

litik“  und dem älteren Modell der „Sozial verantwortlichen Unternehmungsleitung“ :

Sozial verantwortliche Unternehmensleitung Konsensorientierte Unternehmungspolitk
Monopolistische Verantwortungskonzeption Dialogorientierte Verantwortungskonzeption
Sozialnutzenmaximierung
(Utilitaristische Ethik)

Gegenseitige Anerkennung als mündige Person (Kommu-
nikative Ethik)

Entscheidung für die Betroffenen Entscheidung mit den Betroffenen
Paternalistische „ Interessenberücksichtigung“
(Sozialmarketing)

Dialogorientierter Interessenausgleich
(Partizipation)

Strukturkonservative Beibehaltung einer asymmetrischen
Kommunikationssituationen
(Symptombeseitigung)

Strukturkritische Schaffung einer symmetrischen Kom-
munikationssituation
(Ursachenbeseitigung)

Abhängigkeit und Verantwortungslosigkeit der Betroffenen Mündigkeit und Verantwortungsfähigkeit aller Beteiligten
Technokratischer Horizont
(Manager- und Expertenherrschaft)

Demokratischer Horizont
(gesellschaftlich rationale Unternehmensverfassung)

Tabelle 32: Monologischer und dialogischer Verantwortungsbegriff – alternative 
managementphilosophischen Konsequenzen155

Aus sozialpolitisch-ethischer Sicht wird kritisiert, dass das Management an Stelle der

von unternehmerischen Handlungen Betroffenen und unabhängig von deren Bedürfnissen

Entscheidungen trifft. Die Beurteilung darüber, was berechtigte Bedürfnisse sind, und wie

eine angemessene Berücksichtigung der Interessen der Stakeholder in den unternehmerischen

Entscheidungen erfolgt, ist ein normatives Willensbildungsproblem. Rational gelöst werden

kann es nur mit den Betroffenen zusammen. Diese Vorgehensweise ist davon geprägt, dass

unternehmerische Verantwortung dialogisch aufgefasst wird. Ausgangsbasis ist die Leitidee

der kommunikativen Ethik. Danach wird die Bereitschaft des Managements verlangt, sich

unvoreingenommen mit den Betroffenen unternehmerischer Handlungen zu verständigen

(konsensorientierte Unternehmenspolitik). Kommunikative Unternehmensethik geht von einer

gesellschaftlichen Verantwortung des Managements aus, das alle von seinen Entscheidungen

Betroffene als mündige Personen respektiert, über die es im Rahmen dieser Entscheidungen

nicht einfach verfügen kann. Zu fordern ist vielmehr eine rationale Verständigung über faire

und von allen Seiten akzeptierte Handlungsorientierungen.156 Der mögliche Profit für das Un-

ternehmen, besteht in der Verbesserung der Beziehungen zu seinen Stakeholdern sowie einer

Reihe weiterer langfristig wirkender Vorteile: Das Verständnis für die gegenseitigen Bedürf-

nisse zwischen Unternehmen und den Anspruchsgruppen schafft die Basis für
�

 eine qualitativ bessere Unternehmenspolitik;
�

 eine größere Kooperationsbereitschaft der Anspruchsgruppen an das Unternehmen;
�

 eine höhere Unterstützungsbereitschaft der Anspruchsgruppen;
�

 ist betriebswirtschaftlich rational.157

                                               
155 Quelle: Ebenda, eigene Darstellung.
156 Vgl. Ulrich, Peter; Fluri, Edgar: Management; 6. Auflage, St. Gallen, Basel, 1991, Seite 70f.
157 Vgl. ebenda.
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Daraus leitet sich ab, dass bei der Kommunikation beispielsweise mit Politikern (als

Teil der unternehmerischen Anspruchsgruppen), ein dialogorientierter, kooperativer und ver-

trauensvoller Stil gefordert ist. Dieses Kennzeichen moderner Unternehmenspolitik wurde im

Rahmen der durchgeführten Expertengespräche vielfach bestätigt.

15.2 Kommunikationsprinzipien im Lobbying moderner Großunternehmen

15.2.1 Kommunikation und Reputation

Für die Imagepflege stehen einem Unternehmen zwei prinzipiell unterschiedliche Ar-

ten der externen Kommunikation zur Verfügung. Das traditionelle Modell der „Public Relati-

ons”  und das neuere Modell der „External Relations” . Durch von den Kunden wahrgenom-

mene Widersprüche zwischen den Darstellungen der Pressestelle eines großen Unternehmens

über dessen Produkte und eigenen Erfahrungen bei der Nutzung eines Produktes dieses Un-

ternehmens können der gute Ruf und das Ansehen des Unternehmens beeinflusst werden.158

Bei der Ausgestaltung der kommunikativen Maßnahmen ist zu berücksichtigen, dass der zu-

künftige Wert der Reputation immer größer ist als der gegenwärtig nutzbare. Die externe

Kommunikation der DB AG stellt dabei bestimmte Qualitätsmerkmale ihrer Produkte wie

z. B. Umweltfreundlichkeit, Pünktlichkeit, Sicherheit, Komfort u.a. dar und betreibt mit die-

sen Merkmalen Werbung, nicht nur, um Kunden zur Nutzung der Züge zu animieren, sondern

auch, um das Erscheinungsbild als moderner Verkehrsdienstleister in der Öffentlichkeit zu

pflegen. Die Reputation einer pünktlichen Bahn drückt sich beispielsweise in der Redewen-

dung „pünktlich wie die Eisenbahn”  aus. Die Kaufentscheidung von Konsumenten (im Ver-

kehrsbereich die Wahl des Verkehrsmittels) wird sehr stark von deren Erwartungen bezüglich

der Qualitätsmerkmale eines Produktes beeinflusst. Die Fahrgäste erwarten moderne und in-

novative Dienstleistungen und bilden ihre individuell unterschiedlichen Erwartungen, indem

sie auf die Qualität der bisher angebotenen Produkte achten.159 Mit der Investition in die eige-

ne Reputation kann die DB AG ihr Image160 in der Öffentlichkeit und damit auch die Nachfra-

ge nach den von ihr angebotenen Verkehrsdienstleistungen beeinflussen.161

Die von den Aufgabenträgern wahrgenommene Reputation der DB AG kann auch bei

der Auftragsvergabe im Rahmen der Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs eine

Rolle spielen, denn die Aufgabenträger162 fungieren als Besteller von Verkehrsleistungen im

                                               
158 In der Spieltheorie wird dafür der Begriff der „ Reputation”  eingeführt.
159 Vgl. Beulcke, Florian; Diekmann, Huschke: Der Markt innovativer Produkte im öffentlichen Verkehr,

Trier 1998, Seite 181.
160 Das Image eines Unternehmens oder eines Produktes setzt sich aus der Menge der Einstellungen zu diesem

Unternehmen oder diesem Produkt zusammen. Zur Erklärung des Konsumentenverhaltens gibt es verschie-
dene Ansätze. Einen Überblick bieten z. B. Specht, Günter; Skripte zur Vorlesung Marketing der TU Darm-
stadt, Vahlens Kompendium der Betriebswirtschaftslehre (Band 1), Seite 306ff.  und 348f. (dort wird Image
als das Bild definiert, das sich eine Person von einem beliebigen Meinungsgegenstand macht) sowie
Nieschlag, Robert; Dichtl, Erwin; Hörschgen, Hans: Marketing, Berlin 1991.

161 Vgl. Kreps, David M.; Mikroökonomische Theorie, Landsberg 1994, Seite 480ff. Die Reputation eines Un-
ternehmens kann insbesondere dann gefährdet sein, wenn sie nicht in der Lage ist, die Qualität ihrer Produkte
vollständig zu kontrollieren und Mängel zu beseitigen.

162 Bei einem Aufgabenträger muss es sich um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um eine
„ Einrichtung des öffentlichen Rechts“  handeln. Diese Einrichtung besorgt Aufgaben, die im öffentlichen In-
teresse liegen und nicht gewerblicher Art sind. Falls es sich dabei um eine juristische Person des Privatrechts
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ÖPNV. Den Aufgabenträgern fehlt die Gewinnerzielungsabsicht. Sie erteilen eine personen-

beförderungsrechtliche Genehmigung zur Erzielung von Fahrgeldeinnahmen, falls ein Ver-

kehrsunternehmen eigenwirtschaftliche Verkehre nach § 13 PBefG durchführen will. Die ent-

sprechende Genehmigung muss vom Anbieter von Verkehrsleistungen beantragt werden.

Gleichzeitig verlangt das Verkehrsunternehmen, dass ihm eine Monopolstellung eingeräumt

wird. Somit liegt ein Leistungs-/Gegenleistungsverhältnis vor in Form eines Konzessionsver-

trages vor. Bei Vereinbarungen über die Erbringung gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistun-

gen schließen die Verkehrsunternehmen mit den Auftraggebern einen Werkvertrag ab. Dabei

wird für die vertraglich vereinbarte Verkehrsdienstleistung ein Preis festgelegt.163

Um im Nahverkehr Verkehrsleistungen erbringen zu können, muss ein Verkehrsunter-

nehmen an einem Ausschreibungsverfahren teilnehmen. Dabei veröffentlicht der Auftragge-

ber unverbindliche Vorabinformationen über den geplanten Wert der Aufträge, die voraus-

sichtlich im nächsten Jahr vergeben werden.164 Wenn zum Beispiel die DB Regio AG im

Rahmen einer Ausschreibung ein Angebot über die Erbringung von Schienennahverkehrs-

leistungen abgibt, dann wird die Eignung des Unternehmens beurteilt165 und das wirtschaftlich

günstigste Angebot166 bewertet. Es bleibt grundsätzlich dem Auftraggeber überlassen, nach

welchen Kriterien er den entsprechenden Zuschlag erteilt, sie müssen jedoch sachgerecht sein

und der Ermittlung des wirtschaftlichen Angebots dienen.167 Im Sinne dieser Ausführungen

bieten Schienenverkehrsunternehmen Verkehrsdienstleistungen an, und ihre Kunden sind die

Auftraggeber aus den Reihen der Länder und Verbünde.

15.2.2 Externe Kommunikation

Bei der Planung der Lobbyarbeit muss eine Interessengruppe oder ein Lobbyist be-

achten, dass sich die direkten Einflussmöglichkeiten auf den politischen Entscheidungspro-

zess in dem Maße verringern, in dem bestimmte Probleme politisiert werden, d. h. in einer

breiten Öffentlichkeit diskutiert werden. Dadurch kommt der Beeinflussung der Öffentlichkeit

eine besondere Bedeutung als die Art der Lobbyarbeit, die das politische Lobbying ergänzen

kann, wenn die Interessengruppe keinen ausreichenden unmittelbaren Einfluss auf staatliche

Maßnahmen ausüben kann. Je stärker ein Problem in der Öffentlichkeit168 diskutiert wird, und

je stärker in der breiten Öffentlichkeit Konsens bezüglich einer bestimmten Position herrscht,

um so eher beziehen politische Entscheider dies in ihr Entscheidungskalkül mit ein.169 Da in

                                                                                                                                      
handelt, so muss diese überwiegend von der öffentlichen Hand finanziert oder dominiert werden. Vgl. Wer-
ner, Jan: Nach der Regionalisierung;  Dortmund 1998, Seite 190.

163 Vgl. ebenda, Seite 192f.
164 Ausführlicher zum Vergabeverfahren im Rahmen der Regionalisierung: Vgl. ebenda, Seite 205 bis 210.
165 Dabei orientiert sich diese Beurteilung an den Kriterien der Fachkunde, der Erfahrung, der Zuverlässigkeit

sowie nach der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
166 Dabei ist jedoch nicht der niedrigste Angebotspreis entscheidend.
167 Vgl. Werner, Jan: Nach der Regionalisierung;  Dortmund 1998, Seite 208.
168 Dabei kann es sich auch um die Öffentlichkeit innerhalb großer Parteien handeln. Die Deutsche Bahn AG

kann hierbei zum Beispiel mit Hilfe von Zusammenschlüssen wie „ Die Grünen bei der Bahn“  oder „ Sozial-
demokraten bei der Bahn“  an solchen Diskussionen teilnehmen und dort zur Meinungsbildung beitragen.

169 Vgl. Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart
1977, Seite 194f.
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diesem Fall der direkte Einfluss einer der Lobbyisten abnimmt, muss der Bereich der externen

Kommunikation als wichtiger Bestandteil eines umfassenden Lobbykonzepts angesehen wer-

den. Nun werden zwei Prinzipien diskutiert, nach denen die externe Kommunikation moder-

ner Großunternehmen ausgestaltet werden kann.

A: Public Relations (PR)
Hierbei handelt es sich um die Darstellung von Unternehmen oder Institutionen in ei-

nem möglichst günstigen Licht.170 Mit dieser Form der externen Kommunikation werden Ei-

genschaften, Ziele oder Leistungen dargestellt, um bei bestimmten Zielgruppen in der Öffent-

lichkeit eine positive Grundhaltung zu erzeugen, die Kaufentscheidungen zugunsten der eige-

nen Produkte bewirken soll. Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der PR hat gesellschaftliche, kul-

turelle, politische und wirtschaftliche Komponenten, da mit ihrer Hilfe eine Vertrauensbasis

gegenüber der kritischen Öffentlichkeit geschaffen und Verständnis für die eigenen Argu-

mente erzeugt werden soll.171 Verstanden als bloße Imagepflege birgt PR Gefahren in sich.

Diese sind besonders groß, wenn die Glaubwürdigkeit einer Kampagne in der Öffentlichkeit

bezweifelt wird.172 Ein Unternehmen, das gesellschaftliche Ansprüche nicht genügend berück-

sichtigt, geht im Fall einer einseitig ausgerichteten Unternehmenskommunikation mehrere

Risiken ein, die als Störfaktoren seine strategischen Zielfelder negativ beeinflussen können:
�

 Verlust von Marktanteilen aufgrund der eintretenden Imageverschlechterung (Wahl anderer Verkehrsmittel,
schlechter werdende Motivation der eigenen Mitarbeiter, fallende Aktienkurse usw.) oder

�
 Gefahr, sich abzeichnende relevante gesetzliche Änderungen zu spät zu erkennen.173

Das aufgebaute und gepflegte Image sollte nicht in evidentem Widerspruch zu Tatsa-

chen stehen oder als deren Verschleierung angesehen werden.174 Daraus leitet sich die wichti-

ge Rolle einer glaubwürdigen, transparenten und offenen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.175

B: External Relations (Offene bzw. dialogorientierte Kommunikation)
Die Auseinandersetzung mit den Wertvorstellungen unternehmerischer Anspruchs-

gruppen bedarf einer ständigen Pflege, denn alle unternehmenspolitischen Handlungen beein-

flussen die Interessen, Bedürfnisse und Ansichten von Marktpartnern, extern Betroffenen,

kritisch eingestellten Teilen der Bevölkerung sowie staatlichen Institutionen. Besonders der

Aufbau tragfähiger und belastbarer Beziehungen zu Gruppen, die als Unterstützer oder Multi-

                                               
170 Vgl. Ulrich, Peter; Fluri, Edgar: Management, Basel 1991, Seite 89f.
171 Vgl. Zentes, Joachim; Marketing, in: Vahlens, Kompendium der Betriebswirtschaftslehre, München 1984,

Seite 346.
172 Dies wird besonders dann der Fall sein, wenn die im Rahmen einer Imagekampagne verbreiteten positiven

Informationen über Produkte des Unternehmens von den angesprochenen Kundenzielgruppen schlechter
wahrgenommen werden.

173 Vgl. Glasze, Georg; Zöller, Katharina: Dialogorientierte Umweltkommunikation im Umfeld von Unterneh-
men, in: Standort – Zeitschrift für Angewandte Geographie, 4/1998, Seite 26.

174 In diesem Sinne kritisiert VAN SUNTUM beispielsweise die von der Deutschen Bundesbahn zu Beginn der
80er Jahre vorgelegte Trennungsrechnung als Versuch, die eingetretenen Verluste zu verschleiern. Vgl. van
Suntum, Ulrich: Verkehrspolitik; München 1986, Seite 141.

175 Vgl. Ulrich, Peter; Fluri, Edgar: Management, Basel 1991, Seite 89f. An dieser Stelle erfolgt eine Darstellung
von neun Elementen einer Öffentlichkeitsarbeit, die dem Leitbild einer modernen, quasi-öffentlichen Institu-
tion entspricht.
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plikatoren fungieren können, macht eine Art der Kontaktpflege erforderlich, die sich von den

„Public Relations”  unterscheidet. Die Informationspolitik gegenüber Staat, Politik und Gesell-

schaft hat das Ziel, das gegenseitige Verständnis und die Beziehungen zu ihnen zu fördern.176

Bei diesen als „External Relations”  bezeichneten Beziehungen handelt es sich um einen dia-

logischen Prozess, der in beide Richtungen verläuft und sich in diesem Punkt deutlich von der

herkömmlichen PR unterscheidet. Grundmerkmale dialogorientierter Kommunikation sind:
�

 Zweiseitigkeit bzw. Rollenwechsel zwischen Sender und Empfänger;
�

 Offener Verlauf der Diskussionsprozesse;
�

 Gemeinsamer Sachbezug;
�

 Gleiche Chancen der Einflussnahme für alle Beteiligten;

Besonders relevant wird die Dialogorientierung dann, wenn in den unternehmerischen

Zielsetzungen folgende Formulierungen eine Rolle spielen, die auf eine Gesellschaftsorientie-

rung des Unternehmens hinweisen:
�

 Förderung des Ansehens des Unternehmens bei relevanten gesellschaftlichen Gruppen und politischen Ak-
teuren;

�
 Dialogmöglichkeiten mit interessierten Gruppen;

�
 Transparenz der Unternehmenspolitik schaffen;

�
 Frühzeitige Erfassung von Trends und gesellschaftlichen Entwicklungen;177

Somit kann die Gestaltung der Beziehungen zu relevanten politischen Entscheidern

auf kommunaler, nationaler und überstaatlicher Ebene als ein Teil eines Kommunikations-

konzeptes aufgefasst werden, dass in die strategische Unternehmensplanung eingebunden sein

sollte. Die Lobbyarbeit in diesem Teilbereich der Unternehmenskommunikation stellt dabei

ebenfalls auf die Legitimation der Unternehmenspolitik bei seinen Stakeholdern ab und be-

greift sie neben den politischen Akteuren ebenfalls als Zielgruppe der politischen Kommuni-

kation.178 Daher lassen sich folgende Anforderungen an gesellschaftsorientiertes PR-

Management im Sinne des ER-Konzeptes ableiten:

Kommunikation
in beide

Richtungen

Offenheit der
Diskussions-

prozesse

Gemeinsamer
Sachbezug

Gleiche Chancen
aller Beteiligten
und Betroffenen

Inhaltliche
Anforderungen

Organisatorische
Anforderungen

Gesellschaftsorientierte
PR-Ziele
Differenzierungsgrad

Einbindung in die 
strategische
Unternehmensplanung

Abbildung 21: Merkmale dialogorientierter Kommunikation179

                                               
176 Vgl. ebenda, Seite 77f.
177 Vgl. Zühlsdorf, Anke; Kötz, Katharina: Wie gesellschaftsorientiert ist die Öffentlichkeitsarbeit von Unter-

nehmen?; Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Gerhard-Mercator-Universität-
Gesamthochschule Duisburg 1998, Seite 12.

178 Vgl. ebenda, Seite 37f.
179 Quelle: Ebenda, Seite 14, eigene Darstellung.
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Der Differenzierungsgrad der Kommunikation bildet einen wichtigen Ansatzpunkt zur

Identifikation gesellschaftsorientierter Strategiemuster. Als Mindestanforderung an eine dia-

logorientierte Kommunikation fungiert die differenzierte Gestaltung der Austauschbeziehun-

gen zwischen dem Unternehmen und seinen Anspruchsgruppen. Bloße Kommunikation über

die Presse gilt dabei als nicht ausreichend und nicht zielführend.180 Die folgende Abbildung

verdeutlicht, um welche für die DB AG bedeutenden Anspruchsgruppen es sich dabei handelt.
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Politik
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Nichtkunden

Anlieger von
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Abbildung 22: Stakeholder der Deutschen Bahn AG181

Zielgruppen der ER sind Marktpartner (z. B. interessiert an stabilen Lieferbedingun-

gen und günstigen Konditionen), Konkurrenten (z. B. Erhaltung eines fairen Wettbewerbs auf

dem Verkehrsmarkt), Kunden (z. B. qualitativ hochwertiges Angebot zu attraktiven Preisen)

oder auch Anlieger von Bahnanlagen (als Kunden mit einem besonders leichten Zugang zur

Bahn, weil sie nah zur Schiene wohnen; als Betroffene, die möglicherweise unter Lärmemis-

sionen oder anderen Beeinträchtigungen leiden.).

Hinzu kommen noch die in der Tabelle dargestellten Anspruchsgruppen aus Staat und

Gesellschaft. In Anlehnung an den Begriff „Stockholder”  (Aktionär) ist in der angelsächsi-

schen und deutschsprachigen Literatur zunehmend der Begriff „Stakeholder”  anzutreffen. Er

                                               
180 Vgl. ebenda, Seite 12.
181 Vgl. Bodenstein, Gerhard: Relationship-Marketing: Alter Wein in neuen Schläuchen?, in: Zühlsdorf, Anke;

Bodenstein, Gerhard (Hrsg.): Relationship-Marketing, Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswis-
senschaft der Gerhard-Mercator-Universität-Gesamthochschule Duisburg, 1997, Seite 13, eigene Überarbei-
tung und Darstellung.
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bezeichnet alle Anspruchsgruppen an ein Unternehmen.182 Die Interessen und Ziele dieser

Gruppen sollten bei unternehmenspolitischen Entscheidungen eines modernen Großunter-

nehmens berücksichtigt werden, der Umgang mit diesen Gruppen sollte Gegenstand einer

strategischen Planung sein und kann beispielsweise im Rahmen einer Prozessanalyse syste-

matisiert werden. Beispielsweise würden es bahnfreundliche Verbände begrüßen, wenn sie in

interne und vertrauliche Überlegungen hinsichtlich der Gestaltung des Einsatzes von Marke-

tinginstrumenten stärker einbezogen würden. Gerade der VCD betreibt eine intensive Öffent-

lichkeitsarbeit im Sinne der DB AG, um ökologische und soziale Aspekte der Verkehrsmit-

telwahl stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern.183 Besonders die Beziehungen

zwischen der oft kritisch eingestellten Öffentlichkeit und quasi-öffentlichen Unternehmen

sind ein bedeutender Schwerpunkt des Stakeholderansatzes.

Die DB AG als quasi-öffentliches Unternehmen steht mit ihrer Umwelt als offenes so-

ziales System in ständigem Austausch nicht nur von Verkehrsdienstleistungen sondern auch

von Informationen (Werbung, externe Kommunikation, Tarifinformationen etc.) und finan-

ziellen Mitteln (Löhne und Gehälter, Sponsoring etc.). Im Sinne des ER-Konzeptes, das sehr

eng mit dem Konzept des Relationship-Marketing verbunden ist, handelt es sich bei den Sta-

keholdern um alle Gruppen, die mit der DB AG in irgendeiner Form Austauschbeziehungen

unterhalten. Dies trifft auch für noch nicht gewonnene, potenzielle Neukunden zu, die bisher

noch nie mit der Bahn gefahren sind.184 In der folgenden Tabelle sind einzelne Stakeholder

mit ihren Interessen und Zielen gegenüber der DB AG etwas ausführlicher dargestellt.

Anspruchsgruppen an ein quasi-
öffentliches Unternehmen

Anspruchsgruppen an die DB AG (Bei-
spiele)

Interessen und Ziele der An-
spruchsgruppen (Beispiele)

Lokale und nationale Behörden
EBA, UBA185, BMU, BMVBW, Ver-
kehrsausschüsse, regionale Planungsbehör-
den, Sachverständigenrat für Umweltfragen,
Klima-Enquête-Kommission

Einhaltung von rechtlichen Bestim-
mungen

Ausländische und internationale
Organisationen UIC, GEB, EU Transeuropäische Netze

Verbände und Interessenlobbies
aller Art

Umwelt- bzw. Verkehrsverbände (VCD,
ADAC), Wirtschaftsverbände (BDI, VDA),
Lufthansa AG, Gewerkschaften

Erhalten einer lebenswerten Umwelt
Positive Beiträge zur Infrastruktur,
Sicherung der Arbeitsplätze
Sozialleistungen

Parteien SPD, CDU, Grüne, PDS, CSU, FDP Teilnahme an der politischen Wil-
lensbildung

Bürgerinitiativen Lokale Bedeutung (z. B. Anwohner im Falle
von belästigendem Schienenlärm) Interessendurchsetzung vor Ort

Allgemeine Öffentlichkeit Medien, Bevölkerung, Multiplikatoren
Beiträge an kulturelle, wissen-
schaftliche und Bildungsinstitutio-
nen

      Tabelle 33: Anspruchsgruppen an die Deutsche Bahn AG in Staat und Gesellschaft186

                                               
182 Vgl. hierzu z. B. Ulrich, Peter; Fluri, Edgar: Management, Basel 1991, Seite 77f., P. Achleitner: Sozio-

politische Strategien multinationaler Unternehmungen, Bern 1985 oder M. Janisch: Das strategische An-
spruchsgruppenmanagement: Vom Shareholder Value zum Stakeholder Value; Bern u. a. O. 1993.

183 Schreiben des stellvertretenden Bundesvorsitzenden des VCD, Heinz Klewe, an den Vorstand der DB Rei-
se&Touristik vom 15. September 1998.

184 Vgl. Bodenstein, Gerhard: Relationship-Marketing: Alter Wein in neuen Schläuchen?, in: Zühlsdorf, Anke;
Bodenstein, Gerhard (Hrsg.): Relationship-Marketing, Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswis-
senschaft der Gerhard-Mercator-Universität-Gesamthochschule Duisburg, 1997, Seite 12f.

185 EBA = Eisenbahnbundesamt; UBA = Umweltbundesamt; BMU = Bundesumweltministerium, BMVBW =
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen.

186 Quelle: Ulrich, Peter; Fluri, Edgar: Management, Basel 1991, Seite 79 sowie Deutsche Bahn AG; Umwelt-
vorsorge und Arbeitssicherheit - Strategie für den Nah- und Fernverkehr, Frankfurt 1996, Seite 7, eigene
Darstellung und Überarbeitung.
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Die Pflege und der Ausbau des kritischen Dialogs mit Gruppen in der Gesellschaft, die

den Schienenverkehr unterstützen, stellt eine große Chance dar, die überwiegend auf das Auto

ausgerichtete Grundstimmung in der Öffentlichkeit, der Gesellschaft und der Politik zu beein-

flussen. Eine am ER-Prinzip orientierte externe Strategie der dialogorientierten, offenen

Kommunikation kann dazu beitragen, dass ungenutztes Potenzial ausgeschöpft werden kann.

In der Praxis bedeutet die Entscheidung dafür, dass man sie entsprechend der Struktur bzw.

Eigenschaften der relevanten Anspruchsgruppen ausgestalten sollte. Notwendig ist es daher,

die Anspruchsgruppen näher zu analysieren. Allerdings sind auch die Einflüsse auf das jewei-

lige Unternehmen oder die Interessengruppe zu analysieren. Von daher sollte eine entspre-

chende Analyse sowohl externen als auch internen Charakter haben.

Letztlich verdeutlichen die beiden dargestellten Kommunikationskonzepte das Span-

nungsfeld zwischen der PR als Kommunikationsinstrument (gesellschaftsorientierte Thesen

sollen als zusätzliche Verkaufsargumente herhalten) und der PR als eine unternehmerischen

Denkhaltung, die durch ihre Ausrichtung am External-Relations-Konzept den Denk- und Inte-

ressenausgleich zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern sucht. Dialogorientierte

Kommunikation als eine angemessene Form der Bewältigung komplexer Umweltsituationen

wird dem Management moderner, gesellschaftsorientierter Unternehmen dringend angeraten,

allerdings auch nicht zwingend für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit.187

15.2.3 Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit politischer Akteure

Interessenverbände versuchen häufig, mit verschiedenen Formen von Öffentlichkeits-

arbeit erhöhte Aufmerksamkeit für ihre Standpunkte zu politischen Problemen zu verschaffen.

Der allgemeine Erwartungshorizont gegenüber durch die Politik zu lösenden aktuellen Prob-

lembereichen (z. B. Verkehrspolitik, Umweltpolitik oder Sozialpolitik) stellt nämlich einen

indirekt wirkenden Machtfaktor auf die Politik dar, der den Stellenwert bestimmt, der dem

dargestellten Problem in der Gesellschaft beigemessen wird.188 Größe und Qualität der Wir-

kung der Massenmedien konnten bislang empirisch nicht vollständig nachgewiesen werden.189

Allerdings erscheint es unstrittig, dass Lobbyakteure in großem Maße auf öffentliche

Unterstützung angewiesen sind. Einerseits geht es darum, breitere Bevölkerungskreise davon

zu überzeugen, dass das eigene Anliegen mit den gesellschaftlichen Interessen konform geht,

und andererseits sogar darum, die Medien selbst für die Durchsetzung eigener Lobbyziele zu

nutzen.190 Beispiele für Instrumente von öffentlichkeitswirksamer Lobbyarbeit lassen sich

leicht finden. An dieser Stelle genannt sei zum Beispiel das ADAC-Magazin „Motorwelt“ ,

denn kaum ein anderer Verein in der Bundesrepublik Deutschland und Europa besitzt ein

ähnlich großes Potenzial, die Meinungen und Ansichten seiner Mitglieder zu beeinflussen.191

                                               
187 Vgl. Zühlsdorf, Anke; Kötz, Katharina: Wie gesellschaftsorientiert ist die Öffentlichkeitsarbeit von Unter-

nehmen?; Duisburg 1998, Seite 10f.
188 Vgl. Varain, Heinz Josef, in: Mickel, Wolfgang W. (Hrsg.) Handlexikon zur Politikwissenschaft, Bonn 1986,

Seite 536.
189 Vgl. Schatz, Heribert, in: Mickel, Wolfgang W. (Hrsg.) Handlexikon zur Politikwissenschaft, Bonn 1986,

Seite 288.
190 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus; Opladen 1997, Seite 320.
191 Vgl. Vorwort zu: Braun, Heike; Der Einfluss von Verbänden auf umweltpolitische Entscheidungen, Ber-

lin 1987 und die Ausführungen im Abschnitt 11.3.5 dieser Arbeit.
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Aber es gibt auch andere, häufig angewendete Formen der Öffentlichkeitsarbeit. Eige-

ne Publikationen und Pressemitteilungen sind dabei besonders beliebt. Die Vorteile einer

vorwiegend schriftlichen Öffentlichkeitsarbeit sind nach SEBALDT folgende:
�

 Schriftliche Mitteilungen erreichen gleichzeitig zahlreiche Multiplikatoren in den Reihen der Medien und im
politischen Bereich; dadurch kann mit geringem Aufwand eine breite Streuung der eigenen Positionen er-
reicht werden;

�
 Komplexe Sachverhalte können dargestellt werden; im Gegensatz zur mündlichen Kommunikation können

Argumente ungestört aufbereitet werden;
�

 Ressourcenschonung; Die Mitteilung muss nur ein einziges mal geschrieben werden; Gespräche sind beson-
ders dann effektiv, wenn sie individuell geführt werden.

Den individuellen Beziehungen zu Journalisten wird im Allgemeinen eine größere Be-

deutung beigemessen als öffentlichen Pressekonferenzen. Dies drückt sich in der relativen

Beliebtheit von Telefoninterviews als Mittel zu bequemen Recherche bei Verbandsfunktionä-

ren und Journalisten aus. Dabei wird die Möglichkeit gesehen, zeitökonomisch und diskret

Informationen zu erlangen bzw. auszutauschen. Diese Art der Öffentlichkeitsarbeit wirkt au-

ßerdem direkt und hat einen weiteren Vorteil: diese Kontakte werden nicht schriftlich doku-

mentiert oder aktenkundig gemacht. Es ist zu beobachten, dass vor allem handverlesene und

als fachlich qualifiziert geltende Journalisten von dieser Kommunikationsform profitieren.192

Viele Lobbyisten nutzen auch Begegnungen am Rande von Tagungen, die sie selbst

veranstalten, für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Hier ergeben sich ebenfalls einige Vorteile:
�

 Durch die Verpflichtung von bestimmten politischen Akteuren kann man sich nachdrücklich bei diesen in
Erinnerung bringen;

�
 Die eigenen Kommunikationslinien und Überzeugungen können anwesenden politischen Entscheidungsträ-

gern unmittelbar verständlich gemacht werden;
�

 Man kann das Meinungsklima der anwesenden Teilnehmer beeinflussen, weil man in der Lage ist, die Ta-
gesordnung zu bestimmen; hier kann die Rolle des Hausherren zum Tragen kommen.193

15.3 Kommunikationsverhalten von Verbandsfunktionären in der Praxis

Aus der Erhebung von SEBALDT geht hervor, dass es zum Wesen eines Verbands-

funktionärs gehört, auch in kritischen Kommunikationssituationen ganz bewusst den Dialog

zu pflegen.194 Die Verbandsfunktionäre argumentieren dabei vorwiegend differenziert sind

selbstkritisch. „ Allgemeine Argumente können durch Beispiele illustriert werden, einführende

Exempel durch nachfolgende generelle Betrachtungen analysiert werden. Wer gerne Über-

zeugungsarbeit leistet, lehnt eine Nichtvertiefung des Themas auch recht deutlich ab. Glei-

chermaßen ist er auch für einen Abbruch des Dialogs nicht zu erwärmen. Auch dieser Befund

ist logisch: Wer den intensiven Dialog sucht, kann ihn nicht gleichzeitig verweigern.“ 195 Es

zeigte sich, dass Verbandsfunktionäre den Dialog offensiv führen, weil sie von der Legitimität

ihres Anliegens überzeugt sind.

                                               
192 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus; Opladen 1997, Seite 320ff.
193 Vgl. ebenda.
194 Vgl. ebenda, Seite 236ff. Der Autor befragte Verbandsfunktionäre danach, wie sie versuchen, in Konfliktsi-

tuationen ihre Standpunkte zu vertreten.
195 Ebenda.
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15.4 Einschätzung des Kommunikationsverhaltens der Deutschen Bahn AG im
bahnpolitischen Umfeld: Mögliche Einflussgrößen

Zu Beginn dieses Abschnittes wurde dargestellt, dass es zum Kennzeichen moderner

Großunternehmen geworden ist, offene und dialogorientierte Kommunikationsstile zu pfle-

gen. Gleichermaßen sollte dies auch für das Kommunikationsverhalten von Lobbyisten gel-

ten. In der Interviewreihe sollte herausgearbeitet werden, wie der Auftritt von Mitarbeitern

der DB AG im politischen Raum im Hinblick auf die Eigenschaften „dialogorientiert“  und

„offen“  eingeschätzt wird. Aber auch den befragten Mitarbeitern der DB AG wurde die Gele-

genheit gegeben, das Kommunikationsverhalten des eigenen Unternehmens im politischen

Raum zu beurteilen. Die Gesprächspartner wurden daher gebeten, zur folgenden These Stel-

lung zu nehmen:

Der Aufbau und die Pflege von unternehmenspolitischen Verständnispotenzialen sind ein Grundstein für den
langfristigen Unternehmenserfolg. Dialogorientierte Kommunikationsstile erhöhen die Erfolgschancen einer
Lobbystrategie, denn dadurch werden Verständnispotenziale im politischen Raum und bei möglichen unterstüt-
zungswilligen Lobbygruppen gesichert. Mangelnde Transparenz von Organisationsstrukturen und von Entschei-
dungsprozessen innerhalb der DB AG beeinträchtigen die Erfolgschancen ihrer Lobbyarbeit, weil sie den lang-
fristigen Aufbau von Verständnispotenzialen in Frage stellen.

15.4.1 Einschätzungen auf regionaler und kommunaler Politikebene

Bei den Interviews mit Vertretern der unteren beiden Politikebenen bezogen sich die

Äußerungen zum Kommunikationsverhalten häufig auf konkrete Projekte oder konkrete For-

men der Zusammenarbeit mit Stellen der DB AG. Moniert wurde häufig ihr Kommunikati-

onsverhalten zu Kunden, zu bahnaffinen Verbänden und zur Verwaltung.196 Hierzu gab es

zahlreiche Äußerungen mit ähnlichem Inhalt. Zunächst eine Vertreterin des Fahrgastverban-

des Pro Bahn:
„ Das wäre sehr wünschenswert, weil wir von Pro Bahn die Fahrgäste sind. Wenn die Bahn den Kontakt zu den
Fahrgästen verliert (und so sieht das oft aus, als ob sie ihn verloren hätte), dann verliert sie den Bezug auf die
Bedürfnisse der Fahrgäste. (...) Viele Fahrgäste beschweren sich über mangelnde Information. Wenn irgendwo
der Zug auf der Strecke steht, wird oft nicht durchgesagt, was passiert ist, und wie lange es voraussichtlich
noch dauert, bis es weitergeht. Das wäre vielen Leuten sehr wichtig , und es kann immer mal was sein.“ 197

Auf die Schwierigkeit, bei der DB AG eine Tür für einen Dialog zu öffnen weist der

Vertreter eines VCD-Regionalverbandes hin, der sich zusammen mit anderen regionalen Ver-

bänden für die Verbesserung des Schienenverkehrs in Südhessen engagiert.
„ Im Moment ist es nicht so toll, ich habe jetzt schon zweimal bestimmte Stellen bei der Bahn angeschrieben
wegen dem Bau eines zweiten Gleises im X-Bahnhof, aber es kam nichts. Das ist traurig, denn wir wollen die
Meinung der Bahn eigentlich auch berücksichtigen.“ 198

Der Vorsitzende eines VCD-Kreisverbandes akzentuiert eine ähnliche Thematik. Er

verweist auf die Schwierigkeit, von Seiten eines bahnaffinen Verbandes aus mit Stellen der

DB AG in einen Dialog zu treten. Notwendige Bedingung für einen Dialog ist aus seiner Sicht

die Präsenz eines Ansprechpartners vor Ort.
„ Vor eineinhalb Jahren haben wir zusammen mit Pro Bahn den Fahrgastbeirat in X gegründet. Er ist mittler-
weile allgemein anerkannt und wird in der Bevölkerung, von den Unternehmen und von der Stadt gut ange-
nommen. Man versucht auf jeden Fall, einen Dialog anzuschieben. Bei der Bahn ist das aber fast unmöglich,
wenn zum Beispiel der Bahnhofsmanager von X seinen Arbeitsplatz in Y hat. Der ist dann viel zu weit weg
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von der Basis. Dies zeigt auch, wie schwerfällig die Bahn ist. Die VU oder die Stadtwerke sind da viel flexib-
ler, die sind ja auch hier vor Ort.“ 199

Ein Spitzenbeamter, der in einer Regionalverwaltung ein Dezernat für allgemeine

Verkehrsangelegenheiten leitet, schildert seine differenzierten Eindrücke im Hinblick auf die

Kontakte zwischen seiner Institution und der DB AG. Er sieht aber in ihrem Kommunikati-

onsverhalten auch positive Ansätze. Zur vorgelegten These nahm er mit folgenden Worten

Stellung:
„ Das ist 100%-ig richtig. Was hat der Bürgermeister von X beim letzten Treffen unserer Interessengemein-
schaft Y-Bahn gesagt? ‚Die meisten Fehler in der Politik haben ihren Ausgangspunkt in der Nichtbeachtung
menschlicher und persönlicher Animositäten. Die meisten Fehler werden also im psychologischen Bereich ge-
macht.‘ Beispielsweise müssen wir uns als Spitzenbeamte Gedanken darüber machen, wenn wir einen Besu-
cher über zwei Stunden warten lassen, bevor wir uns mit ihm unterhalten. Natürlich ist der sauer! Der ist dann
verärgert. (...) In diesem Sinne ist die Spitze der Bahn nicht dialogfähig. Da wird zum Teil mit der Holzham-
mermethode aufgetreten. Man muss doch als Unternehmen dieser Größenordnung in der Lage sein, die Sensi-
bilität der Bevölkerung für Umweltbelange frühzeitig in den eigenen unternehmerischen Handlungen zu be-
rücksichtigen. Beispiel: Überlegungen zu Z. Da wurde frühzeitig mit den Politikern und Verwaltungsreprä-
sentanten der betroffenen Regionen geredet. Das war ein gutes Beispiel.“ 200

Der Vorsitzende eines Regionalverbandes von Pro Bahn differenziert ähnlich. Er sieht

positive Ansätze im Kommunikationsverhalten der DB AG, macht dies jedoch von der Mana-

gementebene im Unternehmen abhängig:
„ Zu den unteren und den mittleren Managementebenen der Deutschen Bahn AG bestehen gute Kontakte, da
gibt es viele Sympathisanten. Aber je höher es in der Hierarchie geht, desto restriktiver wird die Zusammenar-
beit.“ 201

Der Mitarbeiter eines anderen Regierungspräsidiums bestätigt nochmals die Bedeu-

tung dialogorientierter Kommunikation. Er erläutert, wie diese seiner Meinung nach im prak-

tischen Verhältnis zwischen seiner Behörde und zuständigen Stellen der DB AG aussehen

sollte. Der Mitarbeiter im Dezernat für Raumordnung, Verkehr und Wirtschaft äußert sich

ebenfalls differenziert und deutet an, dass manche politische Amtsinhaber noch das Bild der

„ alten Bundesbahn“  im Kopf haben und entsprechend gegenüber der DB AG auftreten.
„ Das ist richtig. Man muss aber auch berücksichtigen, dass die Deutsche Bahn AG vorher jahrzehntelang als
Verwaltung bzw. als Behörde ‚Deutsche Bundesbahn’  agiert hat. Da gibt es heute eben noch solche und solche.
Aber ein dialogorientierter Kommunikationsstil verbessert eindeutig die Erfolgschancen von Lobbyarbeit. Es
hat nämlich große Vorteile, wenn man seinen Gesprächspartnern das Gefühl gibt, ernst genommen zu werden.
Praktisch bedeutet das, dass man den Leuten das Gefühl gibt, dass ihre Bedenken in der Entscheidungsfindung
berücksichtigt werden. 
Dazu ein Beispiel aus der Vergangenheit: Gehen wir in die Zeit zurück, in der die Hochgeschwindigkeitsver-
kehrsstrecke von Würzburg nach Hannover hier bei X gebaut werden sollte. Mitten in der Planungszeit legte
der damalige Verkehrsminister Gscheidle sein Konzept des ‚Betriebsoptimalen Netzes‚ vor. An einem Tag
kam ein Vertreter der Deutschen Bundesbahn zu den Bürgermeistern und Landräten und sagte ‚Wir haben 12
Milliarden Mark für den Bau der Hochgeschwindigkeitsverkehrsstrecke. Dann wird Eure Region an die große,
weite Welt angeschlossen!’ . Am nächsten Tag kam ein anderer aus dem Hause ‚Deutsche Bundesbahn’  und
sagte, dass für so was leider kein Geld mehr da wäre. Da fühlten sich natürlich viele Leute verhohnepiepelt, da
wurde viel Vertrauen in die Deutsche Bundesbahn verspielt bei den Bürgermeistern im Raum Y. Wenn Politi-
ker bestimmte Ausbauforderungen an die Deutsche Bahn AG stellen, dann tun sie das bedenkenlos, das kostet
ja nichts. Außerdem gehört das zum ‚Geschäft’ . Da wird gefordert und gegengefordert. Die Bahnreform wurde
von einigen Betroffenen bei der Deutschen Bahn aber auch dazu genutzt, Sündenböcke im eigenen Haus zu
schaffen. Da wird sich mit unübersichtlichen Organisationsstrukturen entschuldigt oder mit den unklaren Zu-
ständigkeiten. Früher war das besser, da waren die Politiker ein anderes Auftreten der Deutschen Bundesbahn
gewohnt. Da kam dann der Bundesbahndirektor aus Frankfurt an, der war für Alles zuständig (Bahnhofsge-
bäude, Gleise, Transport). Dieses Modell ist im Politikbereich (...) in den Köpfen [noch] vorhanden.“ 202
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Der Leiter eines Amtes für Stadtentwicklung führt vor allem unternehmensinterne

Gründe an, die verhindern, dass sich eine dialogorientierte Kommunikation aufbauen kann. Er

vermisst eine organisatorische Systematik und sieht auf die DB AG in der Zukunft erhebliche

Probleme zukommen, falls sie die internen Probleme nicht löst.
„ Das ist eine These, die ich voll mittragen würde. Wobei ich sogar weiter gehe: Ich glaube, dass sogar selbst
die Verantwortlichen, die Transparenz nach außen erzeugen wollen, keine Transparenz hin bekommen, weil sie
ihren eigenen Laden nicht kennen. Das Problem bei der DB AG in der jetzigen Struktur ist einfach, dass da ein
Konzern ist, der verschiedene Unternehmen unter einem Dach beherbergen will, aber die haben alle ihre eige-
nen Ebenen entwickelt. Es gibt keine Koordination mehr untereinander und keine Transparenz zwischen den
Unternehmungen der Deutsche Bahn AG. Und die schaffen es auch nicht vor dem Hintergrund, überhaupt eine
Transparenz nach außen zu schaffen. Und wenn sie mal irgendwo an einem Punkt angekommen sind, an dem
entschieden werden muss, ist es unklar, wer zu entscheiden hat. Der Laden ist im Prinzip, sage ich mal einfach
etwas provokant, ohne eine Entscheidungsebene und ohne irgendeine Führungsebene, die zukünftige Strate-
gien aufstellt, um zieldefiniert zu handeln. Ich sage mal ganz platt: die DB AG hat keine Zukunftsperspekti-
ve.“ 203

Das Oberhaupt eines Oberzentrums im Rhein-Main-Gebiet betonte, dass es aus ihrer

Sicht sinnvoll ist, auch Kritiker mit in die Entscheidungsfindung einzubinden.
„ Offensichtlich ist das mitunter ein Problem. Ich bin ja nun keine Technikerin, ich kann ja nur so aus der poli-
tischen Situation heraus die Dinge sagen. Es muss mehr miteinander geredet werden. Es müssen sich auch
diejenigen, die eigentlich gegensätzliche Auffassungen haben, [mit denjenigen, die eine bestimmte politische
Maßnahme durchsetzen wollen] zusammenführen, um vielleicht gemeinsam die Risiken zu besprechen, ge-
meinsam die Probleme zu lösen. Überall hängen Arbeitsplätze dran, überall hängen Probleme und Menschen
dran.“ 204

Die Leiterin der Abteilung Raumordnung und Verkehr einer südhessischen IHK

brachte den Zusammenhang zwischen dialogorientierter Kommunikation und Lobbyarbeit auf

den Punkt, als sie sagte:
„ Ja. Aber  ist das nicht lapidar? Lobbyarbeit, also Beeinflussung / Überzeugung von Menschen, hat immer et-
was mit Kommunikation zu tun. Und je dialogorientierter diese ist, um so effektiver ist sie meines Ermes-
sens.“ 205

15.4.2 Einschätzung auf Landesebene

Ein Landespolitiker der FDP beurteilt den Auftritt der DB AG differenziert. Dabei

sieht er Parallelen zwischen Marketing und Lobbyarbeit, was Offenheit und Dialogorientie-

rung angeht. Danach sind diese beiden Eigenschaften bedeutende Möglichkeiten, um betrof-

fene Anspruchsgruppen frühzeitig mit in die Entscheidungen einzubinden.
„ In jedem Fall ist das so. Dialogorientiertheit und Transparenz sind Grundvoraussetzungen für erfolgreiches
Marketing und auch Lobbying. Beispiel X: Falls darüber nachgedacht wird, ein bestimmtes Produkt neu auf
den Markt zu bringen oder es vom Markt zu nehmen, dann wird das ‚Feld’  vorbereitet. Z. B. wird vorher mit
den Kunden gesprochen. Das Vorgehen der Deutschen Bahn trägt jedoch oft dazu bei, dass im Vorfeld von
unternehmenspolitischen Entscheidungen Interessenkollisionen aufgebaut werden (Beispiel InterRegio-
Diskussion oder die Diskussion um einen IC-Halt in Y). Aber von der Deutschen Bahn AG gibt es inzwischen
Ansätze, gemeinsam mit den Regionen Unternehmensentscheidungen vorzubereiten. Die Mittelstandsoffensive
der Deutschen Bahn AG könnte ein vielversprechender Ansatz sein, denn es wird dadurch wahrscheinlicher,
dass die regionalen Schienennetze besser ausgenutzt werden.“ 206

Der Referent für Öffentlichkeitsarbeit in einem nichtbundeseigenen Eisenbahnunter-

nehmen betont, dass ein dialogorientierter Kommunikationsstil zwar aufwendiger sein kann,
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gleichzeitig hält er ihn für geboten, denn Entscheidungsprozesse sollten nachvollziehbar dar-

gestellt werden. Sein Eisenbahnverkehrsunternehmen sieht er in einer guten Position, da die

Mitarbeiter vor Ort mit den erforderlichen Kompetenzen ausgestattet sind und zum Teil selbst

kommunalpolitisch aktiv sind.
„ Das sehe ich genauso. Gerade in der heutigen Zeit ist es bedingt durch die Entwicklung der Medien und der
Kommunikationsprozesse dringlicher geworden, Entscheidungsprozesse transparenter zu machen. Beispiel
Bauprojekte: Man kann nicht jahrelang vor sich hinwursteln und dann auf ein Mal der Öffentlichkeit die opti-
male Lösung präsentieren. Man muss bedenken, dass es in der heutigen Zeit in den Medien eine kritischere
Grundhaltung gegenüber solchen Entwicklungen gibt. Dialogorientierte Kommunikation ist aber auch sehr
mühsam und sehr sensibel. In unserem Unternehmen ist das ein wenig besser als bei der Deutschen Bahn AG,
denn unsere Betriebsleiter sitzen vor Ort und sind örtlich besser ‚verdrahtet’ . Die sitzen zum Beispiel auch mal
im Gemeinderat. Natürlich gehen unsere Leute auch mal zu den Kommunalpolitikern hin und versuchen, sie
im Hinblick auf die Durchführung bestimmter Verkehrsangebotsplanungen von unseren Ansichten zu überzeu-
gen. Unsere Leute sind da auch mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet.“ 207

Aus Sicht der Eisenbahnreferenten zweier Bundesländer wird besonders der Kommu-

nikationsstil der verantwortlichen Stellen der DB AG kritisiert. Bei den Äußerungen der bei-

den Verwaltungsbeamten kommt ebenfalls zum Ausdruck, dass eine frühzeitige Einbindung

der Länder in die unternehmenspolitische Entscheidungsfindung der DB AG begrüßt werden

würde. Das derzeitige Verhältnis zwischen den Bundesländern scheint eher von Misstrauen

gekennzeichnet zu sein. So zumindest der Eisenbahnreferent eines südwestdeutschen Bun-

deslandes, der aber auch auf die Dialogbereitschaft politischer Entscheider hinweist:
„ Die politischen Entscheider sind eigentlich dialogoffen. Sie würden sich sehr freuen, wenn die Bahn mehr auf
sie zukommen würde. Mangelnde Transparenz liegt vor allem im Bereich des Rechnungswesens und der Ent-
scheidungsprozesse vor. Das Verhältnis zwischen der Bahn und den Bundesländern ist zur Zeit (Herbst 2000)
aber eher zerrüttet. Die Länder haben den Eindruck, dass die DB ihnen das Geld aus der Tasche und sie über
den Tisch ziehen will. Beispiel InterRegio-Diskussion: Die Glaubwürdigkeit der DB AG wird stark bezweifelt.
Die Länder haben aber auch verstanden, dass die DB mittlerweile ein privatwirtschaftlich handelndes Unter-
nehmen ist. Es besteht aber der Verdacht, dass der InterRegio ‚schlecht geredet’  wird, und dass ein falsches
Spiel gespielt wird. Die Trassenpreise und die Stationspreise beseitigen das angeblich bestehende 300-
Millionen-Defizit der InterRegios nämlich nicht. Die Argumente der DB sind anrüchig. Wo werden die Kosten
denn hingeschoben? Natürlich zum Nahverkehr. Die Unwirtschaftlichkeit der InterRegios lässt sich nicht
glaubwürdig nachweisen. Andere Aspekte spielen eine Rolle: Beispielsweise werden für die IC-Verbindungen
Steuerwagen und Bistrowagen benötigt. Es geht hier also auch um die Ausschlachtung der InterRegios. Die
InterRegios sollen als Steinbruch für Investitionsmaßnahmen genutzt werden, für die es bei Banken kein Geld
mehr gibt. Die tatsächlich ungedeckten Kosten würden die Länder möglicherweise auch bezahlen. Die Länder
wollten Verkehrserhebungen in den InterRegios durchführen. Es wurde ihnen jedoch untersagt, die Fahrgäste
nach dem Charakter ihrer Fahrkarte zu fragen.“ 208

Der Eisenbahnreferent eines norddeutschen Bundeslandes schätzt das Kommunikati-

onsverhalten der DB AG im politischen Raum ähnlich ein, er betont jedoch, dass es auch in

den Reihen der Politik Entscheidungsträger gebe, deren Kommunikationsverhalten manchmal

zu wünschen übrig lasse. Der Gesprächspartner zeigte Verständnis für die unternehmerischen

Entscheidungen der Bahn, jedoch monierte er die Art und Weise, wie manche dieser Ent-

scheidungen in den politischen Raum hinein kommuniziert wurden. In seinen Äußerungen

bringt der Ministerialbeamte aber auch zum Ausdruck, dass sowohl der Bund als auch die

Bundesländer ihrerseits versuchen, unternehmerische Entscheidungen der DB AG in ihrem

Sinne zu beeinflussen.
„ Das ist absolut richtig. Die [Deutsche Bahn AG ist] ein sehr kompliziertes Gebilde, eine Holding mit vielen
eigenständigen AG´s. Diese sind letztlich aber gar nicht eigenständig, das Ganze ist sehr verworren. Es wird
sehr viel doppelte Arbeit gemacht. (...) [Die] Organisationsform halte ich für so kompliziert, und sie ändert sich
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ja pausenlos. (...) Das ist selbst schon für einen Insider, der täglich damit zu tun hat, schwierig zu durchblicken.
Die machen aber auch alle Lobbyarbeit für sich. Das Gesamtsystem Lobbyarbeit wird aber nur von denjenigen
gemacht, die im Holdingbereich sind, also von Mehdorn selbst, der sieht das Gesamtsystem. Man muss sich
aber daran gewöhnen, dass die Bahn mittlerweile ein Unternehmen ist. Ich erinnere nur an die InterRegio-
Diskussion, nicht. Ich mache der Bahn keinen Vorwurf, aber es gibt natürlich Versuche, die unternehmerische
Entscheidung zu verändern durch den, der in der Verantwortung ist, also durch den Bund und die Länder. Es
soll dann das verkehrspolitisch Richtige herauskommen. (...) 
Deshalb habe ich bei manchem Verständnis, was die Bahn macht. Bloß wie sie es macht. Das ist zu kritisieren.
Wenn sie uns vor vollendete Tatsachen stellt, ohne mit denjenigen zu diskutieren, die verantwortlich sind,
sprich, mit dem Bund oder mit den Ländern, wie kann man das auffangen? Wie kann man das besser machen?
Dieses halte ich für falsch.
Die Anspruchsgruppen sollten möglichst frühzeitig in unternehmerische Entscheidungen eingebunden werden]
So langsam wirkt es. Bei der Neuordnung im Güterverkehr hat die Bahn erstmalig, aber auch nur einen Tag,
bevor sie an die Presse ging, die Länder informiert, so dass die Länder auch gar nicht in die Diskussion mit der
Deutsche Bahn AG einsteigen konnten. (...) Das finde ich schade, denn die Länder, mit denen man diskutieren
könnte, sind bestimmt nicht so verbohrt, dass man ständig nur das Unwirtschaftliche fordert, sondern einfach
Mittel und Wege finden möchte, die das Gesamtsystem stärken. Das ist ein Bisschen schade. Man weiß aber
auch nie, wer denn jetzt gerade zuständig ist. 
Ein weiterer, schlimmer Punkt ist, dass man manchmal die Gehirnwände der Entscheidungsträger nicht ganz
nachvollziehen kann. Das ist unser Problem, noch mehr. Man diskutiert zu wenig. Ich will aber gar nicht mo-
nieren, dass da alles falsch ist, was die da machen. Das muss man auch verstehen.“ 209

Ein weiterer Landespolitiker der FDP, der auch in einem Güterverkehrsverband aktiv

ist, moniert besonders die mangelnde Transparenz unternehmenspolitischer Entscheidungen

bei der DB Cargo AG. Er vermutet bei vielen Mitarbeitern der Zentrale in Mainz eine ausge-

prägte Beamtenmentalität, die von übertriebener Geheimniskrämerei gekennzeichnet ist und

die keine offene Kommunikation zulässt. Er umschreibt dies mit folgenden Worten:
„ Mit Sicherheit. Wenn ich das Verhalten der DB Cargo in Mainz oder meine eigenen Erfahrungen nehme,
dann gibt es einen Unterschied zwischen dem Verhalten der Bahnleute und Marktwirtschaftlern. Das muss man
eindeutig sagen. Das Beamtendenken ist in vielen Köpfen noch vorhanden. Keine Frage. Und sich zu Öffnen?
Da hat man immer noch Angst, irgend etwas preiszugeben. Ich frage mich nur, was man in der heutigen Zeit
verheimlichen oder nicht mehr preisgeben will. Es gibt ja heute nichts mehr zu verheimlichen, es ist ja alles
transparent.“ 210

Der Verkehrsreferent eines bahnaffinen Verbandes unterscheidet deutlich zwischen

dem Kommunikationsverhalten der DB AG bis 1994 und seit 1994. Auch für ihn stellen die

Organisationsänderungen einen Hinderungsgrund für eine dialogorientierte Kommunikation

dar. Er vergleicht außerdem das Selbstverständnis der DB AG von Lobbyarbeit mit demjeni-

gen der Straßenbaulobby.
„ Ich habe Verständnis dafür, dass ein Unternehmen, dass jetzt seine dritte Organisationsstrukturänderung in
wenigen Jahren durchgeführt hat, etwas anderes zu tun hat, und schon alleine aus diesen Gründen nicht fähig
ist zu einem Dialog und zwar zu einem kontinuierlichen Dialog und darauf aufbauend auch zu einer Form von
Lobbyarbeit. Also das ist schon eine Besonderheit. Es ist eigentlich klar, dass man auf eine behördenmäßige
Art und Weise keine  Lobbyarbeit betreiben kann.
Am Besten sieht man den Vergleich zur Straßenbaulobby. In dieser bestens organisierten Verwaltung ruft der
Straßenbauamtschef bei drei Abgeordneten an, fährt mit ihnen zum Minister und powert für ein bestimmtes
Projekt. Die Kollegen von der Straßenbaulobby sind eben auch in den Kreistagen präsent und haben ein ganz
anderes Selbstverständnis. Das ist natürlich ganz anders als bei der Bahn. Da war erstens dieser Behördenan-
satz da, sicherlich auch getreu dem Motto ‚Wir wissen selbst am Besten, wo es langläuft!’  Und zweitens hat
man Basisgruppen von Pro Bahn bis zu anderen etwas am Katzentisch sitzen lassen.“ 211

Die mangelnde Offenheit findet seiner Meinung nach auch ihren Niederschlag im

Verhältnis der DB AG zu Medienvertretern:
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„ Auch die Journalisten sind ja leidgeprüft von der Bahn. Weil, wenn es kritisch wird, dann dürfen alle nichts
sagen. Und diejenigen, die was sagen dürfen, haben nichts zu sagen. Und das ist ja auch keine Basis, um eine
entsprechende Kommunikations- und darauf aufbauend Lobbyarbeit machen zu können.“ 212

Seit zwei Jahren hat für den Verbandsfunktionär im Kommunikationsverhalten der

Deutschen Bahn jedoch ein Wandel zum Positiven stattgefunden, der begrüßt wird.
„ Aus der aktuellen Erfahrung der letzten zwei Jahre heraus ist zu beobachten, dass sich die Bahn gegenüber
den Umweltverbänden geöffnet hat. (...) Ich denke, das ist besser geworden in den letzten zwei Jahren, ich hof-
fe, dass das anhält und dass die DB AG erkannt hat, das sie gesellschaftliche Unterstützungspotenziale braucht,
(...) um voran zu kommen. Und was da jetzt unsere Zusammenarbeit bei der leistungsabhängigen Schwerver-
kehrsabgabe angeht, was unsere Workshops angeht, da hat sie sich ja zumindest im Umweltbereich vorgewagt.
Ich hoffe eben auch, dass wir mit dem Festhalten am Netz 21 herauskommen aus dieser Konfrontationsstel-
lung, die wir seit Jahren pflegen mussten, weil sich eben die Bahn lange Zeit nur über Neubaustrecken und ü-
ber Streckenabbau definiert hat, wobei das natürlich zwei Punkte waren, die zu massiven Konflikten geführt
haben.“ 213

15.4.3 Einschätzung auf Bundesebene

Auf die frühzeitige Einbindung in die Entscheidungsfindung weist der Verkehrsrefe-

rent eines großen deutschen Wirtschaftsverbandes hin. Eine schlechte Entscheidungsvorbe-

reitung kann auf mangelhafte Dialogorientierung zurückzuführen sein. Er schildert die typi-

sche Vorgehensweise aus seinem Verbandsalltag und betont, dass eine stabile Organisation

vor allem auf den unteren Politikebenen eine sehr wichtige Voraussetzung für eine erfolgver-

sprechende Lobbyarbeit ist.
„ Ein klares ‚Ja!‘. Eine Kommunikation in Richtung Politik nach dem Motto ‚Wir machen das jetzt so oder so!‘
kommt dort schlecht an. Die Politik müsste in bestimmte Entscheidungsprozesse frühzeitig eingebunden wer-
den, es sollte eine Vorabstimmung stattfinden. Politiker suchen ja auch oft den Weg zu den Verbandslobbyis-
ten, um an bestimmte Hintergrundinformationen zu kommen, schließlich können die ja auch nicht alles wissen,
da fehlt die ‚umfassende’  Sachkenntnis. Uns Leuten aus den Verbänden geht es ja ähnlich: Man zapft an und
wird angezapft, es ist ein Geben und Nehmen. Unser Verband versucht zum Beispiel besonders die Interessen
der kleinen Unternehmen stärker in das politische Tagesgeschäft einzubringen, denn denen fehlen oftmals die
eigenen, notwendigen Kontakte, da kennen eben manche keinen  Abgeordneten, der sich in einer bestimmten
Angelegenheit für sie einsetzen könnte. Die Interessen dieser Unternehmen bündeln wir. (...) Allerdings gibt es
bei den Lobbyisten im Verkehrsbereich viele ‚One-man-shows’ . Das ist aber auch bei der EU so und führt dort
manchmal zu schlecht vorbereiteten Positionspapieren. Entscheidend sind die Kontakte, dass man also Leute
hat, mit denen man sich austauschen kann. Das Problem bei der Bahn, vor allem in der Fläche und in den Re-
gionen, ist, dass die örtlichen Zuständigkeiten zu oft wechseln, da können solche Kontakte nur sehr schwer
aufgebaut werden. Man kann zwar viel über das Telefon machen, aber wenn man mit einer Stimme auch ein
bestimmtes Gesicht verbinden kann, dann ist der Umgang miteinander schon ein ganz anderer.“ 214

Der Verkehrsreferent eines anderen Wirtschaftsverbandes betont, dass Dialogorientie-

rung eine extreme Form von Kommunikation darstellt, die nicht immer beibehalten werden

kann. Dialogorientierte Kommunikation ist nach seiner Meinung nicht immer angebracht, auf

jeden Fall sind emotionale oder ideologische Facetten nach Möglichkeit zu vermeiden:
„ Die Art und Weise der Kommunikation von Herrn X bringt sicher einige Vorteile mit sich. Die DB ist näm-
lich so groß, dass fast über jeden Planungsentwurf öffentlich diskutiert wird, da kann nichts vertraulich behan-
delt werden. Man sollte abwägen zwischen den beiden Extrema ‚Klare Botschaft’  und ‚Dialog’ . Es sollte um
sachliche, nicht um ideologische Begründungen gehen, wenn bestimmte Entscheidungen oder Vorgehenswei-
sen begründet werden. Im Dialog mit politischen Entscheidern muss man aber auch berücksichtigen, dass diese
häufig so handeln, dass sie auch wiedergewählt werden. Folglich ist die politische Kommunikation auch oft
personenabhängig. Man sollte sachorientiert argumentieren, nicht auf einer emotionalen Ebene.“ 215
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Ebenfalls differenziert im Hinblick auf eine dialogorientierte Kommunikation äußert

sich der Verkehrsreferent eines bahnaffinen Verbandes. Zeitgemäßes Kommunikationsver-

halten stellt einen Teil der Lobbyarbeit auf Bundesebene dar. Dialogorientierung ist demnach

nur ein Teil eines Gesamtkonzeptes, dessen Grundstrukturen der Gesprächspartner erläutert.

„ Mit Dialogorientiertheit und Offenheit erreicht man nur einen relativ kleinen Kreis. Entscheidend bei der po-
litischen Lobbyarbeit sind:

�
 Vertrauen;

�
 Der Wille, Entscheidungen auch umzusetzen, die Politiker dann als ihren Erfolg verkaufen können. Die

Deutsche Bahn AG muss dabei Konzepte vorlegen, durch die die verschiedenen politischen Interessen be-
rücksichtigt werden;

�
 Klare kommunizierbare Botschaften;

Sicherlich ist die Bahn ein sehr komplexes Unternehmen. Es kommt vor allem auf folgendes an:
�

 Probleme benennen und sie kommunizieren;
�

 Lösungsmöglichkeiten anbieten, zur Verfügung stehende Alternativen aufzeigen;
�

 Den Stakeholdern Einflussnahmemöglichkeiten bieten;
Die Gründe für eine bestimmte politische Entscheidung transparent machen, nicht die Entscheidungsprozesse
selbst. Das heißt nicht, dass man vollendete Tatsachen schafft und diese lediglich nur noch verkündet.
Die Bahn verkennt noch die psychologische Komponente ihrer Politik. Beispiel: Die Wirkung [der Ankündi-
gung] dem Oberzentrum Konstanz den InterRegio wegzunehmen. Die Bahn muss sich darüber im Klaren sein,
dass sie als Hauptkunden Länder und Kommunen hat. Und zur Zeit wird auch wegen ihres Verhaltens die
Netzdiskussion wieder angestoßen. Die Deutsche Bahn AG definiert sich über kleine Politikfelder. Von außen
wird sie jedoch als ganzes wahrgenommen. Es fehlt eine ausreichende Positionierung im politischen Raum.“ 216

Der Verkehrsreferent einer Gewerkschaft stellt ebenfalls heraus, dass die fehlende

Einbindung seiner Organisation in die Entscheidungsfindung der DB AG für große Verunsi-

cherung sorgt. Die fehlende Dialogorientierung im Umgang mit seiner Organisation, die zeit-

weilige Kommunikation über die Medien und fehlende verlässliche Konzepte wurden klar zur

Sprache gebracht. Der Gesprächspartner äußert die Vermutung, dass es geboten scheint, ein-

zukalkulieren, dass viele politische Entscheider noch die alte Vorstellung der „Bundesbahn“

in den Köpfen haben.
„ Ich denke, dass wir genau das selbe sagen würden, nur mit anderen Worten. (...) Gegenüber uns hält die Deut-
sche Bahn AG diese These nicht ein, sondern sie geht immer mehr über die Presse. Eine dialogorientierte Poli-
tik mit uns findet immer weniger statt, das ist mein Eindruck. Und ich sage immer: ‚Ständig wird eine neue
Sau durchs Tal getrieben!’ . Es gibt immer wieder neue Konzepte, die angekündigt werden, und dann weiß man
nicht, was mit ihnen passiert. In diesem Jahr war das unter anderem diese Knotenkonzept, was ja darauf hi-
nausläuft, dass man sich aus der Fläche zurückzieht. Ich denke auch mal, der Herr X hat das ernst gemeint. (...)
Dann hat man Ankündigungen gemacht bezüglich bestimmter Zeiträume, man hat die nicht eingehalten.
[Die] nicht erfolgende oder völlig unzureichend dialogorientierte Politik des Bahnmanagements [erzeugt]
Misstrauen. (...) Es ist ja zur Zeit geradezu eine Strategie zu sagen ‚Lieber Aufgabenträger im Nahverkehr, Du
hast das zu bezahlen. Wir haben keine Lust mehr, Fernverkehr zu subventionieren, der Nahverkehr ist!’ . Und
wie da vorgegangen wurde, darüber sind wir nicht sehr glücklich. Wir denken, dass es da Verschlechterungen
des Klimas gegeben hat. Ich mache das auch mal konkret, aber ohne Namen zu nennen – Sie wissen sicher,
wen ich meine: Der Y (...) war ein Politiker, der hat gewusst, wie man mit Aufgabenträgern redet. Und der X
(...) denkt, er könnte die Aufgabenträger einfach vor vollendete Tatsachen stellen. Und da hat er sich gewaltig
geschnitten. Weil er (...) nicht verstanden hat, dass die Bahn nicht irgendein Unternehmen ist. Die Bahn wird –
das muss man mit bedenken – von den Entscheidungsträgern in der Verkehrspolitik, das kann man jetzt gut o-
der schlecht finden, auch weiterhin als Deutsche Bundesbahn wahrgenommen. Man muss das irgendwie in sei-
ne Politik mit integrieren. Das ist nicht gemacht worden.“ 217

Aus dem Bereich der Forschung wird im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten

konstatiert, dass die DB AG nur über begrenzte Verhandlungs- und Entscheidungsspielräume
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verfügt. Selbst dialogorientierte Kommunikation bedeutet nach Ansicht eines Bahnexperten

keine automatische Erhöhung der Anzahl der zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen.
„ Aber erstens ist das natürlich Behördenbahn. Zweitens ist da aber auch jemand, der keinen Spielraum hat, zu
verhandeln. Der hat Schwierigkeiten zu machen. Im Prinzip – das ist wirklich ein Teil des Problems – wäre es
schön, wenn die Bahn offen hingehen und sagen könnte: ‚(...) Ihr könnt 3 Haltepunkte haben oder 6 oder 8 o-
der 20 km Neubaustrecke oder 30, also alle Optionen sind offen!‘. Aber im Prinzip sind die ja total einge-
schränkt. Es ist fast keine Option mehr offen. Und von daher neigt man natürlich dazu, in einem Stil aufzutre-
ten, der da ist: ‚Ich habe eh´ keine Entscheidungs- und Verhandlungsspielräume, also hört auf, mit mir über-
haupt noch irgendwas verhandeln zu wollen!‘. 
Das ist z. B. jetzt im Immobilienbereich auch ganz typisch, (...) warum die so wenig entwicklungspolitisch
Nutzen von ihren Immobilien gemacht haben. Solange es ein Grundsatz war, dass Bahnimmobilien für alles
andere tabu sind, und dass sie eben nicht als strategische Flächen angedacht werden konnten, war klar, dass ich
einen Verhandlungspartner hatte, der nie bereit war, mich auf diese Fläche zu lassen. Also es gibt noch mehr,
neben der formalen Fähigkeit, dialogorientiert verhandeln zu können, gut, das kann man den Leuten beibrin-
gen, den Obrigkeitsstil kann man ablegen, das haben die Schaffner auch mal lernen müssen, und es gelingt ih-
nen. Aber selbst wenn ich den Stil geändert habe, dann ist immer noch ganz entscheidend: ‚Habe ich denn ü-
berhaupt Entscheidungsspielräume?‘ Das ist also jetzt die Entfesselung der Bahn im Sinne einer Schaffung
neue Entscheidungsspielräume. Die muss dann erst vollzogen werden.“ 218

Ein leitender Beamter aus dem BMVBW sieht das Verhältnis zur DB AG weniger

durch Lobbyarbeit gekennzeichnet. Vielmehr komme die verkehrspolitische Verantwortung

seiner Behörde zum Tragen. Das Verhältnis zur Spitze der DB AG wird als gut bezeichnet.

Dennoch gebe es im Bereich der Anspruchsgruppen der DB AG Akteure gibt, die mit deren

Marktverhalten unzufrieden sind.
Herr A: „ Diese These kommt für uns, hier im Bundesbereich, nicht zum Tragen. Das wird sicherlich eine Ur-
sache in der Betrachtung der verschiedenen politischen Ebenen haben. Gerade in den letzten zwei Jahren, das
hat vielleicht auch mit der rot-grünen Bundesregierung zu tun, sind wir häufiger in die Situation gekommen,
dass wir die Bahn, was ihre Leistungen angeht, ich sage das jetzt vorsichtig ‚zum Jagen tragen müssen’ . Ich
kann sagen, wir spielen als Promotor für den Schienenverkehr da eine sehr aktive Rolle. Das hat weniger etwas
mit Verständnispotenzialen oder Lobbyarbeit, sondern vielmehr mit unserer Funktion als Verkehrsministerium
zu tun.“
Herr B: „ Ich denke jetzt an das Verkehrsforum, das hieß ja anfangs noch Bahnforum und wurde gegründet, um
die Bahn zu unterstützen. Das sind alles Dinge, die eigentlich ‚pro Bahn’  sprechen, die die Lobbyarbeit der
Bahn unterstützt haben. Zur Zeit sind auch Dinge im entstehen, die ‚Allianz pro Schiene’  ist dafür ein Bei-
spiel.“
Herr A: „ Wir versuchen rationell, politische Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen. (...) Zu dem, was
Sie hier anklingen lassen, was Lobbyarbeit auf untergeordneten und kleinräumigeren Kommunikationsebenen
betrifft, muss ich sagen, dass es dort oft weniger um Lobbyarbeit, sondern vielmehr um ganz normale Markt-
aktivitäten der Bahn geht. Und da verhehle ich nicht, dass uns da manchmal negative Botschaften erreichen.
Das wird dann transportiert über Verbände von Unternehmen, das wird auch manchmal transportiert von Ge-
bietskörperschaften. Insbesondere im Güterverkehrsbereich wird oft gesagt ‚Bei uns ist die Bahn ja gar nicht
mehr präsent! Wir haben eigentlich den Eindruck, sie will diesen Verkehr ja gar nicht. Wir bekommen da ü-
berhaupt keine Möglichkeit, den Schienengüterverkehr in Anspruch zu nehmen.‘ Das ist etwas, was man aus
dem Bereich der Unternehmen schon durchaus mal hört. Das ist dann aber weniger eine Frage von Lobbyarbeit
der Bahn vor Ort, sondern das ist eigentlich eine Kritik, die auf das Marktverhalten der Bahn abzielt. Man
muss aber doch sehen, auf der Bundesebene sieht es in vielen Bereichen doch anders aus.“ 219

Der Funktionär eines Bündnisses von bahnaffinen Verbänden stellt klar, dass eine

wichtige Voraussetzung für dialogorientierte Kommunikation kurze Entscheidungswege sind.

Politische Entscheider haben demnach vor allem das Interesse, auftretende Unstimmigkeiten

oder Probleme mit der DB AG schnellstmöglich und unkompliziert beigelegt zu wissen.
„ Die Bahn ist eben ein großer Apparat, sie ist bundesweit vertreten, sie hat einfach längere Entscheidungswe-
ge, als wenn sie nur ein einziges regionales Netz hätte. Wenn man nur ein einziges regionales Bahnnetz mana-
gen müsste, dann würde man jeden Bahnhof kennen, nach einem halber Jahr jeden Bürgermeister, dann könnte
man leicht sagen: ‚Wir kümmern uns, wir machen das!‘. Das geht natürlich bei der Deutschen Bahn AG in die-
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ser Form so nicht. Schon aus naheliegenden Gründen nicht. Ich denke aber dennoch, dass man da noch eine
ganze Menge optimieren und verbessern kann.“   220

Der Gesprächspartner brachte wie die beiden befragten Länder-Eisenbahnreferenten

die Unzufriedenheit einiger Landespolitiker zum Ausdruck und äußerte die Befürchtung, dass

der Auftritt leitender Mitarbeiter der DB AG zu Auswirkungen auf die Auftragsvergabe im

Schienenpersonennahverkehr und im Schienenpersonenfernverkehr führen könnte.
„ Es gibt ja MORA im Personenfernverkehr. Man hat MORA mit dem Hintergrund entwickelt: ‚Ihr müsst uns
nehmen! Ihr habt keine Alternative!’ . Inzwischen hat alleine der baden-württembergische Verkehrsminister
5 Alternativen, bei denen er für das selbe Geld mehr Leistung bekommt. (...) Das ist wirklich ein Spiel mit dem
Feuer. Und die Landesverkehrsminister mit ihren Milliarden so zu verprellen, der Herr X [Verkehrsminister in
Y] hat heute Mittag wieder gesagt, das macht er nicht mit. Ich kann Ihnen die Sache von Z erzählen. A, B und
C221 haben die Landesverkehrsminister bzw. die Ministerpräsidenten besucht. Bei einigen haben sie wirklich
auch verbrannte Erde hinterlassen. Dann ist Z hinterher gefahren und hat das ein Bisschen relativiert. Dann ist
eben mehrmals sinngemäß gesagt worden: ‚Ach, so ist das. Das haben wir so noch gar nicht gesehen. Das
klang aber alles ganz anders bei den Herren, die vor Ihnen da waren!’ . Das ist ein Beispiel für eine falsche
Denke.“  222

Dennoch anerkennt auch dieser Verbandsfunktionär, dass sich das Kommunikations-

verhalten an der Unternehmensspitze aus seiner Sicht gebessert hat:
„ Es ist besser geworden. Für A und die D trifft [es] nach meiner Einschätzung nicht zu, [dass sie ein Kommu-
nikationsverhalten im Stil ‚Bundesbahn’  praktizieren]. Man muss sich dabei immer die Frage stellen: ‚Wann
sind sie zur Bahn gekommen?’ . Daran merkt man schon einiges. Wenn ich dann höre ‚Ich bin seit 1973 bei der
Bahn’ , da geht bei mir sofort die Jalousie runter, weil ich weiß, da kommt nichts an. Dann heißt es meistens:
‚Wir können nur machen, was sich rechnet!’ , ‚Wir können nur das machen, was betriebswirtschaftlich opti-
miert ist!’ , ‚Wir können das so nicht, und das geht auch gar nicht!’ . Im Gegensatz dazu merkt man bei den
Leuten, die noch nicht so lange dabei sind, dass sie schon ein etwas anderes Selbstverständnis haben. Da sieht
es schon anders aus. Es gibt auch positive Beispiele, wo dann auch jemand umgedacht hat, obwohl er schon
lange dabei ist. Das hängt aber wirklich an jedem Einzelnen. Eine Pauschalisierung ist hier sicherlich
falsch.“ 223

15.4.4 Selbsteinschätzung durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG

Die Statements der Mitarbeiter der DB AG waren fast durchweg vom Bewusstsein ge-

prägt, dass eine stärkere Einbindung politischer Entscheider in die interne Entscheidungsfin-

dung geboten erscheint. Dies kam zum Beispiel in den Äußerungen eines Mitarbeiters aus

dem Unternehmensbereich Personenverkehr der DB AG zum Ausdruck, der am Auftritt im

politischen Raum mitwirkt. Er stellt die Notwendigkeit eines dialogorientierten Kommunika-

tionsstiles vor allem auf der Ebene der Länder und Regionen deutlich heraus:
„ Man ist dabei, die Politik stärker einzubinden. Wichtig erscheint, dass es im Vorfeld von Be- und Entschlüs-
sen zu Gesprächen oder Diskussionen mit beteiligten und betroffenen regionalen Politikern und politischen
Entscheidern kommt. Allerdings behält sich die DB dabei das Recht vor, im Rahmen der unternehmerischen
Freiheit Entscheidungen zu treffen, die dem Länder- oder Regionalinteresse auch einmal zuwiderlaufen. Die
Transparenz der unternehmerischen Entscheidungsprozesse wird also ständig verbessert und ist eigentlich
schon da. Doch wie steht es um die Chancen der Bahn-Lobbyarbeit, auf landespolitischer Ebene, wenn die
Bahn im Unternehmens- und nicht im Landesinteresse handelt?“ 224

Der leitende Mitarbeiter eines Regionalbereichs der DB Regio AG stimmte zu:
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„ (...) Es erscheint sinnvoller, die unternehmerischen Entscheidungen, die getroffen werden, geschickter einzu-
fädeln: Eigene Vorstellungen besser kommunizieren, die Entscheidungen begründen und im Dialog mit den
politischen Akteuren Alternativen erarbeiten. Die Vorschlagspflicht sollte bei der DB liegen.“ 225

Ein anderes Mitglied aus der Leitungsebene im Unternehmensbereich Personenver-

kehr stellt klar heraus, dass persönliche Umgangsformen im politischen Dialog eine wichtige

Rolle spielt. Gleichzeitig problematisiert er aber auch im Bereich der politischen Entscheider

vorhandene Unklarheiten über die Zusammenarbeit der Unternehmen der Deutschen Bahn

Gruppe. Der Sachverhalt, dass in vielen Köpfen (sowohl auf Seite der Politik als auch auf

Seite der Bahn) noch das Bild der „ Bundesbahn“  vorhanden ist, wirkt sich erschwerend auf

das Verhältnis zwischen der DB AG und politischen Entscheidern aus.
„ Das ist unbestritten so. Ich komme bei relevanten politischen Entscheidern im persönlichen Gespräch einfach
schlecht an, wenn ich herablassend oder als Monopolist im Land oder in der Region auftrete. Die entsprechen-
den Gesprächspartner sind dann zum Beispiel Bürgermeister, Stadträte, Kämmerer. Es ist heute immer noch
teilweise so, dass dann von Mitarbeitern unseres Unternehmens die ‚Bundesbahn’  herausgeholt wird.
Aber es ist auch Folgendes festzustellen: Wir werden in unseren politischen Gesprächen häufig in ‚Sippenhaft’
genommen. Beispielsweise hatten wir da ein Gespräch bei X in Y. Da sind wir zu dritt hingefahren und wollten
über bestimmte Sachverhalte im Bereich des Schienenpersonenverkehrs reden. Zunächst ging da mal gar
nichts. Uns wurde sofort ein Gespräch über den Hauptbahnhof in Y aufgezwungen. Das ist aber eindeutig der
im Rahmen der Bahnreform der DB Station&Service zugewiesene Zuständigkeitsbereich. Und das wusste X
auch ganz genau, denn mit seinen Problemen wurde er erst einige Tage zuvor beim Vorstandsvorsitzenden der
DB Station&Service AG vorstellig. Das, worum es uns eigentlich ging, konnte dann (wie auch schon oft in an-
deren Gesprächen) nur in den letzten 5 Minuten, quasi schon beim Aufstehen, behandelt werden. 
Das zeigt, dass [auch] bei vielen relevanten politischen Entscheidern immer noch die ‚Bundesbahn’  in den
Köpfen ist, und dass nicht trennscharf erkannt wird, wie denn die Aufgabenverteilung innerhalb der Deutschen
Bahn AG funktioniert. (...) Die Diskussion über methodische und für die Bahn existenzielle Fragen, wie zum
Beispiel die Konsequenzen, die sich aus der neuen EU-Verordnung über die Streckenausschreibungen ergeben
können, bleibt dabei auf der Strecke. Dort wäre wirklich existenzielle Lobbyarbeit notwendig. Da geht es um
eine für den langfristigen Unternehmenserfolg wichtige politische Rahmenbedingung.“ 226

Ein ebenfalls im bahnpolitischen Umfeld agierender Mitarbeiter zeigt auf, dass Forde-

rungen nach Transparenz und Offenheit nicht ohne weiteres nachgegeben werden könne.

Schließlich müsse auch das Unternehmensinteresse eine Rolle spielen.
„ Das stimmt, aber ein Wandel ist eingetreten. (...) Letzte Woche wurde ich von einigen [Partei] - Abgeordneten
nach Berlin eingeladen, die wollten dort mit mir über bestimmte Dinge (...) reden. Das tue ich dann mal auch.
Herr X ist sich dessen auch bewusst, gerade dafür hat er ja Herrn Y eingestellt, damit mit den Leuten mehr ge-
redet wird. (...) Zum Thema ‚Transparenz’ : Es kann doch kein Länderminister von uns verlangen, dass wir un-
sere Wirtschaftlichkeitsberechnungen offen legen. Wir haben doch Konkurrenten. Ein anderes Unternehmen
macht das doch auch nicht. Die internen Kostenstrukturen können wir nicht vorlegen. Das kann man vielleicht
von einer Behörde verlangen, aber nicht von uns. Die Deutsche Bahn AG ist kein Staatsunternehmen mehr.
Und wenn die Länderverkehrsminister darauf beharren, dann haben sie die Bahnreform nicht richtig verstan-
den.“ 227

Ein Mitarbeiter der Leitungsebene der DB Netz AG betont, dass sich das Verhältnis

zum Bundesverkehrsministerium seit den Bundesbahnzeiten gewandelt hat. Gleichzeitig stellt

er aber auch fest, dass heute eine gute Zusammenarbeit mit unteren und mittleren Ebenen in

den Verkehrsministerien stattfindet.
„ Zu Bundesbahnzeiten bestanden enge und vertrauensvolle Kontakte mit dem Bundesverkehrsministerium. Da
gab es eine ehrliche Zusammenarbeit in der Sache. Jeder konnte mit der Denke des anderen umgehen. Wenn es
mal Unterschiede in der Sache gab, dann konnte man aber damit umgehen. (...) Heute ist das Verhältnis zu den
Stellen in den Verkehrsministerien angespannt und von Missverständnissen geprägt. Allerdings ist das Ver-
hältnis zu den Mitarbeitern unterhalb der Staatssekretärsebene durchaus als gut zu bezeichnen. Darüber wird es
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fraglich. Allerdings muss man auch bedenken, dass sich unser Unternehmen so oft umorganisiert, dass es frag-
lich ist, ob die Schnittstellen (nach außen und nach innen) noch beherrscht werden.“228

Ein Mitarbeiter der Leitungsebene der DB AG beurteilt die mittel- und langfristigen

Auswirkungen des Kommunikationsverhaltens kritisch und befürchtet, dass sich bestimmte

Formen des Auftrittes im politischen Raum auf den Unternehmenserfolg auswirken können.
„ Da kann ich nur zustimmen, und da ist die Bahn – zumindest so lange ich sie kenne – völlig autistisch. Das
fängt damit an, dass die Benutzung des Verkehrsmittels nicht erklärt wird, das geht damit weiter, dass die –
damals behördlichen, heute unternehmerischen - Rahmenbedingungen nicht kommuniziert werden, und dass
die Motive oder die Motivbündel für unternehmerische Entscheidungen nicht kommuniziert werden. Und dazu
noch diese unsägliche Geheimhaltungsmanie, ich möchte das nicht mal ‚Politik’  nennen, weil noch nicht mal
ein erkennbares Motiv dahinter zu erkennen ist. (...) Und umgekehrt würde ich das auch so sehen, dass die
Bahn im Vergleich zu anderen Unternehmen, trotz dieser Politik (...) immer noch eine relativ hohe Grundak-
zeptanz genießt. Also die Bahn als Verkehrssystem. Die Bahn als Unternehmen immer weniger, weil man da-
für kein Verständnis mehr aufbringt. Und in dem Maße, wie Alternativen dazu kommen, andere Unternehmen,
die das Gleiche machen können, gibt es da nach meiner Einschätzung ruck-zuck auch eine Absetzbewegung,
dass man das dann mit anderen macht, dass man sich mit der Bahn nicht mehr herum plagt. Und das betrifft
nicht nur den Regio-Bereich. (...) Und mir ist nach wie vor nicht plausibel, warum solche Signale permanent
ignoriert oder falsch gedeutet werden. (...) Man kann sich vorstellen, dass die Bahn mit dieser Strategie, die sie
jetzt hat, in ein paar Jahren auf 50 Prozent ihres jetzigen Volumens zusammengeschrumpft ist. Dann kann es
sein, dass bestimmte Bundesländer DB-frei sind. Das ist nicht ausgeschlossen, in etwa 20 Jahren.“ 229

15.4.5 Zusammenfassung und Bewertung

Bei der Auswertung der verschiedenen Stellungnahmen zeigte sich, dass abhängig von

der betrachteten politischen Ebene verschiedene Schwerpunkte gesetzt wurden. Im Bereich

der Regionen und Kommunen vor allem folgende Themen angesprochen:
�

 Probleme in der Kommunikation mit den Kunden;
�

 fehlende Ansprechpartner (mit denen vor Ort ein Dialog begonnen werden kann, z. B. über Themen, die mit
Bahnhöfen im Zusammenhang stehen);

�
 unklare Zuständigkeiten bei der DB AG;

Auf der landespolitischen Ebene verlagerten sich die Probleme etwas. Häufig ange-

sprochenes Thema war das Verhältnis der DB AG zu den Aufgabenträgern bzw. den Bestel-

lern von Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr. Gleichwohl wurde teilweise

auch die Dialogfähigkeit vieler Mitarbeiter der DB AG kritisiert, die im politischen Raum

tätig sind. Dennoch waren auch positive Aussagen zu konstatieren. Die Kernaussagen in den

Interviewpassagen waren:
�

 Forderung nach Dialogorientierung im Sinne einer frühzeitigen Einbindung von Betroffenen in unterneh-
menspolitische Entscheidungen;

�
 Misstrauen gegenüber der Deutschen Bahn AG;

�
 Politische Entscheider auf Länderebene fühlen sich durch den Kommunikationsstil verprellt, zeigen aber

gleichzeitig Verständnis dafür, dass die DB AG auch in ihrem Unternehmensinteresse handeln muss;
�

 Die Konsequenzen der Bahnreform ist bei manchen politischen Entscheidern nicht überall bekannt, in eini-
gen Köpfen hält sich noch die Vorstellung von der Bundesbahn als Daseinsversorger;

�
 Häufige Änderungen der Organisationsform erschweren eine dialogorientierte Kommunikation;

�
 Der vorhandene Drang zur Geheimhaltung ist nicht mehr zeitgemäß;

Die befragten Experten auf Bundesebene äußerten sich zwar ebenfalls kritisch. Beson-

ders das persönliche Auftreten einiger Mitarbeiter der Leitungsebene der DB AG war Ziel der

Kritik. Stärker als auf anderen Politikebenen wurden jedoch eingetretene Änderungen im

                                               
228 Interview Nr. 15 und 16, Seite 5.
229 Interview Nr. 27, Seite 5f.
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Kommunikationsverhalten der Spitze der DB AG anerkannt und gewürdigt. Auch auf Bun-

desebene wurden Probleme angesprochen, die das Verhältnis der DB AG zu politischen Ent-

scheidern auf Landesebene betreffen. Folgende Aspekte wurden als wichtig erachtet:
�

 Frühzeitigere Einbindung in die unternehmensinterne Entscheidungsfindung – unterbleibt diese Einbindung,
bzw. werden politische Entscheider vor vollendete Tatsachen gestellt, wird Misstrauen erzeugt;

�
 Emotionales Auftreten oder ideologisches Argumentieren vermeiden;

�
 Wandel zum Besseren im Kommunikationsverhalten besonders an der Unternehmensspitze ist eingetreten;

�
 Geringer Entscheidungsspielraum der DB AG verringert Verhandlungsspielräume;

�
 Landespolitiker fühlen sich verprellt; es wurde mehrfach die Vermutung geäußert, dass dies zu Konsequen-

zen im Rahmen der Auftragsvergabe im Schienenpersonennahverkehr führen könnte;

Die befragten Mitarbeiter der DB AG stimmten der vorgelegten These weitgehend zu

und äußerten sich, ähnlich wie die befragten Akteure aus dem bahnpolitischen Umfeld sehr

differenziert. Folgende Punkte wurden öfters zur Sprache gebracht:
�

 Die frühzeitigere Einbindung von Ländern und Regionen, die von unternehmenspolitischen Entscheidungen
der DB AG betroffen sind, erscheint geboten;

�
 Die politischen Entscheider sollten aber auch das Unternehmensinteresse der DB anerkennen;

�
 Eigene Mitarbeiter, die im Stil der „ Bundesbahn“  auftreten und politische Entscheider vor vollendete Tatsa-

chen stellen, sind nicht mehr zeitgemäß;
�

 Manche politische Entscheider haben unzureichende Kenntnisse über die Kompetenzverteilung nach der
Bahnreform innerhalb des Konzerns DB AG; dies und die häufigen Änderungen der Organisation erschweren
den Dialog mit der Politik;

�
 Die Kommunikation zwischen einzelnen Unternehmensteilen sollte verbessert werden, da dadurch auch der

Erfolg des Auftritts im politischen Umfeld gefährdet wird;
�

 Eine „ Geheimhaltungsmanie“  in bestimmten Bereichen der Unternehmensführung ist unangebracht;

Die Widersprüchlichkeit der geäußerten Auffassungen gibt Anlass zur Vermutung,

dass zur Zeit sowohl im Bereich der DB AG als auch im Bereich der politischen Umfeld ein

Umbruchprozess bzw. ein Umdenken stattfindet. Auf beiden Seiten stehen sich noch Traditi-

onalisten gegenüber, die noch die Vorstellung einer „Bundesbahn“  in den Köpfen haben. Bei

den Politikern kommt dies besonders auf den unteren Ebenen darin zum Ausdruck, dass zahl-

reiche Politiker lokal- oder regionalspezifische Forderungen an die DB AG herantragen. Zu

Zeiten der Bundesbahn war die Stellung dieser Politikergruppe eine andere. Damals konnte

die Bundesbahn zur Aufrechterhaltung von Verkehrsleistungen gezwungen werden, die sie

aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht erbracht hätte. Die DB AG hat demgegenüber heute

größere unternehmerische Freiheiten.

Wiederholt wurde die Ansicht geäußert, dass eine frühzeitigere Einbindung in unter-

nehmerische Entscheidungen der DB AG die Akzeptanz dieser Entscheidungen erhöhen

könnte. Die Bedeutung dieses Kernelementes dialogorientierter Kommunikation wurde von

den Mitarbeitern der DB AG fast durchweg erkannt. Dies unterstreicht den Wandel im Kom-

munikationsstil, weg von der „Bundesbahn“ , hin zum modernen Großunternehmen „DB AG“ ,

der auf Landes- und vor allem auf Bundesebene in den Interviews auch anerkannt wurde. Ein-

zelne Mitarbeiter der DB AG treten im politischen Raum noch im Stile eines Monopolisten

auf. Dies kann dazu beitragen, dass dieser Wandel im politischen Raum verzögert wahrge-

nommen wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich durch eine weitere, verstärkte

Dialogorientierung des Auftrittes im bahnpolitischen Umfeld die Akzeptanz des Unterneh-

mens verbessern kann. Dies trifft besonders auf mittlere und untere Politikebenen zu.
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16 Zusammenfassung

Lobbyarbeit spielt bei der Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse eine

wichtige Rolle. Im Laufe von Gesetzgebungsprozessen sind Informationen über die neu zu

regelnden Sachverhalte für die federführenden Mitarbeiter der Ministerialverwaltung von

großer Bedeutung. Wenn frühzeitig die relevanten Standpunkte der betroffenen oder beteilig-

ten Interessengruppen oder Großunternehmen in einem vorab stattfindenden Abwägungspro-

zess berücksichtigt werden können, steigen die Chancen, dass die Akzeptanz der vorgeschla-

genen neuen Regelungen höher wird.

Die DB AG als quasi-öffentliches Unternehmen ist nach der Bahnreform auf dem

Weg, sich zu einem modernen Großunternehmen zu entwickeln. Dies scheint sich zur Zeit in

einer Änderung des Kommunikationsverhaltens niederzuschlagen. Vor allem auf Bundes- und

Landesebene wurde der Wunsch geäußert, frühzeitiger in die unternehmensinterne Entschei-

dungsfindung einbezogen zu werden. Im Sinne einer dialogorientierten Kommunikation qua-

si-öffentlicher Großunternehmen wäre dies zu begrüßen. Dadurch steigen die Chancen für die

Akzeptanz von Unternehmensentscheidungen und die Sicherung von Unterstützungspotenzi-

alen bei den Stakeholdern der DB AG. Gleichwohl ist ein Spannungsverhältnis zwischen dem

Unternehmensinteresse der DB AG und den Ansprüchen politischer Entscheider festzustellen,

das im politischen Tagesgeschäft bzw. bei –den Interaktionen zwischen Politik und Bahn,

teilweise von Missverständnissen gekennzeichnet ist. Auf beiden Seiten – der Politik und der

Bahn – treten aber immer noch einzelne Akteure auf, die das Bild der Deutschen Bundesbahn

noch in den Köpfen haben. Insofern scheint noch nicht bei allen politischen Akteuren die Bot-

schaft der Bahnreform (die DB AG ist ein privatisiertes Unternehmen) angekommen zu sein,

bzw. sich in ihrem Auftritt im politischen Raum zu zeigen. Dennoch wurde von mehreren

politischen Akteuren anerkannt, dass sich ein Wandel zum Besseren vollzieht. Als Störgrößen

werden aber die zahlreichen Änderungen der Organisationsform sowie der Auftritt einzelner

Mitarbeiter der DB AG im politischen Raum angesehen.

Für die Einflussnahmemöglichkeiten auf raumordnungspolitische Rahmenbedingun-

gen der Arbeit leitet sich aus den Ausführungen in diesem Teil der Arbeit die Erkenntnis ab,

dass eine konsequente Dialogorientierung die Erfolgschancen verbessert. Eine detailliertere

Betrachtung entsprechender Handlungsoptionen im Bereich der Raumordnungspolitik erfolgt

nun im vierten Teil dieser Untersuchung.
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Teil 4: Handlungsoptionen im Politikfeld Raumordnung

17 Das Politikfeld Raumordnung und seine Bedeutung für den Ver-
kehrsbereich

17.1 Das Politikfeld „Raumordnung”

17.1.1 Einleitung

Verkehrspolitische Entscheidungen entfalten zum Teil erhebliche raumwirksame Ef-

fekte. Die Thematisierung der entsprechenden raumwirksamen Lobbytätigkeiten politischer

Akteure erfolgt in einem Teilgebiet der Geographie, nämlich der Politischen Geographie. Sie

beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie diese Akteure versuchen, ihre Interessen in politi-

sche Entscheidungsprozesse, einfließen zu lassen. Besonders die Politik(mit)gestaltung1:
�

 von organisierten Interessengruppen außerhalb der politischen Parteien2 sowie
�

 von weniger straff organisierten und oft nur vorübergehend bestehenden Interessengruppen3

sind die beiden bedeutendsten Untersuchungsfelder dieser geographischen Disziplin.

Ungeachtet zahlreicher Mischformen, haben sich Interessengruppen üblicherweise wohlklin-

gende Namen gegeben, die als Ausdruck ihres Selbstverständnisses, ihrer Tradition oder der

von ihnen vertretenen Interessen angesehen werden können. Teilweise sind die Namen sogar

zur Irreführung nicht ausreichend informierter Teile der Öffentlichkeit geeignet4.

In diesem Teil der Arbeit wendet sich die Untersuchung nunmehr einigen raumord-

nungsspezifischen Themen mit praktischer Bedeutung zu. Daher bietet es sich an, das Politik-

feld Raumordnung sowie benachbarte Politikfelder – besonders die Verkehrspolitik – näher

zu betrachten. Dies erscheint sinnvoll, weil zum einen viele verkehrspolitische Akteure auch

in benachbarten Politikfeldern und –sektoren agieren und zum anderen die im Bereich der

Raumordnung getroffenen politischen Entscheidungen spürbare Auswirkungen auf den Ver-

kehrsbereich haben.5 In diesem Teil der Arbeit werden unter anderem
�

 Grundsätze und Ziele der Raumordnung;
�

 Planungsebenen und –instrumente;
�

 Relevante politische Akteure im Politikfeld Raumordnung;
�

 Siedlungsstrukturelle Modelle;

vor dem Hintergrund ihres Einflusses auf die Wettbewerbsfähigkeit von Auto, Schiene

und ÖPNV dargestellt. Diese betrachteten Elemente bilden den raumordnerischen Orientie-

rungsrahmen für den Verkehrsbereich. Ausgehend von der Annahme, dass die Verkehrsverla-

gerung auf umweltfreundlichere Verkehrsträger einen Beitrag zum Umweltschutz darstellt,

soll herausgearbeitet werden, welche raumordnungspolitischen Rahmenbedingungen unter

dieser Prämisse für die Wettbewerbsfähigkeit der Verkehrsträger relevant sind. Aufbauend

                                               
1 Vgl. Soyez, Dietrich; Raumwirksame Lobbytätigkeit, in: Raumwirksame Staatstätigkeit – Festschrift für

Klaus-Achim Boesler; Bonn 1997, Seite 218.
2 Z. B. Wirtschafts-, Umwelt- oder Verkehrsverbände.
3 Z. B. Bürgerinitiativen oder Aktionsgruppen gegen oder für lokal raumwirksame Verkehrsvorhaben.
4 Vgl. Soyez, Dietrich; Raumwirksame Lobbytätigkeit, in: Raumwirksame Staatstätigkeit – Festschrift für

Klaus-Achim Boesler; Bonn 1997, Seite 221 und Weber, Jürgen: Die Interessengruppen im politischen Sys-
tem der Bundesrepublik Deutschland; Stuttgart 1977, Seite 73f. Das Spektrum der Namensgebungen reicht
von Aktion bis Vereinigung und wird dort ausführlich dargestellt.

5 Vgl. Sebaldt, Martin: Organisierter Pluralismus, Opladen 1997, Seite 21f.
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auf den Teilen II und III dieser Arbeit werden Möglichkeiten dargestellt, wie auf die Ent-

wicklung bestimmter raumordnungspolitischer Rahmenbedingungen Einfluss genommen

werden kann. Der Schwerpunkt der Ausführungen in diesem Teil der Arbeit bezieht sich auf

die Beeinflussung von Rahmenbedingungen im Interesse des Verkehrsträgers Schiene. Zu

diesem Zweck wurden Einschätzungen und Auffassungen im bahnpolitischen Umfeld zu aus-

gewählten raumordnungspolitischen Themenbereichen ausgewertet, denn diese bilden eine

wichtige Rahmenbedingung für den Auftritt der DB AG im politischen Raum. Gerade die

Einstellungen relevanter politischer Akteure im Umfeld der Deutschen Bahn AG stellt für

deren Lobbyarbeit eine wichtige Einflussgröße dar.

In dieser Untersuchung erschien es nur sehr begrenzt leistbar, parallel auf allen politi-

schen Maßstabs- und Entscheidungsebenen die hierfür relevanten Fragestellungen in dersel-

ben Qualität zu bearbeiten. Um die vorliegende Arbeit nicht zu überfordern, erfolgte eine

Schwerpunktsetzung: Im Vordergrund stehen die Landes- und die Bundesebene, wobei be-

sonders die politischen Orientierungen im Rahmen der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur

von Straße und Schiene eine wichtige Rolle spielen. Gleichwohl haben auch Aspekte der

kommunalpolitischen Lobbyarbeit eine hohe Bedeutung. Schließlich hat die Wahlkreisorien-

tierung vieler Abgeordneter aus dem Bundestag und den Landtagen großen Einfluss auf die

Anmeldung von Verkehrsprojekten im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung. In der Re-

gel erfährt diese Einflussnahme auf die Verkehrswegeplanung ihre Motivation eher aus politi-

schen als aus raumplanerischen Gründen. Ferner scheint es einen stärkeren Bezug zur Fern-

verkehrsinfrastruktur zu geben. Zahlreiche Aussagen, die bei den Gesprächen mit den be-

fragten politischen Akteuren aufgenommen werden konnten, bestätigten diese Vermutung.

17.1.2 Raumordnungspolitische Rahmenbedingungen im Verkehrsbereich

17.1.2.1 Bedeutung des Verkehrsbereiches für die Stadtentwicklung und den Städtebau

Das in einer Gesellschaft dominierende Verkehrsmittel beeinflusst immer die Sied-

lungsstruktur. In der Umkehrung bedeutet dies, dass eine bestimmte Siedlungsstruktur auch

ein dominierendes Verkehrsmittel erfordert.6 Seit dem Beginn der Industrialisierung bis zum

Anfang des 20. Jahrhunderts war ein ungeordnetes Wachstum von Siedlungen und großen

Industriegebieten zu beobachten. Dies waren Folgen einer liberalistischen Wirtschaftspolitik,

die zu großen Problemen in vielen überdichteten Ballungsräumen führte. Schließlich orien-

tierte sich die Industrie bei ihrer Standortwahl hauptsächlich an den Eisenbahnlinien, die für

die Anbindung der wirtschaftlichen und politischen Hauptzentren an die wichtigsten Roh-

stoffvorkommen gesorgt hatte. Für das industrielle Standortmuster um 1900 waren Ballungs-

zentren mit industriellen Korridoren charakteristisch. Regionen ohne Erschließung durch die

Eisenbahn blieben weitgehend industriefrei.7 Dadurch wurden diese Gegenden nach und nach

                                               
6 Vgl. Retzko, Hans-Georg, Verkehrsplanung, in: Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover 1994, Sei-

te 1023f.
7 Vgl. Borscheid, Peter: Lkw kontra Bahn – Die Modernisierung des Transports durch den Lastkraftwagen in

Deutschland bis 1939, in: Niemann, Harry; Herman, Armin: Entwicklung der Motorisierung im Deutschen
Reich und den Nachfolgestaaten; Stuttgart 1995, Seite 25.
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von ihren Bezugs- und Absatzgebieten abgeschnitten. Für diese Regionen war es daher sinn-

voll, eigene Bahnen zu bauen, um so an das Verkehrsnetz angeschlossen zu sein.8

Nach SCHAECHTERLE hängen die Stadtentwicklung und die Regionalentwicklung

sowie eine auf Chancengleichheit ausgerichtete Raumordnung mit einer angestrebten positi-

ven wirtschaftlichen Entwicklung in allen Teilbereichen Deutschlands engstens von der Art,

der Qualität und der Intensität der Verkehrssysteme und der von ihnen initiierten Verkehrsbe-

dürfnisse ab.9 Schon in ihrem ersten Bundesverkehrswegeplan von 1973 weist die Bundesre-

gierung auf die Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur hin. Dort heißt es:

„Der Ausbau und der Neubau von Verkehrswegen zählt auf absehbare Zeit zu den vor-

rangigen öffentlichen Aufgaben. Verkehrswegeinvestitionen leisten einen wesentlichen Bei-

trag zur Verbesserung der Lebensqualität, indem sie
�

 zur Befriedigung des Mobilitätsbedürfnisses der Bürger insbesondere im Berufs- und Freizeitverkehr die
erforderlichen Verkehrswegekapazitäten in angemessenem Umfange bereitstellen,

�
 die Verkehrsleistung qualitativ verbessern und die Belange der Verkehrssicherheit, des Umweltschutzes, der

Raumordnung und des Städtebaus stärker berücksichtigen und
�

 durch die Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Verkehrssysteme eine notwendige Voraussetzung für die
volkswirtschaftliche Produktivitätssteigerung schaffen.“10

Die Siedlungsentwicklung des 20. Jahrhunderts war weitgehend geprägt durch die

Ausdehnung der Städte in ihr Umland und einen wachsenden Flächenverbrauch. Dieser Pro-

zess dürfte sich künftig durch höhere Nutzungsdichten sowie die Um- und Wiedernutzung

von aufgelassenen Grundstücken und Gebäuden verlangsamen.11 Im Verkehrsbereich denkt

man dabei an die Baulandpolitik entlang und auf stillgelegter Schieneninfrastruktur. Der all-

gemeine Trend zur Dekonzentration12 scheint jedoch nur schwer umkehrbar. Für die Stadt-

entwicklung ergeben sich daher eine ganze Reihe von zu bewältigenden Aufgaben:
�

 Entwicklung nachhaltiger polyzentraler Siedlungsformen;
�

 Mobilitätskonzepte für nachhaltige Verkehrsabwicklung in den Metropolen und ihrem Umland;
�

 Pläne, Planungsinstrumente und -gesetze zur Beeinflussung der räumlichen Entwicklung im Sinne der Nach-
haltigkeit;

Diese Grundlagen sicherzustellen ist Aufgabe der staatlichen Ebene in den einzelnen

Ländern. Aufgabe der Städte ist es, von den Planungsinstrumenten auch Gebrauch zu machen

und konkrete, möglichst integrierte Flächennutzungs-, Struktur- und Fachpläne aufzustellen.

Hierdurch können sie ihre Entwicklung steuern und Investitionen sichern. Integrierte Flä-

chennutzungs- und Verkehrspläne können durch gezielte Nutzungsvorgaben sowohl den

ÖPNV als auch den Rad- und Fußgängerverkehr fördern und durch geeignete Standortauswei-

sungen helfen, Flächenbedarf zu reduzieren.

                                               
8 Vgl. Zatsch, Angela: Staatsmacht und Motorisierung am Morgen des Automobilzeitalters, Konstanz 1993,

Seite 20ff. Vor allem die Beseitigung der wirtschaftlichen Unterentwicklung führte zur Gründung vieler
Klein-, Neben- und Lokalbahnen ab dem Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts.

9 Vgl. Schaechterle, Karl-Heinz: Die Zukunft des Individualverkehrs – Konsequenzen für die Verkehrspolitik;
München 1975, Seite 32.

10 Ebenda, Seite 33. Der Autor zitiert aus dem 1. Bundesverkehrswegeplan von 1973.
11 Vgl. http://www.urban21.de/ (22. 8. 2000)
12 Unter Dekonzentration oder dezentraler Konzentration versteht man „ein wichtiges Leitbild für eine ausge-

wogene und funktionsfähige Raum- und Siedlungsstruktur. Es zielt auf eine Stärkung und Entwicklung eines
Netzes zentraler Orte und der regionalen Eigenkräfte in agglomerationsfernen Regionen. Eine einseitige auf
wenige Wachstumsregionen beschränkte Förderung soll damit vermieden werden.“ Vgl. UBA: Glossar der
raumbezogenen Umweltplanung; Aktualisierte Version Berlin 1999.



Teil 4: Handlungsoptionen im Politikfeld Raumordnung

Seite 229

17.1.2.2 Raumwirkungen der Verkehrsträger Straße und Schiene

Der Begriff der „raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen“ wird in § 3 Nr. 6

ROG definiert. Dabei handelt es sich um Planungen, die raumbeanspruchend oder raumbeein-

flussend sind. Dies trifft für Planungen und Maßnahmen der DB AG zu, wenn sie sich auf die

Art und den Umfang des Verkehrsangebots auswirken und somit die räumliche Entwicklung

beeinflussen, zum Beispiel, wenn auf einer bestimmten Strecke eine Verkehrsart eingestellt

wird.13 Adressaten der Bindungswirkungen sind öffentliche Stellen, natürliche und juristische

Personen des Privatrechts, auf deren Planungen die öffentliche Hand einen bestimmenden

Einfluss hat, sowie die sonstigen Personen des Privatrechts.
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Abbildung 23: Komponenten der Raumstruktur14

17.1.3 Umweltwirkungen der Verkehrsträger

17.1.3.1 Kriterien für Nachhaltigkeit im Verkehr und in der Raumentwicklung15

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ stammt aus der Forstwirtschaft und bezog sich darauf,

dass einem Waldgebiet nur so viel Holz entnommen werden darf, wie in einem bestimmten

Zeitabschnitt wieder nachwachsen kann. Bevor dieser Begriff vor allem nach der UNO-

Konferenz von Rio de Janeiro 1992 seine Globalisierung erfuhr, blieb er für Jahrzehnte auf

die Waldwirtschaft beschränkt.16 Bei der – für die Umsetzung in politische Maßnahmen not-

wendigen – Konkretisierung dieses Begriffes besteht ein Spannungsverhältnis zwischen ver-

schiedenen Sichtweisen:
�

 In der neoklassischen Ökonomie stehen zunächst die optimale Allokation von Ressourcen und die Marktef-
fizienz im Vordergrund. Verteilungsfragen zwischen Generationen bleiben weitgehend ausgeklammert. Die
natürlichen knappen Ressourcen gelten als unterschiedlich substituierbar, infolgedessen bleibt die wissen-
schaftliche Diskussion über die Grenzen der wirtschaftlichen Entwicklung tendenziell begrenzt.

                                               
13 Vgl. BMVBW: Handreichung zu den Abschnitten 1 und 4 des Raumordnungsgesetzes vom 18. August 1997;

Seite 7f. Ebenfalls raumbedeutsam sind Planungen und Maßnahmen der Deutschen Post AG, wenn sie Post-
filialen in zentralen Orten verlagert oder schließt.

14 Quelle: BBR: Raumordnungsbericht 2000, Seite 8. Eigene Darstellung.
15 Da die Literatur über „Nachhaltigkeit“ sehr reichhaltig ist, soll dieser Abschnitt begrenzt bleiben.
16 Auf dieser Konferenz wurde nachhaltige Entwicklung definiert als „eine Entwicklung, welche die heutigen

Bedürfnisse zu decken vermag, ohne für künftige Generationen die Möglichkeiten zu schmälern, ihre eigenen
Bedürfnisse zu decken“. Vgl. NFP 41: Nachhaltigkeit: Kriterien im Verkehr; Bern 1998, Seite 9.
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�
 Aus ökologischer Sicht gelten die natürlich vorkommenden Ressourcen als endlich und Ökosysteme nur als

begrenzt belastbar. Daraus leiten sich Handlungsregeln für die Nutzung der natürlichen Rohstoffe ab, die den
Gebrauch der Ressourcen klare Grenzen setzen.

�
 Schließlich bedeutet Nachhaltigkeit aus sozialwissenschaftlicher Sicht, dass die anthropogenen Eingriffe in

die Umwelt mit den sozialen und kulturellen gesellschaftlichen Zielstellungen, Normen und Wahrneh-
mungsmustern im Einklang stehen sollten. In diesem Sinne geht es um Präferenzaussagen der derzeitigen
Generation über das, was sie sich und ihren nachkommenden Generationen an Umwelt- und Lebensqualität
zubilligen möchte.17

Für den Verkehrsbereich relevant ist, dass zum Beispiel die nach der Bedürfnishierar-

chie von Maslow dargestellte Kategorien Selbstverwirklichung, Status und Prestige zu den

treibenden Kräften des modernen Verkehrs zählen. Daher sollten diese Bedürfnisse im Rah-

men nachhaltiger Verkehrsentwicklungskonzepte auch einen hohen Stellenwert haben. Der

Kern nachhaltiger Verkehrsentwicklung sollte demnach darin bestehen, der Bevölkerung An-

reize zu geben, ihre Verkehrsbedürfnisse auf andere, das heißt in einer ökologisch und sozial

weniger schädlichen Form zu befriedigen.

Physiologische Bedürfnisse
Nahrung, Wohnung, Gesundheit

Sicherheitsbedürfnisse
Schutz vor Gefahren

Soziale Bedürfnisse
Freundschaft, Liebe, soziales Gefüge

Egoistische Bedürfnisse
Status, Respekt,
Selbstachtung

Selbstverwirklichung

Abbildung 24: Bedürfnispyramide nach MASLOW18

Die Bedürfnisse sind so angeordnet, dass sie i. d. R. in dieser Reihenfolge das Indivi-

duum motivieren. Nachdem tiefer liegende Bedürfnisse befriedigt sind, werden höhere wirk-

sam. Allerdings können die Bedürfnisse des Individuums auch situationsbedingt sein. In mo-

dernen Industriestaaten müssen die Individuen aufgrund ihrer höheren Bedürfnisse zu ge-

wünschtem Verhalten motiviert werden. Wenn das Individuum daran gehindert wird, seine

motivierenden Bedürfnisse zu befriedigen, tritt Frustration ein. Die Folge: Es macht einen

negativen Lernprozess durch, durch den seine Einstellungen und Erwartungen nachteilig be-

einflusst werden. In seinem Verhalten erscheinen diese Effekte später in Form von Misstrau-

en, Angst, Widerstand oder Gleichgültigkeit.19 Von der Existenz eines Bedürfnisses kann

noch nicht auf die Form der Bedürfnisbefriedigung geschlossen werden. Erst wenn sich ein

Bedürfnis in Form von Verlangen nach einer gestimmten Form der Bedürfnisbefriedigung

artikuliert, kann von einem Bedarf gesprochen werden. Damit eine gewünschte Änderung der

Art der Bedürfnisbefriedigung stattfinden kann, ist die Mitwirkung von Unternehmen und

                                               
17 Vgl. ebenda, Seite 13f.
18 Nach Maslow, Abraham: Motivation und Persönlichkeit (Originaltitel: Motivation and Personality);

New York 1954 und Reinbek 1981.
19 Vgl. Ulrich, Peter; Fluri, Edgar: Management; 6. Auflage, St. Gallen, Basel 1991, Seite 33f.
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Wirtschaft notwendig.20 Im Verkehrsbereich spielen diese Überlegungen bei der Einflussnah-

me auf die individuelle Verkehrsmittelwahl eine Rolle. Es geht darum zu verdeutlichen, dass

bestehende Mobilitätsbedürfnisse nach einer Änderung seines persönlichen Verkehrsmittel-

wahlverhaltens auch mit umweltfreundlichen Verkehrsträgern befriedigt werden kann.

Daneben können auch durch verschiedene Formen von Innovationen erwünschte Re-

duktionen der Umweltbelastungen im Verkehrsbereich erzielt werden. Diese Innovationen

werden häufig mit technologischem Fortschritt gleichgesetzt. Im Hinblick auf die nachhaltige

Verkehrsentwicklung erwachsen aus dieser einseitigen Betrachtung aber Risiken, denn die

positiven Effekte anderer Innovationsformen können dabei unberücksichtigt bleiben. Es kön-

nen folgende Potenziale und Grenzen aufgezeigt werden.

Innovation Ökologische Potenziale und Restriktionen
Potenziale
Hohe lokale medienbezogene Entlastungsmöglichkeiten;
Restriktionen
Beschränkung auf nur eine Phase im PLZ21;
Prozessbelastungen durch die Art des Produkts sind teilweise determiniert und nicht über be-
stimmte Grenzen hinweg zu reduzieren;
Entlastung immer nur relativ zum Produkt, dadurch ist sie anfällig gegen die Überkompensation

Prozessinno-
vation

Beispiele
Schadstoffarme Lkw, Katalysatorauto;
Potenziale
Entschärfung einzelner ökologischer Schlüsselprobleme entlang des PLZ.
Restriktionen
Gefahr der Überkompensation durch Wachstumseffekte, die vom Produkt selbst ausgelöst werden;
Oft Beschränkung auf einzelne Phasen im PLZ;

Produktin-
novation

Beispiele
Wahl ökologisch verträglicherer Verkehrsträger des Umweltverbunds;
Potenziale
Denken in Funktionen garantiert substituive Verbesserungen;
Möglichkeit nicht-stofflicher oder erheblich stoffreduzierender Lösungen;
Restriktionen
Fehlende Marktakzeptanz erlaubt vorerst eine geringe Produktdiffusion;

Funktionsin-
novation

Beispiele
Ökologisch optimierte Verkehrssystemlösungen, z. B. Car-Pooling;
Potenziale
Möglichkeit der Verkehrsvermeidung durch Verhaltensänderungen;
Aktive ökologisch orientierte Beeinflussung von Kundenbedürfnissen;
Restriktionen
Vermarktungsmöglichkeiten werden von Unternehmen bislang kaum gesehen, daher nur geringe
Verbreitung;
Wahrnehmungsbarrieren bei Unternehmen und Kunden sind zu unterbinden;

Bedürfnis-
orientierte
Innovation

Beispiele
Lokale Warenbörsen, Internet-Shopping, Videokonferenzen, nahe Freizeitangebote;

Tabelle 33: Ökologische Potenziale verschiedener Innovationsarten22

Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung können den ökonomischen, ökologischen

und sozialen Komponenten des Verkehrsbereichs zugeordnet werden. NFP 41 schlägt dabei

Kriterien vor, die folgenden Kategorien zugeordnet werden können:

                                               
20 Im Verkehrsbereich kann dies an der Entwicklung von Motorfahrzeugen verdeutlicht werden. Lange Zeit

traten ökologische Kriterien, z. B. geringer Kraftstoffverbrauch, hinter Anforderungen am Komfort, PS-Zahl
oder der Form zurück. Seitdem sich aber neue gesellschaftliche, ökologisch orientierte Bedürfnisse in der
Gesellschaft artikulieren, sind auch die Automobilhersteller zunehmend bereit, ihre Forschung an diesen neu-
en Anforderungen zu orientieren. Vgl. NFP 41; Nachhaltigkeit: Kriterien im Verkehr; Basel 1998, Seite 54.

21 PLZ = Produktlebenszyklus.
22 Quelle: NFP 41: Nachhaltigkeit: Kriterien im Verkehr; Basel 1998, Seite 55, eigene Darstellung. Die Verfas-

ser verweisen auf Minsch, Jürg u. a.: Mut zum ökologischen Umbau. Innovationsstrategien für Unternehmen,
Politik und Akteurnetze; Basel u. a. O., 1996, Seite 85.



Teil 4: Handlungsoptionen im Politikfeld Raumordnung

Seite 232

�
 Sicherheit und Gesundheit;

�
 Wohnen;

�
 Individualität und Mobilität;

�
 Solidarität und Gemeinschaft;

�
 Partizipation;

Die primären Umweltwirkungen dieser Kriterien auf die drei Dimensionen Ökologie,

Ökonomie und Gesellschaft können wiefolgt dargestellt werden:

GesellschaftWirtschaft

Ökologie Klima

Ozonschicht

Partizipation

Individualität

Lufthygiene

Lärm

Wohnen/Flächen

Ressourcen

Kostenwahrheit

Preise Sicherheit Solidarität

Habitate/Landschaft

Abbildung 25: Nachhaltigkeitskriterien im Verkehrsbereich23

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich vor allem auf die Kriterien „ Klima“

sowie „ Wohnen/Flächen“ . Als Indikator für den Bereich Klima werden die treibhausrelevan-

ten Schadstoffemissionen vorgeschlagen. Da CO2 als das bedeutendste Treibhausgas gilt, ist

die entsprechende Einheit die jährliche Emission an CO2 in Tonnen24. Indikatoren, die dem

Bereich Raumordnung bzw. Raumentwicklungen zugeordnet werden können, sind die Ver-

kehrsfläche25 [in km²] sowie der Anteil des Verkehrs an der Siedlungsfläche26 [Einheit: Pro-

zent]. NFP 41 schlägt noch einige Zusatzindikatoren vorgeschlagen, die geeignet sein können,

                                               
23 Quelle: NFP 41: Nachhaltigkeit: Kriterien im Verkehr; Basel 1998, Seite 62, eigene Darstellung.
24 Aufgrund des hohen Reduktionsbedarfs im Verkehrsbereich und wegen der steigenden CO2-Emissionen gilt

der Handlungsbedarf als groß.
25 Hierdurch wird die Verknappung des Bodens z. B. durch die Ausdehnung von Bahntrassen und Straßen er-

fasst.
26 Verkehrsflächen konkurrieren mit dem individuellen Bedürfnis der Einwohner nach Wohn- und Lebensraum.

Der Anteil des Verkehrs an der überbauten Fläche kann als ein Maß für diesen Konflikt verstanden werden.
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als Maßstab für Nachhaltigkeit im Verkehr zu dienen. Für diese Untersuchung erscheinen die

beiden folgenden Zusatzkriterien besonders bedeutend:
�

 Länge des Verkehrswegenetzes
Aus ökologischer Sicht ist zwar die Länge eines Infrastrukturnetzes nicht so wesentlich wie seine Fläche,
seine Lage und seine Anordnung im Raum. Dennoch erleichtert die Entwicklung des Verkehrswegenetzes die
Interpretation der Indikatoren „ Verkehrsfläche“  und „ Landschaftszerschneidung“ . In diesen Kriterien ist die
Länge des Verkehrsnetzes [in km] enthalten.

�
 Siedlungsstruktur: Wohnbevölkerung pro Siedlungsfläche

Zwischen der Siedlungsstruktur und dem Verkehrssystem bestehen viele Verflechtungen. Eine disperse
Siedlungsstruktur wirkt verkehrsfördernd. Ihre Entwicklung sollte daher in die Interpretation der mit dem
Verkehrsaufkommen vernetzten Nachhaltigkeitsindikatoren (z. B. Energieverbrauch) eingehen. Die Sied-
lungsdichte an sich ist jedoch kein Indikator für Nachhaltigkeit im Verkehr, dafür aber für nachhaltige
Raumordnung.27

17.1.3.2 Energieverbrauch und CO2-Emissionen

Umweltbeeinträchtigungen durch den Verkehr und den Verkehrswegebau so gering

wie möglich zu halten, ist ein Ziel umweltbezogener Verkehrsplanung. Folgende Umweltbe-

lastungen gehen vom Verkehr aus28:
�

 Lärm;
�

 Luftemissionen;
�

 Wasserverschmutzung;
�

 Flächenverbrauch;
�

 Störung der sozialen Struktur durch Zerschneidungseffekte;
�

 die Beeinträchtigung der Landschaft in ökologischer und ästhetischer Hinsicht;29

Im Folgenden wird auf die Aspekte „Energieverbrauch und CO2-Emissionen“  sowie

„ Flächenverbrauch“  näher eingegangen. Schon oft wurden in den letzten Jahren die Energie-

kennziffern der verschiedenen Verkehrsträger und –systeme miteinander verglichen. Biswei-

len wurden sie unter Ausnutzung definitorischer Grauzonen so dargestellt, dass sich der be-

troffene Verkehrsträger zumindest nicht schlechter stellte, als es unter Ausnutzung dieses

Graubereiches möglich war. Die häufigsten Kennziffern sind dabei spezifischer Natur, das

heißt, es werden Energiemengen (Einheit meist kWh) auf Personenkilometer oder Tonnenki-

lometer bezogen. Auf Grund von Informationsproblemen wird dabei meist mit durchschnittli-

chen Besetzungs- oder Auslastungszahlen gearbeitet.30 Die Bilanz der im Verkehr umgesetz-

ten Energie stellt sich dabei wiefolgt dar:

                                               
27 Vgl. NFP 41: Nachhaltigkeit: Kriterien im Verkehr; Basel 1998, Seite B-1ff.
28 Auf das Thema Energieverbrauch und CO2-Emissionen wird aufgrund der Brisanz des sich verstärkenden

Treibhauseffektes näher eingegangen. Die Flächenwirkungen der Verkehrsträger Straße und Schiene sind vor
allem aus dem Blickwinkel einer raumordnerischen Betrachtungsweise (Stichwort: Flächensparende Ver-
kehrs- und Siedlungsentwicklung) von Interesse. Besonders der Flächenverbrauch der Verkehrsträger wirkt
sich auf die Flächen- bzw. Raumnutzungsstruktur aus, siehe auch obenstehende Abbildung 26.

29 Vgl. Wicke, Lutz: Umweltökonomie; Berlin 1993, Seite 320.
30 Für faire Vergleiche der Energieverbrauchswerte müsste man eigentlich die gesamte eingesetzte Primärener-

giemenge des jeweiligen Verkehrsträgers kennen. Man stelle sich das dabei entstehende Informationsproblem
folgendermaßen vor: Um ein genaues Bild des tatsächlichen spezifischen Energieverbrauchs des Schienen-
verkehrs in einem bestimmten Jahr zu erhalten, müsste man den Energieverbrauch jedes Zuges in jedem ge-
fahrenen Streckenabschnitt messen und gleichzeitig die genaue Anzahl der Personen, die in diesem Abschnitt
in diesem Zug mitgefahren sind, kennen. Diesen genauen Wert zu ermitteln, wäre ungefähr genauso einfach,
wie ein Kamel durch ein Nadelöhr laufen zu lassen. Um eine Näherung zu erhalten, arbeitet man daher mit
durchschnittlichen Auslastungsgraden, den oft noch geschätzten Endenergieverbräuchen oder dem Primär-
energieeinsatz der eigentlichen Bewegungsvorgänge. Vgl. Cerwenka, Peter: Der Zivilisationsprozeß als E-
nergieentwertungsagentur, in: Der Nahverkehr, 9/1998, Seite 8.
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Nutzungsbedarf der Bewegung
(am Kraftschluss zwischen Rad und Fahrbahn bzw. Rad und Schiene)

+ Verluste bzw. Entwertung im Fahrzeug (Motor, Getriebe, Aggregate)
= Endenergiebedarf der Bewegung

(Tankstutzen [Liter Kraftstoff], Stromabnehmer [kWh])
+ Umwandlungsverluste, Übertragungs- und Bereitstellungsverluste, Fahrdrahtverluste

= Primärenergieeinsatz der Bewegung
(z. B. Rohölmenge am Eingang der Raffinerie oder Kohlemenge am Kraftwerkseingang)

+ Primärenergieeinsatz zur Herstellung, Instandhaltung und Entsorgung von Rollmaterial
+ Primärenergieeinsatz zur Herstellung und zur Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
+ Dem Verkehr zuzurechnender Anteil des Primärenergieeinsatzes zur Herstellung und zum

Betrieb der Energiebereitstellungsanlagen selbst (Raffinerien, Kraftwerke)
= Gesamter Primärenergieeinsatz im Verkehr

Tabelle 34: Energiebilanz im Verkehr bei Landfahrzeugen31

Primärenergieverbrauch

Energieverbrauch am
Fahrzeug

Energieverbrauch aus der
Energiebereitstellung

Energieverbrauch aus der
Energieherstellung

Energieverbrauch aus der
Energieverteilung

Abbildung 26: Aufteilung des Energieverbrauchs nach IFEU32

�
 Energieverbrauch am Fahrzeug

Er entsteht beim Betrieb der Fahrzeug während der Reise, wenn die Endenergieträger Benzin, Diesel oder
Strom von den Fahrzeugen direkt verbraucht werden.33

�
 Energieverbrauch aus der Energieherstellung

Dies sind die anteiligen Energieaufwendungen, die bei der Förderung, dem Transport und der Umwandlung
von Primärenergieträgern (z. B. Kohle, Rohöl oder Uran) in die Endenergieträger notwendig sind.

�
 Energieverbrauch aus der Energieverteilung

Hier sind die Verluste und der Energieaufwand zu berücksichtigen, die bzw. der beim Transport der Energie
zum Fahrzeug entstehen.

Die Emissionen und Energieaufwendungen, die bei der Herstellung, dem Betrieb so-

wie bei der Entsorgung von Fahrzeugen und der jeweiligen Infrastruktur anfallen, können

                                               
31 Quelle: Cerwenka, Peter: Der Zivilisationsprozeß als Energieentwertungsagentur, in: Der Nahverkehr,

9/1998, Seite 8, eigene Darstellung. Unter „Energieentwertung“  versteht man einen nicht mehr umkehrbaren
Prozess, bei dem Energie nicht verbraucht, sondern nur in einen nicht mehr verwertbaren Zustand umgewan-
delt wird. Dabei ist die Menge der verwertbaren Energie immer kleiner als die theoretisch verfügbare, ur-
sprüngliche Menge der verfügbaren Energie. Zum Vergleich und zur Prognose von Energieverbräuchen bzw.
der CO2-Emissionen von Schiene und Straße vgl. zum Beispiel: Ilgmann, Gottfried: Gewinner und Verlierer
einer CO2-Steuer im Güter- und Personenverkehr; Ottobrunn 1998; IFEU: Wissenschaftlicher Grundlagenbe-
richt zur „ Mobilitäts-Bilanz“ ; Heidelberg 1999; VCÖ, VCD, VCS: Flugverkehr – Wachstum auf Kosten der
Umwelt; Wien 1997. Öko-Institut/VCD: Hauptgewinn Zukunft – Neue Arbeitsplätze durch umweltverträgli-
chen Verkehr; Freiburg 1998.

32 Quelle: IFEU: Wissenschaftlicher Grundlagenbericht zur „ Mobilitäts-Bilanz“ ; Heidelberg 1999, Seite 10,
eigene Darstellung.

33 Zum Beispiel der Kraftstoff im Tank oder der Strom, der am Stromabnehmer der Lokomotive aus dem Fahr-
draht entnommen wird. Dazu gehören auch die Nebenverbräuche für Heizung, Klimaanlage, Beleuchtung
etc.
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noch nicht hinreichend verlässlich quantifiziert werden. Entsprechende Lebenswegbilanzen

deuten nach ersten Abschätzungen darauf hin, dass hier die Eisenbahn günstiger als der Stra-

ßenverkehr abschneidet. Bei der Gegenüberstellung der Aufwendungen für die Infrastruktur

gestaltet sich das Verhältnis Straße – Schiene für die Eisenbahn aber möglicherweise nicht so

günstig.34 Wenn der Energieverbrauch und die Luftschadstoffemissionen von Verkehrsträgern

verglichen werden, kann die Einheit „Liter Benzinäquivalent je Person und Reise“  gewählt

werden, um auf die bei einer Reise anfallenden Schadstoffemissionen zu schließen. Dabei

ergibt sich der Energiegehalt von Otto-Kraftstoff wiefolgt:

Energiegehalt von Otto-Kraftstoff: 43,5 MJ pro kg

Dichte von Otto-Kraftstoff: 0,74 g/Liter

1 Liter Otto-Kraftstoff 32 MJ (Benzinäquivalent)35 Energiegehalt

Noch bevor alle Mineralöl- und Erdgasvorräte auf der Erde verbraucht sind, wird die

Aufnahmefähigkeit der Erdatmosphäre für Luftschadstoffe erreicht sein. Es muss mit erhebli-

chen Veränderungen des Klimas gerechnet werden, wenn die treibhauswirksamen Emissionen

nicht gesenkt werden. Kein Sektor des Verkehrsbereiches verzeichnet ähnliche Steigerungs-

raten bei den CO2-Emissionen wie der Straßenverkehr. Nach dem Klimaziel der Bundesregie-

rung für den Verkehrsbereich sollten bis 2005 der CO2-Ausstoß des Straßenverkehrs um min-

destens 5 Prozent gesenkt werden.36

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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CO2-Emissionen nach Emittentengruppen

Industrieprozesse

Straßenverkehr

Übriger Verkehr

Haushalte

Kleinverbraucher

Industriefeuerungen

Kraft- und Fernheizwerke

      Abbildung 27: CO2-Emissionen mit Klimarelevanz nach Emittentengruppen37

Folgende Abbildung verdeutlicht die Aufteilung der CO2-Emissionen aufgeteilt nach

Emittentengruppen zum Ende des zweiten Jahrtausends.

                                               
34 Vgl. IFEU: Wissenschaftlicher Grundlagenbericht zur „ Mobilitäts-Bilanz“ ; Heidelberg 1999, Seite 10.
35 Vgl. ebenda, Seite 11. 1 Megajoule (MJ) = 1 Million Joule.
36 Vgl. Verkehrs-Club Deutschland; Öko-Institut: Hauptgewinn Zukunft – Neue Arbeitsplätze durch umwelt-

verträglichen Verkehr; Freiburg 1998, Seite 69.
37 Quelle: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 2000, Seite 698. Eigene Darstellung.
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1990 1992 1994 1996 1998
Gesamte CO2-Emissionen

(in Millionen Tonnen)
1 014 928 904 924 886

Emittentengruppen Anteile in Prozent
Industrieprozesse   2,8   2,7   3,0   2,7   2,8
Straßenverkehr 14,8 17,2 17,8 17,9 19,0
Übriger Verkehr   2,2   1,9   2,1   1,8   2,0
Haushalte 12,6 13,3 14,2 15,8 15,3
Kleinverbraucher   7,5   7,0   6,2   7,3   5,9
Industriefeuerungen 21,0 18,1 17,6 16,6 16,7
Kraft- und Fernheizwerke 39,2 39,7 39,2 38,0 38,3

      Tabelle 35: Aufteilung der CO2-Emissionen nach Abbildung 2838

Beim Vergleich der öffentlichen Verkehrsmittel Busse&Bahnen mit dem motorisierten

Individualverkehr ist zu berücksichtigen, dass Busse und Bahnen innerhalb einer Fahrplanpe-

riode regelmäßig verkehren. Im Gegensatz zum privaten Pkw fahren sie unabhängig davon,

ob man sie benutzt oder nicht. Bei der individuellen Verkehrsmittelwahl gilt nach IFEU: „ Je-

de individuelle Entscheidung, statt mit dem eigenen Pkw mit einem öffentlichen Verkehrs-

mittel zu fahren, vermeidet die gesamten direkten Umweltbelastungen, die durch die Fahrt mit

dem Pkw entstehen würden“ .39

17.1.3.3 Exkurs: Umweltwirkungen des Teilverkehrssystems Luftverkehr und Eisenbahn

In der Emittentengruppe „Übriger Verkehr“  ist in den letzten Jahren ein starker An-

stieg der Verkehrsleistungen des Luftverkehrs charakteristisch. Aufgrund der zunehmenden

Bedeutung des Luftverkehrs erfolgt an dieser Stelle ein Exkurs zum Thema Verhältnis Schie-

nenverkehr – Luftverkehr und seine Bedeutung für die Emission treibhausrelevanter Gase.

Flugkilometer weltweit (in Millionen)

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

1993

1994

1995
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Abbildung 28: Entwicklung der Flugkilometer internationaler Fluggesellschaften40

                                               
38 Quelle: Ebenda. Eigene Darstellung.
39 IFEU: Wissenschaftlicher Grundlagenbericht zur „ Mobilitäts-Bilanz“ ; Heidelberg 1999, Seite 9. Allerdings

vernachlässigt diese Betrachtung die Grenzumweltbelastung des öffentlichen Verkehrs, die dadurch entsteht,
dass z. B. ein Nahverkehrszug 75 kg (Annahme: dies ist das Gewicht eine erwachsenen Mannes) mehr Nutz-
last (Gewicht der Fahrgäste) transportieren muss, was zu einem höheren Energieverbrauch führt. Bei der Be-
trachtung des Verhältnisses zum Luftverkehr ist mit erst längerfristig wirksamen Effekten zu rechnen, wenn
z. B. die Nachfrage nach Luftverkehrstransportleistungen so stark zurückgeht, dass Flugverbindungen einge-
stellt werden.

40 Quelle: Statistische Jahrbücher für das Ausland 1997 (Seite 289) und 2000 (Seite 288). Eigene Darstellung.
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Leistungen im internationalen Luftverkehr  (in Millionen Pkm) 
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Abbildung 29: Entwicklung der Personenverkehrsleistung internationaler 
  Fluggesellschaften41

Im Sinne einer Arbeitsteilung zwischen Flugzeug und Bahn verspricht man sich von

einer verstärkten Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Schiene Umweltentlastungen.

Bei einer Bahnreise im Fernverkehr werden bei gleicher Verkehrsleistung etwa 80 Prozent

weniger Energie verbraucht und ca. 80 Prozent weniger CO2 emittiert als bei einer Flugreise.42

Die DB AG und die Lufthansa wollen ihre Zusammenarbeit dahingehend verbessern, dass

Kurzstreckenflüge nach Möglichkeit durch Hochgeschwindigkeitszüge ersetzt werden. Durch

geeignete Fahrplangestaltung könnten bis zu 16.000 Kurzstreckenflüge jährlich ersetzt wer-

den.43 Dass dies möglich ist, haben erste Untersuchungen gezeigt: Auf Inlandsstrecken des

Luftverkehrs und parallel geführten Bahnverbindungen mit weniger als drei Stunden Fahrtzeit

wurden bis zu 44 Prozent weniger Fluggäste befördert. Da zwischen 1991 und 1995 die Zahl

der Bahnreisenden auf diesen Strecken um rund 48 Prozent gestiegen ist, legt dies den Schluss

nahe, dass ein Großteil dieser Reisenden vom Flugzeug auf den Zug umgestiegen ist.44

Wenn man das Wirkungsgefüge des Teilverkehrssystems Schienenverkehr – Luftver-

kehr betrachtet, stellt sich heraus, dass die Verkehrsverlagerung vom Luftverkehr auf der

Kurzstrecke zur Bahn zwar betriebswirtschaftlich sinnvoll sein, jedoch ökologisch eher

nachteilige und nur regional bedeutsame Wirkungen entfalten kann. Gesamthaft betrachtet

ergibt sich folgendes Bild:

                                               
41 Quelle: Ebenda. Eigene Darstellung.
42 Vgl. Umwelt und Prognose-Institut Heidelberg e.V.: Scheinlösungen im Verkehrsbereich, Heidelberg 1993,

Seite 39.
43 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. 12. 1998, Seite 20.
44 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 20. 1. 1998, Seite 21.
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100- bis 500-fach
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1000 mal stärkere
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Abbildung 30: Auswirkungen der Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Schiene45

Der Grund für dieses auf den ersten Blick überraschende Ergebnis: Die freiwerdenden

Slots werden für Langstreckenflüge verwendet.46 Die Start- und Landekapazitäten sind auf

fast allen deutschen Flughäfen sehr begrenzt. Beispielsweise wird für den Flughafen Frankfurt

ein weiterer Ausbau angemahnt.47 In diesem Zusammenhang ist es auch verständlich, weshalb

sich die Luftfahrtgesellschaften für die Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Schiene

so stark machen.48 Langstreckenflüge verursachen mindestens 10 mal so hohe CO2-

Emissionen wie Kurzstreckenflüge. Auch bei anderen Umweltkennziffern schneiden Lang-

streckenflüge erheblich schlechter ab.49 Die Europäische Föderation für Verkehr und Umwelt

fordert aus diesem Grund verstärkte Kommunikationsmaßnahmen, die zum Ziel haben sollen,

auf die Umweltauswirkungen des Flugverkehrs und der Fluglinien hinzuweisen.50

Für die DB AG kann es daher sinnvoll sein, gegenüber dem Konkurrenten Luftverkehr

deutlicher als bisher Position zu ziehen. Dazu gehört es vor allem, dem Luftverkehr gewährte,

dem Schienenverkehr jedoch verweigerte, steuerliche Vergünstigungen gegenüber Politik und

Öffentlichkeit klar zur Sprache zu bringen und dies mit den eigenen Umweltvorteilen zu ver-

knüpfen. Gleichwohl ist die Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Schiene zu begrü-

ßen, weil dadurch zumindest die regional wirksamen die Umweltbelastungen reduziert wer-

                                               
45 Quelle: Umwelt und Prognose-Institut Heidelberg e.V.: Scheinlösungen im Verkehrsbereich, Heidelberg

1993, Seite 40, eigene Darstellung. Nach dem Kenntnisstand von 1997 zieht eine im Luftverkehr verbrauchte
Mengeneinheit Treibstoff eine drei bis fünf Mal stärkere Treibhauswirkung nach sich als eine im übrigen
Verkehr verbrauchte Einheit. Vgl. NFP 41: Nachhaltigkeit – Kriterien im Verkehr; Bern 1998, Seite 68 und
VCÖ, VCD, VCS: Flugverkehr – Wachstum auf Kosten der Umwelt; Wien 1997, Seite 11f.

46 Vgl. Umwelt und Prognose-Institut Heidelberg e.V.: Scheinlösungen im Verkehrsbereich, Heidelberg 1993,
Seite 39.

47 Vgl. z. B. Frankfurter Rundschau vom 10. 10. 1998, Seite 25, Berliner Zeitung vom 23. 2. 1999 und Märki-
sche Allgemeine vom 23. 2. 1999, Seite W7.

48 Vgl. Umwelt und Prognose-Institut Heidelberg e.V.: Scheinlösungen im Verkehrsbereich, Heidelberg 1993,
Seite 39.

49 Im Hinblick auf die Diskussion über die Ursachen des Treibhauseffekts wurde bislang möglicherweise die
Bedeutung der Sonnenintensität für die Klimatemperatur unterschätzt. Vgl. Spiegel Nr. 23/2001, Seite 196ff.

50 Vgl. Europäische Föderation für Transport und Umwelt (T&E): Sauberer Himmel T&E-Kurspapier, 1998.
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den können. Damit eine weitere Zunahme der Umweltbelastung durch den Flugverkehr ver-

mieden werden kann, sollten jedoch parallel zur Verlagerung von Kurzstreckenflügen die

Start- und Landekapazitäten verringert werden.51 Falls dies nicht erreicht werden kann, besteht

die Gefahr, dass die Argumentation, die Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Schiene

sei umweltfreundlich, unglaubwürdig wird. Darüber hinaus hat die verstärkte Vernetzung des

Luft- und des Schienenverkehrs zur Folge, dass lukrative Bahnangebote für Fahrten zu Flug-

häfen die Attraktivität des Fliegens erhöht. Dies könnte die Tendenz zu mehr Langstrecken-

flügen zusätzlich verstärken.52

17.1.3.4 Verkehrsfläche und Anteil des Verkehrs an der Siedlungsfläche

Als Siedlungsfläche gilt die „ für Siedlungs- und Verkehrszwecke insgesamt in An-

spruch genommene Bodenfläche.“ 53 Ende 2000 waren dies knapp 12 Prozent der Fläche der

Bundesrepublik.54 Der gegenwärtig noch stattfindende Suburbanisierungsprozess ist von auto-

orientierten Strukturen – z. B. geringen Bebauungsdichten und hohen Verkehrsflächenanteilen

– gekennzeichnet. 1992 entfielen auf einen Einwohner 226 m² Siedlungsfläche in den Kern-

städten der Agglomerationen. Zum Ende des selben Jahres waren es in den ländlichen Kreisen

der Agglomerationsräume über 824 m² je Einwohner.55

                                               
51 Vgl. Umwelt und Prognose-Institut Heidelberg e.V.: Scheinlösungen im Verkehrsbereich, Heidelberg 1993,

Seite 39. Beispielsweise könnte man an eine Ausweitung der Nachtflugverbote denken.
52 Vgl. Verkehrsclub Österreich: Flugverkehr – Wachstum auf Kosten der Umwelt, Wien 1997, Seite 29.
53 Apel, Dieter; Henckel, Dietrich (Hrsg.): Möglichkeiten der Steuerung des Flächenverbrauchs und der Sied-

lungsentwicklung; Berlin 1995; Seite 17.
54 Vgl. BBR: Raumordnungsbericht 2000, Seite 37.
55 Vgl. Apel, Dieter; Henckel, Dietrich (Hrsg.): Möglichkeiten der Steuerung des Flächenverbrauchs und der

Siedlungsentwicklung; Berlin 1995; Seite 17.
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Anteil der Verkehrs und
Siedlungsfläche an der
Gesamtfläche 1997 [in %]

Abbildung 31: Verteilung der Verkehrs- und Siedlungsfläche auf Kreisebene 199756

Neben den Siedlungs- haben seit 1950 besonders die Verkehrsflächen – darunter die

Straßenflächen – zugenommen. Nirgendwo in Europa wurden so viele Straßen gebaut wie in

Deutschland. Die offiziellen Statistiken weisen die Verkehrsflächen aber nur zum Teil aus:

Ein Großteil der privaten Parkplätze, Tankstellen oder Straßenmeistereien bleiben unberück-

sichtigt. Auch die unmittelbar anschließenden Flächen werden von den Statistiken nicht er-

fasst, obwohl sie de facto auch nicht für andere Zwecke genutzt werden können.57 Dabei gibt

es Unterschiede: Bei den Bahnflächen werden neben den eigentlichen Verkehrswegen eben-

falls die Betriebsanlagen – Zugabstellgleise, Hallen, Güterbahnhöfe etc. – berücksichtigt. In

die Straßenstatistik gehen nur Straßen, Wege und Plätze ein.58

                                               
56 Quelle: BBR: Raumordnungsbericht 2000, Seite 38.
57 Vgl. Öko-Institut/VCD: Hauptgewinn Zukunft; Freiburg 1998, Seite 72.
58 In der Veröffentlichung des BMVBW „ Verkehr in Zahlen“  wird lediglich die befestigte Fläche für öffentli-

che Straßen berücksichtigt. Bei Autobahnen bleiben so Mittelstreifen, Bankette oder Böschungen außen vor.
Die befestigte Fläche der A 3 ist zwischen Frankfurt und Nürnberg zwar an vielen Stellen 25,5 Meter breit.
Inklusive den Flächen für Mittelstreifen, Böschungen, Gräben, Anschlussstellen, Parallelfahrbahnen für die
Landwirtschaft etc. betrug die Breite jedoch auf einer Länge von über 200 Kilometern im Mittel 87 Meter.
Vgl. Apel, Dieter; Henckel, Dietrich (Hrsg.): Möglichkeiten der Steuerung des Flächenverbrauchs und der
Verkehrsentwicklung; Berlin 1995, Seite 20.
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Abbildung 32: Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflächen 1993 bis 199759

In den letzten Jahren verlief das Siedlungsflächenwachstum in beiden Teilen der Re-

publik unterschiedlich. In den alten Bundesländern stieg der Anteil der Siedlungsfläche in der

Mitte der 90er Jahre gegenüber dem Vergleichszeitraum 1989 bis 1993 um rund 1 Prozent, in

den neuen Bundesländern um mehr als 1,5 Prozent - bei niedrigerem Ausgangsniveau. Seit

der Mitte der 80er Jahre wachsen innerhalb der Siedlungsflächenarten vor allem die Bauflä-

chen. Das Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsflächen innerhalb der Veränderung der Bo-

dennutzung ging besonders auf Kosten der Landwirtschaftsflächen. Dies zeigt folgende Erhe-

bung des BBR:

                                               
59 Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung: Raumordnungsbericht 2000, Seite 39.
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Anmerkung:
In einigen Ländern beeinflussen neben den
tatsächlichen Nutzungsänderungen vor allem
Umordnungen und Neuzuordnungen der ein-
zelnen Nutzungsarten im Zuge des Aufbaus des
automatisierten Liegenschaftskatasters den
Zeitvergleich zwischen 1993 und 1997

Abbildung 33: Veränderung der Bodennutzungen 1993 - 199760
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Abbildung 34: Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche, der Bevölkerung 
und der Erwerbstätigen 1960 bis 199761

                                               
60 Quelle: Ebenda, Seite 42.
61 Quelle: Ebenda, Seite 37.
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17.2 Grundlagen der Raumordnung in Deutschland

17.2.1 Überblick über die gesetzlichen Planungsgrundlagen

Das deutsche Planungsrecht gliedert sich in das Gesamt- und in das Fachplanungs-

recht. Vorschriften, die sich auf überfachliche und meist koordinierende Planungen beziehen,

gelten im Rahmen des Gesamtplanungsrechts stets für bestimmte Gebiete. Demgegenüber

regelt das Fachplanungsrecht Aufgaben und Zuständigkeiten von Fachbehörden. Es bezieht

sich dabei vor allem auf die förmliche Planfeststellung. Dies gilt zum Beispiel für die von den

entsprechenden Behörden geplanten und realisierten Verkehrsanlagen. Die Wirkungen dieser

Anlagen reichen i. d. R. über das Gebiet einer Gemeinde hinaus.

Planungsrecht Gesetzliche Grundlage Zuständige Politikebene
Gesamtplanungsrecht

Raumordnungsrecht
Landesplanungsrecht

Öffentliches Baurecht
Bauplanungsrecht

Bauordnungsrecht

Ortsrecht

Raumordnungsgesetz (ROG)
Landesplanungsgesetze (LPlG)

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Landesbauordnungen (LBO)
Durchführungsverordnungen zur LBO

Ortssatzungen

Bund
Bundesländer

Bund
Bund

Bundesländer
Bundesländer

Gemeinden
Fachplanungsrecht (Beispiele)

Naturschutzrecht

Verkehrswegerecht

Bundesnaturschutzgesetz
Landesnaturschutzgesetze

Bundesfernstraßengesetz
Landesfernstraßengesetze
Allgemeines Eisenbahngesetz
Landeseisenbahngesetze

Bund
Bundesländer

Bund
Bundesländer
Bund
Bundesländer

Tabelle 36: Gesetzliche Grundlagen und Zuständigkeiten im Planungsrecht62

17.2.2 Raumordnungsgesetz

17.2.2.1 Erfordernisse der Raumordnung

Unter Raumordnung wird die „Zusammenfassende, überörtliche und übergeordnete

Planung zur Ordnung und Entwicklung eines Raumes“  verstanden. Gesetzliche Grundlage ist

das (Bundes-)Raumordnungsgesetz. Der Bund wirkt auf die Verwirklichung der Grundsätze

der Raumordnung hin, insbesondere durch Abstimmung der raumbedeutsamen Planungen

und Maßnahmen einschließlich des Einsatzes der raumwirksamen Investitionen.63 Im Hinblick

auf die rechtliche Bedeutsamkeit der Raumordnung für öffentliche Stellen und privatrechtli-

che Personen spielen die in § 4 ROG behandelten „Erfordernisse der Raumordnung“  eine

wichtige Rolle.

                                               
62 Quelle: Braam, Werner: Stadtplanung; Düsseldorf 1999, Seite 23. Eigene Darstellung.
63 Vgl. Umweltbundesamt: Glossar der raumbezogenen Umweltplanung; Berlin 1995, in der aktualisierten

Fassung vom September 1999, Seite 47.
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Erfordernisse der Raumordnung

Ziele Grundsätze
Sonstige

Erfordernisse

Abbildung 35: Erfordernisse der Raumordnung64

Nur von den Erfordernissen der Raumordnung, also von ihren Zielen, ihren Grundsät-

zen und ihren sonstigen Erfordernissen, gehen rechtliche Bindungswirkungen aus. Sonstige

raumordnerische Aussagen, wie beispielsweise nachrichtliche Wiedergaben aus Fachplänen in

Raumordnungsplänen oder politische Absichtserklärungen entfalten keine Bindungswirkung.

Nach § 3 Nr. 2 ROG versteht man unter den Zielen der Raumordnung verbindliche

Vorgaben in Form von textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen.

Diese Festlegungen müssen räumlich und sachlich bestimmt oder bestimmbar sowie vom

Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend abgewogen sein. Diese Vorgaben

betreffen die Entwicklung, die Ordnung und die Sicherung des Raums und stellen die räumli-

che und sachliche Konkretisierung der Entwicklung des Planungsraums dar. 65 Sie sind lan-

desplanerische Letztentscheidungen, können aber dennoch auf der Ebene der Bauleitplanung

konkretisiert, verfeinert oder ausdifferenziert werden. Dabei muss die planende Gemeinde den

Konkretisierungsgrad der Raumordnungsziele auf der übergeordneten Ebene beachten. Inner-

halb dieses Spielraums kann die Gemeinde die Zielvorgaben ausgestalten.66

Grundsätze der Raumordnung sind nach § 3 Nr. 3 ROG sind Vorgaben für nachfol-

gende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen. Sie sind ebenfalls allgemeine Aussagen

zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. Die in § 2 Abs. 2 ROG dargestellten

bundesweit geltenden Grundsätze der Raumordnung können von den Ländern durch weitere

Grundsätze der Raumordnung ergänzt werden.67

Zu den Erfordernissen der Raumordnung zählen schließlich auch die sonstigen Erfor-

dernisse der Raumordnung. Gemäß § 3 Nr. 4 ROG handelt es sich bei ihnen um Ziele der

Raumordnung, die sich in der Aufstellung befinden68, um Ergebnisse förmlicher landesplane-

rischer Verfahren69 sowie um landesplanerische Stellungnahmen70.

                                               
64 Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen: Handreichung zu den Abschnitten 1 und

4 des Raumordnungsgesetzes vom 18. August 1997; Seite 3f., eigene Darstellung.
65 Es gibt keine bundesweit geltenden Ziele der Raumordnung. Auch mögliche Leitbilder der räumlichen Ent-

wicklung des Bundesgebietes oder von länderübergreifenden Bereichen haben keinen Zielcharakter.
66 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen: Handreichung zu den Abschnitten 1 und 4

des Raumordnungsgesetzes vom 18. August 1997; Seite 4.
67 Vgl. ebenda, Seite 5.
68 Das Aufstellungsverfahren muss eingeleitet sein, und das sich in Aufstellung befindliche Ziel muss bereits

hinreichend konkretisiert sein.
69 Z. B. um ein Raumordnungsverfahren. Bei einem Raumordnungsverfahren handelt es sich um ein förmliches

Verfahren zur Prüfung eines raumbedeutsamen Vorhabens auf seine Übereinstimmung mit den Erfordernis-
sen der Raumordnung und zur Abstimmung mit raumbedeutsamen Vorhaben anderer Planungsträger. Das
Verfahren schließt mit einer landesplanerischen Beurteilung, Feststellung oder Entscheidung. Rechtsgrundla-
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17.2.2.2 Raumordnungsverordnung

Die 6. Verordnung zu § 6a Abs. 2 des Raumordnungsgesetzes enthält eine Auflistung

von denjenigen Planungen und Maßnahmen, für die ein Raumordnungsverfahren nach § 15

ROG durchgeführt werden soll. den Bundesländern steht es frei, weitere Planungen und Maß-

nahmen in den Katalog der RoV aufzunehmen. Für den Schienen- und den Straßenverkehr

sind besonders folgende Nummern relevant:
�

 Nr. 8 RoV: Bau einer Bundesfernstraße, die der Entscheidung nach § 16 des Bundesfernstraßengesetzes
bedarf;

�
 Nr. 9 RoV: Neubau und wesentliche Trassenänderung von Schienenstrecken der Eisenbahnen des Bundes

sowie Neubau von Rangierbahnhöfen und von Umschlageinrichtungen für den kombinierten Verkehr;

17.2.2.3 Ebenen und Instrumente der Raumplanung in Deutschland

Die Raumplanung hat die Aufgabe, bestimmte Gebiete (Räume) nach den Daseins-

grundfunktionen des Menschen wie Wohnen, Arbeiten, Bildung, Versorgung, Erholung und

Verkehr so zu ordnen und zu entwickeln, dass die Voraussetzungen für optimale soziale und

wirtschaftliche Lebensbedingungen gegeben und die natürlichen Lebensgrundlagen nachhal-

tig gesichert sind. Im Vordergrund steht dabei die Nutzung von Flächen und Standorten mit-

tels raumbedeutsamer Pläne und raumwirksamer Maßnahmen.71 Raumordnung, Landes- und

Regionalplanung stellen übergeordnete Planungen dar: Auf allen Planungsebenen werden für

die jeweils angestrebte räumliche Entwicklung Zielvorstellungen festgelegt. Entsprechend

dem Gegenstromprinzip soll die jeweils nachgeordnete Planungsebene die Vorgaben der ü-

bergeordneten Ebene beachten und entsprechend den räumlichen Gegebenheiten auf dieser

Ebene umsetzen. Die untergeordneten Planungsebenen können jedoch ihre Vorstellungen in

die Planungsprozesse der übergeordneten Planungsebene einbringen.72

Gegenstromprinzip

Übergeordnete Planungsebene

Nachgeordnete Planungsebene

Abbildung 36: Gegenstromprinzip

                                                                                                                                      
ge ist § 15 ROG. Das Raumordnungsverfahren kann unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt wer-
den.

70 Die kann zum Beispiel ein Kabinettsbeschluss sein.
71 Vgl. Umweltbundesamt: Glossar der raumbezogenen Umweltplanung; Berlin 1995, in der aktualisierten

Fassung vom September 1999, Seite 48.
72 Vgl. Battis, Ulrich u. a.: Baugesetzbuch; 7. Auflage, München 1999, Seite 37. Bei BATTIS u. a. findet der

Leser die Darstellung der Grundlagen des Zusammenwirkens wischen den verschiedenen Planungsebenen.
Auf eine detaillierte Wiedergabe der verschiedenen Definitionen und Erläuterungen wird an dieser Stelle
verzichtet.
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Politik-
ebene

Planungsebene Rechts-
grundlage

Planungsinstrumente Materielle Inhalte

Bund Bundesraumordnung Raumordnungsge-
setz (ROG)

Grundsätze der Raum-
ordnung

Landesplanung
(Raumordnung der
Länder)

Übergeordnete und zusammen-
fassende Programme und Pläne

Ziele und Grundsätze
für die großräumige
Ordnung und Ent-

wicklung des LandesLand

Regionalplanung

Raumordnungsge-
setz und Landes-
planungsgesetze Räumliche Teilprogramme und

-pläne

Ziele und Grundsätze
für die Entwicklung

der Planungsregionen
Flächennut-
zungspläne

Darstellung der Art
der Bodennutzung

Gemeinde Bauleitplanung Baugesetzbuch
(BauGB) Bauleitpläne

Bebauungs-
pläne

Festsetzungen für die
städtebauliche Ord-

nung

Tabelle 37: Planungsebenen in Deutschland73

17.2.3 Baugesetzbuch

17.2.3.1 Baugesetzbuch zu Beginn des 21. Jahrhunderts74

Den vorerst letzten Schritt zur Vereinheitlichung des Städtebaurechts bildete das Ge-

setz zur Änderung des Baugesetzbuches und zur Neuregelung des Rechts der Raumordnung.

Das BauROG 199875 behielt Aufbau, Systematik und wesentliche Regelungsbereiche des

Baugesetzbuches bei. Die Berücksichtigung zentraler Belange des Umweltschutzes, die für

die Bauleitplanung von Bedeutung sind, ist in § 1a BauGB umfassend geregelt. Im Hinblick

auf das Verhältnis zur Umweltpolitik wird davon ausgegangen, dass das Bauplanungsrecht als

ein Instrument zur Umsetzung moderner Umweltpolitik gilt. 76 Entsprechende Präzisierungen

und Konkretisierungen von „Umweltbelangen in der Bauleitplanung“  werden in § 1a BauGB

vorgenommen. Im Einzelnen finden zum Beispiel folgende Aspekte des Umweltschutzes ih-

ren Niederschlag in §§ 1, 1a BauGB:
�

 Nachhaltigkeit77 
Das BauGB versteht den Begriff der Nachhaltigkeit dahingehend, dass er den Begriff der „ Ordnung“  mit um-
fasst. Damit ist der gerechte Ausgleich der sozialen, ökologischen und ökonomischen Belange gemeint.

�
 Bodenschutzklausel

„ Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf
das notwendige Maß zu beschränken.“ 78 Dies stellt eine auf die speziellen Aufgaben der Bauleitplanung aus-
gerichtete Verpflichtung für die Gemeinden dar. Die Bodenschutzklausel hat aber keinen gesetzlichen Vor-

                                               
73 Quelle: Regierungspräsidium Darmstadt: Regionalplan Südhessen 2000; Darmstadt 2000, Seite 60, eigene

Darstellung.
74 Die Anfänge des Planungsrechts in Deutschland lagen im Badischen Fluchtliniengesetz von 1868 und im

Preußischen Fluchtliniengesetz von 1875. Zur weiteren historischen Entwicklung des Baugesetzbuches vgl.
zum Beispiel Söfker, Wilhelm: Zur geschichtlichen Entwicklung der Gesetzgebung auf dem Gebiete des öf-
fentlichen Baurechts, in: Baugesetzbuch, 30. Auflage, München 1999, Seite IX f sowie Battis, Ulrich u. a.:
Baugesetzbuch; 7. Auflage, München 1999, Seite 5f. und 8f.

75 Bau- und Raumordnungsgesetz. Es fasst das BauGB und das ROG zusammen.
76 Vgl. ebenda, Seite 89.
77 Der Gesetzestext in § 1 Abs. 5 Satz 1 lautet: „ Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Ent-

wicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten,
und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu
schützen und zu entwickeln.“ . Damit erfolgt die Anpassung an das Leitbild der „ Nachhaltigen Raument-
wicklung“  von § 1 Abs. 2 ROG. In Vorgängerversionen des BauGB stand an Stelle  von „ Nachhaltig“  der
Begriff „ geordnet“ . Die Streichung des Wortes „ geordnet“  wurde als „ rein redaktionell“  bedingt bezeichnet.
Vgl. dazu den Bericht des Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau zum Entwurf eines Bau-
und Raumordnungsgesetzes 1998, BT-Drs. 13/7589.

78 § 1a, Abs. 1 BauGB.
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rang. Beispielsweise kann eine Neuausweisung von Bauland in bislang unbebautem Gelände nicht verhindert
werden. Allerdings soll der sparsame Umgang mit Boden die Gemeinden – je nach örtlicher Situation – dazu
bewegen, verstärkt Möglichkeiten der innerörtlichen Entwicklung zu nutzen.

�
 Umweltverträglichkeitsprüfung

Im Rahmen der Abwägung sollen die entsprechend dem Planungsstand vorhandenen Auswirkungen auf die
Umwelt berücksichtigt werden. Im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung werden die Umweltauswir-
kungen eines Bauvorhabens unter Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit untersucht.

17.2.3.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Die BauNVO i. d. F. vom 27. 1. 199079 legt für das Maß und die Art der im Bebau-

ungsplan festgelegten baulichen Nutzung ergänzende Regelungen fest. Ihre Bestimmungen

haben Auswirkungen auf die Dichte und den Flächenverbrauch von Siedlungsstrukturen. Fer-

ner bieten sie über die Zulässigkeit von Stellflächen und Garagen Anreize für autoarme Le-

bensweisen. Nach § 1 Abs. 1 können im Flächennutzungsplan die für die Bebauung vorgese-

henen Flächen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung dargestellt werden als80:
�

 Wohnbauflächen;
�

 gemischte Bauflächen;
�

 gewerbliche Bauflächen;
�

 Sonderbauflächen;

In Abs. 2 wird dieser Begriff erweitert um die besondere Art der baulichen Nutzung

als Baugebiete. Danach können unterschieden werden:

Baugebiete § Allgemeine Zweckbestimmung

Kleinsiedlungsgebiete... 2 ...dienen vorwiegend der Unterbringung von Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäu-
den mit entsprechenden Nutzgärten und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen.

reine Wohngebiete... 3 ...dienen dem Wohnen.
allgemeine Wohngebiete... 4 ...dienen vorwiegend dem Wohnen.

besondere Wohngebiete... 4a
...sind überwiegend bebaute Gebiete, die aufgrund ausgeübter Wohnnutzung und vorhan-
dener sonstiger Anlagen eine besondere Eigenart aufweisen und in denen unter Berück-
sichtigung dieser Eigenart die Wohnnutzung erhalten und fortentwickelt werden soll.

Dorfgebiete... 5

...dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe,
dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben
sowie der Versorgung der den Bewohner des Gebiets dienenden Handwerksbetrieben. Auf
die Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwick-
lungsmöglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu nehmen.

Mischgebiete... 6 ... dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen
nicht wesentlich stören.

Kerngebiete... 7 ...dienen vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen Ein-
richtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur.

Gewerbegebiete... 8 ...dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrie-
ben.

Industriegebiete... 9 ...dienen ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben (Betriebe, die in anderen
Baugebieten unzulässig sind).

Sondergebiete...
10

11

...dienen der Erholung, insb. Wochenendhaus-, Ferienhaus- und Campingplatzgebiete.
Sonstige Sondergebiete unterscheiden sich von den bisher aufgezählten Baugebieten we-
sentlich.

Tabelle 38: Baugebiete nach § 1 Abs. 1 BauNVO 81

                                               
79 Siehe auch BGBl. I S. 132, zuletzt geändert durch Artikel 3 Invesitionserleichterungs- und WohnbaulandG

vom 22. 4. 1993 (BGBl. I5 S. 466).
80 In den §§ 1 bis 11 BauNVO werden die verschiedenen Baugebiete nach der Art ihrer baulichen Nutzung

näher beschrieben.
81 Quelle: §§ 1 bis 11 BauNVO. Eigene Zusammenfassung und Darstellung.
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Die Gemeinde kann von diesen Aufzählungen bei der Festsetzung von Bauflächen o-

der Baugebieten nicht abweichen. In diesem Fall werden die entsprechenden Bestimmungen

der BauNVO Bestandteil des Bebauungsplans. Differenzierungen sind unter bestimmten Be-

dingungen möglich.82 In § 12 BauNVO wird festgelegt, dass in den aufgezählten Baugebieten

Stellplätze und Garagen zulässig sind.83 Allerdings kann in einem Bebauungsplan festgelegt

werden, dass die Anzahl von Garagen oder Stellplätzen beschränkt oder diese sogar ganz un-

tersagt werden.84 Damit bietet die BauNVO die Möglichkeit, autoarmes oder -freies Wohnen

zu fördern.

In § 17 BauNVO sind für die Maße der baulichen Nutzung Höchstwerte angegeben,

die von der Gemeinde einzuhalten sind. Die BauNVO legt somit maximale Verdichtungs-

werte für die jeweiligen Baugebiete fest. Dadurch dass die Gebietsart und das Maß der bauli-

chen Nutzung aneinander gekoppelt sind, wird eine flächensparende Bauweise erschwert.

Jedoch ist § 17 BauNVO auch eine historische Schutzfunktion zugedacht, die eine zu hohe

Verdichtung verhindern soll. Nach BATTIS u. a. sind die nach der BauNVO möglichen ma-

ximalen Verdichtungen in Deutschland aber noch nicht erreicht.85 Denkbar wäre eine Ausnut-

zung des bestehenden Potenzials zum Beispiel dann, wenn sich durch die Verringerung auto-

orientierter Erschließungsanlagen weitere Flächenersparnisse realisieren ließen. Im Rahmen

der tatsächlichen Bautätigkeit bestehen auch bei den Geschossflächen noch Spielräume, die

ausgeschöpft werden und zu einer flächensparenderen Bauweise beitragen könnten.86

Im Hinblick auf flächensparende Siedlungsformen treten APEL/HENCKEL für eine

Weiterentwicklung der BauNVO ein. Unter anderem betreffen ihre Vorschläge:
�

 Abschaffung des reinen Wohngebiets
Diese Nutzungsstruktur fördert das Entstehen reiner Schlafstädte in Stadtrandlagen, denn sie dienen aus-
schließlich dem Wohnen und müssen abseits von Arbeitsstätten und größeren Verkehrsanlagen liegen. Dieser
Gebietstyp ist die Verbildlichung des Wunsches vom ungestörten Wohnen. Die Folge sind monofunktional
strukturierte Wohngebiete. Auf diesen Gebietstyp kann verzichtet werden, denn Wohngebiete fernab vom
Straßen- oder Schienenverkehrslärm oder abseits von Flughäfen können sich über Marktprozesse bilden.

�
 Umbenennung des „allgemeinen Wohngebiets“ in „eingeschränktes Mischgebiet“

In allgemeinen Wohngebieten sind mehr verschiedene Nutzungen zulässig als in reinen Wohngebieten.
Durch die Umbenennung würde zum Ausdruck gebracht werden, dass dieser Gebietstyp neben der „ Leitnut-
zung“  Wohnen weitere Nutzungen zulässt. Dadurch kann sich die Akzeptanz gemischter Nutzungen erhöhen.

�
 Einführung eines „ ökologischen Baugebietes“

Im „ Kleinsiedlungsgebiet“  ist der Flächenverbrauch pro Kopf aufgrund flächenbeanspruchender Nutzungen
recht hoch. Es erscheint geboten, diesen Gebietstyp zu einem ökologischen Baugebiet aufzuwerten. Denkbar
wäre beispielsweise die Aufnahme des Gebietstyps „ autofreies Wohngebiet“ . Probleme könnten sich daraus
ergeben, dass eine hinreichend hohe Zahl von Grundstückseigentümern nötig wäre, die sich z. B. vertraglich
dazu verpflichten, auf einen Pkw zu verzichten. Allerdings wäre ein autofreies oder ein ökologisches Wohn-
gebiet auch im Rahmen eines Mischgebietes realisierbar.87

                                               
82 Die entsprechenden Bestimmungen sind enthalten in § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO. Abs. 10 erlaubt im Einzel-

fall einer Gemeinde aus städtebaulichen Gründen eine „ situationsgerechte Differenzierung“  der Baugebiete.
Sie muss jedoch die jeweiligen allgemeinen Zweckbestimmungen der §§ 2 bis 11 BauNVO beachten. Vgl.
Battis, Ulrich u. a.: Baugesetzbuch; 7. Auflage, München 1999, Seite 214f.

83 Vgl. Abschnitt 18.2.3.4.
84 Dem dürfen jedoch keine landesrechtlichen Bestimmungen entgegenstehen. In den §§ 16 bis 21a legt die

BauNVO Maße für die bauliche Nutzung im Bebauungsplan fest.
85 Vgl. Battis, Ulrich u. a.: Baugesetzbuch; 7. Auflage, München 1999, Seite 216f.
86 Vgl. Apel, Dieter; Henckel, Dietrich (Hrsg.): Möglichkeiten der Steuerung des Flächenverbrauchs und der

Verkehrsentwicklung; Berlin 1995, Seite 50.
87 Vgl. ebenda, Seite 47ff.
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17.2.3.3 Ist das Baurecht autoorientiert? Überreste der Reichsgaragenordnung im deut-
schen Baurecht und ihre Auswirkung auf den Flächenverbrauch in Wohngebieten

Mit der Planung des Stellplatzangebotes am Quell- und Zielort des MIV kann ein

wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft und die privaten Haushalte beeinflusst werden.

Ohne die üppigen Parkplatzangebote – bei gleichzeitig häufig fehlender Anbindung an den

ÖPNV – wären die vielen FOC au der grünen Wiese nicht funktionsfähig. In innerstädtischen

Bereichen kann das Stellplatzangebot meist als gut bezeichnet werden. Problematisch wirkt

sich aus, dass die Bedürfnisse vieler Autofahrer, einen Stellplatz direkt vor der Haustür zu

haben, den Qualitätsstandard des Stellplatzangebotes definiert. Im Vergleich dazu ist es Usus,

den Nutzern des ÖPNV längere Gehwege zwischen dem Quell- und Zielpunkt des Verkehrs

und dem Haltepunkt zuzumuten.88 In den Landesbauordnungen ist die Pflicht zur Bereitstel-

lung von Stellplätzen und Garagen räumlich an das Baugrundstück gebunden. Allerdings

bietet das Planungsrecht Möglichkeiten, von dieser Regelung abzuweichen. Beispielsweise

kann in Baden-Württemberg die Stellplatzpflicht auch auf einem Grundstück in „ zumutbarer

Entfernung“  zum Baugrundstück abgegolten werden.89

Parkraum
Öffentliche Parkstände Stellplätze

Nichtöffentliche
Parkstände

Private Stellplätze

Einstellen

Öffentlich Privat

Parken

Z. B. Parkhaus oder
Supermarkt

Z. B. Fahrbahnrand
Z. B. mit Nummernschild
gekennzeichnete Garage

Abbildung 37: Begriffsabgrenzungen im ruhenden Kfz-Verkehr90

Die Bedeutung der Stellplätze in der Stadtplanung besteht darin, dass ein „ ausreichen-

des Angebot an Flächen für den ruhenden motorisierten Verkehr im öffentlichen wie im

nichtöffentlichen Bereich“  die Voraussatzung dafür ist, „ daß kein unnötiger, störender Park-

suchverkehr entsteht, daß die Leistungsfähigkeit der Straßen nicht gemindert und daß der

Verkehrsfluß nicht gestört wird.“ 91 Der Bedarf an „ notwendigen“  Stellplätzen wird noch auf

Basis der Reichsgaragenordnung von 1939 ermittelt. Dabei halten auch die Landesbauord-

nungen an der Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplätze bzw. Garagen beim Neubau,

bei wesentlichen Änderungen oder Umnutzungen fest. Die Landesbauordnungen enthalten als

Grundlage der Bedarfsermittlung Richtzahlen für bauliche Anlagen und Nutzungen. Diese

Richtwerte stellen jedoch nur Mittelwerte dar und sollten entsprechend der örtlichen Situation

– z. B. der Qualität des ÖPNV-Angebots – konkretisiert werden. Die Richtzahlen werden

                                               
88 Vgl. BBR: Siedlungsstrukturen der kurzen Wege; Bonn 1999, Seite 8.
89 Vgl. dazu ebenda, Seite 57.
90 Quelle: Verkehr aktuell: Parken in der Stadt; Schriftenreihe Grüne Reihe, Nr. 34, Kaiserslautern 1996, Sei-

te 7 . Eigene Darstellung.
91 Braam, Werner: Stadtplanung; Düsseldorf 1999, Seite 317.
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schließlich auch von den kommunalen Satzungen übernommen und können durch Einschrän-

kungssatzungen verändert werden. Eine umfangreiche Planungshilfe bieten dabei die „Emp-

fehlungen für die Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR 91/95)“  der Forschungsgesellschaft

für Straßen- und Verkehrswesen.92 In der BauNVO sind Baugebiete festgelegt, in denen unter

bestimmten Umständen Stellplätze unzulässig sind.93 Dies gilt z. B. für
�

 Stellplätze und Garagen für Lkw und Kraftomnibusse – sowie deren Anhänger – in reinen Wohngebieten und
�

 Stellplätze und Garagen für Kfz mit einem Eigengewicht von mehr als 3,5 Tonnen und deren Anhängern in
Kleinsiedlungsgebieten und allgemeinen Wohngebieten.94

Die für die Gestaltung des Stellplatzangebotes wichtigsten rechtlichen Regelungen

sind in den Landesbauordnungen zu finden. Darin wird für die Kommunen der Rahmen fest-

gelegt, auf Grund dessen sie den Stellplatzbedarf bestimmen können. Damit kann beeinflusst

werden, welche Grundversorgung mit Parkplätzen in den Baugebieten gewährleistet sein

soll.95 Die Reichsgaragenordnung (RGaO) aus dem Jahre 1939 verfolgte dabei die Zielset-

zung, den öffentlichen Straßenraum vom ruhenden Verkehr zu entlasten. Erwünschter Neben-

effekt der RGaO war übrigens, dass die öffentliche Hand von den Folgekosten für die Bereit-

stellung des Parkraums befreit war. In der Präambel der RGaO wird die Zielsetzung dieser

rechtlichen Regelung klar umrissen. Dort heißt es: „Die Förderung der Motorisierung ist das

vom Führer und Reichskanzler gewiesene Ziel. Die Zunahme der Kraftfahrzeuge im Straßen-

verkehr erfordert, daß die öffentlichen Verkehrsflächen für den fließenden Verkehr frei ge-

macht und möglichst wenig durch ruhende Kraftfahrzeuge belastet werden. (...)“ .96

Auch heute findet dieses Ziel breite Zustimmung. Beispiel aus der Planungspraxis: Die

Kfz-Erschließung gilt als unabdingbare Voraussetzung für die verkehrliche Erschließung ei-

nes Baugebietes. Die Erschließung mit Infrastruktur und Betriebsmitteln des öffentlichen Per-

sonen- und Güterverkehrs orientiert sich demgegenüber an der Nachfrage. Oft werden ver-

kehrsintensive Logistikeinrichtungen ohne Gleisanschluss ausgestattet. Und häufig genug

werden Wohngebiete erst dann mit attraktiven ÖPNV-Angeboten bedient, wenn die dortigen

Einwohner bereits ein autoorientiertes Mobilitätsverhalten an den Tag gelegt haben.97

Die Regelungen der RGaO gingen noch von den Straßenquerschnitten aus der Vor-

kriegszeit aus. Inzwischen berücksichtigen moderne Straßen i. d. R. auch das Parken am Stra-

ßenrand. Die gegenwärtigen Regelungen im Baurecht fördern daher auf verschiedene Weise

den verschwenderischen Umgang mit Fläche:

                                               
92 Vgl. ebenda, Seite 319. Im Rahmen der Ablösung von Stellplätzen kann eine Gemeinde auch die Herstellung

von Stellplätzen oder Garagen untersagen.
93 „ Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, daß in Baugebieten oder bestimmten Teilen von Baugebieten

Stellplätze und Garagen unzulässig oder nur in beschränktem Umfang zulässig sind, soweit landesrechtliche
Vorschriften nicht entgegenstehen.“  § 12, Abs. 6 BauNVO i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 23. Janu-
ar 1990, zuletzt geändert durch Art. 3 Investitionserleichterungs- und WohnbaulandG vom 22. 4. 1993
(BGBl. I Seite 466).

94 § 12 Abs. 3 BauNVO.
95 Vgl. BBR: Siedlungsstrukturen der kurzen Wege; Bonn 1999, Seite 52.
96 RGaO, i. d. Fassung vom 17. 2. 1939, Reichsgesetzblatt I, Nr. 28 vom 18. 2. 1939, Seite 219. Die Verpflich-

tung zum Bau von Stellplätzen geht dabei auf § 2, Absatz 1 zurück: „ Wer Wohnstätten, Betriebs- oder Ar-
beitsstätten oder ähnliche bauliche Anlagen errichtet oder Um- oder Erweiterungsbauten ausführt, die den
Wert solcher baulicher Anlagen erheblich steigern, hat für die vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahr-
zeuge der Bewohner, des Betriebes und der Gefolgschaft Einstellplatz in geeigneter Größe, Lage und Be-
schaffenheit samt den notwendigen Zubehöranlagen auf dem Baugrundstück oder in der Nähe zu schaffen.“

97 Vl. BBR: Siedlungsstrukturen der kurzen Wege; Bonn 1999, Seite 54.
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�
 Es findet in der Praxis eine Doppelerschließung statt, weil Stellplätze gleichzeitig im Straßenraum und auf

privaten Flächen gebaut werden. Dadurch entsteht Flächenbedarf für das Straßenrandparken, die Stellplatzzu-
fahrten und für den Stellplatz selbst;

�
 Überdimensionierte Straßen in Wohngebieten führen zu erheblichen Zusatzkosten, wenn sie nachträglich

wieder zurückgebaut werden;
�

 Durch diese Regelungen wurde einer Entwicklung Vorschub geleistet, die dazu führte, dass der Kfz-
Stellplatz vor der Tür zu einem selbstverständlichen Anspruch geworden ist;98

17.3 Entwicklungslinien  in Stadt- und Raumplanung

17.3.1 Städtebauliche Leitbilder

Das Umweltbundesamt bezeichnet städtebauliche Leitbilder als „komplexe, nicht un-

bedingt rational begründete Vorstellungen einer wünschbaren Realität der Stadt und des Le-

bens in der Stadt.“ 99 Leitbilder prägen als handlungsleitende Vorstellungen die Praxis wesent-

lich, denn sie dienen als Bewertungsmaßstäbe für Planungen, oft ohne offen dargelegt zu

werden. Die Idee einer Raumplanung folgte dem Prinzip einer planenden und gestaltenden

Beeinflussung grundlegender siedlungsstruktureller Elemente100, z. B. die Durchgrünung oder

die Dezentralisierung von Städten. Verschiedene Stadtmodelle und städtebauliche Konzepte

prägten in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die Raumplanung. Ihre Umsetzung

hatte langfristige Auswirkungen auf die Verkehrssituation in den großen Städten.101 Nach

KARGERMEIER kann ein Teil der motorisierten Mobilität auf die Lage und die Zuordnung

von Funktionsstandorten innerhalb von Siedlungen zurückgeführt werden. Im Rahmen von

wissenschaftlichen Konzepten zur Gestaltung der Mobilität hat dieser Aspekt aber nur geringe

Bedeutung. In den letzten rund 100 Jahren wurden einige städtebauliche Leitbilder und Prin-

zipien entwickelt, die von verschiedenen Formen funktionaler Beziehungen zwischen den

einzelnen siedlungsstrukturellen Elementen gekennzeichnet sind.102

17.3.1.1 Die Gartenstadt

Die sozialpolitisch motivierte „Gartenstadtbewegung“  Englands entstand in der Mitte

des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf die Verelendung der Arbeiterklasse in den städtischen

Wohngebieten. Zielvorstellung war es, den weiteren Bevölkerungszuwachs auf neu gegrün-

dete Siedlungen zu lenken, die dank einer ausreichenden Anzahl von Arbeitsplätzen und

Dienstleistungseinrichtungen räumlich sowie wirtschaftlich von der Kernstadt unabhängig

sein sollten. Diese Gartenstädte sollten durch breite Grünstreifen von den Großstädten ge-

                                               
98 Vgl. ebenda. Dort werden noch weitere Beispiele für die Autoorientierung des Baurechts aufgeführt. Aller-

dings weisen die Autoren darauf hin, dass einige Landesbauordnungen von der Fixierung auf das Auto etwas
abzugehen scheinen. Beispielsweise wurde es in Hessen den Gemeinden überlassen entsprechend den lokalen
Gegebenheiten den Umfang der Stellplätze festzulegen.

99 Umweltbundesamt: Glossar der raumbezogenen Umweltplanung; Berlin 1995 in der aktualisierten Fassung
vom September 1999.

100 Unter Siedlungsstruktur versteht man das „ Gefüge der Gestaltungs-, Ordnungs- und Nutzungselemente einer
Siedlung.“  Die Struktur einer Siedlung oder Stadt kann man u. a. mit Zentrum, Vorort, Quartier etc. be-
schreiben. Vgl. Ebenda.

101 Vgl. Schliebe, Klaus; Raumordnung und Raumplanung in Stichworten, Unterägeri 1985, Seite 41.
102 Vgl. Kargermeier, Andreas: Siedlungsstruktur und Verkehrsmobilität; Dortmund 1997, Seite 31.
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trennt sein.103 In seinem Buch „Garden Cities of tomorrow” formulierte Howard 1898 die

Konzeption einer regionalen Stadt zur Begrenzung und Entlastung der übervölkerten Groß-

städte. In den ursprünglichen englischen Modellentwürfen spielte der Schienenpersonennah-

verkehr eine weitaus größere Rolle als in der späteren Stadtentwicklung in der Praxis. Außer-

dem wurde die Unabhängigkeit von den nahen Großstädten faktisch kaum erreicht. Garten-

städte in Deutschland wie zum Beispiel Berlin – Staaken, Dresden – Hallerau oder Essen –

Margarethenhöhe entwickelten sich vielmehr zu reinen Wohnstädten. Die Stadtgebiete dehn-

ten sich nach und nach über die mittelalterlichen Begrenzungen aus. Die Idee der Gartenstadt

wurde kaum erfolgreich umgesetzt und setzte sich im europäischen Städtebau nicht durch.104

In seiner Ausgestaltung verkümmerte es zu einer systematischen Errichtung von mit

Grünstreifen durchzogenen neuen Stadtteilen, bei denen es sich oft um Vorstädte mit geringer

Wohndichte handelte. Letztendlich degenerierte die Gartenstadt zu Trabantenstädten, fast

immer außerhalb der historisch gewachsenen Stadtkerne gelegen.105 Eine andere Ausprägung

sind die reinen Schlafstädte.106 Ebenfalls auf das Prinzip der Gartenstadt zurück gehen die

typischen Gartenvororte, Ansammlungen weit gestreuter Einfamilienhäuser ohne zentrale

Einrichtungen nach Vorbildern des nordamerikanischen Städtebaus (Suburbia107). Diese

Siedlungsform ist gekennzeichnet durch eine großzügig ausgelegte Straßeninfrastruktur108, die

als eine der bedeutendsten Ursache für die Ausuferung der Städte angesehen werden kann.

Die Folgen: erhöhte Infrastrukturkosten und längere Fahrzeiten zum Arbeitsplatz. Der Stadt-

planer Martin Wagner warnte bereits 1951109 vor der Kopie und der Übernahme amerikani-

scher Leitbilder des Städtebaus, die unvorhersehbare Folgen für Umwelt- und Verkehrsbedin-

gungen nach sich ziehen könnten. Als Negativbeispiel kann heute noch Los Angeles dienen,

das für sein Chaos auf den Stadtautobahnen und für den ständigen Smog bekannt ist.110

WAGNER monierte dabei auch den raumverschwendenden Straßenbau in deutschen

Großstädten. In seiner städtebaulichen Kritik kommt zum Ausdruck, dass selbst der Bau von

überdimensionierten Straßen die durch die Kfz hervorgerufenen Verkehrsprobleme kaum hin-

auszögern kann: „Daß die Stadt Berlin in ihren Vororten im Jahre 1938 noch mehr Verkehrs-

raum zur Verfügung hatte, als eine Verkehrsflutstunde absorbieren konnte, verdankt sie aus-

schließlich einer Fluchtlinien- und Bauzonenpolitik, die die Straßenbreite nicht nach Ver-

kehrsgesichtspunkten dimensionierte, sondern nach Gesichtspunkten der Grundstücksausnut-

zung und der Gebäudehöhe. In vielen Fluchtlinienplänen des ‚Fluchtliniengesetzes‘ vom 2.

Juli 1875 spielte auch das Prestige einer ‚Boulevard‘-Straße eine Rolle. ‚Je breiter – je vor-

                                               
103 Vgl. Institut für Wohnen und Umwelt (Hrsg.): Planungsbegriffe; Darmstadt 1978, Seite 198.
104 Vgl. Monheim, Heiner; Monheim-Dandorfer, Rita: Straßen für alle, Hamburg 1990, Seite 66 und Institut für

Wohnen und Umwelt (Hrsg.): Planungsbegriffe; Darmstadt 1978, Seite 198.
105 Vgl. Wustlich, Reinhart; Gartenstadt, in: Taschenwörterbuch der Umweltplanung, München 1974, Sei-

te 213ff.
106 Schlafstädte sind auf die Deckung der Wohnungsnachfrage ausgerichtet (Massenwohnungsbau). Charakte-

ristisch sind die Monotonie der Architektur und des Alltagslebens.
107 Suburbia = [engl., amerik.] Gesamtheit der um die großen Industriestädte wachsenden Trabanten- und

Schlafstädte, in Bezug auf ihre Erscheinung und die für sie typischen Lebensformen. Vgl. Duden, Fremd-
wörterbuch 1997.

108 Vgl. Monheim, Heiner; Monheim-Dandorfer, Rita: Straßen für alle, Hamburg 1990, Seite 66..
109 Vgl. Wagner, Martin: Wagner, Martin: Wirtschaftlicher Städtebau; Stuttgart 1951.
110 Vgl. Monheim, Heiner; Monheim-Dandorfer, Rita: Straßen für alle, Hamburg 1990, Seite 62.
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nehmer‘ war die Parole. Es war also just die Verschwendung von Straßenraum, die den Städ-

ten des 19. Jahrhunderts die Möglichkeit bot, den ständig anwachsenden Kraftwagenverkehr

in die umliegenden Zonen des Zentrums zu verlagern. Durch diese Verlagerung des Ver-

kehrszudranges (‚overspill‘ – sagen die Engländer) wurde die Dynamitwirkung des Kraftwa-

gens auf das Zentrum der Städte für kurze ‚Galgenfristen‘ unschädlich gemacht. Aber diese

Phase der Schonung der Großstadtkerne kann nicht von langer Dauer sein. Machen wir uns es

doch ganz klar, wie lange die Straßenraumreserven unserer Städte die wirklich große Katast-

rophe der Zerrüttung des Geschäftszentrums der Städte noch vertagen können.“ 111

WAGNER setzt sich allerdings auch dafür ein, Großstädte mit modernsten Ausfall-

straßen auszustatten. Mit deren Hilfe sollte die Reisezeit vom städtischen Hinterland in das

Stadtzentrum verkürzt werden. Die zahlreichen zerstörten Innenstädte geben den Stadtplanern

entsprechende Möglichkeiten. Basierend auf den Arbeiten des Architekten Fritz Malcher

setzte er sich für ein System von innerstädtischen Ausfallstraßen ein, die folgende Eigen-

schaften haben sollten:
�

 Trennung des Verkehrs nach beiden Fahrtrichtungen;
�

 Parallel verlaufende Fahrdämme;
�

 Mindestens 15 m breite Rasenstreifen, die die Fahrbahnen voneinander trennen;112

17.3.1.2 Trennung der Funktionen und Nutzungen

Große Bedeutung für den Städtebau in Deutschland hatten amerikanische Einflüsse.

Weite Stadtbereiche wurden dort von mehrspurigen Autobahnen und Schnellstraßen durchzo-

gen. Ein wichtiger Ideengeber für den Städtebau der 30er Jahre in den USA und in der Nach-

kriegszeit in Europa war in diesem Zusammenhang Le Corbusier, der die neuen Prinzipien

des Städtebaus konkretisierte und weiterentwickelte. Er war einer der Mitbegründer der

Charta von Athen (1933), die den modernen Städtebau über mehrere Jahrzehnte wesentlich

beeinflusste. Es handelt sich dabei um ein Manifest, das von der CIAM113, einem Zusammen-

schluss führender Architekten aus ganz Europa, beschlossen wurde und 95 Leitsätze zum

Städtebau der Zukunft enthält. Es war vom Leitbild der ”funktionellen” Stadt geprägt, das

sich in dem starren 4-Funktionen-Schema Wohnen-Freizeit-Arbeit-Verkehr widerspiegelte.

Bei der Neuplanung von Städten führte dieses Prinzip zu einer weitgehenden Funktionsentmi-

schung.114 Dies galt für die Trennung der städtischen Gebiete für Wohnen, Arbeit und Freizeit

genau so wie für die Trennung des gemischten Straßenverkehrs, in dem es noch ein Neben-

einander von Kraftwagen, Straßenbahnen, Fußgängern und Radfahrern gab. Die Stadtplanung

ging daher immer mehr dazu über, im Rahmen der Verkehrsplanung das schnelle und flexible

                                               
111 Wagner, Martin: Wirtschaftlicher Städtebau; Stuttgart 1951, Seite 142.
112 Vgl. ebenda, Seite 156. Nach seiner Auffassung sollten Ausfallstraßen „ das Wegerecht von Eisenbahnstre-

cken ausnutzen, die der Lastkraftwagen, der Omnibus und der Personenverkehrswagen ertraglos gemacht ha-
ben.“

113 Congrès Internationaux d´Architecture Moderne, 1928 auf Anregung von Le Corbusier (Charles-Edouard
Jeanneret, 1887 - 1965) gegründet mit dem Ziel, Leitbilder für neues Bauen zu entwerfen und durchzusetzen.

114 Vgl. Handwörterbuch der Umweltplanung, München 1974, Seite 115f. Charakteristisch war der verschwen-
derische Umgang mit Raum, die Ausbreitung der Stadt sowie die große räumliche Entfernung zwischen den
Bereichen für Industrie, Erholung und Wohnen.
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Auto gegenüber den anderen Verkehrsmitteln zu bevorzugen. In vielen Städten wurden

schließlich, ähnlich wie in den USA, städtische Straßenbahnnetze demontiert, um Raum für

den motorisierten Individualverkehr zu schaffen.115

Le Corbusier konnte im Rahmen der Planung der indischen Stadt Chandigarh am Leit-

bild der Funktionstrennung orientierte Entwürfe realisieren. Die Hauptstadt der beiden indi-

schen Provinzen Punjab und Haryana ist charakterisiert durch Sektoren gleicher Größe, die in

ein Raster breiter Straßen eingespannt sind. Jeder dieser Sektoren ist von breiten Grünstreifen

durchzogen, verfügt über einen zentralen Marktplatz und soll als eine autarke Einheit funktio-

nieren. Von den Rändern bis hin zu den Wohnquartieren verzweigen sich die Straßen immer

mehr. In den Wohngebieten tritt nur geringer Verkehrslärm auf, auf den Hauptverkehrsstraßen

fließt der Verkehr jedoch zügig. Im Gegensatz zu anderen indischen Städten gibt es in Chan-

digarh nur wenige Staus. Allerdings ist die Pkw-Dichte in Indien nirgends größer.116

Die Charta von Athen forderte die Trennung der Verkehrsträger, wobei jeder über sei-

ne eigene Infrastruktur verfügen sollte. Dies galt auch für die verschiedenen Arten des moto-

risierten Verkehrs mit ihren jeweiligen Anforderungen an die Straßengestaltung. Bedeutendes

Element war hierbei die Trennung von Fußgängerverkehr und motorisierten Verkehr. Aller-

dings diente das Prinzip der Funktionstrennung schon bei Stadterweiterungsplanungen im 19.

Jahrhundert als Grundlage.117

17.3.1.3 Städtebauliche Prinzipien und Tendenzen im Nationalsozialismus

Grundelemente des Nationalsozialismus waren die Großstadtfeindlichkeit sowie die

damit zusammenhängende Agrarromantik. Einen hohen Stellenwert besaß daneben auch das

Rasseprinzip. Die Idee der „Volksgemeinschaft“  umfasste die Festlegung eines rassisch und

politisch begrenzten Personenkreises, aber auch die Ausgrenzung, die Ausschließung und

Verfolgung derjenigen, die nicht in dieses Bild passten. Jede Art von Planung hatte sich im

Dritten Reich an diesen Grundprinzipien zu orientieren.118 In der reagrarisierenden Tendenz

im Wohnungs- und Städtebau kamen wesentliche Elemente der Naziideologie zum Ausdruck.

Der Großstadt als Heimat von Dekadenz, Bindungslosigkeit und Vermassung wurde das

ländliche Leben gegenübergestellt. Die Konnotationen des Landlebens waren beispielsweise:

Boden- und Heimatverbundenheit, Familiensinn und körperliche Ertüchtigung. Dem Grund-

und Eigenheimbesitz wurde sogar eine geburtenfördernde Wirkung zugeschrieben. Das Ras-

seprinzip verkörperte sich im Städtebau in der Auffassung, das die Bindung an eigenen Grund

und Boden die wesentliche Voraussetzung für die Herrschaft der germanischen Rasse sei. Die

Bedeutung, die dem ländlichen Leben in der Nazipropaganda beigemessen wurde, spiegelte

sich jedoch im realen Städte- und Wohnungsbau nicht wieder. Mangels Finanzierungsmög-

                                               
115 Vgl. Monheim, Heiner; Monheim-Dandorfer, Rita: Straßen für alle, Hamburg 1990, Seite 67f.
116 Vgl. FAZ vom 21. 4. 2001, Beilage „ Bilder und Zeiten“ , Seite 1. Die räumliche Weite von Chandigarh führte

teilweise zu sozialer Entfremdung. Nachbarn kennen sich kaum, und neu Hinzugezogene beklagen sich über
die Kälte und die Ignoranz der Einwohner.

117 Vgl. Kargermeier, Andreas: Siedlungsstruktur und Verkehrsmobilität; Dortmund 1997, Seite 36.
118 Vgl. Matzerath, Horst: Siedlungs- und Raumplanung für das „ Großdeutsche Reich“ , in: Schmals, Klaus

(Hrsg.): Vor 50 Jahren... auch die Raumplanung hat eine Geschichte!; Dortmund1997, Seite 55.
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lichkeiten und zu hoher Wohndichte in den Ballungsgebieten erschöpfte sich die nationalsozi-

alistische Städtebaupolitik im Bau von Mietwohnungen, die durch äußere Gestaltungsele-

mente wie Satteldächer oder Sprossenfenster auf „ ländlich“  getrimmt wurden.119 Im Bereich

der Großstädte konzentrierte sich die nationalsozialistische Ideologie vorwiegend darauf, in

sogenannten „Führerstädten“  ihren Herrschaftsanspruch in Form von überdimensionierten

Repräsentationsbauten zu manifestieren und so die Größe der nationalsozialistischen Ordnung

darzustellen. Andere Aspekte des Städtebaus fanden weniger Beachtung.120

Auch am Beispiel der Stadt des KdF-Wagens (dem heutigen Wolfsburg) zeigte sich,

dass die städtebaulichen Ziele des Nationalsozialismus nicht systematisch verfolgt wurden,

und dass man nicht von einem nationalsozialistischen Städtebaukonzept sprechen konnte. In

der Stadt des KdF-Wagens hatte der in der Propaganda hoch gepriesene Eigenheimbau im

Gesamtbebauungsplan nur eine geringe Bedeutung – im Gegensatz zu den kritisierten Miet-

wohnungen und mehrgeschossigen Wohnblocks. Ähnlich wie in den „Städten des Führers“  so

legte der für den Bau beauftragte Minister Albert Speer und der von ihm beauftragte Architekt

Koller stärkeren Wert auf neue Wohnviertel in den peripheren Stadtgebieten und Monumen-

talbauten im Stadtzentrum.121 Die Planungen für die Stadt des KdF-Wagens in den 30er-

Jahren orientierten sich am Gartenstadt-Modell, stellten aber eine falsche Rezeption engli-

scher Modellbeiträge dar, die keineswegs den motorisierten Individualverkehr priorisierten.122

17.3.2 Entwicklungen in der Stadt-, Raum- und Verkehrsplanung vor dem Hintergrund
der Suburbanisierung

17.3.2.1 Verlauf der Suburbanisierung (alte Bundesländer)

Vor allem in den 50er und 60er Jahren wurde die Entwicklung der Stadtregionen von

der Suburbanisierung geprägt. Sie galt als wichtigster raumbildender Prozess nach dem

Zweiten Weltkrieg.123 Mindestens eine Kernstadt und ihr dazugehöriger Einzugsbereich ent-

sprechen i. d. R. der Reichweite der funktionalen Beziehungen zwischen ihr und ihrem subur-

banen Umland.124 ACKERMANN unterscheidet abhängig von der Größe der Kernstadt sowie

dem Verdichtungsgrad der Region 3 Kategorien von Suburbanisierungsräumen:
�

 Hochverdichtetes Umland von Kernstädten in Regionen mit großen Verdichtungsräumen;
�

 Ländliches Umland von Kernstädten in Regionen mit großen Verdichtungsräumen und
�

 Ländliches Umland von Kernstädten in Regionen mit Verdichtungsansätzen;125

Für die alte Bundesrepublik werden folgende Phasen der Suburbanisierung unterschieden:

                                               
119 Vgl. Recker, Marie-Luise: Die Großstadt als Wohn- und Lebensbereich im Nationalsozialismus; Frankfurt

1981, Seite 8ff.
120 Vgl. ebenda, Seite 11ff.
121 Vgl. ebenda, Seite 78ff.
122 Vgl. ebenda, Seite 30f. Einige Elemente der Gartenstadt-Konzeption finden sich in der funktionalen Tren-

nung von Wohn- und Industriegebieten, der Ausweisung zahlreicher Grünanlagen sowie von Rad- und Fuß-
wegen. Dadurch war die Durchgrünung des Stadtgebietes ins Auge gefasst.

123 Vgl. Ackermann, Kurt: Suburbanisierung und ÖPNV; Dresden 1995, Seite 2.
124 Vgl. ebenda, Seite 3.
125 Vgl. ebenda. ACKERMANN zitiert dabei Bucher, H.; Kocks, Manfred: Die Suburbanisierung in der ersten

Hälfte der 80er Jahre, in: Informationen zur Raumentwicklung, Nr. 11/12 1987, S. 690.
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�
 1945 bis 1960: Überwindung der Kriegsfolgen und Anfänge

Durch die Zuwanderung werden viele Baugebiete mit vielen billigen Wohnungen mit Nutzgärten erschlos-
sen; Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte wandern verstärkt ins Umland;

�
 1960 bis 1975: Hochphase

Starker Bevölkerungszuwachs; Zahlreiche Wohnstandorte verlagern sich von den Kernstädten ins Umland;
Die Entwicklung des suburbanen Raumes erfolgt vorwiegend entlang der vorhandenen Verkehrsachsen;
Fortschreitende Funktionsentmischung, die zu einem Anstieg des Pendlerverkehrs führt; Veränderung der
Erwerbsstruktur zu Lasten des primären Sektors im suburbanen Umland; Ringförmige Ausweitung des be-
bauten Bereichs besonders in der Nähe von Kernstädten, die in engem Zusammenhang mit der Zunahme des
motorisierten Individualverkehrs steht;

�
 Seit 1975: Endogene Suburbanisierung

Kein weiterer Bevölkerungszuwachs, eher Stagnation oder Rückgang; Weitere Wohnstandorte – auch für an-
dere Funktionen – entstehen; Aufgrund des bei dispersen Siedlungsstrukturen notwendigen Individualver-
kehrs hat dieser nach wie vor überragende Bedeutung;126

Auch in den 90er Jahren verlief der flächenhafte kleinräumige Suburbanisierungspro-

zess in Deutschland ungebremst. In den Agglomerationsräumen ist vor allem das Umland der

Kernstädte von Bevölkerungs- und Wanderungsgewinnen gekennzeichnet. Ein Merkmal die-

ses immer noch anhaltenden Prozesses ist die Radiuserweiterung der Bevölkerungswanderun-

gen. Von der Suburbanisierung werden demnach zunehmend die weniger verdichteten und

besonders stark die ländlichen Kreise erfasst. In den neuen Bundesländern verläuft der Subur-

banisierungsprozess intensiver und phasenverschoben.
Phase Alte Bundesländer Neue Bundesländer

1 Wohnen Einzelhandel
2 Einzelhandel Gewerbe
3 Gewerbe Wohnen
4 tertiäre Dienste

Tabelle 40: Phasen im westdeutschen und ostdeutschen Suburbanisierungsprozess127

Am Beispiel von Leipzig zeigt sich, dass - entgegen dem Trend eines allgemeinen Be-

völkerungsrückgangs - die Wohnbevölkerung im Umland seit dem Beginn der 90er Jahre zu-

genommen hat. Vor allem aufgrund des Bevölkerungsverlustes durch die Massenabwande-

rung in den Westen war der Siedlungsdruck in der Kernstadt gering. Dennoch verlief der

Suburbanisierungsprozess - allen in Landesentwicklungs-, Regional- und Flächennutzungs-

plänen genannten Zielen zum Trotz - weitgehend ungeordnet. Dies führte dazu, dass in den

Umlandgemeinden die Bereitstellung der Versorgungsinfrastruktur zum Problem wurde, wäh-

rend in Leipzig selbst Kindergärten und Grundschulen geschlossen werden mussten.128

                                               
126 Vgl. ebenda, Seite 3f. ACKERMANN bezieht sich dabei auf die Untersuchung von Wolfgang Schwanzer

über die Suburbanisierung im Main-Kinzig-Kreis; Schwanzer, Wolfgang: Suburbanisierung im Main-Kinzig-
Kreis. Ein Beitrag zum Problem des Sozialraumwandels. Rhein-Mainische Forschungen, Band 104, Frank-
furt 1987. Die raumbildenden Prozesse stellen sich jedoch in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts teilweise
wieder uneinheitlicher dar.

127 Vgl. BBR: Raumordnungsbericht 2000, Seite 54f., eigene Zusammenfassung und Darstellung.
128 Vgl. ausführlicher dazu: BBR: Raumordnungsbericht 2000, Seite 55f.
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Bevölkerungsentwicklung
1989 bis 1997 (in Prozent)

Bevölkerungsentwicklung
(in Prozent)

1989 - 1993         1993 - 1997

Abbildung 38: Bevölkerungsentwicklung im Umland von Leipzig129

17.3.2.2 Kennzeichen und Auswirkungen der Suburbanisierung

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird der Zivilisationsprozess von vier bedeu-

tenden Merkmalen gekennzeichnet. Es handelt sich dabei um130

�
 das starke Bevölkerungswachstum; die Erdbevölkerung hat sich in 50 Jahren fast verdreifacht. Hier finden

jedoch in verschiedenen Regionen der Welt unterschiedliche Entwicklungen statt.
�

 die Individualisierung und Auflösung von Gemeinschaften aller Art; gekennzeichnet unter anderem durch:
freistehende Einfamilienhäuser, Zweit- und Ferienwohnsitze, getrennte Wohnungen bereits für Halbwüchsi-
ge, abnehmende Haushaltsgröße, Zunahme der einwohnerspezifischen Wohnfläche um ca. 0,5 m² pro Jahr,
Zunahme des Motorisierungsgrades, abnehmender Pkw-Besetzungsgrad, Auflösung der Familie.

�
 die Differenzierung131; Abnahme der Fertigungstiefe in der Produktion, kaum mehr nutzbares Angebot an

Fernsehprogrammen, Spezialgeräte für immer kleinere Nutzungssegmente (Mobilität, z. B.: bei den
Funsportarten, Mountainbikes, Sporträder, Motorräder, parkplatzfreundliche Stadtautos wie der „ Smart“ ,
Jeeps und Geländefahrzeuge in fast allen Variationen).

�
 Globalisierung; Entgrenzung, d. h. Beseitigung von Grenzen aller Art (z. B. politische, sprachliche, Wäh-

rungs- oder Kulturgrenzen). Als Beispiel seien hier die Reisefreiheit nach dem Inkrafttreten des Schengener
Abkommens oder der Mauerfall, der ohne die Kommunikationsmittel Auto und Fernsehen nicht in der ge-
schehenen Weise möglich gewesen wäre, genannt.

Während das Bevölkerungswachstum eine quantitative Größe ist, betreffen die ande-

ren drei Merkmale die Struktur der Bevölkerung sowie das räumliche und funktionelle Gefü-

ge ihrer untereinander stattfindenden Handlungen. Für CERWENKA mündet diese Entwick-

                                               
129 Quelle: Ebenda, Seite 56.
130 Vgl. Cerwenka, Peter: Der Zivilisationsprozeß als Energieentwertungsagentur, in: Der Nahverkehr, 9/1998,

Seite 9.
131 CERWENKA nennt weitere, damit zusammenhängende Stichworte: Diversifikation, Spezialisierung, Pulve-

risierung, Überlagerung und Vermischung. Mit „ Entgrenzung“  verbindet er die Begriffe Internationalisie-
rung, Liberalisierung und Entflechtung. Vgl. Cerwenka, Peter: Der Zivilisationsprozeß als Energieentwer-
tungsagentur, in: Der Nahverkehr, 9/1998, Seite 9.
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lung in einer „Selbstverwirklichungsmaximierung in simultaner Ubiquität“ .132 Der Verlauf der

Suburbanisierung in Westdeutschland weist einige typische Merkmale auf:
�

 Es kam zu Substanzverlusten in den Kernstädten; Dies beinhaltet Bevölkerungsverluste, niedrigere Steuer-
einnahmen, Verluste an Kaufkraft und an politischem Gewicht. Die Verluste waren sowohl quantitativ als
auch qualitativ, denn als Folge der sozialen und wirtschaftlichen Entmischung veränderten sich auch die
qualitativen Lebensbedingungen in den Kernstädten.

�
 Durch die Inanspruchnahme von landschaftlich und ökologisch wertvollen Freiräumen wurde das suburbane

Umland zersiedelt.
�

 Zwischen dem Umland und der jeweiligen Kernstadt war eine Zunahme der Pendlerströme zu verzeichnen.
Dieser Verkehrszuwachs entfiel vor allem auf den MIV, was zu entsprechenden Verkehrs- und Umweltbe-
lastungen führte.

�
 Die kommunalen Haushalte in den Kernstädten wurden durch die Bereitstellung von sozialer, kultureller und

technischer Infrastruktur für diejenigen Bevölkerungsteile belastet, die zwar ins Umland der Kernstadt gezo-
gen waren, ihre Infrastruktur aber weiterhin nutzten. Für die Umlandgemeinden ergab sich die Notwendig-
keit, die entsprechenden Infrastrukturkapazitäten für die zugezogenen Einwohner zur Verfügung zu stellen.133

Eine ähnliche Entwicklung war auch entlang der sogenannten „Entwicklungsachsen“

zu verzeichnen. In vielen im unmittelbaren Einzugsgebiet von Achsen des Schienenverkehrs

gelegenen Gemeinden waren Bevölkerungsverluste zu verzeichnen, in den Kommunen zwi-

schen den Entwicklungsachsen Zuwächse. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation der

Deutschen Bundesbahn führte dies dazu, dass mit der Bevölkerung auch das entsprechende

Marktpotenzial aus dem Einzugsbereich der Schienenverkehrshaltepunkte wegzog. Vereint

mit Streckenstilllegungen im Schienenpersonennahverkehr sowie oft qualitativ und quantita-

tiv mangelhaftem Busangebot im suburbanen Umland trug diese Entwicklung nachhaltig zum

Rückgang der Fahrgastzahlen bzw. dem Verkehrsmarktanteil der Schiene bei.

17.3.2.3 Ursachen der Suburbanisierung

Unter Vernachlässigung von Begriffsunsicherheiten134 spricht man von Suburbanisie-

rung, wenn sich Wachstumsschwerpunkte von der Kernstadt ins Umland verlagern. Bei pa-

rallel stattfindender Ausdünnung der Kernstädte wandern Wohn- und Arbeitsstandorte in das

Umland ab. Nach ROTH hatten Suburbanisierungsprozesse vor allem folgende Ursachen:
�

 Gestiegener Wohnflächenanspruch hervorgerufen durch Veränderungen im sozialen Status bzw. der Stellung
im Lebenszyklus; die Mieten im Bereich der Kernstädte sind jedoch höher als die individuellen Zahlungsbe-
reitschaften der Haushalte;

�
 Anstieg der Bodenpreise in den Kernstädten; nur noch im suburbanen Umland ist es in Anbetracht niedriger

Grundstückspreise und vorhandener Freiflächen möglich, sich ein Eigenheim zu leisten;
�

 Emissionen und Belastungen aller Art in den Kernstädten, die auch in den innerstädtischen Wohngebieten
auftreten; im suburbanen Umland herrscht eine höhere Lebensqualität;135

Im Prozess der Suburbanisierung kommt zum Tragen, dass die vorhandenen Sied-

lungsstrukturmodelle nur begrenzt die tatsächliche Stadtentwicklung beeinflussen konnten.

Die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung wurde unterschätzt. Vor dem Hintergrund

fordistischer Produktionsweisen vernachlässigten diese Modelle, dass es zwischen den Wirt-

                                               
132 Ebenda.
133 Vgl. Sinz, Manfred: Der Beitrag der gemeinsamen Landesplanung zur Steuerung der Siedlungs- und Ver-

kehrsentwicklung im engeren Verflechtungsraum von Berlin und Brandenburg, in: Hesse, Markus (Hrsg.):
Siedlungsstrukturen, räumliche Mobilität und Verkehr – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit in Stadtregionen?;
Erkner 1999, Seite 85.

134 Darauf weisen ROTH und KARGERMEIER hin. Vgl. Roth, Peter: Suburbanisierung im Wohnbereich der
Gemeinde Riedstadt, Kreis Groß-Gerau; Frankfurt 1983, Seite 42 und Kargermeier, Andreas: Siedlungs-
struktur und Verkehrsmobilität; Dortmund 1997, Seite 41.

135 Vgl. Roth, Peter: Suburbanisierung im Wohnbereich der Gemeinde Riedstadt, Kreis Groß-Gerau; Frankfurt
1983, Seite 44f.
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schaftssektoren zu Verschiebungen kam. Neben einen starken industriellen Sektor erfolgte ein

Bedeutungszuwachs des tertiären Sektors. Im Unterschied zur industriellen Produktionsweise

sind Dienstleistungen weniger flächenintensiv: Der arbeitsplatzspezifische Flächenverbrauch

ist im tertiären Sektor geringer. Die entsprechenden wirtschaftlichen Nutzungen konnten

leichter in vertikalen baulichen Strukturen organisiert werden. Als Folge dieser Entwicklung

nahm die Zahl der mehrgeschossigen Gebäude, in denen Arbeitsplätze im Dienstleistungs-

sektor untergebracht waren, in innerstädtischen Lagen deutlich zu. Dies war ein weiterer

Faktor, der den Suburbanisierungsprozess anheizte.136

Im Hinblick auf die Bedeutung der Suburbanisierung für die individuelle Verkehrs-

mittelwahl geben ALBERS/BAHRENBERG zu bedenken, dass die „demographische und

sozioökonomische Selektivität der Stadt-Umland-Wanderung“  zu berücksichtigen ist. Beson-

ders junge, ökonomisch gut situierte Haushalte ziehen in das Umland. Für diese Gruppe ist

die höchste Pkw-Verfügbarkeit charakteristisch. Die Autoren folgern daraus, dass zu jedem

beliebigen Zeitpunkt die Einwohner im suburbanen Umland einen größeren Anteil der Wege

mit dem Pkw zurücklegen werde als die Stadtbevölkerung. Dies sei weitgehend unabhängig

von den jeweiligen Weglängen.137 Treibende Kräfte des Suburbanisierungsprozesses der 90er

Jahre in den neuen Bundesländern waren vor allem
�

 die gestiegene Automobilität,
�

 die gestiegenen Flächeninanspruchnahme der Produktions- und Betriebsformen,
�

 die gestiegenen Ansprüche der Bevölkerung an das Wohnumfeld sowie
�

 die niedrigeren Baulandpreise im Umland.

Das Ende des in der DDR 40 Jahre lang weitgehend unterdrückten Suburbanisierungs-

prozesses wird von einem sprunghaften Anstieg des Motorisierungsrades ab 1993 begleitet.138

17.3.2.4 Zusammenhänge zwischen disperser Siedlungsstruktur, Verkehr und Umwelt

In der Stadtentwicklung haben die Verkehrswege sowie ihre Schnittstellen schon im-

mer die Funktionalität, die Lebensqualität und die Entwicklungsfähigkeit der Stadt beein-

flusst.139 Bis zum Eisenbahnzeitalter war Verkehr vorwiegend von lokalen und regionalen

Austauschbeziehungen geprägt. Eine systematische landesweite Gestaltung von Verkehrsinf-

rastruktur gab es erst nach dem Erscheinen der Eisenbahn, als der Massenverkehr über größe-

re Entfernungen ermöglicht wurde. Nach dem Beginn der automobilen Massenmotorisierung

löste sich allmählich das traditionelle Funktionsschema – Wohnen, Arbeiten, Versorgung,

Freizeit – auf, denn die zurückgelegten Entfernungen im Verkehr nahmen immer mehr zu.140

                                               
136 Vgl. Kargermeier, Andreas: Siedlungsstruktur und Verkehrsmobilität; Dortmund 1997, Seite 42ff. Der Autor

weist darauf hin, dass eine Bevölkerungs- von einer Gewerbesuburbanisierung zu unterscheiden ist. Kriteri-
um ist hierbei das unterschiedliche Ausmaß von Standortansprüchen.

137 Vgl. Albers, Kerstin; Bahrenberg, Gerhard: Siedlungsstruktur in der Stadtregion. Eine Analyse der Entwick-
lung 1970 – 1987 am Beispiel des Berufsverkehrs in der Region Bremen; Bremen 1999, Seite 29f.

138 Vgl. BBR: Raumordnungsbericht 2000, Seite 54f.
139 Vgl. Hesse, Markus: Fünf Thesen zur Theorie und Praxis einer besonderen Beziehung, in: Hesse, Markus

(Hrsg.): Siedlungsstrukturen, räumliche Mobilität und Verkehr; Graue Reihe Nr. 20, Erkner 1999, Seite 7.
140 Vgl. Boczek, Barbara u. a.: Umweltbahnhof Rheinland-Pfalz; 2. Auflage, Freiburg 1997, Seite 17. Dies führt

vor allem innerhalb von Verdichtungsräumen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität und zur
Gefährdung natürlicher Lebensgrundlagen.
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Der Verkehr ist die Grundlage für die städtische Entwicklung, gleichzeitig fördert er Prozesse,

die auf die Ausweitung und tendenziellen Auflösung der Stadt als Lebensraum hinauslaufen.

HESSE weist darauf hin, dass vor der Ableitung von konsistenten Handlungsstrategien eine

sorgfältige Analyse empirischer Befunde geboten ist.141

Beispielsweise kritisieren ALBERS/BAHRENBERG die These, dass disperse Sied-

lungsstrukturen und die sich dadurch ergebenden längeren zurückzulegenden Wege fast

zwangsläufig die Nutzung des Automobils im Berufsverkehr erforderlich machen. Sie vertre-

ten die Ansicht, dass das Automobil zu Beginn der Suburbanisierung eine notwendige Vor-

aussetzung für den Umzug ins suburbane Umland gewesen sei und führen an, dass in den

Umlandgemeinden in zunehmendem Maße eine funktionale Vollständigkeit eintrete. Dies

trage zu einer Verkürzung der Wegelängen bei. Allerdings weisen sie in einer Untersuchung

des Berufsverkehrs in der Region Bremen nach, dass sich die Nutzung des Automobils selbst

dort nicht verringert, wo es infolge einer Verkürzung von Wegelängen eigentlich zu erwarten

gewesen sei. Ein hoher Beitrag zur Vermeidung des MIV durch eine Stadt der kurzen Wege

mit einer hochverdichteten, gemischten Siedlungsstruktur wird bezweifelt. Die ausschlagge-

benden Gründe für die hohe Attraktivität des Pkw werden zum Beispiel in der Integration von

Selbst- und Fremdsteuerung, der klassenunabhängig zur Verfügung gestellten Mobilität sowie

der Vervielfältigung der Wahlmöglichkeiten gesehen.142

Entwicklung des Motorisierungs-
grades in den Neuen Bundesländern

Entwicklung des Motorisierungs-
grades in den Alten Bundesländern

Agglomerationsräume
Kernstädte

Umland

Verstädterte Räume
Kernstädte

Umland

Ländliche Räume

Abbildung 39: Entwicklung des Motorisierungsgrades143

                                               
141 Vgl. Hesse, Markus: Fünf Thesen zur Theorie und Praxis einer besonderen Beziehung, in: Hesse, Markus

(Hrsg.): Siedlungsstrukturen, räumliche Mobilität und Verkehr; Graue Reihe Nr. 20, Erkner 1999, Seite 7f.
142 Vgl. Albers, Kerstin; Bahrenberg, Gerhard: Siedlungsstruktur in der Stadtregion. Eine Analyse der Entwick-

lung 1970 – 1987 am Beispiel des Berufsverkehrs in der Region Bremen; Bremen 1999, Seite 27ff. und 32.
143 Quelle: BBR: Raumordnungsbericht 2000, Seite 29. Eigene Bearbeitung.
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Im historischen Rückblick lassen sich Beispiele dafür finden, dass die Siedlungsent-

wicklung und der Ausbau der städtischen schienengebundenen Verkehrssysteme eng mitein-

ander verbunden waren. Ein Beispiel für diese Art integrierter Planung war der U-Bahn-Bau

in Berlin. Die Erweiterung des U-Bahn-Netzes und die Nutzbarmachung von neuen Sied-

lungsräumen verliefen weitgehend parallel. Ähnlich war es im Rahmen der vorsorgenden und

frühzeitigen Erschließung in Rostock-Lichtenhagen und im Märkischen Viertel in Berlin. Auf

diesen älteren Erfahrungen bauen das nordrhein-westfälische Konzept des „ Wohnens am

ÖPNV“  sowie die niederländische ABC-Standortplanung auf. Gleichwohl existieren in der

heutigen Zeit andere Mobilitätsansprüche, die es erschweren, mit Hilfe der Stadtplanung die

Verkehrsströme entsprechend zu lenken. Das neue Angebot eines Verkehrsträgers führt nicht

mehr automatisch dazu, dass seine Nutzung fest geplant werden kann. Ein neues ÖPNV-

Angebot stellt heutzutage lediglich eine weitere Handlungsoption dar.144

17.3.2.5 Suburbanisierungsprozesse im Rahmen der Darstellung von Siedlungsstruktur-
typen

Damit großräumige Disparitäten und Entwicklungen unterschieden werden können,

wurden landesscharfe Raumordnungsregionen eingeführt. Sie stellen den funktionalräumli-

chen Zusammenhang zwischen den Kernstadtbereichen von Oberzentren und deren Umland

näherungsweise dar. Dadurch erhält man bundesweit vergleichbare Analyseregionen. In Ab-

hängigkeit von der Bedeutung145 ihres Zentrums unterscheidet man die Grundtypen „ Agglo-

merationsraum“ , „Verstädterter Raum“  und „ Ländlicher Raum“ . Da diese Regionstypen von

einer internen heterogenen Struktur charakterisiert sind, werden sie weiter differenziert.146 Die

siedlungsstrukturelle Entwicklung in Deutschland ist seit 1980 von Dekonzentrationsprozes-

sen gekennzeichnet. Bis 1996 war in den Agglomerationsräumen ein Bevölkerungszuwachs

von 4,5 Prozent zu verzeichnen. Noch stärker fiel mit 5,4 Prozent die Bevölkerungszunahme

in moderat verstädterten Räumen bzw. in Räumen mit Verstädterungsansätzen aus. Der Be-

völkerungszuwachs war in den Agglomerationsräumen dabei deutlich stärker als in ländlichen

Räumen. Auf der regionalen Betrachtungsebene ist daher kein eindeutiger Dekonzentrations-

prozess erkennbar. Allerdings bestehen Unterschiede zwischen den Kernstädten und den sie

umgebenden hochverdichteten Kreisen. Die Bevölkerungsentwicklung bestätigt, dass auch

heute deutliche Suburbanisierungsprozesse stattfinden:

Kernstädte
(Prozent)

(hoch)verdichtete Kreise
(Prozent)

Regionstyp I + 0,1 + 9,9
Regionstyp II - 2,5 + 7,6

Tabelle 43: Bevölkerungsentwicklung in den Regionstypen I und II147

                                               
144 Vgl. Hesse, Markus: Fünf Thesen zur Theorie und Praxis einer besonderen Beziehung, in: Hesse, Markus

(Hrsg.): Siedlungsstrukturen, räumliche Mobilität und Verkehr; Graue Reihe Nr. 20, Erkner 1999, Seite 10.
145 Zum Konzept der Zentralen Orte vgl. Abschnitt 21.2.1.
146 Vgl. hierzu BBR: Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, Kreise und Gemeinden 1999; Bonn 1999,

Seite 2ff. Dort werden die Kenngrößen der siedlungsstrukturellen Regions- und Kreistypen dargestellt. Der
Begriff der „ siedlungsstrukturellen Kreistypen“  wurde eingeführt, um innerhalb von Regionen Vergleiche
vornehmen zu können.

147 Quelle: Ebenda, Seite 3, eigene Darstellung.
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In den ländlichen Räumen haben besonders die relativ hochverdichteten Kreise bzw.

Kreisregionen mit 6,4 Prozent relativ hohe Zugewinne erfahren. Allerdings sind die Unter-

schiede innerhalb des Bundesgebietes recht groß.148

17.3.3 Der steigende Motorisierungsgrad und seine Auswirkungen auf die Raumplanung

17.3.3.1 Bedeutungswandel des Automobils in der Stadt- und Raumplanung

Wesentliche Voraussetzung für die Massenmotorisierung war das Vorhandensein einer

Verkehrsinfrastruktur, die deren Bedürfnisse in befriedigte. Die entsprechenden Straßen und

Parkplätze waren jedoch zunächst nicht oder nur in geringem Ausmaß vorhanden. In den

Nachkriegsjahren und in der Zeit des Wiederaufbaus war es weit verbreitete Auffassung, die

Freizügigkeit des Individualverkehrs zu garantieren. Bezeichnend dafür war das Schlagwort

der „ Autogerechten Stadt” , das jedermann das Recht zugestand, sich zu jedem Zeitpunkt mit

dem eigenen Pkw von einem beliebigen Punkt zu einem anderen bewegen zu können. Dafür

war das Vorhandensein optimal ausgebauter und kreuzungsfreier Straßen notwendig. Kenn-

zeichen dieser Grundströmung in der Stadtentwicklung waren spezielle Zweckbindungen um-

fangreicher Verkehrsmittel für einzelne Verkehrssektoren, die zu einer Bevorzugung des

Straßenbaus führte. Das Prinzip der Autogerechten Stadt entstand als Folge der funktionalen

Entmischung der städtischen Wohngebiete im Sinne der Charta von Athen und verschärfte

bestehende Transportprobleme. Die Zersiedelung der Landschaft, der Umstand, dass die Mas-

senverkehrsmittel vor allem für die Bedürfnisse unterprivilegierter Bevölkerungsschichten

ausgebaut wurde, sowie der politisch gewollte Schutz der Statussymbole Eigenheim und Au-

tomobil forcierten diese Entwicklung zusätzlich.149

In den 60er Jahren konzentrierte sich der Städtebau in beiden Teilen Deutschlands

darauf, die nun oft voneinander getrennten Wohnsiedlungen, Arbeitsstätten und Innenstädte

durch den Ausbau des Straßenverkehrsnetzes besser miteinander zu verbinden. Es wurden

zahlreiche Tangenten und Ringstraßen gebaut.150 Man anerkannte die großen Vorteile des

Straßenverkehrs gegenüber den anderen Verkehrsträgern, die vor allem in seiner Tiefenwir-

kung aufgrund des weit verzweigten Straßennetzes bestanden. Man sah ihn als notwendige

Voraussetzung für das Funktionieren der arbeitsteiligen und zum Teil hochspezialisierten

Wirtschaft sowie des Güter- und Personentransportes an. Folgerichtig war diese Zeit begleitet

durch den Kahlschlag alter Stadtviertel, dem man den Vorzug vor dem Wiederaufbau der im

Krieg oft zerstörten historisch gewachsenen Stadtkerne gab. Dies führte zu einem großen

Substanzverlust an innerstädtischem Wohnraum und an Freiflächen, der nur schwer wieder

gut zu machen ist.151 Im Laufe der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts schritt die Motorisierung in

                                               
148 Vgl. dazu ausführlicher ebenda, Seite 3ff.
149 Vgl. Wustlich, Reinhart; „ Autogerechte Stadt” , in: Taschenwörterbuch der Umweltplanung, München 1974,

Seite 40f. Im Teil 2 dieser Arbeit wurde gezeigt, wie Interessengruppen, die dem Auto und dem Straßenbau
nahestehen, in der Lage waren, im Hinblick auf eine Verbesserung der verkehrspolitischen Rahmenbedin-
gungen für Auto und Straßenbau erfolgreich politisch Einfluss zu nehmen.

150 Vgl. Holl, Stefan; Wirtschaftsentwicklung contra Innenstadtentwicklung, in: Informationen zur Raument-
wicklung, Heft 3 1994, Seite 170.

151 Vgl. Müllenbach, Konrad; Straßenverkehr, in: Taschenwörterbuch der Umweltplanung, München 1974,
Seite 565.
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Deutschland so rasch voran, dass man am Ende dieses Jahrzehntes von der Massenmotorisie-

rung sprechen konnte.

1. Juli Pkw- und Kom-
bibestand

(in Millionen)

∆ gegenüber Vorjahr
(in Prozent)

Kfz-Bestand
(in Millionen)

∆ gegenüber Vorjahr
(in Prozent)

1960 4,49 + 21,8 8,00 + 11,3
1961 5,34 + 19,0 8,83 + 10,3
1962 6,33 + 18,6 9,71 + 10,1
1963 7,30 + 15,3 10,49 + 8,0
1964 8,27 + 13,3 11,28 + 7,6
1965 9,27 + 12,0 12,17 + 7,8
1966 10,30 + 11,2 13,15 + 8,0
1967 11,02 + 6,9 13,74 + 4,5
1968 11,68 + 6,1 14,39 + 4,7
1969 12,58 + 7,7 15,34 + 6,6
1970 13,94 + 11,1 16,78 + 9,4
1971 15,11 + 9,2 18,03 + 9,3

Tabelle 44: Entwicklung des Kfz-Bestandes von 1960 bis 1971152

Gleichwohl gab es in der verkehrspolitischen Diskussion der 60er Jahre Stimmen, die

auf langfristige Folgen einer Siedlungsentwicklungspolitik hinwiesen, die auf die Beziehun-

gen zwischen Verkehrsentwicklung und Raumplanung nur unzureichend Rücksicht nimmt.

STAUBACH gibt schon 1962 zu bedenken, dass der Verkehrsaufwand um so größer und um

so unwirtschaftlicher werde, je größer und ausgedehnter das Stadtgebiet sei. Im Umkehr-

schluss betont er, dass der Verkehrsaufwand um so geringer und um so wirtschaftlicher wer-

de, je kleiner die Stadt sei. Er verweist darauf, dass die richtige Zuordnung der räumlichen

Funktionen Wohnen, Arbeit und Erholung große Teile des Verkehrs überflüssig mache. Dem-

entsprechend ergeben sich an den Verkehr folgende Grundanforderungen:
�

 Die häufigsten Wege sollten die kürzesten sein;
�

 Gute Raumplanung und Raumwirtschaft können große Teile des Verkehrs überflüssig machen;
�

 Der Verkehr soll möglichst Arbeit zum Menschen, aber nicht Menschen zur Arbeit bringen;153

In den ersten Jahren der Bundesrepublik Deutschland entstand das Bedürfnis nach ei-

ner koordinierten Verkehrspolitik, die Planung und Bau der Verkehrswege systematisch re-

gelte. In der Zeit des Wiederaufbaus sorgten dabei mehrere Probleme im Verkehrsbereich für

einen entsprechenden Handlungsdruck auf den Bundestag. Steigende Verkehrsnachfrage

durch rasch anwachsende Motorisierung,
�

 Überlastung des auf die Vorkriegszeit zurückgehenden Straßennetzes, das nur notdürftig ausgebessert wurde;
�

 die Zunahme der Zahl der Verkehrstoten;
�

 die Ansicht, dass Straßen- und Automobilbau für den erwarteten Wirtschaftsaufschwung sorgen werden und
man hinter anderen Ländern (z. B. USA) zurückbleiben könnte;154

�
 der drohende hohe Einnahmeausfall der Deutschen Bundesbahn;155

                                               
152 Quelle: Müller-Herrmann, Ernst; Sandhänger, Heinz: Kontinuität im Straßenbau, Forschungsreihe der Bau-

industrie; ohne Angabe des Ortes, 1973, Seite 6. Eigene Darstellung.
153 Vgl. Staubach, Hermann: Pendelwanderung und Raumordnung; Köln 1962, Seite 52. Der Autor verweist an

dieser Stelle auf die Schriften von Rainer, Roland: Städtebauliche Prosa; Tübingen 1948 sowie Pirath, Carl:
Die Verkehrsplanung; Stuttgart 1948.

154 Vgl. Reh, Werner; Politikverflechtung im Fernstraßenbau der Bundesrepublik Deutschland und dem Natio-
nalstraßenbau in der Schweiz, Frankfurt 1988, Seite 58.

155 Vgl. Klenke, Dietmar; Bundesdeutsche Verkehrspolitik und Motorisierung, Stuttgart 1993, Seite 191f.
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17.3.3.2 Ursachen für den Bedeutungszuwachs des Kfz nach dem Zweiten Weltkrieg

Im zusammengestellten Interviewsample verfügten mehrere der befragten Experten ü-

ber jahrzehntelange praktische Erfahrungen in den Bereichen Raumplanung, Verkehrspolitik

oder in der darauf bezogenen Verbandsarbeit. Daher erschien es lohnend, im Gesprächsleitfa-

den eine These im Hinblick darauf unterzubringen, welche weiteren Faktoren den Aufstieg

des Automobils zum dominierenden Verkehrsmittel beeinflusst haben könnten. Den Ge-

sprächspartnern wurde daher folgende These vorgelegt:
Der gesellschaftliche Konsens im Hinblick auf das Ansehen und die wirtschaftliche Bedeutung des Autos
machten Lobbyarbeit für das Automobil überflüssig.

Diese These war von der Annahme geleitet, dass in der Gesellschaft ein stillschwei-

gender Konsens vorhanden war, sozusagen ein Automatismus, der dafür sorgte, dass sich

Druck „ von unten“  aufbaute, auf den die politischen Entscheider lediglich reagiert haben. Die

zu untersuchende Frage lautet also, ob die Autoorientierung in Planung und Politik ihre Ursa-

che eher in einer gezielten Förderung autoorientierter Interessen durch politische Entscheider

erfuhr (forciert von auto- und straßenbauaffinen Interessengruppen) oder ob es eher so war,

dass sich in der Bevölkerung das Bedürfnis nach individueller Motorisierung entwickelt hat.

Die Gesprächspartnerin von der Landesgruppe eines bahnaffinen Verbandes bestätigte

diese These zum Einstieg in die Interviewreihe etwas sarkastisch mit folgenden Worten:
„ Das ist richtig. Ich kenne Leute, die entschuldigen sich sogar dafür, dass sie nur ein kleines Auto fahren.“ 156

Der Vertreter des Kreisverbandes vom VCD stimmt zu und betont die Bedeutung der

geschickten Bewerbung des Automobils, die erfolgreich zur Bedürfnisweckung beigetragen

hat. Nach seiner Auffassung gab es aber schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg ein latentes

Bedürfnis nach individueller Motorisierung.
„ Viele Leute haben gedacht, dass sie ein Auto brauchen, obwohl dies eigentlich nicht der Fall war. Lobbying
‚Pro Auto’ war in dem Sinne überflüssig, als es quer durch alle Parteien die Übereinstimmung gab, dass Stra-
ßen gebaut werden sollten. Diesen Hang zum Auto gab es schon seit den 30er Jahren oder sogar schon früher
(Ruhrgebiet oder AVUS). Die Amerikaner haben die entsprechenden Ideen zwar befördert, aber es wäre wahr-
scheinlich auch ohne sie so weit gekommen. Schon am Anfang des Jahrhunderts hat man das Auto schon ge-
schickt beworben: ‚Mit dem Auto kann man überall halten, auch da, wo der Zug nicht hält'’ Im Grunde war
daher eine besondere Werbestrategie gar nicht mehr notwendig.“ 157

Auch der Vertreter eines anderen VCD-Kreisverbandes bestätigt, dass das Vorhanden-

sein individueller Wünsche und Bedürfnisse eine wichtige Triebfeder des Verlangens weiter

Bevölkerungsteile nach Motorisierung war:
„ Ja. Das Auto verkörperte ein Stück Freiheit, ähnlich wie heute junge Leute den Erwerb des Führerscheins be-
urteilen. Das Auto ist ja auch ein wichtiges Statussymbol. Wenn der Nachbar sich ein tolles Auto vor die Tür
stellt, gerät man schon unter Zugzwang. Das Mobilitätsbedürfnis der Menschen ist aber schon immer groß ge-
wesen. Früher waren es eben die Pferde und der Pferdediebstahl, der schwer geahndet wurde. Der Wunsch
nach dem Auto war aber schon vor dem Zweiten Weltkrieg vorhanden (KdF-Wagen).“ 158

Auch der Eisenbahnreferent in einem Landesverkehrsministerium hebt den Aspekt der

geschickten Werbung für das Automobil hervor. Er deutet aber auch an, dass verschiedene

Interessengruppen auf die Verkehrspolitik Einfluss genommen haben, um die infrastrukturel-

len Rahmenbedingungen für das Automobil – den Straßenbau – zu verbessern. Der Ministeri-

                                               
156 Interview Nr. 2, Seite 2.
157 Interview Nr. 4, Seite 2f. Das Gespräch wurde mit einem Vertreter des VCD-Kreisverbandes Darmstadt-

Dieburg geführt.
158 Interview Nr. 7, Seite 2.
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albeamte sieht einen Zusammenhang zwischen autoorientierter Politik und autoorientierter

Stadtplanung auf Kosten des ÖPNV.
„ Es gab (...) Werbeanstrengungen der Automobilindustrie. Es wurden Bedürfnisse geweckt nach dem Motto
‚Auto haben wollen, Auto fahren wollen, Straßen haben wollen’ . Es war auch so, dass das Aufkommen aus der
Mineralölsteuer mit der Zunahme des Autoverkehrs auch stark angewachsen ist. Daher gab es auch ausrei-
chende finanzielle Mittel für den Straßenbau. Wahrscheinlich übten die IHK und die Unternehmerverbände
auch Druck auf die Politiker aus. In den 60er Jahren kam es in diesem Zusammenhang zu zahlreichen Bahn-
hofsverlegungen an die Peripherie größerer Städte (Beispiele: Ludwigshafen, Heidelberg, Baden-Baden). Dort
wurden die frei gewordenen Flächen für den Bau einer Stadtautobahn verwendet (Ludwigshafen). Im Interesse
der Stadtplaner lag der Straßenbau. Verbesserungen im Um- und Vorfeld von Bahnhöfen oder die Verbesse-
rung der Zugangsmöglichkeiten zum ÖPNV standen nicht im Vordergrund.“ 159

Auch der Vertreter eines Kreisverbandes von Pro Bahn sieht Einflussnahmeversuche

von autoaffinen Interessengruppen, die sich auch auf raumbedeutsame Planungen erstrecken:
„ Zum Teil ja. Aber es hat eine enorme Lobbyarbeit von Seiten des ADAC und von Seiten der Wirtschaft statt-
gefunden. Heute ist das ja auch immer noch so. Wenn es um die Frage der Stellungnahme zu regionalen
Raumordnungsplänen geht, bevorzugen zum Beispiel die IHK meist massiv den Straßenverkehr. Die Eisen-
bahn und der ÖPNV werden dabei eher als Notventil gesehen.“ 160

Der Ministerialbeamte eines Regierungspräsidiums stimmt im Hinblick auf die Erfor-

dernis autobezogener Lobbytätigkeit zu, wenn er sagt:
„ Doch, schon. Gerade der ADAC machte im politischen Raum ein anhaltendes Bestätigungslobbying. Es wur-
de immer wieder betont, wie bedeutend das Automobil für die deutsche Wirtschaft sei, und welche hohe Be-
deutung neue Straßen hätten.“ 161

Der Geschäftsführer eines Nahverkehrszweckverbandes verweist ebenfalls auf die

Notwendigkeit autobezogener Lobbyarbeit.
„ Ob sie tatsächlich überflüssig war, weiß ich nicht, zumindest war die Lobbyarbeit für das Auto nicht schäd-
lich. Betrachte man sich zum Beispiel die Diskussion über die Benzinpreise: Es ist ein Lobbyerfolg, wenn sich
bestimmte Lobbyakteure und Politiker dafür stark machen, dass die Autofahrer vor zusätzlichen Kosten durch
das Autofahren bewahrt werden sollen. Der Erfolg tritt dann ein, wenn die Wähler den Einsatz der Politikak-
teure für ihre Interessen als glaubwürdig beurteilen. Dies bekräftigt immer wieder die Autolobby. Außerdem
weist sie immer wieder auf die Bedeutung des Autos für die Wirtschaft und die Gesellschaft hin. Die wollen
immer zeigen, wie toll sie sind.“ 162

Ein Ministerialbeamter auf regionaler Ebene gibt zu bedenken, dass es sich bei der

Autolobby aber nicht um eine finstere Macht handelt.
„ Richtig. Aber das gibt es auch heute noch. Allerdings ist die ´Autolobby´ kein homogenes Gebilde. In ihrem
Inneren gibt es zahlreiche Abstufungen und eine ganze Menge vernünftiger Leute, mit denen man reden
kann.“ 163

Der Verkehrsexperte einer im Landtag von Rheinland-Pfalz vertretenen Partei betätigt

die These, denn er führt an, dass sich das Auto aufgrund seiner systembedingten Vorteile ge-

genüber der Bahn durchgesetzt habe. Dies hatte Auswirkungen auf das Image des Autos.
„ Die Einflussnahme der Autolobby ist sicherlich da, aber dabei handelt es sich nicht um einen ‚Kampf gegen
die Bahn’ . Das Auto hat eben systemimmanente Vorteile gegenüber der Bahn. Es ist flexibler, individueller.
Außerdem lernt man die Bahn im Nahverkehr leider meist von ihrer negativen Seite kennen. Die gemachten
Erfahrungen prägen eben das negative Image. Und daher braucht die Autolobby eigentlich gar nicht viel zu
tun.“ 164

Der Bundesvorsitzende eines bahnaffinen Verbandes weist darauf hin, dass politische

Einflussnahme der Autolobby notwendig war, da es auch autokritische Stimmen in der Ge-

                                               
159 Interview Nr. 5, Seite 2f.
160 Interview Nr. 9, Seite 2f.
161 Interview Nr. 11, Seite 2.
162 Interview Nr. 17, Seite 2.
163 Interview Nr. 6, Seite 3.
164 Interview Nr. 18, Seite 2.
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sellschaft gab. Ferner sieht er Parallelen zwischen der Entwicklung in der alten Bundesrepu-

blik in den Nachkriegsjahren sowie in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung.
„ Man brauchte aber trotzdem die Arbeit der Autolobby. Denn es gab schon früh einzelne Stimmen, die vor den
Risiken des Autoverkehrs gewarnt haben, denen aber kaum Beachtung geschenkt wurde. Bei der Nutzung des
Automobils ist außerdem eine gewisse ‚Wahrnehmungsverzerrung’  zu beachten. Die Nebenwirkungen des
Autofahrens treten zeitlich erst später auf. Diese Wahrnehmungsverzerrung war in der Zeit von 1989 bis 1991
ähnlich stark bei den Einwohnern der damaligen DDR vorhanden, wie es rund 30 Jahre vorher bei den Ein-
wohnern in der neu gegründeten Bundesrepublik war.“

Auch ein langjähriger Bundesbahnmitarbeiter, der seit mehreren Jahrzehnten im politi-

schen Umfeld der Bahn tätig ist, setzt sich mit den Hintergründen der Lobbyarbeit für das

Auto auseinander und stellt dar, weshalb sie notwendig sein musste:
„ Ja. das war unstrittig. Wirtschaftliche Entwicklung konnte nur mit dem Auto erfolgen. Die Versäumnisse bei
der Bahn waren nicht mehr heilbar. Erst ab den 80er Jahren empfand man das Auto als Last, vor allem in den
Ballungszentren. Das Auto war bis dahin zuallererst Prestigeobjekt und Statussymbol. (...) [Die] Automobil-
hersteller haben sehr früh erkannt, dass sie das Produkt ‚Auto’  mit emotionalen Eigenschaften verbinden
mussten. Es galt, das Auto schon sehr früh als Imageprodukt zu positionieren, in der Werbung und gegenüber
Politkern“ .165

Bei den Stellungnahme zu dieser These zeigten sich nach rund 20 Gesprächen deutli-

che Sättigungstendenzen. Eine Übersicht über die Stellungnahmen der 37 ausgewerteten In-

terviews von Vertretern aus dem politischen Umfeld der DB AG und den 9 befragten Mitar-

beitern der DB AG mit Bundesbahnerfahrung gibt folgende Tabelle:

Angeführte gesellschaftliche Gründe166 Anzahl
(Summe = 27)

• Das Auto verkörperte als Statussymbol Wohlstand und individuelle Freiheit **********
• Das Auto hat systembedingte Vorteile *****
• Bedürfnis nach individueller Motorisierung war vorhanden ***
• Das Auto symbolisierte Fortschritt, die Bahn Vergangenheit *
• Das Auto befriedigte Marktbedürfnisse besser als die Bahn *
• Kosten des Autofahrens werden individuell deutlich unterschätzt ***
• Ohne Begründung bzw. Erläuterung ***

Angeführte Gründe für autobezogene Lobbyarbeit
Anzahl

(Summe = 28)

• Werbung war zur Bedürfnisweckung notwendig **

• Lobbyarbeit war notwendig, um Straßenbau zu forcieren ***

• Bekräftigungs- und Erinnerungslobbying waren notwendig (z. B. ADAC)167 ************

• Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit sind notwendig, um der Kritik am Auto entgegenzu-
wirken168 *******

• Vermeidung von Belastungen durch weitere Abgaben ****

     Tabelle 45: Beurteilung von Gründen für den Bedeutungszuwachs des Automobils169

* Statement im bahnexternen Umfeld

* Statement eines DB-Mitarbeiters

                                               
165 Interview Nr. 3, Seite 2f.
166 Diese Gründe stehen für die Auffassung, dass die treibenden Kräfte für den Bedeutungszuwachs des Auto-

mobils eher im Bereich der Bevölkerung zu sehen sind. Nach dieser Auffassung setzte sich das Kfz also mehr
aufgrund seiner im Vergleich zum Schienenverkehr höheren Attraktivität durch. Lobbyarbeit für das Auto-
mobil oder den Straßenbau haben nach dieser Auffassung geringere Bedeutung.

167 Im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung des Automobils.
168 Z. B. im Hinblick auf die Umweltwirkungen des Automobils oder die Zahl der Straßenverkehrstoten.
169 Quelle: Eigene Befragungen und Auswertung. Mehrfachnennungen waren möglich.
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Bewertung
Das Verlangen nach individueller Motorisierung war eine starke Triebfeder für diese

Entwicklung. Wenn man die systembedingten Vorteile als wichtige Einflussgröße auf die

Entscheidung für den Kauf eines Autos wertet, dann sind diese - zusammen mit der Konnota-

tion „ Freiheit“  sowie dem mit dem Besitz eines Autos verbundenen gesellschaftlichen Status -

wichtige Einflussgrößen aus dem Bereich der Gesellschaft. Diese Einflüsse nährten bzw. näh-

ren den Wunsch in breiten Teilen der Bevölkerung, ein Auto zu besitzen.

Obwohl der Wunsch nach individueller Motorisierung weit verbreitet ist, bleiben auto-

und straßenbauaffine Interessengruppen nicht untätig. Mit geschickter Werbung versuchen

sie, Bedürfnisse in der Bevölkerung zu wecken und vorgebrachte Kritik am Auto zu zerstreu-

en. Durch intensives Erinnerungslobbying wird permanent auf die wirtschaftliche Bedeutung

des Automobils und auf die Notwendigkeit eines bedarfsgerechten Ausbaus der Straßeninfra-

struktur hingewiesen. Es zeigte sich, dass die befragten Mitarbeiter der DB AG überwiegend

die Auffassung vertraten, dass der Siegeszug des Autos vor allem von gesellschaftlichen

Gründen angetrieben wurde. Die intensive Lobbyarbeit für das Automobil oder den Straßen-

bau wurde in diesem Zusammenhang überraschenderweise kaum erwähnt. Dies könnte ein

Indiz dafür sein, dass die Lobbyarbeit für den konkurrierenden Verkehrsträger Kfz im Rah-

men der vorhandenen Einstellungen und Einschätzungen des Verkehrsbereiches bei den Mit-

arbeitern der DB AG eine eher geringe Bedeutung hat bzw. hatte.

17.4 Bedeutung der Verkehrsträger Straße und Schiene in der Raumplanung

17.4.1 Einflussgrößen auf die Berücksichtigung des Straßenbaus in der Raumplanung

Planung und Linienführung im Bundesfernstraßenbau werden vom Bundesminister für

Verkehr im Einvernehmen mit an der Raumordnung beteiligten Ministerien und den Landes-

planungsbehörden bestimmt. Dabei sind die in §§ 1 und 2 des ROG festgelegten Ziele zu be-

rücksichtigen. Institutionalisiert ist die Zusammenarbeit der genannten Behörden durch die

Ausschüsse für Verkehrs- und Strukturfragen bei den Ministerkonferenz für Raumordnung.

Elemente der notwendigen Konkretisierung der Raumordnungsziele für den Fernstraßenbau

sind regionale Prognosen über die Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung. Hinzu kom-

men noch Grundlagen für den Erschließungs- und den Verbindungsbedarf sowie für eine

Dringlichkeitsreihung der in Frage kommenden Verbindungen.170 Abgeleitet wird der Er-

schließungsbedarf aus dem Anspruch des Bürgers auf einen angemessenen Anschluss seines

Lebensraumes an das örtliche und überörtliche Straßennetz. Demgegenüber wird der Verbin-

dungsbedarf von politischen Vorgaben beeinflusst. Die verkehrspolitischen Leitbilder der

Planer in den Raumordnungsbehörden beeinflussen somit einerseits den Umfang des Straßen-

baus, andererseits hängt es von den politischen Vorgaben ab, mit welchem Verkehrsträger der

gewollte und festgestellte Verbindungsbedarf realisiert werden soll.171

                                               
170 Vgl. Institut für Raumordnung; Raumordnung als Grundlage der Bundesfernstraßenplanung, Bonn -

Bad Godesberg 1970, Vorwort.
171 Einen Überblick über Grundfragen der Fernstraßenplanung gibt Becker, Klaus-Dieter, in: Das Verfahren der

Bundesfernstraßenplanung bis zur Planfeststellung, Göttingen 1977, Seite 6 bis 41.
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Die für die Raumplanung verantwortlichen Ministerien und Landesbehörden172 sind

daher für die Lobbyarbeit bestimmter Interessenvereinigungen eine wichtige Zielgruppe, denn

die Beeinflussung der politischen Leitbilder und Konzeptionen in diesen Bereichen kann sich

mittelbar in vorgenommenen oder unterlassenen Investitionen in den Verkehrswegebau nie-

derschlagen. Die Deutsche Straßenliga und der ADAC sind zwei Beispiele für Interessen-

gruppen, die daran interessiert sind, dass es ein möglichst gut ausgebautes Straßenverkehrs-

netz gibt. Zahlreiche Gutachten, Zeitschriftenartikel und Beiträge im Magazin „Motorwelt“

transportierten diese Überzeugung an die breite Öffentlichkeit und kommunizierten sie in

Richtung Politik.173

Bei der Forderung nach weiteren neuen Straßen spielen neben der Ermittlung von

Verbindungs- und Erschließungsbedarf auch psychologische Aspekte, zum Beispiel abzulesen

an der offiziellen Wortwahl der Planungsbehörden, eine Rolle. Sie kann ein Indiz dafür sein,

welches Verkehrsmittel von der entsprechenden Behörde bevorzugt wird. Das Bundesministe-

rium für Verkehr bezeichnete in den 70er Jahren beispielsweise Gebiete, die mehr als 60 Mi-

nuten Fahrzeit im Bundesfernstraßennetz von einem Verkehrsschwerpunkt entfernt sind, als

„ Leerräume” . Bewohner dieser Gebiete könnten lediglich mit erheblich größerem zeitlichen

und finanziellen Aufwand vom höherwertigen Angebot in einem solchen Verkehrsschwer-

punkt Gebrauch machen, da die Leerräume noch nicht ausreichend durch Straßen erschlossen

sind. Durch diese Wortwahl wird unterschwellig die Ansicht geäußert, dass der öffentliche

Nah- und Fernverkehr nicht in der Lage ist, in hohem Maße Mobilität zu gewährleisten. Die

Forderung des Ministeriums ist es schließlich, die Erschließung der Leerräume mit Straßen in

der Fernstraßenplanung in angemessener Weise zu berücksichtigen.174

17.4.2 Verkehrsträgerneutrale Infrastrukturpolitk? Beurteilung durch das bahnpolitische
Umfeld und Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG

Im Hinblick auf die Zusammensetzung des Interviewsamples erschien es geboten,

nach den vorhandenen Einschätzungen und Wertvorstellungen der befragten politischen Ak-

teure betreffend die staatliche Infrastrukturpolitik zu fragen. Aufgrund vorheriger Literatur-

studien schien der Eindruck zu bestehen, dass die deutsche Verkehrspolitik die Verkehrsträger

Straße und Schiene in unterschiedlicher Art und Weise behandelt hat. Ein Indiz dafür war

beispielsweise die Tatsache, dass in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ein

deutlicher Ausbau des Straßennetzes von einer Verkleinerung des Schienennetzes begleitet

war. Es wurde angenommen, dass die ausgewählten Experten aufgrund ihrer langjährigen

verkehrspolitischen oder raumplanerischen Erfahrung den tendenziellen Charakter der fol-

genden These erkannt haben:

                                               
172 Bzw. ihre Ministerialbeamten.
173 Beispiele sind Weich, Götz: Straßenverkehr 1985; Hamburg 1971 (Gutachten im Rahmen der aktuellen Wirt-

schaftsanalysen der Deutschen Shell AG) sowie die Veröffentlichungen in der Vereinszeitschrift „ Motor-
welt“ .

174 Vgl. Institut für Raumordnung; Raumordnung als Grundlage der Bundesfernstraßenplanung, Bonn-
Bad Godesberg 1970, Seite 92f.
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Der Straßennetzausbau hat ab ca. 1955 systematisch die Voraussetzungen für die spätere Massenmotorisierung
geschaffen. Die deutsche Verkehrspolitik hatte den Ausbau des Straßennetzes zum Ziel. Das Schienennetz der
Deutschen Bundesbahn und der privaten Eisenbahnen galt als ausreichend, um die vorhandenen Verkehrsbe-
dürfnisse zu befriedigen. Es wurden die Weichen nicht gegen die Schiene, sondern für das Auto gestellt.

Es sollte es herausgearbeitet werden, welchen Stellenwert die Verkehrsträger in der

deutschen Verkehrspolitik besaßen. Ferner sollten Erkenntnisse über handlungsleitende Moti-

ve und Hintergrundüberzeugungen der relevanten verkehrs- und raumordnungspolitischen

Akteure gewonnen werden, denn diese wirkten sich auf die Infrastrukturpolitik aus.175

17.4.2.1 Einschätzung durch Wirtschaftsverbände und den ADAC

An der Befragungsreihe nahmen Vertreter des DIHT, des BDI, des ADAC, von zwei

IHK sowie 3 Politiker von der FDP teil. Diese politischen Akteure wurden zur Gruppe „ Wirt-

schaft und ADAC“  zusammengefasst. Da die interviewten Gesprächspartner einer IHK nicht

wünschten, dass ihr Gespräch im Rahmen dieser Arbeit verwendet werden sollte, konnten im

Hinblick auf die Auswertung der Stellungnahmen zu dieser These 7 Interviews berücksichtigt

werden. Ein Interviewpartner von der FDP ist neben seinem Engagement in der Partei auch

als Spitzenfunktionär in einem Landesverband für gewerblichen Straßengüterverkehr tätig.

Der Vorsitzende der FDP-Landesarbeitsgruppe „Wirtschaft und Verkehr“  bezeichnet

diese These als zutreffend. Nach seiner Meinung war die Orientierung der deutschen Ver-

kehrspolitik an den Belangen des Automobils und des Straßenbaus eine wesentliche Voraus-

setzungen für den Wirtschaftsaufschwung. Und dies aus drei Gründen:
„ [1] Die zunehmend ökonomische Relevanz gewinnende ‚Basis-Innovation‘ Automobil; [2] Die zweite ‚Basis-
Innovation‘ Kühlschrank; Seine Bedeutung liegt in der Möglichkeit einer Verbesserung der Vorratshaltung bei
Handel und Verbrauchern und schafft [so] unter Nutzung des Automobils die Voraussetzung für eine Verbrei-
terung des Warenangebotes; [3] Der Neuaufbau einer Wirtschafts- und Verkehrsinfrastruktur (diese Vorausset-
zung war in hohem Maße durch die Kriegsschäden geschaffen); Die drei genannten Einflussgrößen bedeuten in
der Konsequenz, dass bisher vorhandene Transporttechnologien in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung rela-
tiviert wurden und Verkehrspolitik ihren Schwerpunkt im Straßenbau sah.“ 176

Die Geschäftsbereichsleiterin „Standortpolitik“  einer hessischen IHK verwies zu Be-

ginn des Interviews auf eine „ ideologische Einfärbung“  dieser These. Sie stimmte zu, gab

aber zu bedenken, dass die Massenmotorisierung vor dem Hintergrund eines gesteigerten

Mobilitätsbedürfnisses gesehen werden muss:
„ (...) Mir scheint es, dass diese These ideologisch gefärbt ist. (...) Natürlich gab es dieses Ziel. Das ist aber ins-
besondere vor dem Hintergrund der Nazizeit, also der jahrelangen Diktatur zu sehen. Die Menschen waren
1955 endlich frei vom Hitler’ schen Terrorregime, die Trümmer des Krieges waren weggeräumt, die Wirtschaft
begann zu boomen. Die Menschen hatten endlich ihre Freiheit wieder und das Bedürfnis nach Mobilität wuchs.
Es gab einen technischen Urknall: die Menschen wollten Auto fahren und die Automobilindustrie florierte. Der
Ausbau der Schiene, die für die ‚alte Zeit’  stand, stand gar nicht zur Debatte.“ 177

Diese Einschätzung wird auch vom DIHT geteilt. Der Gesprächspartner betont aller-

dings, dass das vorhandene Schienennetz außerordentlich dicht war. Die Politik hat auf diese

Entwicklung lediglich reagiert.

                                               
175 Zu Beginn von Teil III wurde bereits darauf hin gewiesen, dass das Handeln politischer Akteure sehr stark

von den kognitiven, handlungsleitenden Orientierungen dieser Akteure geprägt wird und sich auf die jeweili-
gen, individuellen Deutungen der Wirklichkeit bezieht, so wie sie diese wahrnehmen. Vgl. Czada, Roland:
Neue Entwicklungen in der Politikfeldanalyse, in: polis Nr. 39/1998, Seite 55f.

176 Interview Nr. 18, Seite 1.
177 Interview Nr. 19, Seite 1.
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„ Die Eisenbahn war zu diesem Zeitpunkt bereits 100 Jahre alt, das Schienennetz hatte den Zeitpunkt seiner
größten Ausdehnung bereits hinter sich. Das Netz war nicht mehr zu finanzieren. In den 50er Jahren gab es da-
her bereits die ersten Stilllegungen. Bis ungefähr 1949/50 gab es abgesehen von der Eisenbahn keine andere
Möglichkeit, sich schnell über größere Entfernungen hinweg zu bewegen. Schließlich kamen dann die ersten
Mopeds und Kraftwagen auf. Die Frage, ob zuerst die Massenmotorisierung oder zuerst der Straßenbau da war,
gleicht meiner Meinung nach der Frage ‚War zuerst die Henne oder zuerst das Ei da?’ . Das Mobilitätsbedürfnis
in der Bevölkerung war ja vorhanden. Die Politik hat lediglich darauf reagiert.“ 178

Der Verkehrsexperte eines anderen FDP-Landesverbandes sieht in den ersten Jahren

des Bestehens der Bundesrepublik eine Förderung des Straßenbaus gegenüber der Schiene:
„ Die These kann ich unterstreichen, zumindest anfänglich. Der Straßenbau wurde aber genauso Jahrzehnte
später vernachlässigt. Von der Investitionshöhe als solches gesehen, trifft die These für die Zeit nach dem
Kriegsende sicherlich zu.“ 179

Der Gesprächspartner beim BDI betonte im Rahmen seiner Stellungnahme einen neu-

en Aspekt. Er verwies darauf, dass sich die Beurteilung der Bedeutung der Verkehrsträger

nicht bloß auf die Länge der Infrastruktur beschränken sollte.
„ Der Vergleich Straße/Schiene müsste so angelegt werden, dass man nur das Fernstraßennetz mit dem Schie-
nennetz vergleicht. Außerdem hat sich seit 1990 das Fernstraßennetz in Westdeutschland nur um 0,2 Prozent
verlängert. Im Westen gab es, zumindest im letzten Jahrzehnt, einen massiven Ausbau des Straßennetzes nicht.
Die Menge an gebauter Infrastruktur kann kein alleiniges Kriterium beim Vergleich der Verkehrsträger sein.
Auch die Verkehrsleistung sollte berücksichtigt werden. Die Verkehrszuwächse sind im Straßenverkehr auf-
getreten. Die These ist daher für die bahnpolitische Diskussion nicht zielführend. Setzt man die Verkehrsleis-
tungen und die Investitionen in die Infrastruktur ins Verhältnis, kann man nicht von einer einseitigen Bevorzu-
gung des Straßenbaus sprechen.“ 180

Der befragte ADAC-Vertreter gibt zu bedenken, dass es eine reine Autoorientierung in

der Verkehrspolitik der Nachkriegszeit nicht gegeben hat. Zum einen wurde auch die Deut-

sche Bundesbahn stark gefördert, zum anderen war erheblicher Druck notwendig, um die

Rahmenbedingungen für den Straßenbau zu verbessern:
„ Das mag sein, wenn man an die Parole von Ludwig Erhard denkt ‚Wohlstand rollt auf guten Straßen!’ . Es ist
aber sicherlich nicht richtig, dass für die Deutsche Bundesbahn überhaupt nichts getan wurde. Viele Milliarden
Mark wurden für die Elektrifizierung der Strecken ausgegeben, damit durch den Wegfall der Dampfloks große
Effizienzsteigerungen ermöglicht werden. Der Vorwurf, es wäre über Jahre viel mehr in die Bundesfernstraßen
investiert worden als in die Deutsche Bundesbahn, stimmt deshalb tendenziell nicht. Auch die Behauptung, erst
der Ausbau des Straßennetzes sei für die Massenmotorisierung verantwortlich gewesen, stimmt so nicht. Es
war damals eine ganz mühsame Sache, das Aufkommen aus der Mineralölsteuer zweckgebunden für den Stra-
ßenbau zu verwenden, dafür hat sich die Deutsche Straßenliga 1960 eingesetzt. Das musste der Politik gerade-
zu abgerungen werden. Dem tatsächlichen Verkehrsaufkommen wurde stets hinterher geplant und gebaut.“ 181

Der befragte ehemalige FDP-Bundespolitiker bestätigt die These. Er betont dabei, dass

bei der Einschätzung der deutschen Verkehrspolitik im Hinblick auf die Autoorientierung eine

differenzierte Betrachtung erfolgen sollte:
„ Die These ist richtig. Der Hintergrund, den man im Auge haben muss, ist die Tatsache, dass es damals auch
ein umfangreiches Schienennetz in Deutschland gab, und die sich abzeichnende Motorisierung durch die Ver-
billigung des Automobils. Dies brachte es mehr oder weniger zwangsläufig mit sich, dass man sehr viel Geld
investierte in die Verkehrsinfrastruktur Straße. Wobei der Fehler dadurch entstanden ist, dass man im Laufe
dieses Prozesses nicht rechtzeitig umgesteuert hat. (...) Sie können alle Prognosen, die es jemals gegeben hat,
anschauen: Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine dramatische Unterschätzung der Zunahme der Stra-
ßenmotorisierung beinhalten. Mit anderen Worten, es hat niemand vorausgesehen, wie die Entwicklung bis
zum Jahre 2000 aussehen wird.“

                                               
178 Interview Nr. 20, Seite 1.
179 Interview Nr. 38, Seite 1.
180 Interview Nr. 21, Seite 1.
181 Interview Nr. 29, Seite 5f.
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17.4.2.2 Einschätzungen durch bahnaffine politische Akteure

Der Vertreter eines VCD-Kreisverbandes bestätigt die These. Er verweist aber auch

auf die Anstrengungen, die im Bereich des Schienenverkehrs unternommen wurden.
„ Das kann man so sagen. Allerdings gab es auch im Bereich des Eisenbahnwesens zahlreiche, kleinere Moder-
nisierungen. Man denke da zum Beispiel an die Elektrifizierung, an die Einführung moderner und im Langstre-
ckenbereich gegenüber dem Auto konkurrenzfähige Züge, an die Modernisierung des Wagenparks, die drin-
gend notwendig war. Schließlich gab es noch zahlreiche alte Vorkriegswagen.“ 182

Als möglichen Grund für die Förderung des Straßenverkehrs, die mit der Vernachläs-

sigung der Schiene einher ging, führt der Geschäftsführer eines bahnaffinen Verbandes an,

dass in der Politik die Überzeugung herrschte, die Deutsche Bundesbahn könne – wie bereits

ihre Vorgänger in der Vergangenheit – wirtschaftliche Erfolge erzielen.
„ Das ist so. Man hat wohl geglaubt, dass die Bahn immer noch in der Lage sein würde, Gewinne zu erwirt-
schaften.“ 183

Ein Kommunalpolitiker von Bündnis 90/Die Grünen sieht Parallelen zwischen den

jüngsten Entwicklungen in der ehemaligen DDR und in der jungen Bundesrepublik. Aus sei-

ner Sicht war keine Unterstützung für den Schienenverkehr in der verkehrspolitischen Diskus-

sion erkennbar.
„ Ja, das ist ganz eindeutig so gewesen. Man hat’ s ja feststellen können am Beispiel der Ex-DDR. Die hatte ja
ein relativ dichtes Schienennetz gehabt, und jetzt wurden halt, weil es angeblich unrentabel war und weil man
viel Geld hätte reinstecken müssen, Straßen gebaut, das war in den 50er Jahren genauso. Die Fehler, die man in
der Bundesrepublik in den 50er Jahren gemacht hat, sind da noch mal passiert. (...) Das Interesse war einfach
nicht da, dass sich jemand für die Bahn eingesetzt hat.“ 184

Der Geschäftsführer eines Nahverkehrszweckverbandes bestätigt zwar, dass die Ver-

kehrspolitik zunehmend dem Auto zugeneigt war, er verweist allerdings auch darauf, dass in

vielen Bereichen der Schienenverkehr eine hohe Bedeutung – wenn auch in unterschiedlich

intensivem Ausmaß – gehabt hatte. Dennoch ist er davon überzeugt, dass die Förderung des

Straßenbaus auf entsprechende politische Konzepte zurückgeführt werden kann:
„ Ja. Spätestens seit Georg Leber bestand ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber, dass das Automobil
das Verkehrsmittel der Zukunft ist. Man dachte, dass sich die Bahn im Nahverkehr irgendwann verabschieden
wird. Im Fernverkehr sah man das anders. Da war das InterCity-Netz ein erster innovativer Ansatz, das war ja
auch ganz erfolgreich und fand Resonanz. Eine zweite Einschränkung gab es auch im Nahverkehr der Groß-
städte, da muss man die Einschätzung für den Nahverkehr relativieren. Jedoch war in den 60er und 70er Jahren
die ‚Autogerechte Stadt’  das Leitbild in der Stadtplanung. Allerdings erweiterte sich dieses Leitbild in dieser
Zeit auch um innerstädtische S-Bahn-Konzepte. Da wurde viel Geld in die Hand genommen. (...) Blicken wir
mal zurück in die Vorkriegszeit. Spätestens ab der Nazizeit wurde der Ausbau der Straßeninfrastruktur ange-
schoben. Und außerdem gab es ja auch zahlreiche Maßnahmen, die Motorisierung zu fördern (KdF-Wagen, der
spätere VW). Dies setzt eine politische Zielsetzung voraus und sensibilisierte das Bewusstsein in der Bevölke-
rung für das neue Verkehrsmittel.“ 185

Der Mitarbeiter der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen bringt einen neu-

en Aspekt ein. Nach seiner Ansicht hat auch ein Innovationsdefizit des Monopolisten Deut-

sche Bundesbahn dazu beigetragen, dass der Schienenverkehr ins Hintertreffen geriet. Die

Kritikpunkte beziehen sich auf die Produktinnovationen im Schienenverkehr und auf das

Marketing der späteren DB AG.
„ Interessant erscheint mir auch die Frage, ob nicht dieses Innovationsdefizit, das man über Jahrzehnte bei der
Bahn, bei dem System Schiene, hatte, sich nicht bis heute massivst auswirkt. (...) Also hier gab es die ersten
Neuerungen ja gegen Ende der 60er Jahre mit den ersten IC ś, das waren ja Züge mit der ersten Klasse, im
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Zweistundentakt, die dann aber recht bald, weil sie wohl relativ erfolgreich waren, umgewandelt wurden in
Züge mit zweiter Klasse und einem Einstundentakt. Das war ja die erste bahnbrechende Innovation, und es gab
in der damaligen Zeit auch noch eine sehr gute Marketingpolitik. (...) Also wenn man sich überhaupt mal Mar-
keting bei der Deutschen Bahn anguckt, dann ist das ja eine Katastrophe. (...) Das ist ja eben das Bezeichnen-
de, dass danach nichts mehr kam, außer dem ICE. Der ICE war im Grunde genommen keine Systemneuerung,
er war einfach nur ein schnellerer Zug, der dann den erfolgreichen IC verdrängt hat und ersetzt hat. Es war
nicht so, dass man das System Bahn damit irgendwie erneuert hat. Außerdem gab ś damals einen ziemlichen
Wirrwarr mit den ganzen Zuggattungen, wenn man sich das auch mal anschaut, das ist auch erst bis Ende der
80er Jahre neu geordnet worden. (...) Das ist so etwas, was in einem normalen Marketing nie laufen würde,
dass man im Grunde genommen das Produkt dermaßen verwässert.“ 186

Der Verkehrsreferent eines bahnaffinen Verbandes ging auf die unterschiedliche In-

tensität ein, mit der in der Politik die Belange des Automobils des Straßenbaus bzw. des

Schienenverkehrs zur Sprache brachte. Eine die Lobbyarbeit der autoaffinen Interessengrup-

pen unterstützende organisatorische Rahmenbedingung sieht der Gesprächspartner in der auf

allen politischen Ebenen präsenten Straßenbauverwaltung.
„ Ich würde sagen, der Grundstein dafür wurde bereits ab den 30er Jahren gelegt. Von der historischen Ent-
wicklung her musste die Bahn aus ihren eigenen Ressourcen heraus den Schienenbau fördern. Die Faszinati-
on‚Auto’  erfasste zunächst die gesellschaftliche Elite, dann erst die Politik. Dies gab den push in den ersten
Jahren des Wiederaufbaus. Für das Auto wurde aktiv durch die Politik selbst ‚Politik’  gemacht, für die Bahn
traf das nicht zu. Sie wurde mehr oder weniger sich selbst überlassen. Im Übrigen ist der Bereich des Straßen-
verkehrs durch eine vertikale Fachbrüderschaft von den Kommunen bis zur EU gekennzeichnet, das heißt, eine
sehr enge Verknüpfung der Straßenbauverwaltungen, die den jeweiligen Politikebenen entsprechen.“ 187

Der Geschäftsführer eines Nahverkehrszweckverbandes verweist auf den Investitions-

rückstand im Bereich der Schiene. der seit den späten 60er Jahren im verkehrspolitischen Be-

reich aktive Gesprächspartner vermutet ebenfalls, dass in der Politik die Auffassung herrschte,

dass der Schienenverkehr wirtschaftlich betrieben werden könnte.
„ [Ich würde bestätigen,] dass es die Einschätzung gab, der Schienenverkehr hatte ein ausreichendes Strecken-
netz. [Es ist] aber nicht erkannt worden, dass sich das eben nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr von selbst
trägt. Der ökonomische Aspekt kommt da zu kurz. Ich denke, das war der entscheidende Fehler in der Ver-
kehrspolitik, der sich durchgezogen hat bis jetzt. Dass sich das Ganze jetzt irgendwie mit mehr oder minder
großen staatlichen Zuschüssen von selbst tragen muss, das hat man damals in den 50er Jahren in dieser Deut-
lichkeit nicht gesehen. Man muss ja einfach sehen, dass sich durch die ganze Weltkriegszeit hindurch über-
haupt nicht investiert worden ist, sondern nur verschlissen worden ist, zuzüglich den Kriegsschäden in erhebli-
chem Umfang. Und da hat es keine Finanzierung gegeben, die die Startchancen der Schiene denen der Straße
angeglichen hätten. [Dies] (...) ist erkennbar eine riesige Fehlkalkulation gewesen, die ausgegangen ist von den
Bedingungen der 30er Jahre. Wenn man einmal die 40er Jahre als Sondergröße außer Acht lässt, sind die 30er
Jahre die ausschlaggebende Größe gewesen. Damals sind die ersten Autobahnen noch mit den Gewinnen der
Deutschen Reichsbahn finanziert worden. Das muss man erst einmal als Ausgangsbasis zur Kenntnis nehmen,
um zu verstehen, weshalb es dann in den 50er Jahren zu diesen Fehleinschätzungen gekommen ist. Es hat sich
ja in den 50er Jahren viel schneller die Konkurrenz des motorisierten Straßenverkehrs aufgebaut, als alle ge-
dacht haben. Und dann hat es eine Finanzierungslücke, einen Finanzierungsbedarf gegeben, wo die Kraft nie
ausgereicht hat, bis zum heutigen Tage nachzuholen oder auszugleichen, was da an Mängeln übrig geblieben
ist in den 50er und 60er Jahren.“ 188

Auch sein Pendant von einem Nahverkehrszweckverband aus den alten Bundesländern

schließt sich der Meinung an, dass der Politik bei der Beurteilung der Entwicklung der Mas-

senmotorisierung Fehleinschätzungen unterlaufen sind. Allerdings führt er auch historische

Gründe dafür an, weshalb z. B. für die Wiederherstellung ihres Schienennetzes aus eigener

Kraft sorgen musste.
„ Da gab es viele Untersuchungen und Veröffentlichungen. Über die Entwicklung des Verkehrssicherheitsrates
und wie dabei auch im Straßenausbau Lobbyarbeit betrieben wurde. Die Bahn war in zweierlei Hinsicht gefor-
dert: Sie war personalintensiv, es wurden viele Staatsbeamte und viele Flüchtlinge untergebracht. Die musste
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sie nehmen. Und sie war wichtig für den wirtschaftlichen Aufbau, konnte sich parallel dazu aber nicht ent-
scheidend modernisieren. Die Entscheidung, dass die Deutsche Bundesbahn die Beseitigung der Kriegsschäden
selbst finanzieren musste, ging wahrscheinlich auf die Entwicklungen in den 20er Jahren zurück, wo sie die
Reparationslasten leisten musste. Damals war sie ein funktionierendes Schienenunternehmen, und sie hat dem
Staat ein relativ großes Finanzvolumen abgeliefert. Das wird wohl einer der Hintergründe gewesen sein. (..)
Die Hauptstruktur in der Politik bestand hauptsächlich aus Leuten, die in den ausgehenden 20er und 30er Jah-
ren als Politiker angefangen hatten. Deswegen bin ich ziemlich sicher, dass es in der Nachkriegszeit gedankli-
che Zusammenhänge gegeben hat. Man hat aber die schnelle Entwicklung der Motorisierung nicht begriffen.“

Der Verkehrsexperte einer großen deutschen Umweltschutzinstitution kommt in der

rückblickenden Analyse der deutschen Verkehrspolitik zu einer differenzierten Einschätzung.

Zwar sieht auch er eine deutliche Autoorientierung, allerdings spricht er im Gegenzug von

einem nur begrenzt effizienten Umgang der Deutschen Bundesbahn mit den vom Bund zur

Verfügung gestellten Finanzmitteln.
„ Der Straßenbau war systematisch gefördert und gefordert worden, das ist heute immer noch der Fall. Er wird
heute noch gefordert von der Autoindustrie, von der LKW-Industrie, der LKW-Lobby und vom ADAC. Es war
nicht so, dass das vom Himmel gefallen ist. Da die Bahn nach außen, ‚Null’  Lobbyarbeit betrieben hatte, intern
ja, war die Entscheidung in der öffentlichen Diskussion eindeutig gegen die Bahn. Die Diskussion über Kos-
tendeckung und Stilllegung gab es immer nur bei der Bahn – bei der Straße nie. Ich habe noch nie eine Straße
gesehen, die stillgelegt wurde. Immer nur Schiene – die gleichen Kriterien. Die Bahn bekommt Darlehen, die
Straße bekommt volle Deckung ihrer Kosten. Wo ist da die Kostengerechtigkeit? Das wird in der Bevölkerung
nicht wahrgenommen, und die Politiker geben dazu nur Luftblasen von sich. (...) Hinzu kommt noch, dass die
Bahn auch im Bereich ‚Verkehr auf der Schiene’  in der Förderung von Produktpolitik ja auch eine Katastrophe
ist. Mit diesem alten Schrott auf der Schiene kann ich keine Kunden behalten. Und beim Güterverkehr, da kann
man das noch deutlicher sehen: Die Technik stammt aus dem Jahre 1880. Und die Lkw-Gegenseite fährt mit
modernen, elektronisch geregelten Systemen. Da kann ich nicht konkurrieren. Die Deutsche Bundesbahn hat
[ihre internen Lobbykanäle] auch genutzt. Da kam viel Geld heraus. (...) Nur, es wurde nicht effizient verwen-
det. Es wurde als Behörde verwendet, nicht als Unternehmen. Kanäle waren da, bloß sie wurden aus meiner
Sicht nicht für das verwendet, für was man sie hätte verwenden müssen, für einen vernünftigen und guten Aus-
bau der Infrastruktur.“ 189

Der Verkehrsexperte eines Naturschutzverbandes sieht einen Hauptgrund für die un-

terschiedliche Bedeutung der Verkehrsträger in der deutschen Infrastrukturpolitik in den un-

gleichen organisatorischen Rahmenbedingungen, die für Schiene und Straße gelten: Einer

Behörde bzw. einem sich in einem Selbstfindungsprozess befindlichen privatisierten Unter-

nehmen stand bzw. stehen effiziente und auf allen politischen Ebenen gegenwärtige sowie

aktive Straßenbauverwaltungen gegenüber:
„ Die These ist richtig, der Straßennetzausbau hat natürlich eine Geschichte, die erheblich weiter reicht, bis ins
Dritte Reich hinein, wo die entsprechenden Weichen gestellt worden sind. Wo sich leider, das muss man fest-
stellen, nicht nur an der Symbolik, sondern auch an der Durchsetzung von Straßeninfrastruktur bislang nur we-
nig geändert hat. Ich meine damit auch den wissenschaftlichen kulturellen Hintergrund, mit dem man den Stra-
ßenausbau betrieben und forciert hat. Man hatte es aber auch mit einer Straßenbauverwaltung zu tun, mit einer
starken Lobby und einer der besten Verwaltungen, die es in der Bundesrepublik gibt. Im Gegensatz dazu war
die Deutsche Bundesbahn eher auf Rückzug eingestellt und hat sich nur an wenigen Neubaustrecken fest-
gehalten. Und man sieht auch bis in die aktuelle Situation hinein, dass immer genügend [Straßenbau-]Projekte
in der Schublade sind und immer genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, die dann auch tatsächlich in
die entsprechende Infrastruktur umgesetzt werden. Das Problem ist, dass sich die Bahn AG dagegen zur Zeit in
einem Selbstfindungsprozess befindet, und dass die Strategie erst langsam Konturen annimmt, zumindest was
den Vorrang des Netzausbaus angeht und der Netzbewirtschaftung, mit den entsprechenden Planungen sowie
dem Bau von Projekten, die insgesamt eine Netzwirkung haben. (...) Man ist eben immer noch weit entfernt
von der Netzstruktur, Netzwirkung und auch der Netzplanung, wie es sie im Bereich der Straße gibt, wozu ja
nicht nur die Bundesfernstraßen gehören, sondern das setzt sich ja fort über die Landes- und Kreisstraßen bis
hin zu Gemeindestraßen.190
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17.4.2.3 Einschätzung durch Mitarbeiter von Verwaltungen

Der Eisenbahnreferent eines westdeutschen Bundeslandes sieht weniger eine Autoori-

entierung der Politik, sondern vielmehr Wünsche der Bevölkerung als Ursache für den ver-

stärkten Straßenbau. Wie schon der Vertreter des ADAC, betonte auch dieser Gesprächspart-

ner, dass die Deutsche Bundesbahn von der Politik aber nicht vergessen wurde.
„ Das war das Ziel der Bürger insgesamt. Es wurde in der öffentlichen und privaten Wahrnehmung gar nicht
registriert, dass die Bahn zurückblieb. Aber die DB-Führung hätte es merken müssen. [In] den Ländern gab es
teilweise auch Bewegung in der Eisenbahnpolitik. So gab es einen richtigen Wettlauf, welches Bundesland die
erste elektrifizierte Strecke in Betrieb nehmen konnte. Dafür wurden auch finanzielle Mittel bereitgestellt. Für
die Bedeutung der Elektrifizierung war also auch ein gewisses Bewusstsein vorhanden. Eigentlich galt das
auch für die Eisenbahn insgesamt. Denn regelmäßig erneuert wurden Brücken, Signale und Stellwerke. Jedoch
gab es keine Investitionen in neue Strecken, lediglich in Streckenerhaltung.“ 191

Der Leiter des Dezernats für Allgemeine Verkehrsangelegenheiten in einem Regie-

rungspräsidium gibt eine ähnliche Einschätzung. Danach war es kein Thema, sich einem Aus-

bau des Schienennetzes zu widmen. Die Förderung des Automobils führt er auf die Weiter-

führung entsprechender nationalsozialistischer Bestrebungen zurück.
„ Das ist richtig, aber die ersten Ansätze dazu gab es ja schon im Dritten Reich mit dem Bau der Reichsauto-
bahnen und dem KdF-Wagen. Dies wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgegriffen. (..) Im Bereich
des Schienenverkehrs beschränkte man sich auf die Wiederherstellung des Netzes in Form von Brückenbau,
der Einführung der Zweigleisigkeit in größerem Ausmaß, der Elektrifizierung, und es wurden ja auch Schie-
nenbusse angeschafft. Zunächst standen Wiederherstellung des Netzes und die Beschleunigung des Schienen-
verkehrs im Vordergrund. Es war aber nicht so, dass gar nichts getan wurde. [Die] Tragweite der Entschei-
dung, [dass die Deutsche Bundesbahn aus eigener Kraft für die Wiederherstellung des Schienennetzes sorgen
musste, wurde] nicht erkannt. Es wurde nicht gesehen, dass der Staat eigentlich den Wiederaufbau zu leisten
hatte. Maßgeblich war das Leitbild der individuellen Freiheit als Reflexion auf die Zeit im Dritten Reich. Die
Leute sollten jetzt individuell ans Ziel fahren können. So fing das Ganze an. Dies spielte schließlich auch in
der öffentlichen Diskussion eine bedeutende Rolle. (...) Allerdings ist zu bedenken, dass auch die Geldmittel
beschränkt waren.“ 192

Sein Kollege von einem anderen Regierungspräsidium verweist darauf, dass diese

These pauschal nicht zutreffend sei. Er betont den Aspekt, dass der Straßenausbau auf ver-

schiedenen Netzhierarchieebenen unterschiedlich stark erfolgte.
„ Diese Aussage trifft nicht ganz zu. Das Netz war ja vorher schon da. Es wurden aber Verbesserungen durch-
geführt (vormals geschotterte Straßen wurden geteert). Aber das Netz hat sich nicht weitgehend verändert. Die
Länge der klassifizierten Straßen in X ist zwischen 1970 und 2000 um lediglich 1,2 % gewachsen. Allerdings
trifft Ihre Aussage zu für den Bereich der Fernverkehrsschnellstraßen. Je höher die Straße klassifiziert ist, um
so eher trifft die These meiner Meinung nach zu.“ 193

Der Leiter eines Amtes für Stadtentwicklung beurteilt die These ebenfalls differen-

ziert. Nach seiner Auffassung war die Autoorientierung der Infrastrukturpolitik auch darauf

zurückzuführen, dass sich die Politiker an den Wünschen der Bürger ausgerichtet haben.
„ Dies (...) war eine Entscheidung der Politik für das Auto entsprechend der Entscheidung des Konsumenten,
des Bürgers und des Wählers. Weil dieser sich (...) ab 1950, 1955 von dem Hintergrund der Konsumneigung
für das Auto entschieden hat, und weil die Attraktivität des Autos im Prinzip mit der Schiene nicht gleichzu-
setzen ist. Und vor diesem Hintergrund sind dann Eckpunkte gesetzt worden, die bis heute eigentlich weiter
wirken, und wir müssen auch feststellen, dass vielleicht in den Jahren vor und nach dem Weltkrieg die Schie-
neninfrastruktur besser ausgebaut und genutzt war, als es (...) in den 60ern, 70ern und heute der Fall war bzw.
ist. Soweit ich informiert bin, ist der Zug von X nach Y kurz vor dem Ersten Weltkrieg schneller gefahren, als
er heute fährt.“ 194

Die OB eines Oberzentrums im Rhein-Main-Gebiet bestätigt die These. Allerdings sei

Angesichts der Förderung des Autos der ÖPNV weit zurück geblieben.
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„ Das stimmt. Das waren die Nachkriegsjahre, die ich selbst miterlebt habe. Die Menschen waren heilfroh
dankbar, dass sie wieder die Möglichkeit hatten, sich zu entfalten. Mit dem Auto wurde die eigene Mobilität
und auch die Anerkennung nach außen hin, als Statussymbol möglich. Man kam schnell irgendwo hin, man
musste nicht warten, und das hat natürlich die Politik, das hat natürlich auch die Industrie wahr genommen.
Und dementsprechend hat sich diese Entwicklung angebahnt. Es gab nur wenige, die damals vielleicht schon
diese schwierige Lage erkannt haben, dass natürlich auch das einmal seine Grenzen haben wird. (...) In der Tat
ist der Schienenverkehr nicht so favorisiert worden, das hätte parallel ebenfalls laufen müssen, das sage ich
mal als Frau eines engagierten früheren Eisenbahners, der mit Leib und Seele Eisenbahner war, der hat das oft
beklagt. Wir haben sehr oft gesagt, zu dem Ausbau des Straßennetzes müsste natürlich der öffentliche Verkehr
stärker gefördert und besser ausgebaut werden. [Die heutigen] Mängel, gerade auch bei der Bahn AG, sind die
Folge einer nicht besonders günstigen Verkehrspolitik insgesamt.“ 195

Im BMVBW wurde die These nicht bestätigt. Es sei vielmehr so gewesen, dass die

Bundesbahn in der staatlichen Verkehrspolitik eine hohe Bedeutung hatte und heute als DB

AG noch hat. Allerdings wurde eingeräumt, dass die Bundesbahn seit ihrem Bestehen mit

einer hohen finanziellen Hypothek belastet war.
„ Ich denke, dass man sich in der Infrastrukturpolitik nach dem Krieg, was das Schienennetz anging, darauf
konzentriert hat, die Kriegsschäden und Kriegsfolgeschäden zu beseitigen. (...) Das hat die Politik auch deshalb
viel Geld gekostet, weil das Schienennetz in diesem Zustand nach dem Krieg auch in einer unglaublichen Grö-
ße vorhanden war. Es war größer, als es heute ist. (...) Was noch hinzukam, waren die rechtlich etwas kompli-
zierten Verhältnisse in der Schienenverkehrspolitik bei der Nachfolgerin der deutschen Reichsbahn in der
Bundesrepublik. (...) Das traf auch insoweit zu, als zum Beispiel die Deutsche Bundesbahn für sämtliche
Flüchtlinge aus dem gesamten Gebiet der Reichsbahn die Sozialleistungen übernommen hat. Und ich möchte
einmal die Erinnerung darauf lenken, dass das ein Betrag von 2 Milliarden war, der damals geleistet worden ist
und der natürlich auch den Staatssäckel erheblich belastet hatte. Wenn man so will, im Vergleich der Ver-
kehrsträger, muss man sagen, die Schiene hat eigentlich mit einem Defizit begonnen, dass sie bis zu dem Zeit-
punkt begleitete, bis wir sie über die Bahnreform wieder entschuldet haben.“ 196

Allerdings hat sich die hohe Bedeutung des Schienenverkehrs trotz vieler verkehrspo-

litischer Anstrengungen nicht in der wirtschaftlichen Entwicklung der Deutschen Bundesbahn

niedergeschlagen. Die systembedingten Vorteile des Lkw gaben letzten Endes den Ausschlag

dafür, dass er sich gegenüber dem Güterverkehr der Bundesbahn durchsetzen konnte.
Herr A: „ Es hat sich dann im Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern gezeigt, dass die Bahn im Güterver-
kehr sehr schnell ins Hintertreffen geriet. Das hat sicherlich etwas mit der Infrastruktur zu tun. Das hat nach
meiner Meinung aber vornehmlich damit zu tun, dass der Lkw, so wie wir das heute sehen, im Bereich des
Güterverkehrs das flexiblere Transportmittel ist. Dazu zählt insbesondere der unschlagbare Vorteil, ungebro-
chene Verkehre durchführen zu können. Straßenverkehrspolitik, was die Nutzung des Kraftfahrzeugs angeht,
da haben Sie in dieser These sicherlich recht, hat sich weitgehend ganz ohne Zutun des Staates entwickelt.“  

Herr B: [Schon] in der Hochzeit der Schiene (...) [zeigte sich,] dass eine Politik ṕro Schiene  ́nicht gegriffen
hat, weil der Lkw eine Eigendynamik entwickelt hatte, zum Beispiel durch die Vorteile des ungebrochenen
Verkehrs. Ein anderer Vorteil war, dass insbesondere große Firmen ihren Werkverkehr über den Lkw abgewi-
ckelt haben. Da zeichneten sich bereits die späteren Entwicklungen ab.“
Herr A: „ Nun noch einige Bemerkungen zum Individualverkehr. Sie haben in Ihrer These 1955 als Ausgangs-
datum genommen. Das ist ja fast gleichbedeutend mit dem Beginn der Massenmotorisierung. Jetzt kann man
sich im Sinne des ‚Henne-Ei-Problems’  darüber unterhalten, was denn hier eigentlich ‚the driving factor’  ge-
wesen war. Hat man die Infrastruktur geschaffen, damit das stattfinden kann, oder war es nicht gerade die
Nachfrage im Bereich des Individualverkehrs? Wie bei vielen ‚Henne-Ei-Problemen’  ist es auch hier nach
meiner Meinung müßig, darüber zu streiten oder zu versuchen, diese Frage zu beantworten. (...) [Die] Ver-
kehrspolitik und die Ordnungspolitik [haben] bei der Gestaltung der Infrastruktur versucht, [die] Balance zwi-
schen Straße und Schiene zu halten. Ob ihr das gelungen ist?“ 197

                                               
195 Interview Nr. 43, Seite 1f.
196 Interview Nr. 46, Seite 1f.
197 Interview Nr. 46 und 47, Seite 1ff. – Passagen anonymisiert.
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17.4.2.4 Einschätzungen durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG

Ein leitender Mitarbeiter der DB AG vermutet, dass Einflüsse aus der Zeit des Natio-

nalsozialismus die deutsche Verkehrspolitik in der Nachkriegszeit beeinflusst haben – be-

gleitet von intensiven politischen Aktivitäten der Autolobby und einem passiven Lobbying

durch die Bundesbahn.
„ Nach der Nazizeit war möglicherweise ein moralisches Defizit in Deutschland vorhanden. (...) [Der] Auto-
bahngedanken hatte Fortbestand. Entsprechende Vorstellungen wurden im Verkehrswegebau umgesetzt. Die
Deutsche Bundesbahn spielte dabei eine entsprechende Rolle. [Sie] war untergeordnet im eigenen Hause. Die
Automobilunternehmen waren in ihrer Lobbyarbeit viel freier.“ 198

Ein anderer langjähriger leitender Mitarbeiter der Bundesbahn betont die Rolle der

Startbedingungen. Diese hatten einen großen Anteil daran, dass sie rasch in eine missliche

Lage kam.
„ Die wichtigste Weichenstellung nach dem Zweiten Weltkrieg war die Zuordnung der Wiederaufbaukosten.
(...) Es wurde festgelegt, dass die Bundesbahn als Behörde aus eigener Kraft für die Wiederherstellungen eines
funktionierenden Schienennetz zu sorgen hatte. Im Bereich des Straßenbaus gab es andere Finanzierungsquel-
len. Außerdem gab es in der Politik noch kein Gefühl dafür, welche möglichen Veränderungen im Verkehrsbe-
reich eintreten könnten.“ 199

Die Fehleinschätzung der Politik im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Bundes-

bahn bestätigt auch ein im Rahmen der politischen Kommunikation tätiger leitender Mitar-

beiter der DB AG. Er hebt die Beseitigung der Kriegsschäden ebenfalls als entscheidende

politische Weichenstellung zu Ungunsten der Bundesbahn hervor.
„ Dies war ein, wenn nicht der, entscheidende(r) Wettbewerbsnachteil gegenüber dem motorisierten Straßen-
verkehr. Zunächst ging man ja auch noch davon aus, dass die Deutsche Bundesbahn – wie ihr Vorgänger vor
dem Zweiten Weltkrieg – weiterhin profitabel betrieben werden konnte. Anfangs war das ja auch noch so. Die
bis in die 60er Jahre noch positiven Ergebnisse gingen auf die guten wirtschaftlichen Ergebnisse im Bereich
des Güterverkehrs zurück, durch den die negativen Ergebnisse im Bereich des Schienenpersonenverkehrs aus-
geglichen werden konnten. Heute ist das ja eher anders herum, heute wird der Güterverkehr vom Schienenper-
sonenverkehr mitgetragen.“ 200

Im Doppelinterview vertraten zwei leitende Mitarbeiter der DB AG aus dem Unter-

nehmensbereich Fahrweg die Auffassung, dass die Politik vom Ausmaß der Motorisierung

überrascht wurde und ihn nicht vorhergesehen hat.
Herr A: Die Massenmotorisierung hatte meiner Meinung nach eine Eigendynamik entwickelt, an der sich der
Straßenbau orientiert hat. Wenn sich die Massenmotorisierung nicht so schnell entwickelt hätte, wäre der Stra-
ßennetzausbau nicht so schnell erfolgt. Vor der Massenmotorisierung gab es kein qualitativ hochwertiges und
eng vermaschtes Straßennetz. Der MIV konnte sich daher gleich von Beginn an in die ‚richtige‘ Richtung ent-
wickeln. (...) 
Herr B: Im Rahmen der Massenmotorisierung gab es eine ähnliche Entwicklung wie 100 Jahre vorher. Die Ei-
senbahn ist damals gegenüber den Pferdefuhrwerken in ähnlicher Weise gewachsen wie das Automobil gegen-
über der Eisenbahn. Eine Renaissance der Eisenbahn ist meiner Meinung nach heute nicht mehr zu erwarten,
denn die Konkurrenzverhältnisse auf dem Verkehrsmarkt haben sich gefestigt und ändern sich nur sehr schwer.
Die Eisenbahn besaß das noch vorhandene alte, leistungsfähige Netz, abgesehen von den Kriegsschäden. Bis
ca. 1955 ging man davon aus, dass das auch ausreichte.“ 201

17.4.2.5 Zusammenfassung und Bewertung

Bei der Auswertung der Stellungnahmen zu dieser These waren gegen Ende der Inter-

viewreihe deutliche Sättigungstendenzen. In der folgenden Übersicht die  wesentlichen Ein-

                                               
198 Interview Nr. 1, Seite 2.
199 Interview Nr. 3, Seite 2.
200 Interview Nr. 13, Seite 1.
201 Interview Nr. 15 und 16, Seite 1 – Passagen anonymisiert.
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flüsse auf die Infrastrukturpolitik (Planung, Bau, finanzieller und institutioneller Rahmen)

dargestellt. Aufgrund der differenzierten und ausführlichen Stellungnahmen wurden mehr

Punkte vergeben als Experten befragt wurden. Ein Punkt wurde vergeben, wenn getätigte Äu-

ßerungen zumindest sinngemäß einer Einflussgröße auf die Infrastrukturpolitik zugeordnet

werden konnten. Die Statements wurden in vier Kategorien eingeteilt. Es sollte ermittelt wer-

den, ob die befragten Experten im Hinblick auf die Autoorientierung der Verkehrspolitik die

treibenden Kräfte eher im Bereich der Gesellschaft oder in den Reihen der politischen Ent-

scheider sahen. Die Einteilung war von der Annahme geleitet, dass gesellschaftlicher Druck

(in der Bevölkerung ausgeprägter Wunsch nach individueller Mobilität) zu politischen Reak-

tionen führt. Im Fall geringen gesellschaftlichen Drucks könnte vermutet werden, dass die

treibenden Kräfte einer autoorientierten Verkehrspolitik eher im Bereich der Politik zu finden

waren bzw. sind. Darüber hinaus sollten auch Einflüsse erfasst werden, die der Bundesbahn

zugeordnet werden konnten. Es gab nämlich auch politische Tendenzen, die auf die Stärkung

ihrer Wettbewerbsposition abzielten. Es gab aber auch Einschätzungen, die ihr eine Mitschuld

an der eingetretenen Entwicklung zugewiesen haben. 68 Statements konnten erfasst werden:

Nr. Keine aktive Rolle der Politik zugunsten eines Verkehrsträgers Anzahl (Σ= 4)

1 Von Bevorzugung des Autos kann nicht gesprochen werden *** *
Politische Einflüsse zu Gunsten des Straßenbaus bzw. zu Lasten der DB Anzahl (Σ= 39)

2
Politische Zielsetzung „Autoorientierung“ aus der Nazizeit wurde fortgesetzt oder geht
auf den starken Einfluss der Autolobby und der gut organisierten Straßenbauverwaltung
auf die Verkehrspolitik zurück

** ***********

3 Vernachlässigung der Eisenbahn, da das Schienennetz als ausreichend galt und ange-
nommen wurde, dass die DB Gewinne erzielen würde * * ****** *

4 Falsche Weichenstellung, dass DB Kriegsschäden selbst beseitigen musste * ****

5 Fehleinschätzung bzw. Unterschätzung der Entwicklung der Motorisierung202 ** ***** **
Gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse Anzahl  (Σ = 12)

6 Wunsch der Bürger nach Motorisierung („ Faszination Auto“ )203 *** *** ***** *
Politische Einflüsse zu Gunsten der DB Anzahl (Σ = 9)

7 Finanzmittel für Modernisierung des Streckennetzes (z. B. Elektrifizierung) * *** ***

8 Wichtige Rolle des Schienenverkehrs in Ballungsgebieten * *
Einflüsse durch Unternehmensentscheidungen der DB Anzahl (Σ= 4)

9 Ineffiziente Verwendung der zur Verfügung gestellten Mittel z. B. durch mangelhaftes
Marketing oder falsche unternehmerische Zielsetzungen * ***

Tabelle 46: Statements zu Einflüssen auf die Autoorientierung der deutschen
Verkehrspolitik seit der Gründung der Bundesrepublik204

                                               
202 Daraus folgt beispielsweise, dass der Straßenbau der Motorisierung hinterherhinkte. Aufbauend auf diese

Entwicklung wird der bedarfsgerechte Ausbau der Straßeninfrastruktur gefordert.
203 Hintergründe sind zum Beispiel die Bedeutung des Autos als Freiheits- oder Statussymbol bzw. die emotio-

nale Bindung an das Auto. Dieser These zugeordnet werden auch die Hinweise auf die systembedingten
Vorteile des Automobils gegenüber der Bahn.

204 Quelle: Eigene Datenerhebung und Auswertung.



Teil 4: Handlungsoptionen im Politikfeld Raumordnung

Seite 278

Statement eines Vertreters „Wirtschaft und ADAC“ (7 Interviews, 10 Statements) *
Statement eines Vertreters „Verwaltung“ (9 Interviews, 11 Statements) *
Statement eines Vertreters „bahnaffine Politikakteure“ (21 Interviews, 35 Statements) *
Statement eines Vertreters „Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG“ (9 Interviews, 12 Statements) *

Bewertung
Gleichbehandlung der Verkehrsträger
Es gab weder Auto- noch Bahnorientierung
4 Statements

These 1 *** *

Einflüsse aus dem Bereich der Politik
Autoorientierte Zielsetzungen wurden umgesetzt
Entwicklungen wurden falsch eingeschätzt
39 Statements

Thesen

2 bis 5

*** ***
***********************
**********

Einflüsse aus dem Bereich der Gesellschaft oder der DB
bzw. Einflüsse zugunsten der Bahn
Bürger wollten individuelle Motorisierung
Auch die Bahn wurde gefördert
Bahn leistete Beitrag zu Bedeutungsverlust
25 Statements

Thesen

6 bis 9

**** *******
************ **

Tabelle 47: Statements zur Autoorientierung der Verkehrspolitik205

Wirtschaft und ADAC
Innerhalb dieser Gruppe scheint die Auffassung vorzuherrschen, dass die Dominanz

autoorientierten Aspekte im Verkehrswegebau nicht auf eine aktive Rolle der Politik zurück-

geführt werden kann. 9 von 10 Statements dieser Gruppe ließen sich Thesen zuordnen, die auf

eine passive, reagierende Rolle der Politik hindeuten.

Verwaltung
In dieser Gruppe konnten 11 Statements erfasst werden. Lediglich 3 Mal wurde dabei

der Politik eine aktive Rolle zugedacht. Betont wurde in drei Fällen, dass die Schiene von der

Politik nicht vergessen wurde, was sich zum Beispiel in enormen Finanzmitteln für die Elekt-

rifizierung oder die Modernisierung von Brücken ausdrückte.

Bahnaffine Verbände
Diese Gruppe war in der Interviewreihe stark vertreten, denn ihr konnten 20 Ge-

sprächspartner zugeordnet werden, die in 35 Statements zu Einflussfaktoren auf die deutsche

Verkehrspolitik eingingen. Davon wurde in 23 Fällen der Politik eine aktive Rolle bei der

Autoorientierung des Verkehrswegebaus zugedacht. Gleichzeitig wurde aber auch darauf hin-

gewiesen, dass die Bahn von der Politik finanziell unterstützt wurde, die entsprechenden

Mittel aber teilweise nicht effizient eingesetzt wurden.

Mitarbeiter der Deutschen Bundesbahn bzw. der Deutschen Bahn AG
Von den 12 Statements zielten 10 auf eine aktive Rolle der Politik im Bereich des

Verkehrswegebaus ab. Kritisiert wurde vor allem die falsche Weichenstellung, dass die Deut-

                                               
205 Quelle: Eigene Datenerhebung und Zusammenstellung. Durch den nur begrenzten zur Verfügung stehenden

Zeitrahmen konnte das Interviewsample nicht ausgeweitet werden. Von daher handelt es sich aufgrund des
relativ geringen Stichprobenumfanges um keine für die verkehrspolitische Szene repräsentative Auswertung.
Allerdings lassen sich einige aussagefähige Tendenzen feststellen.
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sche Bundesbahn für die Beseitigung der Kriegsschäden im Schienennetz aus eigener Kraft

sorgen musste. Dies war mit ein Grund dafür, dass der Schienenverkehr im noch jungen deut-

schen Verkehrsmarkt schlechtere Startchancen als der Straßenverkehr hatte.

18 Infrastrukturelle Rahmenbedingungen des Wettbewerbs zwischen
Straße und Schiene

„Fachkräfte gesucht Autodemontierer – ein Job mit Zukunft“206

18.1 Planung der Straßeninfrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland

18.1.1 Planungsebenen und Verwaltungen

Auf jeder betrachteten Ebene setzt Planung einen Planungsträger voraus, der jedoch

nicht immer identisch mit dem späteren Maßnahmenträger ist. Bei der Planung öffentlicher

Straßen dient handelt es sich um eine dem jeweils zuständigen Träger überantwortete öffentli-

che Aufgabe.

Planungsebenen im Straßenbau Straßengesetzgebung
Bundesplanung Bundesgesetze

Landesplanung
Regionalplanung

Landesgesetze

Ortsplanung, Kreisplanung
(Kommunalplanung)

Kommunale Satzungen

Tabelle 48: Planungsebenen im Straßenbau207

Auf jeder Planungsebene gibt es eine Verwaltung, die die Interessen des Straßenbaus

vertritt. Oft werden auch private Planungsbüros herangezogen. Folgende Verwaltungshierar-

chie ist in Deutschland – entsprechend den politischen Ebenen – anzutreffen:
�

 Bundesstraßenbauverwaltung
Die deutschen Fernstraßen werden von der Abteilung Straßenbau im BMVBW verwaltet. Im Rahmen der
Auftragsverwaltung werden Planung, Bau und Unterhaltung dieser Straßen von den Ländern ausgeführt.208

Es gibt keine ausführenden Unterbehörden des Bundes.
�

 Straßenbauverwaltungen der Bundesländer
Jedes Bundesland verfügt über eigene Landesverwaltungsbehörden für den Straßenbau. Sie werden tätig im
Rahmen der Auftragsverwaltung der Fernstraßen des Bundes sowie den Ausbaumaßnahmen der Landesstra-
ßen. Damit das Landesstraßennetz einheitlich gestaltet werden kann, ist manchen Landesstraßenbaubehörden
auch die Auftragsverwaltung für die Kreisstraßen übertragen.

�
 Kommunale Straßenbauverwaltungen

Hierbei handelt es sich um Kreisbauämter, die in einigen Bundesländern bei den Kreisverwaltungen angesie-
delt sind. Sie nehmen Verwaltungs- und Bauaufgaben an den Kreisstraßen wahr. Auf der Ebene der Gemein-
den werden die Straßen teilweise durch spezielle technische Behörden, z. B. Tiefbauämter, betreut.

                                               
206 Überschrift einer Anzeige in: Spiegel special 9/1997, Seite 157.
207 Vgl. Kodal, Kurt: Straßenrecht, 6. Auflage, München 1999, Seite 920 sowie Natzschka, Henning: Straßen-

bau – Entwurf und Bautechnik; Stuttgart 1997, Seite 13. Vgl. dort auch eine Übersicht über die wichtigsten
für den Straßenbereich relevanten Bundesgesetze. Nach § 16 FStrG bestimmt der Bundesminister für Ver-
kehr im Benehmen mit den Landesplanungsbehörden der beteiligten Länder die Planung und die Linienfüh-
rung der Bundesfernstraßen. Die Linienbestimmung von Ortsumgehungen findet seit 1997 nicht mehr durch
den Bundesverkehrsminister statt. Dies bezieht sich auf Ortsumgehungen, die Teil einer Bundesstraße sind.
Die Bundesgesetze werden vom Bundestag unter Beteiligung des Bundesrates beschlossen und im Ver-
kehrsausschuss des Bundestages beraten. In entsprechender Weise haben die Ländergesetze Gültigkeit er-
langt. Hier erfolgen die Beschlüsse in den Länderparlamenten. Auf Ebene der Kommunen erlassen die kom-
munalen Baulastträger für ihre Gemeinden unter Beachtung der übergeordneten Gesetzgebung kommunale
Satzungen.

208 Gemäß Art. 90, Abs. 2 und Art. 85 GG.
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Ähnlich wie PETERS allgemein für die deutsche Verwaltungsorganisation feststell-

te209, ist die Organisation der Straßenverwaltungen sehr kompliziert und unübersichtlich. Von

Bundesland zu Bundesland sind die Zuständigkeiten unterschiedlich geregelt.210 In der Praxis

werden Straßenfachplanungen oder auch die Bauüberwachung von privaten Ingenieurbüros

durchgeführt. Die Einbindung verwaltungsexterner Straßenbauingenieure stellt für die jewei-

ligen Behörden eine gute Möglichkeit dar, flexibel und schnell Straßenbauplanungen umzu-

setzen, ohne von der Einstellung eigener Ingenieure abhängig zu sein. Die Ingenieursleistun-

gen werden i. d. R. nach einer Honorarrechnung vergütet. Aus diesem Grunde können meist

die qualitativ besten Planungsbüros mit den entsprechenden Aufgaben vertraut werden.211

18.1.2 Planungsinstrumente

Für den Straßenbau und den Straßenausbau stehen mehrere Planungsinstrumente zur

Verfügung. Folgende Übersicht gibt eine Darstellung über die Art der Planungsinstrumente

sowie über ihre Anwendungsgebiete:

Anwendungsgebiet Planungsinstrument

Vorbereitende Straßenplanung

• Bestimmung der Linienführung und Planung (§ 16
FStrG)

• Regelung der Zuständigkeiten
• Formulierung materieller Anforderungen

Erfassung des voraussichtlichen Bedarfs an Straßen
und die Zusammenfassung der zu seiner Deckung
erforderlichen Leistungen

Ausbauplanung bzw. Bedarfsplanung
• Gesetz über den Ausbauplan für die Bundesfernstra-

ßen
• Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen in

den Jahren 1971 bis 1985

Den Straßenfachplanungen vorgelagerte sektorale
Entwicklungsplanungen

• Überfachliche, gebietsbezogene (Gesamt-) Ent-
wicklungspläne

• Entwicklungsplanungen für das Verkehrswesen

Planung der örtlichen Straßen
• Flächennutzungsplanung (vorbereitend)
• Bebauungsplanung (verbindlich)

Grundstücksgenaue rechtsverbindliche Objektpla-
nung der Straßen des überörtlichen Verkehrs

Planfeststellung oder Bebauungsplan212

• § 17 Abs. 3 FStrG

Tabelle 49: Planungsinstrumente im Straßenbau213

Die Bestimmung der Linienführung ist ein notwendiger Bestandteil jeder Planung für

den Bau oder die wesentliche Änderung einer Straße. Es werden die Anfangs- und Endpunkte

sowie der grundsätzliche Verlauf der Trasse festgelegt. Zusammen mit der Linienführung sind

auch die übrigen verkehrs- und bautechnischen Planungselemente festzulegen:

                                               
209 Vgl. Peters, Hans: Lehrbuch der Verwaltung; Berlin u. a. O. 1949, Seite 40.
210 Vgl. Salzwedel, Jürgen: Öffentliche Aufgaben und ihre Erfüllung durch die Behörden – Verkehrs- und Nach-

richtenwesen, in: Jeserich, Kurt u. a.: Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band V, Stuttgart 1984, Seite 470ff.,
der einleitend zu dieser Problematik PETERS zitiert.

211 Vgl. Natzschka, Henning: Straßenbau – Entwurf und Bautechnik; Stuttgart 1997, Seite14. Dies betrifft vor
allem die Straßenplanungen in den Gemeinden.

212 Nach § 17 Abs. 3 FStrG (in der geänderten Fassung vom 18.6.1997, BGBl I Seite 1452) kann eine Planfest-
stellung durch einen Bebauungsplan ersetzt werden.

213 Vgl. Kodal, Kurt: Straßenrecht; München 1999, 6. Auflage, § 31ff. Der Bundesverkehrswegebedarfsplan
wird alle fünf Jahre überprüft und fortgeschrieben. Vgl. dazu: Bund für Umwelt und Naturschutz in
Deutschland e.V.: BUNDinfo Verkehr, Nr. 1 und 2; Berlin 2001.
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�
 Die Verkehrsbestimmung ergibt sich aus dem Aufgabenbereich des Planungsträgers nicht immer eindeutig;

Bei Landes- oder Kreisstraßen muss eventuell die einen weiteren Ausbau rechtfertigende Funktion als Auto-
bahnzubringer oder als Schnellverbindung zwischen benachbarten Städten dargelegt werden;

�
 Der Richtquerschnitt: Die Straße kann demnach einbahnig mit zwei oder zweibahnig mit vier oder mehr

Fahrstreifen ausgestaltet sein;
�

 Die Art der Verknüpfung mit dem vorhandenen oder dem geplanten Straßennetz durch höhengleiche oder
kreuzungsfreie Anschlüsse;214

Ein Bedarfsplan stellt den Gesamtrahmen für das zukünftige Bundesfernstraßennetz

dar. In Arbeitskreisen und durch die Aktualisierung von Struktur-, Netz- und Projektdaten

wirken dabei die Bundesländer mit. Er hat das Ziel, den voraussichtlichen Bedarf an Straßen

im Prognosejahr zu decken. Der Kostenumfang der zur Deckung des Bedarfs notwendigen

Baumaßnahmen wird geschätzt. Aus ihm und den möglichen Zuweisungen an Investitions-

mitteln wird der Gesamtinvestitionsbedarf ermittelt. Unter Berücksichtigung finanzieller Re-

striktionen erfolgt eine Dringlichkeitsreihung der Baumaßnahmen. Bedarfspläne werden alle

fünf Jahre dahingehend überprüft, sie entsprechend der zwischenzeitlichen Verkehrsentwick-

lung anzupassen sind.215

Ausbaupläne berücksichtigen die Vorgaben des Bedarfsplans. Sie verteilen die zur

Verfügung stehenden finanziellen Mittel über mehrere Jahre auf die einzelnen Baumaßnah-

men, z. B. im Rahmen von Fünfjahresplänen des Bundes. Sie steuern die Realisierung der

Straßenbauprojekte unter Beachtung der vorher durchgeführten Dringlichkeitsreihung. Sie

bilden ferner die Ansätze für die Festlegung der für den Straßenbau zur Verfügung stehenden

Mittel im Bundeshaushalt.216

Die Entwicklungspläne sind der Bauleitplanung sachlich vorgeordnet. Sie enthalten

eine zusammenfassende Betrachtung und wechselseitige Abstimmung räumlicher, wirtschaft-

licher und sozialer Aspekte der Entwicklung. Die politischen Entscheidungsträger der öffent-

lichen Hand haben die Möglichkeit, für ihren Teilraum eigene Entwicklungsziele festzulegen.

Ein solches Ziel kann zum Beispiel darin bestehen, dass eine Kommune die Bedienung im

öffentlichen Verkehr ohne zusätzlichen Straßenbau verbessern will. Gleichzeitig kann die

öffentliche Hand auch Vorstellungen über Finanzrahmen, Zeitrahmen, Prioritäten oder auch

notwendige organisatorische Maßnahmen in einem Entwicklungsplan, bzw. einem aus ihm

hervor gehenden Entwicklungsprogramm festlegen. In der kommunalpolitischen Praxis

kommt der Entwicklungsplanung eine hohe Bedeutung zu, denn sie wird vom Gemeinderat

als Leitlinie für die Kommunalpolitik beschlossen. Bei der Entwicklungsplanung sind Träger

öffentlicher Belange nicht beteiligt.217

                                               
214 Vgl. Kodal, Kurt u. a.: Straßenrecht; 6. Auflage, München 1999, Seite 954f. Die Linienbestimmung kann

entfallen, wenn bereits der Flächennutzungsplan unter Beteiligung des Straßenbaulastträgers zustande ge-
kommen ist. Dieser weist die Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge
aus. Mit einem Maßstab von 1:5 000 oder 1:10 000 ist die Darstellung im Flächennutzungsplan unter Um-
ständen genauer als bei der straßenrechtlichen Bestimmung der Linienführung, die einen Maßstab von
1:25 000 oder 1:50 000 verwendet.

215 Vgl. ebenda, Seite 934. Ein Bedarfsplan ist nach kein Bauprogramm. Eine unmittelbare Zuordnung von
Baumaßnahme, Zeit und Geld ist nicht vorhanden. Vielmehr handelt es sich bei der gesetzlich beschlossenen
Bedarfsplanung für die Bundesfernstraßen um eine politische Entscheidung. Die Politik legt demnach fest, ob
ein Straßenbauprojekt planerisch weiterzuverfolgen ist.

216 Vgl. ebenda, Seite 935.
217 Vgl. ebenda, Seite 925f. und 1213.
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18.1.3 Die Planfeststellung beim Straßenbau

In der Bundesrepublik Deutschland dürfen Verkehrsinfrastrukturprojekte nur dann ge-

baut oder verändert werden, wenn der zugehörige Plan festgestellt worden ist. Im Rahmen des

Planfeststellungsverfahrens müssen die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und priva-

ten Belange im Rahmen der Abwägung berücksichtigt und abschließend geregelt werden.218

Das Verfahren unterteilt sich dabei in folgende Stufen:
(1) Anordnung des Verfahrens durch Rechtsvorschrift;
(2) Das Anhörungsverfahren: Hierin werden die Interessen der Beteiligten (z. B. Privatpersonen, Um-

weltverbände, Behörden usw.) vorgetragen;
(3) Die Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses: Dadurch erhält das Verkehrs-

infrastrukturprojekt Gesetzeskraft;219

Das Planfeststellungsverfahren für Eisenbahnen hat im Dritten Reich seinen Eingang

in das Reichsautobahngesetz gefunden. Darin ist auch der Vorbehalt zugunsten der Reichsor-

gane enthalten, über die Zulässigkeit, Art und Umfang von Enteignungen zu befinden. Das

Bundesfernstraßengesetz hat das Planfeststellungsrecht völlig neu geregelt und seinen Gel-

tungsbereich von den Bundesautobahnen auch auf die Bundesstraßen ausgedehnt. Es dient

seitdem unter anderem als Vorbild für die Landesstraßengesetze, für das Personenbeförde-

rungsgesetz und für die Eisenbahngesetze der Bundesländer.220

18.1.4 Ergänzende Planungsinstrumente

Mit einer großen Anzahl von Planungsvorschriften und –richtlinien wird nach der Be-

stimmung der Linienführung einer Straße der Bauvorentwurf durchgeführt. Diese Sammlung

von Planungshilfsinstrumenten ist unter dem Namen „Richtlinien für die Anlage von Straßen“

(RAS) bekannt. Je nach Geltungsbereich werden unterschieden:

Richtlinie Geltungsbereich Richtlinie Geltungsbereich

RAS-Ew Entwässerung RAS-Ö Öffentlicher Personennahverkehr

RAS-K Knotenpunkte RAS-Q Querschnitte

RAS-L Linienführung RAS-Verm Vermessung

RAS-LG Landschaftsgestaltung RAS-W Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

RAS-N Netzgestaltung RAS-K-2 planfreie Knotenpunkte

Tabelle 50: RAS - Geltungsbereiche221

Die RAS werden noch ergänzt durch „Richtlinien für die Entwurfsgestaltung im Stra-

ßenbau“  (RE) sowie weitere technische Vorschriften, Empfehlungen, Richtlinien und Merk-

                                               
218 Die Notwendigkeit für ein solches Verfahren ergibt sich nach MÜLLER daraus, dass vom Bau oder der Än-

derung von Anlagen häufig nicht nur die zukünftigen Nutzer der Anlage oder die jeweilige Fachplanung be-
troffen sind, sondern oft auch angrenzende Grundbesitzer, Anwohner, die Öffentlichkeit oder andere Fach-
planungen. Diesen soll durch die frühzeitige Beteiligung die Gelegenheit gegeben werden, ihre Interessen
noch vor dem Baubeginn in die entsprechende Planung einzubringen. Vgl. Müller, Wolfgang: Städtebau;
Stuttgart 1979, Seite 139.

219 Köberlein, Christian: Verkehrslexikon; München 1997, Seite 138 und Wormuth, Rüdiger; Schneider, Klaus-
Jürgen (Hrsg.): Baulexikon, Berlin 2000, Seite 190.

220 Vgl. Kodal, Kurt: Straßenrecht, 6. Auflage, München 1999, Seite 701f.
221 Quelle: Natzschka, Henning: Straßenbau – Entwurf und Bautechnik; Stuttgart 1997, Seite 31, eigene Dar-

stellung.



Teil 4: Handlungsoptionen im Politikfeld Raumordnung

Seite 283

blätter.222 Weitere Hilfsmittel sind technische Regelwerke. Sie sollen sicherstellen, dass Bau-

ten technisch, verkehrlich und wirtschaftlich einwandfrei geplant, hergestellt sowie unterhal-

ten werden. Z. B. arbeiteten im DIN-Normenausschuss „Bauwesen“ , Fachbereich 10 (Stra-

ßen) zur Mitte der 90er Jahre 10 Arbeitsausschüsse.223 Die Mehrzahl der technischen Regel-

werke für das Straßenwesen gibt die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen

e. V. heraus. Dabei werden Mustervertragsunterlagen, Richtlinien und Merkblätter unter-

schieden. Die Richtlinien entfalten ihre Wirkungen nur innerhalb der Verwaltung. Überge-

ordnete Behörden erlassen sie an nachgeordnete Dienststellen. Dadurch wird das Verwal-

tungshandeln rationalisiert und die Rechtsanwendung vereinheitlicht. Den herausgegebenen

Merkblättern können detaillierte Handlungsanweisungen entnommen werden. Den Straßen-

baubehörden und den Bauämtern steht somit ein umfangreiches Instrumentarium zur Verfü-

gung, das ihre Arbeit unterstützt und vereinfacht.224 Ein wichtiger Akteur bei der Weiterent-

wicklung der Straßenbauplanung ist die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e. V.,

ein Zusammenschluss von Straßenbau- und Straßenverkehrsingenieuren aus den Bereichen

Verwaltung, Wissenschaft, Lehre und Industrie. In zahlreichen Arbeitsgruppen und Aus-

schüssen werden die verschiedenen Fachgebiete des Straßenbaus behandelt. In der Loseblatt-

sammlung „Straßenbau von A bis Z“  wird der Kenntnisstand ständig aktualisiert. Mit dem

„Elsner“  wird jährlich eine Kurzfassung dieser Unterlagen veröffentlicht.225

18.1.5 Widmung nach Straßenrecht

Straßen werden erst nach ihrer Widmung zu öffentlichen Straßen. Dann unterliegen sie

dem Gemeingebrauch und der Sondernutzung nach öffentlichem Recht. Der Eigentümer des

Grundstücks der vormals privaten Straße ist nach der Widmung nur dazu befugt, solche

Rechte einzuräumen, die über den Gemeingebrauch hinausgehen und diesen dabei nicht be-

einträchtigen. Erst nach der Widmung, können die Straßenanlieger zu Erschließungsbeiträgen

herangezogen werden. Ferner erwachsen den öffentlich-rechtlichen Trägern der Straßenbau-

last Verpflichtungen für die Erfüllung aller mit dem Bau und dem Betrieb der Straßen entste-

henden Aufgaben. Die Straßenbenutzer haben keinen Anspruch auf die Widmung einer Straße

für den öffentlichen Verkehr. Die Widmung durch Verfügung einer mit Hoheitsrechten aus-

gestatteten Behörde erfolgt ausschließlich im öffentlichen Interesse.226

                                               
222 Vgl. ebenda, Seite 31f.. Bei den Entwurfsunterlagen nach RE handelt es sich um eine Zeichenvorschrift für

die einheitliche Gestaltung der Entwurfsunterlagen im Straßenbau.
223 DIN-Normen dienen der Rationalisierung, der Qualitätssicherung, der Sicherheit, der Verständigung in Wirt-

schaft, Technik, Wissenschaft, Verwaltung und Öffentlichkeit.
224 Vgl. Schmuck, Alfred: Kommunaler Straßenbau – Beiträge zum Bau- und Erhaltungsmanagement; Mün-

chen–Neubiberg 1993, Seite 5.
225 Vgl. Müller, Wolfgang: Städtebau; Stuttgart 1979, Seite 292.
226 Vgl. Werner, Jan: Nach der Regionalisierung – Der Nahverkehr im Wettbewerb, Dortmund 1998, Seite 131f.
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18.1.6 Gestaltung des Straßennetzes

Die Gestaltung des deutschen Straßennetzes baut auf einer differenzierten Infrastruk-

tur auf. Entsprechend den verkehrs- oder raumplanerischen Bedeutung werden die Straßen in

hierarchische Netzstufen eingeordnet.

Straßenfunktion Untergliederung Verkehrsbedeutung

Überörtliche Straßen Klassifizierte Straßen
Verbindung von Wohn- und Industriestandorte; Her-
stellung von überregionalen und internationalen
Fernverbindungen.

Außerortsstraßen

Für den Verkehr außerhalb bebauter Gebiete. Sie
stellen die Verbindung zum überörtlichen Straßen-
netz sowie zwischen Gemeinden und Ortsteilen her.
Sie dienen auch der Erschließung der Flurmark.

Stadt- und Gemeinde-
straßen

Innerortsstraßen Sie dienen dem Verkehr innerhalb bebauter Gebiete.

Ländliches Wegenetz

Verbindungswege
Land- und forstwirtschaftliche
Wege
Wege in Rebanlagen und Son-
derkulturen
Sonstige Wege

Zur Erschließung der Flurmark

Tabelle 51: Gliederung des Straßen- und Wegenetzes nach Funktionen227

Besonders in den 70er Jahren wurden zur Begründung von Bundesfernstraßenplanun-

gen der Länder oft auch raumordnerische Aspekte angeführt. Staatlichen Investitionsmaß-

nahmen wurde unterstellt, dass sie besonders in ländlichen und strukturschwachen Gebieten

regionalwirtschaftlichen Nutzen in Form von neu entstehenden oder gesicherten Arbeitsplät-

zen entfalten würden. Die mangelnde regionale und ortsspezifische Differenzierung dieser

Effekte führte dazu, dass die entsprechenden Nutzenangaben unrealistisch waren.228 LUT-

TER/STRIPPGEN führen folgende Kritikpunkte an:
�

 Von einer Fernstraßenbaumaßnahme werden Branchen und Betriebstypen in unterschiedlicher Weise betrof-
fen. Die regionalwirtschaftlichen Effekte können demnach erst dann beurteilt werden, wenn die sektoral un-
terschiedlichen Wirkungszusammenhänge bekannt sind.

�
 Arbeitsplatzeffekte sind niemals auf eine einzige staatliche Fördermaßnahme zurückzuführen. Daher sollte

auch das Wirkungsgefüge von Fördermaßnahmen über alle Planungsebenen hinweg beurteilt werden.
�

 Neue Arbeitsplätze in strukturschwachen Regionen verändern über Einkommenseffekte das Wanderungs-
und Pendlerverhalten der Arbeitnehmer. Dies kann die regionale Umweltqualität beeinflussen.229

Das Straßennetz außerhalb des Bereiches der Bundesfernstraßen ist in seiner Struktur

und in seiner Finanzierung heterogen ausgestaltet. Für diesen Teil des Straßennetzes existiert

keine Gesamtplanung. Es dominieren regional und lokal differenzierte Planungskonzepte.230

Die entsprechende innerregionale räumliche Differenzierung kann auf Ebene der Bundes-

raumordnung nicht geleistet werden. Gleichwohl wurden zahlreiche Projektvorschläge im

Bundesfernstraßenbau von den jeweiligen Ländern kaum mit quantifizierten Nutzenerwartun-

gen begründet. Zwar wurde Mitte der 70er Jahre der generelle Ausbauzustand des Straßennet-

zes von den Bundesländern durchweg positiv beurteilt, dennoch meldeten diese einen um-

fangreicher Bedarf von Fernstraßenbaumaßnahmen in den Maßnahmenteilen der entspre-

                                               
227 Quelle: Natzschka, Henning: Straßenbau – Entwurf und Bautechnik; Stuttgart 1997, eigene Darstellung und

Zusammenstellung.
228 Vgl. Lutter, Horst; Strippgen, Felicitas: Raumordnerische Gesichtspunkte als Motive für die Autobahnpla-

nungen der Länder, in: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 6, 1979, Seite 363.
229 Vgl. ebenda, Seite 363f.
230 Vgl. VCD und Öko-Institut: Hauptgewinn Zukunft; Freiburg 1998, Seite 74.
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chenden Landesplänen an.231 Neuen Autobahnen wurden dabei generelle Arbeitsplatzeffekte

unterstellt. Folgende raumordnerische Argumentationskette wurde dabei  – in unterschiedli-

cher Kombination der zur Verfügung stehenden Substantive – verwendet:
Voraussetzung.
Grundlage.
von entscheidender
von grundlegender

Bedeutung für die Landesentwicklung.

wichtiges Anliegen.

Der Ausbau der
Straßen ist

Ziel raumordnerischer Maßnahmen.
Zubringerfunktion.
Anbindungsfunktion.
Verbindungsfunktion.
Erschließungsfunktion.
Entlastungsfunktion.

Der Ausbau der
Straßen hat

standortbildende Kraft.

Verbesserung der VerkehrserschließungDer Ausbau der
Straßen bringt Verbesserung der Verkehrsbedienung

und spielt eine ausschlaggebende sowie über-
geordnete Rolle für Netzbildung und wirt-
schaftliche Entwicklung.

Schaffung gleicher Lebensbedingungen
Entwicklung
Stärkung
Förderung
Steigerung
Sicherstellung

Der Ausbau der
Straßen ist zur

Sicherung

von Gesellschaft und Wirtschaft erforderlich

Tabelle 52: Raumordnerische Begründungen für den Fernstraßenbau der 70er Jahre232

In vielen Verkehrsplänen der 70er Jahre werden auch negative Folgewirkungen des

Fernstraßenbaus angesprochen. Auf sie wird jedoch nicht im Detail eingegangen. LUT-

TER/STRIPPGEN weisen bereits 1979 darauf hin, dass sich der finanzielle Spielraum öffent-

licher Haushalte für Straßenneu- und ausbau verengen wird, da die notwendigen Instandhal-

tungs- und Bestandssicherungsmaßnahmen weiter an Bedeutung gewinnen und an Dringlich-

keit zunehmen werden.233 Die strategischen Zielsetzungen verschiedener auto- und straßen-

bauaffiner Verbände beziehen sich seit den 90er Jahren daher verstärkt auf alternative Mög-

lichkeiten der Mittelbeschaffung für den Straßenbau.234

Zum konkreten Entwurf von Bestandteilen des Straßennetzes wurden Funktionen de-

finiert, denen die Straßen dienen sollen. Indem sich die entwurfstechnischen Grundsätze daran

orientieren, werden den Straßenbenutzern durch das Erscheinungsbild der Straße die ver-

schiedenen Nutzungsarten verdeutlicht. Durch die Einteilung der Straßenfunktionen in drei

Gruppen entsteht eine Einheitlichkeit, mit der die richtige Nutzung und das richtige Verkehrs-

verhalten begünstigt werden sollen:235

                                               
231 Vgl. Lutter, Horst; Strippgen, Felicitas: Raumordnerische Gesichtspunkte als Motive für die Autobahnpla-

nungen der Länder, in: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 6, 1979, Seite 365. Dort findet man eine
Auswahl entsprechender Passagen aus Landesverkehrsplänen der 70er Jahre.

232 Quelle: Ebenda, Seite 368, eigene Darstellung. Vgl. dort auch eine beispielhafte Sammlung entsprechender
Begründungen für Fernstraßenbaumaßnahmen aus dem Gesamtverkehrsplan Bayern von 1975.

233 Vgl. ebenda, Seite 371.
234 Verbände wie die Deutsche Strassenliga, der Hauptverband der Bauindustrie oder der BDI setzen sich für

private Finanzierungsmodelle im Fernstraßenbau ein. Vgl. Teil II dieser Arbeit, Kapitel 7.
235 Vgl. Natzschka, Henning: Straßenbau – Entwurf und Bautechnik; Stuttgart 1997, Seite 36.
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�
 Rein verkehrliche Verbindungsfunktionen;

�
 Teilweise verkehrliche Erschließungsfunktionen;

�
 Nicht verkehrliche Aufenthaltsfunktionen;

Darüber hinaus werden die Straßen auch nach folgenden Kategorien unterschieden,

die über wesentliche Gestaltungselemente im Straßenbau entscheiden.
�

 Die Lage: Innerhalb oder außerhalb bebauter Gebiete;
�

 Die Nutzung des Straßenumfeldes: Anbaufrei oder angebaut;
�

 Die Aufgabe der Straßenverbindung: Erschließung oder Aufenthalt;

Straßen mit Verbindungsfunktion werden auch nach ihrer Stellung im Straßennetz

unterschieden. Dabei erfolgt eine Einteilung, die sich am Modell der zentralen Orte orien-

tiert.236 Für den Ausbaustandard einer Straße sind die Entfernung und die Fahrtzeit zum je-

weiligen Zentrum maßgeblich. Hierbei dient die erwartete Geschwindigkeit mit dem Pkw

(Sollgeschwindigkeit) als Beurteilungskriterium. Daraus werden die Entwurfsgeschwindigkeit

für die Linienführung und die Bemessungsgeschwindigkeit für die Gestaltung der Straßen-

querschnitte abgeleitet. Danach ergeben sich „ annehmbare Fahrtdauern“ :
�

 Annehmbare Reisezeit zu einem Oberzentrum: 40 bis 60 Minuten;
�

 Annehmbare Reisezeit zu einem Mittelzentrum: 30 Minuten;
�

 Annehmbare Reisezeit zu einem Unterzentrum: bis 20 Minuten;

Mit der Sollgeschwindigkeit legt man innerhalb der annehmbaren Reisezeit die Stan-

dardentfernung zurück. Der Standardentfernungsbereich definiert die Einteilung der Straßen

in die jeweiligen Funktionsstufen. Dabei soll im Rahmen der Netzplanung das obere Ge-

schwindigkeitsniveau erreicht werden, wenn dies umweltverträglich zu realisieren ist. Wenn

eine Verbindungsstraße unter der unteren Grenze der angegebenen Geschwindigkeiten liegt,

weist sie Mängel aufgrund ihrer unzureichenden Verbindungsqualität auf.237

18.1.7 Die Straßenbaulast

Die Straßenbaulast war früher unter dem Namen Wegebaulast bekannt. Sie stellt die

Verpflichtung einer Gebietskörperschaft dar, bestimmte dem öffentlichen Verkehr dienende

Straßen zu planen, zu bauen und zu unterhalten.238 Sie umfasst alle Aufgaben, die beim Bau

und bei der Unterhaltung öffentlicher Straßen bestehen.239

�
 Der Bau einer Straße liegt dann vor, wenn eine Verbindung zwischen zwei Punkten hergestellt wird, die

vorher nicht bestand;
�

 Alle anderen Maßnahmen an einer bereits vorhandenen Straße stellen die Unterhaltung dar. Die Straßener-
weiterung ist daher typischerweise eine Unterhaltungsmaßnahme, dabei kann eine bestehende Fahrbahn ver-
breitert oder eine neue Fahrbahn angelegt werden;

Die Straßenbaulast beinhaltet somit nicht nur technische Aspekte, sondern geht von

der jeweiligen Planung des Straßennetzes des jeweiligen Baulastträgers bis hin zur Beseiti-

                                               
236 Zur Einteilung der Funktionsmerkmale von Straßen vgl. ebenda, Seite 37.
237 Vgl. ebenda. Ab Seite 40 wird dort das entsprechende zur Verfügung stehende Planungsinstrumentarium

detailliert dargestellt. Die Entwurfssystematik im Straßenbau gehorcht folgendem Prinzip: Die Straßen wer-
den in Kategoriengruppen eingeteilt. Innerhalb einer Kategoriengruppe erfolgt noch eine Unterteilung nach
Straßenquerschnitten. Im nächsten Schritt werden diesen Straßenquerschnitten Regelquerschnitte zugeordnet.
Diese legen alle Bestandteile des Straßenquerschnittes fest. Für jede Straßenbauart werden in Wort, Zahl und
Bild die relevanten Planungselemente dargestellt. Dieses umfangreiche Instrumentarium stellt eine wesentli-
che Erleichterung für den Straßennetzentwurf dar.

238 Vgl. Leser, Hartmut (Hrsg.): Handbuch Allgemeine Geographie; München 1997, Seite 841.
239 Vgl. § 3 Abs. 1 Satz 2 BFernStrG.
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gung eines Schlaglochs. Maßnahmen der Unterhaltung sollen den Verkehr auf der jeweiligen

Straße erleichtern. Wenn Instandhaltungsmaßnahmen nicht ausreichen, um einen konkreten

Mangel zu beseitigen, soll die Straße zunächst erweitert oder ausgebaut werden. Falls sich die

angestrebte Verkehrssituation immer noch nicht einstellt, kann die Baulast darin bestehen,

dass eine neue Straße gebaut werden muss.240 Die Straßenbaulast wird von den Straßenbau-

lastträgern241 umgesetzt. Es besteht jedoch keine Verpflichtung, dass die Straßenbaulast mit

eigenen Organen erfüllt werden muss. Abgesehen von der Finanzierungsverantwortung kann

der Straßenbaulastträger die dafür notwendigen Tätigkeiten an Dritte delegieren. Für den

Bund oder eine sonstige Körperschaft bedeutet dies die Verpflichtung, ausreichende Mittel für

den Bau der Bundesfernstraßen in den jährlichen Etat einzustellen. In der Praxis geht aus der

Art der klassifizierten Straße hervor, wer Träger der Straßenbaulast ist.242

Grundsätzlich fällt die Festlegung der Straßenklasse in den Kompetenzbereich der

Bundesländer. Nur im Fall der Landstraßen für den Fernverkehr kann der Bund die Fernstra-

ßen bestimmen (Art. 74 Ziff. 22 GG). Die Regelungen der Landestraßengesetze ähneln sich

sehr stark, denn sie folgen einem einheitlichen Musterentwurf.

Straßenklasse Bezeichnung Ebene Ausprägung
Landstraßen für Fernverkehr Bundesfernstraße Bund Bundesstraße, Bundesautobahn
Landstraßen 1. Ordnung landesabhängig Bundesland Landes-, Land- oder Staatsstraße
Landstraßen 2. Ordnung Kreisstraße Landkreis

Ortsstraßen Gemeindestraße Gemeinde Gemeindeverbindungsstraße, innerörtliches
Straßennetz

Tabelle 54: Straßenklassen in Deutschland243

Eine nicht klassifizierte Straße kann keine öffentliche Straße sein.244 Die hier aufge-

führten Straßenklassen sind nach ihrer Verkehrsbedeutung eingeteilt. Die Abgrenzung ist in

der Praxis schwierig. Nach § 1 Satz 1 BFernStrG handelt es sich bei Bundesfernstraßen um

öffentliche Straßen, die ein zusammenhängendes Verkehrsnetz bilden und dem weiträumigen

Verkehr dienen. Diese Einteilung ist aus folgenden Gründen nur begrenzt nachvollziehbar:
�

 Die tatsächliche Verkehrsbedeutung einer Straße lässt sich nur schwer bestimmen;
�

 Bei der Festlegung der Verkehrsbedeutung einer Straße spielen oft Gründe eine Rolle, die, ausgehend vom
gesetzlichen Tatbestand, keinen Einfluss auf ihre Klassifizierung haben dürften;

�
 Der Netzzusammenhang lässt sich nur bei den Autobahnen nachweisen. Die niedriger klassifizierten Straßen

lassen sich nur schwer in ein zusammenhängendes Netz von Straßen der gleichen Kategorie einordnen;
�

 Die Frage, wie eng oder wie weitmaschig ein Verkehrsnetz angelegt sein soll, ist nicht geklärt;
�

 Auf jeder Straße liegt in der Praxis eine Mischung verschiedener Verkehrsarten vor. Die Festlegung, welche
Verkehrsart „ überwiegt“ , lässt sich nur unzureichend beantworten, da ein konkreter Maßstab dafür fehlt.
Auch die tatsächlichen Verkehrsverhältnisse können kein ausreichendes Kriterium für die Klassifizierung
sein, denn entsprechend der Tageszeit müssten die Straßen ständig umgestuft werden;245

                                               
240 Vgl. Salzwedel, Jürgen: Öffentliche Aufgaben und ihre Erfüllung durch die Behörden – Verkehrs- und Nach-

richtenwesen, in: Jeserich, Kurt u. a.: Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band V, Stuttgart 1984, Seite 464f.
241 Es werden ordentliche Baulastträger (z. B. Körperschaften des Öffentlichen Rechts oder private Baulastträ-

ger) und Sonderbaulastträger (z. B. die DB AG nach § 14 Eisenbahn-Kreuzungsgesetz) unterschieden.
242 Vgl. Salzwedel, Jürgen: Öffentliche Aufgaben und ihre Erfüllung durch die Behörden – Verkehrs- und Nach-

richtenwesen, in: Jeserich, Kurt u. a.: Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band V, Stuttgart 1984, Seite 467.
243 Vgl. Leser, Hartmut (Hrsg.): Wörterbuch Allgemeine Geographie; München 1997, Seite 841 und Salzwedel,

Jürgen: Öffentliche Aufgaben und ihre Erfüllung durch die Behörden – Verkehrs- und Nachrichtenwesen, in:
Jeserich, Kurt u. a.: Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band V, Stuttgart 1984, Seite 467, eigene Zusammen-
fassung und Darstellung. Vgl. auch die Darstellung in Teil II, Abschnitt 6.2.2.1.

244 Vgl. Kodal, Kurt: Straßenrecht; München 1999, 6. Auflage, Seite 247.
245 Außerdem würde dann jede Siedlungserweiterung zu einer Straßenumstufung führen, denn es entsteht dann

neuer Pendlerverkehr auf der Straße. Vgl. Salzwedel, Jürgen: Öffentliche Aufgaben und ihre Erfüllung durch
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Ein weiteres Beispiel für diese Problematik ist der Fall, dass parallel zu einer schon

bestehenden Bundesstraße eine Bundesautobahn gebaut wird. Obwohl den Bundesstraßen

weiträumiger Verkehr entzogen wird, findet i. d. R. keine Umstufung statt. Der Grund: Diese

müsste vom neuen, potenziellen Träger der Straßenbaulast verfügt werden, liegt aber nicht in

dessen Interesse, weil die Umstufung in eine niedrigere Straßenkategorie die Rechtspflicht der

Straßenbaulast nach sich zöge.246 Hinter der Frage der Klassifizierung der Straßen versteckt

sich somit eine Problematik, die für die Finanzsituation auf den jeweiligen politischen Pla-

nungsebenen von Bedeutung ist. Vor allem kommunale Körperschaften, die nach einer Um-

stufung zu Trägern der Straßenbaulast werden würden, wehren sich i. d. R. gegen die entspre-

chenden finanziellen Mehrbelastungen. Abstufungen werden von den Straßenaufsichtsbehör-

den daher aus kommunalpolitischen Gründen vermieden.247

Dies war ein wichtiger Grund für die bis größte Umstufungsaktion in der deutschen

Verkehrsgeschichte: Nachdem das Straßenbaufinanzierungsgesetz 1960 beschlossen wurde,

wurden rund 6 000 km Straßen zu Bundesfernstraßen höhergestuft. Dabei handelte es sich

aber nicht um die Anpassung an eine andere Verkehrsbedeutung. Vielmehr verbarg sich da-

hinter eine umfangreiche Verlagerung der Finanzierungsverantwortung für diese Straßen von

den Ländern zum Bund.248 REH gibt zu bedenken, dass diese massive Umwidmung von Land-

straßen 1. Ordnung zu Bundesstraßen und somit in die Straßenbaulast des Bundes dort zu er-

heblichen finanziellen Belastungen geführt hat. Bis 1967 erfolgte eine Erweiterung des Bun-

desfernstraßennetzes auf über 34 000 km. Alleine die Änderung des FStrG bewirkte, dass sich

das Fernstraßennetz um mehr als 1 000 km verlängerte. Seit 1953 waren alle Gemeinden mit

mehr als 9 000 Einwohnern Träger der Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten von Bundesstra-

ßen. Diese Grenze wurde auf 50 000 Einwohner (1974 auf 80 000) angehoben.249

                                                                                                                                      
die Behörden – Verkehrs- und Nachrichtenwesen, in: Jeserich, Kurt u. a.: Deutsche Verwaltungsgeschichte,
Band V, Stuttgart 1984, Seite 468f.

246 Vgl. ebenda, Seite 469. Ähnliche Probleme ergaben sich in den 70er Jahren nach der Gebietsreform, denn
danach lagen die Anfangs- und Endpunkte vieler Kreisstraßen im selben Gemeindegebiet. Dadurch genügten
sie eigentlich nicht mehr den Anforderungen, um weiterhin als Kreisstraße klassifiziert zu sein. Nach KO-
DAL sind die sich eigentlich aus den Klassifizierungsbestimmungen ergebenden Konsequenzen und Maß-
nahmen jedoch aus Angst vor den hohen Lastenverschiebungen nicht durchgeführt worden. Vgl. Kodal, Kurt:
Straßenrecht; München 1999, 6. Auflage, Seite 248f.

247 Vgl. ebenda. Von der Umstufung ist die Einstufung zu unterscheiden. Sie erfolgt beim Neubau einer Straße.
248 Vgl. ebenda, Seite 248f. Grundlage hierfür waren die durch das Straßenbaufinanzierungsgesetz zusätzlich

erschlossenen Mittel. Im politischen Bewusstsein der beteiligten Trägerkörperschaften spielen bei möglichen
Umstufungen die finanziellen Auswirkungen auf die Haushalte die entscheidende Rolle. Bestimmungen des
Straßenrechts, wonach Umstufungen lediglich auf Grund von Änderungen der Verkehrsbedeutung stattzufin-
den haben, besitzen in der praktischen Politik nur eine äußerst begrenzte Bedeutung. Nach REH haben einige
Länder die Umstufungen dazu genutzt, um ihre Haushalte zu sanieren, weil sie ihrerseits Hochstufungen
niedriger klassifizierter Straßen nicht im selben Ausmaß durchgeführt haben, wie sich das Bundesverkehrs-
ministerium erhofft hatte. Vgl. Reh, Werner: Politikverflechtung im Fernstraßenbau; Frankfurt am Main
1988, Seite 68.

249 Vgl. Ebenda.
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18.2 Planung von Schienenstrecken

18.2.1 Planungsebenen

Eine mit dem Straßenbau vergleichbare Hierarchie von Planungsebenen gibt es im

Schienenverkehr nicht, auch eine Zuordnung von Trägern der Schienenbaulast zu entspre-

chend klassifizierten Schienenstrecken fehlt. Der Ausbau der Schieneninfrastruktur wird nach

den Vorgaben des Bundes durchgeführt. Eine fachplanorientierte Gesamtnetzoptimierung

unter Beachtung der Belange des Nahverkehrs ist noch nicht erfolgt. Zwar sehen die Neu- und

Ausbaumaßnahmen im Rahmen des BSchwAG250 einen Anteil von 20 Prozent für den Nah-

verkehr vor, die entsprechende tatsächliche Mittelausweisung ist aber geringer.251

Anwendungsgebiet Planungsinstrument

Grundstücksgenaue rechtsverbindliche Objektpla-
nung der Schienenwege des überörtlichen Verkehrs

Planfeststellung oder wahlweise Bebauungsplan
• Bundesbahngesetz (BbG; §§ 36, 36b)252

• Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG; §§ 18, 20)253

• Landeseisenbahngesetze und Verwaltungsverfahrens-
gesetze der Länder

• Personenbeförderungsgesetz (PBefG; § 28)

Vorbereitende Schienenplanung • Eine vorbereitende Linienführung analog § 16 FStrG
gibt es im Eisenbahnbereich nicht254

Erfassung des voraussichtlichen Bedarfs an Schie-
nenwegen und die Zusammenfassung der zu seiner
Deckung erforderlichen Leistungen

Ausbauplanung
• BSchwAG

Den Schienenfachplanungen vorgelagerte Fachpla-
nungen

• Bundesschienenwegebedarfsplan
• Nahverkehrsplanungen der Aufgabenträger des

ÖPNV255

Tabelle 55: Planungsebenen im Schienenwegebau256

18.2.2 Die Planfeststellung beim Bau von Betriebsanlagen der Deutschen Bahn AG und
von anderen Eisenbahnen

Seit dem Inkrafttreten der Bahnreform ist es Aufgabe der Eisenbahninfrastrukturun-

ternehmen, die Schieneninfrastruktur zu gestalten. Dabei orientieren sie sich an betriebswirt-

schaftlichen Gesichtspunkten. Der Interessenausgleich zwischen Schienenverkehrsinfra-

strukturunternehmen und den betroffenen öffentlichen und privaten Belangen wird im Rah-

men eines Planfeststellungsverfahrens nach § 18 Abs. 1 Satz 1 herbeigeführt. Die Planfest-

stellungspflicht besteht beim Bau oder bei einer wesentlichen Änderung von Betriebsanlagen

der Eisenbahnen.257 Nach der ausdrücklichen Regelung von § 20 des AEG in Verbindung mit

den Verwaltungsverfahrensgesetzen der Länder ist festgelegt, dass die Stellungnahmen der

                                               
250 Bundesschienenwegeausbaugesetz.
251 Vgl. Werner, Jan: Nach der Regionalisierung – Der Nahverkehr im Wettbewerb; Dortmund 1998, Seite 141f.
252 Die Pläne wurden nach § 36 Absatz 5 BbG „ vom Vorstand oder durch eine von ihm ermächtigte Dienststelle

der Deutschen Bundesbahn festgestellt.“
253 Bei der Errichtung von Betriebsanlagen der Deutschen Bahn AG oder von anderen Eisenbahnen ist ein Plan-

feststellungsverfahren vorgesehen, das unter Umständen auch durch eine Plangenehmigung ersetzt werden
kann. Es besteht keine Ersetzungsmöglichkeit durch einen Bebauungsplan. Vgl. Werner, Jan: Nach der Regi-
onalisierung – Der Nahverkehr im Wettbewerb; Dortmund 1998, Seite 113f. Vgl. auch Tabelle 49: Pla-
nungsinstrumente im Straßenbau nach KODAL.

254 Vgl. Werner, Jan: Nach der Regionalisierung – Der Nahverkehr im Wettbewerb; Dortmund 1998, Seite 119.
255 Vgl. ebenda, Seite 136.
256 Quelle: Eigene Zusammenstellung und Darstellung.
257 Vgl. Werner, Jan: Nach der Regionalisierung – Der Nahverkehr im Wettbewerb; Dortmund 1998, Seite 114f.



Teil 4: Handlungsoptionen im Politikfeld Raumordnung

Seite 290

beteiligten Gemeinden einzuholen sind. Die entsprechenden Auffassungen der Gemeinden

sollen im Rahmen der Abwägung mit dem „ ihnen zukommenden Gewicht“  berücksichtigt

werden. Die Planfeststellungsbehörde für die Eisenbahnen des Bundes ist dabei das Eisen-

bahnbundesamt.258 Das Planfeststellungsverfahren nach Eisenbahnrecht unterteilt sich in die

Planaufstellung, das Anhörungsverfahren sowie den Planfeststellungsbeschluss.
�

 Planaufstellung
Der Plan ist vom Eisenbahnstrukturunternehmen auszuarbeiten, folglich hat es im Vorfeld der Planung seiner
Baumaßnahmen prüfen, ob überhaupt ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden muss. Entspre-
chend § 73 VwVfG sind eine ganze Reihe von Vorarbeiten durchzuführen, bevor ein Planfeststellungsverfah-
ren eröffnet werden kann. Dazu gehört nach § 17 AEG, dass das Eisenbahninfrastrukturunternehmen Ein-
griffsrechte in die Eigentumsrechte Dritter erhält. Als projektbezogene Fachplanung ist nach § 6a ROG ein
Raumordnungsverfahren durchzuführen.259 Für planfeststellungspflichtige Anlagen von Eisenbahnen des
Bundes ist nach § 3 UVPG eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Die Ergebnisse dieser beiden
Verfahren sind im weiteren Verlauf des Planfeststellungsverfahrens zu berücksichtigen.

�
 Anhörungsverfahren

Die rechtlichen Regelungen des Kernbestandteils eines Planfeststellungsverfahren bildet die Anhörung, die in
§ 73 VwVfG dargestellt sind. damit der Plan abschließend festgestellt werden kann, ist im Rahmen der An-
hörung der betreffende Sachverhalt zu klären. Im Bereich der Eisenbahnen kann an seine Stelle eine Plange-
nehmigung nach § 20 AEG treten. Es gibt dann keinen Planfeststellungsbeschluss. In diesem Fall wird nach §
28 VwVfG ein formloses Verfahren durchgeführt. das EBA holt die Stellungnahmen derjenigen Behörden
ein, deren Zuständigkeitsbereiche durch das Vorhaben betroffen werden.

�
 Planfeststellungsbeschluss

Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit eines Eisenbahnprojektes ist, dass das Vorhaben vernünftiger Weise
geboten ist. Gerechtfertigt ist es dann, wenn es im Schienenwegebedarfsplan des Bundes enthalten ist. Ist
dies nicht der Fall, muss geprüft werden, ob die beantragte Eisenbahninfrastruktur im öffentlichen Interesse
liegt. Demnach dürfen auch von der DB AG Planungen verfolgt werden, die nicht im Bundesschienenwege-
bedarfsplan enthalten sind.260 Im Rahmen der Abwägung sind vom EBA alle von dem geplanten Eisenbahn-
projekt berührten öffentlichen und privaten Belange inklusive der Umweltverträglichkeit zu prüfen. Im Rah-
men der Umweltverträglichkeitsprüfung werden im Vorfeld die umweltrelevanten Wirkungen des Vorhabens
ermittelt und bewertet.261

Gemeinden können gegen die Planfeststellung klagen, wenn das geplante Projekt ihre

zukünftigen bauleitplanerischen Gestaltungsmöglichkeiten unzulässigerweise beschränkt.

Andererseits kann auch ein Abwägungsfehler vorliegen, wenn zum Beispiel die Vorgaben der

kommunalen Bauleitplanung nicht oder nur unzureichend im Rahmen der Abwägung berück-

sichtigt wurden. Die Planung der Gemeinde hat jedoch hinreichend konkretisiert zu sein,

wenn ein Bundesverkehrsweg planfestgestellt wird.262 Seit der Neufassung des AEG vom

27. 12. 1993 (BGBl. 1993 I, Seite 2396ff.) sind im Bereich des Eisenbahnwesens auch private

Infrastrukturunternehmen als Planungsträger zugelassen. Damit kann das Planfeststellungs-

verfahren auch dort seiner eigentlichen Funktion – dem Ausgleich zwischen privaten und öf-

fentlichen Interessen – nachkommen. Zu Bundesbahnzeiten waren Planungsträger und zu-

ständige Behörde identisch. Dadurch konnten Exekutive und Legislative bereits im Vorfeld

eines Planfeststellungsverfahrens auf die Planaufstellung Einfluss nehmen.263

                                               
258 Wird im Folgenden mit EBA abgekürzt. Betriebsanlagen im Sinne des Gesetzes („ ...alle im Bahnbereich

liegenden Bauten, Grundstücke und feste technische Anlagen, die mittelbar oder unmittelbar der Abwicklung
oder Sicherung des äußeren Eisenbahndienstes liegen.“  Vgl. § 38 AEG) sind zum Beispiel Park-and-Ride-
Plätze, dem Bahngelände zugehörige Lagerplätze, die der Abwicklung des Güterumschlags auf Schienen-
fahrzeuge dienen. Vgl. Battis, Ulrich u. a.: Baugesetzbuch; 7. Auflage, München 1999, Seite 599f.

259 Die ROV legt fest, für welche Arten von Projekten ein solches Verfahren durchzuführen ist.
260 Vgl. Werner, Jan: Nach der Regionalisierung – Der Nahverkehr im Wettbewerb; Dortmund 1998, Seite 122.
261 Vgl. ebenda, Seite 123ff.
262 Vgl. ebenda, Seite 128f.
263 Vgl. ebenda, Seite 130. Der Autor weist darauf hin, dass auf diese Weise das Planfeststellungsverfahren mehr

einer öffentlichen Rechtfertigung des Ergebnisses der Planfeststellung glich – weniger einem Ausgleich der
betroffenen öffentlichen und privaten Belange.
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18.2.3 Widmung von Schienenverkehrsanlagen

Die Widmung von Eisenbahnstrecken legt fest, dass es sich bei ihnen um öffentliche

Verkehrswege handelt. Dies ist dann der Fall, wenn sie entsprechend ihrer Zweckbestimmung

von jedem Eisenbahnverkehrsunternehmen genutzt werden können. Durch die Widmung wird

festgelegt, welche gewerberechtlichen Regelungen gelten. Da es im Gegensatz zum Straßen-

bereich keinen öffentlichen Schienenbaulastträger gibt, sind die Infrastrukturunternehmen

selbst für den Bau und den Betrieb der Schienenwege verantwortlich.264 Mit der Widmung

einer Eisenbahnstrecke ist ein Fachplanungsvorbehalt verbunden. Dieser verhindert, dass eine

Eisenbahnstrecke zweckentfremdet wird, wenn sie nicht mehr gewerblich genutzt wird. Be-

troffen davon sind die Träger der kommunalen Bauleitplanung. Es ist ihnen daher nicht mög-

lich, Baugenehmigungen zu erteilen oder Planungen durchzuführen, die mit der Zweckbe-

stimmung einer Eisenbahnanlage nicht verträglich sind. Aber auch für die Eigentümer der

Eisenbahnstrecke hat die Widmung Konsequenzen: Sie dürfen die Strecke nicht sachfremd

verwerten – entscheidend ist, dass der Eigentümer die Schienenstrecke unwiderruflich für

öffentliche Zwecke zur Verfügung gestellt hat.265

18.2.4 Gestaltung des Schienennetzes

18.2.4.1 Struktur des Schienennetzes und des Schienenverkehrsangebotes266

Eine dem Straßennetz entsprechende Netzhierarchie mit den jeweiligen Pendants in

Form von Schienenbauverwaltungen gibt es im deutschen Schienennetz nicht. Im Bereich des

Schienenverkehrs lässt sich die Schnittstelle zwischen Transportunternehmen und Infrastruk-

tur nicht eindeutig festlegen. Diskutiert wird die Frage, ob Schienenverkehr marktfähig ange-

boten werden kann. Ferner wird bisweilen sogar eine Priorisierung von Investitionen in das

Schienennetz gegenüber Investitionen in das Straßennetz heftig kritisiert.

Bei der Bewertung des Schienenverkehrs ist nach Auffassung des Wissenschaftlichen

Beirates beim Bundesverkehrsministerium zu beachten, dass die Bahn ein Massenverkehrs-

mittel ist. Nur bei entsprechend hoher Nachfrage kann sie wirtschaftlich betrieben werden.

Mit einer solchen Nachfrage kann vorwiegend im Rahmen des Berufs- und Ausbildungsver-

kehrs im Zulauf auf Städte hoher zentralörtlicher Bedeutung und in deren Innenbereich ge-

                                               
264 Vgl. Werner, Jan: Nach der Regionalisierung – Der Nahverkehr im Wettbewerb; Dortmund 1998, Seite 133.

WERNER weist darauf hin, dass die rechtliche Qualität des Begriffes der „ Zweckbestimmung“  nicht hinrei-
chend konkretisiert wurde.

265 Vgl. ebenda. Erst im Rahmen einer Entwidmung wird festgestellt, dass ein öffentlicher Zweck nicht mehr
vorliegt. Dann entfällt auch die von der Widmung ausgegangene öffentliche Last.

266 Das Thema „ Schienennetz“  kann unter zahlreichen weiteren Aspekten vertieft werden. Beispielsweise fand
in der Endphase dieser Arbeit eine intensive öffentliche Diskussion über die Trennung von Netz und Betrieb
im deutschen Eisenbahnwesen statt. BRENNER untersucht ausführlich verschiedene Arten von Wegerech-
nungen für das Schienennetz (vgl. Brenner, Andrea: Wegerechnungen für das Schienennetz; Hamburg 1997).
EWERS/ILGMANN widmen sich der Frage des Trassenpreissystems der DB Netz AG und seiner Bedeutung
für den diskriminierungsfreien Netzzugang (vgl. Ewers, Hans-Jürgen; Ilgmann, Gottfried: Trassenpreissys-
tem der Deutschen Bahn AG; Berlin, Hamburg 2000). Zur Vertiefung dieser und anderer Aspekte zum The-
ma „ Schienennetz“  sei aus Zeit- und Raumgründen auf die entsprechende Literatur verwiesen. In diesem Ab-
schnitt wird schwerpunktmäßig die Frage vertieft, in welchem Ausmaß eine Vergleichbarkeit des deutschen
Schienennetzes und des deutschen Straßennetzes gegeben ist. Somit soll der infrastrukturelle Rahmen für den
Wettbewerb zwischen Schiene und Straße dargestellt werden.
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rechnet werden. Der Beirat schlägt deshalb vor, dass zwischen notwendigen und möglicher-

weise nicht sinnvollen Schienenstrecken unterschieden werden sollte.
�

 „ Unbestritten notwendig“  sind Schienenstrecken im Zulauf auf die Oberzentren und im verdichteten Umland
im Bereich von Mittelzentren;

�
 „ Fallweise zu prüfen“ sind Schienenverkehrsstrecken im Zulauf auf Mittelzentren im ländlichen Raum.

Da Schienennetze meist sternförmige Strukturen aufweisen, wird die Gliederung des

Netzes in zwei Hierarchieebenen als ausreichend erachtet. Dies sind die Netze, die auf Ober-

zentren bzw. auf Mittelzentren ausgerichtet sind. In Einzelfällen werden auch tangentiale

Verbindungen als „ schienenverkehrswürdig“  bezeichnet. 267

Auf eine nicht marktgerechte Planung der Schieneninfrastruktur weist WILLEKE im

Rahmen seiner Analyse der Bundesverkehrswegepläne seit 1973 hin. Diese seien als Aus-

druck einer politisch motivierten Bevorzugung des Schienenverkehrs anzusehen. Begleitet

von irreführenden Prognosen über die zukünftige Verkehrsentwicklung entstand ein Span-

nungsverhältnis zwischen den Investitionen in die Verkehrsträger und den ihnen entsprechen-

den Verkehrsleistungen. Die verfolgte politische Investitionsstrategie habe unter hohem Fi-

nanzaufwand an der Entwicklung des marktwirtschaftlichen Bedarfs vorbeigeführt. Der Ver-

kehrspolitik wird unterstellt, dass sie bewusst die „durchaus erkennbare Entwicklung der Ver-

kehrsnachfrage, die aus dem Zusammengreifen von volkswirtschaftlichem Wachstum und

Strukturwandel die mobilitätspolitischen, transportökonomischen und logistischen Anpas-

sungszwänge mit aller Deutlichkeit“  entwertet habe. Die entstandenen Engpässe seien ein

„ Ausdruck planerischen Staatsversagens“ . Investitionen in das Schienennetz gelten daher nur

dann als opportun, wenn eine entsprechende Marktnachfrage vorhanden ist.268

Allerdings bedeutet eine geringe Nachfrage nach Leistungen des öffentlichen Ver-

kehrs – bei geringem Angebot – nicht zwingend, dass nur ein geringer Bedarf nach öffentli-

chem Verkehr besteht.269 Aus diesem Blickwinkel betrachtet weist die Argumentation von

WILLEKE statische Elemente auf: Sie lässt völlig außer Acht, dass sich durch ein qualitativ

und quantitativ hochwertiges Angebot von öffentlichen Verkehrsleistungen auch eine entspre-

chend höhere Nachfrage generieren lässt.

                                               
267 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesverkehrsministerium: Probleme bei der Regionalisierung des

ÖPNV und Ansatzpunkte für ihre Lösung, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, Heft 4 1998, Seite 216.
268 Vgl. Willeke, Rainer: Verkehrswissenschaft als Begleiter der Verkehrsentwicklung und Verkehrspolitik, in:

Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, Heft 1 1997, Seite 61ff. Der Verfasser geht mit der deutschen, einseitig
eisenbahnorientierten, Verkehrspolitik hart ins Gericht. Die sich nach seiner Auffassung auch auf europäi-
scher Ebene einstellende Bevorzugung des Schienenverkehrs gegenüber dem Straßenverkehr kritisiert er
heftig. Als einzige Rechtfertigung für Investitionen in die Verkehrswege gelten vorhandene Marktbedürfnis-
se. Das Leitbild der Nachhaltigen Verkehrsentwicklung wird mit Hilfe bemerkenswerter Wortakrobatik als
„ voreingenommene, marktferne und nachhaltig destruktiv wirkende verkehrspolitische“  Philosophie verstan-
den, unter dessen Deckmantel der Schienenverkehr politisch favorisiert werden soll. „ Ein populär präsen-
tiertes, gleichsam postmodern aufgemachtes Gemisch aus Vorurteilen sozio-ökologischer Herkunft, aus
halbgaren Tatsachenfestellungen und aus widersprüchlichen Zielsetzungen sowie auch aus methodisch feh-
lerhaften Berechnungen und ungetesteten Hypothesen über die relevanten Größenordnungen soll das in die
Zukunft tragende Fundament für ‚sustainable mobility‘ abgeben, (...)“ . Gleichwohl kritisiert WILLEKE – aus
Sicht des Autors dieser Arbeit mit Recht – das defensive Verhalten der Staatseisenbahnen in Deutschland.
Diese haben auf die Anforderungen des Marktes nicht mit marktgerechten Innovationen, sondern mit Behin-
derungsmaßnahmen des vor allem im Güterverkehrsbereich konkurrierenden Verkehrsträgers Lkw reagiert.

269 Vgl. Monheim, Heiner: Grundsätze für die Aufstellung von Nahverkehrsplänen und die Förderung eines
attraktiven ÖPNV; Trier 1997, Seite 47 und Apel, Dieter: Kommunale Verkehrspolitik, in: Wollmann, Hel-
mut; Roth, Roland (Hrsg.): Kommunalpolitik – Politisches Handeln in den Gemeinden; Opladen 1999, Sei-
te 604ff. Dort führt der Autor mehrere Beispiele für eine Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger an.
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MONHEIM tritt für eine völlig andere funktionelle Gliederung des ÖPNV ein, die

nicht von einer vorhandenen statischen und unwiderruflich auf Pkw und Lkw abzielenden

Nachfrage ausgeht. Im Rahmen der Planung des ÖPNV-Netzes im Nahverkehr und des

Schienennetzes im Fernverkehr sollte klar sein, dass öffentlicher Verkehr weit mehr als bloß

Busse und Bahnen ist. Vorgeschlagen wird eine Gliederung des öffentlichen Verkehrs
�

 nach den Betriebsformen270: Linienverkehr, bedarfsgesteuerte Verkehre und Sonderverkehre;
�

 nach dem Aktionsradius:271 Ortsverkehr, Regionalverkehr und Fernverkehr.

Der Ortsverkehr ist durch viele Kurzstreckenfahrten zwischen Gemeinde- oder

Ortsteilen charakterisiert. Dazu zählen auch Fahrten ins oder im unmittelbar angrenzenden

Umland. Merkmale eines ÖPNV-Netzes auf Ortsebene sind unter anderem
�

 hohe Haltestellen- und Taktdichte,
�

 Orts-, City- und Quartierbussysteme (zur Feinerschließung) sowie
�

 Straßenbahn- und Stadtbussysteme (für gebündelte Verkehrsströme über Distanzen von mehr als 5 km).272

Die nächsthöhere Ebene des öffentlichen Verkehrsnetzes bildet das Netz des Regio-
nalverkehrs. Dort werden höhere Reiseweiten – bei gleichzeitig höheren Reisezeiten - als im

Ortsverkehr erreicht. Daraus erwachsen bereits andere Anforderungen an den Kundenservice.

Merkmale des öffentlichen Verkehrsnetzes auf regionaler Ebene sind:
�

 Schienenverkehr: Mix von regionalen Schnellverkehrssystemen (bedienen bestimmte Korridore mir relativ
wenigen Haltepunkten), regionalen Erschließungssystemen (mit mehreren Haltepunkten zur Flächenbedie-
nung) und S-Bahnen;

�
 Durchgängige Fahrplanabstimmung und integrierter Taktfahrplan in dichter besiedelten Gebieten (sonst

Stundentakt als Basis);
�

 Gute Erschließung der Haltepunkte für den Regionalverkehr mit Systemen des Ortsverkehrs, damit die ge-
samte Reisezeit nicht durch langen Vor- und Nachlauf erhöht wird;273

�
 Hohe Taktdichte;274

�
 Regionalbusse zur Flächenbedienung (für weniger aufkommensstarke überörtliche Relationen), die durch

regionale Rufbusse oder Anrufsammeltaxen ergänzt werden können;
�

 Vorrang der Schiene vor dem Bus (sofern der zu erschließende Raum ein ausreichendes Kundenpotenzial
bietet);

�
 Untersuchung von Parallelverkehren im Rahmen von Bus-Schiene-Konzepten;275

Die Netze des Orts- und des Regionalverkehrs werden durch das Netz des Schienen-
personenfernverkehrs ergänzt. Nach der Auffassung von MONHEIM wird seine Bedeutung

                                               
270 Vgl. Monheim, Heiner: Grundsätze für die Aufstellung von Nahverkehrsplänen und die Förderung eines

attraktiven ÖPNV; Trier 1997, Seite 28. Linienverkehr kann mit Bussen, Bahnen oder Linientaxen auf allen
Relationen mit regelmäßigem Verkehrsaufkommen durchgeführt werden. Der Linienweg, die Folge der Hal-
testellen und der Fahrplan sind festgelegt. Bei bedarfsgesteuerten Verkehren z. B. mit Rufbussen oder Anruf-
sammeltaxen sind der Linienweg, die Haltestellenabfahrten und der Fahrplan flexibel gestaltbar. Fahrwün-
sche werden telefonisch angemeldet. Sonderverkehre erlauben es, dass zeitlich oder räumlich hochspeziali-
sierte und vom normalen Verkehrsvolumen abweichende Bedürfnisse befriedigt werden können. Mit Hilfe
dieser Trennung nach Betriebsformen kann den Verkehrsplanern verdeutlicht werden, dass der ÖPNV in der
Lage ist, zu allen Tageszeiten präsent zu sein.

271 Vgl. ebenda, Seite 28ff.
272 Vgl. ebenda. APEL/HENCKEL haben für die Ortsebene Planungsempfehlungen zur Erschließung mit dem

ÖPNV aufgestellt. Vgl. Apel, Dieter; Henckel, Dietrich (Hrsg.): Möglichkeiten zur Steuerung des Flächen-
verbrauchs und der Verkehrsentwicklung; Berlin 1995, Seite 70f.

273 Ziel einer Optimierung des öffentlichen Verkehrssystems sollte es sein, die Reisezeiten in einem solchen
Ausmaß zu verringern, dass eine mit dem MIV vergleichbare Zeit erreicht werden kann.

274 Die räumliche und die zeitliche Dichte von ÖPNV-Netzen hat eine hohe Bedeutung für die Kundenattrakti-
vität. In Städten mit einer überdurchschnittlichen Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Stre-
ckennetz- und die Fahrplandichte z. T. deutlich höher als in westdeutschen Städten. Vgl. Apel, Dieter: Kom-
munale Verkehrspolitik, in: Wollmann, Helmut; Roth, Roland (Hrsg.): Kommunalpolitik – Politisches Han-
deln in den Gemeinden; Opladen 1999, Seite 605.

275 Vgl. Monheim, Heiner: Grundsätze für die Aufstellung von Nahverkehrsplänen und die Förderung eines
attraktiven ÖPNV; Trier 1997, Seite 30ff.
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aber überschätzt, da der Anteil am Verkehrsaufkommen im Fernverkehr wesentlich geringer

ist als die Investitionen, die in das Fernverkehrsnetz getätigt werden. Besonders im Fernver-

kehrsnetz treten wesentliche Unterschiede zum Straßennetz zu Tage. Durch den Ausbau von

Bundesfern- und Landstraßen wurde auf dieser Ebene eine hohe Netzqualität erreicht. Dage-

gen sind noch immer einige Oberzentren nicht an das Netz des Schienenpersonenfernverkehrs

angeschlossen. Folgende Angebote sollten für das Fernverkehrsnetz kennzeichnend sein:
�

 Fernbahnen im IC-, ICE- und InterRegio-Verkehr (mit großen Bahnhofsabständen außerhalb der Oberzent-
ren), die durch Fernbusse ergänzt werden können;

�
 Einsatz neuwertiger Fahrzeugtechnik, die dazu dienen kann, dass auch außerhalb des Kernnetzes sowie von

Neu- und Ausbaustrecken leistungsfähigen Fernverkehr ermöglichen kann. 276

1979 legte TRAUTWEIN eine Untersuchung der Netzstruktur im Fernverkehr der

Deutschen Bundesbahn vor. Dabei analysierte er die Auswirkungen des Baus der Hochge-

schwindigkeitsverkehrsstrecken auf das gesamte Schienennetz. Durch deren Inbetriebnahme

sollten sich relative Reisezeitgewinne von bis zu 15 Prozent im gesamten westdeutschen

Fernverkehrsnetz ergeben.277

Die Reisezeit im Schienennetz ist durch infrastrukturelle und betriebliche Maßnahmen

zu optimieren. Steht z. B. die Reisezeit im Netz des Schienenpersonenfernverkehrs im Mittel-

punkt der Betrachtungen, so sind im Rahmen eines Vor- und Nachlaufes auch die entspre-

chenden Reisezeiten in den Netzen des ÖPNV zu optimieren.278 Am Beispiel einer Reise im

Schienenpersonenfernverkehr gliedert sie sich die  Reisezeit in folgende Komponenten:

Reise-
zeit Vorlauf Knotenzeit

Startbahnhof Transportzeit Knotenzeit
Umsteigen Transportzeit Knotenzeit

Zielbahnhof
Nach-
lauf

Zugangszeit
Wartezeit

Einsteigezeit
reine Fahrzeit

Haltezeit
(unterwegs)

Aussteigezeit
Zeit für Bahn-
steigwechsel

Wartezeit
Einsteigezeit

reine Fahrzeit
Haltezeit

(unterwegs)
Aussteigezeit
Abgangszeit

Tabelle 56: Reisezeit im Schienenpersonenverkehr279

Im Zusammenhang mit den Elementen des Schienennetzes, seiner Struktur sowie un-

ter Berücksichtigung der Fahrzeuge ergibt folgendes – unvollständiges – Wirkungsgefüge.

                                               
276 Vgl. ebenda, Seite 34.
277 Vgl. Trautwein, Martin: Netzstruktur und Reisezeit im Schienenpersonenfernverkehr in Deutschland; Stutt-

gart 1979, Seite 89ff. und Anhang 14.
278 Vgl. Monheim, Heiner: Grundsätze für die Aufstellung von Nahverkehrsplänen und die Förderung eines

attraktiven ÖPNV; Trier 1997, Seite 28.
279 Quelle: Trautwein, Martin: Netzstruktur und Reisezeit im Schienenpersonenfernverkehr in Deutschland;

Stuttgart 1979, Seite 20, eigene Überarbeitung und Darstellung.
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NetzelementeFahrzeuge Kanten

Leistungsfähig-
keit der Gleis-

anlagen

Signalsystem
Oberbau

Trasse

Betrieb

Anschlüsse

Unterwegshalte

Leitungswege

Zugfolgezeit

Netzdichte

Netzgestalt

Bauart

Brems- und Be-
schleunigungs-

vermögen

  Höchstgeschwin-
digkeit

Schienennetz

Knoten

Zahl und Länge
der Bahnsteige

Lage des Eingangs
zum Bahnsteig

Lage des Eingangs
zum Übergangspunkt

Zubringer-
system

Gehzeit
Wartezeit

Haltezeit
Fahrzeit

Gehzeit

Wartezeit

GehzeitKnotenzeit
(Zugang)

Knotenzeit
(Umsteigen)Knotenzeit

(Abgang)

Transport-
zeit

Vor- und
Nachlauf

Konnektivität

Netzstruktur
Abbildung 40: Auswirkungen von Netzstruktur, Netzelementen und Betrieb auf die 

Reisezeit im Schienenpersonenverkehr280

Gehzeit
Wartezeit

Haltezeit
Fahrzeit

Gehzeit

Wartezeit

GehzeitKnotenzeit
(Zugang)

Knotenzeit
(Umsteigen)Knotenzeit

(Abgang)

Transport-
zeit

Vor- und
Nachlauf

Komponenten der Reisezeit

Abbildung 41: Komponenten der Reisezeit (zu Abbildung 41)

Dieses Wirkungsgefüge kann durch die Aufnahme der Beziehungen zwischen den

dargestellten Einflussfaktoren erweitert werden.281 Im Vorfeld von kostenwirksamen Investiti-

                                               
280 Quelle: Ebenda, Seite 22. Eigene Überarbeitung und Darstellung. Diese Darstellung entspricht insofern ei-

nem unvollständigen Wirkungsgefüge, als die wechselseitigen Beziehungen zwischen den einzelnen Ein-
flussgrößen nicht dargestellt sind. Knoten entsprechen den Bahnhöfen und Kanten den Schienenstrecken
zwischen den Bahnhöfen. Zu Grundlagen der Graphentheorie vgl. auch Domschke, Wolfgang; Drexl, Andre-
as: Einführung in Operations Research; Darmstadt, Berlin u. a. O. 1995, Seite 57 bis 85.
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onsentscheidungen in die Netzstruktur, die Netzelemente oder in die Fahrzeuge kann das

Wirkungsgefüge hilfreich sein, wesentliche Wirkungslinien zwischen den einzelnen Kompo-

nenten der Einflussfaktoren zu erfassen.282 Im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse kann dann

getestet werden, welche Veränderung von gegebenen Einflussgrößen zu welcher Systemwir-

kung führen. Zu beachten ist dabei, dass konkurrierende Einflussgrößen vorhanden sein kön-

nen. In diesem Fall kann die Verbesserung eines Teilziels (z. B. Steigerung der Fahrgastein-

nahmen durch Verkürzung der Reisezeit, da die Eisenbahn für Kunden attraktiver wird) zu

gegenläufigen Effekten bei einer anderen Einflussgröße (z. B. Ausbau der Trassen für höhere

Leistungen, da die notwendigen neuen Fahrzeuge schwerer sind und für höhere Geschwindig-

keiten ausgelegt sind) führen.283

18.2.4.2 Strategie „ Netz 21”

Ein entscheidender Faktor für den Wettbewerb auf der Schiene sind die Trassenpreise.

Mit Hilfe einer neuen Netzkonzeption sollen die Trassenpreise gesenkt werden. In seiner ide-

alen Ausprägung sah Netz 21 fünf Ebenen mit jeweils spezifischen Eigenschaften vor:284

�
 H-Netz: Leistungsnetz für weiträumigen Personenverkehr, Länge rund 3 000 km;

�
 G-Netz: Leistungsnetz für den Güterverkehr, Länge rund 4 500 km;

�
 S-Netze: Artreine Netze für die S-Bahn, Länge rund 2 000 km;

�
 M-Netze: Ergänzende Netze für den Mischverkehr, Länge rund 10 000 km;

�
 R-Netze: Zum Teil mit Shortline-Charakter, Länge rund 21 000 km;

Von der Entmischung in zwei getrennte Netze für HGV und Güterverkehr verspricht

man sich, dass auf diesen Strecken jeweils mit harmonisierten Geschwindigkeiten gefahren

werden kann. Damit würde auch die Gepflogenheit, auf den HGV-Strecken im Nachtfenster

Güterverkehr durchzuführen, überflüssig werden.285

Zur Zeit setzt die DB Netz AG diese Prinzipien in die Praxis um. Ziel ist es, die ein-

zelnen Netzteile differenziert auf die Bedürfnisse der Kunden – den Netznutzern – abzustim-

men und dadurch die Produktivität und die Wirtschaftlichkeit des Gesamtnetzes zu steigern.

                                                                                                                                      
281 Beispielsweise wäre es denkbar, durch den Einsatz von beschleunigungsstärkeren Fahrzeugen die Fahrzeit

verringern zu wollen. Unter der Annahme, dass diese Fahrzeuge über leistungsstärkere Motoren verfügen, die
eine stärkere Beschleunigung sowie eine größere Höchstgeschwindigkeit ergeben sich Auswirkungen auf die
Trasse, die nun höhere Belastungen verkraften muss.

282 Zu in der Praxis verwendeten Simulationsverfahren vgl. Ross, Sebastian: Strategische Infrastrukturplanung
im Schienenverkehr; Köln 2001.

283 Vgl. Domschke, Wolfgang; Drexl, Andreas: Einführung in Operations Research; Berlin u. a. O. 1995, Sei-
te 48.

284 Der Hintergrund der Strategie Netz 21 ist folgender: Da Eisenbahnstrecken nur in begrenztem Ausmaß auf
diejenigen Fahrzeuge spezialisiert sind, die auf ihnen fahren, kann bei gleicher Spurweite ein Zug im Prinzip
jede Strecke befahren. Indem Teile des Netzes für bestimmte Nutzungs- bzw. Leistungsarten abgestimmt
werden, kann – bei gleichzeitigem Ausschluss anderer Nutzungsarten – eine effizientere Nutzung der Eisen-
bahninfrastruktur erfolgen. Vgl. Ross, Sebastian: Strategische Infrastrukturplanung im Schienenverkehr;
Köln 2001, Seite 125.

285 Vgl. Ilgmann, Gottfried: Gewinner und Verlierer einer CO2-Steuer im Güter- und Personenverkehr; Otto-
brunn 1998, Seite 106ff. Der Autor weist darauf hin, dass es den Mischbetrieb auf HGV-Strecken (Güterver-
kehr nur dann, wenn nachts keine ICE-Züge fahren) und die geradlinige Bauweise dieser Strecken - mit an
den Anforderungen des Güterverkehrs ausgelegten Längsprofilen - nicht gegeben. Diese Bauweise hat zu den
hohen Streckenkosten (50 Mio. Mark pro km HGV-Strecke, Preise von 1995) beigetragen. Als reine Perso-
nenverkehrsstrecke wäre die HGV-Strecke Hannover-Würzburg billiger gewesen. An den jährlichen Kosten
für einen Kilometer HGV-Strecke ist die DB Netz AG nach Ilgmann nur zu 20 Prozent beteiligt. Den Rest
zahlt der Bund. Vgl. dazu auch: Ewers, Hans-Joachim; Ilgmann, Gottfried: Zwischenbilanz der Bahnreform;
Berlin, Hamburg 2000, Seite 6 bis 12.
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Bis 2000 wurden die oben dargestellten Prinzipien der Netztypisierung weitergeführt. Als

Ergebnis dieser Weiterentwicklung ergab sich die Entmischung des Netzes in nunmehr drei

verschiedene Netztypen:
�

 Das Vorrangnetz besteht aus der Zusammenfassung der drei Leistungsnetztypen H, G und S. Seine Länge
beträgt rund 10 500 km.

�
 Weiterhin im Mischbetrieb genutzt wird das Leistungsnetz. Auf ihm verkehren Güter- und Personenzüge

gemeinsam und gleichberechtigt. Je nach Belastung der Strecke werden Geschwindigkeitsharmonisierungen
durchgeführt, damit die Kapazität dieses Netztyps erhöht werden kann. Aus Kostengründen ist es das Ziel,
den Mischbetrieb nur noch dort durchzuführen, wo für eine Entmischung keine parallel verlaufenden Stre-
cken vorhanden sind.286 Die Länge des Leistungsnetzes beträgt etwa 10 000 km.

�
 Zur Versorgung dieser beiden Netzkategorien dient das Regionalnetz. Auf ihm fahren Güter- und Personen-

züge im Zubringerverkehr aus ländlichen Regionen. Mit 20 500 km ist das Regionalnetz der umfangreichste
Netztyp.287

18.2.4.3 Elektrifizierung des Schienennetzes – Vergleich mit der Schweiz288

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann man in der Bundesrepublik recht

zügig damit, einen an gemeinwirtschaftliche Gesichtspunkten orientierten Plan für ein elektri-

sches Streckennetz aufzustellen. Da nach dem Kriegsende fast ein Drittel der vorhandenen

Fahrleitungen und Unterwerke zerstört waren, standen zunächst Instandsetzungsarbeiten im

Vordergrund. Die Elektrifizierung von Bahnstrecken bildete einen wichtigen Bestandteil des

Rationalisierungs- und Modernisierungsprogramms der Deutschen Bundesbahn. Zahlreiche

Gutachten und praktische Erfahrungen im internationalen Eisenbahnwesen verdeutlichten die

Überlegenheit der E-Traktion gegenüber dem Dampf- und dem Dieselbetrieb. Diese Vorteile

traten besonders auf Strecken mit hoher Verkehrsdichte, bei Strecken mit großen Längsnei-

gungen sowie in kohlefernen Gebieten auf. Die Elektrifizierung im Rahmen des „Gesamt-

elektrifizierungsplans“  von 1950 konzentrierte sich aus den genannten wirtschaftlichen Grün-

den auf Fernstrecken. Dabei spielten auch verkehrsgeographische und verkehrswirtschaftliche

Aspekte eine wichtige Rolle: Die höhere Verkehrsdichte, die Ausnutzung des Rheintals und

das größere Einzugsgebiet waren gewichtige Argumente für die Elektrifizierung der Rhein-

strecke, die gegenüber der Elektrifizierung der Rhein-Sieg-Strecke, der zweiten großen Nord-

Süd-Verbindung, den Vorzug erhielt. Vor allem die Flachlandstrecken in Norddeutschland

waren zunächst nicht für die Umstellung auf die E-Traktion vorgesehen. Aus diesem Grund

war die Elektrifizierung der Verbindungen zwischen den Rohstoffzentren an Rhein und Ruhr

(Kohle!) und den süddeutschen Verbrauchszentren besonders wichtig. 289

Bei der Elektrifizierung des Netzes der Bundesbahn hatten die Fernverkehrsstrecken

eindeutig Priorität. Die Einflussmöglichkeiten der Bundesländer waren gering. Die lokalen

Interessen konnten aber nicht ganz zurückgedrängt werden, denn die Länder brachten einen

Großteil der Mittel für das Gesamtelektrifizierungsprogramm auf. Darüber hinaus gestaltete

                                               
286 Die hohe Kosten des Leistungsnetzes werden dadurch verursacht, dass aufwendige bauliche und sicherungs-

technische Anforderungen – entsprechend den verschiedenen betrieblichen Anforderungen, die aus dem Gü-
ter- oder Personenverkehr erwachsen – an die Strecke zu stellen sind.

287 Vgl. Ross, Sebastian: Strategische Infrastrukturplanung im Schienenverkehr; Köln 2001, Seite 126f.
288 Ausführlich mit dieser Thematik beschäftigt sich Wolf, Josef im Rahmen einer Inaugural-Dissertation aus

dem Jahre 1969, auf die im Folgenden mehrfach Bezug genommen wird.
289 Vgl. Wolf, Josef: Die Elektrifizierung der Eisenbahn in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 in ver-

kehrsgeographischer Sicht; Frankfurt am Main 1969, Seite 20ff.
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sich das Ausmaß der Elektrifizierung eines Bundeslandes entsprechend seiner Finanzkraft. Im

Hinblick auf die Berücksichtigung des internationalen Schienenverkehrs ist das Gesamtelekt-

rifizierungsprogramm der Bundesbahn kritisch zu beurteilen. Im Vergleich zu seinen Nach-

barstaaten wurde das Programm sehr spät aufgestellt. Gleichzeitig wurde dem internationalen

Durchgangsverkehr zu geringe Beachtung geschenkt.290 Die Bedienung der Fläche hat im

Rahmen der Elektrifizierung zunächst keine Rolle gespielt. Ein Grund dafür ist in den zahlrei-

chen Umwegen des historisch gewachsenen Schienennetzes in Deutschland zu sehen. Die

Bundesbahn hat für die Elektrifizierung ihres Schienennetzes deshalb vor allem diejenigen

Verbindungen gewählt, die von solchen Netzumwegen möglichst frei sind.291

In der Schweiz wurde schon 1904 eine Studienkommission gegründet, die sich mit

Untersuchungen über die Elektrifizierung der Hauptstrecken der schweizer Eisenbahnen be-

schäftigte. Diese Kommission empfahl 1912 die Elektrifizierung des gesamten Streckennetzes

in den folgenden 30 Jahren.292 Die „Studienkommission für elektrischen Bahnbetrieb“  wurde

von Vertretern der Elektroindustrie, der Bundesbehörden, der Bundes- und Privatbahnen, der

Interessenverbände sowie der verschiedenen branchenspezifischen Finanzierungsgesellschaf-

ten gebildet. Im Schlussbericht der Kommission wurden klare Vorgaben für die Ausbaustu-

fen, den erforderlichen Kapitalaufwand sowie für die technische Ausrüstung der schweizeri-

schen Normalbahnen festgelegt. Unterstützt wurde diese Elektrifizierung nachdrücklich von

der Elektrizitätswirtschaft293, die seit der Jahrhundertwende das Ziel verfolgte, die bislang in

den privaten Haushalten dominierenden fossilen Energieträger durch Strom zu ersetzen. Da-

bei konnten die Stromproduzenten auf Preiserhöhungen verzichten, so dass sich Angesichts

der eintretenden Kohleverknappung die Wettbewerbsfähigkeit der Elektrizität gegenüber der

Kohle verbesserte.294 Die Ursachen für die früh in Angriff genommene und 1960 abgeschlos-

sene Elektrifizierung des Schienennetzes in der Schweiz waren vor allem zu sehen in
�

 der für den Dampfbetrieb schwierigen Reliefgestaltung, die von hohen Steigungen – mit dem entsprechend
notwendigen Energiebedarf – gekennzeichnet war;

�
 den hohen Beschaffungskosten für Kohleimporte (Abhängigkeit vom Ausland);

�
 der Nutzung der Wasserkraft, einem im Überfluss vorhandener Energieträger;295

Die Bedeutung der Wasserkraft für das Eisenbahnwesen wurde schon früh erkannt.296

Einerseits wurden zahlreiche Pumpspeicherkraftwerke errichtet (erhöhte die verfügbare Men-

                                               
290 Vgl. ebenda, Seite 23ff. WOLF führt als Beispiel die Verbindung zwischen Hamm und Hannover an. in auf

niedersächsischem Gebiet verlaufendes 35 km langes Teilstück wurde zunächst nicht elektrifiziert – im Ge-
gensatz zum nordrhein-westfälischen Streckenabschnitt. Überhaupt war die im Vergleich zu anderen Staaten
zögerliche Elektrifizierung auch der Begrenztheit der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel geschul-
det. Darüber hinaus war es die Schweiz, die die Elektrifizierung der Strecke Basel – Karlsruhe durch Kredite
ermöglichte. Vgl. ebenda, Seite 60ff. und Seite 72.

291 Vgl. ebenda, Seite 29f.
292 Vgl. ebenda, Seite 71.
293 Auch in Forschung und Lehre kamen die Interessen der Elektrizitätswirtschaft verstärkt zur Geltung. Kurz

vor dem Ersten Weltkrieg wurden an schweizer Universitäten Kurse zur Elektrifizierung von Eisenbahnen
angeboten. Vgl. Gugerli, David: Redeströme – Zur Elektrifizierung der Schweiz 1880 – 1914; Zürich 1996,
Seite 219.

294 Vgl. ebenda, Seite 15.
295 Vgl. Wolf, Josef: Die Elektrifizierung der Eisenbahn in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 in ver-

kehrsgeographischer Sicht; Frankfurt am Main 1969, Seite 72.
296 Vor allem in Süddeutschland erfolgte aufgrund der Nutzung der Wasserkraft die Elektrifizierung früh. Es

galten ähnliche Voraussetzungen wie bei der Elektrifizierung des schweizer Schienennetzes. Süddeutschland
war eine kohleferne und gebirgige Region. Dort waren somit vor allem topographische Gründe ausschlagge-
bend für die Umstellung auf E-Traktion.
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ge an Wasserkraft), andererseits wurde die Idee der Elektrifizierung der Bahnen von höchster

Stelle protagoniert. „Denken wir zunächst an den elektrischen Betrieb der Eisenbahnen, der

früher oder später kommen muss und mindestens 400 000 HP297, vielleicht auch das Doppelte,

absorbiert. (...) Mit grosser Aufmerksamkeit folgt daher das ganze Land dem Bundesrat in

seinen Bestrebungen, dieser Aufgabe gerecht zu werden, um zu gegebener Zeit die schwarze

Kohle des Auslandes durch die inländische weisse Kohle zu ersetzen und uns vom Ausland in

dieser Richtung unabhängig zu machen.“ 298 Durch die Vollelektrifizierung würde sich in der

schweizerischen Elektroindustrie ein großer Absatzmarkt für ihre Produkte erschließen.299

18.3 Vergleich der Verkehrsnetze von Schiene und Straße

18.3.1 Prinzipielle Bedeutung von Verkehrsnetzen

Verkehrsnetze erschließen Räume, Gebiete und Standorte. Die Netze des Straßenver-

kehrs, des ÖPNV, des Schienenfernverkehrs, der Wasserstraßen und des Luftverkehrs existie-

ren unabhängig voneinander. Dazu kommen noch die Wegenetze für den Fußgänger- und den

Fahrradverkehr.300 Eine Produktion von Verkehrsleistungen ist ohne die entsprechende Infra-

struktur kaum vorstellbar. Der Besitz eines Transportmittels alleine bleibt daher nutzlos. Ent-

scheidende Beurteilungskriterien für die Wettbewerbsfähigkeit von Infrastrukturnetzen sind
�

 die zur Verfügung stehenden Netzkapazitäten,
�

 die Qualität und
�

 die Nutzungsbedingungen des Fahrwegs.301

Dies gilt zum sowohl für die Verkehrsträger (Schiene, Straße, Wasserstraße und Luft)

als auch für die Verkehrssysteme (öffentlicher Verkehr und Individualverkehr). Im Bereich

des Straßenverkehrs findet man keinen Zusammenschluss von Automobilindustrie und Auto-

fahrern vor, die sich für die Durchführung von Investitionen in das Straßennetz einsetzen.

Auch im Bereich des Schienenverkehrs ist eine entsprechende Nachfrage von Eisenbahnin-

dustrie und Bahnbenutzern nach Investitionen in das Schienennetz nur gering. Die zwischen

Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Eisenbahnverkehrsunternehmen geschlossenen Tras-

sennutzungsverträge repräsentieren lediglich die Nachfrage im bestehenden Schienennetz.

Maßgeblich sind die geltenden Konditionen und die herrschenden Wettbewerbsbedingungen.

Diese Verträge bilden die Grundlage für das Auffinden von Kapazitätsengpässen im Netz und

stellen Vorgaben für Optimierung der vorhandenen Infrastruktur dar. Allerdings lassen sich

aus den Trassennutzungsverträgen nur sehr begrenzt Erkenntnisse über einen erforderlichen

Aus- oder Neubau der Eisenbahninfrastruktur gewinnen.302

                                               
297 HP = Horse Power; entspricht 1,01387 PS oder 0,7457 kW.
298 Zitat des Nationalrates VITAL im der Schweizerischen Wasserwirtschaft vom 10. 10. 1908, entnommen bei

Gugerli, David: Redeströme – Zur Elektrifizierung der Schweiz 1880 – 1914; Zürich 1996, Seite 294.
299 Vgl. ebenda, Seite 294.
300 Vgl. Institut für Wohnen und Umwelt (Hrsg.): Planungslexikon; Opladen/Wiesbaden 2000, Seite 294.
301 Vgl. Werner, Jan: Die zweite Bahnreform; Bonn 1996, Seite 103.
302 Vgl. ebenda.
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18.3.2 Quantitativer Vergleich

Leicht überprüfbar sind die zahlenmäßigen Längenangaben des Schienen- und des

Straßennetzes. Auch die Investitionen in die jeweiligen Netze können verglichen werden. Im

Bereich des Straßenverkehrs findet man eine abgestufte Netzhierarchie vor, die flächende-

ckend das ganze Bundesgebiet umfasst. Eine entsprechende Abstufung im Bereich des Schie-

nenverkehrsnetzes existiert nicht. Lediglich im Eisenbahnbetrieb findet eine Unterscheidung

zwischen Nah- und Fernverkehr statt. Diese ist jedoch nicht immer unproblematisch. Beim

Vergleich der Infrastruktur der Verkehrssysteme Schiene und Straße erscheint es geboten, alle

vorhandenen Netzelemente gegenüberzustellen. In der verkehrspolitischen Diskussion ist häu-

fig zu beobachten, dass im Rahmen von Finanzierungsvergleichen lediglich die Ausgaben des

Bundes in der jeweiligen Argumentation verwendet werden. Der finanzielle Aufwand für

Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen kommt jedoch nicht aus heiterem Himmel, sondern

muss von den Trägern der Straßenbaulast erbracht werden. Diese Investitionen kommen eben-

falls dem Gesamtsystem Straße zu Gute.
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Abbildung 42: Länge der Straßen- und Schienenverkehrswege in Deutschland 1998
    (in km)303

Im Folgenden werden die Infrastrukturnetze des Schienen- und des Straßenverkehrs

und die mit ihnen verbundenen Investitionen in Unterhaltung, Instandsetzung und Baumaß-

nahmen (für den Schienenverkehr auf Bundesebene, für den Straßenverkehr auf Bundesebene

                                               
303 Quelle: Statistische Jahrbücher für die Bundesrepublik Deutschland 1999 (Seite 304 – Angaben zu den Stra-

ßen des überörtlichen Verkehrs) und 2000 (Seite 297 – Angaben zur Streckenlänge im Schienenverkehr). Ei-
gene Darstellung. Die Bundesfernstraßen setzen sich aus den Bundesautobahnen (Länge 1998: 11 309 km)
und den Bundesstraßen (Länge 1998: 41 419 km) zusammen. Zu beachten ist, dass in der Betrachtung der
Netzhierarchieebenen die Straßenbahnen dem Schienenverkehr auf kommunaler Ebene zugeschlagen werden
können. 1983 betrug in Westdeutschland die Länge des Straßenbahnnetzes 1 735,3 km. Die Länge des U-
Bahn- und Stadtbahnnetzes betrug im selben Jahr 273,5 km. Vgl. Frenz, Eckehard: Die Strassenbahnstille-
gungen in der Bundesrepublik Deutschland, in: Köstlin, Reinhart; Wollmann, Hellmut (Hrsg.): Renaissance
der Strassenbahn; Basel 1987, Seite 85f. Der Wert für die Länge der Schienenstrecken auf Ebene der Ge-
meinden bezieht sich auf das Jahr 1996 und wurde entnommen: BMVBW: Bericht der Bundesregierung über
den Öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland nach Vollendung der deutschen Einheit; Bonn 1999,
Seite12. Er setzt sich zusammen aus den Betriebslängen der kommunalen und gemeinwirtschaftlichen Unter-
nehmen. Der Wert für den Schienenverkehr auf Kreisebene entspricht der Betriebslänge der NE-Bahnen in-
klusive der Berliner S-Bahn. Der Wert für die Länge der Gemeindestraßen bezieht sich auf das Jahr 1995 und
wurde entnommen: Natzschka, Henning: Straßenbau – Entwurf und Bautechnik; Stuttgart 1997, Seite 11.
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und beispielhaft für das Land Bayern) dargestellt. Gegen Ende der 90er Jahre stand einem

Straßennetz mit einer Gesamtlänge von rund 630 000 km ein Schienennetz mit einer Länge

von knapp 50 000 km gegenüber. In Bayern werden die Aufwendungen für Bundesautobah-

nen, Bundes- und Staatsstraßen erhoben. Leider sind in den Angaben des Statistischen Lan-

desamtes nicht die entsprechenden Daten für die Kreisstraßen und die Gemeindestraßen ent-

halten.304

Länge
 (in km)

Aufwendungen
(in Mio. DM)

Bundesautobahnen    2 217    819,6
Bundesstraßen    6 854    507,4
Staatsstraßen   13 957    548,5
Kreisstraßen   18 661
Gemeindestraßen   87 048
Alle zusammen 128 737 1 875,5

Tabelle 57: Aufwendungen für die Straßen des überörtlichen Verkehrs in Bayern 1999305

Die Ausgaben für den Straßenbau auf den Ebenen Bund, Länder und Gemeinden in

der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1997 verdeutlicht folgende Tabelle:

Hierarchieebene Ausgaben (in Millionen Mark)
Bund 10 133,3
Länder 6 441,1
Gemeinden
(alte Bundesländer) 13 619,7

Gemeinden
(neue Bundesländer) 3 552,2

Gesamt 33 746,3

Tabelle 58: Ausgaben für den Straßenbau in der Bundesrepublik Deutschland 1997306

Am Beispiel des Investitionsprogramms der Bundesregierung, das bis zum Inkrafttre-

ten des BVWP 2003 Gültigkeit hat, kann gezeigt werden, dass sich die Investitionen für Aus-

und Neubau sowie Ersatz und Erhaltung der Bundesverkehrswege (hier: ohne Wasserstraßen)

auf hohem Niveau bewegen. Allerdings besteht ein leichtes Übergewicht für die Investitionen

in das Bundesfernstraßennetz. In diesem Programm „ sind alle im Bau befindlichen sowie in

Abhängigkeit von der Finanzausstattung im Zeitraum 1999 bis 2002 realisierbaren Vorhaben

von Schiene, Straße und Wasserstraße aus dem ‚Vordringlichen Bedarf’  der Bedarfspläne für

die Bundesschienenwege und die Bundesfernstraßen (...)“ 307 zusammengefasst. Gefördert

werden vor allem die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit sowie Maßnahmen des Bundespro-

                                               
304 Zur Bewertung der Wirkungen von Verkehrsinfrastruktur vgl. Knapp, Frank: Meßprobleme bei der Ermitt-

lung der Wirkungen von Verkehr und Verkehrsinfrastruktur, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, Heft 4
1998, Seite 224 bis 244.

305 Quelle: Statistisches Jahrbuch für Bayern 2000, Seite 267. Eigene Darstellung.
306 Quelle: Deutsche Strassenliga; Geschäftsbericht 1996, Seite 65 bis 72, eigene Darstellung. Die Angaben für

die Bundesebene entsprechen dem Ansatz im Straßenbauhaushalt des Bundes für 1997. Die Angaben für die
Gemeinden beziehen sich auf die tatsächlichen Ausgaben 1997 und enthalten nicht die Daten für die Flä-
chenstaaten. Die Deutsche Strassenliga weist darauf hin, dass die jeweiligen Daten aus verschiedenen Grün-
den nur bedingt vergleichbar sind. Beispielsweise sind die Strukturen der Länderhaushalte nicht standardi-
siert. Geplant waren für das Jahr 1997 ferner Finanzhilfen für den kommunalen Straßenbau nach dem Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe von 1 534, 4 Millionen Mark. Diese Mittel sind in der Tabelle
nicht enthalten.

307 BMVBW: Verkehrsbereicht 2000, Seite 51.
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gramms Verkehrsinfrastruktur. Diese können mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regio-

nale Entwicklung finanziert werden.308

hoch prioritäre
Maßnahmen

prioritäre
Maßnahmen

Summe
der Investitionen

Aus- und Neubau Ersatz und Erhaltung
Schiene309 13,4 (0,24) 14,7 1,3 29,4

Straße 17,9 (0,68) 13,8 1,3 33,0

Summe 32,22 28,5 2,6 62,4

Tabelle 59: Verteilung der Mittel des Investitionsprogramms 1999 bis 2002 auf die 
Bundesfernstraßen und die Bundesschienenwege (in Mrd. Mark)310

18.3.3 Qualitativer Vergleich

Der Interviewte Gesprächspartner aus dem Bereich der Forschung verdeutlicht an ei-

nem Beispiel aus seiner Erfahrung, wie qualitativen Unterschiede im Netzdenken die Leis-

tungsfähigkeit eines Verkehrssystems beeinflussen können.
„ Da haben wir hier in X ein schönes Beispiel. Der Chefstrategie des kommunalen Verkehrsunternehmens ist
eigentlich ein Schienenverkehrshasser. Er sieht darin einen potenziellen Konkurrenten. Er will das Geld für
seinen Busverkehr maximieren. Wenn wir mit einem Schienenprojekt kamen, dann hat er 20 Jahre lang mit
verhindert, dass sich hier der Schienenverkehr im Sinne von S-Bahn weiterentwickeln konnte. Da fehlt einfach
das System. Dem ADAC-Menschen ist es völlig egal, ob es um eine Landesstraße, eine Kreisstraße, eine Bun-
desstraße oder eine Autobahn geht. Dem geht es um das Autosystem schlechthin. Deswegen kann er sowohl
über Parkplätze, über Ortsumgehungen, über Autobahn etc. diskutieren. Demgegenüber interessiert sich auf-
grund der institutionellen Trennung der verkehrspolitischen politischen Ebenen im Bereich des öffentlichen
Verkehrs ein lokaler ÖPNV-Vertreter allenfalls für sein kommunales Verkehrsunternehmen.“ 311

Damit das vorhandene Marktpotenzial geschätzt werden kann, das zur Nutzung der öf-

fentlichen Verkehrsmittel bewegt werden soll, ist eine Betrachtung des gesamten Verkehrs-

marktes geboten. Eine wichtige Rolle kommt dabei den Verkehrsmengen und –verflechtungen

im Bereich des motorisierten Straßenverkehrs zu. Besonders dort, wo die Straßenverkehrsver-

hältnisse immer kritischer werden, kann durch neue ÖPNV-Angebote zusätzliches Marktpo-

tenzial erschlossen werden. Die notwendige Netzstruktur des öffentlichen Verkehrs kann aus

einer Analogiebetrachtung der Dichte und der Belastung des Straßennetzes abgeleitet werden.

Eine solche Betrachtung nimmt MONHEIM vor.312

                                               
308 Vgl. ebenda.
309 Inklusive der Eigenmittel der Deutschen Bahn AG in Höhe von 3,6 Mrd. Mark. Die Mittel aus den Zinser-

sparnissen, die sich aus der Versteigerungen der UMTS-Lizenzen ergeben haben, sind nicht berücksichtigt.
310 Quelle: BMVBW: Verkehrsbereicht 2000, Seite 52, eigene Darstellung und Überarbeitung. Die Mittel aus

dem Europäischen Fonds sind kursiv dargestellt. Darüber hinaus hat die Bundesregierung auch noch ein
„ Anti-Stau-Programm“  mit einem Investitionsvolumen von 7,4 Mrd. Mark (darunter 3,7 für Bundesautobah-
nen, 2,8 für Bundesschienenwege) aufgelegt, um durch die Zunahme des Verkehrs verursachte Verkehrseng-
pässe zu beseitigen. Das Programm soll zwischen 2003 und 2007 wirksam werden. Vgl. ebenda, Seite 53.

311 Interview Nr. 45, Seite 13. Passage anonymisiert.
312 Vgl. Tabelle 54: Straßenklassen in Deutschland sowie Monheim, Heiner: Grundsätze für die Aufstellung von

Nahverkehrsplänen und die Förderung eines attraktiven ÖPNV; Trier 1997, Seite 47f.
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�
 Bundesfernstraßen als Maßstab für Fernverkehrszüge und Fernbusnetze

Systemdefizite im Schienenfernverkehrsnetz  treten besonders dadurch zu Tage, dass die Netzdichte der
Bundesfernstraßen diejenige der Bundesschienenwege deutlich übersteigt.313 Daraus leitet sich ein hoher Be-
darf vom Schienenverbindungen in Korridoren mit hochbelasteten Bundesfernstraßen ab. Kleinräumige Ver-
kehrsspitzen deuten auf einen Bedarf von leistungsfähigen Verbindungen mit Stadtbahnen, S-Bahnen oder
Regionalbahnen hin.

�
 Landesstraßen als Maßstab für InterRegios, Regionalbahnen und schnelle Regionalbusse

Auch hier gilt die entsprechende Überlegung: Hohe Belastungen auf den entsprechenden Landesstraßen
deuten auf einen vorhandenen Bedarf nach einer Ausweitung der Angebote der entsprechenden Systeme des
öffentlichen Verkehrs hin.

�
 Kreisstraßen als Maßstab für Regionalbahnen und Regionalbusse

Hier ergibt sich bei vorhandenen Verkehrsspitzen bei der entsprechenden Straßenkategorie der Bedarf an zu-
sätzlichen, leistungsfähigen und übergemeindlichen Verbindungen des ÖPNV.

�
 Innerörtliche Hauptverkehrsstraßen als Maßstab für lokale ÖPNV-Verbindungen

Das innerörtliche Straßennetz ist die zu leistungsfähigen lokalen Bus- und Schienensystemen analoge Be-
trachtungsebene. Auch hier kommen Systemdefizite des öffentlichen Verkehrs zum Tragen, wenn die Stra-
ßennetzdichte deutlich höher ist.

�
 Erschließungsstraßen als Maßstab für flexible ÖPNV-Netze

Aufgrund der nur schwer zu bündelnden Nachfrage im Linienverkehr ist es auf dieser Netzebene nicht zwin-
gend, die Netzdichte feinerschließender ÖPNV-Systeme (z. B. Ortsbus, Quartierbus, Citybus) der Straßen-
netzdichte entsprechend auszugestalten. Allerdings bieten Anrufsammeltaxen, lokale Rufbusse oder Bürger-
busse gute Alternativen.

�
 Zahl der Parkplatzstandorte als Maßstab für die Haltestellendichte

Vom Ausmaß der Belegung und der Anzahl der vorhandenen Parkplätze kann auf die notwendige Menge zu-
sätzlicher Haltepunkte geschlossen werden. Von einem bestehenden Bedürfnis nach ÖPNV-Angeboten kann
insbesondere dann ausgegangen werden, wenn die vorhandenen Parkplätze überfüllt sind. Besonders kritisch
zu beurteilen sind innerstädtische Gebiete mit zahlreichen Parkplätzen und –häusern, bei gleichzeitig unge-
nügender ÖPNV-Erschließung .314

HÜSING weist am Beispiel des Schienenverkehrs im ländlichen Raum darauf hin,

dass zur Steigerung der Nachfrage nach öffentlichem Verkehr ein Konzept entwickelt werden

muss, um Autofahrer verstärkt zum Umsteigen auf die Bahn zu bewegen.315 Notwendig er-

scheint es aber vorher, das vorhandene ÖPNV-Angebot einer Mängelanalyse zu unterziehen.

Für den Schienenpersonennahverkehr ergab sich dabei ein Mix von Angebotsmängeln. Diese

Auflistung gibt Anlass zur Frage, ob die Eisenbahn überhaupt in der Lage ist, diese Mängel

wirksam abzustellen. Folgende Angebotsmängel sind im Schienenpersonennahverkehr vor-

handen:

• fehlende Erschließung • ungenügende Sauberkeit

• fehlende Verbindung • unzureichende Sicherheit
• hoher Zeitaufwand • unfreundliches Personal
• geringer Komfort • mangelnde Pünktlichkeit
•   fehlende Information • hohe Preise316

HÜSING stellt ferner jeweils fünf Leitbilder zur Nutzensteigerung und zur Kostensen-

kung im SPNV auf. Aus einer Analogiebetrachtung Straßennetz – Schienen-/Busnetz sind in

Verbindung mit diesen Leitbildern Möglichkeiten zur qualitativen Verbesserung des öffentli-

chen Verkehrssystems vorstellbar.317

                                               
313 Unter der Netzdichte versteht man entweder die Verkehrswegelänge je 1 000 Einwohner oder die Verkehrs-

wegelänge je Flächeneinheit (km pro km²). Vgl. Natzschka, Henning: Straßenbau – Entwurf und Bautechnik;
Stuttgart 1997, Seite 11f. Nach den Ausführungen des Autors ist die Netzdichte ein Indikator für den wirt-
schaftlichen Stand einer Region oder eines Landes.

314 Vgl. Monheim, Heiner: Grundsätze für die Aufstellung von Nahverkehrsplänen und die Förderung eines
attraktiven ÖPNV; Trier 1997, Seite 47f.

315 Vgl. Hüsing, Martin: Die Flächenbahn als verkehrspolitische Alternative; Wuppertal 1999, Seite 37.
316 Vgl. ebenda, Seite 40.
317 Da dies den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde, sei auf entsprechende Literatur verwiesen,

z. B. Monheim, Heiner; Monheim-Dandorfer, Rita: Straßen für alle; Hamburg 1990; Apel, Dieter; Henckel,
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Leitbilder zur Nutzensteigerung Leitbilder zur Kostensenkung
• Umfassende Verfügbarkeit • Modulare Triebwagen

• Konkurrenzfähige Reisegeschwindigkeit • Funkgestützte Steuerungstechnik
• Verständliche Kundeninformation • Effizienter Personaleinsatz

• Einladendes Ambiente • Zielgerichteter Organisationsaufbau
• Permanente Zuverlässigkeit • Umfassende Marktnutzung318

Ein leitender Mitarbeiter der DB AG nahm im Interview Stellung zu den Systeman-

forderungen des Schienenpersonennahverkehr bestehen. Im Hinblick auf den Hauptkonkur-

renten der Bahn - den Pkw – bestätigt er das oben Gesagte:
„ Eine gegenüber dem Konkurrenten MIV erfolgreiche Eisenbahn sollte also danach trachten, dass sie ebenfalls
zeitlich und räumlich verfügbar ist. Zum Beispiel Frankfurt: Man kommt zum Bahnhof und weiß, da fährt alle
10 Minuten eine S-Bahn. Das betrifft, ebenso wie die Einführung des Integrierten Taktfahrplans, die zeitliche
Verfügbarkeit. Die räumliche Verfügbarkeit der Eisenbahn lässt sich dadurch verbessern, dass man Verkehr als
System begreift und daher für eine ausreichende Menge von Systemschnittstellen zwischen den Verkehrsträ-
gern sorgt.“ 319

18.3.4 Vergleich der Ausbauplanungen des Autobahnnetzes und des elektrifizierten Schie-
nennetzes in den 60er Jahren

Mitte der 60er Jahre erschlossen die Netze der Bundesautobahnen und der elektrifi-

zierten Schienenstrecken das Bundesgebiet in ähnlicher Weise. Im Unterschied zu den Pla-

nungen der Bundesbahn im Hinblick auf die weitere Elektrifizierung des Schienennetzes war

vorgesehen, dass durch die Autobahnen sowohl die nördlichsten als auch die südlichsten Lan-

desteile erschlossen werden sollten. Im elektrischen Netz der Bundesbahn fehlten zu diesem

Zeitpunkt die Verbindungen in west-östlicher Richtung. Im Gegensatz dazu bestanden die

entsprechenden Autobahnverbindungen teilweise seit über 30 Jahren. Den Planungs- und

Ausbauzustand der beiden Fernverkehrsnetze im Jahre 1967 verdeutlicht folgende Abbildung:

                                                                                                                                      
Dietrich (Hrsg.): Möglichkeiten zur Steuerung des Flächenverbrauchs und der Verkehrsentwicklung; Berlin
1995; Verkehrsclub Deutschland: Schienenverkehr in der Fläche; Bonn 1998; Hüsing, Martin: Die Flächen-
bahn als verkehrspolitische Alternative; Wuppertal 1999; Monheim, Heiner: Grundsätze für die Aufstellung
von Nahverkehrsplänen und die Förderung eines attraktiven ÖPNV; Trier 1997 sowie zahlreiche Veröffentli-
chungen des Fahrgastverbandes Pro Bahn.

318 Der Autor zeigt, dass Nutzensteigerung und Kostensenkung durchaus komplementäre Zielsetzungen sein
können. Komplementär in dem Sinne, dass die Nutzen- und die Kostenveränderungen in die gewünschte
Richtung verlaufen. Vgl. ebenda, Seite 43ff.

319 Interview Nr. 13, Seite 3.
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Abbildung 43: Vergleich zwischen dem elektrischen Bahnnetz und dem Autobahnnetz 
(Planungs- und Ausbauzustand 1967)320

                                               
320 Quelle: Wolf, Josef: Die Elektrifizierung der Eisenbahn in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 in

verkehrsgeographischer Sicht; Frankfurt am Main 1969, Seite 28.

Elektrifiziertes Bahnnetz
Autobahnnetz
Im Bau
In Planung
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18.4 Finanzierung und Planung der Verkehrswege

18.4.1 Finanzierung der Straßen des Bundes

Die Kosten für den Straßenbau werden vom Straßenquerschnitt, den Trassierungsele-
menten, der Knotenpunktausbildung, den Grundstückspreisen, dem Untergrund und der Fahr-
bahnbefestigung beeinflusst. Daher sind sie je nach Straßenart recht unterschiedlich:

Straßenart Baukosten (Mio. DM je km)
Wohnwege 0,05 ... 0,25
Anliegerstraßen 0,3 ... 0,5
Zweispurige Sammelstraßen 0,6 ... 0,8
Verkehrsstraßen
Hauptverkehrsstraßen
Schnellverkehrsstraßen

Abhängig von der Ausführung und
den örtlichen Gegebenheiten

Stadtautobahnen 1,0 ... 25,0
Gemeindeverbindungsstraßen 0,4 ... 0,6
Kreisstraßen 0,6 ... 0,9
Landesstraßen 0,8 ... 1,2
Bundesstraßen 1,5 ... 3,0
Autobahnen des Bundes 5,0 ... 8,0

Tabelle 60: Richtwerte für Straßenbaukosten 1979321

In den 60er und 70er Jahren wuchsen die Ausgaben der Straßenbaulastträger deutlich

an. Die Finanzierung des Straßenbaus erfolgte dabei durch den im Rahmen des Straßenbaufi-

nanzierungsgesetzes zweckgebundenen Teil des Mineralölsteueraufkommens, durch die Ein-

nahmen aus der Beförderungssteuer sowie durch Kredite der Deutschen Gesellschaft für öf-

fentliche Arbeiten. Die Länder nutzen für die Erfüllung ihrer Straßenbaulast die Einnahmen

aus der Kfz-Steuer, mussten davon aber einen Teil den Kommunen zur Verfügung stellen.

Der kommunale Straßenbau wurde vom Bund in dieser Zeit massiv subventioniert durch:
�

 Zuschüsse für Bauvorhaben;
�

 Aufstufungen im klassifizierten Straßennetz zu Bundesstraßen;
�

 Bau von Umgehungsstraßen;
�

 Übernahme der Kosten für Ortsdurchfahrten in Gemeinden bis zu 50 000 Einwohnern;322

18.4.2 Planung der Bundesfernstraßen

18.4.2.1 Systematik der Bundesverkehrswegeplanung

Der Bund ist Eigentümer der Bundesfernstraßen und der Bundeswasserstraßen.323 Als

Träger der Baulast ist er für Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie für Ersatz und Erhaltungsin-

vestitionen zuständig. Die Schienenwege sowie die für den Bahnbetrieb erforderlichen Anla-

gen gehören der DB AG. Gleichwohl finanziert der Bund ebenfalls Neu- und Ausbaumaß-

nahmen sowie Ersatzinvestitionen in die Schienenwege. Unterhaltung und Instandsetzung

sind Aufgabe der DB AG. Mit Bundesverkehrswegeplänen wird versucht, „ die vielfältigen

Wechselbeziehungen der einzelnen Verkehrsträger zu berücksichtigen und die artspezifischen

                                               
321 Quelle: Müller, Wolfgang: Städtebau; Stuttgart 1979, Seite 293, eigene Darstellung. Diese Daten waren zum

Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit bereits über 20 Jahre alt, verdeutlichen aber die prinzipiellen Unter-
schiede der Baukosten der einzelnen Straßenarten.

322 Vgl. Müller, Wolfgang: Städtebau; Stuttgart 1997, Seite 293f.
323 Art. 90 GG Abs. 1. Die Bundesfernstraßen werden von der Bundesländern im Auftrag des Bundes verwaltet.
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Stärken der einzelnen Verkehrsträger voll zur Geltung zu bringen.“ 324 Sie beinhalten als In-

vestitionsrahmenpläne den mittel- und langfristig geplanten Neu- und Ausbau der Bundesver-

kehrswege. Der BVWP ein Regierungsprogramm. Seine Aufgabe ist es, das Fernverkehrsnetz

in seiner Funktions- und Leistungsfähigkeit zu erhalten und dem prognostizierten Verkehrs-

bedarf anzupassen. Der BVWP wird vom Bundesverkehrsminister aufgestellt und vom Bun-

deskabinett beschlossen.325 Wichtige Kennzeichen sind
�

 verkehrsträgerübergreifende Prognosen und Szenarien sowie
�

 Projektbewertungen zur Feststellung der Bauwürdigkeit und der Dringlichkeit.326

Bundesverkehrswegebedarfspläne bauen auf den BVWP auf. Sie werden im Rahmen

eines Gesetzgebungsverfahrens den entsprechenden Ausbaugesetzen als Anhänge beigefügt.327

Zur Zeit (Frühjahr 2001) wird der noch geltende BVWP 1992 überarbeitet. Dabei wird sich an

folgendem Ablaufplan orientiert, der Beteiligungs- und Einflussmöglichkeiten für zahlreiche

verkehrspolitische Akteure bietet:

Nr. Aktivitäten (
�

 Meilensteine) Hauptbeteiligte

1
Szenarien und Prognosen der Verkehrsentwicklung
Strukturdatenprognose, Szenariendefinition
Gesamtverkehrsprognosen für den Personen- und Güterverkehr�

 Ermittlung der Belastungen der Verkehrsnetze

Bundesministerien

Gutachter

2
Modernisierung der Bewertungsmethodik
Umweltrisikoeinschätzung
Raumordnerische Bewertung
Städtebauliche Beurteilung

Bundesministerien
Gutachter

3
Überprüfung der Verkehrsnetze und Projektanmeldungen
Im Hinblick auf Engpässe und Netzlücken;  Ziel: Netzoptimierung�

 Vorschläge für Neu- und Ausbaustrecken

Länder
Abgeordnete
DB AG, Verbände

4
Bewertung und Feststellung der Bauwürdigkeit
Einzelprojektbewertung und Interdependenzbetrachtungen�

 Einstufungsvorschläge
Gutachter

5
Dringlichkeitsreihung unter Berücksichtigung der Finanzplanung
Ermittlung der zur Verfügung stehenden Investitionsmittel�

 Entwurf des Bundesverkehrswegeplans
Bundesfinanzministerium

6
Anhörung und Abstimmung
Abstimmung auf Landes- und auf Bundesebene
Unterrichtung der Fachkreise und Verbände�

 Erstellen der Kabinettsvorlage

Länder
Verbände
Bundesministerien

7
Kabinettsbeschluss�

 BVWP�
 Entwurf von Bedarfsplänen als Anlage zu Ausbaugesetzen

Bundeskabinett

8
Gesetzgebungsverfahren
Beratung der Ausbaugesetze mit den zugehörigen Bedarfsplänen�

 Verabschiedung und Verkündung im Bundesgesetzblatt
Bundestag, Bundesrat

Tabelle 61: Ablauf der Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplans 1992328

Die Bundesländer, die DB AG sowie die relevanten Verbände haben im Rahmen der

Überarbeitung des noch gültigen BVWP 1992 neue aber auch bereits bewertete Projekte

nochmals angemeldet. Bedarfspläne gelten solange fort, bis sie durch ein Änderungsgesetz

angepasst worden sind. Nach einem Zeitraum von fünf Jahren wird überprüft, ob der Ver-

                                               
324 BMVBW: Verkehrsbericht 2000; Berlin 2000, Seite 55.
325 Vgl. UBA: Glossar der raumbezogenen Umweltplanung, Berlin 1995; Fassung vom September 1999.
326 Die Bewertungen sollen verkehrsträgerübergreifend und nach einheitlichen Maßstäben erfolgen.
327 Siehe dazu den folgenden Abschnitt. Zur Bedeutung sowie der Erstellung von Szenarien und Prognosen im

Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung vgl. BMVBW: Verkehrsbericht 2000; Berlin 2000, Seite 58ff.
328 Quelle: BMVBW: Verkehrsbericht 2000; Berlin 200, Seite 69 und BUNDinfo Verkehr 1, Dezember 2000,

Seite 6, eigene Darstellung.
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kehrswegebedarf an die Wirtschafts- und Verkehrsentwicklungen in diesem Zeitraum anzu-

passen sind.329 Danach werden sie vom Bundestag beschlossen und sind verbindlich.330

Die rechtliche Bedeutung des Planungsinstrumentes „Bundesverkehrswegeplan“  ist

rein formal betrachtet gering. Er hat als einzige verkehrsträgerübergreifende Planung keine

rechtliche Grundlage und keine Festlegung auf bestimmte Voraussetzungen für seine Erar-

beitung. Der Prozess der Bundesverkehrswegeplanung beruht auf der Anmeldung von Pro-

jekten durch die Bundesländer, die Bundeswasserstraßenverwaltung und die DB AG. Aller-

dings ist es für Außenstehende nur äußerst begrenzt nachvollziehbar, nach welchen Kriterien

und aufgrund welcher Prioritätensetzung sich die angemeldeten Projekte im BVWP wieder-

finden. In der Planungspraxis erlangt ein BVWP erst durch die Formulierung von Bundesver-

kehrswegebedarfsplänen hohe Bedeutung. Für die nachgeordneten Planungsverfahren hat der

BVWP als verwaltungsinterne Vorplanung nur informelle Bedeutung.331 Er ordnet sich wie

folgt in die zur Verfügung stehenden Planungsverfahren ein:

Planungsverfahren Bedeutung
Bundesverkehrswegeplanung Informell

Ausbaugesetz mit Bedarfsplan
Verbindlich für die Bedarfsfeststellung, aber nicht für
das planerische Abwägungsergebnis. Die Zulassung
kann versagt werden.

Linienbestimmung Abweichungen nur begrenzt zulässig.

Raumordnungsverfahren Das Ergebnis ist bei der Prüfung der Zulässigkeit eines
Projektes „ zu berücksichtigen“ .

Planfeststellungsverfahren Als abschließende Entscheidung gegenüber Dritten
verbindlich, kann aber von Dritten angefechtet werden.

Tabelle 62: Planungsverfahren im Verkehrswegebau332

SOMMER kritisiert die fehlende Integration der Bundesverkehrswegeplanung in das

deutsche Raumordnungsrecht. Im Gegensatz zu den Bedarfsplänen für den Ausbau der Ver-

kehrswege des Bundes müssen bei der Fortschreibung eines BVWP keine Umweltbelange

integriert werden. Faktisch bewegt sich der BVWP in einem rechtsfreien Raum und entzieht

sich im Rahmen seiner Aufstellung beispielsweise der Diskussion über die Dimensionierung

von Fernstraßenprojekten. Mit dem Verweis auf die bestehende gesetzliche Feststellung des

Verkehrswegebedarfs können in der Planungspraxis solchen Diskussionen von vornherein der

Boden entzogen werden.333

18.4.2.2 Einflussnahmemöglichkeiten auf die Bundesverkehrswegeplanung

Auf Landesebene und auf kommunaler Ebene bieten sich Möglichkeiten, Einfluss auf

die Entscheidung zu nehmen, bestimmte Infrastrukturprojekte durchzuführen.

                                               
329 Vgl. ebenda, Seite 55.
330 Die Bundestagsfraktion von BÜNDNIS90/Die Grünen weist darauf hin, dass der Bedarf an Verkehrsinfra-

struktur somit gesetzlich festgestellt ist und somit der gerichtlichen Überprüfung entzogen ist. Vgl. BÜND-
NIS90/Die Grünen – Bundestagsfraktion: Der Bundesverkehrswegeplan; Bonn 1998, Seite 4.

331 Vgl. Sommer, Karsten: Der Bundesverkehrswegeplan aus rechtlicher Sicht, in: BUNDinfo Verkehr, Nr. 2,
März 2001, Seite 17.

332 Quelle: Sommer, Karsten: Der Bundesverkehrswegeplan aus rechtlicher Sicht, in: BUNDinfo Verkehr, Nr. 2,
März 2001, Seite 17. Eigene Darstellung.

333 Vgl. ebenda, Seite 18f.
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Kommunale Ebene
Alle Briefe zu einem Infrastrukturprojekt werden in einem Projektdossier erwähnt. Dieses

Dossier dient dem Bundestag als Entscheidungsgrundlage. Zu vielen Projekten des

BVWP 1992 haben die lokalen IHK, der ADAC und die örtlichen Wirtschaftsverbände Stel-

lung genommen. Manche Projekte wurden wegen dieser Eingaben als „ vordringlicher Bedarf“

eingestuft. Eine größere Anzahl kritischer Schreiben an den Bundesverkehrsminister kann die

Realisierungschancen mancher Projekte beeinflussen.334 Beispielsweise können folgende Fra-

gen auf kommunaler Ebene thematisiert werden:
�

 Führt der Bau einer Umgehungsstraße automatisch zu innerörtlichen Entlastungen?
�

 Können ortsansässigen Unternehmen andere Formen der Erschließung als mit dem Lkw angeboten werden?
�

 Wie können mögliche Zerschneidungswirkungen von neuen Straßen vermieden werden?

Landesebene
Auch auf Ebene der Bundesländer lassen sich mehrere Probleme thematisieren, wo-

durch die Entscheidungsfindung beeinflusst werden kann:
�

 Berücksichtigung ökologischer Belange bei der Projektanmeldung;
�

 Finanzbedarf der angemeldeten Projekte;
�

 Induzierter Neuverkehr;
�

 Nachträgliche Kontrolle von Nutzenbewertungen bei abgeschlossenen Projekten;
�

 Transparenz der Anmeldung der Projekte in den Ländern (welche Akteure sind beteiligt?);335

18.4.2.3 Ausblick auf den Bundesverkehrswegeplan 2003

Wie bereits in der Vergangenheit336 meldeten die Bundesländer im Rahmen ihrer Ü-

berhangstrategie auch dieses Mal im Vorfeld des neuen BVWP 2003 unzählige Straßenbau-

projekte mit einem geschätzten Finanzierungsbedarf von über 120 Milliarden Mark an. Allei-

ne Baden-Württemberg und Bayern meldeten fast 800 Projekte an. Ohne Berücksichtigung

des Aufwandes für Betrieb und Unterhaltung bräuchte man bei den 2001 zur Verfügung ste-

henden Mitteln mehr als 40 Jahre, um diese Projektwünsche zu erfüllen. Dies steht im Wider-

spruch zur von der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen geäußerten Auffassung,

dass mittlerweile die Instandhaltungskosten für die bestehenden Bundesfernstraßen den ver-

anschlagten Kosten für den Straßenneu- und -ausbau entsprechen.337 Möglicherweise ist dieses

Verhalten der Bundesländer der Ausdruck einer Strategie, die die Sicherung möglichst großer

Anteile an den Investitionsmitteln des Bundes zum Ziel hat.338

                                               
334 Vgl. BÜNDNIS90/Die Grünen – Bundestagsfraktion: Der Bundesverkehrswegeplan; Bonn 1998, Seite 21.
335 Dies sind Teile eines Forderungskataloges, der von der Bundestagsfraktion der BÜNDNIS90/Die Grünen zu

Oppositionszeiten erstellt wurde. Vgl. BÜNDNIS90/Die Grünen – Bundestagsfraktion: Der Bundesver-
kehrswegeplan; Bonn 1998, Seite 21ff.

336 Vgl. z. B. Reh, Werner: Politikverflechtung im Fernstraßenbau; Frankfurt am Main 1988, Seite 90ff. und
110. Ortsumgehungen und Autobahnaus- oder -neubauten werden vollständig vom Bund finanziert. Beim
Ausbau von Straßenbahnen, Radwegen oder bei der Förderung des ÖPNV müssen sich die betroffenen Regi-
onen mit finanziellen Eigenmitteln beteiligen. In der Planungspraxis bedeutet der Verzicht auf ein bestimm-
tes Straßenbauprojekt nicht zwangsläufig, dass die dann zur Verfügung stehenden Mittel für Projekte des
Umweltverbunds verwendet werden. Sie werden i. d. R. für andere Straßenbauprojekte – an einem anderen
Ort – eingesetzt. Vgl. BUNDinfo Verkehr Nr. 2, Seite 4.

337 Vgl. ebenda.
338 Dieser Ansicht sind LUTTER/STRIPPGEN. Vgl. Lutter, Horst; Strippgen, Felicitas: Raumordnerische Ge-

sichtspunkte als Motive für Autobahnplanungen der Länder, in: Informationen zur Raumentwicklung,
Heft 6.1979, Seite 372f. Sie nehmen Bezug auf die Untersuchung „ Infrastrukturplanung im Verkehrs- und
Bildungssektor“  von Heinrich Mäding; Baden-Baden 1978, in: Schriften zur öffentlichen Verwaltung und öf-
fentlicher Wirtschaft. Band 41.
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Die DB AG hat 29 Projekte für den neuen BVWP 2003 angemeldet. Das Gesamtvo-

lumen dieser Projekte beträgt rund 18 Milliarden Mark. Vom BVWP werden regionale Schie-

nenstrecken aber nicht erfasst. Ein großer Teil der Mittel für den Schienenwegebau soll in die

Sanierung des Bestandsnetzes fließen. Im Gegensatz zum Straßenbereich ist die Planung bei

der DB AG nicht in diesem Ausmaß neubaufixiert. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser

Arbeit befanden sich die Arbeiten zum BVWP 2003 in Phase 4, der Bewertung der Projekte

durch Gutachter. Durch die Veränderung von Bewertungskriterien im Rahmen der Nutzen-

Kosten-Analyse verringern sich die durchschnittlichen Nutzen im Straßenbau um rund 10

Prozent. Relevante Neuerungen sind beispielsweise:
�

 Einbeziehung von CO2 mit einem Kostenansatz von 400 Mark pro Tonne sowie
�

 Berücksichtigung von induziertem Neuverkehr. 339

Erstmals werden auch die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Projekten berück-

sichtigt. Dadurch sollen Parallelinvestitionen vermieden werden. Ebenfalls neu ist die Durch-

führung einer „ Raumwirksamkeitsanalyse“ . Hierbei wird ein Projekt besser bewertet, wenn
�

 die Erreichbarkeit schlecht erschlossener Gebiete verbessert bzw.
�

 hoch belastete Korridore verkehrlich entlastet

werden. Zum ersten Punkt ist anzumerken, dass sich mit der Erreichbarkeit von Ge-

bieten auch die Bedingungen verbessern, unter denen sie von gebietsfremden Unternehmen

mit Gütern und Dienstleistungen versorgt werden. Diese Zielsetzung kann daher mit der Stär-

kung regionaler Wirtschaftskreisläufe konkurrieren. Auch wenn im Rahmen des BVWP 2003

eine Umweltrisikoeinschätzung auch für kleinere Projekte erfolgt, ist noch nicht abzusehen, in

welchem Ausmaß sich die methodischen Neuerungen in den Abwägungsergebnissen des

BMVBW niederschlagen werden.340

18.4.3 Straßenbau in den Kommunen

18.4.3.1 Finanzielle Förderung des kommunalen Verkehrswegebaus bis zum Steuerände-
rungsgesetz 1966

In der Bundesrepublik wurden fremde Baulastträger gefördert nach § 7 Abs. 2 des Ge-

setzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bun-

desstraßen des Fernverkehrs vom 2. März 1951 (BGBl. I, Seite 1426).341 Nicht bundeseigene

Eisenbahnen konnten nach Abschnitt VI Art. 1 des Verkehrsfinanzierungsgesetzes von 1955,

jedoch ohne Beschränkung auf den ÖPNV, vom Bund gefördert werden. Der Ausbauplan für

die Bundesfernstraßen zwei Jahre später legte großes Gewicht auf den Bau von Ortsumge-

hungen und den Ausbau von Ortsdurchfahrten. Dadurch sollte er verstärkt zur Verbesserung

der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden beitragen. 1960 wurde schließlich der sogenannte

                                               
339 Vgl. BUNDinfo Verkehr Nr. 2, Seite 3.
340 Vgl. ebenda, Seite 6f. Vgl. dort auch ausführlicher zu den Forderungen nach einer verstärkten Umweltorien-

tierung in der Bundesverkehrswegeplanung der Verbände BUND, NABU und VCD.
341 „ Der Bund kann zum Umbau oder Ausbau von Ortsdurchfahrten und zum Bau oder zur Wiederherstellung

von Brücken in deren Zuge, auch wenn ihm (...) die Straßenbaulast nicht obliegt, (...) im Zuge öffentlicher
Straßen sonstiger Träger Zuschüsse oder Darlehen gewähren. Ein Zuschuß oder ein Darlehen soll nur ge-
währt werden, wenn der notwendige Kostenaufwand unverhältnismäßig hoch ist, die Finanzkraft des Trägers
der Straßenbaulast übersteigt und sich das Land und der Träger der Straßenbaulast an den Kosten beteiligen.“



Teil 4: Handlungsoptionen im Politikfeld Raumordnung

Seite 311

„Gemeindepfennig“  eingeführt. Nach einem Regierungsentwurf sollte ein neues Straßenbau-

finanzierungsgesetz eingeführt werden. Dies sah Folgendes vor:
�

 Erhöhung der Mineralölsteuer um 1,1 Pfennig je Liter,
�

 Abzug eines Sockelbetrages für den allgemeinen Haushalt,
�

 Abzug von Beihilfen für die Bundesbahn,
�

 Finanzierungshilfen für die nicht bundeseigenen Eisenbahnen sowie
�

 den zweckgebundenen Einsatz der restlichen Mittel für den Straßenbau.

Der Bundesrat setzte jedoch eine stärkere Erhöhung der Mineralölsteuer durch

(2,0 Pfennig je Liter statt 1,1 Pfennig). Das entsprechende Aufkommen aus dieser zusätzli-

chen Steuererhöhung sollte ausschließlich dem kommunalen Straßenbau zu Gute kommen.342

Die Gemeinden können sich darüber hinaus durch die Erhebung von Anliegerbeiträgen Mittel

verschaffen.343

18.4.3.2 Förderung nach 1966

Am 1. August 1961 wurde eine Sachverständigenkommission damit beauftragt, einen

Bericht über die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden zu erstellen. Die

23 Vertreter aus Forschung, Behörden, Verbänden, Industrie und Verkehrsunternehmen leg-

ten diesen Bericht 3 Jahre später vor. Die Veröffentlichung mit dem Namen „Die kommuna-

len Verkehrsprobleme in der Bundesrepublik Deutschland“  enthielt eine Reihe von Vorschlä-

gen, Erkenntnissen und Empfehlungen, die die städtische Verkehrsplanung beeinflusst haben.

Maßgebliche Elemente dieses Berichts waren
�

 Trennung der Massenverkehrsmittel vom Individualverkehr,
�

 Ausbau der Verkehrswege für den Individualverkehr, insbesondere durch Erschließung weiterer Verkehrs-
ebenen,

�
 Unterbringung des ruhenden Verkehrs sowie

�
 die Abstimmung der Verkehrsplanungen von Bund, Ländern und Gemeinden.344

Der Bericht endet mit einer Auflistung der bis 1994 im Rahmen eines Gesamtausbaus

der Verkehrswege entstehenden Kosten. Die eingeforderten Investitionen gehen eindeutig zu

Lasten des schienengebundenen und des öffentlichen Verkehrs:
Fernverkehrsstraßen des Bundes und der Länder 106,0 Mrd. DM
Verkehrsstraßen der Gemeinden und der Gemeindeverbände 78,3 Mrd. DM
Erschließungsstraßen 11,7 Mrd. DM
Ruhender Verkehr 13,3 Mrd. DM
Öffentlicher Verkehr (Baukosten) 29,3 Mrd. DM
Gesamtsumme des kommunalen Aufgabenbereichs 132,6 Mrd. DM
Baumaßnahmen der Deutschen Bundesbahn 8,2 Mrd. DM

Gesamtsumme 246,8 Mrd. DM

Tabelle 63: Erforderliche Investitionen in die Verkehrswege von 1964345

Mit dem Steueränderungsgesetz von 1966 förderte der Bund verstärkt den kommuna-

len Straßenbau. Die Steuersätze für Leichtöle (Vergaserkraftstoff), Dieselkraftstoff und Flüs-

                                               
342 Vgl. Schroeter, Wolfgang; Wittich, Frank: Zuwendungen für den Verkehrswegebau in den Gemeinden; Köln

u. a. O. 1971, Seite 2f.
343 Vgl. Müller, Wolfgang: Städtebau; Stuttgart 1979, Seite 294.
344 Vgl. ebenda, Seite 295.
345 Quelle: Ebenda, Seite 296, eigene Darstellung. Die Werte basieren auf dem Bericht „  Die kommunalen Ver-

kehrsprobleme in der Bundesrepublik Deutschland“  vom 25. August 1964.
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siggase wurden um 3 Pfennig je Liter angehoben. Diese Erhöhung kam voll den Gemeinden

zu Gute.346 Auf eine gesetzliche Grundlage wurde der kommunale Straßenbau einige Jahre

später durch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gestellt.

18.4.3.3 Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)

Das GVFG wurde geschaffen, da eine Förderung des kommunalen Straßenbaus und

des ÖPNV durch den Bund auf Grund des Inkrafttretens des Finanzreformgesetzes vom

12. 5. 1969 nur durch ein förmliches Gesetz möglich war. Durch das Finanzreformgesetz

wurde Art. 104 a Abs. 4 GG dahingehend verändert, dass der Bund den Ländern und Ge-

meinden Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen gewähren kann, die zum Aus-

gleich der unterschiedlichen Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder zur Förderung des wirt-

schaftlichen Wachstums erforderlich sind.347 Die Gewährung von Bundesmitteln für den Ver-

kehrswegebau in den Gemeinden wurde somit auf eine gesetzliche Grundlage gestellt.348

Die Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr der Gemeinden wurden nach In-

krafttreten des GVFG 1971 i. d. R. mit 60 Prozent der Investitionskosten mit Bundesmitteln

bezuschusst. Die Länder leisten ebenfalls einen Zuschuss bis zu 30 Prozent der Kosten. Bis in

die 80er Jahre hinein wurden die GVFG-Mittel überwiegend für den Straßenbau in den

Kommunen verwendet (siehe Tabelle 63). Seit dem Ende der 80er Jahre ist das Verhältnis

zwischen Ausgaben für den ÖPNV und den kommunalen Straßenbau ausgeglichen. Seit der

Bahnreform erhält der Schienenpersonennahverkehr nach dem Regionalisierungsgesetz Bun-

desmittel. Der kommunale ÖPNV auf der Straße blieb dabei aber unberücksichtigt.349

Der Katalog der förderungswürdigen Investitionen wurde mehrfach erweitert. Er bein-

haltet auch die Beschaffung von Fahrzeugen des ÖPNV.350 Die Verteilung der GVFG-Mittel

war allerdings regional stark differenziert: Z. B. flossen in Bayern zwischen 1985 und 1995

82 Prozent der Mittel in die Ballungsräume München und Nürnberg-Fürth. Dort lebten nur

17 Prozent der Einwohner. Auch innerhalb der für den ÖPNV verwendeten GVFG-Gelder

waren die Fördertatbestände „S-Bahn-Bau“  und „U-Bahn-Bau“  mit 77,1 Prozent im Vergleich

zum Straßenbahnbau deutlich überrepräsentiert. Allerdings ist der U-Bahn-Bau die mit Ab-

stand teuerste Möglichkeit, schienengebundenen Personennahverkehr abzuwickeln.351

                                               
346 Vgl. Schroeter, Wolfgang; Wittich, Frank: Zuwendungen für den Verkehrswegebau in den Gemeinden; Köln

u. a. O. 1971, Seite2f.
347 Vgl. Walprecht, Dieter: Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; Göttingen 1976, Zweite Auflage, Sei-

te 5f. Schon nach der dritten Änderung des GVFG konnte fast jede Stadt oder Gemeinde eine entsprechende
förderungswürdige Maßnahme vorweisen.

348 Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden vom 18.
März 1971.Die ersten Änderungen erfolgten bereits am 28. Februar 1972 und am 26. Juni 1973 durch das
Steueränderungsgesetz.

349 Vgl. Apel, Dieter: Kommunale Verkehrspolitik, in: Wollmann, Helmut; Roth Roland (Hrsg.): Kommunalpo-
litik; Opladen 1999, Seite 611.

350 Vgl. Werner, Jan: Die zweite Bahnreform; Bonn 1996, Seite 63.
351 Vgl. ebenda, Seite 13ff. Der Autor kritisiert dort auch die ungleich verteilte staatliche Infrastrukturförderung

von Schienenpersonenfernverkehr sowie dem Nah- und Regionalverkehr. Nach seiner Auffassung ergab sich
daraus die Konsequenz, dass – trotz stark wachsendem Gesamtmarkt – der Regionalverkehr der Deutschen
Bundesbahn relative Rückgänge der Beförderungsleistungen zu verzeichnen hatte.
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18.4.4 Finanzierung der Schienenwege des Bundes

Der Aus- und Neubau der Schienenwege des Bundes wird durch das Bundesschie-

nenwegeausbaugesetz (BSchwAG) geregelt. Nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes wird dafür ein

Bundesschienenwegebedarfsplan aufgestellt, wonach ein Fünftel der Bundesmittel für den

Aus- und Neubau von Schienenstrecken für den Schienenpersonennahverkehr verwendet

werden muss.352 Die DB Netz AG erhält zu diesem Zweck vom Bund zinslose Darlehen für

die entsprechenden Investitionen und muss die Abschreibungsgegenwerte im Rahmen der

Abschreibungsdauer zurückzahlen. Wird beispielsweise eine Abschreibungsdauer von 30 Jah-

ren vereinbart, so sind jährlich 3,33 Prozent der Darlehenssumme an den Bund zurückzuzah-

len.353 Die zinslosen Darlehen wurden zuletzt zunehmend durch Baukostenzuschüsse ersetzt.

Am Beispiel der HGV-Strecke Hannover-Würzburg lässt sich nach EWERS/ILGMANN zei-

gen, wie sich die jährlichen Kosten für einen Kilometer der Strecke – bei einer Investitions-

summe von 50 Mio. Mark - auf die DB Netz AG und den Bund aufteilen.

Gesamte jährliche Kosten eines Kilometers HGV-Strecke: 20,3 Mio. Mark, davon waren
�

 0,3 Mio. DM verlorene Baukostenzuschüsse DB Netz AG;
�

 1,7 Mio. DM Abschreibungsgegenwerte DB Netz AG;
�

 3,7 Mio. DM Langfristiger Realzins Bund;
�

 6,1 Mio. DM Langfristiger Zins für Bundesschulden Bund;
�

 8,5 Mio. DM Zins für Risikokapital Bund;354

Die DB Netz AG trägt nur einen Anteil von 20 Prozent an den kalkulatorischen Kos-

ten der Neubaustrecken. EWERS/ILGMANN gehen aufgrund des hohen Anteils der Bundes-

mittel an diesen Kosten davon aus, dass der Bund hohen Einfluss auf den Schienenwegebau

der DB Netz AG nimmt. Demnach kann er beispielsweise die Vergabebedingungen von Bau-

leistungen beeinflussen.355

19 Willensbildungsprozesse und Akteure in der Bauleitplanung

19.1 Planung auf der Ebene der Städte und Gemeinden

19.1.1 Die Bauleitplanung

Die Bauleitplanung ist ein zweistufiger Prozess. Der Flächennutzungsplan dient der

Vorbereitung, der Bauleitplan der Leitung der Bebauung. Der Flächennutzungsplan wird nach

§ 5 BauGB von der Gemeinde aufgestellt. Er enthält eine Regelung vielfältiger Sachverhalte

und wendet sich an die Öffentlichkeit. Obwohl er nach herrschender Auffassung noch keine

verbindliche Außenwirkung zeigt, kann er sich als vorbereitender Bauleitplan auf die Grund-

stückspreise auswirken. Bebauungspläne werden ohne Genehmigung der höheren Verwal-

tungsbehörde in Kraft gesetzt, wenn sie aus einem Flächennutzungsplan heraus entwickelt

                                               
352 Vgl. Werner, Jan: Nach der Regionalisierung – Der Nahverkehr im Wettbewerb; Dortmund 1998, Seite 138.

Dort auch ausführlicher zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten zum gemeinwohlorientierten Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur.

353 Dies sieht die Regelförderung des BSchWAG vor.
354 Vgl. Ewers, Hans-Joachim; Ilgmann, Gottfried: Zwischenbilanz der Bahnreform; Berlin, Hamburg 2000,

Seite 9f. Der Zins für das Risikokapital setzt sich zusammen aus einem Drittel Verzinsung mit einem Satz
von 15 Prozent und zwei Dritteln Fremdkapitalzins von 7,5 Prozent. Die Gewichtung dieser beiden Faktoren
ergibt einen Zins von 10 Prozent.

355 Vgl. ebenda, Seite 10. In dieser Veröffentlichung ziehen die beiden Autoren eine recht kritische Zwischen-
bilanz der Bahnreform.
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wurden. Ein Flächennutzungsplan kann außerdem ohne Mitwirkung und gegen die Zustim-

mung anderer Planungsträger beschlossen werden.356

Der Bebauungsplan ist das klassische Instrument zur Ordnung der Bebauung in Ge-

meinden und Städten und enthält rechtsverbindliche Festsetzungen über die Nutzung des aus-

gewiesenen Baulandes. Er hat als Satzung den Charakter einer Rechtsnorm.357 Es ist möglich,

dass er von den im Flächennutzungsplan gezogenen Darstellungsgrenzen abweicht. Auch gra-

vierendere Abweichungen sind möglich, wenn dabei die Grundkonzeption des Flächennut-

zungsplans nicht berührt wird. Im Extremfall können unter Beachtung dieser Einschränkung

im Bebauungsplan völlig andere Nutzungen vorgesehen werden als im Flächennutzungsplan,

aus dem er eigentlich entwickelt wurde.358

Flächennutzungsplan        Bebauungsplan
Gesamtes Gemeindegebiet Teil des Gemeindegebiets
hoheitliche Maßnahme sui generis Satzung mit Außenwirkung
Darstellung der beabsichtigten Art der Bodennutzun-
gen in Grundzügen

Rechtsverbindliche Festsetzung der weiteren zum
Vollzug des Gesetzes erforderlichen Maßnahmen

Erläuterungsbericht Begründung

Tabelle 64: Unterschiede zwischen Flächennutzungs- und Bebauungsplan359

Zwischen der Bauleitplanung und der Baulandpreisbildung besteht ein enger Zusam-

menhang, denn durch die Festlegung von Art und Maß der baulichen Nutzung wird das

Grundstückswertgefüge bestimmt. Die Umsetzung eines Bebauungsplans hängt jedoch vom

jeweiligen Grundstückseigentümer ab,360 denn der Bebauungsplan ist ein Angebotsplan und

verpflichtet nicht zum Bauen.361

19.1.2 Politische Akteure im Prozess der Bauleitplanung

Das Verfahren der Bauleitplanung ist in den §§ 2 bis 4a BauGB ausführlich darge-

stellt. Es beginnt mit dem Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat. Dieser muss öffent-

lich und ortsüblich bekannt gemacht werden. I. d. R. findet zunächst aber eine Vorlaufphase

statt.362 In der Bauleitplanung sind die Verfahren zur Beteiligung der Bürger (§ 3 BauGB) und

der Träger öffentlicher Belange (§ 4 BauGB) geregelt. Die planende Gemeinde kann dabei

Dienstleistungen von Dritten, z. B. Planungsbüros, in Anspruch nehmen, die die Beteiligung

im Rahmen vertraglicher Regelungen durchführen. Während der Bauleitplanung können fol-

gende Akteure beteiligt werden:

                                               
356 Vgl. Schrödter, Hans: Baugesetzbuch – Kommentar; 6. Auflage, München 1998, Seite 9.
357 Zu den weiteren Wirkungen des Bebauungsplans vgl. Battis, Ulrich u. a.: Baugesetzbuch; 7. Auflage, Mün-

chen 1999, Seite 202.
358 Vgl. ebenda, Seite 203. Für solche Abweichungen sind „ objektive Gründe“  maßgeblich. Ein solcher Grund

kann beispielsweise darin bestehen, dass seit der Aufstellung eines Flächennutzungsplans in einem be-
stimmten Gebiet eine bauliche Entwicklung eingetreten ist, die es geboten erscheinen lässt, andere Gemein-
bedarfseinrichtungen vorzusehen. Im Übrigen handelt es sich bei der Zweistufigkeit der Bauleitplanung um
einen idealisierten Prozess. Dies komm in § 8 Abs. 3 BauGB zum Ausdruck, der auf die Möglichkeit eines
Parallelverfahrens hinweist.

359 Quelle: BBR: Stadtentwicklung und Städtebau in Deutschland; Bonn 2000, Seite 30, eigene Darstellung.
360 Vgl. ebenda.
361 Vgl. Apel, Dieter; Henckel, Dietrich (Hrsg.): Möglichkeiten der Steuerung des Flächenverbrauchs und der

Verkehrsentwicklung; Berlin 1995, Seite 53.
362 Vgl. nächster Abschnitt.
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Träger öffentlicher Belange
�

 Gewerbeaufsichtsämter;
�

 Wasserbehörden;
�

 Natur- und Denkmalschutzämter;
�

 Straßenbauverwaltungen, DB AG und Deutsche Post AG;
�

 Bundeswehr;
�

 Kirchen;
�

 IHK ś und Handwerkskammern;

Außerdem sind Nachbargemeinden zu beteiligen, wenn sich die Planung auf deren

Gebiete auswirken. Nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB sind Bürger und Träger öffentli-

cher Belange möglichst frühzeitig zu beteiligen. Im Rahmen der förmlichen Bürgerbeteili-

gung kann es noch zu Änderungen oder Ergänzungen des Plans kommen. Der Prozess der

Bauleitplanung stellt sich wie folgt dar:363

Ablauf eines Bauleitplanverfahrens
1 Vorlaufphase
2 Überprüfung von Raumordnungszielen
3 Aufstellungsbeschluss
4 Frühzeitige Bürgerbeteiligung
5 Vorentwurf und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden
6 Abwägung der Belange
7 Auslagebeschluss
8 Öffentliche Auslegung
9 Beschluss der Gemeinde über den Bauleitplan (beim Bebauungsplan als Satzung)
10 Genehmigungsverfahren (u. U. Anzeige nach Landesrecht)
11 Auslegung und Bekanntmachung der Genehmigung oder des Satzungsbeschlusses
12 Inkrafttreten des Plans

Folgende Akteure auf Gemeinde- und Städteebene spielen eine wichtige Rolle:

Der Rat
Als Gesetzgeber auf der lokalen Politikebene spielen der Gemeinde- oder der Stadtrat

im Rahmen der Stadtentwicklung und bei der Bauleitplanung eine Schlüsselrolle. Durch ihn

werden die Bebauungspläne als Satzung rechtsverbindlich beschlossen. Die Arbeit des Rats

ist in verschiedenen Ausschüssen sektoral organisiert. Die Vorlagen aus dem Bereich der

Verwaltung werden behandelt und Ratsentscheidungen vorbereitet. Die im Rahmen der Bau-

leitplanung wichtigste Rolle spielt der Bau- oder Planungsausschuss.364 Die einzelnen Aus-

schussmitglieder kommen aus den Reihen der im Rat vertretenen Parteien, wobei sich die

Mehrheitsverhältnisse auch in der Zusammensetzung der Ausschüsse niederschlagen. Aus-

schlaggebende Kriterien für die entsprechenden Fraktionsvorschläge können bestimmte Fach-

                                               
363 Vgl. BBR: Stadtentwicklung und Städtebau in Deutschland; Bonn 2000, Seite 30f.
364 Der Geschäftsführer eines Nahverkehrszweckverbandes meinte im Rahmen der durchgeführten Interviews -

wenn auch im Zusammenhang zu einer anderen These: „ Also Sie kennen ja diesen Witz wahrscheinlich, wo
sich nach der Kommunalwahl zwei Ratsherren auf dem Flur des Rathauses in der Pause treffen, und der eine
fragt ‚Na, wo hast Du denn Deine Grundstücke?’ . Da antwortet der andere ‚Wieso? Ich habe doch gar keine
Grundstücke!’ . Da sagt wieder der erste ‚Wieso bist du denn dann hier im Rat?’ . Ich denke, dass bei der Ent-
wicklung von Siedlungsflächen ein enormer Einfluss nach wie vor da ist von den Grundstückseigentümern,
die da ‚Fünfte Fruchtfolge’  machen wollen, und den Entscheidungsträgern vor Ort – das ist sicher keine ein-
dimensionale Entwicklung, da gibt es sicherlich auch noch andere Erklärungen - , die haben nämlich dort
nicht unmittelbar viel mit einer qualitativ hochwertigen Verkehrserschließung zu tun. Das ist mit Sicherheit
ein ganz großes Problem. Und da ist unglaublich viel an unglücklichen Entwicklungen geschehen in letzter
Zeit.“  Vgl. Interview Nr. 31, Seite 7.
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kenntnisse oder Interesse sein. Im Expertengespräch schilderte der Eisenbahnreferent seine

Erfahrungen aus seiner Zeit in der Bezirksregierung eines norddeutschen Bundeslandes:
„Aus meiner damaligen Zeit in der Bezirksregierung weiß ich, dass bis auf wenige Ausnahmen, wo ein Rats-
mitglied auch Bauland zu verkaufen hat, und dieses dann entsprechend Einfluss nimmt, die Preisentwicklung
von Bauland in den Kommunen keine Rolle spielt.“365

Die kommunale Verwaltung
Ihre Aufgabe besteht darin, Entscheidungen des Gemeinderates vorzubereiten, die ent-

sprechenden Beschlüsse umzusetzen und weisungsgebundene Pflichtaufgaben wahrzuneh-

men. Dazu kann die Erteilung von Baugenehmigungen gehören. Verwaltungsmitarbeiter sind

hauptamtlich tätig und besitzen vor allem in größeren Städten gegenüber den ehrenamtlichen

Ratsmitgliedern einen hohen Informations- und Wissensvorsprung.366

Private Akteure
Oft wird ein Bauleitplanungsprozess von privaten Grundstücksbesitzern oder Investo-

ren angestoßen, die auf der Suche nach geeigneten Grundstücken für ihre Vorhaben sind. Die-

se Akteure sind vor allem an Planungssicherheit interessiert und möchten daher möglichst

frühzeitig auf kommunale Planungsprozesse Einfluss nehmen bzw. in diese eingebunden sein.

Zur Planungsvorbereitung werden oft Planungsleistungen an Akteure vergeben, die nicht Teil

der örtlichen Verwaltung sind, z. B. Planungsbüros oder Architekten. Zusammen mit der

Verwaltung und den lokalen politischen Entscheidern erarbeiten sie, die Träger der Baulast

sowie die Projektentwickler Vorschläge für die Gestaltung der Nutzungen und der Planungen.

Diese Vorstellungen gehen in die Bauleitpläne ein, die vom Rat entschlossen werden.367

Lokale Interessengruppen und Agenda 21 - Initiativen
Eine wichtige Rolle in der lokalen Politik spielen außerparlamentarische Gruppen. Sie

entstehen oft während der Vorbereitung konkreter Planungsvorhaben und sind Ausdruck des

Bedürfnisses nach politischer Mitsprache oder Partizipation. Ihre lokale Bedeutung ist recht

hoch, denn sie stoßen oft öffentliche Diskussionen an und können auf diese Weise politische

Prozesse, die sich im Bereich von Verwaltung und Politik abspielen, beeinflussen. Besonders

im Rahmen von lokalen Agenda 21 – Prozessen werden in moderierten Arbeitskreisen Fragen

aus dem Bereich der Stadtentwicklung aufgegriffen und im Kreise lokaler Organisationen,

politischer Entscheider und Einwohnern diskutiert. Agenda-Büros können dabei als Stabs-

stellen beim Bürgermeister oder als interfraktionelle Arbeitsgruppen organisiert sein. Themen,

die für die Bauleitplanung relevant sein können, sind zum Beispiel
�

 Flächenverbrauch durch lokale Verkehrswege;
�

 Klimaschutz;
�

 Energieverbrauch;
�

 Mobilität oder nachhaltige regionale Wirtschaft;368

Lokalpresse
Die Lokalpresse, zunehmend auch Lokalradio und -fernsehen sind Arenen, in denen

Fragen der Stadtentwicklung diskutiert werden. Als Informationsmedien tragen sie zur Wis-

sens- und Willensbildung der Bürger bei. Die lokalen Medien bieten fast allen lokalen Poli-

                                               
365 Interview Nr. 30, Seite 9.
366 Vgl. BBR: Stadtentwicklung und Städtebau in Deutschland; Bonn 2000, Seite 17ff.
367 Vgl. ebenda, Seite 21.
368 Vgl. ebenda, Seite 22.
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tikakteuren die Möglichkeit, an Meinungsbildungsprozessen und damit mittelbar an politi-

schen Entscheidungsprozessen im Rahmen der Bauleitplanung teilzunehmen.369 Besonders in

kleineren Städten und in Gemeinden ist die lokale Presse zum Hauptträger des Informations-

austausches über kommunalpolitische Themen geworden. Dem Lokalteil einer Zeitung

kommt daher eine Mittlerfunktion zwischen der kommunalen Verwaltung und den Bürgern

zu. Wichtige Multiplikatoren sind hier besonders die Lokalredakteure der Zeitungen.370„Deren

Handlungsmöglichkeiten sind freilich durch die allgemeinen Arbeitsbedingungen der Lokal-

redaktionen, Mängel in der journalistischen Ausbildung ihrer Mitarbeiter und die besondere

Nähe zum Nachrichten- oder Anzeigenmarkt stark einengt. Wirtschaftliche Abhängigkeit der

Verleger von zahlungskräftigen Inserenten spielt ebenso eine Rolle wie die verzwickte Auf-

gabe der Journalisten, ihre Informationsquellen ausführlich zu nutzen, im Ernstfalle zu schüt-

zen und langfristig zu erhalten. So geraten Lokalzeitungen in die Gefahr, entweder Sprachrohr

der Verwaltung oder Bulletin der örtlichen Honoratioren zu werden, zumal beide ihre Selbst-

darstellung in der lokalen Öffentlichkeit intensiv verfolgen.“ 371

19.1.3 Zusammenwirken mit höheren Planungsebenen

Am Beispiel der Gemeinden des Landes Brandenburg und den Bezirken Berlins lassen

sich die beteiligten Akteure sowie der Verlauf einer Bauleitplanung – eingeordnet in den

Kontext der höheren Planungsebenen – darstellen. Die planungswilligen Gemeinden und Be-

zirke zeigen der Landesplanungsabteilung möglichst frühzeitig im Planungsprozess die ge-

hegten Absichten an. Diese Mitteilung soll erfolgen, bevor aufwendigere Planungsschritte,

wie beispielsweise die Anhörung der Träger öffentlicher Belange, in Angriff genommen wur-

den. Dabei sollen lediglich die Planungsgrundzüge umrissen werden. Gleichzeitig mit der

zuständigen Behörde auf Landesebene wird auch die entsprechenden Planungsabteilung auf

Kreisebene informiert. Diese bringt gleichzeitig überörtliche und ortsnahe Kenntnisse in den

Planungsprozess ein. Der Kreis nimmt dabei eine erste Beurteilung der beabsichtigten Pla-

nungen auf der Gemeindeebene vor und teilt das Ergebnis der Landesplanungsbehörde mit.

Sie lässt die Einschätzung durch den Kreis in ihre eigene Stellungnahme mit eingehen. Diese

soll folgende Punkte enthalten, die für das Planungsvorhaben von Bedeutung sind:
�

 Verbindliche Ziele der Raumordnung und der Landesplanung, die in den Landesentwicklungs- und in den
Regionalplänen festgeschrieben sind;

�
 Sonstige landesplanerische Erfordernisse (z. B. in Aufstellung befindliche Raumordnungsziele oder landes-

planerische Stellungnahmen zu anderen Planungsvorhaben);
�

 Beurteilung der Vereinbarkeit des Planungsvorhabens auf gemeindlicher Ebene mit den Zielen und
Grundsätzen der Landesplanung oder allgemeinen Zielen und Grundsätzen (falls keine konkreten Ziele vor-
liegen);372

                                               
369 Vgl. ebenda, Seite 23.
370 Vgl. Naßmacher, Karl-Heinz: Kommunalpolitik, in: Mickel, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch der Politikwissen-

schaft, Seite 247.
371 Ebenda.
372 Vgl. Gemeinsame Landesplanung von Berlin und Brandenburg; 2. Auflage, Potsdam 1998, Seite 37.
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Gemeinde

 Landesplanungsabteilung

planerische Vorlaufphase Planentwurf/Beteiligung
Träger öffentlicher Belange

Zielanfrage und Mitteilung
der Planungsabsichten

Landesplanerische
Stellungnahme

Kreis

Stellungnahme 
des Kreises

Abbildung 44: Verhältnis der Bauleitplanung zur Landesplanung373

Im Zusammenspiel zwischen der örtlichen Bauleitplanung und der Landesplanung

findet das Gegenstromprinzip seinen Niederschlag. Danach haben sich die Teilräume in die

Gegebenheiten und Erfordernisse des Gesamtraumes genauso einzufügen, wie der Gesamt-

raum die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner Teilräume zu berücksichtigen hat. Wenn

sich ein lokales Planungsvorhaben in den überörtlichen Rahmen einordnet, wird es aus lan-

desplanerischer Sicht befürwortet. Falls das im Rahmen der örtlichen Bauleitplanung ver-

folgte Vorhaben jedoch nicht den Zielen der Bundesraumordnung und der Landesplanung

entspricht, erfolgt keine Zustimmung. Die zuständige Landesplanungsbehörde kann aber dar-

auf hinwirken, dass an der örtlichen Planung Veränderungen vorgenommen werden. Dadurch

soll die Vereinbarkeit mit den landesplanerischen Zielsetzungen erreicht werden. Falls eine

Einordnung der Bauleitpläne in den Rahmen der jeweiligen Landes- oder Regionalpläne nicht

erfolgt, liegt eine Verletzung des Anpassungsgebotes oder ein grober Abwägungsmangel

vor.374 Dies würde dann am Ende der kommunalen Planung eine Rüge nach sich ziehen.375

Das Anpassungsgebot ist eine Schlüsselgröße, wenn es darum geht, den Flächen-

verbrauch bei der Siedlungsentwicklung zu beeinflussen. Die Städte und Gemeinden verfügen

trotz dieser Pflicht über einen Gestaltungsspielraum, denn die Bindung der Bauleitplanung

hängt von der Konkretisierung der landes- oder regionalplanerischen Zielsetzungen ab.376

19.1.4 Bedeutung der Bauleitplanung

19.1.4.1 Bauleitplanung als Raumordnung auf der untersten Planungsebene

Die Aufgabe der Bauleitplanung besteht darin, durch die Aufstellung vorbereitender

und verbindlicher Baupläne die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke vorzuberei-

ten. Bauleitpläne bestimmen beispielsweise, für welche Zwecke Grundstücke bebaut werden

                                               
373 Quelle: Ebenda, eigene Darstellung.
374 Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Kommunen zur Anpassung der Bauleitplanung und nach dem ROG zur

Beachtung landesplanerischer Ziele verpflichtet. Konkretisierte Ziele in Landesentwicklungsplänen und
–programmen stellen auch für die Bauleitplanung bindende Ziele dar. Bauleitpläne, die diesen Zielen wider-
sprechen, können nicht aufgestellt werden. Allerdings führen vage und unklare Bestimmungen in den über-
geordneten Planungsebenen kaum zu Konflikten mit den Planungen auf untergeordneten Ebenen. Vgl. Brös-
se, Ulrich: Raumordnungspolitik; Aachen 1974, Seite 181f.

375 Vgl. Gemeinsame Landesplanung von Berlin und Brandenburg; 2. Auflage, Potsdam 1998, Seite 37.
376 Vgl. Apel, Dieter; Henckel, Dietrich (Hrsg.): Möglichkeiten zur Steuerung des Flächenverbrauchs und der

Verkehrsentwicklung; Berlin 1995, Seite 38f.
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können und welche Flächen freizuhalten sind. Beispiele für „ sonstige Nutzungen“  sind Grün-

flächen, Kinderspielplätze, Kfz-Stellplätze.377 Somit dient die Bauleitplanung gleichzeitig der

Raumordnung auf Ebene der Städte und Gemeinden.378 Damit kommt ihr auch die Aufgabe

zu, die Entwicklung der baulichen und sonstigen Nutzungen entsprechend dem städtebauli-

chen Konzept der Gemeinde zu leiten.379 BRÖSSE weist ebenfalls darauf hin, dass es notwen-

dig sei, neben Bauleitpläne noch Stadtentwicklungspläne zu stellen.380

19.1.4.2 Zusammenhänge zwischen der Baulandentwicklung und der Nutzung des Schie-
nenverkehrs

In einer Untersuchung des Institutes für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in

Nordrhein-Westfalen wurden 1999 die Auswirkungen von nahen Haltepunkten des Schienen-

verkehrs auf das Verkehrsmittelwahlverhalten der Anwohner analysiert. Im Rahmen einer

Stichprobe wurden in sechs verschiedenen Wohngebieten, die zum Raumtyp „Ballungsrand“

gehören, 2 100 Interviews mit dortigen Einwohnern geführt.381 Geleitet war diese Untersu-

chung von der Vorstellung, dass Bewohner von Bauland in der Nähe zu Haltepunkten des

ÖPNV ein anderes Verkehrsverhalten an den Tag legen als Bewohner vergleichbarer, jedoch

schlechter an den ÖPNV angebundenen Wohngebieten. Im Hinblick auf die Nutzung öffentli-

cher Verkehrsmittel lieferte die Untersuchung unter anderem folgende Ergebnisse:
�

 In Gebieten, die innerhalb eines Umkreises von 1 000 Metern einen Haltepunkt des Schienenverkehrs (mit
guter Qualität der Bedienung) aufweisen, ist der Pkw-Besitz signifikant niedriger als in Gebieten mit einem
Haltepunkt in größerer Entfernung oder in Gebieten, die über keinen Schienenverkehrshaltepunkt verfügen;

�
 Auch der Anteil der Haushalte, die zwei oder mehr Pkw besitzen, ist in der Nähe von Schienenverkehrshalte-

punkten durchweg niedriger;382

Anzahl
Pkw

mit Haltepunkt < 1 000 Meter
(in Prozent)

mit Haltepunkt > 1 000 Meter
(in Prozent)

ohne Haltepunkt
(in Prozent)

0 15 11 11

1 55 50 52
2 26 30 32
3 3 8 5

mehr 0 1 1

Tabelle 65: Pkw-Besitz in Abhängigkeit von der Entfernung zu Haltepunkten des 
Schienenverkehrs383

                                               
377 Vgl. Schrödter, Hans: Baugesetzbuch – Kommentar; 6. Auflage, München 1998, Seite 7 und Kodal, Kurt

(Hrsg.): Straßenrecht; 6. Auflage, München 1999, Seite 845. Weitere Beispiele für freizuhaltende Flächen
sind auch Bauschutzbereiche, insbesondere entlang von Autobahnen und Schnellstraßen, sowie Sichtdreiecke
an höhengleichen Straßenkreuzungen.

378 Auf diesen Sachverhalt wies im vorletzten Gespräch der durchgeführten Interviewreihe ein Vertreter des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen hin. Vgl. Interview 47, Seite 7.

379 Vgl. Battis, Ulrich u. a.: Baugesetzbuch; 7. Auflage, München 1999, Seite 26f.
380 Vgl. Brösse, Ulrich: Raumordnungspolitik; Aachen 1974, Seite 181.
381 Zum Untersuchungsdesign vgl. Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des

Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Baulandentwicklung an der Schiene; Düsseldorf 1999, Seite15ff.
382 Vgl. ebenda, Seite 24.
383 Quelle: Ebenda, eigene Darstellung.
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Haushalte mit BahnCard
Wohngebiete

mit Haltepunkt Angaben in Prozent Wohngebiete
ohne Haltepunkt

Osterath 16 12 Lank-Latum
Erkrath 15   7 Wülfrath

Kleinenbroich 11   5 Glehn

Tabelle 66: Anteile der Haushalte mit einer BahnCard384

�
 In Gebieten, die in der Nähe eines Haltepunktes liegen, ist die BahnCard deutlich weiter verbreitet.

�
 Mit zunehmender Entfernung vom Schienenverkehrshaltepunkt verändert sich das Verkehrsmittelwahlver-

halten;
�

 Außerhalb eines Radius von 1 000 Metern um einen Schienenverkehrshaltepunkt nimmt die Nutzung des
MIV signifikant zu;

�
 Ab einer Entfernung von mehr als 1 000 Metern beeinflusst das Vorhandensein eines Schienenverkehrshalte-

punktes das Verkehrsmittelwahlverhalten nicht mehr;

mit Haltepunkt
(< 1 000 Meter)

mit Haltepunkt
(> 1 000 Meter)

ohne HaltepunktVerkehrsmittel
Alle Teilwege

in Prozent in Prozent in Prozent
zu Fuß 35,5 27,5 31,5

Rad 9,1 9,2 8,9
SPNV 10,3 8,6 3,4
Bus 2,2 1,8 4,1

MIV insgesamt 41,9 51,5 50,7
darunter

Pkw als Fahrer
35,7 45,0 42,0

Sonstige 1,0 1,4 1,4

Tabelle 67: Benutzte Verkehrsmittel aller Teilwege385

Veröffentlichungen des ADAC kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Sie basieren auf

der Annahme, dass „ jede mobile Person
�

 rund 3,5 Wege bzw. Aktivitäten außer Haus am Tage in Angriff“  nimmt,386

�
 dafür rund 30 km pro Tag zurücklegt und

�
 hierfür ca. 75 Minuten Zeit aufwendet.

Weiter wird angenommen, dass eine mobile Person dafür in zwei Dritteln aller Fälle

das Auto verwendet.387 Mit einer Nutzungsrate von rund 70 Prozent liegt das Auto vor allem

in der Gunst derjenigen weit vorne, die in kleineren Städten am Rand von Ballungsräumen

ohne Bahnanschluss in der Nähe leben.388 Im Gegensatz zu den Darstellungen des ADAC ge-

hen die Ergebnisse der hier zitierten Untersuchung differenzierter auf einige Mobilitätskenn-

                                               
384 Quelle: Ebenda, Seite 25, eigene Darstellung.
385 Quelle: Ebenda, Seite 29, eigene Darstellung.
386 Dieser Wert hat sich seit vielen Jahrzehnten nicht wesentlich verändert. Vgl. Wagner, Martin: Wirtschaftli-

cher Städtebau; Stuttgart 1951, Seite 138.
387 Vgl. ADAC: Mobilität mit Verantwortung; München 1994, Abschnitt „ Mehr Mobilität ist machbar – ohne

Einbußen für die Umwelt“ . Die dort vorgebrachte These „ Pkw-Besitz macht mobiler“  konnte in der Untersu-
chung über die Baulandentwicklung entlang der Schiene nicht bestätigt werden. Vgl. Ministerium für Arbeit,
Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Baulandent-
wicklung an der Schiene; Düsseldorf 1999, Seite 38f. Die dort getroffene Aussage „ Die vergleichbaren Werte
in allen Mobilitätskennziffern wie Zahl der Wege, zurückgelegte Entfernungen belegen (...), dass die Bewoh-
ner [von Wohngebieten in der Nähe von Schienenverkehrshaltepunkten] trotz des verstärkten Rückgriffs auf
die Öffentlichen Verkehrsmittel bzw. den Umweltverbund insgesamt nicht in ihrer Mobilität eingeschränkt
sind. Die verträglichere Abwicklung von Mobilität führt also nicht zu Einbußen.“

388 Vgl. ebenda, Seite 36.
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ziffern ein.389 Einer authentischen Wiedergabe der tatsächlichen Verkehrsmittelwahl ent-

spricht die Darstellung des Mobilitätsverhaltens nach Teilwegen. Dadurch werden  Fußwege

und gebildete Mobilitätsketten eine angemessener berücksichtigt.

Häufigkeit AnteilVerkehrsmittelketten
(Anteil an allen Wegen: 14,9 %) absolut in Prozent

Pkw-Fahrer – zu Fuß 161 16,0

Zu Fuß – Pkw (Fahrer) 138 13,7
Zu Fuß – Bus – zu Fuß 50 5,0

Zu Fuß – S-Bahn – zu Fuß 43 4,3
Zu Fuß – Stadtbahn – zu Fuß 35 3,5

Zu Fuß – Pkw (Fahrer) – zu Fuß 34 3,4
Pkw (Mitfahrer) – zu Fuß 32 3,2

Sonstige 514 51,0

gesamt 1 007 100

Tabelle 68: Benutzte Verkehrswege auf Teilwegen390

Innerhalb des 1 000 Meter-Radius um einen Schienenverkehrshaltepunkt liegen, ist die

Nutzung von Bus&Bahn um etwa 4,3 % höher als in nicht angebundenen Gebieten. Diesem

Wert liegt die Annahme zugrunde, dass bei einer Anzahl von 10 000 Einwohnern im Wohn-

gebiet pro Tag 3,2 Wege zurückgelegt werden. Auch wenn die Vergleichbarkeit nur bedingt

gegeben ist, lohnt eine Gegenüberstellung mit den Werten zur Verkehrsmittelwahl nach der

einzigen umfangreichen, bundesweiten Mobilitätsanalyse KONTIV, die seit ihrer erstmaligen

Erhebung durch Vertiefungsstudien und erneute Zählungen ergänzt wurde. MONHEIM weist

darauf hin, dass vor allem durch die KONTIV zu Tage kam, dass der Fußgängerverkehr und

der Fahrradverkehr in den bis dahin gängigen Berechnungen unterschätzt wurde.

Gesamt Männer Frauen
Verkehrsmittel in Prozent in Prozent in Prozent

zu Fuß 33 24 42
Rad und Mofa 11 12 10

ÖPNV 12 11 14
MIV insgesamt 44 53 34

darunter
Pkw als Fahrer

       33        47        17

Tabelle 69: Verkehrsmittelwahl nach KONTIV391

                                               
389 Die Angaben in der zitierten ADAC-Veröffentlichung unterscheiden lediglich in die beiden Gruppen „ Per-

sönlicher Pkw-Besitz“  sowie „ Kein Pkw im Haushalt, aber Führerscheinbesitz“ . Andere Einflussgrößen auf
die Verkehrsmittelwahl (z. B. die Bahnhofsnähe) finden keine Berücksichtigung. Vgl. ADAC: Mobilität mit
Verantwortung; München 1994, Abschnitt „ Mehr Mobilität ist machbar – ohne Einbußen für die Umwelt“ .

390 Vgl. Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hrsg.): Baulandentwicklung an der Schiene; Düsseldorf 1999, Seite 29, eigene Darstellung.

391 Quelle: Monheim, Heiner; Monheim-Dandorfer, Rita: Straßen für alle; Hamburg 1990, Seite 93, eigene Dar-
stellung. Es wird dort Bezug auf die erste KONTIV-Erhebung von 1975 genommen. In der KONTIV-
Erhebung werden aber nur der Werktagsverkehr, Wege ab 500 (100) Metern und Kinder ab 6 (14) Jahren be-
rücksichtigt. In Klammern die Werte aus der hier zitierten Untersuchung aus Nordrhein-Westfalen von 1999.
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19.1.5 Beurteilung des Erschließungsrechts im Hinblick auf die Anbindung von Baugebie-
ten an öffentliche Verkehrsmittel

Die Regelungen des Baugesetzbuches zur Erschließung von Baugrundstücken enthal-

ten keine Hinweise darauf, dass Anlagen des Schienenverkehrs oder die Anbindung an Linien

des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs die Erschließung gewährleisten können. Die ent-

sprechenden Gesetzestexte gehen auf eine entsprechende Erschließungswirkung nicht ein. Der

Vertreter eines Landesministeriums äußerte sich im Zusammenhang mit der Erschließung von

Wohn- oder Gewerbegebieten entsprechend differenziert, als er für sein Bundesland die Er-

schließungswirkung von Schienenverkehr und sonstigem ÖPNV beurteilte:
„ Die Erschließung mit der Schiene ist nur in Einzelfällen zu fordern. Aber wir haben da einige Gebiete, die wir
schienenmäßig jetzt stärker erschließen, nicht nur mit Neubautrassen. Das sind Gebiete, in denen die Schiene
bisher nur eine marginale Bedeutung hatte. Aber wir können nicht das ganze Land zersiedeln mit Schienen-
strecken, beim besten Willen nicht. In meinen Augen haben wir heute einige Schienenstrecken zuviel und eini-
ge Schienenstrecken zu wenig. Lokal differenziert. Sie kennen das Wort ‚Stilllegung von Schienenstrecken‘,
das ist ein Schimpfwort. Ich verwende dieses Wort nicht, aber es gibt Strecken im Schienenpersonennahver-
kehr, die werden nicht mehr gebraucht, und es wird da unsinnig viel Geld reingepumpt, das wir sinnvoller für
den ÖPNV verwenden könnten. In manchen Bereichen ist der Bus eben die bessere Verbindung als die Schie-
ne. Gerade bei einzelnen Lobbyisten, die sich dem Schienenverkehr verschrieben haben, wird das nicht so ge-
sehen. Man will überall dort reaktivieren, wo der Bürger schon längst mit den Füßen entschieden hat. Das ist
eine Philosophie, immer mehr Schienen aufzubauen. Ich halte das für falsch. Aber natürlich berücksichtigen
wir raumordnerische Verfahren nicht nur die Straße, sondern häufig auch die Schiene.“ 392

Der Interviewpartner bezog sich damit lediglich auf die äußere Erschließung des

Raumes, bzw. die Anbindung von Wohn- oder Gewerbegebieten an das regionale oder über-

regionale Schienennetz. Bei der inneren Erschließung von Wohn- oder Industriegebieten wur-

de dem straßengebundenen ÖPNV eine größere Bedeutung zuerkannt. Als absolut notwendi-

ges Element der inneren verkehrlichen Erschließung wurde jedoch von allen Gesprächspart-

nern der Straßenbau genannt. Einmal kam der Hinweis auf Großmärkte ohne Straßenan-

schluss in der Schweiz – ein zur Zeit in Deutschland ein, von der Gesetzgebung her gesehen

undenkbares Vorhaben.393

19.2 Rahmenbedingungen für die Beeinflussung raumordnungspolitischer Prozesse
im Interesse des Schienenverkehrs

Eine Reihe von Faktoren und Randbedingungen wirken auf raumordnungspolitische

Prozesse auf allen politischen Ebenen ein. Folgende Rahmenbedingungen im Bereich der

raumordnungspolitischen Lobbyarbeit wurden daher einer näheren Betrachtung unterzogen:
�

 Organisation: Dies führte zur Frage, welche Bedeutung die Präsenz eines politischen Akteurs in der 
für ihn relevanten Arena hat, wenn er dort stattfindende Politikprozesse beeinflussen 
möchte.

�
 Nachhaltigkeit: Die Problematik der zunehmenden Umweltbelastungen durch den Verkehr führt dazu,

dass das Schlagwörter wie „ Nachhaltige Raumentwicklung“  oder „ Nachhaltige Ver-
kehrspolitik“  in aller Munde sind. Tendenziell bedeutet dies die Chance einer verbes-
serten Legitimation umweltfreundlicher Verkehrsträger. Dies könnte eine unterstüt-
zende Einflussgröße für die Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs sein. Doch 
wie steht es um die Nachhaltigkeit in der politischen Praxis im Bahnumfeld?

�
 Mandatsträger: Am Beispiel des Verkehrswegebaus soll der Frage nachgegangen werden, welche 

Rolle Mandatsträger im Rahmen der raumordnungspolitischen Lobbyarbeit spielen. 
Sind Abgeordnete tatsächlich Schlüsselpersonen oder wird ihre Rolle überschätzt?

                                               
392 Interview 31, Seite 6.
393 Interview 45, Seite 17.
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19.2.1 Stellenwert lokaler Präsenz für die Lobbyarbeit auf den unteren Politikebenen:
Einschätzungen im bahnpolitischen Umfeld

Weiter oben wurden an den Beispielen Bauleitplanung394 und Bundesverkehrswege-

planung395 die relevanten politischen Akteure dargestellt, die an den jeweiligen Prozessen be-

teiligt sind. Im Politikfeld Raumordnung sind die kommunalen Politikprozesse von hoher

Bedeutung. Einerseits stellen die Planung und Bau der örtlichen Verkehrsinfrastruktur wichti-

ge Voraussetzungen für die Nutzung der entsprechenden Verkehrsträger dar, andererseits er-

folgt auf dieser Betrachtungsebene die Umsetzung raumordnerischer Planungsvorgaben. da-

durch wird die Siedlungsstruktur gestaltet und weiterentwickelt. Oben wurde gezeigt, dass

zum Beispiel die Lage von Wohngebieten zu den Achsen des Schienenverkehrs bzw. zu

Schienenverkehrshaltepunkten eine wichtige Einflussgröße für die Wirtschaftlichkeit von

Schienenverkehrsunternehmen ist. Schließlich entspricht eine hohe Bevölkerungsdichte im

Umfeld von Haltepunkten einem hohen Marktpotenzial, dass für die Nutzung der Schiene in

Frage kommt. Daher sollte es geboten erscheinen, die zugrundeliegenden politischen Prozesse

auch vor Ort im Interesse des Schienenverkehrs zu beeinflussen. Eine entsprechende politi-

sche Arena stellt auch der kommunale Verkehrswegebau dar. Der interviewte Funktionär des

ADAC unterstrich dies mit folgenden Worten:
„ Der ADAC hat auf örtlicher Ebene einen außerordentlich guten Kontakt zu vielen Fachleuten aus den Bau-
ämtern, Verkehrsbehörden und Gemeinden. Wir pflegen diese Kontakte, denn Verkehrsprobleme passieren vor
Ort, und sie müssen auch vor Ort gelöst werden. Der ADAC spielt dabei fraglos auch eine gewisse Rolle.“ 396

Im Laufe der Interviewreihe erhärtete sich die Vermutung, dass die Beeinflussung

kommunaler Politikprozesse im Bereich der Raumordnung eine wichtige Rolle spielen könn-

te. Ab Interview Nr. 28 (von insgesamt 47) wurde daher folgende Arbeitsthese in den Inter-

viewleitfaden aufgenommen:
Lobbygruppen mit kommunalen und lokalen Organisationsstrukturen kommt eine hohe Bedeutung zu, denn sie
können vor Ort Einfluss auf das Politikgeschehen nehmen, weil sie an den kommunalen Politikprozessen betei-
ligt sind.

Der Gesprächspartner aus dem Verkehrsministerium eines norddeutschen Bundeslan-

des bestätigt die These voll und ganz. Dabei verweist er auch auf die Bedeutung des kommu-

nalen Straßenbaus als Wahlkampfthema.
„ Das ist absolut korrekt. Es wird enorme Lobbyarbeit auch gemacht vor Ort, auch Pro und Kontra einer be-
stimmten Schienenpolitik. (...) Aber (...) Lobbyarbeit für die Straße zu betreiben, ist weitaus einfacher als für
die Schiene. Sie haben eben viele, viele Autofahrer, quasi jeder Bürger, der über 18 ist, fährt Auto, und wir ha-
ben relativ wenig Leute, die die Schiene benutzen müssen, die keinen Pkw haben. Und wenn Sie da jetzt wäh-
len müssen, dann sieht man, dass die ein viel größeres Klientel haben. Ich sehe das auch hier im Landtag. Stra-
ße spielt, weil es sehr viele Wähler gibt, eine größere Rolle als die Schiene, obwohl [im Landtag] etwas ande-
res [gesagt wird]. Da spielt die Ortsumgehung eine große Rolle.“ 397

Am Beispiel des Verhältnisses von VCD und ADAC verdeutlicht der Geschäftsführer

eines anderen Nahverkehrszweckverbandes, dass es wichtig sei, eine Gegenposition zu den

Argumenten und Strategien autoaffiner Interessengruppen aufzubauen. Diese Gegenpositio-

nen müssten in den politischen Prozessen auch zu Sprache gebracht werden.

                                               
394 Vgl. Abschnitt 20.1.3.
395 Vgl. Abschnitt 19.4.2.2.
396 Interview Nr. 29, Seite 4.
397 Interview Nr. 30, Seite 9.
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„ Ich halte das für ganz wichtig, und deshalb hatten damals die Bürgerinitiativen so eine große Bedeutung.
Nehmen wir mal das Beispiel vom VCD und vom ADAC. Es ist erst mal wichtig, dass es zu einer bestimmten
Position auch eine Anti-Position gibt. Also wenn er ADAC alleine auf dem Feld wäre, dann hätte er eine viel
größere Macht zur Durchsetzung seiner Ansichten und seiner Strategien, als wenn der VCD mit daneben ist,
nicht. Nehmen Sie einfach die Anhörung im Bundestag am 11. Oktober [2000; Anmerkung Hölzinger] zum
Thema Bahn: Wenn da nur sozusagen der ADAC und der BDI aufgetreten wären, dann hätte das eine völlig
andere Wirkung als wenn nicht auch der BUND und der VCD hätten auftreten können. Dann stehen dann erst
mal zwei Positionen gegenüber, und der einzelne Abgeordnete kann das dann in seinem Kopf abwägen. Des-
wegen ist es ganz elementar wichtig, dass es eine Anti-Position gibt zu den Positionen der großen Autolobby.
Das macht sich dann ganz einfach auch in anderen Politikfeldern klar, wenn es zum Beispiel die Frage geht, ob
(...) eine Umgehungsstraße gebaut wird, oder ob eine Verkehrsberuhigung gemacht wird, da ist es wichtig, dass
da mal welche da sind, die eine umweltorientierte Position überhaupt vertreten.“ 398

Auch der befragte leitende Mitarbeiter des DB-Konzerns misst der Präsenz auf der

kommunalen Politikebene eine sehr hohe Bedeutung bei. Wichtig sei in diesem Zusammen-

hang eine durchgängige konzeptionelle Lobbyarbeit, mit der quer über alle politischen Ebe-

nen hinweg relevante Prozesse beeinflusst werden können. Dies brachte er mit folgenden

Worten zum Ausdruck:
„ Das würde ich auf jeden Fall so einschätzen. Da gibt es ja mittlerweile auch einen ganzen Wissenschafts-
zweig, der sich mit NGO ś auf kommunaler Ebene befasst, mit Bürgerinitiativen [und welche] Einflüsse [auf
kommunale Politikprozesse] haben. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, dass es wenige Beispiele
dafür gibt, dass es ein durchgängiges Lobbying von der Bundesebene bis herunter auf die kommunale Politik-
ebene gibt. Und zwar ein geordnetes, gesteuertes Lobbying.  Ein selbststeuerndes Lobbying, [bei dem] die
Leute mit gleicher Überzeugung in die gleiche Richtung zielen, das gibt es relativ häufig. Ob das jetzt Um-
weltverbände sind oder auch DIHT und die IHK, da sitzen Leute, die haben grundsätzlich die gleiche Überzeu-
gung. Aber gezielt mal vorzugehen und zu sagen ‚Wir machen von oben bis unten eine Kampagne, um ir-
gendwo Einfluss zu nehmen!’ , das findet man extrem selten, weil es doch offensichtlich sehr schwer zu organi-
sieren ist.“ 399

Auch der Verkehrsreferent eines bahnaffinen Verbandes unterstreicht die These. Er

verweist dabei auch auf die unterschiedliche Qualität der lokalen Gruppen von Umweltver-

bänden. Der Gesprächspartner mahnt zugleich den offenen Umgang der DB AG mit ihr wohl-

gesonnenen Verbänden ein.
„ Ja, klar. Die Bedeutung ist in letzter Zeit sicherlich gestiegen (...) Es ist notwendig, dass da weiter engagiert
gearbeitet wird. Die Bahn hat ja Gruppen, die mit ihr freundschaftlich verbunden sind. Sie ist zuerst einmal ein
Unternehmer, sie ist aber auch selbst eine Lobbygruppe. (...) Die Qualität der Kollegen von X zum Beispiel ist
regional sehr unterschiedlich. Das gilt auch für Y, und das gilt auch für Z (...). Das hängt aber auch sehr stark
ab von der Ausprägung der ehrenamtlich arbeitenden Kreisverbände. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt den
aktiven Y, in manchen Kommunen sehr hoch angesehen, denn da sitzen z. B. manchmal die ÖPNV-Planer
drin, die den Kommunen teilweise erhebliche Mittel gespart haben. Und dann gibt es sicherlich auch Kreisver-
bände, die tief und fest schnarchen. Keine Frage. (...) Auf Bundesebene gibt es da ja jetzt die ‚Allianz für die
Schiene’ , und sie soll ja als Lobbyorganisation ganz kräftig Politik für die Bahn machen und die Interessen
verschiedener Verbände bündeln. Die Bahn braucht natürlich Institutionen, die nicht ‚die Bahn selbst’  sind.
(...) Und es ist wichtig, dass die Bahn ein vernünftiges Verhältnis zu ihren Verbündeten pflegt. Das ist sicher-
lich nicht immer der Fall. Da muss noch einiges passieren, bis die Bahn mit ihren Verbündeten offen umgeht,
und sie eben nicht plötzlich hergeht und ihre Kooperationsvereinbarungen mit dem ADAC präsentiert. (...) Al-
so da muss die Bahn natürlich ganz vorsichtig sein und wissen, wer ihre eigentlichen Verbündeten sind.“ 400

Die tatsächliche Bedeutung lokaler Lobbygruppen als Akteure, die in das politische

Geschehen eingreifen, ist nach der Ansicht des Geschäftsführers eines südwestdeutschen

Nahverkehrszweckverbandes eher gering. Gleichwohl können sie aber im Rahmen der Vorbe-

reitung politischer Einflussnahme, durch lokalspezifische Information, eine wichtige Rolle

spielen.401

                                               
398 Interview Nr. 31, Seite 8.
399 Interview Nr. 23, Seite 7f. Das Interview war zum geplanten Termin ausgefallen und wurde im Januar 2001

nachgeholt.
400 Interview Nr. 32, Seite 6f. Passage anonymisiert.
401 Vgl. Interview Nr. 37, Seite 5f.
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Der Verkehrsexperte eines Landesverbandes der FDP schätzt die Bedeutung von lo-

kalen Lobbygruppen als hoch ein. Er weist in diesem Zusammenhang aber auch auf die Be-

deutung der IHK hin, die nicht unterschätzt werden sollte.
„ Bürgerinitiativen [spielen] im kommunalen Bereich eine große Rolle. (...) Lobbyarbeit auch über die IHK
muss man unbedingt mit einbeziehen. Auch die Lobbyarbeit über Berufsverbände und sonstige Berufsgruppen,
die sich organisiert haben. [Ich] sehe, vor Ort ist der Einfluss schon größer als man auf Bundesebene, also di-
rekt vom Verkehrsverband umsetzen [kann]. Das ist ein Bohren von dicken, dicken Brettern. Das dauert sehr
lange. Aber die Umsetzung vor Ort und gerade die Mobilisierung von Leuten ist hier hautnah gegeben. Sie sind
persönlich bekannt, sie engagieren sich hier, und sie haben auch Verbündete, die sich hier sichtbar machen
können. Das sehe ich als Pluspunkt, das ist eigentlich sehr relevant auf kommunaler Ebene. Wenn das Ganze
von der Bahn nicht von selber kommt, dann treten hier auch keine Erfolge ein. (...) In der Praxis vor Ort, bei
uns auf der Straße oder auf der Bahn, wo die Qualität, Sauberkeit, Pünktlichkeit, Sicherheit etc. entscheidend
sind, wird mit einer einzigen Aktion alles zunichte gemacht. “ 402

Auch das interviewte ehemalige Mitglied im Verkehrsausschuss des Deutschen Bun-

destages stellte klar heraus, dass es sinnvoll ist, alle politischen Ebenen im Blickfeld der Un-

ternehmenspolitik zu haben.
„ Die These ist (...) insofern richtig, [dass] man als Zielvorgabe die Einflussnahme auf kommunalpolitische
Entscheidungen vor Augen führen sollte. Was das Verhalten der Bahn angeht, die als Unternehmen agiert,
dann ist dies nur eingeschränkt richtig, denn da müssen Sie sozusagen auf allen Hochzeiten tanzen. Da müssen
Sie im Parlament in Berlin was machen, da müssen Sie in den Landesparlamenten was machen, beim Städtetag
und auf der kommunalen Ebene auch. Da müssen Sie sich für eine umweltorientierte und rationale Verkehrs-
politik engagieren und in den entsprechenden Verbänden engagieren – Sie müssen eben auf allen Hochzeiten
tanzen! Und übrigens, das nur nebenbei, sollte man sich da etwas professioneller betätigen. Da sehe ich im
Moment ein größeres Defizit bei der DB als Gesellschaft. Das ist jetzt eine sehr höfliche Umschreibung des
totalen Desasters, das sie zur Zeit zustande bringt. Das muss langfristig angelegt sein, das muss von Profis ge-
macht werden.“ 403

Zu professionellem Kommunikationsverhalten gehöre es nach der Ansicht dieses Ge-

sprächspartners aber auch, Fachleute aus der Bundespolitik in die eigene politische Kommu-

nikation einzubinden. Hier habe die DB AG in den letzten Jahren mehrfach unprofessionelles

Verhalten an den Tag gelegt. Der Gesprächspartner verdeutlichte dies an einem Beispiel aus

seinem politischen Erfahrungsschatz.
„ Und wenn ich ein Produkt anbiete, bei dem [das] politische Umfeld so zentral ist, muss die Frage der politi-
schen Kommunikation auf allen Unternehmensebene eine Chefsache sein. Das muss langfristig angelegt sein,
und das muss von Profis gemacht werden. (...) Es hat mich immer gewundert, dass das Unternehmen die Po-
tenziale von Leuten, die vorhanden sind, nicht nutzt. Beispielsweise so ein Mensch wie X: X hat zwei Jahr-
zehnte Verkehrspolitik in Deutschland gemacht, X hat 12 oder 13 Jahre im Aufsichtsgremium des Unterneh-
mens gesessen, X ist von Hause aus Profi für politische Kommunikation. Meinen Sie, das Unternehmen hätte
es je für nötig befunden, zu fragen ‚Mensch, X, Du hast doch so gewaltig viele politische Kontakte. Lass  ́uns
doch mal reden, was kannst Du denn für uns tun?’ . Als X erklärt hat, dass er sich aus der aktiven Politik zu-
rückziehen will, sind die nicht auf X geradezu losgestürmt ‚X, den holen wir uns!’ . Das ist ein Symptom dafür,
dass das Unternehmen Potenziale, die vorhanden sind - und die ausgewiesen sind als offen, unterstützungswil-
lig und noch mit entsprechender Kompetenz und einem, wie sonst in Deutschland in dieser Form kaum vor-
handenen, Erfahrungshintergrund wie im genannten Beispiel - [nicht nutzt.]“ 404

Aus Sicht eines bahnaffinen Landesverbandes zeigt dessen Verkehrsreferent die

Probleme auf, die eine intensivere Einflussnahme auf kommunale Politikprozesse erschweren.

Hierbei verringere die derzeitige Unternehmenspolitik der DB AG die Chancen für erfolgrei-

che politische Einflussnahme auf kommunaler Ebene.
„ Im Hinblick auf den Bereich der kommunalen Raumordnungspolitik müsste die Bahn eine offensive Lobby-
arbeit betreiben, sie müsste die entsprechenden Ansprechpersonen vor Ort haben. Es wäre natürlich das Beste,
wenn auf dem Bahnhof nicht ein Automat stehen würde, der die Karten verkauft, sondern dass da ein Mensch
wäre, der sich auch als entsprechender Werbeträger und Lobbyist für das Unternehmen sieht und sowohl dieje-

                                               
402 Interview Nr. 38, Seite 6f.
403 Interview Nr. 39, Seite 7.
404 Ebenda, Seite 8.
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nigen, die dort einkaufen, als auch diejenigen, mit denen er vielleicht am Stammtisch oder im Verein zusam-
men ist, eben dann auch als entsprechende Kunden sieht. Und da ist dann mit der Zentralisierung und der Au-
tomatisierung einer der wichtigsten Punkte weggekommen, um eben vor Ort einzugreifen in die entsprechende
politische Meinungsbildung. Und wenn das eben noch weiter zentralisiert wird, wenn man bei der Bahn immer
mehr Leute arbeitslos machen will, dann wird das immer weniger der Fall sein.
(...) [Wenn] man eben für die Bahn etwas will, [hat man] eine völlig verwirrende Anzahl von den verschie-
densten Ansprechpartnern: (...) Von daher ist dieses System überhaupt nicht lenkbar. Ich hoffe, dass jetzt eine
gewisse Besserung eintritt. (...) Ich will eine Bahndienstleistung vor Ort. Die Leute, die damit fahren wollen,
eventuell sogar in der Politik, die verlangen, dass ich da kompetente Ansprechpartner habe, die das Unterneh-
men Bahn repräsentieren, und die dann auch entsprechend durchgängig Antwort geben können.“ 405

Der interviewte politische Akteur aus dem Bereich der Forschung ging auf die Hinter-

gründe kommunalpolitisch orientierter Lobbyarbeit ein. Besonders im Verkehrsbereich sei die

Einflussnahme auf kommunalpolitische Prozesse essentiell. Er verdeutlicht dies am Beispiel

des Baus von Umgehungsstraßen. Hier bestünden nach seiner Ansicht große Unterschiede

zwischen Lobbyarbeit für die Bahn und Lobbyarbeit für das Auto bzw. den Straßenbau.
„ Erst durch die starke Artikulation - insbesondere des Handels und der Handelslobbygruppe auf lokaler Ebene
(...) - erfolgte die Zementierung der Verkehrspolitik schlechthin. Ich glaube, dass die lokale Lobby in der Ge-
samtwahrnehmung der Handlungsspielräume und der Handlungserfordernisse von zentraler Bedeutung ist. Das
kann man sich am Thema ‚Ortsumgehungen’  klar machen. (...) Da oben sitzt ein Minister, der will gern ein
großes Straßenbauprogramm haben, unten sitzen Bürgermeister, die wollen ganz viele Ortsumgehungen haben.
Das greift ineinander, aber wenn wir ganz viele Bürgermeister hätten, die keine Ortsumgehung haben wollen
würden, dann könnte der Minister noch soviel Ortsumgehungen anbieten, es würde sie keiner haben wollen.
Ich vermute, dass die Hartnäckigkeit der Autoorientierung in diesen kommunalen Lobbygruppen wahrschein-
lich doch ein Stück stärker ist, als in den Landes- und Bundeslobbys. Also meine Erfahrung ist, dass ich mit
ADAC-Strategen in der Zentrale durchaus sehr gedeihliche, interessante, flexible und offene Diskussionen füh-
ren kann. Während ich mich auf der lokalen Ebene in der Regel sehr viel schwerer tue. Die Bahn vor Ort, da
muss man sich überlegen, wer wäre das denn? Der ADAC hat vor Ort viele Ehrenamtliche bzw. dem Auto zu-
geneigte politische Akteure. Die Bahn könnte vor Ort nur Ehrenamtliche haben, wenn dort wohnende Eisen-
bahner, kommunalpolitisch aktiv sind. Aber die haben sich ja alle mental von der Schiene verabschiedet. Die
sitzen im Auto und nehmen ihren eigenen Laden nicht mehr ernst. Und die Hauptamtlichen, die es ja nun zu-
mindest mal in etwas größeren dezentralen Strukturen noch gibt, die haben alles andere zu tun, als beim Bür-
germeister in die Sprechstunden zu gehen.“ 406

Auch der Geschäftsführer eines weiteren bahnaffinen Verbandes stimmt dieser These

ausdrücklich zu und schildert aus seiner Erfahrungen in der Verbandsarbeit das Vorgehen

autoaffiner Politikakteure:
„ Diese These kann man dick unterstreichen. Gerade vor Ort habe ich den Vorteil, dass ich einen hohen Moti-
vationsgrad erreichen kann(...) Man kann außerdem organisierbare und konfliktfähige Interessen zusammen-
bringen. Und man hat eben auch über lokale Medien eine recht gute Möglichkeit, sich da zu verbreiten. Es ist
dabei natürlich von Vorteil, wenn man den landes- und bundesweiten Oberbau vorweisen kann. (...) Letztlich
haben wir aber immer wieder die Erfahrung gemacht, von der Bundesebene über die Landesebene bis zur
kommunalen Ebene, dass es dann eben der Bahnhof vor Ort ist, der nicht so schön ist, wie man sich das
wünscht. Auf Landesebene ist es eben die Bestellung im Nahverkehr der Schiene  und auf Bundesebene geht
es um politische Rahmenbedingungen.
(...) Die kommunalen Mandatsträger sind überwiegend in dieser Personengruppe männlich, 40 bis 60 Jahre alt,
das sind wirklich auch die Autofahrer. Die Frau, die vielleicht 30 Jahre alt ist, zwei Kinder hat, und die sich
mit dem Kinderwagen durch Busse oder Straßenbahnen quälen muss, findet sich in der kommunalen Selbst-
verwaltung und in der Kommunalpolitik nur recht selten. Deshalb ist dort dieser Autofahrerblick auch sehr
stark ausgeprägt. Ich habe (...) die entsprechenden Erfahrungen gemacht. Dann wird vom Stadtbauamt eine
Karte an die Wand gehängt und gesagt: ‚Da machen wir die Straße, die Erschließungs- und die Umgehungs-
straße!’ . Fertig. da ist ein breiter Konsens. Und wenn Sie ankommen und fragen: ‚Schiene?’ , dann erreichen
Sie damit keinen oder fast keinen. Dann sagt der Bürgermeister: ‚Wenn wir mit der Schiene etwas machen
wollen, dann müssen aus X-Stadt irgendwelche Leute kommen, von der Bahnzentrale, wir können das alles
nicht entscheiden, das dauert zu lang! Das geht nicht!’  “ 407

                                               
405 Interview Nr. 42, Seite 8f.
406 Interview Nr. 45, Seite 13.
407 Interview Nr. 48, Seite 6f.
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Im Hinblick auf die Bedeutung von Lobbygruppen vor Ort für die Durchsetzung eige-

ner Interessen in Politikprozessen auf unteren Ebenen war die Zustimmung sehr deutlich.

Hohe Bedeutung 14

Geringe Bedeutung bzw. Bedeutung im Rahmen von
Formen der Bürgerbeteiligung

5

Keine Bedeutung 0

Tabelle 70: Einschätzung der Bedeutung lokaler Lobbygruppen408

Bewertung
Obwohl die entsprechende These erst nach mehr als der Hälfte der Interviews in den

Gesprächsleitfaden aufgenommen wurde, zeichnete sich eine eindeutige Zustimmung ab. Be-

sonders im Bereich des Straßenbaus ist eine intensive Aktivität der entsprechenden Lobby-

gruppen festzustellen. In diesem Bereich scheint es den straßen- und autoaffinen lokalen Lob-

bygruppen an Gegenspielern zu fehlen, die bahn- und ÖPNV-affine Positionen in den ent-

sprechenden politischen Gremien einbringen.

19.2.2 Stellenwert der Nachhaltigen Entwicklung in der Raumordnung und in der politi-
schen Praxis

19.2.2.1 Grundzüge nachhaltiger Raumordnung

Das Gewicht der Raumplanung für eine vorsorgende und nachhaltige Entwicklung

wird Angesichts der sich verschärfenden Konflikte zwischen der Nutzung und der Leistungs-

fähigkeit des Raumes und seiner natürlichen Lebensgrundlagen weiter an Bedeutung gewin-

nen.409 Die Entwicklung einer nachhaltigen Raum- und Siedlungsstruktur basiert dabei auf den

drei Säulen Dichte, Mischung und Polyzentralität. Für den Verkehrsbereich folgt daraus:
�

 Verkehre vermeiden; nicht vermeidbare Verkehr auf den Umweltverbund verlagern, Verkehrsablauf und
Verkehrsinfrastruktur umweltverträglich gestalten;

�
 Erschließung und Anbindung der Siedlungsschwerpunkte durch leistungsfähige Verkehrsnetze des Umwelt-

verbunds (z. B. Schienenverkehr, Radwegenetze);
�

 keine Neuausweisung von Siedlungsflächen ohne qualifizierten Anschluss an den ÖPNV;
�

 Verkehrswegebau: Aus- vor Neubau; Ausgleich durch Rückbau nicht mehr erforderlicher Trassen;
�

 Erhaltung unzerschnittener, verkehrsarmer Räume;
�

 Erhöhung des Anteils an regional erzeugten Gütern, die mit der Schiene transportiert werden;

Dies sind die Elemente einer flächensparenden Verkehrs- und Siedlungspolitik.410 Der

Schienenverkehr spielt in diesem Konzept eine große Rolle. Doch wie steht es im Jahre 2000

um die praktische Bedeutung des Leitbilds der „Nachhaltigkeit“  in der Raumplanung?

                                               
408 Quelle: Eigene Datenerhebung und Auswertung.
409 Vgl. Zum Stellenwert der Regionalplanung in der nachhaltigen Entwicklung; Kapitel 1; Quelle:

http://www.umweltdaten.de/rup/31-97/31-97.htm [Download am 29. 6. 2000].
410 Vgl. ebenda, Abschnitt 4.1.
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19.2.2.2 Einschätzungen im bahnpolitischen Umfeld

Zur Erfassung der Einschätzungen zur „Nachhaltigen Raumentwicklung“  und zu ihrer

Bedeutung in der politischen Praxis wurde den Gesprächspartnern folgende These vorgelegt:
Das Leitbild der „ Nachhaltigen Raumentwicklung“  auf den Politikebenen Bund, Länder und Regionen hat für
die kommunale Politikebene bestenfalls empfehlenden Charakter. Beispielsweise wird sich eine Kommune bei
der Ausweisung von Bauland oder beim Bau der kommunalen Verkehrswege eher an wirtschaftlichen Erfolgs-
kriterien orientieren.411

Statement eines Vertreters „ Wirtschaft und ADAC“  (7 Interviews) *
Statement eines Vertreters „ Verwaltung“   (8 Interviews) *
Statement eines Vertreters „ bahnaffine Politikakteure“  (19 Interviews) *
Statement eines Vertreters „ Mitarbeiter der DB AG“  (9 Interviews) *

Das Leitbild der Nachhaltigkeit in der praktischen Politik...

... hat hohe Bedeutung.
1 Statements *

... wird immer bedeutender, spielt zur Zeit eine Rolle oder hat
zur Zeit eine ‚gewisse’ Bedeutung.
12 Statements

*
***
*****
***

... spielt geringe Rolle oder hat geringe Bedeutung.
17 Statements

*
****
********
***

... spielt keine Rolle bzw. hat keine Bedeutung.
14 Statements

*****
*
*****
***

Tabelle 71: Einschätzungen zur Bedeutung der Nachhaltigen Raumentwicklung412

Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner illustrierten ihre Stellungnahmen

mit zahlreichen Beispielen und detaillierten Betrachtungsweisen. So wies der Eisenbahnrefe-

rent in einem Landesverkehrsministerium darauf hin, dass der Begriff Nachhaltigkeit in Fach-

kreisen und in der öffentlichen Meinung einen unterschiedlichen Stellenwert habe.
„ Der Begriff ‚Nachhaltigkeit’  ist zwar den mit der Materie vertrauten Fachleuten, Politikern und Verbands-
funktionären bekannt, jedoch kaum dem Bürger. Also nur bei denjenigen, die mit dem Thema zu tun haben.
Dieses Thema ist auch nicht der große Renner in der Presse. Die Leute wollen einfach auch mit dem Auto fah-
ren.” 413

Der Vorsitzende eines VCD-Kreisverbandes schätzte die Bedeutung des Begriffs als

gering ein. Dabei spielte er auf die Umsetzungsprobleme von regionalen Planungen an.
„ In der praktischen Politik hat dieses Leitbild oft nur eine sehr geringe Bedeutung. Beispiel die Regionalver-
sammlung: In den allgemeinen Teilen der Raumordnungsplänen stehen immer wieder Sonntagsreden, was den

                                               
411 Diese These wurde ab Interview Nr. 25 in den Leitfaden aufgenommen. Vorher wurden die Gesprächspartner

im Rahmen folgender These um eine Stellungnahme zur Bedeutung der Nachhaltigkeit in der Raument-
wicklung gebeten: "Lobbyarbeit mit dem Ziel, die Raumordnungspolitik der Länder, Regionen und Kommu-
nen zu beeinflussen, kann die Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs (und der anderen umweltfreundli-
chen Verkehrsträger) verbessern. Das Leitbild der ‚Nachhaltigen Raumentwicklung’  bildet den Hintergrund
entsprechender Lobbyaktivitäten."

412 Quelle: Eigene Datenerhebung und Auswertung.
413 Interview Nr. 5, Seite 4.
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Vorrang der Schiene und des ÖPNV angeht. Aber sobald es konkret wird, hat der Straßenbau und die entspre-
chende Siedlungsentwicklung Vorrang.” 414

Sein Pendant von einem Regionalverband des Fahrgastverbandes Pro Bahn war kurz

und knapp der selben Ansicht, als er feststellte:
„ In die allgemeinen Zielsetzungen findet das Leitbild Einklang, aber nicht in die praktische Umsetzung.” 415

Ähnlich skeptisch war der Gesprächspartner von einem VCD-Landesverband.
„ Der Begriff ist nach meiner Meinung zur Zeit vor allem an wissenschaftlichen Fakultäten im Gespräch. Er hat
noch keine praktische Bedeutung. In den Verbünden sind zu einem großen Teil auch noch ‚alte Bahner’ , die
den entsprechenden wissenschaftlichen ‚Background’  nicht haben. Außerdem gibt es bei der Umsetzung von
entsprechenden Bus- oder Bahnprojekten einen starken Gegenwind von Bürgermeistern und Landräten.” 416

Welche Probleme der Umsetzung der entsprechenden Leitbilder in die Praxis entge-

genstehen, brachte der Mitarbeiter eines Regierungspräsidiums zum Ausdruck. Dabei nahm er

ganz konkret Bezug auf die Probleme der Umsetzung von regionalplanerischen Zielsetzungen

in der kommunalen Bauleitplanung.
„ Das Leitbild der Nachhaltigkeit führt jeder im Munde, das steht auch über all drin. Die ganze Problematik
fängt doch schon bei der Frage an ‚Was ist nachhaltig?’ . (...)  Zum Beispiel argumentiert man, dass es wichtig
sei, Gewerbegebiete und somit Arbeitsplätze vor Ort zu haben. Diese Gebiete müssen dann mit Straßen er-
schlossen sein, damit sie mit dem Auto gut erreichbar sind. Denn die Leute vor Ort können dann in der Nähe
zu Ihrem Wohnort ihr Einkommen erzielen – und das ist nachhaltig. (...) Wenn man dann die Politiker kriti-
siert, weil sie immer mehr Flächen verbauen, sagen die ‚Das, was wir machen ist doch nachhaltig – nur in ei-
nem größeren Zusammenhang’ .“ 417

Der leitende Mitarbeiter der DB, der im politischen Raum die Unternehmensinteressen

vertritt, nannte eine Voraussetzung, unter der der Begriff der Nachhaltigkeit praktische Be-

deutung erlangen könnte:
„ Aber nur, wenn es gelingt, dass dahinter Wählerstimmen stehen. Erst wenn Politiker merken, dass die Bürger
genau das wollen, sind sie bereit, ihr Verhalten zu ändern. Meiner Meinung nach wird erst dann ‚Nachhaltig-
keit’  Einzug in die praktische Raumordnungspolitik halten.“ 418

Seine beiden Kollegen von der DB Netz AG schätzten im Interview die Raumwirkung

der Schiene als äußerst begrenzt ein. Demzufolge könne man in der Fläche auch nur von einer

geringen Bedeutung der Schiene im Rahmen einer nachhaltigen Raumentwicklung ausgehen.

In Ballungsgebieten sei die Situation für den Schienenverkehr dagegen günstiger.
Herr A: „ Die Chance, mit Schieneninfrastrukturpolitik Raumordnungspolitik zu betreiben, ist nicht erkennbar.
Hinzu kommt, dass die Schiene für die differenzierte Raumerschließung nicht ausreicht. Ausbaustrecken soll-
ten das Gerüst für das Schienennetz der Zukunft darstellen, verdichtet in Ballungsräumen. Denn die Eisenbahn
ist ein Massentransportmittel, das seine Vorteile über größere Entfernungen und innerhalb von Ballungsräumen
ausspielen kann.“
Herr B: „ Aber so flexibel wie der Straßenfernverkehr kann die Eisenbahn nicht sein. Denn bei Autobahnen gibt
es ja alle 6 bis 8 Kilometer eine Auf- und Abfahrt. Außerdem werden die entlang der Autobahn liegenden Ge-
meinden von ihr auch erschlossen. (...).“
Herr A: „ Allerdings muss man bei der Raumwirkung des Eisenbahnverkehrs deutlich zwischen Nah- und
Fernverkehr differenzieren: Der S-Bahn-Verkehr beispielsweise in Ballungsräumen ist entlang der Magistralen
des Schienenverkehrs stark raumbildend, man denke dabei an die S-Bahn-Systeme in Hamburg, Frankfurt oder
München. Da haben sich viele Stadtteile und entsprechende Wohngebiete gebildet, für die Straßen galt das
natürlich auch. Dort sind dann auch die Grundstückspreise nach oben geschnellt.“ 419

Für unbedeutend hielt die Vertreterin einer IHK das Leitbild der Nachhaltigkeit.

                                               
414 Interview Nr. 7, Seite 3.
415 Interview Nr. 9, Seite 4.
416 Interview Nr. 12, Seite 2.
417 Interview Nr. 11, Seite 3.
418 Interview Nr. 13, Seite 3.
419 Interview 15 und 16, Seite 3. Passage anonymisiert.
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„  ‚Nachhaltig’  ist meiner Meinung nach eine Platitüde, bzw. ein Wischiwaschi-Begriff. Da müssten wir uns
erst einmal auf eine gemeinsame Definition einigen. Im übrigen: Verkehrspolitik – ob nachhaltig oder nicht –
ist immer mit dem ‚Makel’  der Finanzierbarkeit belastet.“ 420

Den Stellenwert des Leitbildes der Nachhaltigkeit schätzte der Verkehrsreferent eines

bahnaffinen Umweltverbandes als sehr hoch ein, denn
„ ... [Teilweise] wird es ja auch schon umgesetzt, auf lokaler Ebene. Hier kommt zum Beispiel die Neuerschlie-
ßungsfunktion der Schiene im Rahmen von Stadtbahn-Konzepten zur Geltung. Andere Themen im lokalen Be-
reich sind der Bau von Straßenbahnlinien, die Erschließung der Innenstädte und der Kampf gegen die Ein-
kaufszentren auf der grünen Wiese. Erste Erfolge sind schon da. Das Leitbild der Nachhaltigkeit hat auf jeden
Fall den Vorteil, dass es die Probleme benennt und zeigt, wie kontraproduktiv bestimmte Maßnahmen sind. Sie
ist mit das wichtigste Instrument in der lokalen Raumordnungspolitik.“ 421

Das Spannungsverhältnis zwischen den Planungsabsichten vieler Bürgermeister und

dem Leitbild einer nachhaltigen Raumordnung thematisiert der Verkehrsreferent eines ande-

ren bahnaffinen Bundesverbandes.
„ Ja, das ist leider so, in vielen Punkten. Wir haben ja den ‚Kampf der Bürgermeister’ , wenn es um die Ansied-
lung von Wohn- oder Industriegebieten geht. Da passiert die Nachhaltigkeit natürlich überhaupt nicht. Da müs-
sen wir zu einer integrierten Verkehrsplanung kommen. Wir müssen auch zu einer integrierten Siedlungsent-
wicklung kommen, und alles das muss miteinander verwoben sein. Das heißt, dass es wahrscheinlich – und
dass macht es wieder problematisch – übergeordnete Institutionen geben muss.“ 422

Den Grund für die zögerliche Umsetzung nachhaltiger planerischer Zielsetzungen auf

kommunaler Ebene sieht das interviewte ehemalige MdB vor allem im finanziellen Bereich.
„ Das ist genau der Punkt. Wobei dann die Frage dazu gehört ‚Wie [hoch] sind die Steuereinnahmen?’ (...) Aber
die Frage der Entlastung des eigenen Haushalts ist sehr wichtig, und ich könnte Ihnen also hier aus Rheinland-
Pfalz mehrere Beispiele nennen, wo aus Sicht der Verkehrsplaner unsinnige Entscheidungen getroffen werden,
weil man dadurch zum Beispiel Kosten verlagern kann auf den Bund oder auf andere Baulastträger. Und dann
werden auch in weiten Bereichen suboptimale Entscheidungen getroffen.“ 423

Der Geschäftsführer eines weiteren bahnaffinen Verbandes gibt der DB AG eine ge-

wisse Mitschuld daran, dass sich das Leitbild der nachhaltigen Raumentwicklung unter Ein-

bindung des Schienenverkehrs nicht so einfach in die Tat umsetzen lässt.
„ (...)Und bei der nachhaltigen Raumentwicklung ist es so: Wenn die DB AG diese Politik des Kappens der An-
schlussgleise nachhaltig betreibt, weil sie nur Geld kosten, dann kann man von einer nachhaltigen Raument-
wicklung mit Unterstützung durch die Schiene nicht mehr rechnen. Das ist ein Widerspruch in sich. Die schö-
nen Grundstücke entlang der Schiene werden für die Straßenerschließung verwendet. Vertane Chance! Was
heute stattfindet, ist keine Raumentwicklung im Sinne der Nachhaltigkeit. Das ist eine Raumentwicklung im
Zuge der Zeit ‚pro Straße’ , aber nicht nachhaltig. Diese Entwicklung ist weder umweltorientiert noch zu-
kunftsorientiert.“ 424

Der Verkehrsreferent der Landesgruppe eines bahnaffinen Verbandes gab die nüchter-

ne Erkenntnis wieder, dass das Leitbild der Nachhaltigkeit so gut wie keine Relevanz bei der

Umsetzung auf kommunaler Ebene habe.
„ Dieses Leitbild hat auch auf den Politikebenen Bund, Länder und Regionen keine Geltung, nicht nur auf der
kommunalen Ebene. Weil es nicht definiert ist, weil überhaupt dieser Begriff ‚Nachhaltigkeit’  missbraucht
wird, weil man überhaupt nicht mehr an den in Rio festgelegten auch quantitativen und qualitativen Zielen an-
setzt. Darin stehen in erster Linie eben die Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen und die Reduzierung
der CO2-Emissionen als Grundlagen. Auf denen bauen dann die anderen Zielsetzungen – ökonomisch, sozial –
auf. Wir haben heute die nachhaltigen Autobahnen, die nachhaltigen Gewerbegebiete, nachhaltige Steuerein-
nahmen, die nachhaltige Steuereinnahmen generieren sollen. (...) Und wir haben nur wenige Kommunen und
Gemeinden, die sich bei der Gestaltung ihres Verkehrsbereiches an diesem Leitbild orientieren.
Die Triebfeder für die Ausweisung von Bauland liegt eben immer noch in der entsprechenden Finanzpolitik:
Inwieweit sich eine Gemeinde also durch die entsprechende Zuweisung entsprechende Steuereinnahmen er-

                                               
420 Interview Nr. 19, Seite 4.
421 Interview Nr. 27, Seite 3.
422 Interview Nr. 32, Seite 5.
423 Interview Nr. 39, Seite 6.
424 Interview Nr. 40, Seite 8.
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hofft oder auch, dass sie mehr Einwohner hat. Und es gibt natürlich eben auch die gewaltige Triebfeder, dass
man aus in der Regel landwirtschaftlichen Flächen Bauland machen kann, mit zigfachen Gewinnen, die man
dann abschöpfen kann. Das ist im kommunalen Bereich erheblich attraktiver, als nachhaltige Siedlungspolitik
im Hinblick auf eine CO2-Reduzierung zu machen, also zum Beispiel eine Verdichtung von Siedlungsflächen.
Im ländlichen Raum und im Speckgürtel um die Großstädte herum wird das häufig so gemacht.“ 425

Der Geschäftsführer eines anderen auf Bundesebene aktiven bahnaffinen Verbandes

schildert ebenfalls seine persönlichen Erfahrungen, die er als Beteiligter in einem Bauleit-

planverfahren gemacht hat.
„ Einwohnern erlebt, wo wir ein Baugebiet ausweisen wollten. Da ist die Verwaltung ja bis zum Anschlag da-
mit ausgelastet, dass sie das Anhörungsverfahren durchbringen, dass sie das Land kaufen können von dem, der
es vorher hatte, dass sie das Land dann einigermaßen parzellieren können, dass sie Einigkeit darüber herbeifüh-
ren, wo welche Straße entsteht, oder wo ein Supermarkt da hin soll etc. Wenn sie dann dem Stadtplaner oder
dem Kämmerer ankommen und sagen: ‚Wir sollten da noch Aspekte der Nachhaltigen Raumentwicklung mit
einbringen!’ , dann haben sie höchstens Erfolg, wenn der vielleicht vor zwei Jahren von der Universität ge-
kommen ist, wenn er also noch frisch im Beruf ist und noch hehre Ziele hat, sich im Rahmen der kommunalen
Selbstverwaltung mit den Leuten aus der Verwaltung auseinander zusetzen.“ 426

Bewertung
Die praktische Bedeutung des Begriffes der Nachhaltigkeit in der Raumordnung und

vor allem in der kommunalen Verkehrspolitik kann als (noch) nicht sehr hoch eingeschätzt

werden. Die am häufigsten genannten Gründe, warum dies so ist, waren in den Stellungnah-

men der befragten Expertinnen und Experten:
�

 Bislang nicht ausreichende Konkretisierung des Begriffes;
�

 Ökonomische Gründe (Haushalt der Kommune) sind der ausschlaggebende Faktor kommunaler Raumord-
nungspolitik;

�
 Leitbild der Nachhaltigkeit in übergeordneten Planungen hat noch keine großen Chancen umgesetzt zu wer-

den;
�

 Leitbild der Nachhaltigkeit wird aber an Bedeutung gewinnen - auch für die politische Praxis;

Festzuhalten bleibt, dass eine lebhafte Leitbilddiskussion auf höheren Politikebenen

im Gange ist. Dadurch sind die unteren Ebenen - vor allem die Ebene der kommunalen

Raumordnung bzw. der Bauleitplanung - einem gewissen Druck ausgesetzt. Falls dieser

Druck aufrecht erhalten bleibt oder verschärft wird, kann durchaus damit gerechnet werden,

dass sich die Umsetzungschancen nachhaltiger Zielsetzungen in der kommunalen Praxis

mittel- bis langfristig verbessern wird.

19.2.3 Schlüsselakteure für die raumordnungspolitische Lobbyarbeit am Beispiel des
Straßen- und Schienenbaus: Einschätzungen im bahnpolitischen Umfeld

Vor dem Beginn der Befragungen wurden einige Vorgespräche im Bahnumfeld ge-

führt. dabei entstand der Eindruck, dass die Rolle von politischen Mandatsträgern im kommu-

nalen Verkehrswegebau eine nicht unerhebliche ist. Diese Mandatsträger müssen sich nach

einer bestimmten Anzahl von Jahren der Wiederwahl stellen, haben ihr Amt auf Zeit inne.

Um die Bedeutung dieser Gruppe von politischen Entscheidern näher zu untersuchen, wurden

die befragten Interviewpartner um eine kurze Stellungnahme zu folgender These gebeten:
Die Träger der kommunalen Ebene der Raumplanung favorisieren weitgehend den Straßenbau bei der Infra-
strukturplanung. Maßgebliche Gründe dafür liegen in der Einflussnahme von Wahlkreisabgeordneten. Sie sind
neben Bürgermeistern und Landräten die wichtigsten Multiplikatoren in der raumordnungspolitisch wirksamen
Lobbyarbeit.

                                               
425 Interview Nr. 42, Seite 8.
426 Interview Nr. 48, Seite 6.
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Ferner wurde davon ausgegangen, dass auch die lokal vertretenen IHK in der kommu-

nalen und regionalen Verkehrspolitik eine gewisse Bedeutung haben. Um herauszufinden, wie

hoch die tatsächliche Bedeutung der örtlichen IHK im bahnpolitischen Umfeld und bei den

DB-Mitarbeitern ist, wurde folgende These in den Interviewleitfaden aufgenommen:
Die IHK und lokal bedeutende Großunternehmen wirken dabei als wichtige Lobbygruppen auf kommunaler und
regionaler Ebene. (ADAC, DIHT und BDI nehmen erfolgreich Einfluss auf die Raumordnungs- und die Ver-
kehrspolitik auf Bundesebene).427

Der leitende DB-Mitarbeiter einer regionalen Organisationseinheit bestätigte diese

These voll und ganz:
„ Wahlkreisabgeordnete sind mit die wichtigsten Multiplikatoren für die Lobbyarbeit auf regionaler und kom-
munaler Ebene. Entscheidender Faktor ist, in welchem Maße man auf regionale und örtliche Befindlichkeiten
eingehen kann. Wichtiger strategischer Kooperationspartner sollten wenn möglich auch die IHK sein. Erste
Beispiele zeigen, wie sich sogar manche IHK für Schienenstrecken einsetzen. Fraglich ist jedoch, ob bisher
genug dafür getan wurde, die IHK von der Leistungsfähigkeit des SPNV zu überzeugen.“ 428

Im Rahmen seines Statements zur anschließenden These bezweifelte der Gesprächs-

partner, ob sein Unternehmen die relevanten Multiplikatoren und politischen Akteure im regi-

onalen und kommunalen Bereich erkannt hat. Als Beispiel führte er an, dass die Mitwirkung

in Verkehrsausschüssen der IHK von Bahnstellen als nicht relevant eingestuft wurde. Daher

wurden keine Bahnvertreter in entsprechende Verkehrsausschüsse entsandt.429 Sein Kollege

aus der DB-Zentrale in Frankfurt beurteilt die Rolle von Mandatsträgern differenzierter, be-

tont aber, dass Abgeordnete stets ihre Wiederwahl im Blickwinkel haben. Was die Rolle der

IHK angeht, sieht der Gesprächspartner ebenfalls noch Handlungsspielraum für die DB AG:
„ Was die Beeinflussung von Wahlkreisabgeordneten angeht, so ist zu bedenken, dass diese sich mit Straßen-
bau bei der Bevölkerung (den potenziellen Wählern) viel besser in Szene setzen können (Bändchen durch-
schneiden, Spatenstiche), während man mit ‚Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf’  bei der Bahn sehr schnell
für negative Schlagzeilen sorgen kann. Die Bedeutung der Berichterstattung in den Medien ist dabei zu beach-
ten. (...) Eine sehr wichtige Rolle spielen die IHK. Hier ist die Bahn überall finanz- und zahlungsstarkes Mit-
glied. Da ist noch großes Potenzial vorhanden, denn die Bahn könnte sich eigentlich in den IHK-
Verkehrsausschüssen viel stärker als bisher einbringen. Auch das Interesse von Seiten der IHK, dass sich die
Bahn in diesen Verkehrsausschüssen einbringt, ist vorhanden. Bedarf besteht auf jeden Fall.“ 430

Der Mitarbeiter eines VCD-Kreisverbandes differenziert innerhalb der Gruppe der

Mandatsträger. Ferner beurteilt er die fachliche Qualifikation mancher IHK sehr vorsichtig.
„ Ja. [Diese] Wahlkreisabgeordneten auf Landes- oder Bundesebene kommen meist aus einem bestimmten Ort.
Und die waren oft davor in der Kommunalpolitik tätig, weil man sich da hocharbeiten musste in der Hierar-
chie. Sie sind schon die wichtigsten Multiplikatoren. Bei denen, die von der Seite einsteigen, ist das vielleicht
anders. (...) Wenn es der IHK um die Bahn geht, dann nur um einen ICE-Anschluss. Gut, bei der X-Bahn
geht’ s dann auch noch so ein Bisschen, aber sonst, so wie es um den InterRegio-Verkehr geht, da läuft dann
nichts mehr. 1991 haben die IHK wie wild gefordert ‚Ja, Y-Stadt braucht einen InterCity-Anschluss ins Ruhr-
gebiet!’  Dabei haben die gar nicht mitgekriegt, dass alle zwei Stunden der InterRegio fährt. Da muss man sich
halt nicht wundern, dass es alle Jahre wieder weniger InterRegios gibt, wenn die IHK als Multiplikator das
noch nicht mal unter ihren Mitgliedern bekannt macht.“ 431

                                               
427 Diese These hat sich im Laufe der Gespräche stärker auf den Aspekt der IHK konzentriert. Die anderen in

dieser These aufgeführten Interessengruppen spielten in den Statements entweder keine Rolle, oder ihre Be-
deutung wurde als gering eingeschätzt. Daher wurden nur diejenigen Teile der Statements ausgewertet, die
sich auf die IHK bezogen. Zu Beginn der Interviews lautete die These noch: „ IHK und ADAC mit ihren je-
weiligen Organisationsstrukturen und -einheiten wirken dabei als wichtige ‚pressure groups’  “ . Hier stellte
sich heraus, dass der ADAC auf den unteren Politikebenen kaum wahrgenommen wird. Dies spricht für die
weiter oben geäußerte Ansicht eines DB-Vertreters, dass der ADAC im Rahmen seiner direkten politischen
Einflussnahme weitgehend verdeckt agiert.

428 Interview Nr. 1, Seite 6f.
429 Vgl. ebenda, Seite 7. Dadurch konnten DB-Mitarbeiter in diesen Ausschüssen die Stärken des Schienenver-

kehrs auch nicht zur Geltung bringen.
430 Interview Nr. 3, Seite 7.
431 Interview Nr. 4, Seite 7f. Passage anonymisiert.
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Eine kontraproduktive Wirkung im Hinblick auf eine stärker schienenorientierte Ver-

kehrspolitik geht nach der Meinung des interviewten Eisenbahnreferenten eines Bundeslandes

von der DB AG selbst aus. Er schildert dies am Beispiel der InterRegio-Politik der Bahn.
„ Wasser auf die Mühlen der Bahnkritiker und der Befürworter des Straßenbaus sind solche Schlagzielen wie
sie in der InterRegio-Diskussion zu verfolgen sind. Diese Politiker sagen sich dann halt: ‚Tja, Ihr seht ja, wie
es ist, mit der Bahn. Da brauchen wir halt hier die Autobahn, damit die Mobilität gesichert ist!’  [Dies] berührt
Belange der Versorgungssicherheit“ .432

Der Leiter einer Abteilung für allgemeine Verkehrsangelegenheiten einer regionalen

Verwaltung beurteilt beide - Mandatsträger und IHK - differenziert.
„ Im Prinzip ist das so. Aber auch das hat sich verbessert. (...) Bei unseren Bemühungen, den Schienenperso-
nenverkehr zu fördern, spielen Abgeordnete eine große Rolle. Wenn es um die Beeinflussung der Bahn geht,
so ist diese oft nur mit Hilfe aller Abgeordneten hier aus den betroffenen Wahlkreisen möglich. (...) Im kom-
munalen Straßenbau trifft das ebenfalls nur teilweise zu. (...) Ohnehin sollte man das Auto nicht generell ver-
teufeln. Auch hier zeigen sich die ersten Wirkungen der Umweltbewegung. Allerdings gibt es einem schon zu
bedenken, wenn sich der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Porsche fotografieren lässt. Für die IHK trifft das
zu. Aber man muss auch hier differenziert zu Werke gehen. Die Arbeit und die Art der Interessenwahrneh-
mung der IHK ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Da ist entscheidend, welche Wirtschaftsstruktur in
der entsprechenden Region oder Kommune anzutreffen ist. Auch die Bedeutung der Schiene wird von den IHK
immer stärker gesehen. Aber in eher von Tourismus geprägten Regionen agieren die IHK anders als im Be-
reich bedeutender Wirtschaftsstandorte. Die IHK vertreten dabei natürlich die Position, dass die Bahn alles da-
für tun muss, um ihre Kosten zu drücken. Je besser dies gelingt, um so eher wird sie für die Unternehmen inte-
ressant. Vom Prinzip her tendieren die IHK aber eher zum Auto.“ 433

Der Vorsitzende eines Regionalverbandes von Pro Bahn machte eine ganz bestimmte

Gruppe von politischen Entscheidern aus, die Dank ihrer Stellung im politischen System eine

stärkere Schienenorientierung in der Verkehrspolitik verhindern können.
„ In der Abteilung ‚Regionalplanung’  unserer Bezirksregierung gibt es viele dem ÖPNV und der Schiene wohl-
gesonnene Leute. Aber Versuche, konkrete (...) in die regionalen Raumordnungspläne zu integrieren, schlagen
fast immer fehl, weil es eine mächtige Fraktion der Bürgermeister in der Regionalversammlung gibt. Entspre-
chende Versuche werden von dieser Fraktion oft torpediert. Das Beispiel der Umgehungsstraße Y-Stadt hat
gezeigt, dass die Lobbyarbeit ‚pro Straße’  Dank der Beeinflussung der MdL und MdB viel erfolgreicher ist als
die Lobbyarbeit ‚pro Schiene’  im regionalen Bereich. Beispiel IHK in X-Stadt: Da kenne ich ja ein wenig die
Vorgänge und Personen. Deren Zielsetzung im Hinblick auf den Schienenverkehr ist ‚nur’  die vernünftige An-
bindung von X-Stadt an den überregionalen Schienenverkehr (ICE-Halt in X-Stadt). Die übrigen verkehrspoli-
tischen Aktivitäten der IHK hier in X-Stadt lassen sich unter dem Motto ‚Schaffung eines leistungsfähigen
Straßennetzes’  subsumieren.” 434

Die Interessenlagen örtlicher Unternehmen bei ihrer Standortwahl thematisiert ein

weiterer Gesprächspartner aus der DB-Zentrale. Diese Interessenlagen prägen das Handeln

der IHK. Der Einfluss von Mandatsträgern werde nach seiner Ansicht jedoch überschätzt.
„ Das wird aber unter Umständen überschätzt. Entscheidend ist eben die Frage ‚Wie weit reicht am Unterkörper
das Hemd?’  Von Vornherein fehlen eben die finanziellen Mittel, um entsprechende Trassen für den Schienen-
verkehr zu bauen. Wenn in der Kommune dann Jahre später die entsprechende Wirtschaftsstruktur mit den
damit einher gehenden Gewerbesteuereinnahmen vorhanden ist, dann ist es aber meistens zu spät. Die infra-
strukturellen Grundlagen sind dann schon festgelegt. Ich glaube, dass den kommunalen politischen Akteuren
einfach aus der finanziellen Situation heraus die Straße und das Auto wichtiger waren. Eine Lobbyarbeit, die in
diese Richtung wirkt, ist meiner Meinung nach nicht in bedeutendem Ausmaß zu erkennen. Im Fall von Ge-
werbegebieten muss man sich näher mit dem Kalkül der Unternehmen auseinandersetzen. Ein Unternehmen
siedelt gerne an einem Standort, an dem ein niedriger Hebesatz für die Gewerbesteuer vorhanden ist. Das Un-
ternehmen will natürlich auch, dass der Hebesatz niedrig bleibt. Da geht es um ein ureigenstes, egoistisches
Unternehmensinteresse. Das Interesse an ÖPNV geht dann eher in Richtung Busverkehr, die Straßen sind ja
vorhanden.” 435

                                               
432 Interview Nr. 5, Seite 8.
433 Interview Nr. 5, Seite 7f.
434 Interview Nr. 9, Seite 6f. Passage anonymisiert.
435 Interview Nr. 10, Seite 8f.
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Auf die Rolle der Unternehmen im Rahmen der Positionsbestimmung der IHK weist

der Verkehrsexperte eines FDP-Landesverbandes hin. Demzufolge führt die kritische Situati-

on auf den Straßen verstärkt dazu, dass mehr Unternehmen ihre Güter auf die Schiene verla-

gern wollen. Demzufolge setzen sich diese Unternehmen dann auch verstärkt bei den IHK für

den Schienenverkehr ein.436 Die Vertreterin einer IHK äußerte sich kritisch zum tendenziellen

Charakter der These, schilderte aber, wie die Kontakte zu Mandatsträgern aussehen.
„ Zum ersten Satz: Im jetzt verabschiedeten Landesentwicklungsplan Hessen wird eindeutig ein Abwägungsbe-
darf zwischen ‚Mobilitätsbedarf der Bevölkerung’  und ‚Transportbedarf der Wirtschaft’  einerseits und ‚ökolo-
gischen Erfordernissen’  andererseits gesehen. Von einem ‚Favorit Straße’  kann insofern keine Rede sein. Zur
Lobbyarbeit: Ja, Wahlkreisabgeordnete sind neben Bürgermeistern und Landräten wichtige Multiplikatoren.
Einige unserer Mitglieder haben ein bestimmtes Anliegen, das tragen sie an mich heran. Ich recherchiere ein
wenig und erkunde noch weitere Hintergründe. Dann rufe ich den einen/die eine oder anderen/andere Abge-
ordnete/n an und trage das Anliegen im Gespräch vor, versuche zu überzeugen. Und dann wird dieses Anliegen
von diesen in den politischen Entscheidungsgremien auf Landes- oder Bundesebene eingebracht.“ 437

Ein leitender DB-Mitarbeiter auf Konzernebene äußert sich kritisch zu den verkehrs-

politischen Aktivitäten der IHK und anderer Wirtschaftsverbände.
„ Ganz klar, da würde ich voll zustimmen. Leider habe ich auch den Eindruck, dass der BDI und der DIHT auf
das Mitgliedsunternehmen DB AG einen sehr großen Einfluss haben, anstatt umgekehrt. Das finde ich ganz
besonders bedenklich, weil versucht wird, der Bahn einen Maulkorb anzuhängen und geraten wird, dass sie
sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen soll. Das halte ich für eine ungeeignete Drohung, wenn man dann
vermutet, dass die Bahn als Transporteur für große Unternehmen da erpressbar wäre, weil DIHT und BDI re-
lativ wenig Zugang zu ihren Unternehmen haben. Das sind mittlerweile Verbände, die nahezu autonom wirken
und mit der betrieblichen Wirklichkeit in vielen Fällen nichts mehr zu tun haben. Aber auf die Verkehrspolitik
haben die sehr, sehr massiven Einfluss. Und zwar einen sehr undurchsichtigen, also der in der Öffentlichkeit
nicht artikuliert wird, der aber aus meiner Sicht relativ leicht zu brechen wäre, weil er relativ ‚wurschtig’  daher
kommt.“  438

Der Mitarbeiter eines MdB von Bündnis90/Die Grünen erklärt, weshalb es aus seiner

Sicht naheliegend ist, warum sich so viele Mandatsträger für den Straßenbau engagieren.

Gleichzeitig führt er auch Gründe dafür an, weshalb sich die DB AG schwerer damit tut, er-

folgreich Mandatsträger von ihren Anliegen zu überzeugen.
„ Ja. Das ist völlig richtig. Wir haben eine Vielzahl von Straßenbaumaßnahmen, weil wir eben ein sehr dichtes
Netz haben. Das ist der eine Punkt. Insofern ist da in jedem Wahlkreis irgendwas, irgendeine Ortsumgehung
oder ein Stück Autobahn. Vor allem, diese Dinge sind sehr transparent: Die Straßenbaubehörden sind ja seit
Jahren unterbeschäftigt, haben eine Unzahl von Schubladenplanungen. Überall gibt es Projekte, die sozusagen
über Straßenbauberichte und die verschiedenen Bedarfspläne usw. allgemein bekannt sind. Bei der Schiene hat
es im Vergleich dazu seit Jahren keinerlei Planungen mehr für die Schublade gegeben, so dass die Bahn zum
Teil Probleme damit hat, das zur Verfügung stehende Geld sinnvoll zu verbauen. 
Zum Zweiten: Die Bahn hat es niemandem transparent gemacht, wann, wo und wie sie baut. Und sie hat ja
sehr wenig gebaut, weil ja viele Investitionen konzentriert worden sind auf Vorzeigeprojekte. Von daher gese-
hen gibt es nicht diese Planungsprozesse wie bei der Straßenbauplanung, dass jeder Wahlkreisabgeordnete in
seinem Wahlkreis eines dieser Projekte hat. Und dies führt dann natürlich dazu, dass die Schiene entsprechend
schlechtere Karten bei den einzelnen Abgeordneten hat. Das muss die Schiene verbessern! Jedes Mal, wenn
irgendwo ein Stück Schiene modernisiert worden ist, müssen da ein Politiker und ein rot-weißes Band hin, der
zerschneidet das und kann sich damit profilieren. Wenn die Schiene das nicht kapiert, dann ist das zwar wieder
bezeichnend – Marketing war ja noch nie ihre Stärke -, aber damit schneidet sie sich ins eigene Fleisch.“ 439

Der Eisenbahnreferent eines norddeutschen Verkehrsministeriums bestätigt die wich-

tige Rolle der Mandatsträger. Allerdings sei es nach seinem Dafürhalten völlig normal, wenn

sich diese politischen Entscheider vor allem für die Belange des Autos einsetzen. Dies sei eine

wichtige Einflussgröße auf die Chancen, wiedergewählt zu werden.

                                               
436 Interview Nr. 18, Seite 7.
437 Interview Nr. 19, Seite 7.
438 Interview Nr. 23, Seite 11.
439 Interview Nr. 25, Seite 13f.
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„ Hier muss ich sagen, das ist mir zu tendenziell. Der Bürgermeister, die Landräte und die Abgeordneten in den
Gemeinderäten und in den Kreisräten entscheiden zum Wohle ihres Unternehmens und ihrer Regionen. Und
sie versuchen natürlich ihren Bürgern zu helfen, indem sie gute Straßenanbindungen machen, weil nämlich 80
Prozent aller Bewegungen auf der Straße erfolgen, dann können Sie nicht sagen, dass das alles falsch ist, was
sie machen, sondern sie versuchen, für ihre Bürger das Optimale heraus zu holen. Das ist richtig. Ich kann also
ihren ersten Satz bestätigen, das ist in Ordnung. Aber die nachfolgenden Sätze sind mir zu polemisch. Das liegt
einfach daran, dass die Bürger das verlangen. Der Rat oder der Kreisrat sind da schon relativ wichtige Multi-
plikatoren, schon wichtiger als die Bürgermeister und die Landräte.“ 440

Der Leiter eines Amtes für Stadtentwicklung in einem Oberzentrum sieht die Bedeu-

tung von Mandatsträgern als sehr gering an. Dennoch sind Mandatsträger dann wichtig, wenn

sie den Eindruck haben, dass sie sich mit ihrem Verhalten beim Wähler profilieren können.
„ Jetzt bin ich bösartig: Wenn sie Lobbyarbeit betreiben, und es keine Raumordnungspolitik auf der staatlichen
Ebene gibt, dann gibt es auch keine in der Politik, ob das jetzt Abgeordnete auf einer Bundes- oder auf einer
Landtagsebene sind. Also die ich kenne, wenn sie denen mal die Frage stellen, was Raumordnungspolitik ist,
dann gucken die sie groß an, also wird auch keine Lobbyarbeit im Hinblick auf eine integrative Raumord-
nungs- und  Verkehrspolitik zu betreiben sein. Was die machen, ist für mich nachvollziehbar, das würde ich ja
auch so machen, die schauen sich im Prinzip an, wie die Mehrheiten des Wählers Meinungen nach außen tra-
gen. Da wird etwas unternommen, aus einer subjektiven Wahrnehmung heraus die Mehrheit in ihrer Gunst zu
erwischen und das drückt sich auch aus in den Worten. Wenn z. B. 80 Prozent der Bundesbürger sagen wür-
den, sie fahren nur noch mit dem Zug, ich sage das mal spekulativ, würde jeder Wahlabgeordnete nach dem
Zug schreien.“ 441

Die OB eines Oberzentrums im Rhein-Main-Gebiet griff auf ihre eigenen Erfahrungen

zurück, die sie während ihrer inzwischen fast 7-jährigen Amtszeit machen konnte.
„ Vor der Verantwortung können wir uns nie drücken, sie wird uns immer aufgebürdet. Das ist immer dieser
Abwägungsprozess, und der Mut, die Entscheidungen so zu fällen, im Sinne einer Entwicklung, wie Sie sie
auch als junger Wissenschaftler sehen, und wie Sie glauben, dass sich da etwas ändern muss. Raumordnungs-
pläne, die gewisse Kriterien beinhalten: Auch dass ist ein Änderungsprozess, der nicht von heute auf morgen
beendet sein wird. Weil, in der Tat, da vieles eine Rolle spielt: Ein Oberbürgermeister und ein Landrat sind
nicht allmächtig. Das letzte Wort haben letztendlich immer die Stadtverordneten oder die Kreistagsmitglieder.
Das ist nun mal so. Natürlich hat man ein gewisses politisches Gewicht. Aber Sie glauben nicht, wie selbstbe-
wusst heute ehrenamtliche Kommunalpolitiker sind, und da werden oft auch Entscheidungen getroffen, die
nicht immer dem entsprechen, was die politische Administration will.“ 442

Bewertung
Die Statements waren zum Teil sehr differenziert, auch wenn die eine oder andere von

ihnen etwas polemisch angehaucht waren. Dennoch kristallisierten sich einige Aussagen her-

aus, die dem Wortlaut nach in vielen der ausgewerteten Stellungnahmen enthalten waren.
�

 Mandatsträger und Amtsinhaber spielen als Multiplikatoren in der raumordnungspolitisch motivierten Lob-
byarbeit tendenziell eine wichtige Rolle;

�
 Politische Mandatsträger handeln rational, wenn sie sich für Belange des Straßenbaus und des Automobils

einsetzen, denn der überwiegende Teil der potenziellen Wähler fährt Auto;

Daraus folgt, dass sich Mandatsträger genau dann verstärkt für den ÖPNV und die

Bahn einsetzen, wenn sie sich damit bei ihren potenziellen Wählern profilieren können. So

gesehen sind die Chancen für Schienenverkehrsunternehmen und deren Verbündeten für eine

erfolgreiche Beeinflussung dieser politischen Akteure durchaus gegeben. In der Praxis wirkt

erschwerend, dass sich die Bahn aus der Region zurückzieht. Stichworte, die in diesem Zu-

sammenhang genannt wurden, waren „Zusammenlegung der Bahnhofsmanager“  oder „Abbau

der Fahrkartenschalter“ . Weitere Erkenntnisse münden in folgenden Aussagen:

                                               
440 Interview Nr. 30, Seite 11.
441 Interview Nr. 36, Seite 11f.
442 Interview Nr. 43, Seite 7.
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�
 Die IHK sind eine sehr wichtige Lobbygruppe im lokalen und regionalen Politikgeschehen. Ihre Rolle

kommt besonders im Rahmen der Standortpolitik von Unternehmen zum Tragen. Hier erfolgt die politische
Einflussnahme besonders im Bereich des Verkehrswegebaus.

�
 Die DB AG hat bisher die Bedeutung der IHK möglicherweise erkannt. In der Praxis überlässt sie die politi-

sche Arena “ IHK-Verkehrsausschuss“  oft konkurrierenden Lobbygruppen.

Gleichwohl wurde den IHK von 7 der 9 befragten leitenden DB-Mitarbeiter eine hohe

Bedeutung als Lobbygruppe im Bereich der kommunalen und regionalen Raumordnung zuer-

kannt. Dies deutet darauf hin, dass die IHK im Rahmen des DB-Lobbying zukünftig eine

wichtigere Rolle spielen könnten. Die Einschätzungen im bahnpolitischen Umfeld deuten

darauf hin, dass dies geboten erscheint. Es ergab sich folgende Verteilung der Statements zur

Bedeutung von Mandatsträgern und zur Rolle der IHK443:

Statement eines Vertreters „Wirtschaft“ (6 Interviews) *
Statement eines Vertreters „Verwaltung“ (8 Interviews) *
Statement eines Vertreters „bahnaffine Politikakteure“ (20 Interviews) *
Statement eines Vertreters „Mitarbeiter der DB AG“ (8 Interviews) *

Mandatsträger haben für die raumordnungspolitisch motivierte Lobbyarbeit444 ...

... hohe Bedeutung.

23 Statements

**** **
*************
****

... weder besonders hohe noch geringe Bedeutung.

16 Statements
** ****
********

... geringe Bedeutung.

3 Statements
** *

Tabelle 72: Einschätzung der Bedeutung von Mandatsträgern445

Statement eines Vertreters „Wirtschaft“ (3 Interviews) *
Statement eines Vertreters „Verwaltung“ (8 Interviews) *
Statement eines Vertreters „bahnaffine Politikakteure“ (19 Interviews) *
Statement eines Vertreters „Mitarbeiter der DB AG“ (9 Interviews) *

Die IHK haben in der raumordnungspolitisch motivierten Lobbyarbeit ...

... hohe Bedeutung.
19 Statements

* ***********
*******

... weder besonders hohe noch geringe Bedeutung.
15 Statements

** ******
***** **

... geringe Bedeutung.
5 Statements ** ***

Tabelle 73: Einschätzung der Bedeutung der IHK als Lobbygruppe446

                                               
443 Die unterschiedliche Anzahl von Statements kam dadurch zustande, dass die Gesprächspartner nicht immer

zu beiden Thesen Stellung genommen haben. Einige Interviews konnten aus zeitlichen Gründen nicht been-
det werden. Das Doppelinterview bei der IHK Frankfurt wurde auf ausdrücklichen Wunsch der Gesprächs-
partner nicht berücksichtigt.

444 Die These lautete: „ Die Träger der kommunalen Ebene der Raumplanung favorisieren weitgehend den Stra-
ßenbau bei der Infrastrukturplanung. Maßgebliche Gründe dafür liegen in der Einflussnahme von Wahlkreis-
abgeordneten. Sie sind neben Bürgermeistern und Landräten die wichtigsten Multiplikatoren in der raumord-
nungspolitisch wirksamen Lobbyarbeit“

445 Quelle: Eigene Datenerhebung und Auswertung.
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20 Siedlungsstrukturentwicklung und ihre Auswirkungen auf den Ver-
kehrsbereich

20.1 Einflussgrößen auf die Entwicklung der Siedlungsstruktur

20.1.1 Einflüsse der Baulandpreise: Bodenrentenmodell

20.1.1.1 Grundzüge und Hintergrund des Modells

In Verdichtungsräumen hat die Entfernung vom Zentrum einen mittelbaren Einfluss

auf die Standortwahl und somit auf die raumwirtschaftliche Entwicklung. Beispielsweise kann

im Rahmen von Bodennutzungsmodellen die Entwicklung der Stadtstruktur dargestellt wer-

den, wobei diese eine Abhängigkeit vom Bodenpreis und von der Entfernung zum Zentrum

aufweist.447 Es kann angenommen werden, dass das städtische Gefüge im Wesentlichen aus

folgenden Komponenten besteht:
�

 administrativ-kulturell-religiöse Nutzung;
�

 Handel und Dienstleistungen;
�

 Industrie und Gewerbe;
�

 Wohnflächen;
�

 Verkehrsflächen;
�

 Freiflächen;448

Die Bewirtschaftung dieser Flächen gehorcht i. d. R. den Gesetzen des Marktes. Das

Bodenrentenmodell stellt eine theoretische Grundlage dar, um die städtische Landnutzung

modellhaft abzubilden. Danach führt die steigende Nachfrage nach Flächen an einem be-

stimmten Standort zu Selektionsprozessen. Dies gilt besonders für Flächennachfrager aus dem

Bereich Handel und Dienstleistungen, bei dem die entsprechenden Zahlungsbereitschaften

vorhanden sind. Nach der jeweils geltenden und von Stadt zu Stadt unterschiedlichen Renten-

angebotsfunktionen. Diese Annahmen gelten auch für die Nachfrage nach Wohnflächen.449

Die vereinfachte Version des Bodenrentenmodells setzt die vorhandenen Zahlungsbereit-

schaften für bestimmte Flächen mit der Distanz zum Zentrum der Kernstadt in Zusammen-

hang:

                                                                                                                                      
446 Die These lautete: „ Die IHK und lokal bedeutende Großunternehmen wirken dabei als wichtige Lobbygrup-

pen auf kommunaler und regionaler Ebene.“  Quelle: Eigene Datenerhebung und Auswertung.
447 Mit dieser Art der theoretischen Modellbildung beschäftigen sich nach KESSELRING die „ urban econo-

mics“ . Vgl. Kesselring, Hans-Christoph u. a.: Strassennetzausbau und wirtschaftliche Entwicklung; Bern,
Stuttgart 1982, Seite 37.

448 Vgl. Wolf, Klaus: Stadt, in: ARL; Handwörterbuch der Raumordnung; Hannover 1995, Seite 872.
449 Vgl. ebenda.
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Bodenrentenmodell
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Abbildung 45: Bodenrentenmodell nach Heineberg450

Waren früher vor allem die Transportkosten das wichtigste Kriterium bei der Stand-

ortwahl des Haushaltes, so spielen im Kalkül der Haushalte immer mehr die Kosten für die

Raumüberwindung die wichtigste Rolle. Vereinfacht bestimmen die Kosten für die Fahrt ins

Zentrum, zum Arbeitsplatz oder zum Einkaufsort außerdem den Wohnungspreis bzw. den

Grundstückspreis, den die Haushalte zu zahlen bereit sind, sowie den Grundstückspreis, den

Baulandbesitzer anbieten. Da die Haushalte über unterschiedliche Realeinkommen verfügen,

erstrecken sich in Anlehnung an dieses Modell, die Gebiete mit der Funktion „ Wohnen“  über

einen relativ breiten Bereich, wobei die Haushalte mit der höchsten Zahlungsbereitschaft am

nächsten zum Zentrum wohnen. Es ergeben sich jedoch zwei gegenläufige Tendenzen, die auf

die Standortwahl der privaten Haushalte Einfluss nehmen können:
�

 die Zeitpräferenz bewirkt, dass die Haushalte näher zum Zentrum wohnen möchten, weil sie dann schneller
am Arbeits- oder am Einkaufsort sind;

�
 die Kostenpräferenz bewirkt, dass die Haushalte weiter vom Zentrum weg wohnen möchten, weil dort die

Bauland- und Wohnungspreise niedriger sind;451

Hohe Bodenpreise führen zur intensiveren Flächennutzung und fördern verdichtetes

Bauen, z. B. in Form von Reihenhäusern. Sie treiben auf der anderen Seite aber auch die ge-

samten Baukosten in die Höhe. Somit vergrößern sie die Unterschiede zwischen dem ange-

strebten und dem tatsächlich verwirklichten Wohnstandard. Die hohen Baulandpreise wirken

somit auch sozioökonomisch selektiv und führen letztendlich zu einer Verstärkung des Sub-

urbanisierungsprozesses. Dies führt im weiter entfernten Umland zu steigenden Bodenprei-

sen.452

                                               
450 Quelle: Ebenda. Wolf wählt die Darstellung nach Heineberg, Heinz: Grundriss Allgemeine Geographie,

Teil 10: Stadtgeographie; Paderborn u. a. O. 1986.
451 Vgl. ebenda, Seite 41f.
452 Vgl. Schwanzer, Wolfgang: Suburbanisierung im Main-Kinzig-Kreis; Frankfurt 1987, Seite 217.
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20.1.1.2 Auswirkung der Qualität des Verkehrssystems auf Wohnstandortwahlentschei-
dungen

Unter den eben geschilderten Annahmen beeinflusst das Verkehrssystem über die

Qualität und den Preis für die Raumüberwindung die Standortwahlentscheidungen von Haus-

halten. Eine verbesserte Distanzüberwindung durch den Straßenausbau bedeutet zunächst eine

bessere Erreichbarkeit. Dadurch erhöhen sich die Grundstückspreise. Haushalte mit geringe-

ren Zahlungsbereitschaften werden vom Markt gedrängt. Weiter folgt daraus, dass in Ver-

dichtungsräumen der Ausbau des Straßennetzes im Zusammenspiel mit dem Einfluss auf die

Entwicklung des Bodenpreises zu einem Verdrängungseffekt führt, der ein Motor für die

Funktionsentmischung ist. Denn: Die Distanzen zwischen den Arbeitsplätzen und den Wohn-

standorten nehmen immer mehr zu, daher wird die Raumüberwindung zum Zweck des Pen-

delns immer wichtiger.453 „ Je besser die Strassen ausgebaut werden, um so bequemer und

günstiger wird das Pendeln und desto weiter kann der Prozess der funktionellen Entmischung

fortschreiten.“ 454 Die folgende Abbildung verdeutlicht diesen Zusammenhang am Beispiel des

Strukturmodells von H. O. Nourse:

Stadtstruktur in Abhängigkeit vom Grundstückspreis und der
Entfernung vom Stadtzentrum

Büros, Geschäfte, Banken, Zentralen
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Abbildung 46: Entwicklung einer Stadtstruktur mit Nebenzentren455

Zwischen den städtischen Kernbereichen und dem entfernten suburbanen Umland

bzw. den peripheren Räumen besteht ein Miet- und Bodenpreisgefälle.456 In den Kernräumen

                                               
453 Vgl. Kesselring, Hans-Christoph u. a.: Strassennetzausbau und wirtschaftliche Entwicklung; Bern, Stuttgart

1982, Seite 41f.
454 Ebenda, Seite 42. KESSELRING u. a. beziehen sich dabei der Entwicklung dieses Zusammenhangs unter

anderem auf Nourse, H. O.: „ Regional Economics“ , New York 1968 und Muggli, Ch.: „ Sozio-ökomische Ef-
fekte der Entmischung“ , Bern 1980.

455 Quelle: Ebenda, Seite 41, nach Nourse, H. O.: „ Regional Economics“ , New York 1968, Seite 120.  Eigene
Darstellung und Bearbeitung.
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von Agglomerationen sind bestimmte Wohnformen, z. B. das Einfamilienhaus, für Normal-

verdiener fast unbezahlbar. Durch verbesserte Mobilitätsbedingungen kann dieses hohe Preis-

niveau kompensiert werden. Der Umzug ins suburbane Umland kann den Effekt einer deutli-

chen Einkommenssteigerung haben.457 Der Grund: Hohe Bodenpreise und Mieten in der Nähe

der Kernstadt können durch das Ausweichen in kostengünstige entfernte Räume ausgeglichen

werden. Auch 2000 steuern die Baulandpreise noch die Siedlungsentwicklung. Nach wie vor

zielt das Wachstum der Siedlungsflächen vor allem auf Gebiete zwischen den Entwicklungs-

achsen im Umland der Kernstädte. Meist ist dabei flächenverzehrender Ein- und Zweifamili-

enhausbau zu beobachten.458 Folgende Abbildung verdeutlicht die Baulandpreisentwicklung

im Raum München 1984 und 1993.459

Abbildung 47: Preisentwicklung des Wohnbaulandes entlang der Achse Mün-
chen-Landshut460

                                                                                                                                      
456 Dies hat zum Beispiel SCHWANZER für das Jahr 1984 im Main-Kinzig-Kreis gezeigt. Die Bodenpreise für

erschlossenes, baureifes Land nahmen demnach mit zunehmender Entfernung von Frankfurt deutlich ab. Vgl.
Schwanzer, Wolfgang: Suburbanisierung im Main-Kinzig-Kreis; Frankfurt 1987, Seite 216ff.

457 Vgl. Airing, Jürgen: Stadt-Umland-Entwicklungen als interessengeleiteter Prozess, in: Informationen zur
Raumentwicklung, Heft 4/5 1995, Seite 215.

458 Vgl. BBR: Raumordnungsbericht 2000, Seite 40.
459 Vgl. Airing, Jürgen: Stadt-Umland-Entwicklungen als interessengeleiteter Prozess, in: Informationen zur

Raumentwicklung, Heft 4/5 1995, Seite 214f. Allerdings spielt der Eigenheimbau auch im suburbanen Raum
allmählich eine geringere Rolle. Dort besteht eine zunehmende Tendenz, verdichtete und normierte Wohn-
formen zu akzeptieren. Die einzige Möglichkeit, mit einem Eigenheim Raum für die persönliche Selbstver-
wirklichung oder -entfaltung zu finden, kann daher meist nur noch in peripheren Räumen realisiert werden.
Auch das BBR weist auf den Zusammenhang zwischen der Baulandpreisentwicklung und dem sparsamen
Umgang mit Boden hin. Vgl. BBR: Raumordnungsbericht 2000, Seite 40.

460 Quelle: Airing, Jürgen: Stadt-Umland-Entwicklungen als interessengeleiteter Prozess, in: Informationen zur
Raumentwicklung, Heft 4/5 1995, Seite 215.
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20.2 Raumordnungskonzepte und ihre Umsetzung in der Praxis

20.2.1 Das Konzept der zentralen Orte

20.2.1.1 Grundelemente des Modells461

Als „ zentraler Ort“  wird eine Konzentration von Einrichtungen bezeichnet, die Güter

und Dienstleistungen für räumlich begrenzte Märkte anbieten. Davon abweichend existiert

noch die spezielle Festlegung dieses Begriffs als eine „Siedlung oder Gemeinde hinsichtlich

ihrer Versorgungsfunktion mit Gütern und Diensten insbesondere für ihr Umland“ .462 Das

Modell kann in der Realität höchstens in agrarischen Räumen angewendet werden und bietet

für die Entwicklung von Stadtstrukturen fast keine Erklärungsansätze. Dennoch war es nach

dem Zweiten Weltkrieg das Grundmodell der Landes- und Raumplanung. Die Möglichkeit,

Siedlungsstrukturen präzise zu berechnen, entsprach einer gewissen Wissenschaftsgläubigkeit

und stand für die in der Nachkriegszeit verbreitete statische Auffassung von Raumordnung.

Das Konzept der zentralen Orte eignete sich ferner recht gut zur Integration der Fachplanun-

gen.463 Christaller und später Lösch leiteten idealtypische Siedlungs- und Marktsysteme ab.

Nach den getroffenen Annahmen (z. B. homogene Landschaft und Verkehrserschließung,

räumliche Gleichverteilung der Bevölkerung, keine Raumstrukturierung durch industrielle

Standortentscheidungen) konnte mit Hilfe des Modells theoretisch ein gesamtwirtschaftliches

Optimum erreicht werden. Es war möglich, die Zahl der Anbieterstandorte zu maximieren

und so das gegebene Marktpotenzial auszuschöpfen. Gleichzeitig erreicht die Summe der

Transportkosten ihr Minimum, woraus die optimale Versorgung folgt.464

20.2.1.2 Praktische Umsetzung und Bedeutung

In den 60er und 70er Jahren war das Konzept der zentralen Orte das bedeutendste In-

strument der Landes- und Regionalplanung. Es wurde in den 60er Jahren als ordnungspoliti-

sches Instrument flächendeckend eingeführt, nachdem der erste Raumordnungsbericht der

Bundesregierung eine zum Teil mangelhafte Ausstattung mit Infrastruktur in Siedlungen mit

zentralörtlicher Bedeutung moniert hatte. Alle Bundesländer legten nun Gemeinden mit zent-

ralörtlicher Bedeutung fest. Die Ministerkonferenz für Raumordnung empfahl die Untertei-

lung in Ober-, Mittel-, Unter- und Kleinzentren. Daran war auch eine Hierarchie von Ver-

flechtungsbereichen angelehnt. Nach ihr wird unterschieden zwischen Oberbereichen, Mittel-

bereichen und Unterbereichen (Unter- und Kleinzentren zugeordnet).465

Von der Landes- oder Regionalplanung werden Siedlungen dann als zentrale Orte

ausgewiesen, wenn ihre sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen neben der

                                               
461 Als Begründer des Konzeptes gilt Walter Christaller, der 1933 in seiner Dissertation herausfand, dass die

Verteilung der Städte und Gemeinden im Raum bestimmten Gesetzmäßigkeiten entspricht. Vgl. Fürst, Diet-
rich; Ritter, Ernst-Hasso: Landesentwicklungsplanung und Regionalplanung; Düsseldorf 1993, Seite 41.

462 ARL: Handwörterbuch der Raumplanung; Hannover 1995, Seite 1117. Ebenda auf den Seiten 1118ff. findet
man eine Überblick zu den theoretischen Grundzügen und dem Forschungsstand Mitte der 90er Jahre.

463 Vgl. Fürst, Dietrich; Ritter, Ernst-Hasso: Landesentwicklungsplanung und Regionalplanung; Düsseldorf
1993, Seite 41f.

464 Vgl. ARL: Handwörterbuch der Raumplanung; Hannover 1995, Seite 1120.
465 Vgl. ebenda, Seite 1121.



Teil 4: Handlungsoptionen im Politikfeld Raumordnung

Seite 342

örtlichen Bevölkerung auch den Einwohnern im Verflechtungsbereich dient. Kriterien für

diese Einstufung sind z. B. die Zahl der Einwohner im Verflechtungsbereich sowie Größe und

Vielfalt der Infrastruktureinrichtungen. Diese Einteilung ist wichtiger Bestandteil der Regio-

nal- und Strukturpolitik, denn sie gibt den Ausschlag für die Verteilung öffentlicher Förder-

mittel bei zahlreichen Investitionen in die Infrastruktur.

Zentraler Ort Einwohnerzahl Vorhandene Einrichtungen

Oberzentrum > 100 000 Fachschulen, Museen, Theater, Bibliotheken, Universität, Großkranken-
haus, innerstädtisches ÖPNV-System, Anschluss an den SPFV.

Mittelzentrum 20 000 bis 100 000 Oberschulen, Berufsschule, Volkshochschule, Krankenhaus mit mehreren
Fachabteilungen, Fachgeschäfte, Kaufhaus, Banken.

Unterzentrum 10 000 bis 20 000 Gesamtschule mit Sekundarstufe I, Bücherei, Ärzte, Geschäfte mit be-
stimmten Verbrauchsgütern, Handwerksbetriebe, Bahnhof.

Kleinzentrum466 5 000 bis 10 000
Mittelpunktschule, Ärzte, Apotheke, Handwerksbetriebe, Geschäfte mit
Gütern für den täglichen oder wöchentlichen Bedarf, Haltestellen von Bus
oder Bahn.

Tabelle 74: System der zentralen Orte467

Das Konzept der zentralen Orte konnte die Siedlungsdispersion kaum verhindern. Be-

sonders öffentliche Investitionen in die Versorgung mit Infrastruktur (z. B. Krankenhäuser,

Schulen, Universitäten etc.) und die Verwaltungsgebietsreformen in den 60er und 70er Jahren

waren von diesem Konzept geleitet. Der Einfluss auf die private Standortwahl war nur sehr

begrenzt. Obwohl zentrale Orte i. d. R. (mit Ausnahme von Klein- und teilweise Unterzent-

ren) an Entwicklungsachsen liegen, konnte dieses Konzept nur einen begrenzten Beitrag zur

Steuerung der Siedlungsentwicklung leisten.468 Dies zeigt auch die Standortwahl vieler

Verbrauchermärkte, die sich am Stadtrand ansiedelten. Der Suburbanisierung von Wohnun-

gen und Arbeitsstätten folgte die Auslagerung großräumig angelegter und weiträumig ausge-

richteter Einzelhandelsbetriebe in das Umland zentraler Orte. Die Abwanderungstendenzen

der Verbrauchermärkte ins suburbane Umland fanden ihre Entsprechung auch bei Freizeit-

stätten (z. B. Multiplex-Kinos), Rechen- und Verwaltungszentren von Banken und Versiche-

rungen sowie Gastronomiebetrieben. Durch zahlreiche Großinvestitionen an den Rändern der

Städte und Gemeinden haben deren Zentren nachteilige Wirkungen auf ihre Attraktivität und

ihre Lebensqualität erfahren. Diese Entwicklung hat zur Aushöhlung landesplanerischer Ziel-

setzungen geführt.469 Der aufwendige Versuch, periphere Standorte nachzuintegrieren, führt

zu enormen öffentlichen Erschließungskosten für Straßen und den ÖPNV. Dadurch wird die

Attraktivität der peripheren Standorte im Vergleich zu den Innenstädten oft erhöht, da sich die

Erreichbarkeit mit dem Pkw noch verbessert.

Durch diese Entwicklung sieht BLEYER das System der zentralen Orte in Frage ge-

stellt, denn aufgrund der Diffusion der Versorgungseinrichtungen ins suburbane Umland wird

es immer schwieriger, das Konzentrationsgebot der zentralen Orte in der Praxis durchzuset-

                                               
466 In dünn besiedelten ländlichen Bereichen können auch Kleinzentren mit niedrigeren Einwohnerzahlen aus-

gewiesen werden, damit die Einwohner nicht so große Entfernungen zu den Infrastruktureinrichtungen zu-
rücklegen müssen.

467 Vgl. IWU (Hrsg.): Planungslexikon; Opladen 2000, Seit 356.
468 Vgl. ARL: Handwörterbuch der Raumplanung; Hannover 1995, Seite 1122.
469 Vgl. Bleyer, Burkhard: Standort- und Flächentrends bei Einzelhandelsgroßprojekten, in: Raumforschung und

Raumordnung, 2/3 1999, Seite 132f.
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zen.470 Besonders im Hinblick auf die FOC scheint sich der Druck aus den Reihen der Ver-

bände und Kommunen zu erhöhen. Danach soll das vorhandene Instrumentarium der Landes-

und der Bauleitplanung sowie der Städtebauförderung konsequenter angewendet werden. Fer-

ner wird über eine Änderung von Landesentwicklungsprogrammen nachgedacht. Trotz ent-

sprechender Forderungen kommt es aber immer wieder zu Neugründungen von FOC.471

20.2.2 Das Entwicklungsachsenkonzept

20.2.2.1 Das Modell

Obwohl es in der wissenschaftlichen Diskussion keine eigenständige theoretische Ba-

sis für dieses Konzept zu geben scheint, ist es seit den 70er Jahren ein wichtiger Bestandteil

der Siedlungsentwicklungsplanung. Es soll auf die rationale und effiziente Koordination

raumwirksamer Maßnahmen hinwirken. Gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass lokale

Beziehungsfelder existieren, die auf die jeweiligen punktuell vorhandenen Standortsysteme

zurückzuführen sind.472 Folgende Vorteile sollen durch die räumliche Konzentration wirt-

schaftlicher und politischer Aktivitäten in Siedlungsschwerpunkten erreicht werden:
�

 arbeitsteilige Spezialisierung;
�

 Informations- und Innovationsdichte;
�

 vielseitige Kontaktsysteme;
�

 differenzierte und hochwertige Arbeitsmärkte;
�

 Minderung der Verkehrskosten.473

Die Achsenkonzeption ist eng mit der Verkehrsfunktion verbunden. In der Raument-

wicklung versteht man als Achsen meist Verkehrs- und Erschließungsachsen, die bestehenden

Verkehrstrassen entsprechen und Ausbauziele für neue Verkehrsachsen vorgeben. Die räum-

liche Entwicklung soll konzentriert entlang der Achsen erfolgen,  gleichzeitig sollen deren

Zwischenräume frei gehalten werden. Dieses Konzept ist von der Annahme geleitet, dass „die

Erreichbarkeitsvorteile durch die lineare Verkehrsinfrastruktur ausreichen, Siedlungsachsen

zu induzieren, bzw. daß über die Verkehrsfunktion Siedlungsachsen ausgebildet werden.“ 474

Die Konzentration der Siedlungsentwicklung entlang der Entwicklungsachsen be-

günstigt die Verlagerung vom MIV zum ÖPNV. Dadurch sollen die Umweltbelastungen des

Verkehrs reduziert werden. Diese Zielsetzung wird unterstützt, wenn eine Erhöhung der Be-

bauungsdichte im Umfeld von Haltepunkten des Schienenverkehrs erreicht werden Die punkt-

                                               
470 Vgl. ebenda, Seite 136ff.
471 Vgl. ebenda, Seite 138. Der Autor weist darauf hin, das darüber diskutiert wird, ob Zuschüsse für die Städte-

bauförderung mit den „ Nachteilen und Kosten der Allgemeinheit durch Einzelhandelsgroßprojekte an peri-
pheren Standorten gegengerechnet werden können“ . Die Bauaufsichtsbehörden in Bayern drohen demnach
damit, die Städtebauförderung mit entsprechenden Rückzahlungsvorbehalten zu verknüpfen. Vgl. dort auch
zur schwachen Stellung der Landesplanung, wenn es darum geht, die beschriebene Dispersion von Versor-
gungseinrichtungen in periphere Räume einzudämmen.

472 Vgl. ARL: Handwörterbuch der Raumplanung; Hannover 1995, Seite 16f. Auf die nur begrenzte theoretische
Fundierung verweisen auch FÜRST/RITTER. Vgl. Fürst, Dietrich; Ritter, Ernst-Hasso: Landesentwick-
lungsplanung und Regionalplanung; Düsseldorf 1993, Seite 44 sowie Brösse, Ulrich: Raumordnungspolitik;
Berlin 1974, Seite 80f.

473 Vgl. Fürst, Dietrich; Ritter, Ernst-Hasso: Landesentwicklungsplanung und Regionalplanung; Düsseldorf
1993, Seite 43f.

474 Kargermeier, Andreas: Siedlungsstruktur und Verkehrsmobilität; Dortmund 1997, Seite 53.
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axiale Konzentration von Siedlungsschwerpunkten weist höhere potenzielle Anteile für den

ÖPNV am Modal-Split auf als dispersere Siedlungsstrukturen.475

Innerhalb von Entwicklungsachsen orientieren sich Einrichtungen von Daseinsgrund-

funktionen räumlich entlang der Verkehrsinfrastruktur. Entsprechend der Dichte der Schie-

nenverkehrshaltepunkte entlang einer Bahnlinie ergibt sich dabei ein Siedlungsband. Durch

planerische Festlegung und finanzielle Förderung von Entwicklungsachsen ergeben sich im

Hinblick auf die Bündelungsfunktion wirtschaftlicher Standorte positive Wirtschaftlichkeits-

effekte für die Regionen.476 Dies gilt auch für die Strecke zwischen zwei Verdichtungspunk-

ten. Entwicklungsachsen wirken in dem Sinne umweltfreundlich, dass bei gleichzeitiger Ver-

dichtung der Bevölkerung ein guter Zugang zu Frei- und Erholungsräumen gewährleistet ist.

Dies wirkt der Tendenz zur Siedlungsdispersion entgegen.477

Das ARL entwickelte das Konzept der Entwicklungsachsen weiter und führte mit den

großräumigen Verkehrs- bzw. Verbindungsachsen einen neuen Begriff ein. Dieser Achsentyp

hat vor allem die Aufgabe, die Erreichbarkeit von Zentren zu garantieren und zu erhöhen. Des

weiteren sollen mit ihnen Verdichtungsräume und periphere Räume miteinander verbunden

werden. Verkehrsachsen gelten als Grundgerüst für die Entwicklung großräumiger Siedlungs-

strukturen und sind somit wichtiger Bestandteil eines vernetzten Systems von Siedlungszent-

ren. Bei den Hauptelementen der Verkehrsachsen handelt es sich um:
�

 Kombinierte Bandinfrastruktur:
Mindestens eine mehrspurige Bundesfernstraße sowie eine mehrgleisige, elektrifizierte Eisenbahnlinie mit
Hochgeschwindigkeitsverkehr.

�
 Bündelung in Knotenpunkten:

Siedlungsschwerpunkte.

In der Planungspraxis in den alten Bundesländern hat sich die Bedeutung der Achsen-

konzepte verringert. Die Versorgung mit Infrastruktur in den Siedlungsbändern gilt zuneh-

mend als flächendeckend. Problematisch war ferner das Verhältnis zwischen Kommunen im

Einzugsbereich von Siedlungsachsen und Kommunen in den Achsenzwischenräumen. Den-

noch werden diesen Konzepten besonders in Verdichtungsräumen gewisse ökologische Vor-

teile zuerkannt, wenn es gelingt, Verkehr auf umweltfreundlichere Verkehrsträger zu verla-

gern. In den ostdeutschen Bundesländern verwenden die Planungsbehörden diese Ansätze

verstärkt, weil mit ihrer Hilfe die Entwicklung hin zu den Verkehrsachsen gesteuert werden

kann.478 1975 wurde im Bundesraumordnungsprogramm ein umfassendes Achsenkonzept auf-

gestellt. Bestandteil eines punkt-axialen Systems waren „großräumig bedeutsame Achsen“ .

Ihre Aufgabe war es vor allem,
�

 die Verdichtungsräume untereinander zu verbinden;
�

 periphere Räume in den großräumigen Leistungsaustausch einzubeziehen;
�

 den von ihnen berührten Gebieten Lagevorteile zu vermitteln und strukturelle Entwicklungsimpulse zu ge-
ben.

                                               
475 Kargermeier, Andreas: Siedlungsstruktur und Verkehrsmobilität; Dortmund 1997, Seite 53.
476 Allerdings weist BRÖSSE darauf hin, dass hier auch die Zerschneidungswirkung von Verkehrsachsen zu

beachten ist. Vgl. Brösse, Ulrich: Raumordnungspolitik; Berlin 1974, Seite 83.
477 Vgl. ebenda, Seite 80ff.
478 Vgl. Fürst, Dietrich; Ritter, Ernst-Hasso: Landesentwicklungsplanung und Regionalplanung; Düsseldorf

1993, Seite 44f.
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Zu diesem Zeitpunkt existierten bereits verschiedene Achsenkonzeptionen. Ihnen la-

gen unterschiedliche Begrifflichkeiten und konzeptionelle Vorstellungen zu Grunde. Bei-

spielsweise wurden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die Achsen als Ver-

kehrsachsen angesehen, während sie in Baden-Württemberg als eine Folge von Siedlungs-

schwerpunkten galten. Darüber hinaus sieht das ARL noch andere Probleme in der Planungs-

praxis. Ein weiterer Unterschied in der Anwendung von Achsenkonzepten besteht demnach

darin, dass versucht wird, sie sowohl als modifizierte Verkehrsachsen als auch in Form von

Verkehrs- und Siedlungsachsen umzusetzen. Besonders Letzteres übersteigt die Leistungsfä-

higkeit von Achsenkonzepten.479 Im Hinblick auf die Weiterentwicklung von Achsenkonzep-

ten wird, was den Verkehrsbereich betrifft, eine in sich stimmige und nachvollziehbare Ziel-

festlegung gefordert. Dies bezieht sich von der Verkehrsplanung über die räumlich wirksame

Gesamtplanung bis zur Ebene der Bauleitplanung. Besonderen Eingang sollen dabei Ziel-

Mittel-Beziehungen finden. Ferner sollen allgemeine Instrumente der Raumordnung und In-

strumente der Entwicklungsplanung im Bereich von Achsen aufeinander abgestimmt wer-

den.480

20.2.2.2 Das Modell in der Praxis: Siedlungsstrukturentwicklung in den Einzugsgebieten
von Schienenverkehrshaltepunkten und entlang von Entwicklungsachsen

In diesem Abschnitt werden die praktische Bedeutung von Achsenkonzepten exempla-

risch am Ballungsraum Stuttgart und an der Region Berlin-Brandenburg gezeigt. Im Raum

Stuttgart ließen sich für die Zeit bis zu den 80er Jahren Tendenzen in der tatsächlichen Sied-

lungsentwicklung aufzeigen, die für die Bundesrepublik bis zur Wiedervereinigung typisch

waren. Demgegenüber wird beispielhaft für die Region Berlin-Brandenburg gezeigt, dass es

bei entsprechenden Rahmenbedingungen immer noch möglich ist, die Siedlungsentwicklung

so zu beeinflussen, dass sie sich entlang der Verkehrsachsen und damit auch entlang der Li-

nien und Haltepunkte des Schienenverkehrs orientiert.

Der Großraum Stuttgart
Die Planung der Infrastruktur soll als Teil der Raumplanung zum einen eine optimale

Nutzung von vorhandenen Einrichtungen mit gleichzeitig möglichst niedrigen Folgekosten

bewirken und zum anderen die gleichwertige Versorgung des Raumes sicherstellen. Seit Jahr-

zehnten werden diese Grundprinzipien allerdings unterlaufen. Am Beispiel der Entwicklung

des Raumes Stuttgart zeigte sich, dass zwischen den Vorgaben im Regionalplan Mittlerer Ne-

ckar (die Siedlungsentwicklung sollte sich entlang der Achsen vollziehen) und der tatsächli-

chen Bevölkerungsentwicklung in den 70er Jahren tendenzielle Unterschiede bestehen.481

Die Zahl der Einpendler stieg in Stuttgart in den Jahren 1970 bis 1987 um mehr als

40 Prozent. Der Anteil der Einpendler, die den Pkw nutzten, stieg um 68 Prozent an. Diese

                                               
479 Vgl. ARL: Handwörterbuch der Raumplanung; Hannover 1995, Seite 19.
480 Vgl. ebenda. Auf mehrere Einflussgrößen, Störfaktoren und Zielkonflikte im Bereich der Raumordnungspo-

litik wurde von einigen Interviewpartnern im Rahmen der durchgeführten Untersuchung im verkehrspoliti-
schen Umfeld hingewiesen.

481 Vgl. Baldermann, Joachim u. a.: Infrastrukturausstattung und Siedlungsentwicklung; Stuttgart 1978, Seite 11.
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Entwicklung ist stellvertretend für die städtischen Probleme, die sich aus dem Verkehrsmen-

genwachstum ergeben. Probleme ergeben sich besonders aus der Zunahme der Pendelentfer-

nungen. Die Zahl der Fahrten im MIV über große Distanzen im Raum Stuttgart hat sich näm-

lich ebenfalls deutlich und überproportional erhöht.482 Die Zunahme der Pendeldistanzen und

der Anzahl der Pendelfahrten mit dem MIV war im selben Zeitraum von einer Wanderung der

Wohnbevölkerung im Nachbarschaftsverband Stuttgart begleitet:

Bevölkerung BeschäftigteGemeindegrö-
ßenklasse 1970 1987

Veränderung
(in Prozent) 1970 1987

Veränderung
(in Prozent)

Stuttgart    633 158    554 821 -  12,4 446 764 441 480 -   1,2
50 bis 100 000    235 895    227 182 -    3,7 141 468 182 910 + 29,3
20 bis 50 000    272 365    293 732 +   7,8 116 928 165 008 + 41,1

10 bis 20 000    128 108    144 609 + 12,9   35 051   57 355 + 63,6
unter 10 000      52 899      61 922 + 17,1   14 233   19 047 + 33,8
Summe 1 322 425 1 282 266 -    3,0 754 444 866 200 + 14,8

Tabelle 75: Veränderung der Einwohnerzahlen und der Beschäftigten im Nachbar-
         schaftsverband Stuttgart nach Gemeindegrößenklassen483
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Abbildung 48: Bevölkerungsentwicklung in Prozent im Nachbarschaftsverband 
Stuttgart zwischen 1970 und 1987 nach Gemeindegrößenklassen484

                                               
482 Vgl. BfLR: Siedlungsstrukturen und Verkehr; Bonn 1997, Seite 17f.
483 Quelle: BfLR: Siedlungsstrukturen und Verkehr; Bonn 1997, Seite 30. Eigene Darstellung.
484 Daten aus Tabelle 75.
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Legende für die folgende Abbildung:
Entwicklungsachse

Oberzentrum

Mittelzentrum

Unterzentrum

Bis unter 5 %

5 % bis unter 10 %

10 % bis unter 20 %

20 % und darüber

Bis unter 5 %

5 % und darüber

Zunahme

Abnahme

     Abbildung 49: Bevölkerungsentwicklung im Großraum Stuttgart 1970 bis 1977485

Im Zeitraum zwischen 1970 und 1977 waren nicht nur die Kernstadt und der Stadt-

kreis Stuttgart von Bevölkerungsverlusten betroffen. Auch die meisten größeren Städte in der

Region Mittlerer Neckar waren von diesen Wanderungsverlusten betroffen. Dabei handelte es

sich vorwiegend um Gemeinden, die als zentrale Orte ausgewiesen waren und die sich inner-

halb der Entwicklungsachsen befinden. Die Gemeinden in den Achsenzwischenräumen sind

meist durch Bevölkerungszunahme gekennzeichnet. Die Bevölkerungsentwicklung hat sich

innerhalb der Landkreise differenziert vollzogen. Auch die Siedlungsflächenentwicklung

                                               
485 Quelle: Ebenda, Seite 22, eigene Bearbeitung.
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weist in den Achsenzwischenräumen die stärkste Zunahme auf. Dies widersprach der regio-

nalplanerischen Zielsetzung, die Bevölkerungs- und die Siedlungsentwicklung in den zentra-

len Orten und in den Entwicklungsachsen zu konzentrieren.486 Auf die unterschiedlichen Ent-

wicklungsmöglichkeiten von Gemeinden, die  in der Nähe von Entwicklungsachsen liegen,

und solchen Gemeinden, die nicht über diese günstige Lage verfügen, ging im Expertenge-

spräch der Funktionär eines ÖPNV-affinen Verbandes ein, der über langjährige Erfahrung in

der Stadtplanung verfügte:
„ In der Theorie der Universitätskonzepte waren die Entwicklungsachsen des Verkehrs aber nicht identisch mit
den Schienenstrecken, es konnten auch Straßen sein. Daher war es nie so eindeutig, dass die Stadtentwicklung
immer entlang der Achsen des Schienenverkehrs erfolgen soll. In der planerischen Praxis hat sich dies aber als
illusorisch erwiesen, denn die Stadtplaner haben nicht an den Entwicklungsachsen Bauland ausgewiesen, son-
dern dort, wo die Bürgermeister billiges Bauland ausgewiesen haben. Dies war zum Beispiel dort, wo die Bau-
ern viel verkauft haben. (...) Nun ist da folgende Situation: Die auf einen Ballungsraum zulaufenden Ver-
kehrsachsen durchschneiden den ‚Gemeindegürtel‘ an verschiedenen Stellen. Dann liegen einige Gemeinden
direkt an diesen Achsen, andere Gemeinden liegen davon mehr oder weniger weit entfernt. Die Gemeinden,
durch deren Gebiet eine Verkehrsachse zum Ballungsraum verläuft, haben es leicht mit der Entwicklungsför-
derung. Die anderen Gemeinden haben es da schwerer. Auch dort gibt es Flächennutzungspläne und andere
kommunale Planungen, aber die Bürgermeister der nicht von der Lage an einer Verkehrsachse begünstigten
Gemeinden verfolgen ihre eigenen Interessen. Wenn die Landesentwicklungspläne da zum Beispiel ein ‚Null-
Wachstum‘ verlangen, dann wird das dort nicht akzeptiert. Dort, zwischen den großen Verkehrsachsen, sind
die Grundstückspreise auch entsprechend billiger. Und genau da wollen sich dann eben die Unternehmen an-
siedeln, und da werden dann die entsprechenden Flächen für Gewerbe- und Wohngebiete ausgewiesen. Durch
restriktive Vorgaben in den Landesentwicklungsplänen müsste man vielen Gemeinden vorschlagen, auf Ent-
wicklungschancen zu verzichten, das wäre nicht durchsetzbar.“ 487

Der Großraum Berlin - Brandenburg
Eine völlig anderen Entwicklungsgang seit dem Zweiten Weltkrieg nahmen dagegen

Berlin und sein Umland. In dieser Region konnte man Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhun-

derts eine aus stadt- und landesplanerischer Sicht günstige Ausgangssituation vorfinden, die

ihre Ursachen in der besonderen politischen Lage der Stadt hatte. Nach dem Bau der Mauer

war Berlin von seinem Umland völlig abgeschnitten, und in der DDR wurde eine Suburbani-

sierung, wie sie in Westdeutschland zu beobachten war, von der sozialistischen Wohnungs-

baupolitik nicht zugelassen. Im Großraum Berlin – Brandenburg hat bis zur Wiedervereini-

gung noch keine flächenhafte Landschaftszersiedelung stattgefunden. Es ist sogar zu beo-

bachten, dass eine gute, bis an die Peripherie reichende Erschließung durch den Schienenver-

kehr vorhanden ist. In der Stadtmitte sind erhebliche Flächenpotenziale vorhanden, die wie-

dergenutzt oder nachverdichtet werden können, ohne gleichzeitig den Verlust von Wohnbe-

bauung in Kauf nehmen zu müssen. Die Chancen stehen also günstig, eine ähnliche Entwick-

lung wie im Raum Stuttgart zu vermeiden.488 Aus Sicht des Schienenverkehrs ist zu konstatie-

ren, dass viele Gemeinden im näheren Umland von Berlin gut von S-Bahn- und von Regio-

nalbahnen erschlossen sind. Diese Gemeinden weisen ebenfalls ein hohes Nachverdichtungs-

                                               
486 Vgl. Baldermann, Joachim u. a.: Infrastrukturausstattung und Siedlungsentwicklung; Stuttgart 1978, Sei-

te 20ff.
487 Interview Nr. 22, Seite 2f.
488 Vgl. Sinz, Manfred: Der Beitrag der gemeinsamen Landesplanung zur Steuerung der Siedlungs- und Ver-

kehrsentwicklung im engeren Verflechtungsraum von Berlin und Brandenburg, in: Hesse, Markus (Hrsg.):
Siedlungsstrukturen, räumliche Mobilität und Verkehr – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit in Stadtregionen?;
Erkner 1999, Seite 83f.
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potenzial auf. Die Achsenzwischenräume enthalten viele Freiräume, die bis in das Stadtgebiet

von Berlin reichen. Sie sind wertvolle Frischluftschneisen und Naherholungsgebiete.489

Es wurde nach der Wiedervereinigung die Chance gesehen, dass Fehlentwicklungen,

wie es sie in der alten Bundesrepublik gegeben hat, vermieden werden können. Die Landes-

planung in Brandenburg hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Siedlungsdispersion zu verhin-

dern. Vor allem geht es bei der Landesplanung darum, die Räume zwischen den – von Berlin

aus gesehen – radial und weit ins Umland reichenden Siedlungsbändern zu bewahren.490

Die ersten Tendenzen zur Suburbanisierung von Gewerbebetrieben und Wohnstand-

orten sind schon bald nach der Wiedervereinigung aufgetreten. In Berlin und Brandenburg

setzte eine für Großstädte und ihr Umland typische Stadt-Umland-Entwicklung ein, die eine

besonders hohe Intensität und Geschwindigkeit aufwies. Den guten Ausgangsvoraussetzungen

für eine Entwicklung entlang der Siedlungsachsen stehen in der Bevölkerung und in der Wirt-

schaft vorhandene Entwicklungsbedürfnisse gegenüber. Aufgrund von Flächenknappheit und

hohen Bodenpreisen drängen zahlreiche Berliner Gewerbebetriebe an den Stadtrand. Zahlrei-

che Einwohner Berlins wollen sich endlich ihren Traum vom Häuschen im Grünen verwirkli-

chen, zumal dort die Baulandpreise recht niedrig sind. Dieses Drängen führt dazu, dass viele

Standorte auf der grünen Wiese gesucht werden, die nicht mit der Schiene erschlossen sind.491

Die Landesentwicklung in Berlin und Brandenburg soll sich am Leitbild der dezen-

tralen Konzentration orientieren. Danach soll die Entwicklung im gesamten Planungsraum

(Fläche beider Bundesländer) möglichst konzentriert auf geeignete Schwerpunkte erfolgen.492

Die Landesplanung beider Länder verfolgt eine Doppelstrategie: für Bau- und Investitions-

willige soll an geeigneten Standorten ein ausreichendes Baulandangebot vorhanden sein;

gleichzeitig sollen mit Hilfe von Nutzungsbeschränkungen bzw. –verboten vorhandene Frei-

räume vor einer Besiedelung geschützt werden. 1998 erhielt der Landesentwicklungsplan für

Berlin und Brandenburg den Charakter einer Rechtsverordnung.493 Um einer nachhaltigen

Siedlungsentwicklung gerecht zu werden, ging man folgendermaßen vor:
�

 Über eine Typisierung werden die als Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung geeigneten Gemeinden be-
nannt;

�
 Für jede Gemeinde wird ein Orientierungswert für das Bevölkerungswachstum bis 2010 aufgestellt;

�
 Abhängig vom Typ der Gemeinde werden Möglichkeiten für die Inanspruchnahme von Freiräumen für die

Siedlungsentwicklung festgelegt;
�

 Innenentwicklung genießt Vorrang vor Außenentwicklung;494

                                               
489 Vgl. MNUR, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie: Gemeinsames Lan-

desentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg, 2. Auflage; Potsdam 1998, Seite 9.
490 Vgl. MUNR: Brandenburger UmweltJournal, Nr. 6/7; 1992, Seite 3.
491 Vgl. MNUR, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie: Gemeinsames Lan-

desentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg, 2. Auflage; Potsdam 1998, Seite 9.
492 Vgl. ebenda, Seite 17.
493 Vgl. Sinz, Manfred: Der Beitrag der gemeinsamen Landesplanung zur Steuerung der Siedlungs- und Ver-

kehrsentwicklung im engeren Verflechtungsraum von Berlin und Brandenburg, in: Hesse, Markus (Hrsg.):
Siedlungsstrukturen, räumliche Mobilität und Verkehr – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit in Stadtregionen?;
Erkner 1999, Seite 85f.

494 Vgl. MNUR, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie: Gemeinsames Lan-
desentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg, 2. Auflage; Potsdam 1998, Seite 23. Mit
dem Motto „ Innenentwicklung vor Außenentwicklung“  ist die Zusammenfassung folgender Ziele gemeint:
Verdichtung der Städte, Mischung der Funktionen und Revitalisierung des Bestandes.
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Die Typisierung der 276 Gemeinden erfolgte entsprechend ihrer Eignung für die ange-

strebte Siedlungsentwicklung495:

Typ 1-Gemeinden (Orientierungswert für das Bevölkerungswachstum 50 %)
besitzen eine hohe Eignung für die Siedlungsentwicklung, denn sie sind mit der Schiene er-

schlossen und liegen innerhalb der infrastrukturell gut erschossenen radialen Siedlungsachsen.

Sie haben hohe innerörtliche Flächenpotenziale, sind Arbeitsplatzschwerpunkte und meist

zentraler Ort. In Berlin und Brandenburg gibt es 26 dieser „potenziellen Siedlungsbereiche“ .

Typ 2-Gemeinden (Orientierungswert für das Bevölkerungswachstum 25 %)
sollen mit der Schiene erschlossen sein, mindestens Selbstversorgerort für einfache soziale

Infrastruktur und Waren des täglichen Bedarfs sein sowie über eine zentrale Ver- und Entsor-

gung verfügen.

Typ 3-Gemeinden(Orientierungswert für das Bevölkerungswachstum 10 %)
Diese rund 220 vorwiegend märkischen Dörfer sind vorwiegend in den stadtklimatisch be-

deutsamen Freiräumen zwischen den Achsen angesiedelt. Ihre Infrastruktur ist oft mangelhaft.

Ihre übermäßige Entwicklung würde zur Suburbanisierung beitragen, erhebliche infrastruktu-

relle Vorleistungen erforderlich machen und zusätzlichen MIV induzieren.

Die angestrebte Konzentration der Siedlungsentwicklung kommt darin zum Ausdruck,

dass für das gewünschte Bevölkerungswachstum bis zum Jahre 2010 Orientierungswerte auf-

gestellt wurden, die bei der landesplanerischen Beurteilung kommunaler Bauleitpläne als Hil-

fe dienen sollen. Das zugestandene Bevölkerungswachstum im Rahmen der gemeindlichen

Eigenentwicklung stellt dabei jedoch keine dirigistische Reglementierung dar.496

20.2.3 Wirksamkeit der Entwicklungsachsen in der Praxis

20.2.3.1 Gesetzliche Regelungen und kommunale Entwicklung

Die Landesplanung hat als Träger der Raumordnung auf Landesebene nur begrenzte

Möglichkeiten, zur Erreichung von Raumordnungszielen497 beizutragen. Probleme ergeben

sich, wenn unklar bleibt, in welchem Ausmaß Pläne und Programme der Länder umfassend

sein können. In der Planungspraxis scheint es schwierig zu sein, geeignete Instrumente zur

Durchsetzung der Ziele festzulegen. Das Instrumentarium der Raumordnung war in der Praxis

lange Zeit nicht ausreichend, um bestimmte Ziele – wie beispielsweise die Konzentration der

Entwicklung entlang von Achsen – durchzusetzen. Landesplanungen enthielten häufig weder

Aussagen über konkrete Maßnahmen, noch besaßen die Träger der Raumordnung auf Länder-

ebene die entsprechenden Kompetenzen zur Umsetzung von Vorgaben.498 Der Leiter eines

Amtes für Stadtentwicklung bestätigt, dass auch 2000 die Stellung der Raumordnung in der

                                               
495 Vgl. ebenda.
496 Vgl. ebenda.
497 Ziele der Raumordnung und der Landesplanung sind „ Festlegungen in den Programmen und Plänen der Lan-

desplanung, die räumlich und sachlich zur Ausgestaltung und Verwirklichung der Grundsätze der Raumord-
nung und Landesplanung erforderlich sind und die bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
von den öffentlichen Planungsträgern beachtet werden müssen.“  Umweltbundesamt: Glossar der raumbezo-
genen Umweltplanung.

498 Vgl. Brösse, Ulrich: Raumordnungspolitik; Berlin 1974, Seite 171ff.
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Politik nur eine schwache ist. Er verdeutlicht an einem Beispiel aus dem Güterverkehrsbe-

reich, dass es auch bei der Umsetzung von raumwirksamen Einzelplanungen zu Problemen

kommen kann. Diese können mangelhafter Kommunikation raumordnungspolitischer Akteure

im Bereich der entsprechenden Verwaltungsbürokratien zugeschrieben werden.
„ Politiker [sind] immer verwoben mit der ausführenden Verwaltungsebene: Bundesebene - Bundesraumord-
nungspolitik, Landesebene - Landesraumordnungspolitik und auf der Kommunalebene die Stadtentwicklung
und die Stadtplanung. Und wenn daraus keine alternativen Vorschläge kommen, die tragfähig erscheinen, dann
können sich die Politiker im Prinzip nicht entsprechend verhalten.  Die Raumordnungspolitik als solche ist
schwach, weil eben ihre Stellung in den  Ministerialbürokratien so ist, wie sie heute ist. Und da kommen keine
Lösungen mehr, wo die Politik sagt ‚Das nehme ich auf, und das mache ich!‘. Es war vor drei, vier Jahren die-
ses Grundübel, da hat die Bundesregierung ein Programm ausgeschrieben, Anlagen des Kombinierten La-
dungsverkehrs zu finanzieren. Sie hat viel Geld zur Verfügung gestellt, und von diesem Geld ist nichts in An-
spruch genommen worden. Der Grund ist, weil niemand im Prinzip die Vorteile in Richtung Politik und in
Richtung Unternehmer und in Richtung anderer Projektträger transportieren konnte, und es war auch kein ver-
kehrspolitisch integratives Konzept vorhanden, was die Stellung von diesen KV-Terminals499 im Güterverkehr
dargestellt hat. ‚Wieso soll ich die denn machen? Wieso soll denn dort ein KV-Terminal – mit viel Geld geför-
dert – entstehen?‘. Jeder weiß, die LKW fahren dran vorbei, sie fahren zum nächsten KV-Terminal, weil das
im Prinzip besser bedient wird. (...) [Die] Politik ist immer so gut, wie das, was in die Politik hinein gegeben
wird. Und raumordnungspolitisch ist da zur Zeit überhaupt nichts zu holen.“ 500

Nach BRÖSSE treffen die Umsetzungsprobleme der Landesplanung auch auf die Ebe-

ne der Regionen zu. Auch hier besteht ein Spannungsverhältnis zwischen der Formulierung

von operationalen Zielen, die umzusetzen sind, und den unverbindlichen Zielformulierungen,

die nachgeordneten Planungsebenen Raum für Interpretationen lassen. Problematisch ist be-

sonders, dass raumordnungspolitische Maßnahmen vor allem in der Planungshoheit der

Kommunen umgesetzt werden. Daher hatten in der Vergangenheit Raumordnungspläne auf

regionaler Ebene oft nur verkündenden Charakter.501

Aufgrund der grundgesetzlich garantierten Freizügigkeit der Bürger sowie der Pla-

nungshoheit der Kommunen können Suburbanisierungsprozesse durch staatliche Maßnahmen

nicht völlig unterbunden werden. Die Mobilität von Personen und Arbeitsplätzen wird als

Ausdruck des Wettbewerbs zwischen Standorten verstanden. Dadurch werden Wachstums-

voraussetzungen geschaffen. Die dadurch neu entstehenden Verkehrsverflechtungen sind je-

doch vom MIV geprägt, da er eine der wichtigsten Voraussetzungen für die flächenhafte Sub-

urbanisierung ist.502 Vor allem zwischen Kommunen ist dabei ein Wettbewerb um Entwick-

lungsanteile zu beobachten, der oft mit landesplanerischen Zielsetzungen konkurriert. Es be-

steht nämlich die Gefahr, dass manche Gemeinden zu viele Flächen ausweisen oder erschlie-

ßen. Das Beispiel der „ beleuchteten Schafswiesen“  weist darauf hin, dass mit untergenutzten

Gewerbegebieten die Verschwendung von natürlichen und finanziellen Ressourcen einher

geht. Im Hinblick auf die Finanzknappheit vieler Kommunen ist eine solche Entwicklung

nicht tragfähig.503 Für Kommunen gibt es in der Praxis kaum Anreize, im Rahmen ihrer Bau-

leitplanung eine flächensparende Siedlungsentwicklung zu fördern. Ihr Interesse ist darauf

                                               
499 KV = Kombinierter Verkehr Straße – Schiene.
500 Interview Nr. 36, Seite 12.
501 Vgl. Brösse, Ulrich: Raumordnungspolitik; Berlin 1974, Seite 176ff.
502 Vgl. Sinz, Manfred: Der Beitrag der gemeinsamen Landesplanung zur Steuerung der Siedlungs- und Ver-

kehrsentwicklung im engeren Verflechtungsraum von Berlin und Brandenburg, in: Hesse, Markus (Hrsg.):
Siedlungsstrukturen, räumliche Mobilität und Verkehr – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit in Stadtregionen?;
Erkner 1999, Seite 85.

503 Vgl. MNUR, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie: Gemeinsames Lan-
desentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg, 2. Auflage; Potsdam 1998, Seite 9.
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ausgerichtet, im eigenen Gebiet Arbeitsplätze zu schaffen und hohe Gewerbesteuereinnahmen

zu erzielen. Daher verhält sich eine Kommune rational, wenn sie möglichst günstige Voraus-

setzungen für die Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Wohnungen schafft.504

Vor allem im Bereich der Länder gibt es in den entsprechenden Nahverkehrsgesetzen

Regelungen, die auf die Orientierung an Achsenkonzepten hinweisen. In den entsprechenden

Passagen der Landesgesetze wird dabei auch dem Zusammenhang zwischen Raumplanung

und Verkehrsplanung Rechnung getragen. Ein Auszug aus dem „ Gesetz zur Weiterentwick-

lung des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen“ 505 verdeutlicht dies:

§ 11 „Integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung“
(1) „ Die Regionalplanung sowie die Bauleitung haben den Ansprüchen einer integrierten Siedlungs- und Ver-

kehrsplanung zu entsprechen. (...)
(2) Die Ausweisung neuer und die Verdichtung bestehender Baugebiete ist an vorhandenen Angeboten des 

öffentlichen Personennahverkehrs auszurichten. Größere Baugebiete sind grundsätzlich  im Einzugsbereich 
bestehender Schienenstrecken des regionalen und lokalen Nahverkehrs auszuweisen.

(3) Die Verkehrsplanung soll Anlagen und Betrieb aller Verkehrsarten (Fußgänger, Radfahrer, öf-
fentlicher Personennahverkehr, motorisierter Individualverkehr und Güterverkehr) integrieren.“

In der Praxis der Ausweisung von Bauland – das Beispiel Stuttgart hat dies für die Zeit

der 70er und 80er Jahre gezeigt – sind bei der Umsetzung dieser gesetzlichen Regelungen auf

der Ebene der kommunalen Raumordnung, der Bauleitplanung, deutliche Widersprüche er-

kennbar. Auf die Unterschiede zwischen der theoretischen Entwicklung nach dem Gesetzes-

text und der häufig praktizierten Baulandpolitik in den Kommunen wurde im Rahmen der

durchgeführten Interviews anhand mehrerer Beispiele hingewiesen. Der Vertreter eines

ÖPNV-affinen Verbandes weist auf die erwähnte Diskrepanz zwischen Planungsabsicht und

Planungsumsetzung in einem hessischen Landkreis hin:
„ In den allgemeinen Teilen der Raumordnungsplänen stehen immer wieder Sonntagsreden, was den Vorrang
der Schiene und des ÖPNV angeht. Aber sobald es konkret wird, hat der Straßenbau und die entsprechende
Siedlungsentwicklung Vorrang. Hierzu ein praktisches Beispiel aus dem Main-Kinzig-Kreis. Zwischen Steinau
und Schlüchtern wurde ein Wohngebiet ausgewiesen. Im Kreisentwicklungsplan heißt es, dass solche Wohn-
gebiete vor allem entlang den Achsen des Schienennahverkehrs ausgewiesen werden sollen. Dieses besagte
Wohngebiet liegt an der Strecke Fulda - Hanau genau gleich weit weg von den nächsten beiden Bahnhöfen in
Steinau und Schlüchtern. Da das Wohngebiet auch noch in einer Tallage liegt (beide Bahnhöfe liegen relativ
dazu mehrere Dutzend Meter höher), sind die Möglichkeiten, die beiden Bahnhöfe mit dem Fahrrad zu errei-
chen sehr ungünstig. Praktisch liegt das Wohngebiet aber direkt an einer Autobahnauffahrt zur A66. Die Leute
fahren dann eben mit dem Auto zur Arbeit.“ 506

Der interviewte Beamte in einem Regierungspräsidium weist auf die Probleme bei der

Umsetzung von regionalplanerischen Zielen in der kommunalen Ebene hin. Dabei sieht er in

erster Linie die politischen Entscheider auf dieser Ebene als Verhinderer bzw. Blockierer.
„ Wir unternehmen ständig Versuche, in kleinen Schritten auf mehr Nachhaltigkeit in der Raumentwicklung
hinzuwirken. Beispiel: Aufnahme einer Passage mit dem ungefähren Wortlaut ‚Die zukünftige Siedlungsent-
wicklung soll sich stärker an der Schiene orientieren’ . Wir können das durch die Ausweisung von Siedlungs-
flächen steuern. Wir stellen den Gemeinden auch genug Bauland zur Verfügung. Aber die dortigen politischen
Entscheider wollen sich nicht vorschreiben lassen, wo sie ihre Wohn- und Gewerbegebiete auszuweisen haben.
Da kommen dann aus diesem Personenkreis oft recht fadenscheinige Argumente wie ‚Das können wir unseren
Bürgern (gemeint sind unsere Wähler) nicht zumuten! Das kann uns keiner vorschreiben!’ . Von konkreten
Umsetzungen, die auch noch schnell gehen sollen, wird in der praktischen Raumordnungspolitik ebenso
schnell Abstand genommen. Aber in den Sonntagsreden der Bürgermeister taucht der Begriff der Nachhaltig-
keit oft auf.“ 507

                                               
504 Vgl. FAZ, 21. 4. 2001, Seite 15.
505 In der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1996; GVBl. für das Land Hessen I, Seite 50.
506 Interview Nr. 7, Seite 3.
507 Interview Nr. 11, Seite 3.
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20.2.3.2 Umsetzung landes- oder regionalplanerischer Zielsetzungen in der Bauleitpla-
nung: Beurteilung von Einflussgrößen im bahnpolitischen Umfeld

Weitere Erkenntnisse im Hinblick auf die Probleme, die bei der Umsetzung von Ach-

senkonzepten in der Bauleitplanungen auftreten, lieferte die Auswertung der durchgeführten

Interviews. Hier gaben besonders die im Bereich der Raumordnungspolitik tätigen Experten

Hinweise auf Gründe, die auf kommunaler Ebene einer stärker an den des ÖPNV ausgerich-

teten Bauleitplanung entgegenstehen. Im Verlaufe der Gespräche wurde immer wieder die

Thematik „ Lage von Baugebieten zu Achsen und Haltepunkten des Schienenverkehrs“  ange-

sprochen. Einen wichtigen Einfluss auf die Lage von Wohngebieten hat nach der Ansicht des

Funktionärs eines ÖPNV-affinen Verbandes das Verhalten der privaten Baulandbesitzer ent-

lang von potenziellen Verkehrsachsen. Der Gesprächspartner verdeutlicht diese Problematik

anhand der Entwicklung in einem norddeutschen Oberzentrum in den 70er Jahren:
„ Da gab es ja zum Beispiel das [Dichtemodell in] X. Da wurde überlegt, wie dicht man denn in der Stadtent-
wicklung siedeln soll. Vom Prinzip her wurde das unterstützt, aber auf der kommunalen Ebene konnte das
kaum umgesetzt werden. Da sagt man sich ‚Die paar Häuser machen den Kohl doch nicht fett!‘. (...) Dort sollte
(...) Bauland vor allem entlang von Verkehrsachsen (der Schiene) ausgewiesen werden. Eine Wohnungsbauge-
sellschaft hatte in den 70er Jahren den Auftrag bekommen, viele preiswerte Wohnungen zu bauen, denn es
herrschte Wohnungsmangel. Also ging die Gesellschaft auf die Suche nach dem entsprechenden Baugebiet für
mehrere Tausend Wohnungen. Die Baulandbesitzer entlang der Verkehrsachsen wissen das, und gestalten das
Preisniveau für die in Frage kommenden Grundstücke entsprechend hoch. Dann kamen für die Wohnungsbau-
gesellschaft noch andere Probleme bei der Standortsuche hinzu. In Bahnhofsnähe gab es keine geeigneten,
großen, zusammenhängenden Baugebiete. Außerdem waren diese Grundstücke teurer. Dann gab es innerhalb
der in Frage kommenden Baugebiete viel kleinere, private Grundstücke. Deren Besitzer waren sich über ihre
Verhandlungsposition natürlich im Klaren, haben entsprechende Preise verlangt. Was blieb übrig für die Woh-
nungsbaugesellschaft: Es wurden viele Wohnungen fernab der Achsen des Schienenverkehrs ‚draußen vor der
Stadt‘ gebaut.“ 508

Der Verkehrsreferent eines deutschen Wirtschaftsverbandes deutet die mangelhafte

Umsetzung raumordnerischer Ziele als Reaktion auf Marktbedürfnisse. Die Konzepte und

Leitbilder hätten in der Praxis aber auch aus verschiedenen anderen Gründen keine hohe

Durchsetzungskraft.
„ Die Raumordnungspolitik hat seit den 50er Jahren versagt. Denn sie hat es nicht geschafft, auf den unteren
Politikebenen die aufgekommenen Probleme (z. B. Baulandausweisung von Schienenhaltepunkten entfernt,
Verkehrsprobleme durch Straßenverkehr in den Ballungsräumen) zu verhindern. Raumordnungspolitik auf
kommunaler Ebene funktioniert nach ganz eigenen Gesetzen. Da wird beispielsweise ein neues Gewerbegebiet
in der Nähe der Autobahn ausgewiesen, weil der Bruder des Bürgermeisters zufällig ein wichtiger Unterneh-
mer am Ort ist. (...) Man hat es versäumt, zu hinterfragen, ob die Ziele des Raumordnungsgesetzes (z. B. das
‚zentrale Orte Konzept’ ) überhaupt richtig sind. In den letzten zwei Jahrzehnten sind zahlreiche Einkaufszent-
ren auf der ‚grünen Wiese‘ entstanden. Für die Vitalität vieler Industriestädte war das katastrophal. Aber die
Nachfrage nach Einkaufen an einem Platz, an dem es unter einem Dach zahlreiche Fachgeschäfte und vor der
Tür ausreichend Parkraum gibt, hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte eben herausgebildet. Möbelhäuser
können wegen ihren immensen Flächenbedarfs die hohen Innenstadtladenmieten nicht finanzieren und Bau-
märkte sind darauf angewiesen, dass die Kunden ihre sperrigen Waren direkt ins Auto laden können. Es fand
also nur eine Reaktion auf die Bedürfnisse des Marktes statt. Wenn dann nicht für eine vernünftige Anbindung
mit dem ÖPNV gesorgt worden ist, dann hat die lokale Raumordnungspolitik möglicherweise versagt. Man
kann die Erschließung von Bauland aber auch kaum ‚von oben‘ einschränken, denn irgend ein Bürgermeister
wird schon entsprechendes Gelände ausweisen. Dies ist die Konsequenz eines – an sich ja nicht falschen –An-
siedlungswettbewerbs.“

                                               
508 Interview Nr. 22, Seite
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20.3 Bedeutung  von Bahnhöfen und Haltepunkten für die Siedlungsentwicklung

Ein recht düsteres Bild vom Bahnhofsumfeld zeichnete OREMBA, als er feststellte

„ Wohl die häßlichsten Straßen im ländlichen Raum sind die Bahnhofsstraßen, die die Sied-

lung mit dem oft weitab gelegenen Bahnhof zu verbinden hatten. Ihr Bauzeitalter vor dem

Ersten Weltkrieg und die spätere Verdichtung durch die Wohnhäuser der Pendelarbeiter schu-

fen gemeinsam einen wenig gefälligen Baustil am Straßenrand.“ 509 Als Problem des Schie-

nenverkehrs galt bzw. gilt es demnach, dass die Schienenstrecken im ländlichen Raum oft in

größerer Entfernung von den zentralen Ortslagen verlaufen. Die Bahnhöfe sind dann nur über

längere Fußwege oder spezielle Zubringersysteme zu erreichen. Ferner gibt es in größeren

Ortschaften häufig nur einen einzigen Haltepunkt, so dass vorhandene Fahrgastpotenziale nur

unzureichend ausgeschöpft werden können.510 Als Verknüpfungspunkte für die verschiedenen

Verkehrsträger sind Bahnhöfe und Haltepunkte gleichzeitig Eingangstor zur Stadt und zur

Bahn. Dieser wichtigen Rolle trägt das Land Rheinland-Pfalz mit seinem Projekt "Umwelt-

bahnhof" Rechnung. Kernstücke dieses Projektes sind
�

 die umweltgerechte Gestaltung des Bahnhofsumfeldes;
�

 die Schaffung sicherer und attraktiver Wege für Radfahrer und Fußgänger;
�

 die Einbindung mindergenutzter Flächen in ein ökologisches und städtebauliches Konzept.

Dadurch sollen die Bahnhöfe für die Menschen wieder attraktiver werden.511 Die ein-

zelnen Ziele dieses Modellvorhabens sind:
�

 Die Eisenbahn als umweltfreundliches Verkehrsmittel sichtbar machen;
�

 Bahnhöfe in die kommunale Verantwortung einbeziehen;
�

 Einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten;
�

 Erkenntnisse über Möglichkeiten, Praktikabilität, Kosten und kommerzielle Wirkung von Umweltschutz-
maßnahmen gewinnen;

�
 Die Attraktivität von Bahnreisen steigern, indem die öffentlichen Räume und die übrigen Bahnanlagen an-

sprechend gestaltet werden;
�

 Bessere Verkehrsabwicklung und Verknüpfung der Verkehrsträger; Bessere Verkehrsabwicklung und Ver-
knüpfung der Verkehrsträger;

�
 Aufwerten des Bahnhofsbereiches - gleichzeitig soll die bahnorientierte Siedlungsplanung erleichtert und die

zurückzulegenden Wege verkürzt werden;
�

 Die Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Entwicklung von Immobilien in Bahnhofsnähe sollen das Konzept
„ Umweltbahnhof“  finanziell stützen;512

20.4 Der Erschließungsbegriff ...

20.4.1 ... in der Theorie

Ein Baugebiet ist erst dann sozialgerecht nutzbar, wenn es erschlossen ist513. In diesem

Sinne beinhaltet die Erschließung eine verkehrliche, eine technische und eine soziale Kompo-

                                               
509 Oremba, Erich: Erschließung und Verbindung – die Funktionen der Verkehrswege im Wirtschaftsraum, in:

Schriftenreihe der DVWG B 15, Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Verkehrswegeplanung; Köln 1973,
Seite 60.

510 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesverkehrsministerium: Probleme der Regionalisierung des ÖPNV
und Ansatzpunkte für ihre Lösung, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, Heft 4 1998, Seite 216f.

511 Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: Landesverkehrsprogramm Rhein-
land-Pfalz 2000; Mainz 2000, Seite 35.

512 Vgl. Boczek, Barbara u. a.: Umweltbahnhof Rheinland-Pfalz - Planungshandbuch; 2. Auflage, Freiburg
1997, Seite 25. Vgl. dort Seite 26ff. auch zur Bedeutung der Bahnhöfe und Haltepunkte für die Siedlungs-
entwicklung.
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nente. Diese Erschließungsarten sind jedoch im BauGB nicht voneinander abgegrenzt.514 Da-

mit der Begriff in der Realität praktikabel ist, können aus verschiedenen Paragraphen des

BauGB Anlagen und Einrichtungen entnommen werden, die Elemente der Erschließung von

Wohngebieten sind. Nach BATTIS u. a. gehört dazu beispielsweise:
�

 Anschluss des Baugebietes an das allgemeine Straßennetz;
�

 Versorgung mit Wasser, Strom, Telefon, Gas und Wärme;
�

 Ableitung des Abwassers;
�

 Grünanlagen zur Schaffung eines akzeptablen Kleinklimas;
�

 Kinderspielplätze;
�

 Anlagen, die vor schädlichen Umwelteinwirkungen, z. B. vor Verkehrslärm, schützen;
�

 Erreichbarkeit mit Einrichtungen des ÖPNV;
�

 Müllabfuhr;
�

 die Versorgung mit Ärzten, Apotheken, Schulen, Kindergärten, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie mit
Einrichtungen der täglichen Bedarfsdeckung.515

Ein Blick auf § 123 BauGB, Abs. 2 zeigt, dass die Erschließungsanlagen entsprechend

den Erfordernissen des Verkehrs kostengünstig hergestellt werden sollen.516 Danach darf die

Erschließung nur so weit gehen, wie sie im Hinblick auf die Bebauung und den Verkehr er-

forderlich ist. Jedoch bleibt es der Kommune vorbehalten, an welchen städtebaulichen Vor-

stellungen sie sich bei der verkehrlichen Erschließung ihrer Baugebiete orientiert. In der An-

wendung des BauGB sind jedoch die „Erfordernisse des Verkehrs“  gleichbedeutend mit den

„ Anforderungen des örtlichen öffentlichen Straßenverkehrs“ .517 Im Zusammenwirken mit

§ 125 BauGB, Abs. 1, sind die Anlagen des Straßenverkehrs mit dem Bebauungsplan eng

verbunden. Bei der Straßenplanung und dem Straßenbau ist es erforderlich, die künftigen Be-

dürfnisse des Straßenverkehrs so gut es geht, zu berücksichtigen.518

Eine Folge der verbesserten Erschließung mit Straßen besteht darin besteht darin, dass

die Entfernungen zwischen Gütern, Produktionsfaktoren und Konsumenten kleiner werden.

Falls bereits ein Straßennetz vorhanden ist, bedeutet die Verbesserung der Erschließung eine

Verbreiterung der Straßen. Dadurch sinken die Fahrtzeit und Transportkosten.519 Dies ermög-

licht die Arbeitsteilung im Raum, wodurch sich über die Verbesserung der Erreichbarkeit von

Gütern und Produktionsfaktoren der Wohlstandes verbessert.520 Die §§ 127ff BauGB stehen

im Mittelpunkt der Regelungen über das Erschließungsrecht.

                                                                                                                                      
513 Vgl. § 1 BauGB, Abs. 5, Satz 1, BGBl. I Seite 2253 in der seit dem 1.1.1998 geltenden Fassung.  Danach

sind damit die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie an die Sicher-
heit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung gemeint. Erschließung meint in diesem Sinne, die feinteilige Er-
schließung im Baugebiet, die ‚Innere Erschließung’ . Mit der ‚Äußeren Erschließung’ , die bei der Flächen-
bahn eine Rolle spielt, ist die großräumige Erschließung gemeint.

514 Abgesehen davon ist der Erschließungsbegriff ist im BauGB nicht definiert.
515 Vgl. Battis, Ulrich u. a.: Baugesetzbuch, 7. Auflage; München 1999 Seite 1033f. Die Elemente dieser nicht

abschließenden Aufzählungen sind entnommen §§ 1 (Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung),
5 (Inhalt des Flächennutzungsplans), 9 (Inhalt des Bebauungsplans), 55 (Umlegungsmasse und Verteilungs-
masse), 126 (Duldung von Haltevorrichtungen, Leitungen, Hinweisschildern und Kennzeichen für Erschlie-
ßungsanlagen) und 127 (Deckung der Erschließungsbeiträge im erschlossenen Gebiet).

516 Vgl. § 123 BauGB, Abs. 2, BGBl. I Seite 2253 in der seit dem 1.1.1998 geltenden Fassung.
517 Vgl. Battis, Ulrich u. a.: Baugesetzbuch, 7. Auflage; München 1999 Seite 1045f.
518 Vgl. ebenda. Hieraus lässt sich die Bedeutung von Verkehrsprognosen ableiten, denn aus ihnen soll ja hervor

gehen, wie sich beispielsweise der Motorisierungsgrad der Bevölkerung zukünftig entwickelt.
519 Hier unter Vernachlässigung der Annahme, dass neue und breitere Straßen mehr Verkehr anziehen.
520 Vgl. Kesselring, Hans-Christoph u. a.: Strassennetzausbau und raumwirtschaftliche Entwicklung; Bern,

Stuttgart 1981, Seite 48f.



Teil 4: Handlungsoptionen im Politikfeld Raumordnung

Seite 356

Diese Bestimmungen regeln
�

 die beitragsfähigen Aufwendungen der Gemeinde;
�

 die Verteilung dieser Aufwendungen auf die erschlossenen Grundstücke;
�

 die Heranziehung der Grundstückseigentümer zu Erschließungsbeiträgen.521

§§ BauGB Thema Beispiele und Bemerkungen

127 Abs. 2
Festlegung der Anlagen, für die
Erschließungsbeiträge erhoben
werden können

• zum Anbau bestimmte Straßen, Sammelstraßen, Parkflä-
chen, Grünanlagen und Anlagen für den Immissions-
schutz;522

128, 129
Festlegung, welche Kosten als
Erschließungsaufwand den Er-
schließungsbeiträgen zu Grunde
gelegt werden können

• Kosten für Flächen, auf denen Erschließungsanlagen
errichtet werden;

• Kosten für den Bau der Erschließungsanlage;523

130 Ermittlung des Erschließungs-
aufwandes und seine Verteilung

• Grundlage: Tatsächlich entstandene Kosten oder Einheits-
sätze;

• Verteilungsmaßstab ist insbesondere die Verteilung nach
Art und Maß der baulichen Nutzung;

• In einfachen Fällen können auch der Flächenmaßstab oder
der Frontmetermaßstab verwendet werden;

133ff. Beitragserhebung und Beitrags-
entrichtung

• Zeitpunkt der Beitragspflicht (Bebaubarkeit des Grund-
stücks und endgültige Herstellung der Erschließungsanla-
ge);

• Bestimmung, wer Beitragspflichtiger ist und wie der
Beitrag erhoben wird;

• Zeitpunkt der Fälligkeit und Art der Zahlung;

Tabelle 76: Überblick über Bestimmungen des Erschließungsrechts524

Bereits seit den Zeiten des Preußischen Fluchtliniengesetzes waren Planung und Bau

von Ortsstraßen Aufgabe der Gemeinden. Diese sind ferner Träger der Straßenbaulast für die

Ortsstraßen, zum Teil auch für die Ortsdurchfahrten qualifizierter Straßen. Trotz Zuschüssen

und Subventionen belastet diese Regelung vor allem finanzschwache Gemeinden.525

20.4.2 ... in der Praxis der Erschließung von Bauland

KODAL bezeichnet die Erschließung der Anliegergrundstücke als eine „Urfunktion“

der Straße. Erst der Anschluss an eine öffentliche Straße ermöglicht die bauliche Nutzung

eines Grundstücks. Die Erschließungsfunktion von Straßen des überörtlichen Verkehrs ist

heute dagegen kaum noch vorhanden. Das Erschließungsrecht bezieht sich bei der Behand-

lung der Verkehrswege, die ein Baugebiet als Ganzes erschließen, lediglich auf Sammelstra-

                                               
521 Vgl. Battis, Ulrich u. a.: Baugesetzbuch; 7. Auflage, München 1999, Seite 1036. Gemeinden müssen nach

§ 127 Abs.1 BauGB Erschließungsbeiträge erheben. Dadurch soll auch ein bodenpolitischer Zweck erfüllt
werden. dadurch soll Druck auf die Eigentümer von Bauland ausgeübt werden, die entsprechenden
Grundstücke selbst zu bebauen oder Bauwilligen zu verkaufen. Tendenziell stiegen Baulandpreise seit den
60er Jahren schneller als die Lebenshaltungskosten. Von daher stellt Bauland eine sichere Anlage mit guter
Rendite dar. Vgl. ebenda, Seite 1068f.

522 Für andere Anlagen, die für die ordnungsgemäße Erschließung notwendig sind,  können Beiträge höchstens
nach dem Kommunalabgabenrecht der Länder erhoben werden, wenn sie nicht aus allgemeinen Deckungs-
mitteln der Gemeinde bestritten werden müssen.

523 Die Gemeinde muss auf jeden Fall mindestens 10 vom Hundert dieser Kosten tragen, falls nicht im Erschlie-
ßungsvertrag eine anderweitige Regelung getroffen wurde.

524 Quelle: Battis, Ulrich u. a.: Baugesetzbuch; 7. Auflage, München 1999, Seite 1037f. Eigene Zusammenfas-
sung und Darstellung.

525 Vgl. Schrödter, Hans: Baugesetzbuch – Kommentar; 6. Auflage, München 1998, Seite 1396.
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ßen. Sie erschließen alle diejenigen Grundstücke, deren Zufahrt über das Straßennetz der Ge-

meinde nur auf ihnen erfolgen kann. Die Zufahrt und der Zugang zu einem Grundstück erlau-

ben es seinem Besitzer oder Eigentümer, am Gemeingebrauch der Straße teilzunehmen. Für

einen Straßenanlieger ergibt sich auch aus dem Gemeingebrauch der Straße durch andere ein

Nutzen. Im Rahmen eines „ Kontaktes nach außen“  kann der Anlieger auf den vorbei fließen-

den Verkehr werbend einwirken (mit Schaufenstern oder Firmenschildern) oder aus ihm seine

Kunden gewinnen (Geschäfte, Tankstellen usw.)526.

Die Art der baulichen Nutzungen und das zu erwartende Verkehrsaufkommen

bestimmen in der Praxis, in welchem Umfang Straßen für die Erschließung von Wohn-, Ge-

werbe- oder Mischgebieten gebaut werden müssen. Dieser notwendige Umfang wird i. d. R.

pauschal, das heißt basierend auf allgemeinen Annahmen bestimmt. Weder in der Flächennut-

zungsplanung noch in der Bebauungsplanung sind im Hinblick auf die innere Erschließung

Zielvorgaben für die angestrebten Anteile der Verkehrsmittel vorgesehen. In der Praxis wird

die für Gemeinden bestehende Erschließungspflicht nur auf den Straßenverkehr bezogen, das

heißt wenn es an das allgemeine Straßennetz angeschlossen ist.527

20.4.3 Einschätzungen der verkehrlichen Erschließung von Bauland in der Praxis im
bahnpolitischen Umfeld

Die vorstehenden Überlegungen sollten im Rahmen der durchgeführten Interviews den

praktischen Erfahrungen der Expertinnen und Experten gegenübergestellt werden. Den Ge-

sprächspartnern wurde daher folgende These vorgelegt, um Erkenntnisse über die vorhande-

nen Einschätzungen über die Bedeutung von ÖPNV und Straße bei der äußeren Erschließung

von Wohn- und Gewerbegebieten zu gewinnen.
In der Raumordnungspolitik auf kommunaler Ebene werden die Verkehrsträger Straße und SPNV unterschied-
lich behandelt. Hierzu ein Beispiel aus der Praxis der Erschließung von Bauland: Ein Wohn- oder Industriegebiet
gilt dann als verkehrlich erschlossen, wenn es an das Straßennetz angebunden ist. Die Anbindung an das Stra-
ßennetz und an das Schienennetz sowie das ÖPNV-Netz sollte eine Bedingung für verkehrliche Erschließung
sein.

20.4.3.1 Statements der Gesprächspartner aus dem Bereich „ Wirtschaft”

Der Verkehrsexperte eines Landesverbandes der FDP kommentierte diese These mit

einem Beispiel aus seiner beruflichen Praxis in einem weltweit bekannten Chemieunterneh-

men. Bezüglich der Erschließung mit Schienengüterverkehr verweist er auf die dafür erfor-

derliche Bündelung von Marktpotenzial. Eine große Rolle spielt bei der Erschließung mit

Schienenanschlüssen, ob z. B. DB Cargo in der Lage ist, die Marktanforderungen zu erfüllen.
„ Der Schienengüterverkehr hat dann Vorteile, wenn man ihn in den ‚normalen‘ Transportfluss einbindet. (...)
Der Erschließungsgrad hängt auch davon ab, welche Bedeutung den Verkehrsträgern im politischen Raum bei-
gemessen wird.
Heute sind allerdings 80 Prozent der Güterverkehre Nahverkehre. Die kann man eigentlich nur direkt mit dem
Lkw oder direkt mit der Bahn durchführen, denn die möglicherweise entstehenden Umschlagkosten wären

                                               
526 Vgl. Battis, Ulrich u. a.: Baugesetzbuch; 7. Auflage, München 1999, Seite 1081f., sowie Kodal, Kurt: Stra-

ßenrecht; München 1999, 6. Auflage, Seite 658. Der Verfasser nennt an dieser Stelle noch weitere Vorteile
der Erschließung durch eine Straße.

527 Vgl. Apel, Dieter; Henckel, Dietrich (Hrsg.): Möglichkeiten der Steuerung des Flächenverbrauchs und der
Verkehrsentwicklung; Berlin 1995, Seite 66f.
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prohibitiv und unbezahlbar. Alle Gewerbegebiete kann man nicht mit Schienenanbindung ausstatten. Dann
würde das Schienennetz zu dicht werden, die logistischen Probleme wären nicht in den Griff zu bekommen.
DB Cargo mangelt es darüber hinaus an der erforderlichen Flexibilität, um gegenüber dem Lkw im Bereich der
KMU konkurrenzfähig zu sein. Beispielsweise haben wir Kunden mit Standort in X und in Y. Sie beziehen un-
ser Produkt in metallischen Mehrweg-IBC. Gelegentlich benötigen die Kunden sehr kurzfristig Ware. Mit dem
Lkw kann dieser ‚Transportfall‘ der Anlieferung gefüllter und des Rücktransportes leerer Mehrwegbehälter
binnen 24 Stunden abgewickelt sein. Mit der Bahn dauert der Zyklus mindestens 10 Tage. Was wären die Kon-
sequenzen, wenn alle Geschäftspartner die Bahn nutzen würden? Da müsste wir viele neue Behälter kaufen,
eine größere Lagerstätte bauen und noch höhere Lagerhaltungskosten in Kauf nehmen. Da hat die Bahn keine
Chance. Die Deutsche Bahn AG als Eigner des Schienennetzes ist einfach nicht in der Lage, ein regionales
Schienennetz entsprechend der regionalen Wirtschaftsstruktur aufzubauen. Daher sollte man die Frage von
Schienenanschlüssen bei Gewerbegebieten situativ beurteilen.“ 528

Ähnlich differenziert äußerte sich der Verkehrsreferent eines Wirtschaftsverbandes,

der dem Schienengüterverkehr im Bereich des Nahverkehrs auch aus betrieblichen Gründen

kein hohen Chancen mehr einräumte. Dies führe zu Konsequenzen für die Erschließung von

Gewerbegebieten mit Gleisanschlüssen:
„ Das Schienennetz ist so weitmaschig, dass man nicht alle Räume erschließen kann. Die Folge: Es gibt im
Schienennetz zahlreiche weiße Flecken. Auch da muss eine verkehrliche Erschließung erfolgen. In Ballungs-
räumen ist das vielleicht sinnvoll. Dort sollte man auch bei der Erschließung von neuen Gewerbegebieten die
Option für Schienenverkehrsanbindungen frei halten. Auf den Hauptverkehrsstrecken im Nahverkehr ist je-
doch auch kaum noch Schienengüterverkehr zu integrieren, die Zugfolgen sind schon zu dicht. (...) [Die] infra-
strukturellen Voraussetzungen für den Schienengüterverkehr [sind] im Nahbereich nicht mehr gegeben. Tras-
sen stillgelegter Strecken sollten, wenn möglich, freigehalten werden. Damit bleibt die Option einer Wiederin-
betriebnahme erhalten.“ 529

Der Verkehrsreferent eines anderen großen Wirtschaftsverbandes weist darauf hin,

dass die DB AG nicht in der Lage ist, den Unternehmen ausreichende Planungssicherheit zu

gewähren. Dies wirke sich negativ auf die Nachfrage nach Gleisanschlüssen bei den Unter-

nehmen aus. Ferner betonte auch dieser Gesprächspartner, dass wirtschaftliche Aspekte aus-

schlaggebend für die Errichtung von Gleisanschlüssen seien.
„ Beim Schienengüterverkehr fehlt es den verladenden Unternehmen an der notwendigen Planungssicherheit.
Sie wissen nicht, ob die Deutsche Bahn AG das notwendige Transportangebot dauerhaft aufrecht erhalten
kann, bzw. ob eine bestimmte Schienenanbindung nicht irgendwann stillgelegt wird. Aber auch bei der Deut-
schen Bahn AG ist keine ausreichende Planungssicherheit vorhanden, denn es könnte ja weitere Güterstruktur-
effekte geben, oder die Zusammensetzung der Unternehmen in einem bestimmten, mit Schienengüterverkehr
erschlossenen Gewerbegebiet könnte sich ändern. 
[Die] Ergebnisse der ABC-Analyse von DB Cargo [kann man] nicht 1 : 1 auf die Gleisanschlüsse übertragen.
Bei der sich abzeichnenden Konzentration auf A und B Kunden bei den Gleisanschlüssen entfallen auch die
Relationen von A- und B- mit C-Kunden. Was nützt der Transport eines Gutes über den eigenen Nebenan-
schluss und dann über die Hauptstrecke bis zum Zielort, wenn am Zielort eben kein Schienenanschluss vor-
handen ist? Unstrittig ist aber, es kann nicht jedes Unternehmen seinen eigenen Gleisanschluss bekommen. Ein
weiteres Problem sind die hohen Unterhaltungskosten für die Gleisanschlüsse in Gewerbegebieten. Wer trägt
dafür die Kosten?
Die Erschließung mit der Eisenbahn, bzw. die Anbindung an das Schienennetz sollte zwar keine zwingende
Bedingung sein, jedoch dort, wo es machbar ist und aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll sein
kann, sollte sie einen hohen Stellenwert haben. Denn die Schienenanbindung genießt unter den Standortfakto-
ren schließlich eine hohe Bedeutung. Jedoch muss eine Einzelfallbeurteilung erfolgen, denn das ist nicht im-
mer machbar.“ 530

Die Bedeutung marktlicher Aspekte bzw. der Finanzierbarkeit von Schienenanschlüs-

sen wurden von der Vertreterin einer südhessischen IHK in den Vordergrund ihre Ausführun-

gen gestellt:
„ Verkehrspolitik (...) ist immer mit dem ‚Makel‘ der Finanzierbarkeit belastet. Die vom Staat gewollte und m.
E. vernünftige ‚Grundversorgung‘ der Bürger mit ÖPNV steht stets vor dem Dilemma, dass das ‚politische
Gewollte‘ oftmals wirtschaftlich wenig rentabel ist.  Wer also soll  die ganzen Schienenanschlüsse finanzieren?

                                               
528 Interview Nr. 18, Seite 3f. Passage anonymisiert.
529 Interview Nr. 20, Seite 4.
530 Interview Nr. 21, Seite 4.
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Oder anders herum gefragt: wie würde der ÖPNV aussehen, wenn ein  Wirtschaftsunternehmen hierfür ver-
antwortlich wäre.“

Der Verkehrsexperte eines weiteren Landesverbandes der FDP vertiefte ebenfalls den

Aspekt der Anbindung von Gewerbegebieten an das Schienennetz. Der Gesprächspartner ist

gleichzeitig Funktionär in einem Landesverband für Straßengüterverkehr. Harsche Kritik übt

er am Verhalten der DB Cargo, das aus seiner Sicht alles andere als kundenorientiert sei.
„ Den Leuten wurden die privaten Anschlussgleise schmackhaft gemacht vor Jahren, und heute verabschiedet
man sich daraus. Und wer heute weitsichtig ist, in der (...) Güterverkehrspolitik, muss darauf achten, dass wir
eine Kombination der verschiedenen Verkehrsträger bekommen, eine Vernetzung. (...) Wir machen hier Güter-
verkehr mir dem Ausland, vor allem Italien. Und wir könnten sofort von unseren Importen aus Italien 10 Pro-
zent auf die Schiene verlagern. Das scheitert einmal an der merkwürdigen Haltung der DB Cargo aus Mainz,
der ich schon seit fünf Monaten als Kunde hinterherlaufe, das ist unvorstellbar, und es scheitert daran an der
allgemeinen Politik der Bahn, die Anschlussgleise hier aufgibt und für die Einzelwaggons uninteressant wer-
den. Wenn Sie heute zur Großverladung gehen wollen, im Containerbereich: Das kann ich nicht anbieten.
Ganzzüge kann ich auch nicht anbieten, dafür sind wir zu klein. 
Aber ich gebe Ihrer These recht, es kann nicht sein, dass die Attraktivität von kommunalen Gewerbegebieten
sich nur daran misst, inwieweit eine Straßenanbindung vorhanden ist. Die Anbindung von beidem ist eine un-
abdingbare Voraussetzung.“ 531

Das ehemalige langjährige MdB und Mitglied im Verkehrsausschuss des Deutschen

Bundestags hebt die Rolle der Kommunalpolitik bei der Erschließung von Wohn- und Ge-

werbegebieten mit Verkehrsinfrastruktur hervor.
„ Wenn Sie die These so präzisieren, dass Sie sagen: Anbindung an das Straßennetz und an den ÖPNV, wobei
offen ist, in welcher Weise ÖPNV – ob das Schienenverkehr oder ÖPNV auf der Straße ist, dann stimme ich
Ihrer These zu. Zur Frage der Bedeutung von ÖPNV und Schiene im kommunalen Bereich muss man sich Ei-
nes vergegenwärtigen, dass (...) Kommunen in großem Maße dazu neigen, ihre Strukturpolitik so zu organisie-
ren, dass die Baulast möglichst nicht bei ihnen liegt. Dafür sind sie dann auch bereit, objektiv betrachtet unsin-
nige Entscheidungen mitzutragen, von denen deren Etat nicht tangiert wird. Ich glaube, dass dies für die Frage
der Art und Weise, wie Strukturentscheidungen auf kommunaler Ebene laufen, eine sehr viel größere Rolle
spielt, als das bisher [sowohl] in der öffentlichen Wahrnehmung, zumeist durch Politiker, als auch in der wis-
senschaftlichen Durchdringung beschrieben worden ist.“ 532

20.4.3.2 Statements der Gesprächspartner aus dem Bereich „ Verwaltung”

Der Eisenbahnreferent eines Landesverkehrsministeriums beurteilt die Rolle der Un-

ternehmen im Hinblick auf die Ausstattung mit Firmenanschlüssen kritisch., weist aber

gleichzeitig auf die begrenzten Fähigkeiten der Bahn hin, wenn es darum geht, marktgerechte

Schienengüterverkehrsleistungen anzubieten.
„ Mit unzähligen Firmen wurde diskutiert. Die Firmen haben die verkehrliche Erschließung mit Schienen auch
prinzipiell begrüßt. Jedoch praktisch nicht genutzt. Ihnen ging es eher darum im Rahmen von Preisverhandlun-
gen mit Straßengüterverkehrsunternehmen ein Faustpfand zu haben. ‚Hör  ́  mal zu, wenn Du mit dem Preis
nicht runter gehst, dann kann ich meine Güter immer noch auf der Schiene befördern lassen!‘. Ernsthaft daran
interessiert, Güter auf der Schiene transportieren zu lassen, waren die Unternehmen aber nicht wirklich. Es gab
allerdings auch nur sehr wenige schienenaffine Güter, in Gewerbegebieten siedelten sich auch verstärkt
Dienstleistungsunternehmen an. Dies alles führte zu dispersen Güterverkehrsströmen. Hier bleibt die Erkennt-
nis für die Zukunft: Wenn die Bahn es nicht schafft, rentablen Flächengüterverkehr in mit Schienen erschlos-
senen Gewerbegebieten zu realisieren, dann wird es auch in der Zukunft wohl nicht klappen, mit Streckenneu-
bau.“ 533

Etwas anders schätzte der Gesprächspartner die Möglichkeiten im Bereich des Schie-

nenpersonennahverkehrs ein. Allerdings hält er das zur Verfügung stehende raumordnerische

Instrumentarium für wenig geeignet, eine flächenhafte Erschließung mit der Schiene zu errei-

                                               
531 Interview Nr. 38, Seite 4.
532 Interview Nr. 39, Seite 4.
533 Interview Nr. 5, Seite 5.
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chen. Dennoch führt er mehrere Handlungsmöglichkeiten an, die zu stärker schienenorien-

tierten Siedlungsstrukturen führen könnten.
„ Wenn die Wohndichte groß genug ist, gibt es gute Chancen für die Erschließung mit schienengebundenen
Verkehrsmitteln. (...) Mit dem heutigen raumordnungspolitischen Instrumentarium kann aber die Flächenbahn
nicht realisiert werden. Mögliche Stellschrauben wären noch höhere Benzinpreise oder Anliegerabgaben für
Bürger. Das wäre aber wahrscheinlich politisch nicht durchsetzbar, denn dafür gibt es fast keine Akzeptanz bei
der Bevölkerung. (...)
Wichtiger im Bereich der Raumordnung und der Siedlungsentwicklung erscheint es mir, dass die Wege wieder
verkürzt werden. Schulen könnten beispielsweise wieder dezentralisiert werden, die Innenentwicklung von
bahnhofsnahen Siedlungsgebieten sollte gefördert werden, attraktive Rad- und Fußwege sollten gebaut werden.
Solange die Leute mobil sind, ist es nicht so schlimm, wenn sich die Post und andere Unternehmen aus der
Fläche zurückziehen.“ 534

Der Dezernatsleiter für Allgemeine Verkehrsangelegenheiten in einer Regionalver-

waltung betont den Kostenaspekt der Erschließung mit Schienenstrecken. Allerdings weist er

auf die ungeklärte Frage der Externen Kosten hin, die seiner Meinung nach vor allem zu Las-

ten der öffentlichen Verkehrsträger geht. Dennoch ist nach Ansicht dieses Gesprächspartners

DB Cargo eine treibende Kraft beim Rückzug der Schiene aus dem Güternahverkehr.
„ Zur Erschließung mit Schienenpersonenverkehr ist natürlich zu sagen, dass diese niemals kostendeckend sein
kann. Die Volkswirtschaft muss sich hier immer wieder fragen, wie viel sie bereit ist, für die Bedienung im
Nahverkehr zu zahlen. Es wird da immer Verluste geben. Nehmen Sie mal das Beispiel der Z-Bahn: Da hat
man schöne neue Wagen, eine Strecke von 12, 13 Kilometern mit nur einem Triebwagenführer. Da fahren auch
einige Tausend Kunden mit dieser Bahn. Trotzdem kann sie nicht kostendeckend betrieben werden. Man muss
da auch mal die Sache mit den ‚Externen Kosten‘ anschauen. So traurig es ist, aber auch die externen Kosten
nützen der Volkswirtschaft. Unfalltote im Straßenverkehr lösen weitere volkswirtschaftliche Prozesse aus: Da
gibt es Beerdigungen, dort müssen Versicherungen Geld auszahlen. 
[Die] Erschließung mit Güterverkehr ist nur dann sinnvoll, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern. Bei-
spielsweise denke ich hierbei an eine Straßennutzungsgebühr oder daran, die Umweltkosten auf den Straßen-
güterverkehr umzulegen. (...) Allerdings muss ich eins zum Bahnmanagement im Bereich des Güterverkehrs
sagen: Die müssen alle weg, die haben alle total versagt. Jetzt kommt da der Y und vergrault hier im X-Wald
noch die wenigen, die ihre Güter mit der Schiene transportieren lassen. Damit werden auch noch die letzten
Kunden vertrieben. Hier in der Region gab es noch bis vor einigen Jahren, entlang der X-Waldbahn in fast je-
dem Dorf, in fast jeder Stadt mindestens einen Betrieb, zum Beispiel P, M oder H. Es kam hier eine Gütermen-
ge zusammen, die täglich für einen Langzug mit 40 Wagen gereicht hätte. Zu 80 % ist die Bahn daran Schuld,
dass das 250-Millionen Programm zum Fehlschlag wurde. Die Bahn war unzuverlässig, entfernte sich vom
Kunden, war nicht flexibel genug, hat es nicht geschafft, frühzeitig andere Privatbahnen mit einzubinden und
den Unternehmen in Form von attraktiven preislichen Maßnahmen entgegen zu kommen. Man hatte kein Ge-
spür für die sich anbahnenden Zukunftsentwicklungen.“ 535

Dass die Feinerschließung mit der Schiene kein raumordnerisches Ziel ist, bestätigt

der Eisenbahnreferent eines anderen Bundeslandes, als er sagte:
„ Zumindest ist das in X so. Wir haben unser derzeitiges Schienennetz als raumordnerisch für notwendig er-
achtet. Aber es ist nicht so, raumordnerisch gesagt, es müssten noch, bis auf eine große Trasse in Richtung
Norden, zusätzliche Anbindungen gebaut werden. Das ist so. Kleine Verästelungen, die Appendixe, haben wir
raumordnerisch nicht vorgesehen. Nur diese eine große Verbindung in nördliche Richtung ist notwendig, weil
die beiden Hauptstrecken A – B und C – D mittlerweile überlaufen. Also, das sind große Kernstrecken.“ 536

Der Mitarbeiter einer Kreisverwaltung bestätigt, dass die Erschließung mit ÖPNV in

der Praxis als zweitrangig angesehen wird. Ferner verdeutlicht er die schwache Position

raumordnerischer Zielsetzungen, wenn es darum geht, die Erschließung mit dem ÖPNV zu

gewährleisten.
„ Die Erschließung von Bauland mit ÖPNV ist nicht permanent im Hintergrund wie Kanal, Wasser, Strom als
Infrastruktur. Das muss man wirklich schon ins Bewusstsein bringen.
Gehen wir mal davon aus, das hier im Kreis X ein neuer Standort aktiviert werden soll. Nehmen wir mal an,

                                               
534 Ebenda.
535 Interview Nr. 6, Seite 5. Passage anonymisiert.
536 Interview Nr. 30, Seite 6. Passage anonymisiert. Der Gesprächspartner betonte aber, dass die Fläche mit dem

Systemverbund Bus – Schiene bedient werden solle.
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das ist ein Standort mit Wohngebiet, Gewerbegebiet und Mischgebiet. Das kann bei uns in der Bundesrepublik
nur im Rahmen einer Bauleitplanung erfolgen, also ein Flächennutzungsplan, der dann durch einen Bebau-
ungsplan konkretisiert wird. An diesem Verfahren sind mehrere beteiligt, auch Fachbehörden. (...) Die Ge-
meinden, kraft ihrer Planungshoheit stellen diese Pläne auf. Es gibt zwar gewisse Vorgaben, Bindungen, an die
sie gehalten sind, so etwas Schickes wie ‚Ziele der Raumordnung’ , mir ist da aber kein Ziel in der Raumord-
nung bekannt, wo man sagt ‚Da muss Verkehr hin!’ . Das ist in der Regel ein Grundsatz. Infolgedessen unter-
liegt der Belang ‚Verkehr’  einfach den Anforderungen einer ‚gerechten’  Abwägung. Das wird dann verbind-
lich. Betrachten wir spezielle Verkehrsbelange, wenn wir z. B. Anbindung oder Anbindungsmöglichkeiten für
den ÖPNV beachten müssen oder planentscheidend darstellen müssen, das gibt es ganz einfach nicht. (...)  Da
fängt eine ganz andere Überlegung an zu greifen. Beim ÖPNV findet so etwas in der Art noch nicht statt.“ 537

Der Leiter eines Amtes für Stadtentwicklung macht die fehlende Integration im Be-

reich der Raumordnungspolitik mit dafür verantwortlich, dass keine konkreten Verkehrsziel-

setzungen in die Praxis umgesetzt werden. Im Bereich des Güterverkehrs trage die mangel-

hafte Marktfähigkeit von DB Cargo dazu bei, dass dort die Erschließung von Gewerbegebie-

ten mit Schienenstrecken nicht voran gekommen ist.
„ [Die] Kommune macht keine Raumordnungspolitik im Sinne einer staatlichen Raumordnungspolitik. Das
sind Bund und Länder. Aber ich glaube, es ist ein Kernthema, dass man Gebietserschließung,(...) so legen soll,
dass möglichst viele Verkehrsträger angeschlossen werden können. Und (...) eben diese integrierte Raumord-
nungspolitik auf allen Ebenen, Staat und Kommune, aber auch über die Sektoren hinweg, wird kaum noch
praktiziert. Siehe zum Beispiel GVZ: Das ist damals in meinem Amt gemacht worden, gerade vor dem Hinter-
grund, Industriegewerbegebiete mit den drei Verkehrsträgern Straße, Schiene und Wasser angeschlossen zu
planen. Gut, so viele Standorte gibt es dann auch nicht, aber wenn ich in X dann sehe, da gibt es über 200 Be-
triebe, die einen Schienengüteranschluss haben, der wird eigentlich gar nicht genutzt. Der ist da, wird aber
nicht genutzt, weil die DB AG ich sage das mal etwas unverschämt, nicht in der Lage ist, zu akquirieren. Und
die kommunalen Planungsstellen sagen: ‚Wohnungsbau außerhalb vom zentralen Standort!’ . Da ist dann
höchstens eine Straßenanbindung da. Die Busanbindung wird dann irgendwie geschaffen oder auch nicht. O-
kay, manchmal wird die dann auch geschaffen, aber auch manchmal so wenig lukrativ, dass die Leute sagen
‚Okay, ich setze mich dann lieber ins Auto rein!’ . Und das sind Punkte, wo die Hauptthese lautet: Die integ-
rierte Raumordnungspolitik fehlt!“ 538

Die Oberbürgermeisterin eines Oberzentrums im Rhein-Main-Gebiet gibt zu beden-

ken, dass die kommunale Verkehrspolitik zwei Restriktionen beachten müsse: Die Finanz-

knappheit und der Wunsch des Bürgers nach Motorisierung.
„ Ich denke, das ist vernünftig. Das Straßennetz ist aber schon wichtig – man muss ja irgendwie zu seinem
Haus kommen. Ich sage es noch einmal: Das Auto wird bei den Leuten immer seine Akzeptanz haben. Aller-
dings, wenn wir ein Umdenken, von dem wir ja alle, nicht nur wir Politiker, sondern auch der ‚normale’  Bür-
ger, überzeugt sind, dass sich da etwas ändern muss, dann steht dem wieder dieser Individualismus des Einzel-
nen entgegen, den jeder in Anspruch nimmt. Der Bürger wird erst dann das, was er selber predigt, nutzen,
wenn das Angebot da ist. Das ist zweifellos eine Kostenfrage. Sie wissen selbst, wie eng die Kommunen finan-
ziell gestrickt sind, und dass wir vieles aufgebürdet bekommen von oben nach unten. (...) Wir schaffen das
nicht. Ich halte Ihren Ansatz für richtig. Dort, wo Neubaugebiete ausgewiesen werden, wird auch gleichzeitig
der ÖPNV mit einbezogen und möglichst attraktiv gemacht, damit die Menschen auch die Öffentlichen Ver-
kehrsmittel benutzen. “

Ein leitender Ministerialbeamte im BMVBW wies gleichfalls auf die möglichen finan-

ziellen Konsequenzen für die öffentliche Hand hin, die entstehen könnten, wenn eine ÖPNV-

Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten zwingend vorgeschrieben wäre.
„ Es ist richtig, ein Wohngebiet gilt durch den Straßenanschluss als verkehrlich erschlossen. Es gilt als bekannt,
dass das reicht. Ob man damit gut beraten wäre, wenn man zusätzlich zur Erschließung durch das Straßennetz
gleichermaßen die Erschließung durch das ÖPNV-Netz durchzuführen (...) Ich wage zu behaupten, in weiten
Bereichen ist das so. Ich denke schon, dass das in manchen Bereichen Sinn macht. Aber ob es sich Kommunen
oder ob es sich Regionen letztlich leisten können, solche Dinge in Bewegung zu setzen, da habe ich Zweifel.
Das würde ja bedeuten, das daraus auch die Verpflichtung der öffentlichen Hand resultieren würde, so etwas
anzubieten und so etwas im Bereich des Wettbewerbs zum Tragen zu bringen, auszuschreiben, mit entspre-
chenden finanziellen Folgeverpflichtungen, die daraus resultieren.“ 539
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20.4.3.3 Statements der Vertreter aus dem Bereich „ bahnaffine Verbände”

Der Vertreter eines VCD-Kreisverbandes wies auf Passagen in den Raumordnungs-

plänen hin, die eine achsennahe Ausweisung von Bauland vorsehen. Topographische Gege-

benheiten lassen oft nicht zu, die Erschließung mit dem Schienenverkehr zu gewährleisten.
„ In den Raumordnungsplänen steht ja auch immer drin, dass die schwerpunktmäßige Erschließung entlang den
Hauptachsen des Schienenverkehrs erfolgen soll. Das ist auch richtig, denn man kann nicht überall hin Schie-
nen legen, von der Topographie her, und weil es auch Geld kostet. Aber man kann den Leuten ein qualitativ
hochwertiges Busnetz zur Verfügung stellen, mit dem sie schnell zum Bahnhof kommen können. Ich selbst
wohne in einem Wohngebiet ohne Busanschluss, da gibt es keinen Lebensmittelladen, keinen Briefkasten, kei-
ne Telefonzelle. Ich weiß nicht, wie die dort ihre täglichen Besorgungen erledigen wollen.“ 540

Der Vertreter eines anderen VCD-Kreisverbandes ist der Ansicht, dass es die weiter

fortschreitende Veränderung der Marktstrukturen stark erschwert, die Erschließung von Ge-

werbegebieten mit Schienenverkehr voranzutreiben. Die Erschließung von Wohngebieten

könne dagegen durch den Einsatz des gesamten ÖPNV verbessert werden.
„ Bei der Erschließung von Gewerbe- oder Wohngebieten ist es Fakt, dass es häufig heißt: ‚Der Anschluss an
das regionale Busnetz ist möglich.’  Das bedeutet aber gleichzeitig, dass immer auch genügend Straßen da sind.
Notwendig wäre eine Bestandsanalyse unserer Nahverkehrsplanung. Fraglich, ob dies politisch gewollt ist.
Wenn man ernsthaft versuchen würde, flexible Stadtbahnsysteme einzusetzen und weiterzuentwickeln, wäre
damit auch eine gute Erschließung der Fläche möglich. Hier muss man bedenken, dass die heutige Industrie zu
großen Teilen ‚just-in-time’  fertigt. Die Lager werden auf die Straße verlagert. Es gibt ja kaum noch Beispiele
für schienenaffine Güter, dagegen findet eine ganze Menge total überflüssiger Straßengüterverkehr statt. So
werden Schweine aus Belgien mit dem LKW nach Italien gefahren, dort geschlachtet, nach Belgien zurückge-
fahren und als Parmaschinken verkauft.”

Der Bundesvorsitzende eines großen bahnaffinen Verbandes nahm zu dieser These

sehr differenziert Stellung. Auf der einen Seite konstatierte er zwar eine gewisse Trägheit der

DB AG, andererseits ist die Durchführung von Schienenverkehr auch eine äußerst komplexe

Angelegenheit. Der Gesprächspartner wies aber mehrfach darauf hin, dass durch beschleuni-

gungsstärkere Fahrzeuge die Qualität des Schienenpersonennahverkehrs aus Kundensicht

noch verbessert werden könne.
„ [Wichtig] ist, dass die Wohngebiete an das ÖPNV-Netz mit Bussen angeschlossen sind. Dabei geht es nicht
um den Anschluss an eine Stichlinie zwei Mal am Tag, sondern um die richtige Integration in das Busnetz. Das
gilt besonders für die Einkaufszentren am Stadtrand. (...) Die Schiene wurde aber in der Vergangenheit oft un-
terschätzt und vergessen. Das ist heute teilweise auch noch so. Die Schienentechniker haben viel zu spät er-
kannt, dass mit beschleunigungsstärkeren und schnelleren Fahrzeugen der Nahverkehr auch in der Fläche att-
raktiv für die Kunden sein kann. Bei Gewerbegebieten gilt das oben Gesagte analog. Auch hier hat das Mana-
gement der Bahn versäumt, flexiblere Strukturen aufzubauen. Man denke zum Beispiel [daran] (...), den
Sammlungsverkehr mit Hilfe von privaten Schienengüterverkehrsunternehmen abzuwickeln. Heutzutage gibt
es keine modernen Konzepte. Die Bahningenieure wollen die ‚ganz perfekte’  Lösung, was die Anbindung von
Gewerbegebieten an Gleisanschlüsse angeht. Beispielsweise sind die technischen Rahmenbedingungen heute
schärfer als früher. Wo es früher ausreichte, telefonisch um das Umstellen einer Anschlussweiche zu bitten,
sind heute komplexe und  teure, automatisierte Weichen notwendig. Diese müssen elektronisch mit dem
nächsten Stellwerk verbunden sein. Das System Bahn ist allerdings viel zu träge. Es kommt nicht auf die
Höchstgeschwindigkeit an, sondern auf die Beschleunigung.” 541

Der Vertreter eines Regionalverbandes von Pro Bahn schildert anhand eines Beispiels

aus seiner Verbandsarbeit, welche Spannungsverhältnisse bestehen, wenn es darum geht, die

Bedeutung des Schienenverkehrs in der Regionalplanung zu stärken.
„ Hier ein Beispiel: Pro Bahn hatte in der regionalen Planungsversammlung angeregt, folgende Passage in den
Raumordnungsplan X aufzunehmen ‚Neu zu erschließende Gewerbegebiete sollen einen Schienenanschluss
haben’ . [Dies] wurde mit der Begründung abgelehnt, es sei als Beschränkung der kommunalen Planungshoheit
anzusehen. Der Vorstoß wurde aus formalen Gründen abgelehnt. Quelle: Regionalplan X, Entwurf 1999,
Drucksache Y; Text 5, Karte N ‚Entwicklung der Strukturräume’ . Der Gegenwind kommt meist von den
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Kommunen, das heißt von den Bürgermeistern. Das Verhältnis zwischen der Unteren Planungsbehörde und
den Bürgermeistern kann man als ‚eher angespannt’  bezeichnen. Denn Vorgaben der Regionalplanung werden
meist als Eingriff in die kommunale Planungshoheit angesehen. Nachhaltige Vorgaben werden dann oft in den
regionalen Planungsversammlungen abgelehnt. Da findet im Vorfeld einer Sitzung eine Vorabstimmung zwi-
schen den Bürgermeistern statt, die Versuche werden dann abgeschmettert und haben keine Chance.” 542

Der Geschäftsführer eines Zweckverbandes für Schienenpersonennahverkehr führt ei-

ne ganze Reihe von Problemen an, die einer stärkeren Erschließung von Wohn- und Gewer-

begebieten entgegenstehen. Auch hier wird das Verhalten im Nahverkehrsbereich von DB

Cargo als äußerst begrenzt marktfähig eingeschätzt.
„ [Die] Frage ist, mit welchen weiteren Konsequenzen die Verpflichtung zur Erschließung von Bauland mit
Schienen verbunden wäre. Da würden neue Aufgabenträgerschaften entstehen. Beispiel X: Wenn Bauland er-
schlossen wird, sorgt das Land für den Stromanschluss, die Gemeinde für die Kanalisierung. Wenn es jetzt
darum ginge, das Bauland an das übergeordnete Schienennetz anzuschließen, dann müssten die Kreise als ü-
bergeordnete politische Ebene dazu animiert werden, für eine entsprechende Subventionierung oder Beteili-
gung zu sorgen. Da ergäbe sich unter Umständen ein verfassungsrechtliches Problem, weil man die Kreise ent-
sprechend verpflichten müsste. SPNV in Wohngebieten? Jederzeit ja. Aber in der Praxis können daraus im
ländlichen Raum Probleme erwachsen, denn eine Regionalbahn ist keine S-Bahn. Das könnte dann auch kont-
raproduktiv werden, denn es entstehen neue Nachfragespitzen oder Qualitätseinbußen bei ‚alten’  Fahrgästen,
wenn neue Haltepunkte eingerichtet werden (dann würde sich beim bestehenden Fahrzeugpark die Reisezeit u.
U. verlängern). Schienengüterverkehr? Das kommt auf die Industriestruktur an. In der Planung sollte man aber
zumindest von vornherein entsprechende Trassen freihalten. (...) DB Cargo hat jedoch dramatische Schwächen
in der Kundenbetreuung, so zeigt sie sich unfähig, maßgeschneiderte Lösungen für kleine und mittlere Unter-
nehmen anzubieten. In der Fläche hat der SGV zwar nicht sehr tolle Aussichten, aber einige private SGV-
Unternehmen machen vor, wie es klappen kann. Die sind in der Lage, auf private Ansprüche individuell zu re-
agieren.” 543

Der Geschäftsführer eines anderen Zweckverbandes thematisiert ebenfalls das Span-

nungsverhältnis zwischen den Absichten der Planungsbehörden und den Wünschen der pla-

nenden Gemeinde. Der öffentliche Verkehr wird dabei oft nur stiefmütterlich behandelt, und

es kommt zu einer Alibi-Erschließung.
„ [Wenn] Sie einen Bebauungsplan aufstellen, müssen Sie nachweisen, dass es so etwas wie einen Anschluss an
den öffentlichen Verkehr gibt. Die Qualität, die verlangt wird, ist aber in vielen Fällen eine hochgradig unzu-
reichende. Oder wenn man im Beiblatt zum Bebauungsplan irgendwo einen Strich in 300 m Entfernung macht,
und dann drei Mal am Tag ein Bus fährt, dann wird das leider sehr häufig als ausreichend angesehen. Insofern
ist das eine sehr bedauerliche Entwicklung. Ich habe lange Jahre im Großraum X in der Regionalplanung gear-
beitet, wo  öffentlicher Verkehr und Regionalplanung unter einem Dach waren, und es war auch in einer sol-
chen Konstellation schwierig, wohlwissend, dass das dann in der Regel zu Konflikten mit der beantragenden
Gemeinde führte, dieses Thema zu kommunizieren, durchzusetzen, also in Richtung der Landkreise und der
Kommunen so zu kommunizieren, dass irgendwo, wo man wieder mal Einfamilienhäuschen plante, das dann
schlecht sei.” 544

Der Geschäftsführer eines süddeutschen Nahverkehrszweckverbandes berichtet eben-

falls von seinen Erfahrungen, die er im Rahmen seiner Tätigkeit in einem regionalen Raum-

ordnungsverband gemacht hat. Auch er führt als wesentliche Einflussgröße auf die Erschlie-

ßung mit Schienenverkehr die oft kritische Haltung der jeweiligen Bürgermeister an.
 „ Man versucht zur Zeit die Dinge zurück zu drehen. Der Raumordnungsverband X macht zur Zeit ein Pro-
gramm zur Erschließung von Bahnhöfen und Bahnhofsumfeldern, sie nennen das ein ‚Bahnhofsstandort-
Programm’ . Es ist so, dass natürlich die Erschließung solcher Gebiete mit dem Pkw als wesentliche Grundlage
galt. Es ist aber auch darauf zurückzuführen, dass die Raumplanung keine selbständige Institution ist. Sie
macht im Wesentlichen das, was die Politik vorgibt. (...) Die Gremien sind mit politischen Mehrheiten besetzt.
Und der Raumordnung fehlt die Möglichkeit, das, was sie plant, auch umzusetzen. Wenn da ein Bürgermeister
schreit, wird eine geplante Maßnahme schon nicht mehr umgesetzt. Insofern ist der Raumordnungsplan kein
‚Plan’  im eigentlichen Sinne, sondern oft eine Summierung von Einzelinteressen. Denn ein Raumordnungsplan
müsste die Erschließung koordinieren.” 545
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Der Verkehrsreferent eines Landesverbandes des BUND bestätigt die These. Er weist

ausdrücklich auf die mangelhafte Integration der Raum- und Verkehrsplanung hin.
„ Es ist sogar fast noch schlimmer. [Wenn] es um Industrieansiedlung geht oder die Ausweisung von Gewerbe-
und Handelsstandorten, [ist] ein ganzes Bündel von Subventionsmöglichkeiten vorhanden, in die faktisch na-
türlich auch der Standortvorteil des Straßennetzes massiv mit einfließt. Demgegenüber kann die Schiene oft
überhaupt nichts anbieten. Klassisches Beispiel: Wir haben hier einen Möbel-Riesen, der sich angesiedelt hat
an der Autobahn nach Bamberg. Wenn der mal Sonderangebote macht, dann ist die Autobahn dicht in dem
ganzen Bereich. Und er hat natürlich durch diese Ansiedlung an der Straßeninfrastruktur einen großen Ein-
zugsbereich, der sich ausdehnt. Dasselbe können Sie bei den großen Freizeitzentren sehen. Legoland will ein
solches Zentrum bei Augsburg bauen. Die rechnen natürlich ganz klar damit, in welcher Zeit sind wie viel
Millionen Einwohner über die Autobahn bei ihnen, weil die Zeit eine relativ große Hürde noch darstellt. Da ist
eben ein billiges Ungleichgewicht zwischen den beiden Verkehrsträgern bzw. auch noch zwischen einem in-
tegrierten ÖPNV-Netz und der Straßenerschließung vorhanden. Dass das Ganze ja auch noch so ist, erleben
wir ja hautnah in den Verfahren, dass wir jetzt auch speziell in Bayern zwei unterschiedliche Verwaltungen
haben: Das Innenministerium ist für die Straßen zuständig, das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr ist für
die Schiene, den Luftverkehr und die Binnenschifffahrt zuständig. Bei Anbindungen mit Straßenprojekten
spielen in den Planungsverfahren, den Raumordnungsverfahren, Konkurrenzwirkungen auf die anderen Ver-
kehrsträger keine Rolle, und die jeweiligen Nutzer sowie auch die Finanziers haben dann nur noch mit den
Folgelasten zu tun. Sprich, wenn hier in Nürnberg eine vierspurige Bundesfernstraße geplant ist, parallel zur S-
Bahn, da haben einige Leute mal ausgerechnet, dass dies einen Verlust von etwa 10 Millionen Mark an Fahr-
geldeinnahmen pro Jahr bedeutet, wenn man davon ausgeht, was das Verkehrsunternehmen mal prognostiziert
hat an Umsteigern, wenn die S-Bahn einmal ausgebaut ist. Das spielt aber in den Planungen Bahn letztendlich
keinerlei Rolle, diese Parallelplanungen bei der Erschließung sind keine Einzelfälle.” 546

Ein Vertreter aus dem Bereich der Forschung sieht eine Reihe von verpassten Chancen

bei der Regionalisierung des Nahverkehrs. Allerdings tragen das marktferne Verhalten der

Bahn sowie der ungünstige institutionelle Rahmen dazu bei, dass der öffentliche Verkehr bei

der Erschließung von Wohngebieten eine so geringe Bedeutung hat.
„ [Es] ist selbstverständlich eine zentrale Voraussetzung für öffentlichen Verkehr schlechthin. Erschließung
setzt voraus, dass jeweils auch das angemessene öffentliche Verkehrsmittel vertreten ist. Dieses setzt dann vor-
aus, sich klar darüber zu werden, wann denn nun der Bus, wann die Straßenbahn, wann die Regionalbahn zur
Raumerschließung gehören. (...) Nur deswegen haben wir so viele Verbrauchermärkte, die irgendwo in der
Pampa entstanden sind. Zwar liegt selbstverständlich ein Autobahnkreuz daneben, aber weit und breit ist kein
Zugangspunkt zum öffentlichen Verkehr. Das gibt es immer noch, trotz aller Novellierungen. Wir haben seit
den 70er Jahren, glaube ich, 4 oder 5 mal das Bau- und Planungsrecht novelliert. Jedes Mal hat es aus meiner
Ecke oder von Kollegen die Forderung gegeben, diesen Teil des Erschließungsbegriffs und der Erschließungs-
paragraphen zu ändern. Sie sind bis heute nicht geändert. (...) Hätten wir in der Weiterführung der Regionali-
sierung tatsächlich eine Reihe von dezentralen, regionalen Netzen auch in dezentraler regionaler Netzverant-
wortung, dann unterstelle ich mal, dass die aufwachen würden. Die Bundesbahn hat das natürlich zu großen
Teilen auch selber verpennt. (...) [Ich] muss nicht warten, bis der Baudezernent in Gänge kommt. Wenn ich
marktorientiert bin, sehe ich von selbst ‚Oh hoppla, da ist ein Verkehrsmarktpotenzial, da will ich hin!.’  Hier
haben wir auf zwei Seiten Versagen: Auf Seite der Stadtplanung und auf der Seite der Bahn selbst. Theoretisch
könnte man hoffen, dass bei Weiterführung der Regionalisierung das Interesse dezentraler Netze am Markter-
folg und damit auch am Zugang zu solchen Teilmärkten natürlich wächst. (...) Die erfolgreichen Regiona-
lisierungsprojekte, Reaktivierungsprojekte zeichnen sich ja nun alle dadurch aus, dass neue Haltepunkte ein
wesentliches Erfolgsmerkmal sind. Natürlich merkt man dann sehr schnell, dass man ohne entsprechende Hal-
tepunkte am Markt vorbeifährt.“ 547

Der Geschäftsführer eines weiteren bahnaffinen Verbandes thematisiert ebenfalls das

Verhalten von Kommunalpolitikern. Kritik übt er besonders daran, dass die Notwendigkeit

der ÖPNV-Erschließung oft nachträglich erkannt wird. Dies ist meist erst dann der Fall, wenn

sich das Mobilitätsverhalten der Einwohner bereits am MIV orientiert hat.
„ Diese Problematik betrifft auch die Finanzierungsfrage: Die Straßen werden mehr oder weniger einfach ge-
baut, und bei der Schiene muss es einen Bedarfsplan geben. Dann findet eine lange Diskussion darüber statt,
wie die Finanzierung erfolgt. Und das ist bei der Schiene deutlich schwieriger als bei der Erschließung mit dem
Straßennetz. Wir haben jahrelang Kämpfe um die Reaktivierung von Bahnhöfen in Wohngebieten ausgestan-
den. Da war wirklich nachweisbar, wenn Sie diese Zirkel oder diese Kreise um die Bahnhöfe ziehen, können

                                               
546 Interview Nr. 42, Seite 4f.
547 Interview Nr. 45, Seite 8f.



Teil 4: Handlungsoptionen im Politikfeld Raumordnung

Seite 365

Sie ja recht bald ermitteln, wie viel Hundert oder Tausend Einwohner den Bahnhof fußläufig erreichen können.
Da gab es aber teilweise Blockadehaltungen, die waren wirklich nicht nachvollziehbar. In der Tat gibt es da im
Erschließungsrecht keine Vorgabe. (...) Man macht Neubaugebiete, und dann kommt nach Jahren Druck aus
dieser Siedlung. Bloß, dann sind natürlich schon die Leute dermaßen auf das Auto fixiert, dass sie dann viel-
leicht mögliche ÖPNV-Angebote so nicht oder nicht mehr so schnell wahrnehmen.“ 548

20.4.3.4 Statements von Mitarbeitern der DB AG

Ein leitender Mitarbeiter aus dem Unternehmensbereich Personenverkehr nennt wirt-

schaftliche Gründe als ausschlaggebend für die Feinerschließung mit der Schiene. Allerdings

räumt er dem Gesamtsystem ÖPNV bessere Chancen ein.
„ Auch für den Schienenpersonennahverkehr dürfte dies eher eine Utopie sein. Die erschlossenen und zu er-
schließenden Wohngebiete liegen oft in der Peripherie von Ballungsgebieten. Eine Erschließung mit Schienen-
strecken erscheint kaum sinnvoll, man müsste da auch Kosten-Nutzen-Überlegungen berücksichtigen. Zu je-
dem Bauland sollten aber Buslinien geführt werden. Außerdem ist es richtig, das Sterben der Straßenbahnen
und U-Bahnen einzudämmen. Da gibt es mittlerweile einige begrüßenswerte Entwicklungen.“ 549

Sein Kollege betont ebenfalls den Kostenaspekt der Erschließung mit der Schiene.
„ Grundvoraussetzung ist, dass eine Trasse vorhanden ist. Die Kommunen haben aber in der Vergangenheit
noch nie so viel Geld gehabt, dass sie systematisch alle Wohn- und Gewerbegebiete mit Schienentrassen aus-
statten konnten. Das liegt an den dortigen “ Basics” : Es mussten z. B. Kanäle gelegt werden, die konnte man ja
schön zusammen mit Straßen bauen, außerdem waren die Erschließungskosten auch nur bis zu einer bestimm-
ten Höhe umlagefähig. Da hat man sich in der Praxis nur für die Straße und nicht für Schiene und Straße ent-
schieden. (...) Es gab viele Güterverkehrszentren, die für die Verknüpfung von Straßen- und Schienengüterver-
kehr sorgten. Aber Gewerbegebiete wurden nur dann mit der Schiene erschlossen, wenn der extreme politische
Wille vorhanden war. (...) Letzten Endes funktioniert die Raumordnungspolitik in den Kommunen doch immer
nach dem gleichen Schema, wenn es um die Erschließung von Gebieten geht: Wenn man ein Gebiet erschlos-
sen hat, dann gehen die Stadtplaner erst einmal hin und fragen nach den Kosten. Was kostet die Erschließung
mit der Schiene (inklusive den betrieblichen Folgekosten)? Und was kostet uns die Anschaffung von einem
oder zwei Bussen (die Straßen dafür sind ja bereits vorhanden)? Die Antwort auf diese Frage ist dann ja vor-
programmiert.“ 550

Ein DB-Mitarbeiter, der auch im bahnpolitischen Umfeld agiert, verweist auf nachtei-

lige verkehrspolitische Rahmenbedingungen, die es erschweren, eine wirtschaftlich vertretba-

re Erschließung von Gewerbegebieten zu gewährleisten. Gleichwohl betont der Gesprächs-

partner die höhere Bedeutung des Schienenpersonenverkehrs in Ballungsgebieten.
„ Das ist eigentlich, zumindest in Ballungsgebieten, eine Standardvoraussetzung. das sieht man doch zum Bei-
spiel hier in X. Da wird jetzt eine U-Bahn gebaut. Das ist allerdings eine Reaktion darauf, dass der Autover-
kehr horrend geworden ist. Aber es geht einfach nicht, dass jedes Haus einen eigenen Schienenanschluss be-
kommt. Aber in der Nähe sollte schon ein Haltepunkt des Schienenpersonenverkehrs sein. Und der sollte auch
gut vom Wohngebiet aus erreichbar sein. Aber Diskussionen, den Schienenverkehr aus den Orten heraus zu-
halten und gleichzeitig Umgehungsstraßen zu bauen, gehen meiner Meinung nach fehl. (...) Man muss sich
darüber im Klaren sein, dass die Bahn nicht alle Güter jeglicher Art transportieren kann. [Sie] lebt im Güter-
verkehrsbereich davon, dass sie Güter sammeln kann. Solange die Wettbewerbsbedingungen nicht harmoni-
siert sind, wird der Güterverkehr kaum eine Chance gegenüber seinen Konkurrenten auf der Straße haben. Im
Straßenbereich ist es so, dass der Personenverkehr den Güterverkehr massiv subventioniert wird. Bis heute
werden noch nicht die Wegekosten entsprechend dem Verursacher angelastet.“ 551

Ein leitender Mitarbeiter der DB Netz AG unterscheidet ganz klar zwischen Ballungs-

räumen und der Fläche. Die Möglichkeiten der Schiene schätzt er als nur äußerst begrenzt ein.
Herr X: „ Das sehe ich eher skeptisch. Der Raum ist im Bereich des Güterverkehrs nur auf der Straße zu er-
schließen. Ausgenommen sind da Ballungsräume mit großindustriellen Schwerpunkten. Der Gütertransport mit
der Schiene ist in allen anderen Bereichen überholt. Dasselbe gilt für den Schienenpersonennahverkehr in der
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Fläche, außerhalb von Ballungsräumen. Innerhalb der Ballungsräume kann die Schiene aber geradezu für eine
ideale Erschließung sorgen.“ 552

Der leitende Mitarbeiter aus dem Bereich des DB-Konzerns weist ebenfalls auf den fi-

nanziellen Aspekt der Schienenerschließung und die Rolle der Kommunalpolitik hin.
„ [Wenn man aber] für jedes Gebiet pauschalisierend sagt ‚Wir brauchen einen Straßenanschluss und wir brau-
chen einen Schienenanschluss!’ , [birgt] das natürlich die Gefahr erheblicher Fehlinvestitionen in sich . Für die
Erschließung mit Straße und ÖPNV sind die planungsrechtlichen Grundlagen nicht gegeben, dass beispiels-
weise die Aufsichtsbehörde die Genehmigung vom Bebauungsplan verhindern kann. Oder beim Vorhabe-
nerschließungsplan gibt es sowieso keine Genehmigung, wenn die Anbindung an die öffentlichen Verkehrs-
mittel nicht gewährleistet ist. Da gibt es selbst für den, der willig wäre, kein Instrument zu sagen ‚Hallo, In-
vestor!’  oder ‚Hallo, Gemeindevertretung! Was ist mit Eurer Anbindung an den öffentlichen Verkehr?’ . Und
die kommunalen Spitzenverbände machen sich dafür auch nicht stark, weil sie wissen, dass das unter Umstän-
den zusätzliche Kosten auf ihre einzelnen Kommunen zubringen würde, wenn sie dort ein entsprechendes An-
gebot vorhalten müssten. Und mit dem Erschließungsrecht ist eben die straßenseitige Anbindung viel leichter
herzustellen, weil man das so schön leicht umlegen kann.“ 553

Ein weiterer leitender Mitarbeiter aus dem Bereich des DB-Konzerns thematisiert in

seiner Stellungnahme die Bedeutung von Haltepunkten im Schienenpersonennahverkehr und

zieht dabei einen Vergleich mit der Situation in der Schweiz.
„ Es gibt einen Grund, weshalb der Verkehrsmarktanteil der Eisenbahn in der Schweiz doppelt so hoch wie in
Deutschland ist: Alle demographischen Faktoren sind weitgehend identisch, nur gibt es in der Schweiz fast
doppelt so viele Haltepunkte wie in Deutschland. Die Bahn ist daher in der Schweiz besser erreichbar. Es sollte
also darum gehen, nicht nur neue Strecken zu bauen, sondern vor allem darum, neue Haltepunkte zu bauen.
Denn eigentlich ist die Fläche in Deutschland mit der Schiene recht gut erschlossen.“ 554

20.4.3.5 Zusammenfassung und Bewertung

Die Statements wurden zu 8 verschiedenen Aussagen zusammengezogen. Wiederum

wurde dann ein Punkt vergeben, wenn ein Statement oder der Teil eines Statements einer der

8 Thesen zugeordnet werden konnte. Diese 8 Thesen beschreiben die wesentlichen Argu-

mentationslinien, die in der Diskussion über die Erschließung von Wohn- oder Gewerbege-

bieten mit der Schiene bzw. mit dem ÖPNV anzutreffen sind. 72 Statements konnten insge-

samt erfasst werden. Innerhalb eines Statements wurden häufig mehrere Aspekte thematisiert.

Dies sprach in vielen Fällen für eine differenzierte Betrachtungsweise.555

                                               
552 Interview Nr. 15 und 16, Seite 4. Passage anonymisiert.
553 Interview Nr. 23, Seite 4f.
554 Interview Nr. 26, Seite 3.
555 An dieser Stelle der Hinweis, dass die Auswertung der Statements eine subjektive Komponente beinhaltet.

Dies wurde dann problematisch, wenn der Wortlaut eines Statements sinngemäß einer These zugeordnet
wurde. Die Auswertung kann daher - auch aufgrund des zu geringen Stichprobenumfangs - nur Tendenzen
wiedergeben.
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Bewertung

Nr.
Anzahl
(Σ= 69 )

State-
ments

je These

1
Die Kommunalpolitik wirkt oft als Verhinderer einer stärkeren Erschließung von
Wohn- oder Gewerbegebieten mit der Schiene. Die Gründe liegen meist in der
Finanzknappheit der Kommunen.

* ** *** * 7

2 Die DB AG bzw. DB Cargo ist weder markt- noch innovationsfähig genug, um
die Fläche im Güterverkehr zu erschließen. *** ****

******
13

3 Die Kosten für die Schienenerschließung sind zu hoch. Nach wirtschaftlicher
Prüfung im Einzelfall kann sie aber (vor allem in Ballungsräumen) sinnvoll sein.

*****
******
*******

18

4 Die Regionalplanung ist nicht integriert, vorwiegend straßenorientiert oder ihre
Zielsetzungen nicht durchsetzbar. ******** 8

5 Die Schiene ist für die Flächenerschließung nicht geeignet. ** 2

6 Mit dem ÖPNV kann die Fläche erschlossen werden. Dies sollte zum Beispiel
auch regionalplanerische Zielsetzung sein (Beispiel: Schienentrassen freihalten).

*********
* 10

7 Durch neue Haltepunkte können Erschließung und Wirtschaftlichkeit der Schiene
erhöht werden. *** 3

8 Politische Rahmenbedingungen erschweren die wirtschaftliche Erschließung mit
der Schiene. ******** 8

Tabelle 77: Beurteilung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten mit der 
      Schiene556

Statement eines Vertreters „Wirtschaft“557 (6 Interviews,  12 Statements) *
Statement eines Vertreters „Verwaltung“ (9 Interviews, 19 Statements) *
Statement eines Vertreters „bahnaffine Politikakteure“ (19 Interviews, 29 Statements) *
Statement eines Vertreters „Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG“ (8 Interviews, 9 Statements) *

Wirtschaft
Bei den Vertretern dieser Gruppe konzentrierten sich die Aussagen auf die Thesen 2

und 3. Für die Vertreter der befragten Wirtschaftsverbände bzw. der FDP standen somit die

Kostenaspekte des Schienenverkehrs und die Innovations- und Marktfähigkeit von DB Cargo

im Vordergrund.

Verwaltung

Die Statements der Vertreter dieser Gruppe konzentrierten sich hauptsächlich auf As-

pekte der Wirtschaftlichkeit des Schienenverkehrs und auf raumordnungspolitische Themen.

Konstatiert wurde teilweise, dass die Regionalplanung zu schwach sei, um ihre Ziele gegen

den Widerstand der Kommunen in die Praxis umzusetzen.

Bahnaffine Politikakteure
Die Vertreter dieser Gruppe äußerten sich sehr differenziert. Die Markt- und Innovati-

onsfähigkeit - besonders von DB Cargo - wurde oft als Ursache dafür genannt, dass wirt-

                                               
556 Quelle: Eigene Datenerhebung und Auswertung.
557 Der befragte Gesprächspartner des ADAC nahm zu dieser These keine Stellung.
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schaftlicher Betrieb im Güternahverkehr kaum noch möglich ist. Bisweilen kam der Hinweis

drauf, das DB Cargo Unternehmen von der Schiene auf die Straße treibe.

Mitarbeiter der DB AG
Hier thematisierten fast alle Vertreter den Wirtschaftlichkeitsaspekt von Schienenan-

schlüssen. Überraschend war die Aussage eines Vertreters der DB Netz AG, der der Schiene

gegenüber dem Lkw und dem Pkw in der Fläche keine Chancen einräumt.

Gesamteindruck
Nach der Auswertung aller Statements zur vorgelegten Arbeitsthese bleibt Folgendes

festzuhalten:
�

 Die Erschließung mit der Schiene ist bei gegebenen wirtschaftlichen Voraussetzungen  sinnvoll;
�

 Die Markt- und Innovationsfähigkeit von DB Cargo im Nahbereich gelten als sehr  begrenzt;
�

 Kommunalpolitiker wehren sich gegen die Ausweitung der Erschließung mit der Schiene (zum Teil auch mit
dem Straßen-ÖPNV), da sie Kostenbelastungen für ihre kommunalen Haushalte vermeiden wollen;

�
 Besonders die politische Rahmenbedingung „ Anlastung externer Kosten“  erschwert eine wirtschaftliche

Schienen- und ÖPNV-Erschließung;
�

 Mit den Verkehrsträgern des gesamten ÖPNV kann die Fläche erschlossen werden;

Bemängelt wurde auch, dass die Stellung der Regionalplanung häufig so schwach ist,

dass ihre Zielsetzungen gegen kommunale Widerstände kaum durchgesetzt werden. Hier be-

steht ein Spannungsverhältnis zwischen den Vorgaben höherer Planungsebenen und der

grundgesetzlich garantierten Selbstbestimmung der Kommunen. Dennoch verbleiben den

Betreibern von Schienenverkehrsunternehmen z. B. durch die Einrichtungen von neuen Hal-

tepunkten viele Möglichkeiten zur Verbesserung der Erschließung mit dem Schienenperso-

nenverkehr in der Fläche. Im Schienengüterverkehr kam in den Stellungnahmen der befragten

politischen Akteure deutlich zum Ausdruck, dass die DB Cargo AG nicht Willens oder nicht

fähig ist, sich im Bereich der Bedienung der Fläche stärker und kundenorientiert zu engagie-

ren. In der Praxis fühlen sich Unternehmen von der DB-Tochter vergrault. Dies mag mögli-

cherweise wirtschaftlich sinnvoll sein, wirkt sich jedoch auf das Ansehen der DB AG insge-

samt negativ aus.
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20.5 Umlagefähigkeit der Kosten für Wege zu Haltepunkten des Schienenverkehrs
außerhalb von ausgewiesenen Bauland

20.5.1 Derzeitige Vorschriften über die Erhebung des Erschließungsbeitrages

Der Erschließungsbegriff wird dadurch eingeengt, dass in § 127 BauGB eine Reihe

von Erschließungsanlagen im Zusammenhang mit der Möglichkeit der Erhebung von Er-

schließungsbeiträgen benannt sind.

§ 127 BauGB (Auszug)558

(1) „ Die Gemeinden erheben zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwands für Erschließungsanla-
gen einen Erschließungsbeitrag nach Maßgabe der folgenden Vorschriften.

(2) Erschließungsanlagen im Sinne dieses Abschnitts sind (...)
2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Ver-
kehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege);
3. Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete; Sammelstraßen sind öffentliche Straßen, Wege und Plätze, die 
selbst nicht zum Anbau bestimmt, aber zur Erschließung der Baugebiete notwendig sind;“

Es gibt demnach keine Möglichkeit für eine Gemeinde zur Erhebung und Umlage von

Erschließungsbeiträgen, wenn sie Haltepunkte des Schienenpersonennahverkehrs mit Rad-

und Fußwegen an das Baugebiet anbinden will und diese außerhalb des im Bebauungsplan

ausgewiesenen Baugebiets oder außerhalb ihres Gemeindegebietes verlaufen. Da eine Ge-

meinde die Kosten, die für den Bau der Anbindung an den Schienenverkehrshaltepunkt ent-

stehen, nicht auf die Grundstücksbesitzer im Baugebiet umlegen kann, wird sie im Zweifel bei

angespannter Haushaltslage die entsprechenden Wege nicht oder erst viel später im Falle ei-

ner verbesserten Haushaltssituation bauen.559

In § 129 Abs. 1 wird zwar von einem „erforderlichen Erschließungsaufwand“  gespro-

chen, jedoch soll dadurch nur ausgedrückt werden, dass eine Erschließungsanlage als solche

für die baurechtliche Nutzung der in dem Baugebiet liegenden Grundstücke notwendig ist.

Diese Notwendigkeit beschränkt sich auf Erschließungsstraßen. Im Fall einer Zweit- oder

Dritterschließung ist es maßgeblich, ob diese den Grundstücken eine prinzipiell qualitativ bes-

sere Erschließung im bebauungsrechtlichen Sinn vermittelt. Ausschlaggebend ist das städte-

bauliche Erschließungskonzept der Gemeinde für das Baugebiet. Auch wenn sich BAT-

TIS u. a. bei der Behandlung der Zweiterschließung wiederum auf Straßen beziehen, so lässt

sich durchaus begründen, dass auch ein Fuß-/Radweg zu einem außerhalb des Bau- oder  Ge-

meindegebietes gelegenen Haltepunkts des Schienenpersonenverkehrs die Erschließung des

Gebiets verbessert.560 In diesem Fall kann sich die Möglichkeit für die Gemeinde ergeben,

dass sie entstehende Kosten auf die Grundstücksbesitzer im Baugebiet umlegen kann. In der

gemeindlichen Erschließungsbeitragssatzung kann die Erforderlichkeit der Art und des Um-

fangs für eine solche Zweit- oder Dritterschließung festgelegt werden.

Als recht kontraproduktiv erweist sich in diesem Zusammenhang die „Orts-Satzung ü-

ber die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (BauGB)“  von 1990. Sie legt in § 2 („ Art und

Umfang der Erschließungsanlagen“ ) den beitragsfähigen Erschließungsaufwand fest. In dieser

                                               
558 In der Fassung des Baugesetzbuchs vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2081)
559 Vgl. dazu auch Apel, Dieter; Henckel, Dietrich (Hrsg.): Möglichkeiten der Steuerung des Flächenverbrauchs

und der Verkehrsentwicklung; Berlin 1995, Seite 66f.
560 Vgl. Battis, Ulrich u. a.: Baugesetzbuch; 7. Auflage, München 1999, Seite 1115.
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Planungshilfe für die kommunalen Behörden werden in Abs. 1, Ziffer 2 nur solche Fußwege

als beitragsfähig bezeichnet, die innerhalb der Baugebiete liegen und gleichzeitig eine Breite

von weniger als 5 Metern aufweisen. Damit sind Fußwege, die außerhalb eines Baugebietes

zu einem Haltepunkt des Schienenverkehrs verlaufen, von der Beitragsfähigkeit ausgeschlos-

sen. Da den Gemeinden geraten wird, diese Mustersatzung im Rahmen ihrer kommunalen

Planungstätigkeiten zu verwenden, bedürfte es einer Ergänzungssatzung, wenn von dieser

Empfehlung abgewichen werden soll.561

Der Erschließungsvorteil, der sich für die Grundstücke innerhalb des Baugebietes er-

gibt, besteht darin, dass sich die Zugangszeit bzw. der Zugangsweg zum System des ÖPNV

auf der Schiene verringert, wenn ein nahe gelegener Haltepunkt an das Baugebiet durch einen

Rad- und Fußweg oder durch eine Straße angebunden wird. Im Rahmen der durchgeführten

Interviewreihe wurde diese Ansicht mehrfach bestätigt. Allerdings – dieser Aspekt wurde an

dieser Stelle nicht behandelt – wurde auch die Erschließungswirkung des ÖPNV auf der Stra-

ße als hoch eingeschätzt. An die Qualität eines „Gummi-ÖV“ -Angebotes wurden aber gleich-

zeitig bestimmte Anforderungen gestellt. So liegt sicherlich keine Erschließung mit Busver-

kehr vor, wenn „Morgens und Abends“  jeweils ein Bus fährt.

Damit Erschließungsanlagen überhaupt gebaut werden können, muss ein rechtskräfti-

ger Bebauungsplan vorliegen. Dies soll sichern, dass die gemeindliche Entwicklung den an

die städtebauliche Entwicklung und Ordnung zu stellenden Anforderungen gerecht wird.562

Wichtiges Merkmal eines Erschließungsbeitrags ist seine Vorteilsbezogenheit. Sie geht davon

aus, dass durch die Erschließung eines Grundstückes ein Erschließungsvorteil entsteht. Z. B.

erhöht sich durch die innere Erschließung eines Baugebietes der Verkehrswert der Grundstü-

cke deutlich. Die Pflicht zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen beschränkt sich nur auf

das gesamte zu erschließende Gebiet. Dabei handelt es sich i. d. R. um mehrere im Bebau-

ungsplan bestimmte Baugebiete.563 Nochmals: Falls eine Gemeinde eine Straße baut, durch

die außerhalb ihres Gebiets gelegene Grundstücke erschlossen werden, kann sie keine Er-

schließungsbeiträge erheben, weil an der Gemeindegrenze ihre Abgabenhoheit endet. Die

Nachbargemeinde kann ebenfalls keine Beiträge erheben, denn ihr sind keine Kosten entstan-

den.564

Wichtiges planerisches Hilfsmittel für Behörden, die Zuwendungen für straßenbauli-

che Maßnahmen bewilligen, ist die Mustersatzung nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes.

Darin ist die Verteilung des beitragsfähigen Aufwands auf die Beitragsschuldner dargestellt.

Die Mustersatzung geht dabei von typischen Gegebenheiten aus, wie sie bei öffentlichen

Straßen, Wegen und Plätzen vorliegen. Auf örtliche Besonderheiten muss die Gemeinde in

einer speziellen Satzung Bezug nehmen. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen-

                                               
561 Vgl. Büker, Dietrich: Der Straßenbauer und das Erschließungsrecht; Bonn 1999, Seite 21 sowie § 2 Abs. 1

Ziffer 2 der Orts-Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (BauGB) in der Fassung vom
7.März 1999.

562 Vgl. ebenda, Seite 1056ff. § 127 Abs. 2 zählt lediglich diejenigen Anlagen auf, für deren Bau ein Bebau-
ungsplan erforderlich ist. Anlagen für die technische Erschließung werden davon beispielsweise nicht erfasst.
Hierfür sind allgemeine planungsrechtliche Grundsätze ausschlaggebend.

563 Vgl. ebenda, Seite 1113.
564 Vgl. ebenda, Seite 1068f.
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verbände haben eine solche Mustersatzung erarbeitet und legt den Gemeinden nahe, diese

auch zu benutzen und „ auf Grund der Kompliziertheit der Materie“ 565 darauf zu verzichten,

eigene Satzungen zu erarbeiten.566

20.5.2 Änderungsvorschlag

Durch eine Änderung der gesetzlichen Bestimmungen zur Erschließungspflicht kön-

nen sich für Gemeinden Möglichkeiten einer flächensparenderen Siedlungsentwicklung erge-

ben. Demnach sollte angestrebt werden, den Erschließungsbegriff so zu erweitern, dass er auf

die Erschließung mit dem ÖPNV sowie auf selbständig geführte Rad- und Fußwege ausge-

dehnt wird, durch die Baugebiete mit außerhalb liegenden Punkten verbunden werden kön-

nen. Gleichzeitig erscheint es geboten, die Vorgaben der Regionalplanung für die kommunale

bzw. lokale Bebauungsplanung schärfer zu fassen, um weiterer Siedlungsdispersion entge-

genzuwirken. Dadurch soll die Erreichbarkeit des Systems des ÖPNV verbessert werden.

Damit aber auch in der Praxis die Chancen für den Umstieg auf den ÖPNV gesteigert werden,

sind ÖPNV-Angebote und ÖPNV-Netze notwendig, die für die Anbindung des Stadtteils,

Gemeindeteils oder Wohngebietes an das regionale ÖPNV-Netz sicherstellen.567

21 Anforderungen an Handlungsoptionen zur Beeinflussung raumord-
nungspolitischer Rahmenbedingungen im Interesse von Schienen-
verkehrsunternehmen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse in Form eines Konzeptes zusammenge-

fasst, mit dem eine systematische und zielgerichtete Lobbystrategie erarbeitet werden kann.

Die vorgeschlagenen Handlungsoptionen basieren auf drei Teilen: Dem „ Kern“ , den „ harten

Faktoren“  und den „weichen Faktoren“ .
�

 Erstens: Die für zielgerichtete und systematische Einflussnahmeversuche erforderlichen Aktivitäten werden
in Prozessform dargestellt. Der Prozessablauf fungiert als „ Kern“  der vorgeschlagenen Lobbystrategie. Die
notwendigen Elemente werden in Form eines Regelkreises dargestellt. Die Darstellung der relevanten Abläu-
fe gilt als wesentliche Voraussetzung dafür, relevante Politikfelder langfristig erfolgreich beeinflussen zu
können. Sind die relevanten Entscheidungsprozesse, die relevanten Politikfelder oder die entscheidenden po-
litischen Akteure nicht oder nur unzulänglich bekannt, kann der Erfolg einer auf der daraus resultierenden
Unkenntnis aufbauenden Lobbystrategie zu einer Zufallskennziffer werden.

�
 Zweitens: Die zahlreichen Statements der interviewten Expertinnen und Experten haben gezeigt, dass es im

„ politischen Tagesgeschäft“  eine Vielzahl weiterer Faktoren gibt, die den Erfolg politischer Einflussnahme-
versuche beeinflussen. Diese Faktoren hängen nicht unmittelbar von der Auswahl des Zielfeldes der eigenen
Lobbyarbeit ab, sondern bilden den Rahmen für die Durchführung der geplanten Maßnahmen.

�
 Drittens: Diese Faktoren werden für die hier dargestellten Handlungsoptionen unterschieden in Faktoren, die

einerseits von den Ausprägungen der Unternehmenskultur („ weiche Faktoren“ ) und andererseits von den
Ausprägungen der Unternehmensstruktur („harte Faktoren“ ) abhängen.568

                                               
565 Büker, Dietrich: Der Straßenbauer und das Erschließungsrecht; Bonn 1999, Seite 21.
566 Vgl. ebenda, Seite 21 und Seite 157ff.
567 Vgl. Apel, Dieter; Henckel, Dietrich (Hrsg.): Möglichkeiten der Steuerung des Flächenverbrauchs und der

Verkehrsentwicklung; Berlin 1995, Seite 67f.
568 In diesem Sinne ähnelt die vorgeschlagene Einteilung dem „ 7S“ -Konzept der Beratungsfirma Mc Kinsey von

1980. Hintergrund ist ein Managementkonzept, das methodische Grundsätze formuliert, nach denen es seine
Leitungsfunktion erfüllen will. Dabei kommt es auf die Systematisierung der anzuwendenden Methoden an.
Die „ Philosophie“  dieses Konzeptes besteht darin, dass Managementprobleme einer situationsgerechten In-
terpretation bedürfen und in ein unternehmensspezifisches Führungskonzept umzusetzen seien. Die weichen
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Im Folgenden werden diejenigen Anforderungen dargestellt, die aus Sicht des Autors

die Erfolgschancen einer Lobbystrategie erhöhen können.

21.1 Der Kern: Prozessdarstellung

Systematisches Vorgehen!
Wenn eine umfassende strategische Konzeptionierung eigener Lobbyaktivitäten erfol-

gen soll, dann erscheint es vor der Festlegung der Lobbyaktivitäten, die man durchführen

möchte, sinnvoll, die relevanten Zielfelder dieser Aktivitäten zu kennen. Ohne die systemati-

sche Erfassung dieser Felder besteht die Gefahr, dass beispielsweise die politischen Akteure

konkurrierender Verkehrsträger Lobbyerfolge erzielen, die zu Lasten des Verkehrsträgers

Schiene oder des ÖPNV gehen. Dies bedeutet, die relevanten Politikakteure in den relevanten

Politikfeldern auf den relevanten Politikebenen zu kennen. Dies kann sich durch eine Politik-

feldanalyse (z. B. mit Hilfe von Stakeholder-Landkarten, von Datenbanken oder der Darstel-

lung relevanter politische Abläufe in Prozessform) ergeben.

Schritt 0     Festlegung der Stellung der Lobbyarbeit im Rahmen der Unternehmensziele
Unternehmen verfolgen in der Regel gleichzeitig mehrere Ziele mit unterschiedlicher

Intensität. Mit Hilfe einer schriftlichen Formulierung der Unternehmenspolitik sollen die an-

gestrebten Ziele, ihre grundsätzliche Gewichtung sowie ihre anzustrebenden Anspruchniveaus

umschrieben werden. Einen möglichen Katalog solcher Unternehmensziele schlagen UL-

RICH/FLURI vor. Es sind:569

1. Marktleistungsziele
2. Marktstellungsziele
3. Rentabilitätsziele
4. Finanzwirtschaftliche Ziele
5. Macht- und Prestigeziele

- Unabhängigkeit
- Image und Prestige
- Politischer Einfluss
- Gesellschaftlicher Einfluss

6. Soziale Ziele in Bezug auf die Mitarbeiter
7. Gesellschaftsbezogene Ziele

Im Rahmen einer prinzipiellen Prioritätsordnung dieser Ziele müssen die gewünschten

Anspruchsniveaus definiert werden. Eine unternehmenspolitische Zielkonzeption kann erst

dann als Leitbild für das Unternehmenshandeln dienen, wenn geklärt ist, welche die obersten

Ziele des Unternehmens sind, welche weiteren Ziele wichtig sind und wie auftretende Ziel-

konflikte gelöst werden sollen. Erst nachdem das Verhältnis zwischen den verschiedenen

                                                                                                                                      
Faktoren sind im Sinne des „ 7S“ -Konzeptes Shared Values, Style, Skills, Staff. Den Unternehmenserfolg be-
einflussen dabei auch die harten Faktoren Strategie, Struktur und Systeme. Vgl. Ulrich, Peter; Fluri, Edgar:
Management; St. Gallen, Basel 1991, Seite 100f. Diese Überlegungen werden auf die hier dargestellten
Handlungsoptionen übertragen.

569 Vgl. Ulrich, Peter; Fluri, Edgar: Management; St. Gallen, Basel 1991, Seite 97f.
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Unternehmenszielen geklärt ist, kann von einem Zielsystem gesprochen werden.570 Aus der

Stellung innerhalb dieses Systems leitet sich dann das Anspruchsniveau bzw. die Bedeutung

des Inhouse-Lobbying des Unternehmens ab.571

Schritt 1   Bestimmung der relevanten Politikakteure in den relevanten Politikfeldern 
      auf den jeweiligen politischen Ebenen

1.1 Politikfeldanalyse;

1.2 Bewertung der Politikfelder im Hinblick auf die kurz-, mittel- oder langfristige Bedeu-

tung für das Unternehmensergebnis;

1.3 Auswahl der relevanten Politikfelder: Diese bilden die jeweiligen politischen Arenen, in

denen zielgerichtet politische Prozesse beeinflusst werden sollen. Innerhalb dieser Are-

nen bilden dann die relevanten politischen Rahmenbedingungen und die relevanten po-

litischen Entscheidungsprozesse das Ziel der Einflussnahmeversuche;

1.3.1 Analyse der Phase bzw. des Stadiums des relevanten Politikprozesses;

1.3.2 Beteiligte Akteure, deren Aktivitäten und Interessenlagen;572

Schritt 2  Bestimmung des vorhandenen organisatorischen Rahmens für das Lobbying
2.1 Qualitative und quantitative Analyse der Inhouse-Lobbyisten;

Anmerkung: Hierbei ist zu beachten, dass das effektive Netzwerkpotenzial (z. B. abzu-

lesen an der Summe aller Netzwerke der Inhouse-Lobbyisten und der Kanäle zu politi-

schen Schlüsselakteuren) nicht automatisch größer wird, je mehr Inhouse-Lobbyisten

für das Unternehmen tätig sind. Es kann durchaus sinnvoll sein, wenige Inhouse-

Lobbyisten mit qualitativ hochwertigem Netzwerk zu haben. Das effektive Netzwerk-

potenzial573 kann dann ebenfalls sehr hoch sein. Im Rahmen einer Netzwerkpotenzial-

analyse erscheint es geboten, die Quantität und die Qualität der persönlichen Kontakte

der Inhouse-Lobbyisten an einer geeigneten Stelle zu koordinieren. Dadurch können

möglicherweise Synergien erzielt werden.

                                               
570 Vgl. ebenda, Seite 99.
571 Daraus leitet sich die strategische Bedeutung der Lobbyarbeit eines Unternehmens ab. Denn "Strategien

beinhalten Handlungsalternativen zur Erreichung der in der Unternehmenspolitik festgelegten obersten Un-
ternehmensziele, welche die Gesamtunternehmung wesentlich beeinflussen und die ihrer Natur nach meist
langfristig angelegt sind". Ebenda, Seite 114. Die Einordnung des Inhouse-Lobbying in das unternehmens-
politische Zielsystem kann daher nur vom obersten Management des Unternehmens vorgenommen werden.

572 Eine Analyse der Positionen politischer Akteure zum Thema „ ÖPNV in der Fläche“  haben beispielsweise
VON ARNIM/HOFFMANN durchgeführt. Vgl. von Arnim, Götz; Hoffmann, Jürgen: Analyse der Positio-
nen der gesellschaftspolitisch relevanten Gruppen zum Thema „ ÖPNV in der Fläche“  am Beispiel des Bun-
deslandes Hessen; Berlin 1997. In ihre Untersuchung wurde einbezogen: die Politikebene (Partei-
en/Fraktionen im Landtag, Landtag, Ministerien), die Ebene der Verkehrsersteller (Verkehrsverbünde, Ver-
kehrsunternehmen) und die Interessenverbände.

573 Das Netzwerkpotenzial entspricht der Summe aller „ Kanäle“  zu relevanten politischen Akteuren. In welchem
Ausmaß dieses Potenzial tatsächlich genutzt wird, hängt wiederum von der Qualität der Inhouse-Lobbyisten
ab. Insofern besteht ein Spannungsverhältnis: Wenn ein kleineres Netzwerkpotenzial besser genutzt wird als
ein größeres, können im Ergebnis die Chancen für Lobbyerfolge steigen.
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Anzahl der Inhouse-Lobbyisten

Qualität des Beziehungsnetzwerks

Effektives
Netzwerk-
potenzial

niedrig

hoch

Abbildung 50: Graphische Darstellungsmöglichkeit des Netzwerkpotenzials574

2.2 Qualitative Analyse der Organisationsstruktur des Unternehmens;575

2.3 Analyse von potenziellen unterstützenden Verbänden, Ministerialabteilungen und wei-

teren Politikakteuren (im Hinblick auf eine weitere Steigerung der eigenen Schlagkraft);

2.4 Fakultativ: Einbindung von Lobby-Consulting-Firmen;

Schritt 3 Eigenes Lobbying: Durchführung der Maßnahmen und Überprüfung der 
    Zielerreichung in Abstimmung mit befreundeten Verbänden

3.1 Einsatzplanung der Lobbyinginstrumente (abgestimmt auf die jeweilige Politikebene

und das bearbeitete Politikfeld);576

3.2 Abstimmung des Vorgehens mit Kooperationspartnern;

3.3 Kontrolle der Wirkung der eigenen Lobbyaktivitäten (in Abstimmung mit den Koope-

rationspartnern);

3.4 Beobachtung der Reaktionen und Aktivitäten der „Gegenseite“ ;

3.5 Ggf. Rückkopplung zu vorherigen Stufen im Prozess;

Anmerkung: Die Rückkopplung kann z. B. darin bestehen, dass im Laufe dieses Prozes-

ses organisatorische Änderungen durchgeführt werden, wenn die geplanten Ziele nicht

                                               
574 Eigene Darstellung. Die beiden eingezeichneten Punkte charakterisieren zwei Möglichkeiten für den „ Wert“

der für die Organisation tätigen Inhouse-Lobbyisten. Dabei handelt es sich um Durchschnittswerte: Die Ein-
ordnung in der X-Achse hängt von der durchschnittlichen „ Güte“  der persönlichen Beziehungsnetzwerke der
Inhouse-Lobbyisten ab. Dies ist eine Größe, die schwer qualitativ (Bedeutung der Kontakte im politischen
Prozess) zu erfassen ist. Darüber hinaus ist zu beachten, dass persönliche Kontakte nur sehr begrenzt veröf-
fentlicht werden – somit in der Praxis schwer zu erfassen sind.

575 Diese Beurteilung sollte vor dem Hintergrund erfolgen, dass die elementare Voraussetzung für eine erfolg-
versprechende Lobbyarbeit in dauerhaften, stabilen Beziehungen besteht. Kontraproduktiv wirken hier z. B.
der häufige Wechsel der Organisationsstruktur gepaart mit hoher Personalfluktuation.

576 Beispielhaft dargestellt bei Rößler, Michael: Einflußnahme auf die politische Entscheidungsfindung im Un-
ternehmensinteresse der Bahn (Schriftlicher Leistungsnachweis im Rahmen der Einführung in die Laufbahn
des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes der Deutschen Bundesbahn); Frankfurt 1993, Anlage 2 (Akti-
onsprogramm gegen Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der Bahnen).
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erreicht werden sollten. Eine Rückkopplung kann sich auch dann ergeben, wenn die

„Gegenseite“  in einem relevanten Politikfeld eine politische Kampagne startet, die den

eigenen Zielerreichungsgrad beeinflusst. Allerdings können sich bestimmte Fehlent-

wicklungen nur mit sehr großem Aufwand korrigieren lassen. Dies gilt um so mehr, je

eher ihre Ursache auf strategische Fehlentscheidungen zurückzuführen sind.577

Schritt 0

Politikfeld-
analyse

Auswahl des relevanten Politikfeldes
Bedeutung für den

Unternehmenserfolg
Beteiligte Politikakteure

(Aktivitäten, Interessen etc.)

Analyse des organisatorischen Rahmens

Analyse der
Inhouse-Lobbyisten

Analyse der
Organisationsstruktur

Analyse potenzieller
Unterstützer

Eigenes Lobbying

Einsatzplanung der
Lobbyinstrumente
und des Personals

Abstimmung mit den
Kooperationspartnern

Wirkungskontrolle
Beobachtung der

„ Gegenseite“

Charakter der
Entscheidungen

Strategisch

OperativRückkopplung

Abbildung 51: Vorschlag einer Lobbying-Konzeption578

Die zu treffenden Entscheidungen haben um so mehr operativen Charakter, je stärker

sie im Rahmen der unmittelbaren Steuerung des laufenden Lobbying-Prozesses erforderlich

sind. Dies kann beispielsweise die leistungs- und kostenoptimale Kombination der eingesetz-

ten Lobbying-Instrumente sein. Dagegen hat die grundsätzliche Entscheidung über den Stel-

lenwert des eigenen Lobbyings im Rahmen der Unternehmenspolitik strategischen Charakter.

                                               
577 Beispielsweise kann es sich als strategische Fehlentscheidung erweisen, wenn man sich beim Aufbau seines

Netzwerkpotenzials auf eine bestimmte Partei A konzentriert, die momentan in der Regierungsverantwortung
steht. Im Falle eines Wahlsieges der Partei B müsste dann - unter hohem Aufwand - ein effektives Bezie-
hungsnetzwerk der Inhouse-Lobbyisten neu aufgebaut werden. Die Überparteilichkeit sollte daher eine stra-
tegische Selbstverständlichkeit eines eigenen Lobbykonzeptes sein - politikebenenübergreifend.

578 Quelle: Eigene Überlegungen. Die Analyse des organisatorischen Rahmens kann Teil einer umfassenden
Unternehmensanalyse sein, in die alle Ressourcen und Unternehmensbereiche einzubeziehen sind. Dadurch
sollen die unternehmerischen Stärken und Schwächen bewertet werden. Dazu kann auch der Vergleich mit
den Konkurrenten auf den relevanten Märkten gehören. Vgl. Ulrich, Peter; Fluri, Edgar: Management; St.
Gallen, Basel 1991, Seite 117f.
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21.2 Harte Faktoren

Hierzu zählen diejenigen Faktoren, die direkt oder indirekt von der Unternehmens-

struktur abhängen. Sie sind in der vorgeschlagenen Lobbykonzeption dargestellt.

21.2.1 Organisation

Stabilität!
Unter Organisation versteht man die Gesamtheit aller formalen Regelungen, die erfor-

derlich sind, um ein Unternehmen zu strukturieren und die Aktivitäten seiner Mitarbeiter zu

koordinieren.579 Diejenigen Mitarbeiter, die im politischen Umfeld des Unternehmens agieren,

sollten demnach in dessen Organisation eingebunden sein. Unabdingbare Voraussetzung für

den Aufbau stabiler Beziehungsnetzwerke ist eine stabile Organisation, die nicht ständig Ver-

änderungen unterzogen wird.580 Je stabiler eine Organisation ist, desto besser werden die

Chancen, dass sich dauerhaft stabile Beziehungen zu politischen Akteuren außerhalb des Un-

ternehmens aufbauen – vorausgesetzt, dass die Personalfluktuation gering bleibt. Ein häufiger

Wechsel in Schlüsselpositionen, die für Kontakte mit Akteuren im bahnpolitischen Umfeld

wichtig sind, kann die Erfolgschancen eigener politischer Einflussnahmeversuche verringern

und die Akzeptanz des Unternehmens im Umfeld gefährden. Dieser Punkt wurde in den Ex-

pertengesprächen – im Hinblick auf die DB AG – oft kritisch zur Sprache gebracht.

Es ist dabei eine Selbstverständlichkeit, dass diejenigen Mitarbeiter, die mit Akteuren

aus dem Bereich der Politik in Verhandlungen und Gesprächen Positionen des Unternehmens

vertreten, auch mit den dafür erforderlichen Entscheidungskompetenz ausgestattet sind. Unter

diesem Aspekt sind Bestrebungen, die Kompetenzen vor Ort zu stärken, zu begrüßen.

21.2.2 Unternehmenskonzept

Planungssicherheit!
Aus der Stellung der DB AG als quasi-öffentliches Unternehmen resultiert, dass ihre

unternehmenspolitischen Entscheidungen und ihre Planungsabsichten Auswirkungen auf sehr

viele politischer Akteure in Deutschland haben. Demzufolge spielt es für viele dieser Akteure

eine Rolle, welches unternehmerische Konzept die DB AG verfolgt, bzw. welche Bedeutung

der Schienenverkehr in Deutschland zukünftig spielen soll.581 Einige Interviewpartner bemän-

gelten in diesem Zusammenhang, dass es seitens der DB AG nur begrenzt Aussagen darüber

                                               
579 Vgl. ebenda, Seite 171.
580 Darüber hinaus haben häufige Umorganisationen weitere negative Folgen: Viele Mitarbeiter eines Unter-

nehmens, dass häufig seine Organisationsstruktur ändert, wenden einen Teil ihrer Arbeitszeit für Tätigkeiten
auf, die der Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes dienen. In einer von Angst um den Verlust des eigenen Ar-
beitsplatzes geprägten Unternehmenskultur kann und wird dies die Produktivität der betroffenen Arbeits-
kräfte bzw. des Unternehmens insgesamt beeinträchtigen.

581 Ein leitender DB-Mitarbeiter brachte diese Problematik auf den Punkt, als er im Interview sagte: „ Man muss
berücksichtigen, dass im Bereich des Verkehrswegebaus ein politisches Mehrebenensystem vorhanden ist.
Das Bild, was ‚die Bahn soll’ , wirkt sich stark auf die entsprechenden raumordnungspolitischen Konsequen-
zen aus: Will man die ‚8’ ? Dann bräuchte man Regionen und Kommunen nicht oder kaum in entsprechende
politische Bemühungen um Streckenbau, bzw. in Lobbying ‚pro Schiene’  einzubinden. Will man ein Flä-
chenbahnmodell ähnlich wie in Sachsen-Anhalt? Dann ist es erforderlich, alle politischen Ebenen in einer
entsprechenden Lobbystrategie zu berücksichtigen.“  Interview Nr. 1, Seite 4.
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gibt, wie sie sich den Schienenverkehr der Zukunft vorstellt. Beispielsweise herrscht Unklar-

heit darüber, welche Bedienungsqualität im Schienengüterverkehr angestrebt ist.

21.2.3 Präsenz auf allen politischen Ebenen und in allen relevanten Arenen

Vorort Ansprechpartner sein!
Damit politische Prozesse und/oder relevante politische Rahmenbedingungen beein-

flusst werden können, ist es unabdingbar, dort präsent zu sein, wo sich relevante Entwicklun-

gen anbahnen und stattfinden. Dies führt zur Forderung, dass die entsprechenden Politikare-

nen, die entsprechenden politischen Akteure sowie der Stand des jeweiligen relevanten politi-

schen Prozessen bekannt sein sollten. Ein großes Defizit kann dann entstehen, wenn be-

stimmte politikebenenspezifische Arenen (z. B. der kommunale Verkehrswegebau) nicht be-

arbeitet werden (z. B. durch Nichtteilnahme an der Arbeit in den Verkehrsausschüssen der

IHK). Da die personellen und organisatorischen Möglichkeiten – selbst eines sehr großen –

Unternehmens begrenzt sind, kann es unter Umständen geboten erscheinen, sein Kontaktpo-

tenzial mit Hilfe von Lobby-Consulting-Firmen oder befreundeten Verbänden zu erhöhen.

Aus Sicht der DB AG spielen beispielsweise die Bahnhofsmanager eine wichtige Rolle, denn

sie haben es im Rahmen ihrer Arbeit mit zahlreichen politischen Akteuren auf der kommuna-

len Politik- und Planungsebene zu tun. Problematisch – und in den Interviews bisweilen be-

mängelt – ist es, wenn Oberzentren mit bedeutenden Hauptbahnhöfen über keinen eigenen

Bahnhofsmanager verfügen. Dadurch wird die Kontaktaufnahme vor Ort stark erschwert.

21.3 Weiche Faktoren

Die hier dargestellten Anforderungen an „weiche Faktoren“  beziehen sich vor allem

auf das Handeln der für ein Unternehmen in der Öffentlichkeit oder im politischen Raum auf-

tretenden Mitarbeiter. Darin kommen strategische Grundhaltungen zum Ausdruck, an wel-

chen Prinzipien bzw. gemeinsamen Werthaltungen sich die im Rahmen des Lobbying tätigen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren, um die im politischen Umfeld auftretenden

Probleme zu bewältigen.582 Das dargestellte Lobby-Konzept wird in allen seinen Phasen von

weichen Faktoren überlagert. In diesen Abschnitt gehen dabei die im Rahmen der durchge-

führten Analyse des Bahnumfelds gewonnenen Erkenntnisse ein. Ebenfalls berücksichtig

werden die Statements der DB-Mitarbeiter.

                                               
582 Auf dieser Ebene des „ normativen Managements“  geht es vor allem um die „ angemessene Bewältigung von

unternehmungspolitischen Wert- und Interessenkonflikten.“  Nach ULRICH/FLURI steht diese Form des
Managements gleichrangig neben dem strategischen und operativen Management. Vgl. ebenda, Seite 20f.
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21.3.1 Dialogorientiertes Kommunikationsverhalten

Unterstützung der Anspruchsgruppen und Gesprächspartner sichern!
Bei den durchgeführten Befragungen im Bahnumfeld kam immer wieder zum Aus-

druck, dass die Dialogorientierung eigener politischer Aktivitäten erfolgsfördernd wirkt. Poli-

tische Akteure, die z. B. von unternehmenspolitischen Entscheidungen der DB AG betroffen

werden, haben mehrfach den Wunsch geäußert, im Vorfeld der Bekanntgabe dieser Entschei-

dungen gehört zu werden. Es geht dabei nicht um ein „ Mitentscheiden“ , sondern darum, dass

den betroffenen politischen Akteuren frühzeitig die Gelegenheit gegeben wird, eigene Stand-

punkte in die Entscheidungsfindung einzubringen. Als äußert problematisch wurde es daher

angesehen, wenn Entscheidungen bloß verkündet werden. Die Abstimmung und Begründung

unternehmenspolitischer Maßnahmen im Vorfeld von weitreichenden Entscheidungen er-

scheint geboten, da sie die Akzeptanz und das Verständnis dieser politischen Akteure fördert.

Das Gefühl, wichtig zu sein und ernst genommen zu werden, spielt eine wichtige Rolle.

Allerdings sollte die Anforderung der „Dialogorientiertheit“  auch für die „ andere Sei-

te“ 583 gelten. Bei den Expertengesprächen kam immer wieder zum Ausdruck, dass im Bereich

vieler Politikakteure immer noch das Bild der „ Bundesbahn“  in den Köpfen besteht. Dies

führt dazu, dass von einigen Politkern eine jahrzehntelang vorhandene Forderungsmentalität

weitergepflegt wird, die zwangsläufig zu Konflikten mit der seit mehr als 7 Jahren als privat-

wirtschaftliches Unternehmen agierenden DB AG führen muss. Problematisch wird dies be-

sonders dann, wenn der Eindruck entsteht, dass politische Entscheider, die die Bahnreform im

Bundestag und im Bundesrat beschlossen haben, wichtige Elemente davon nicht verstanden

haben. Die noch vorhandene Unkenntnis über die Situation im Schienenverkehr nach 1993 zu

beseitigen, ist dabei eine wichtige Aufgabe für das politische Marketing der DB AG.

21.3.2 Systematische Pflege von Beziehungsnetzwerken

Den eigenen Aktionsradius multiplizieren!
Der Aufbau und die Pflege des eigenen Beziehungsnetzwerks wurde von fast allen be-

fragten politischen Akteuren als Selbstverständlichkeit bezeichnet. Element dieser Grundhal-

tung kann es auch sein, die jeweiligen individuellen Beziehungsnetzwerke der Inhouse-

Lobbyisten zu vergleichen oder z. B. in Form einer Datenbank aufzubereiten. Durch eine sol-

che professionelle Form des Kontaktmanagements kann nach dem Motto „das Ganze ist mehr

als die Summe seiner Teile“  die eigene Schlagkraft erhöht werden. Aufgrund des sensiblen

Charakters des Beziehungsmanagements ist die Koordination der Beziehungsnetzwerke der

Inhouse-Lobbyisten unter Beachtung der unentbehrlichen Voraussetzung der Vertraulichkeit

eine Aufgabe des Top-Managements.

                                               
583 Die Verhandlungs- und Gesprächspartner der DB AG.
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21.3.3 Kooperation

Aktionspotenzial erweitern!
Der Schienenverkehr verfügt über eine Vielzahl von Verbänden, Politikern und sons-

tigen politischen Akteure, die von ihrem Interessenhintergrund bahnaffin geprägt sind. Viele

dieser Akteure sind gegenüber manchen Ausprägungen der Unternehmenspolitik der DB AG

kritisch eingestellt. Die Einstellung, Kritik als Beitrag zu einer Verbesserung aufzufassen,

sollte oberste Priorität beim Umgang mit politischen Akteuren haben. Gegenüber den Bun-

desbahnzeiten besteht der Eindruck, dass die DB AG eine Politik der Öffnung zeigt. Dies

wurde vor allem bei den auf der Bundesebene geführten Interviews begrüßt. Große Potenzia-

le, die eigene Schlagkraft zu stärken, scheinen auf den unteren Politikebenen vorhanden zu

sein. Hier bieten sich z. B. die großen bahnaffinen Verbände Pro Bahn, VDC, BDEF als Ko-

operationspartner an, die zum Teil über Organisationsstrukturen verfügen, die den politischen

Ebenen entsprechen. Allerdings sind die quantitative und die qualitative Eignung der Organi-

sationseinheiten dieser bahnaffinen Verbände zu analysieren, damit Kooperationen auf Lan-

des- regionaler oder kommunaler Ebene, im Einzelfall erfolgreich sein können.

21.3.4 Positive Grundeinstellung zum eigenen Verkehrsmittel

Vorbild sein!
Die Nutzung oder die Nichtnutzung desjenigen Verkehrsmittels, für das leitende Mit-

arbeiter von Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Öffentlichkeit und im politischen Raum

eintreten, kann sich das Image des Eisenbahnverkehrsunternehmens auswirken. CERWENKA

weist in diesem Zusammenhang auf das widersprüchliche Verhalten vieler Manager von eu-

ropäischen Bahnen hin. „Nahezu alle höheren Chargen diverser europäischer Bahnmanage-

ments bzw. öffentlicher Verkehrsunternehmen benutzen für kurze dienstliche Wege einen

Dienstwagen, für lange Strecken das Flugzeug und diskreditieren auf diese Weise ihr eigenes

Produkt, und zwar – auf konkretes Nachfragen hin – stets und ausnahmslos mit der Unter-

vier-Augen-Begründung, daß sie mit ihrem eigenen Produkt zu langsam vorankommen.“ 584

In diesem Sinne ist mit einer negativen öffentlichen Wirkung zu rechnen, wenn leiten-

de Bahnmitarbeiter nicht das eigene, sondern konkurrierende Verkehrsmittel für die Erledi-

gung ihrer dienstlichen Angelegenheiten nutzen. In der kritischen Öffentlichkeit kann so der

Eindruck entstehen, man sei nicht vom eigenen Verkehrsmittel überzeugt. Bei aller Vorsicht,

mit der pauschale Urteile zu würdigen sind, kann es geboten erscheinen, bei der Gestaltung

ihres persönlichen Arbeitspensums – vor allem wenn der Mitarbeiter im öffentlichen Raum

auftritt – die möglichen Reaktionen der kritischen Öffentlichkeit auf das eigene Verkehrsmit-

telwahlverhaltens in der Planung der Arbeitsabläufe einbeziehen.585

                                               
584 Cerwenka, Peter: Die Berücksichtigung von Neuverkehr bei der Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen,

in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, Heft 4 1997, Seite 222.
585 Man spiele einmal folgendes Gedankenexperiment durch: Ein Controller C aus dem Leitungsbereich des

Daimler-Chrysler-Konzerns schlägt vor, für die Mitarbeiter der Leitungsebenen 1 und 2 als Dienstwagen je-
weils einen BMW 735i anzuschaffen. Nach seinen Berechnungen ließe sich durch diese betriebswirtschaft-
lich motivierte Investition aufgrund harter aber erfolgreicher Verhandlungen mit dem Key Account Mana-
gement der BMW AG, die zu sehr günstigen Kosten geführt haben, jährlich ein hoher Betrag X einsparen.
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21.3.5 Offensives Eintreten für die Stärken des eigenen Verkehrsmittels

Selbstbewusstsein zeigen!
Die Tatsache, dass die DB AG einer z. T. sehr kritischen Berichterstattung in den Me-

dien ausgesetzt ist, sollte nicht davon abhalten, offensiv von ihren Stärken zu sprechen. Bei-

spielhaft kann dies an der Umweltfreundlichkeit des Schienenverkehrs dargestellt werden:
�

 Oft wird auf schwach ausgelastete Nahverkehrszüge hingewiesen, um die Umweltfreundlichkeit des Schie-
nenverkehrs in Frage zu stellen. Eine sinnvolle Antwort auf diese Kritik kann darin bestehen, diese Kritik an-
zunehmen und zu akzeptieren. Gleichzeitig erscheint es geboten, darüber hinaus z. B. auf den geplanten Ein-
satz moderner, umweltfreundlicher Fahrzeuge hinzuweisen.

�
 Von Seiten der Automobilverbände wird oft bestritten, dass nennenswerte Anteile des Straßenverkehrsauf-

kommens auf die Schiene verlagert werden könnte. Hier ist z. B. die DB Netz AG gefordert, wenn es darum
geht, die Kapazität des Schienennetzes deutlich zu erhöhen. Wenn ein entsprechendes, leistungsfähiges
Netznutzungskonzept erarbeitet wurde, dann sollte es auch in der Öffentlichkeit deutlich zur Sprache ge-
bracht werden. Die Strategie „ Netz 21“  bietet dafür sicher eine gute Gelegenheit.

Wenn sich die spezifischen Umweltkennziffern des Schienenverkehrs mit steigender

Auslastung verbessern, trägt dies (wenn Kunden zum Umsteigen von der Straße auf die

Schiene bewegt werden können) zur Reduktion der Umweltbelastungen durch den Verkehrs-

bereich insgesamt bei.586 Wenn Schienenverkehrsunternehmen erfolgreich am Markt agieren,

kann dies einen Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastungen des Verkehrs insgesamt

leisten. Mittelbar kann auch die erfolgreiche Lobbyarbeit für die Schiene einen Beitrag dazu

leisten. Im der Raumordnung geht es z. B. darum, die Rahmenbedingungen so zu beeinflus-

sen, dass die Zugangsmöglichkeiten zur Schiene (und zum sonstigen öffentlichen Verkehr)

verbessert werden. Dadurch können sich die Wettbewerbsbedingungen für die Schiene

verbessern, indem die Systemzugangszeit verringert wird und die Bevölkerungswanderung an

Orte mit guter Schienenerschließung gefördert wird.

21.4 Exkurs: Strategische Öffentlichkeitsarbeit in der Automobilindustrie587

21.4.1 Zielsetzung

Um zu verdeutlichen, welche strategischen Hintergründe als Basis für Einflussnahme-

versuche auf politische Entscheider dienen können, erfolgt an dieser Stelle eine Betrachtung

der Öffentlichkeitsarbeit von Automobilherstellern. Vor dem Hintergrund zunehmender ge-

sellschaftlicher Kritik am Automobil und an den Folgewirkungen seines Gebrauchs verän-

derten sich gegen Ende der 90er Jahre die strategischen Zielsetzungen der Öffentlichkeitsar-

beit der Automobilproduzenten. Strategische Öffentlichkeitsarbeit nutzt „ systematisch die

                                                                                                                                      
Der Autor dieser Arbeit äußert an dieser Stelle vorsichtig die Vermutung, dass dem Controller C nahe gelegt
werden könnte, sich einen anderen Arbeitgeber zu suchen.

586 Auf welche Art und Weise die Automobilhersteller mit der am Auto vorgebrachten Kritik im Rahmen ihrer
Öffentlichkeitsarbeit umgehen, ist Gegenstand des Exkurses „ Strategische Öffentlichkeitsarbeit in der Auto-
mobilindustrie“  im folgenden Abschnitt.

587 Dieser Abschnitt enthält eine Auszüge aus einem gleichnamigen Bericht. Vgl. dazu: Meinig, Wolfgang;
Rosenburg, Lars Torge: Strategische Öffentlichkeitsarbeit in der Automobilindustrie, in: PR-Magazin 9/97,
Seite 35 bis 42. Damit ein Vergleich mit dem hier entworfenen Lobbying-Konzept ermöglicht wird, befindet
sich dieser Abschnitt nicht in Teil III dieser Arbeit, sondern an dieser Stelle. Allerdings behandelt der ausge-
wertete Bericht lediglich die externe Kommunikation – nur begrenzt die politische Lobbyarbeit. Da aber die
externe Kommunikation im Rahmen des Einsatzes der Lobbyinginstrumente eine wichtige Rolle spielt,  kann
eine Gegenüberstellung von strategischen PR-Konzepten der Automobilhersteller und einem strategischen
Lobbying-Konzept für die Deutsche Bahn AG durchaus lohnend sein.
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Funktionsgesetzlichkeiten differenzierter Gesellschaften“  und versucht „die gesellschaftlichen

Rahmenbedingungen, denen eine Unternehmung und ihre Produkte ausgesetzt sind, absatzori-

entiert zu beeinflussen.“ 588 Ausgehend von dieser Definition werden der Öffentlichkeitsarbeit

von Automobilherstellern zwei wesentliche Funktionen zugeschrieben:
�

 Informationsfunktion
im Hinblick auf neue Produkte. Dadurch sollen Hindernisse im automobilbezogenen Konsumprozess besei-
tigt werden. MEINIG spricht von einer „ Hinstimmung“  des Konsumenten auf die Bedürfnisse.589

�
 Akzeptanzfunktion

im Hinblick auf die Erzielung öffentlicher Akzeptanz gegenüber dem Unternehmenshandeln. Zu beachten
sind die öffentlichen Einstellungen gegenüber dem Automobil und der Automobilindustrie. Eine weitere
Unterfunktion besteht in der Gestaltung des Marken- und Unternehmensimages.590

21.4.2 Kritik am Automobil und an den Automobilherstellern

Das Image des Automobils ist von polarisierenden Ausprägungen gekennzeichnet. Für

die Einen ist es „der Deutschen liebstes Kind“ , für Andere ist es der „Umweltverschmutzer

Nr. 1“ . In der Öffentlichkeitsarbeit der Autoproduzenten ist somit zu beachten, dass in der

öffentlichen Meinung Einstellungen anzutreffen sind, die sich für den Automobilabsatz stö-

rend auswirken können. Bei den drei wesentlichen Aspekten handelt es um:
�

 Negative Umweltwirkungen des Automobils;591

�
 Arbeitsplatzabbau in der Automobilindustrie;

�
 Skepsis gegenüber marktwirtschaftlichem Handeln der Automobilindustrie;592

Dieser Kritik stehen jedoch marktwirtschaftliche Funktionsgesetzlichkeiten entgegen.

Es lässt sich aus dieser Perspektive nicht herleiten, dass Automobilhersteller „ moralische

Vorleistungen für den Umweltschutz und für die Arbeitsplatzsicherung“  erbringen sollen. Die

„Ökonomisierung des Alltags“  ist ferner sozialen oder kommunikativen Prozessen, nicht je-

doch dem Unternehmenshandeln im Wettbewerb, zuzuschreiben. Die klassische Öffentlich-

keitsarbeit versucht dieser „Entkoppelung von Markt und Moral“  dadurch zu begegnen, dass

sie ein System von wünschenswerten Wirklichkeiten konstruiert, die unabhängig von den

realen Gegebenheiten ist und durch spielerischen Umgang mit den Codes593 sozialer Teilsys-

teme gekennzeichnet ist. Kurz: Sie sagt wohltätig und meint gewinnmaximal. Zunehmend

wird diese doppelte Codierung der Öffentlichkeitsarbeit der Automobilhersteller erkannt.594

                                               
588 Ebenda, Seite 35.
589 Vgl. Meinig, Wolfgang: Kundenbindung durch „ vollkommene Kommunikation“ , in: Meinig, Wolfgang

(Hrsg.): Auto-Motive 95; Bamberg 1995,  Seite 131f.
590 Das Image und die Einstellungen sollen das Konsumentenverhalten indirekt beeinflussen. Dieser Effekt lässt

sich jedoch nur schwer quantifizieren. Zur Imagepositionierung von Automobilmarken vgl. Meinig, Wolf-
gang: Das Management von Kundenzufriedenheit als Problem und Aufgabe in der Automobilwirtschaft;
Bamberg 1994, Seite 128ff.

591 Danach gilt das Automobil als Zerstörer der Ozonschicht. Außerdem verursache es den Verkehrsinfarkt und
verstopfe die Städte. Das Automobil gefährde ferner durch den von ihn verursachten Lärm und durch seine
sonstigen Emissionen die Gesundheit. Darüber hinaus gibt es noch weitere ökologisch begründete Kritik am
Automobil.

592 Vgl. dazu ausführlicher im ausgewerteten Bericht, Seite 36f.
593 Vgl. zum Thema Codierung in der ökologischen Kommunikation: Luhmann, Niklas: Ökologische Kommu-

nikation – Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?; Opladen 1986,
Seite 75 bis 88. Nach LUHMANN bestehen Codes „ aus einem positiven und einem negativen Wert und er-
möglichen die Umformung des einen in den anderen. Sie kommen durch eine Duplikation der vorgefundenen
Realität zustande und bieten damit ein Schema für Beobachtungen an, innerhalb dessen alles, was beobachtet
wird, als kontingent, das heißt: als auch anders möglich, erscheint“ . Ebenda, Seite 266.

594 Vgl. Meinig, Wolfgang; Rosenburg, Lars Torge: Strategische Öffentlichkeitsarbeit in der Automobilindust-
rie, in: PR-Magazin 9/97, Seite 37ff. Dort werden ferner die Ergebnisse einer Befragung von Automobilher-
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21.4.3 Reaktion: Strategische Öffentlichkeitsarbeit

MEINIG/ROSENBURG gehen davon aus, dass die sachliche Grundlage dafür vor-

handen ist, dass sich das Image des Autos und der Automobilindustrie wieder verbessern

können. Sie führen in diesem Zusammenhang die Fortschritte bei der Reduktion der spezifi-

schen Verbrauchswerte bei den einzelnen Automobilen sowie die Selbstverpflichtung der

Automobilindustrie, bis den Flottenverbrauch von 1990 bis 2000 um 25 Prozent zu senken.595

Ein weiterer positiver Aspekt ist nach Auffassung der Autoren der Rückgang der Zahl der

Verkehrstoten, der auf Verbesserungen bei der passiven Fahrzeugsicherheit zurückzuführen

ist. Die Automobilindustrie änderte die Strategie ihrer Öffentlichkeitsarbeit aber nur zögerlich

und setzte weiterhin verstärkt auf Information und Markenpositionierung.

Sinnvoll erscheint jedoch, dass die Öffentlichkeitsarbeit auf zentrale und länger wir-

kende gesellschaftliche Rahmenbedingungen abzielen sollte. Andere Maßnahmen zielten zu

sehr auf den flüchtigen kurzfristigen Unternehmenserfolg. Die wichtigste gesellschaftliche

Rahmenbedingung ist demnach die verbreitete Skepsis gegenüber marktwirtschaftlichem
Handeln. Daraus lassen sich zahlreiche ökologisch motivierte Vorwürfe ableiten.596

Gefordert sei eine Öffentlichkeitsarbeit der Autohersteller, die „über die Funktionsge-

setze des Marktes aufklären und zeigen [muss, dass] die Vorwürfe, die gegenüber ihnen und

ihren Produkten erhoben werden, nicht an die Wettbewerbsteilnehmer, sondern an die Wett-

bewerbsgestalter, das heißt die Politik, zu richten sind“ .597 Die Zielsetzung dieser Art von Öf-

fentlichkeitsarbeit besteht darin, die Automobilhersteller vom moralischen Druck zu entlasten,

der von Teilen der kritischen Öffentlichkeit ausgeübt wird. Dadurch kann die potenziell „ un-

glaubwürdige Vermischung“  ökonomischer und moralischer Codierungen umgangen werden.

„ Indem eine aufklärerische Öffentlichkeitsarbeit die Legitimationsverantwortung für das

Handeln der Automobilhersteller – argumentativ abgesichert durch eine funktionale Gesell-

schaftsanalyse – an die Wettbewerbsgestalter zurückgibt, macht sie sich zum Verbündeten

einer ökologisch und sozial sensiblen Öffentlichkeit und nimmt die Politik in die Pflicht, Ord-

nungsregeln zu formulieren, die die externen Effekte der Automobilnutzung und –produktion

begrenzen. In dem Maße, in dem es der so herausgeforderten Politik dann gelingt, eine Inter-

nalisierung externer Effekte durchzusetzen, verbessert sich das Meinungsklima gegenüber

dem Automobil und seinen Herstellern“ .598

Die zweite Funktion strategischer Öffentlichkeitsarbeit besteht darin, dass es den Au-

tomobilherstellern möglich sein soll, politische Prozesse zu beeinflussen. Danach muss die

                                                                                                                                      
stellern nach der Ausgestaltung ihrer Öffentlichkeitsarbeit dargestellt. Geringe Bedeutung wird dabei der po-
litischen Einflussnahme beigemessen. Die Autoren führen dies darauf zurück, dass sich die befragten Unter-
nehmen nur äußerst ungern zur direkten politischen Einflussnahme bekennen.

595 ILGMANN gibt zu bedenken, dass selbst bei einer deutlichen Reduktion der spezifischen Kraftstoffverbräu-
che zwischen 1987 und 2010 (Pkw um 13 Prozent, Lkw im Fernverkehr um 19 Prozent und Lkw im Nahver-
kehr um 26 Prozent) aufgrund des Verkehrswachstums mit einer Zunahme aller CO2-Emissionen im Bereich
des Straßenverkehrs gerechnet werden muss. Der Autor bezieht sich auf das Trendszenario einer unveröf-
fentlichten Studie des Ifo-Institutes, die 1993 die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen preispolitischer
Maßnahmen zur CO2-Reduktion im Verkehr untersuchen sollte. Vgl. Ilgmann, Gottfried: Gewinner und Ver-
lierer einer CO2-Steuer im Güter- und Personenverkehr; Ottobrunn 1998, Seite 29ff.

596 Nach MEINIG/ROSENBURG besteht die klassische Öffentlichkeitsarbeit darin, zu beschwichtigen und die
externen Effekte des eigenen unternehmerischen Handelns zu verharmlosen.

597 Ebenda, Seite 40.
598 Ebenda, Seite 40f.
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„Öffentlichkeitsarbeit der Automobilhersteller (...) politische Entscheidungsprozesse und Ge-

setzgebungsverfahren so beeinflussen, daß externe Effekte der Automobilnutzung und –pro-

duktion wettbewerbsneutral internalisiert werden können. Die Glaubwürdigkeitsgewinne, die

sich aus diesem Handeln ergeben, sind kommunikativ zu verstärken“ . Für die Öffent-

lichkeitsarbeit erwächst die notwendige Anforderung, dass sie „politisch kompetent“  werden

muss. Das bedeutet, dass die relevanten politischen Entscheidungsprozesse analysiert und

Wege und Mittel zu deren Beeinflussung generiert werden müssen. Für die Automobilher-

steller ergibt sich daraus eine doppelte Dividende:
�

 Politisch kompetente Öffentlichkeitsarbeit fördert absatzunterstützende Gesetzgebungsverfahren bzw. ver-
hindert politische Über- und Fehlreglementierungen.

�
 Die jeweiligen Autoproduzenten erhöhen ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie sich zu den  externen Effekten, die

von ihren Produkten ausgehen, bekennen und sich gleichzeitig darum bemühen, dass diese Effekte für die
Produkte der gesamten Branche internalisiert werden sollen. Getreu dem Motto „ Tue Gutes und rede dar-
über!“ . Dies bezieht sich auf solche wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die zu Lasten der Allgemeinheit
gehen.599

21.5 Handlungsoptionen

In diesem Abschnitt werden die bisher gewonnenen Erkenntnisse und Empfehlungen

auf ein politikebenenspezifisches Vorgehen im Unternehmensinteresse der DB AG im Politik-

feld Raumordnung (am Beispiel bestimmter strategischer Zielsetzungen) übertragen.

Bundesebene
M ö g l ich e  A k te u re  b e i        : A n g es ie d el t au f K o n ze rn e b en e  ( z .B .  M , T U )

Q u al if ik a t io n     R au m p la n u n g ,  V erk e h rs p la n u n g , D ia lo g o rie n t iert e
  K o m m u n ika tio n ,  „ G u te K an ä le “  z u m  B M V B W

Z iele    E in f lu s sn a h m e  au f  N o v el l ie ru n g  d e s  B a u R O G

B eisp ie le   E rw ei te ru n g  d e s K a ta lo g s d er  u m lag e fä h ig e n  
  v erk eh r lic h e n  E rsc h lie ß u n g s a n la g e n  (§  1 27  B a u G B )

    E rs c h l ieß u n g sp f lic h t a u c h  d u rc h  G u m m i- Ö V /S ch ien e

 F es tleg u n g  vo n  M in d e s t- Q u a li tä ts sta n d a rd s f ü r Ö P N V
 (R O G )

B ed e u tu n g    V e rb es se ru n g  d e r  E r re ich b a rk ei t vo n  H a lte p u n k te n  d es
  S c h ien e n v e rke h rs ve rb e s se rt U n te rn e h m e n s e rf o lg

P räs e n z v o r  O rt   Un t ern e h m e ris c h e  M ö g l ic h k e it e n  g u t

P a rtn er    B M V B W , b a h n a ffin e  V erb ä n d e  

S in n v o ll   W e ite rer  sy s te m a tisc h er  N et zw erka u fb au  u n d  -p fle g e

V e rb ü n d e te   B ah n a ffin e  V e rb ä n d e , U B A

   K o n ta k te z u  B u n d e s p o l i tik  (via  M , T U  o d er  V )  

  D ialo g o rie n tie ru n g  u n d  O ffe n h e it

  B es e itig u n g  u n t e rn e h m e n s in te rn er  S tö rg rö ß e n

                                               
599 Vgl. ebenda, Seite 41. Von dort stammen auch die zitierten Textpassagen.
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Landesebene Kommunale Ebene

Qualifikation   Raumplanung, Verkehrsplanung, Dialogorientierte
  Kommunikation, „Gute Kanäle“ in die Landes- und
  Regionalpolitik und in das Unternehmen 

Mögliche Akteure bei         : Angesiedelt bei ML 

Ziele   Festlegung/Verschärfung von Entwicklungszielen

Beispiele   Obergrenzen für Entwicklung in Zwischenräumen

 Berlin-Brandenburg

Probleme   Kommunale Planungshoheit, Entwicklungsdruck

 Lokale Politikprozesse von „oben“ kaum beeinflussbar

Bedeutung   Ost Zersiedelung verhindern
  West Lenkung weiterer Entwicklung zur Schiene

Präsenz vor Ort  Unternehmerische Möglichkeiten begrenzt

Partner   Ministerien, Regionale Planungsversammlungen,
  Verbände, Regierungspräsidien

Sinnvoll   Systematischer Netzwerkaufbau Land/Region

Verbündete   Bahnaffine Verbände, Fachabteilungen in Ministerien, 
  Nahverkehrszweckverbände

   Kontakte zu Landespolitik (via ML oder RB)  

  Dialogorientierung und Offenheit

  Beseitigung unternehmensinterner Störgrößen

Anforderu ngen  Ra um planun g, Verkeh rsplan ung, D ialogor ientier te
  Kom m unikation, Kenntnis  der örtl ichen Politik prozes se,
  G ute  Kom m unikation in  das Unterneh me n

Mögliche  Ak teu re bei        : A nges iede lt be i ML oder „ d arun ter “  

Ziele   Einbringen der DB-Position in Abw ägu ngsp roz ess  a ls
  T räger Öffentlich er B elange

Beispiele   Plan fes ts tellungsverfahren (TöB)

 Ko mm un ale Verkehrs in frastrukturplanu ng

Proble me   Kom m unale  Plan ungsh oheit

 Loka le P olitikprozesse vo r O rt be sser bee in flussbar

Bedeutun g   L enkung neuen Ku ndenp ote nzia ls  in die Nähe von
  Haltepunkten

Präsenz vor Ort Unternehmerische Möglichkeiten sehr begrenzt

Partner   Bauämter oder Bauausschüsse, Parteien, Gemeinderat
  Bürgermeister und Landräte

Sinnvoll   Vorhandenes unterstützungswilliges Potenzial 
  analysieren und wo möglich, nutzen

Verbündete   Bahnaffine Verbände sehr präsent und an den lokalen
  Politikprozessen oft direkt beteilig t

  Dialogorientierung und Offenheit auch auf dieser Ebene

  Beseitigung unternehmensinterner Störgrößen

  Eigene Positionen bei IHK einbringen
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21.6 Motivation für verstärktes Engagement im Politikfeld Raumordnung

Partner   Auf mittlerer und unterer Ebene besser nutzen
  IHK-Verkehrsausschüsse

Sinnvoll   DB tritt als modernes „ quasi-öffentliches“ Unternehmen
  auf allen Politikebenen konsequent dialogorientiert auf

Verbündete   Unterstützungspotenzial auf allen Politikebenen

  Konzept „ Wie sieht der Schienenverkehr der DB in
  XX Jahren aus?“

Die unternehmerischen Möglichkeiten der     werden verbessert

Chancen   Verkehrsverlagerung auf Schiene keine Sonntagsrede,
  sondern „ Praxis“

Politische Entscheider setzen weiterhin auf das Auto... 
... falls auf mittlerer und unterer Ebene die systematische Kontaktpflege 
nicht ausgeweitet wird

Gefahr einer „ Absetzbewegung“ der Aufgabenträger, die nicht nur 
auf den Nahverkehr beschränkt bleiben muss

Verbündete werden vergrault durch...
... Kommunikationsstil „ Bundesbahn“

Risiken für Unternehmenserfolg der

Gefahr der Fortsetzung (West) bzw. Wiederholung (Ost) von 
Fehlentwicklungen im Bereich der Siedlungsentwicklung, wenn untere 
Politikebenen der Konkurrenz überlassen werden
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Sinnvoll
Lobbyarbeit 

 Raumordnung

???

  Verlust
             von Markt-
          potenzial
       droht !

Ja, weil ...

Politikebenen
sollten nicht der 
Konkurrenz über-
lassen werden !

Gesellschaft-
       liche Rahmen- 
        bedingungen

               günstig sind !

Schlechte
           Erschließung
       von Baugebieten
    (Standortpolitik)

   Siedlungsentwicklung
fernab von der Schiene

Einsatz für Straßen-
bau erfolgt auf allen
politischen Ebenen

Mit bahnaffinen
Verbündeten kann das

Aktionspotenzial erhöht werden

Nachhaltigkeit
  wird als Leitbild
     immer wichtiger

Unterstützungsbe-
    reitschaft in Politik
       und bei Verbänden

Abbildung 52: Argumente für raumordnungspolitisch motivierte Lobbyarbeit600

                                               
600 Quelle: Eigene Überlegungen und Darstellung.
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Teil 5: Schluss

22 Zusammenfassung und Ausblick

Die Eisenbahn war vor langer Zeit das bedeutendste Landverkehrsmittel. Heute domi-

nieren Pkw und Lkw. Unter dem Aspekt der strategischen Bedeutung von Lobbyarbeit bei der

Gestaltung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen wurden folgende Entwicklungen

dargestellt:

Historische Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen

1. Durch enormes persönliches Engagement machten Protagonisten die Vorteile der Ei-

senbahn in ihrer Anfangszeit gegenüber Binnenschiff und Pferdefuhrwerk bekannt.

2. Aufgrund seiner systembedingten Vorteile setzte sich die Eisenbahn als dominierendes

Landverkehrsmittel durch. Ein breites Bündnis gesellschaftlicher Gruppen förderte die

Raumerschließung mit der Schiene.

3. Durch die hohe volkswirtschaftliche Bedeutung wurde der Zugriff des Staates auf die

Eisenbahn immer rigoroser. Ende des 19. Jhdts. war die Zeit der erfolgreichen Privat-

bahnen vorbei.

4. Bismarck war zugleich Förderer der deutschen Einheit und der Einheit der Eisenbahnen.

Besonders Industrie- und Landwirtschaftsverbände unterstützten ihn. Der starke Ein-

fluss der Länder verhinderte noch, dass eine Reichsbahn gegründet werden konnte. Die

Bahnen wurden jedoch in den Ländern verstaatlicht. In Preußen wurden die Unterstützer

des Bismarckschen Reichseisenbahnprojektes mit weiträumiger Erschließung dünn be-

siedelter Regionen im Osten (Landwirte) sowie mit Schutzzöllen für ausländische Er-

zeugnisse (Industrie) belohnt.

5. Die Staatsbahnen behinderten die Entwicklung der privaten Kleinbahnen und sorgten

dadurch, dass Anschlussbahnen andere Spurweiten verwenden mussten, für Transport-

kettenbrüche im System Schiene. Es wurde nicht das Gesamtsystem gesehen, sondern

nur auf den eigenen kurzfristigen Vorteil geachtet.

6. Nach dem Ersten Weltkrieg sorgten kriegsbedingter Verschleiß sowie das Aufkommen

der Lkw und Pkw für eine angespannte wirtschaftliche Situation bei der inzwischen ver-

reichlichten deutschen Eisenbahn. Die eigens dafür gegründete Deutsche-Reichsbahn-

Gesellschaft wurde zusätzlich durch hohe Reparationszahlungen belastet. Die Schiene

erreichte vor dem Ersten Weltkrieg ihre größte Netzdichte.

7. Die Reichsbahnführung stand dem aufstrebenden Verkehrsträger Straße konzeptionslos

gegenüber. Sie nutzte ihre (noch bestehende) Monopolstellung im Landverkehr, um

staatliche Regelungen durchzusetzen, die den Verkehr auf der Straße behindern sollten.

Diese defensiven Maßnahmen führten nicht zum gewünschten Erfolg. Dem Monopo-

listen Reichsbahn gelangen keine marktgerechten Innovationen.
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8. Die Interessenvertreter des Straßenverkehrs organisierten sich ab 1920 zunehmend in

Verbänden. Sie betrieben eine offensiv geführte Öffentlichkeitsarbeit (Bsp.: Wanderzir-

kus der Hafraba-Gesellschaft), wirkten parallel dazu auf die politische Spitze ein („Par-

lamentarische Aktion Berlin“) und trugen durch die Entwicklung von Straßenbaustan-

dards und Netzplänen dazu bei, dass das Straßennetz planbar wurde. Gefördert durch

dieses massive Lobbying „pro Straße“ gab es spürbare Verlagerungen von Verkehrsauf-

kommen von der Schiene auf die Straße – wenn auch noch auf niedrigen Niveau.

9. Einen Quantensprung im Hinblick auf die politische Unterstützung erlebte das Automo-

bil im Dritten Reich. Die Nazis betrieben eine massive Förderung des Autobahnbaus

und der Volksmotorisierung. Das Schienennetz wurde nicht mehr erweitert. Es gab erste

Streckenstilllegungen.

10. Nach dem Krieg war das System Schiene stark zerstört. Die neu gegründete Bundes-

bahn musste aus eigener Kraft die Reparatur des Netzes, der Betriebsanlagen und der

Fahrzeuge leisten. Gleichzeitig begann die Elektrifizierung der Hauptfernverkehrsstre-

cken, was gegenüber dem Dampfbetrieb eine wesentliche Effizienzverbesserung dar-

stellte.

11. Schon zu Anfang der 50er Jahre nahmen straßenaffine Verbände erfolgreich Einfluss

auf die verkehrspolitischen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik. Die Einfüh-

rung der Kilometerpauschale und die Verwendung der Mittel aus dem Mineralölsteuer-

aufkommen für den Fernstraßenbau waren bedeutende Lobbyerfolge. Bis in die 90er

Jahre hinein führten Interessenvertreter aus den Bereichen „Straßenbau“ und „Kfz“ eine

offensive und intensive Lobbyarbeit durch.

12. Die Bundesbahn setzte dieser Lobbyarbeit nichts Spürbares entgegen. Von der Politik

wurde sie bis auf Einzelfälle (z. B. Elektrifizierung oder Leber-Plan) nicht weiter be-

achtet. Die Verkehrspolitik verfolgte dieselbe strategische Zielsetzung wie in den 30er

Jahren, in dem sie mit protektionistischen Maßnahmen den Konkurrenten Lkw zu be-

hindern versuchte (Beispiel Leber-Plan). Aufgrund des Drucks der straßenaffinen Inte-

ressengruppen und wegen der unzureichenden Innovationsfähigkeit der Deutschen Bun-

desbahn blieb defensiven Schutzmaßnahmen für die Schiene kein Erfolg beschieden.

13. Weite Teile der Bevölkerung wollten Auto fahren und straften die Bahn auf dem Ver-

kehrsmarkt durch Nichtnutzung. Die Bundesbahn stand für die 5 „A“, das Kfz für das

moderne, flexible Verkehrsmittel, das die persönliche Freiheit versprach. Diese Konno-

tationen wurden von der Autolobby erfolgreich in die Öffentlichkeit transportiert. Die

Bahn machte vor allem durch hohe Schulden und Unpünktlichkeit von sich reden.

14. Die selben Wirtschaftsverbände, die vor 100 Jahren die Eisenbahn massiv förderten,

erklärten sie zum alten Eisen.

15. Mit der Einberufung der „Regierungskommission Bundesbahn“ durchbrach die Bun-

desbahn die Spirale von defensiven Schutzmaßnahmen, Konzeptionslosigkeit und Stre-

ckenstilllegungen. Die Bundesbahnführung nahm erstmals seit über 80 Jahren offensiv

und konstruktiv an einem verkehrspolitisch relevanten Entscheidungsprozess teil: Der

Vorbereitung der Bahnreform. Durch die Umwandlung in ein privates Unternehmen

sollten sich die Handlungsmöglichkeiten am Markt sowie für ihre politische Einfluss-
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nahmemöglichkeiten deutlich verbessern. Die aktive Mitwirkung bei der Gestaltung der

Rahmenbedingungen der Bahnreform beendete die jahrzehntelange Phase des defensi-

ven und auf Besitzstandswahrung ausgerichteten Lobbyings der Bahn.

Quintessenz der historischen Erfahrungen
In der Nachbetrachtung zeigte sich, dass folgende strategischen Grundhaltungen dazu

führten, dass zum einen Lobbyerfolge erzielt, und zum anderen erfolgreich am Markt agiert

werden konnte.
�

 Pflegen des Systemgedankens
Motto: Konkurrenten stärken das Gesamtsystem;

�
 Offensiv und konstruktiv agieren

Defensive Strategien, die auf bloßes Behindern der Wettbewerber abzielen, sind Innovationsverhinderer;
�

 Kooperation
Die Beispiele der Lobbyarbeit von Interessengruppen aus dem Bereich „ Straßenbau“  und „ Automobil“  zeig-
ten, dass die Chancen für erfolgreiche politische Einflussnahme um so höher werden, je mehr eine ganze
„ Klaviatur“  von Verbänden – zielgerichtet und im Vorgehen aufeinander abgestimmt – agiert.

Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen im Politikfeld Raumordnung

Im Laufe der letzten fast 200 Jahre trug die Eisenbahn unterschiedlich zur Erschließung des

Raumes bei. Mit dem Bedeutungsverlust der Schiene, wurde auch ihre Erschließungswirkung

immer weniger wichtig. Mehrere raumordnungspolitische Rahmenbedingungen schwächen

die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene.

1. Durch zahlreiche Streckenstilllegungen zog sich die Eisenbahn bis in die 90er Jahre im-

mer mehr aus der Fläche zurück. Nach der Bahnreform wurde das Angebot im Nahbereich

aber wieder ausgeweitet. Auch viele NE-Bahnen drängen seit 1994 verstärkt auf den

Markt. Es kommt zum Wettbewerb auf der Schiene.

2. Die Qualität des Straßennetzes ist deutlich höher als diejenige des Schienennetzes. Im

bereich des Straßenbaus gibt es auf allen Ebenen Straßenbaulastträger und schlagkräftige

Straßenbauverwaltungen, die auf ein umfangreiches Planungsinstrumentarium zurückgrei-

fen können, das ihre Arbeit unterstützt. Die Planung der Schienenwege vollzieht sich fast

ausschließlich auf Bundesebene. Bedingt durch die fehlenden Träger der Schienenbaulast

auf den unteren Politikebenen ist eine politische Einflussnahme im Sinne der Schiene un-

gleich schwerer möglich als im Sinne der Straße.

3. Raumordnerische Planungsleitbilder (z. B. Achsenkonzepte oder Konzept der zentralen

Orte) sollten theoretisch dafür sorgen, dass sich die Siedlungsentwicklung vor allem an

den Achsen des Schienenverkehrs und im Umfeld von Bahnhöfen bzw. Schienenver-

kehrshaltepunkten konzentriert.

4. Der Wunsch vieler Bürger nach einem Eigenheim und nach frischer Landluft, die gestei-

gerten Realeinkommen, das Gefälle der Baulandpreise und der massive Ausbau der Stra-

ßeninfrastruktur waren treibende Kräfte des Suburbanisierungsprozesses in Westdeutsch-

land. Hinzu kamen noch steuerliche Subventionen wie z. B. die Kilometerpauschale.
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5. Die Folge war, dass sich das Marktpotenzial für die Schiene im Einzugsbereich ihrer

Bahnhöfe und Haltepunkte zum Teil deutlich verringerte. Fernab der Schiene – dort, wo

das Ziel der Wanderungsbewegungen der Bevölkerung war und ist – ist der Raum oft nur

durch Straßen erschlossen.

6. Aufgrund der Probleme durch den Straßenverkehr spielte die Schiene vor allem in Bal-

lungsgebieten eine wichtige Rolle.

7. Die Siedlungsentwicklung der letzten vier Jahrzehnte hat in den alten Bundesländern ei-

nen hohen Beitrag dazu geleistet, dass die Schiene am Wachstum des Gesamtverkehrs-

marktes nicht teilhaben konnte. Eine systematische Beeinflussung von Landesplanungs-

behörden (Einflussnahme im Hinblick auf eine striktere Umsetzung landesplanerischer

Vorgaben) oder auf die kommunale Bauleitplanung (Einflussnahme auf die schienennahe

Ausweisung von Wohn- oder Gewerbegebieten) durch die Bundesbahn bzw. durch die

DB AG ist bislang nicht erkennbar.

8. Die für eine überwiegend an den Belangen des Kfz und des Straßenbaus ausgerichtete

Verkehrswegeplanung wurde durch folgende Faktoren begünstigt:
�

 Kaum spürbare Präsenz der DB AG auf mittlerer und unterer Planungsebene; Konkurrenten verfügen über
einen sehr großen „ Präsenzvorteil“ , da Straßenbauverwaltungen, ADAC und viele IHK vor Ort straßenbauaf-
fine Interessen in die politischen Prozesse einbringen können;

�
 Vorhandene bahnaffine Verbände, die im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung die Position der

Schiene stärken wollen, werden als potenzielle Verbündete mit Ortskenntnissen nicht in eine raumordnungs-
politisch motivierte Lobbyarbeit eingebunden;

�
 Eine zielgerichtete Einflussnahme auf raumordnungspolitische Zielsetzungen als Teil eines strategischen

Lobbykonzeptes ist noch nicht erkennbar.

9. Die zunehmende Umweltbelastung durch den Straßenverkehr und die größer werdende

Bedeutung nachhaltiger Leitbilder in der politischen Praxis können dazu beitragen, dass

sich die Bedeutung des Verkehrsträgers Schiene mittel- bis langfristig deutlich erhöht.

Anzeichen im bahnpolitischen Umfeld deuten aber darauf hin, dass davon verstärkt NE-

Bahnen und nicht die DB AG profitieren könnten.

10. Es erscheint geboten, die Einflussnahme auf raumordnungspolitische Rahmenbedingun-

gen als Teil einer Unternehmensstrategie aufzufassen, die unter anderem folgende Be-

deutung hat:
�

 Bearbeitung eines strategisch wichtigen Politikfeldes (Die Beeinflussung raumordnungspolitische Rahmen-
bedingungen, die für die zukünftige Siedlungsentwicklung relevant sind, ist eine strategische Aufgabe);

�
 Strategische Berechenbarkeit für politische Akteure (Verbände, Politiker, Kunden etc.)

�
 Ausdruck des Bewusstseins, ein quasi-öffentliches Unternehmen zu sein;

�
 Basis für offensive und konstruktive politische Einflussnahme legen;

Quintessenz der Betrachtung von Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten
im Politikfeld Raumordnung

Die Entwicklung der für den Verkehrsbereich relevanten raumordnerischen Rahmenbe-

dingungen hat größtenteils strategischen Charakter. Die Effekte, die sich einstellen, wenn es

gelingt, erfolgreich auf bestimmte Rahmenbedingungen Einfluss zu nehmen, kommen u. U.

erst mittel- oder langfristig zum Tragen. Wenn es beispielsweise gelänge, Landesentwick-

lungspläne dergestalt zu beeinflussen, dass ihre Entwicklungsvorgaben restriktiver durchge-

setzt werden können, dann kann dies dazu beitragen, dass sich die zukünftige Bevölkerungs-

wanderung vor allem an Orten in der Nähe von Schienenverkehrshaltepunkten – bzw. im Ein-
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zugsbereich von den Schienenverkehrsachsen – konzentriert. Die nur äußerst begrenzte Ein-

flussnahme auf diese raumordnungspolitische Rahmenbedingung in Westdeutschland hat ge-

zeigt, dass es bereits zum Unternehmenserfolg beitragen kann, wenn mit Hilfe des raumplane-

rischen Instrumentariums die Wanderungsverluste von schienennahen Räumen so gering wie

möglich gehalten werden.

Besonderes Augenmerk sollte man dabei aus Sicht des Schienenverkehrs auf die Wan-

derungsprognosen richten, die das BBR veröffentlicht. Diese und weitere Entwicklungen so-

zio-ökonomischer Randbedingungen sollten in strategische Marktpotenzialanalysen eingehen.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang beispielsweise, dass nach wie vor in beiden Teilen

Deutschlands Suburbanisierungsprozesse stattfinden, die einerseits von laxen landesplaneri-

schen Vorgaben nicht gestoppt werden können, und andererseits auf lange Frist das Marktpo-

tenzial für die Schiene und den sonstigen öffentlichen Verkehr verringern.

Als eine wichtige Schlussfolgerung dieser Untersuchung bleibt festzuhalten, dass es ge-

boten erscheint, besonders folgenden Aspekten - im Hinblick auf mögliche Einflussnahme-

versuche - in der Unternehmenspolitik einen höheren Stellenwert als bisher einzuräumen:
�

 Bauleitplanung
Ziel: Kleinräumige Konzentration von potenziellen Kunden in Bahnhofs- und Haltepunktsnähe;

�
 Regional- und Landesplanungen (bzw. –entwicklungsprogramme)

Ziel: Auf höherer Planungsebene restriktivere Vorgaben für die Bauleitplanung schaffen, damit die Bevölke-
rungswanderung verstärkt hin zur Schiene gelenkt werden kann;

�
 Stärkung des Systems Schiene als Teil des Systems „öffentlicher Verkehr“

Ziel: Politische Entscheider sollen das System „ Schiene“  – analog dem System „ Straße“  – als eine Einheit
wahrnehmen und begreifen. Im Idealfall gibt es auf jeder politischen Ebene „ Träger der Schienenbaulast“ ,
die sich für das Gesamtsystem einsetzen, ohne - wie früher zu Zeiten der Territorialstaaten – Kirchturmden-
ken zu praktizieren. Dies trifft besonders für das Verhältnis zwischen der DB AG und den NE-Eisenbahnen
zu. Hier sollte eine aufmerksame Betrachtung zukünftiger Verwaltungsreformen der Regelfall sein. Im Ver-
bund mit anderen ÖV- und bahnaffinen Verbänden erscheinen dabei Anregungen im Hinblick auf die Ver-
besserung der Einflussnahmemöglichkeiten auf die Infrastrukturplanung sinnvoll.

Auf verschiedene weitere Begleitfaktoren für ein systematisches Vorgehen in der

raumordnungspolitisch motivierten Lobbyarbeit wurde ausführlich eingegangen. Was bleibt,

ist der Blick in die Zukunft. Hier scheint der Eindruck zu bestehen, als ob es noch einige Jahre

dauern wird, bis aus der Behörde „Deutsche Bundesbahn“  das Unternehmen „Deutsche Bahn

AG“  geworden. Dies betrifft sowohl den „ rein organisatorischen“  Wandel der Unternehmens-

struktur, als auch den „ Wandel in den Köpfen“ . Dies bezieht sich auf viele Politiker und Ver-

waltungsmitarbeiter, die immer noch von der Vorstellung einer „Deutschen Bundesbahn“

umgetrieben werden1. Gleichzeitig tritt auch heute, im Jahre 2001, immer noch mancher Mit-

arbeiter der DB AG wie zu Bundesbahnzeiten im bahnpolitischen Umfeld auf.

Diese beiden archaischen Ausprägungen von Politikakteuren stellen im unternehmeri-

schen Wandel, in dem sich die DB AG befindet, immer noch recht wirksame Störgrößen dar.2

Diese Störgrößen wirken sich noch auf fast allen Politikfeldern aus, die für die DB AG rele-

vant sind. Der Abschnitt „Strategische Öffentlichkeitsarbeit der Automobilhersteller“  hat aber

gezeigt, dass auch das Automobil nicht mehr unumstritten ist, und dass es im Rahmen der

                                               
1 Zahlreiche Berichte in den großen überregionalen Tageszeitungen und in Magazinen, in denen von der

„ Deutschen Bundesbahn“  gesprochen wird, tragen auch 2001 – 7 Jahre nach ihrer Privatisierung - ihr Übriges
dazu bei.

2 Diese Tatsache soll an dieser Stelle – ohne die im politischen Tagesgeschäft leider oft üblichen gegenseitigen
Schuldzuweisungen – lediglich festgestellt werden.
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strategischen Öffentlichkeitsarbeit „ pro Auto“  zu Änderungstendenzen kommt. In der Analo-

giebetrachtung wächst dem politischen Marketing der DB AG eine wichtige Rolle zu, im

Bahnumfeld bestehende Missverständnisse bezüglich des Status als privatisiertes Unterneh-

men zu beseitigen. Dabei ist zwar wahrscheinlich eine ganze Menge Ausdauer erforderlich,

denn die Bundesbahn geistert noch in vielen Köpfen herum. Erst wenn möglichst viele politi-

sche Akteure – nicht nur diejenigen in bundespolitischen Fachkreisen – die DB AG als Unter-

nehmen begreifen, bestehen für ihre politischen Einflussnahmeversuche völlig andere Vor-

aussetzungen.

Eins darf aber nicht vergessen werden: Durch erfolgreiches Agieren am Markt, durch

eine hohe praktische Innovationsfähigkeit, durch attraktive Preise, durch eine hohe zeitliche

und räumliche Verfügbarkeit auf allen Märkten – nur um die wichtigsten Merkmale einer

„ idealen Bahn“  zu nennen – kann einer der für die politische Lobbyarbeit wichtigsten Multi-

plikatoren für die Schiene begeistert werden ...

... der Kunde
 

Michael Hölzinger, Darmstadt im März 2002
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ANHANG
1)  Brief von Dr. Dr. Heinz-Maria Oeftering vom 10.02.2001
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2)  Anschreiben an die Expertinnen und Experten

Sehr geehrte,           Trier, Darmstadt, den  . September 2000

im Rahmen einer Doktorarbeit unter der Betreuung von Herrn Prof. Dr. Heiner Monheim bitte
ich Sie hiermit, für ein Expertengespräch zum Thema

„Strategische Bedeutung von Lobbyarbeit im Spiegel der
historischen Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen“

- Handlungsmöglichkeiten für das Lobbying im Politikfeld Städtebau/Raumordnung -

zur Verfügung zu stehen. Die Gesprächsdauer sollte etwa eine Stunde betragen.

In dieser Untersuchung wird die historische Entwicklung im Verkehrsbereich analysiert. Auf-
bauend auf den gewonnenen Erkenntnissen werden die Möglichkeiten untersucht, die Weiterentwick-
lung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen im Bereich des Politikfeldes Städte-
bau/Raumordnung zu beeinflussen.

Um folgende zentrale Fragestellungen wird sich das Expertengespräch drehen:

• Wie haben sich die verkehrspolitischen Rahmenbedingungen im Laufe der letzten Jahrzehnte ent-
wickelt?

• Wie kam es, dass der ehemals dominierende Verkehrsträger Schiene heute nur noch einen sehr
kleinen Anteil am Verkehrsaufkommen hat?

• Wie haben Lobbygruppen aus den Bereichen Schienenverkehr und motorisierter Straßenverkehr
diese Entwicklung miterlebt bzw. aktiv mitgestaltet?

• Welche Rolle spielen bzw. spielten die Verkehrsträger Straße und Schiene in der Raumordnungs-
politik?

• Welche Bedeutung hat heute die Einflussnahme auf das Politikfeld „Städtebau/Raumordnung“ im
Hinblick auf die aktive Mitgestaltung der entsprechenden ordnungspolitischen, finanziellen und
infrastrukturellen Rahmenbedingungen?

• Wie sollte die „ideale Bahn“ aussehen?
• Welche Bedeutung hat die Kommunikation zwischen Schienenverkehrsunternehmen und den Po-

litikakteuren im Bereich der Raumordnungspolitik?
• Gibt es Möglichkeiten zur Verbesserung der verkehrsbezogenen Lobbyarbeit im Politikfeld

„Städtebau/Raumordnung"? Wenn ja, wie könnten sie in eine entsprechende Lobbystrategie integ-
riert werden?

Michael Hölzinger
Prof. Dr. Heiner Monheim

Fachbereich IV: Angewandte Geographie/Raumentwicklung

Prof. Dr. Heiner Monheim
Universität Trier
54286 Trier
0651/201-4550

Michael Hölzinger
Liebfrauenstraße 70

64289 Darmstadt
Tel: 06151-971634

Mail: Michael_Hoelzinger@hotmail.com
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Abgesehen von qualitativen Erhebungen in Form von Expertengesprächen basiert diese Unter-
suchung auf der Auswertung von zeitgenössischem Material zur Verkehrsgeschichte, auf politikwis-
senschaftlichen Untersuchungen zum Thema „ Lobbyarbeit“  und auf aktuelleren Untersuchungen und
Abhandlungen zu den raumordnungspolitischen Rahmenbedingungen im Verkehrsbereich.

Damit eine möglichst umfassende Analyse der vergangenen und gegenwärtigen Interessen-
konstellationen auf allen politischen Ebenen im Bereich der Raumordnungspolitik durchgeführt wer-
den kann, sind Ihre Mitarbeit und Ihre Anregungen zu diesem Thema, bzw. Teilen davon, von zentra-
ler Bedeutung.

Die Gesprächsergebnisse werden vertraulich behandelt und auf Ihren Wunsch hin anonymi-
siert.

Ich werde mir erlauben, mich im Hinblick auf eine Terminvereinbarung bei Ihnen telefonisch
in den nächsten Tagen zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl. Wirtsch.-Ing. Michael Hölzinger
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Abkürzungsverzeichnis

Abk. Abkürzung
A Autobahn; Platzhalter in Interviews
a. D. außer Dienst
ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil-Club
AEG Allgemeines Eisenbahngesetz
AG Aktiengesellschaft
ARL Akademie für Raumforschung und Landesplanung
AStV Ausschuss der ständigen Vertreter
AvD Automobilclub von Deutschland
AVUS Automobil-Verkehrs-und-Übungsstraße
BAA Berliner Automobil-Ausstellung
BauGB Baugesetzbuch
BauNVO Baunutzungsverordnung
BauROG Bau- und Raumordnungsgesetz
BbG Bundesbahngesetz
BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
BDI Bundesverband der Deutschen Industrie
BfLR Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung
BGBl Bundesgesetzblatt
BHE Bund der Heimatvertriebenen
BHO Bundeshaushaltsordnung
BMV Bundesverkehrsministerium (bis 1997)
BMVBV Bundesministerium für Verkehr, bau- und Wohnungswesen
BON Betriebsoptimiertes Netz
BOStrab Bau- und Betriebsordnung für Straßenbahnen
BSchwAG Bundes-Schienenwege-Ausbaugesetz
BT-Drs. Bundestags-Drucksache
BUND Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland
BVWP Bundesverkehrswegeplan
bzw. beziehungsweise
CDU Christlich Demokratische Union
CIAM Congrès Internationaux d´Architecture Moderne
CO2 Kohlendioxid
CSU Christlich Soziale Union
d. h. das heißt
DAF Deutsche Arbeits-Front
DAG Deutsche Angestelltengewerkschaft
DB AG Deutsche Bahn AG
DDR Deutsche Demokratische Republik
DEG Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft m. b. H.
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund
DIHT Deutscher Industrie- und Handelstag
DIN Deutsches Institut für Normung
DM Deutsche Mark
Dr. Doktor
DRG Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
DStrBV Deutscher Straßenbauverband
DVWG Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft
e. V. eingetragener Verein
EAR Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs
EBA Eisenbahnbundesamt



Anhänge Lebenslauf Verzeichnisse

Seite 402

EBO Eisenbahn-Betriebsordnung
ECU European Currency Unit
EG Europäische Gemeinschaft
ER External Relations
EStG Einkommensteuergesetz
EStG Einkommensteuergesetz
ET Elektrischer Triebwagen
etc. et cetera
EU Europäische Union
f. folgende
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung
FDP Freiheitlich Demokratische Partei Deutschlands
ff. fortfolgende
FOC Factory-Outlet-Center
FStrG Fernstraßengesetz
GdED Gewerkschaft der Eisenbahner in Deutschland
GEB Gemeinschaft europäischer Bahnen
Gezuvor Gesellschaft zur Vorbereitung des Autobahnbaus
GG Grundgesetz
GGO Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVFG Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
Hafraba Verein zur Förderung der Autostraße Hamburg-Frankfurt-Basel
HGV Hochgeschwindigkeitsverkehr
HP Horse Power
Hrsg. Herausgeber
Hz Hertz
i. d. F. in der Fassung
i. d. R. In der Regel
IAA Internationale Automobil-Ausstellung
IC InterCity
ICE InterCityExpress
IHK Industrie- und Handelskammer
Ing. Ingenieur
insb. insbesondere
IR InterRegio
IWU Institut Wohnen und Umwelt
KdF Kraft-durch-Freude
Kfz Kraftfahrzeug
km Kilometer
KONTIV Kontinuierliche Erhebung des Verkehrsverhaltens
kV 1000 Volt
kW Kilowatt
LHO Landeshaushaltsordnung
Lkw Lastkraftwagen
LPlG Landesplanungsgesetz
m Meter
m. E. meines Ermessens
m² Quadratmeter
MdB Mitglied des Bundestags
MdL Mitglied des Landtags
Mio. Millionen
MIV Motorisierter Individualverkehr
mm Millimeter
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MNUR Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg
MORA Marktorientiertes Angebot
Mrd. Milliarden
NE-Bahnen Nichtbundeseigene Bahnen
NE-Metalle Nichteisen-Metalle
NeuordnG Gesetz zur Neuordnung von Steuern
NFP Nationales Forschungsprogramm
NSDAP Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutschlands
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
ÖV Öffentlicher Verkehr
PBefG Personen-Beförderungsgesetz
PDS Partei des demokratischen Sozialismus
Pf Pfennig
Pkw Personenkraftwagen
PR Public relations
Prof. Professor
PS Pferdestärke
PZI Problemzentriertes Interview
RD Reichsbahn-Direktion
RE RegionalExpress; auch: Richtlinien für die Entwurfsgestaltung im Straßenbau
RGaO Reichsgaragenordnung
RKB Regierungskommission Bundesbahn, Auch: Reichs-Kraftwagen-Betriebsverband
RM Reichsmark
ROG Raumordnungsgesetz
ROV Raumordnungsverordnung
S. Seite
SGV Schienengüterverkehr
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPNV Schienenpersonennahverkehr
Stufa Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau
SVT Schnellverkehrstriebwagen
TEE Trans-Europa-Express
u. a. und andere
UBA Umweltbundesamt
UIC Internationaler Eisenbahnverband
UPVG Umweltverträglichkeits-Prüfungsgesetz
USA United States of Amerika
VCD Verkehrsclub Deutschland
VDA Verband der Automobilindustrie
VDB Verband der Bahnindustrie in Deutschland
VDEV Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen
VDIK Verband der Importeure von Kraftfahrzeugen
VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
Vgl. Vergleiche
VöV Verband öffentlicher Verkehrsunternehmen
VwVG Verwaltungs-Verfahrens-Gesetz
www Worldwide Web
X, Y, Z Platzhalter für Namen im Rahmen der Anonymisierung der Interviewprotokolle
Z. B., z. B. Zum Beispiel, zum Beispiel
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